
Anlagen
zu im Sitzungsprowlollen des 50. Rheinischen PlMnzmllandwgs.





Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1/ :i"

Anlage 1.'
(Drucksachen. Nr. 25.)

Morlagen
für den 50. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter Fach-
des lom»

Provinzial- Mis¬
ausschusses. sion.

^. vorlagen der KöniglichenKtaatsregierung.

Zu i,
Seite 1 bis 24

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite 25 bis 42

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1.
Seite 43 bis 60

des Heftes
Haushaltspläne,

V. Forlagen des Movinzialausschuffes.
Abteilung l der Zentralverwaltung.

Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisseder Pro-
vinzialverwaltungfür das Rechnungsjahr 1908.

Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialver-
waltung der Rheinprovinz sowie zu den zu demselbenge¬
hörendenHaushaltsplänen der einzelnenVerwaltungszweige
und Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1910
bis 31. März 1911.

Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provinzial-
ausschußund die Zentralverwaltungsbehördefür das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Haushaltsplan
») zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzialbeamte

und von Witwen- und Waisengeldern sowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene,

b) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)und
Witwen- und Waisengeldern an nicht ruhegehalts¬
berechtigte Angestellte und Arbeiter bezw. deren Hinter¬
bliebene,

o) über die Dr. Klein-Stiftung für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

KöniglicherLand-
rat, Geheimer Re-
gierungsrat Eich.
Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

1.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.*

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

!I.

Zu 1,
Seite 61 bis 76

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite 77 bis 86

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 87 bis 104

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i.
Seite 105 bis114

des Heftes
Haushaltspläne.

.'I

Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persönlichen
Ausgaben für die
^.. bei der LandesversicherungsanstaltRheinprovinz,
L. bei den Schiedsgerichtenfür Arbeiterversicherungbe¬

schäftigten Provinzialbeamten für das Kalenderjahr vom
1. Januar 1910 bis 31. Dezember 1910.

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten des Geuofsenschafts'
Vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichenBerufsge¬
nossenschaft für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1910
bis 31. Dezember 1910.

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Provinzial»
Feuerverficherungsanstaltder Rheinprovinzfür das Kalender¬
jahr vom 1. Januar 1910 bis 31. Dezember 1910.

Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Landesbankder
Rheinprovinz für das Rechnungsjahr vom 1. April 1910
bis 31. März 1911.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermögens¬
stand des Rheinischen Provinzialverbandes.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend
Ersatzwahlenfür den Provinzialausfchuß.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Wahl von bürgerlichen Mitgliedern und deren Stellvertretern
verschiedener Ober-Ersatzkommissionen.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Wahl von Landesräten.

Belicht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Verlängerungdes mit der Landes-VerficherungsanstaltRhein»
Provinz abgeschlossenen Vertrages wegen Gestellung von
Beamten zur Erledigung der Bureau-, Kassen», Rechnungs-,
Kanzlei- und Vutengeschiifte dieser Anstalt,

Belicht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendden
Fortgang des Neubaues des Landeshansesund die Regelung
der Geschäfte während des befchlossenen Umbaues des
Ständehauses.

Landeshauptmann.

Gutsbesitzer
Peters.

Gutsbesitzer
Destree.

Gutsbesitzer
Peters.

Landeshauptmann.

Weingutsbesitzer
Engelsmann.

Oberstleutnant a.D.
Schmidt von

Schwind.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.^

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Zu 1.
<Seite6b1bis65S

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1.
Seite 657 bis 670

des Heftes
Haushaltspläne

10

11

Zu 1.
Seite6?1bis67b

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1.
Seite 11b bis 184

des Heftes
Haushaltspläne

Zu i,
Seite185bis210

des Heftes
Haushaltspläne,

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend das
Reglement für die Verteilung der gemäß § 5 Abs. 3 des
Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungsschwacheKreise und
Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten.

Bericht des Provinzialausschusses über die Ausführung des
Beschlusses des 49. Rheinischen Provinziallandtagcs vom
15. März 1909, betreffend die Bereitstellung von Geld¬
mitteln seitens der Provinz zur Versorgung ländlicher Kreise
mit elektrischem Strom zu Licht« und Kraftzwecken.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen zu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahr vom 1. April 1910
bis 31. März 1911.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Ein¬
richtung einer Heizanlage im Provinzialmuseum zu Trier.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Be¬
willigungen aus dem Dispositionsfonds des Provinzialland-
tages (Ständcfonds).

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 1 bis 20 aufgeführten
Rechnungen.

Haushaltspläne der Provinzial-Taubstummenanstalten zu Aachen,
Brühl, Cöln, Elberfeld, Essen, Huttrov, Kempen, Neuwied
und Trier, sowie über die Verwendung der Wilhelm-
Augusta-Stiftung, des Unterstützungsfonds der früheren
Vereins-Taubstummenanstalt zu Cöln und des Unter¬
stützungsfonds für entlassene Taubstumme für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Haushaltspläne der Provinzial - Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (Auguste Viktoria-Haus)
sowie über den Unterstützungsfonds für Blinde für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Landeshauptmann,

Bergrat Kreuser,

Kommcrzienrat
Erbslöh.

Derselbe.

Fabrikbesitzer
Laeis.

Kommerzienrat
Erbslöh.

Geheimer Kommer»
zienratKesselkaul.

Gutsbesitzer
Destree.

Gutsbesitzer
Peters.

l>.



n' Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

>!«

^?

^>.

>!!»

^l(»

Zu i,
Seite 211 bis 234

des Heftes
Haushaltspläne

Zu 1.
Seite 235 bis 278

des Heftes
Haushaltspläne

1^

!!<

Haushaltsplan über das Hebammenweseneinschließlichder
Hebammenlehranstaltenzu Cöln und Elberfeld für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900 sowie Vor¬
anschläge für die FürsorgeerziehungsanstaltenFichtenhainund
Rheindcchlenfür das Rechnungsjahr vom 1. April 1910
bis 31. März 1911.

Belicht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendden
Fortgang in der Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-
Erziehungsanstalten für Fürsorgezöglinge männlichen Ge-
schlechts, katholischen und evangelischen Bekenntnisfes.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusfes,betreffendden
Erlaß eines Reglements für die Rheinischen Provinzial-
Fürsorgeerziehungsanstalten.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 21 bis 37 aufge¬
führten Rechnungen.

Gutsbesitzer
Deströe.

Königlicher Land-
rat, Geheimer Ro
gierungsrnt Eich.

Derselbe.

Derselbe.

-!,

^

'<:-

:ü

Zu 1,
Seite 18b bis 210

des Heftes
Haushaltspläne,

14

,,.

Zu 1.
Seite 453bis 464

des Heftes
Haushaltspläne

Abteilung n der Ientralverwaltung.
Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu

Andernach, Bonn, Düren, Galkhausen, Grafenberg,Iohannis-
tal und Merzig für das Rechnungsjahr vom 1. April 1910
bis 31. März 1911.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffeud die
Aufnahme einer weiteren (vierten) Anleihe für Anstaltsbanten.

Bericht nnd Anträge des Provinzialausschusses,betreffend den
Bau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bedburg
bei Eleve.

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflege auf Grund des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 nebst Voranschlag für die
Provinzial-Pflegeanstalt zu Cöln-Lindenthal für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Sanitätsrat
Dr. Venn.

Derselbe.

Derselbe.

Weiugutsbesitzer
Engelsmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.* 7'

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

35

-ili

37

,'^

.'!','

IN

41

^

Zu 1.
Seite 541 bis 546

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 423 bis 430

des Heftes
Haushaltspläne,

16

17

Zu 1,
Seite 481 bis 452

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1.
Seite465bis522

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 523 bis 540

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1,
Seite 547 bis 550

des Heftes
Haushaltspläne

43

Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung
der baulichen Unterhaltungsarbeiten, sowie über den Fonds
zur Erneuerung maschineller Anlagen in den Provinzial-
anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1910 bis
31. März 1911.

Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwesensfür
das Rechuungsjahrvom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Bericht des Prouinzialausschussesüber die im Jahre 1909
erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke ge¬
mäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Inni 1902, be¬
treffend die Ueberweisungweiterer Dotationsrenten an die
Provinzialverbändc.

Bericht und Antrag des Pruvinzialansschusscs,betreffend die
Einrichtung von Wanderarbeitsstätten in der Rheinprovinz
nach Maßgabe des Gesetzes vom 29. Juni 1907.

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des Ghreubreit-
steiner allgemeinen Armenfonds für das Rechnungsjahr vom
1. April 1910 bis 31. März 1911.

Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1910 bis 31. März
1911.

Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und
Wohltätigkeitsanstalten,sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten,
Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rheinprovinz,
welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruchauf öffentliche
Armenpflegehaben, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1910 bis 31. März 1911.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 38 bis 61 aufge¬
führten Rechnungen.

Geheimer Kommer-
zienratKesselkaul.

Gutsbesitzer
Destrse.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Melchers.

Gutsbesitzer
Destrsc.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters.

Gutsbesitzer
Melchers.

II,

!l.

N

II,

I!,

II,

II,

II,

I!



tt" Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.*

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
kom-
mis°
sion.

44 Zu 1.
Seite 551 bis 604

des Heftes
Haushaltspläne.

'!!>

.u;

47

1«

M

!«

>!<)

Abteilung m der Ientralverwaltnng.
Haushaltsplan der Provinzialstraßen-Verwaltungnebst

Anlage ^, Voranschlagüber die Verwendungdes Fonds
für den Neubau von Provinzialstraßen,

Anlage L, Voranschlagüber die Verwendungdes Eisen¬
bahnfonds,

Anlage 0, Voranschlagüber die Verwendungdes Fonds,
zur Unterstützungdes Gemeinde« und Kreiswegebaues,

Anlage v, Voranschlag über die Einnahmen und Aus»
gaben beim Betriebe der dem Pruvinzialverbande
gehörigenSteinbrüche

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffend den
Erwerb von Basaltsteinbrüchenfür die Provinzialstraßen-
Verwaltung.

Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffend die
Uebersicht über den Eisenbahnfondsund die Förderung von
Bahnunternehmungen.

Bericht des Pruvinzialausfchuffes,betreffend die im Jahre 1909
erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum Gemeinde-und
Kreiswegebauaus Fonds ^ und' L sowie aus den weiteren
Dotationsrenten.

Entlastungder in der Anlage unter Nr. 62 bis 68 aufgeführten
Rechnungen.

KöniglicherLand-
rat, Geheimer Re¬
gierungsrat Eich.

Derfelbe.

Derselbe.

Fabrikbesitzer
Laeis,

III.

III.

III.

III.

III.

<W Zu 1.
Seite 605 bis 644

des Heftes
Haushaltspläne

Abteilung IV der Ientralverwaltung.
Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen

Angelegenheitennebst
Anlage H,, Voranschlag für die Provinzial-Wcin- und

Obstbauschule zu Trier,
Anlage L, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und

Obstbauschule zu Kreuznach,
Anlage <ü, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und

Obstbauschule zu Ahrweiler
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Gutsbesitzer
Peters.

IV.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.* 9*

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Zu 1.
Seite 645 bis 650

des Heftes
Haushaltspläne

53

55

23

24

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendEr¬
weiterungsbau der Provinzial-Wein- und Obstbauschulein
Trier.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Angliederung einer landwirtschaftlichen Winterschulean die
Provinzial-Wein- und Obstbauschule in Kreuznach und Er¬
weiterungsbauan dieser Schule.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Ge¬
währung von Viehentschädigungen infolge:
a) von Rotz und Lungenseuche(Reichsgesetz vom 23.Juni 1880,

betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen,
und Ausführungögesetz vom 12. März 1891),

b) von Milz- und Rauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892,
betreffend die Entschädigungfür an Milz- und Rausch-
brand gefalleneTiere)

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

Bericht und Antrag des Provinzialausschufses, betreffenddie
Errichtung von landwirtschaftlichen Winterschulen.

Bericht des Provinzialausschussesüber deu weiteren Verlauf
der Verhandlungen,betreffend die Neuordnung der Gemeinde«
forstverwaltungin der Rheinprovinz.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 69 bis 75 auf¬
geführten Rechnungen.

Weingutsbesitzer
Engelsmann.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Destree.

Derselbe.

Weingutsbesitzer
Engelsmann.

Fach¬
tom-
mis¬
ston.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

IV.

!



10* Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 1^

Verzeichnis
der an den 50. Provinziallandtagzur Entlastung Verwiesenen Rechnungen.

Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen

!

2

.'!

!

5

<i

V

«

9

!0

,1

,2

13
, ,

!5

Abteilung I.
I. Fachkommission.

Entlastung der Rechnungüber den Haupt-Haushaltsplan für 1908.

Entlastung der Rechnungüber den Ausgleichsfondsfür 1908.

Entlastung der Rechnungüber den Baufonds für 1908.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan des Provinziallandtags,
des Provinzialcmsfchuffes und der Zcntralverwaltuugsbehürdefür 1908.

Entlastung der Rechnung über das Konto: „Beschaffung weiterer Räume
für den Provinziallandtag und die Provinzialverwaltuug" für 1908.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung von
Pensionen lc. an Provinzialbeamte uud von Witwen- und Waisen¬
geldern sowie Unterstützungen an deren Hinterbliebenefür 1908.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzial-
landtages (Ständefonds) für 1908.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des Provinzial-
ausschusfes für 1908.

Entlastung der Rechnnng über den Dispositionsfonds des Landes¬
hauptmanns für 1908.

Entlastung der Rechnung über die Verwendung der Ueberschüsfe der
Rheinischen Provinzial-Feuerversicheruugsanstaltfür 1908.

Entlastungder Rechnung der Provinzial-Feuerversicherungsanstaltfür 1908.

Entlastung der Rechnung der Landesbankfür 1908.

Entlastungder Rechnung über den Rheinischen Melioratiousfonds für 1908.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die Verwaltung
der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissen«
schaft betreffen, für 1908.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für die Herausgabeder Dent-
mälerstatistit für 1908.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1. 11*

Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen

16 Entlastung der Rechnungüber die Verwaltung der Prooinzialmuseenzu
Bonn und Trier für 1908.

17 Entlastung der III. Stückrechnuug über die Erweiterung des Provinzial-
museums zu Bonn für 1908.

18 Entlastung der Rechnung über das Kouto: „Restauration des Domes
zu Wetzlar" für 1908.

19 Entlastung der Rechnungüber deu Haushaltsplau für gewerblicheZwecke
für 1908.

20 Entlastung der Rechnung über die Ruhegehaltskasseder Landbürger¬
meistereien und Landgemeinden der Rhcinprovinz für 1908.

II. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung über die Prooinzial-Taubstummenanstalten
für 1908.

Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnungüber den Neubau einer
Turnhalle bei der Provinzial-Taubstummenanstaltzu Trier für 1908.

23 Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnung über den Erweiterungs¬
bau der Provinzial-Taubstummenanstaltzu Brühl für 1908.

24 Entlastung der I. Stückrechnuugüber den Erweiterungsbau der Pro¬
vinzial-Taubstummenanstaltzu Kempen für 1908.

25 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-
Blindenuuterrichtsanstaltzu Düren für 1908.

26 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan der Prouinzial-
Blindenunterrichtsaustaltzu Neuwied für 1908.

27 Entlastungder Rechnung über deu Unterstützungsfonds für Blinde für 1908.

28 Entlastung der III. Stückrechnungüber den Erweiterungsbau der Pro-
vinzilll-Blindcuuntcrrichtsanstaltzu Düreu für 1908.

29 Entlassung der Rechnungüber das Hebammenwesen für 1908.

30 Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hcbammenlehranstaltzu Eüln
für 1908.

31 Entlastung der Rechnungder Provinzial-Hebammenlehraustaltzu Elbcr-
feld für 1908.



12" Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 1.*

Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen

32 Entlastung der III. Stückrechnungüber den Neubau der Provinzial-
Hebammenlehranstaltzu Cöln für 1908.

33 Entlastung der Rechnungüber die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger für 1907.

Entlastung der Rechnung der Provinzial - Fürsorgeerziehuugsanstalt
zu Fichtenhain für 1907.

35 Entlastung der V. Stückrechnung über den Bau der Provinzial-Fürsorge-
erziehungsanstllltzu Fichtenhain für 1908.

Entlastung der III. Stückrechmmg über den Bau der Provinzial-Fürforge-
erziehungsanstaltzu Rheindahlen für 1908.

Entlastung der II. Stückrechnung über den Bau der Provinzial-Fürsorge-
erziehungsnnstaltzu Solingen für 1908.

Abteilung II.
II. Fachkommission.

38 Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Andernachfür 1907.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Bonu für 1907.

40 Entlastn««, der Rechnung der Provinzial-Heil- uud Pflegcanstalt zu
Düren für 1907.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Galkhausenfür 1907.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil« und Pflegeanstalt zu
Grafenberg für 1907.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal
bei Süchte!« für 1907.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Merzig für 1907.

Entlastung der Rechnung über die Gutsverwaltung bei der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Bedburg bei Cleve für 1907.

Entlastung der Rechnung über die Gutsverwaltung bei der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt zu Bedburg bei Cleve für 1908.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1*. 13*

Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen

47 Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesens
für 1908.

Entlastung der Rechnungüber die Polizeistrafgelderfondsund den Ehren«
breitsteinerallgemeinen Armenfondsfür 1908.

49 Entlastung der Rechnungüber die erweiterte Armenpflegefür 1908.

50 Entlastung der Rechnung der Provinzial-Pflegeanstaltzu Cvln-Lindenthal
für 1908.

51 Entlastung der Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
für 1907.

Entlastung der I. Stück« und Schlußrechnungüber das Konto: „Licht-
und Kraftanlage und Erweiterung der Dampfteffelanlage in der
Provinzial-Arbeitsllnstalt zu Branweiler" für 1908.

53 Entlastung der Rechnungdes Landarmenhaufeszu Trier für 1907.

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung
der baulichenUnterhaltungsarbeiten fowie über den Fonds zur Er¬
neuerung maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten für 1908.

55 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützung
milder Stiftungen und Wohltätigkeitsanstaltenu. für 1908.

56 Entlastung der Rechnung über den allgemeinenBaufonds für 1908.

5? Entlastung der I. Stückrechnung über die Vergrößerung der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei Süchteln für 1908.

58 Entlastung der VII. Stückrechnung über das Konto: „Wohnungsfürsorge
in den Provinzial-Heil- und Pflegeanftalten" für 1908.

Entlastung der II. Stückrechnung über den Neubau der Provinzial-Heil»
und Pflegeanstalt Bedburg bei Eleve für 1908.

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Konto: „Fortsetzung der
Erweiterungs-und Umbautenin den 5 alten Heil- und Pflegeanftalten"
für 1908.

Entlastung der III. Stück- und Schlußrechnungüber den Neubau einer
Irrenstation in der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für 1908.



14* Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1"°

Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen

Abteilung m.
IN. Fachkommission.

62 Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der
Provinzialstraßen für 1908.

Entlastung der Rechnungüber den Fonds für den Neubau von Provinzial¬
straßen für 1908.

Entlastung der Rechnung über den Reservefonds der Provinzialstraßen-
Verwaltnng für 1908.

65 Entlastung der Rechnung über den Scunmelfondsder Provinzialstraßen-
Verwaltung für 1908.

66 Entlastung der Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1908.

67 Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Ge¬
meinde-und Kreiswegebauesfür 1908.

68 Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei dem
Betriebe der dem Provinzialverbandegehörigen Steinbrüche für 1908.

Abteilung IV.
IV. Fachkommission.

69 Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten der Provinzialverwaltung für 1908.

70 Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbanschule
zu Ahrweiler für 1908.

71 Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbauschule
zu Kieuznachfür 1908.

72 Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbanschule
zu Trier für 1908.

73 Entlastung der Rechnung über deu Viehentschädigungsfondsfür 1908.

74 Entlastung der Rechnungüber die Hengstkürgebühren für 1908.

75 Entlastung der Rechnung der RheinischenlandwirtschaftlichenBerufs-
genossenschaft für 1908.
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Anlage 2.*
(Drucksachen.Nr. 30.)

Ferzeichms
der an den 50. Provinzmllandtaggerichteten Petitionen.

Verband Rheinland des
BundesDeutscherMili-
tär-Anwärter in Düs¬
seldorf

Pensionierter Straßenauf'
seher Iske in Birkesdorf

Rheinisch-Westfälische
Gefängnisgesellschaft
in Düsseldorf

Ausdehnungder Bestimmungenüber
Anrechnung von Militär- und
Vorbereitungsdienstauf das Ve»
soldungsdienstalter aller Militär-
Anwärter im Dienste der Rhei¬
nischen Proviuzialverwaltung.

bittet, zu beschließen, daß ihm die
Militärpension nicht auf die als
Provinzialstraßenaufsehererdiente
Zivilpension angerechnet, ihm
letztere vielmehrungekürzt gezahlt
werde.

bittet, das Wanderarbeitsstätten-Ge¬
setz in der Rheinprovinz auf eine
zweckmäßigeWeise zur Durch¬
führung zu bringen; falls jedoch
der Provinzmllandtag von der
Einführung dieses Gesetzes ab¬
sehen sollte, Beihilfen zur Förde¬
rung der bereits in der Rhein¬
provinz vorhandenen Arbeitsstellen
für Arbeitslose und zur Begrün¬
dung weiterer Einrichtungendieser
Art aus der neuen Dotations«
rente durch den Provinzialaus-
schuß gewährenzu wollen.

Der Provinzialausschuß hat
in der Sitzung vom 5. März
d. Is. beschlossen,dem Pro-
vinziallandtage vorzuschla¬
gen, die Petition als zur
Behandlung ungeeignetan¬
zusehen.

In der Sitzung vom 5. März
1910 hat der Provinzial¬
ausschuß beschlossen, die
Petition dem Provinzial-
landtage mit ablehnendem
Votum vorzulegen.

In der Sitzung vom 5. März II.
1910 hat der Provinzial¬
ausschuß beschlossen,dein
Provinziallandtage vorzu¬
schlagen, die Petition dem
Provinzialausschußzur Er¬
ledigung zu überweisen.
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Fach-
Lfd.
Nr. Antragsteller. Inhalt. Bemerkungen.

kom¬
mist
sion.

5 Landes - Ober«Bauinspektor, bittet um Prüfung seiner Anstellungs¬ Der Provinzialausschußhat in 1.
Baurat Schaum in Düs¬ verhältnisseund Wahl zum Lan- der Sitzung vom 5. März
seldorf desbaurat nach den festzustellenden

Bedingungen.
1910beschlossen. die Petition
mit ablehnendem Votum vor¬
zulegen.

«! Rheinischer Gemeinde¬ bittet um Regelung der Versetzbar- In der Sitzung vom 5. März IV.
förster-Verein teit der Förster. 1910 hat der Provinzial-

ausschuß beschlossen, die
Petition mit der Vorlage,
Drucksachen. Nr. 24 gemein¬
sam zu beraten.
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Anlage 1.
(Drucksachen. N». 1.)

Vorbericht
zu dem

Haupt-Haushaltsplander Provinzialverwaltungder Rheiuprovinz
sowie

zu den zu demselbengehöreudeu Haushaltsplänen der einzelnen Berwaltungszweige
uud Anstalten

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1910 bis 31. März 1911.

I.

Der Voranschlagzu dem Haupt-Haushaltsplan über die Einnahmen
uud Ausgaben der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr >910 schließt
in seiner Gesamtsummeab mit ............... 32 473 593,87 M.

Für das vorhergehendeRechunugsjahr 1909
betrug diese Abschlnßsumme ......... 31 279 826,99 M.

In beiden Summen sind die Beträge enthalten,
die in Einnahme und Ausgabe durch den Haushaltsplan
laufe» uud zur Ansammlung eines Fonds behufs Ver¬
minderung des Auleihebedarfs für regelmäßig wieder-
lehrende Hochbauten bestimmt find. Sie werden als
besondere Provinzialabgaben erhoben und sind hier zu¬
nächst auszuscheiden, um das Bedürfnis für die lanfende
Verwaltung festzustellen.

Bei Titel II Nr. 5 der Einnahme des Haupt-
Haushaltsplans für 1910 ist entsprechend dem Beschlusse
des 49. Rheinischen Provinziallandtags '/-°/u der
der Erhebung der Provinzialabgabczugrundezu legenden
Staatssteuer mit ............ 433 252,— „
vorgesehen, während sich im Haushaltsplan für 1909 zn
dem angegebenen Zwecke eine besondere Provinzialabgabc
von 1> mit .............. 845000,— „
findet, welche allerdings nicht in dieser Höhe, fondern __________________

Zu übertragen 32 040341,8? Ml.
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Uebertrag 82 040 341,8? Mk.
ebenfalls nur mit ^2°/« dem Beschlusse des Provinziallandtags entsprechend
erhoben worden ist und für das Rechnungsjahr 1909 eine Einnahme von
421 991,23 Mk. ergeben hat.

Diese Summen, welche, wie gesagt, für besondere Zwecke in Einuahme und
Ausgabe durch den Haupt-Haushaltsplan laufen, von den obenerwähnten Abschluß-________________
summen abgezogen, ergeben für das Rechnungsjahr 1910 eine Summe von 32 040 341,87 Ml.
und für das Rechnungsjahr 1909 eine Summe von ........30434826,99 „
es ergibt sich demnach für das Rechnungsjahr 1910 eine Steigerung von . l »,05 514,88 Nil.

Von dieser Mehrsumme werden dnrch die Steigerung der eigenen
Einnahmen der einzelnenVerwaltungszwcigeund Anstalten, die in der beige¬
fügten Nllchweisnng erläutert ist, gedeckt ............ 1327 014,88 „
so daß noch Deckung für eiueu Mehrbedarf von .......... 278 500,— Mt.
zu beschaffen ist.

H.. Dieser Mehrbetrag von 278 500 Mk. besteht bei den Einnahme«
in folgenden Posten:

1. Bei Titel II Nr. 1a Provinzialabgabcn für Verkehrsanlagenbezw. zur
Verwaltung und Unterhaltung der früheren Bezirksstraßenmit . . . 206500,— Mk.

2. Bei Titel II Nr. 2 Provinzialabgaben zur Deckung der Kosten der
Verwaltung des Landarmenwcsensmit ........... 101146,— „

3. Bei Titel II Nr. 3 Provinzialabgaben zur Deckungder Kosten der
erweitertenArmenpflege .............. 97 000,— „

4. Bei Titel V Nr. 1 an Zinsen von voriibergehendangelegten Beständen
der Ientralfonds ................. 10 000— „

5. Bei Titel V Nr. 2 an unvorhergesehenen Einnahmen ...... 3,— „
ergibt eine Gefamtmehreinnahmc von 414 649,— Mt.

Dieser stehen indessen an Mindereinnahmen gegenüber:
6. Bei Titel II Nr. 4 Provinzialabgaben zur Ergänzung der allgemeinen

Dotationsrente bezw. für allgemeineZwecke der Provin-
zialverwaltnng von ............ 135 846 Mk.

7. Bei Titel IV Nr. 2 an Zinsgewinnans dem Rheinifchen
Meliorationsfunds von ........... 303__^

insgesamt von ......____ 136 149,—__^
so daß eine Mehreinnahme von............ 278500— Mk.
bleibt.

Dies ist die wirklicheMehreinnahmegegen den Haupt-Haushalts¬
plan für 1909. In diesem Etat befindet sich indessen eine Einnahme von 610 500,— „
welche über das Etatsbedürfuis hinaus erhoben worden ist und zur Ver¬
fügung des Provinziallandtags gestanden hat. Von diesem Betrage sind
nur 578134,75 Mt. eingegangen und entsprechend dem Beschlusse des
letzten Provinziallandtags für die von ihm beschlossene Regelung der________________

Zu übertragen 889 000,- Mk.
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Uebertrag 889 000— Mk.
Gehaltsverhältnisseder Provinzialbeamten, für die Nachregulierung der
Sieg, für die Regulierung des Neffelbaches und die beiden neuen land¬
wirtschaftlichen Winterschulenin Erkelenzund Brüneu verwendetworden.
(Zu vergl. Titel V Nr. 7.) Dieser Betrag kann aber nicht im Rech¬
nungsjahre 1910 zur Verfügung gestellt, muß vielmehr zu laufenden
Ausgaben der Verwaltung verwendet werden, so daß sich demnachdas __________
Mehrbedürfnis des Rechnungsjahres 1910 auf die Summe von ^89000,—^Mt.
beziffert.

N. Bei den Ausgabt« ergibt sich der Mehrbetrag dadurch, daß
höher eingestellt sind:

1. Bei Titel I Nr. 2 die Ausgabe für die Armen in Werden uni. . . 50, - Mt.
Die Ausgabe wird nach den amtlich festgestellten Martini-Durch¬

schnittsmarktpreisenberechnet und ist nach dem Durchschnitteder
Ausgabender 3 letzten Jahre in den Haushaltsplan eingestellt worden.

2. Bei Titel II Nr. 1 der Zuschuß an den Haushaltsplan für den
Provinziallandtllg, den Provinzialausschuß und die Zentralverwaltungs-
behörde um ................... 18400,— „

Zunächst mußte die Ausgabe für den Provinziallandtllg nach
den Erfahrungen der letzten Jahre um 1000 Ml. höher und die
Ausgabe an Tagegeldernund Reisekosten der Mitglieder des Provin-
zialrats um 50 Mk. höher vorgesehenweiden. Eine wesentliche
Steigerung der Ausgaben und zwar um 100050 Mk. weist der
Abschnitt „Besoldungen"dieses Haushaltsplans auf. Die Durchführung
der vom 49. Provinziallandtag beschlossenenBesoldungsvorlageund
anderer Aufbesserungenerfordert einen Aufwand an Gehältern von
55 705 Mk. und an Wohnungsgeldzuschüssen für die Beamten von
18 440 Mk., zusammen also von 74145 Mk. Das Gehalt und
Wohnungsgeldzuschußeines Landesbauinspektors war seither mit
6600 Mk. unter den anderen persönlichen Ausgabe» vorgesehen
und ist hierher übernommenworden. Es sind ferner in diesen Ab¬
schnitt neu aufgenommendie seither auf Neubaufonds verrechneten
Gehälter von zwei technischenObersekretaren mit 9840 Mk.,
weil die betreffendenNeubaukredite vor Beginn des Rechnungs¬
jahres 1910 abgerechnet sein werden. Im Haushaltsplan für
1909 waren für einzelne Sekretär- und Afsistentenstellen die Ge¬
hälter und Wohnungsgelder nur für Teile des Jahres berechnet,
welche jetzt ganz vorgesehen sind. Auch sind mit Rücksicht auf das
Dieustalter der Anwärter in den gegenwärtigenHaushaltsplan 5
neue Assistentenstellen vorgefehen, deren Gehaltsbeträge nur für Teile
des Jahres je nach der Anstellungberechnet sind. Durch diefe Be¬
rechnungenentsteht eine Mehrausgabe von 8445 Mk. Im Jahre _________________

Zu übertragen 18 450,— Mk.
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Uebertrag 18 450— Mk.
1909 war eine Kanzlistenstellenur zum halben Iahresbetrage ein¬
gestellt, sie ist jetzt mit dem ganzen Jahreseinkommenvorgesehen, so
daß eine Mehrausgabe von 1020 Mk. entsteht. Die Gesamtmehr-
nusgabe bei dem Abschnitt „Besoldungen" des Haushaltsplans be¬
ziffert sich demnach, wie oben, auf (74 145 -^ 6600 ^ 9840 ->
8445 -^ 1020 --) 100 050 Mk.

In Titel IV „andere persönliche Ausgaben" ist das in den
Titel III übernommeneDiensteintummeneines Landesbauinspettors
mit 6600 Mk. gestrichen und die Vergütung für einen bei der
Zentralstellebeschäftigten Assessor mit 3600 W. erhöht auf 5400 Ml.
für einen ganz und einen nur zur Hälfte bei der Zentralverwaltung
beschäftigtenAssessor. Es ergibt dies bei Titel IV Nr. 1 eine
Minderausgllbe von 4800 Mk. Der Dispositionsfonds für Hilfs¬
arbeiter im Bureaudienste konnte um 1500 Mk,, der für Hilfs¬
arbeiter im Kanzleidiensteum 150 Mk. ermäßigt werden, so daß
bei Titel IV eine Minderausgllbe von 6450 Mk. zu verzeichnen
ist. — Bei den sächlichen Ausgaben unter Titel V ist der Kredit
zur Unterhaltung des Ständehauses und der der Provinz gehörenden
4 Häuser in der Elisabethstraßeum 3000 Mi. gemindert worden
mit Rücksicht auf den nahe bevorstehenden Umbau des Ständehauses.
Dagegen ist der Betrag für die Beschaffungvon Schreibmaterialien
und sonstigeBnreaubedürfnifse um 250 Mk., der Betrag für die
Reinigung der Bureaus um 200 Mk., der Betrag für Krankcnver-
ficherung der Arbeiter, Heizer pp. um 1 Mk., für Dienstkleidung der
Boten um 275 Mk. und endlich der Betrag zu sonstigenAusgaben
Titel VI um 74 Mk. erhöht worden. Einer Minderansgabe von
3000 Mk. steht eine Mehrausgabe von 800 Mk. gegenüber, so daß
bei den Titel V und VI des Etats noch eine Minderansgabe von
2200 Mk. bleibt. Die Gesamtsummezeigt demnach
bei Titel I und II eiue Mehrausgabe von ... l 050 Mk.
.. ., HI .. ./ „ - - - 1W050 „

zusammen 101 100 Mt.
bei Titel IV eine Minderausgabevon . 6450 Mk.
„ „ V und VI eine Minderans¬

gabe von ..........2200 „____________
zusammen 8 650 Mk.

also insgesamt eine Mehrausgabe von .....92 450 Mt.
Dieser Mehrausgabe steht, wie die diesem Vorbericht
beigefügteNachweisungergibt, ein Mehreingang an
eigenen Einnahmen von ......... 74050 „
gegenüber, so daß ein Mehrznschußvon .... 18400 Mk.
erforderlich bleibt. ____________

Zu übertragen 18 450— Mt.
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Uebertrag 18 450,— Mk.
3. Bei Titel II Nr. 2 der Zuschußau deu Haushaltsplan zur Zahlung von

Pensionenan Pruvinzialbeamteuund von Witwen- uud Waiseugeldernau
deren Hinterbliebene,von Iuvalidengeldernan nicht ruhegchaltsberechtigte
Angestellte pp. um 45 290,4? -4- 1000 Mk. 46 290,47 „

Der Zuschußzur Zahlung von Rnhegehältern au Proviuzial-
bcmntcn und von Witwen- und Waisengeldern an deren Hinter¬
bliebene ist wie schon seit einer Reihe von Jahren mit 15°/« des
Durchschnittseinkommens der in den Haushaltsplänen für 1910 vor¬
gesehenen etntsmäßigcn Stellen berechnet. Daß er sich um deu
Betrag von 45 290,47 Mk. erhöht, ist vorwiegend auf die vom
49. Rheinischen Provinziallandtnge genehmigte Gehaltsregelung zu-
rückzuführcn,in deren Folge sich das Durchschnittseinkommen aller
Stellen erhöht hat, Aber auch die Zahl der etatsmäßigen Stellen
hat sich in einer Reihe von Haushaltsplänen vermehrt, weil nach
den Vcrwaltungsgrnudfätzenfür eine Anzahl von Anwärtern, welche
den vorgeschriebene!!Vorbereitungsdienstzurückgelegt haben werden,
die Möglichkeitder Anstellung geschaffen werden mußte uud iu den
Haushaltsplänender Pruvinzial-Heil»und Pflegeanstalten für Assistenz¬
ärzte etatsmnßigcStellcu für Austaltsärzte, Stellen für Hofmeister,
für Verwaltungsassistcnteu:c. geschaffenwerden mußten.

Die Ausgaben an Invalidengeldcru für nicht ruhegehalts-
bcrcchtigte Angestellteund Arbeiter uud nn Witwen- und Waisen¬
geldern für die Hinterbliebenenvon folchen nach den vom 48. Rhci-
uifchcu Provinziallaudtag genehmigtenGrundsätzensteigen von Jahr
zu Jahr. Es haben deshalb 1000 Mk. mehr eingestellt werden
muffen.

4. Bei Titel II Nr. 7 der Zuschußau die Pruvinzial-Taubstumnienanstaltcn
uud die Kaiser Wilhelm-Augusta-Stiftung um ........ N«li70,— „

Es ist zunächst durch die Neuregelung der Gehälter und
Wohnuugsgcldzuschttsseder Proviuzialbeamten sowie durch die infolge
Einrichtung vou neueu Schulklasseuan den Anstalten zu Huttrop
und Kempen zu fchaffenden 3 Lchrcrstellenbei dem Abschnitt „Be¬
soldungen"eine Mehrausgabe von 51 584 Mk. erforderlich geworden.
Bei dem Titel „andere persönliche Ausgaben" siud wegeu der not¬
wendigenVerstärkung des Seminars in Brühl und Neucinrichtuug
eines Seminars in Neuwied zur Ausbildung vou Taubstumme«,
lchrcrn 5503 M. mehr vorgesehen, für die Einrichtimg einer Schul-
dicncrstclle an der Anstalt Effen 900 Mk. Lohn neu, für die Schul-
dicucrstcllc iu Elberfeld50 Mk. mehr, in Nenwied 100 Mk. weniger,
au Vergütung für den katholischen Anstaltsgcistlichenin Huttrop
20 Mk. mehr und an die Ordensgenosscnschaft für die Wirtschafts¬
führung in dieser Anstalt 180 Mk. mehr eingestellt. ^ ______________

Zu übertragen 133 410,47 Mk.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. 1.

Uebertrag 133410,47 Mt.
Bei den sächlichen Ausgaben pp. haben hauptsächlichwegen

der Vergrößerung der Anstalt in Kempenund Erhöhung der Pflege-
fätze die Ausgaben für Beköstigungum 6680 Mk. erhöht weiden
müssen, fttr Beschaffung von Mobilieu, Utensilien:c. sind in: ganzen
110 Mk. mehr, für Heizung, Beleuchtung, Reinigung 1750 Mk-
mehr, für Krankenpflege 250 Mk. mehr, für die Unterhaltung der
Gebäude 750 Mk. mehr (darunter 400 Mk. einmaligeAusgabe),
für die Miete der Schulräume :c. in Huttrop 285 Mt. mehr und an
sonstigen Ausgabeu 1088 Mk. mehr vorgesehen. Die Gesamtmehr¬
ausgaben stellen sich demnach auf ...... 69050 Mk.
Durch größere eigene Einnahmender Anstalten werden 380 „
gedeckt, so daß der obenaufgeführteMehrzuschußvon 68670 MI.
nötig wird.

5. Bei Titel II Nr. 8 der Zufchuß au die Haushaltspläne für die
Provinzial-Blindennustalteuzu Düren und Neuwied um ..... 21155,— „

Bei dein Titel I „Besoldungen" sind iufolge der Gehalts¬
regelung die Ausgaben au Gehältern und Wohnungsgeldzuschüsseu
in der Anstalt zu Düreu um 6330 Mk., in der Anstalt zu Neuwied
um 3125 Mt. gestiegen.

Bei Titel II „Andere persönliche Ausgaben" ist in Düren
eine Mehrausgabe von 567 Mk. für Erhöhung der Vergütung des
Bureaugehilfen(200 Mk.) gemäß Beschlusses des letzten Provinzial-
landtages, für Erhöhung der Löhne des Wart- und Dienstpersonals
(261 Mk.) und der Vergütungen der Hilfskräfte für den Musik¬
unterricht (106 Mk.). in Neuwied eine Mehrausgabe vou 400 Mk.
an Remuneration für den Anstaltsgeistlichen(100 Mk.), an Ver¬
gütung für Erteilung des Musikunterrichts(120 Ml.) und an Löhnen
für das Wartpersonal (180 Mk.), zusammen also von 967 Mk,
vorgesehen. Die sächlichen und sonstigen Ausgaben find in Düren
um 10 063 Mk., in Neuwied um 1950 Mt. höher geworden. In
der Mehrausgabe von Düren sind an einmaligen Ausgaben für Be¬
schaffung von Mobilieu, Utensilienpp. 3850 Mk. uud für die Neu¬
deckung des Schieferdachesauf dem Mädchenhause 4000 Mk. ent¬
halten, so daß also die fortlaufende Ausgabe bei dieser Anstalt
tatsächlich um nur 2213 Mk. gewachsen ist. Dieser Kustenzuwachs
ist hauptsächlich bei den Positionen für die Vergütung der Cellitinnen
für Beköstigung PP,, für die Bekleidung, Heizung und Beleuchtung
entstanden, wahrend in Neuwied die Beköstigung, Bekleidung und
Wäsche, die Unterhaltung der Gebäude, die Beschaffung von Schul¬
bedürfnissen die Mehrkostenverursacht.

Die Gesamtmehrkosten bei beiden Anstalten belaufen sich dem¬
nach auf (6330 -^ 3125 -^ 96? ^-10 063 ->- 1950 ---) 2 2 435 Mk.

Zu übertrage» 22 435 Mt. 154565,4? Mt.
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Uebertrag 22 435 Mt. 154 565,4? Mt,
an eigenen Einnahmen bringen beide Anstalten mehr
auf ................____ 1 280 „
so daß der angegebene Mehrzuschußvon .... 21155 Mt,
erforderlich bleibt, um die Haushaltspläne zum Ausgleichzu bringen.

. Bei Titel II Nr. 9 der Zuschuß für die Haushaltspläne über das
Hcbmnmenwesenund die Hebammenlehranstalten zu Cöln und Elberfcld um l 3 620,— „

Zunächst hat sich die Notwendigkeitherausgestellt, im Haus¬
haltsplan für das Hebammenwesenden Betrag zu Unterstützungen
für Hebammen,welcher schon seit einer langen Reihe von Jahren mit
2385 M. vorgesehen war, um 1000 Mt. zu erhöhe».

In den Haushaltsplänen der beiden Hebammenlehrnnstaltcn
sind die Titel „Besoldungen" infolge der seit 1. April 1909 durch,
geführte» Bcsolduugsrcgelung in ihren Ausgaben bei Cöln um
2105 M., bei Elberfcld um 673 Mt., zusammen um 2778 Ml.
höher geworden.

Die andercu persönlichen Ausgaben sind bei der Anstalt Cöln
um 5625 Mk. und zwar die Vergütungen des Oberarztes und der
4 Assistenzärzte (1000 Mk.), für Schrcibhilfe (1350 Mk.), für die
Wahrnehmung der geistlichen Nmtsoerrichtuugen(800 Mt.) und an
Üohn für das Dienstpersonal (2475 Mk.) gestiegen, während in
Elberfcld uuter demselben Titel 1550 Mk. mehr, nämlich für den
Oberarzt (200 Mt.), für Schreibhilfe (350 Mt.) und Dienst¬
personal (1200 Mk.), zusammen1750 Mk. mehr, für Assistenzärzte
infolge Personenwechsels 200 Mk. weniger vorzusehenwaren. Der
Hanshllltsplan für Cöln enthält an sächlichen und sonstigen Ausgaben
mehr 5740 Mk. und der für Elberfcld mehr 937 Mk. Für Cöln
mußten höher veranfchlagt werden die Ausgaben für Beköstigung
(3300 Mk.). für Reinigung (2000 Mt.), für Unterhaltung der Ge¬
bäude und des Gartens (250 Mk.), für Sonstiges (190 Mk.) und für
die Anstalt Elberfcld die Ausgaben für Beköstigung(1750 Mk.),
für Arbeiten im Direttorwohnhans (einmalig 750 Mt.), für Sonstiges
(437 Mt.), während für Mubilien, Utenfilien :c. der Ansatz um
2000 Mt. ermäßigt werden tonnte. Die Gesamtausgabenbeziffern
sich demnach auf (1000 -j- 2778 -s- 5625 -^ 1550
4-5740-^937--) .......... 17 630 Mt.
Da die Anstalten nn eigenen Einnahmen . . . 4 010 „
mehr aufbringen, ergibt sich der angegebene Mehrzu«
schuß von .............. 13 620Mt.

7. Bei Titel II Nr. 10 der Zuschußan den Haushaltsplan über die Kosten
der FürsorgeerziehungMinderjähriger um .......... 158140— „

Die Kosten für die Pflege, Erziehung und Bekleidungufw.
der Zöglinge sind um nicht weniger als 434 800 Mt. höher __________________

Zu übertragen 326 325,4? Mt.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Uebertrag 326 325,47 Mk.
wie im Rechnungsjahre 1909 zu berechnen gewesen. Es ist
nämlich die Zahl der rechtskräftigzur Ueberweisung in die Fürsorge¬
erziehung gekommenen Minderjährigen erheblich über die bei der
letzte» Etatsanfstellung gemachte Annahme gestiegen. Es war im
Haushaltspläne für 1909 die Zahl der am 1. April 1909 vor¬
aussichtlich in Fürsorgeerziehungbefindlichen Zöglinge auf 6708 be-
rechnet nnd angenommen, daß sich der Zuwachs au Zöglingen im
Rechnungsjahre1909 auf 190 stellen werde, so daß also am 1. April
1910 mit einem Bestände von etwa 6900 Zöglingen zn rechnen
sein würde. Nach den bis jetzt erfolgten Ueberweisungen muß aber
mit einen, Bestände von «000 Zöglingen am 1. April 19 !0 ge¬
rechnet weiden, welchem im Laufe des Rechnungsjahres 1910 uach
deu gemachten Erfahrungen noch 730 Zöglinge hinzutreten werden,
so daß am Ende dieses Jahres ein Bestand von 8730 Zöglingen
vorhanden fein wird. Da von den neuerdings eingeliefertenZog.
lingen ein erheblicher Prozentsatzzunächst Anstalten überwiesen werden
muß, so war es dieserhalb uud iu Anbetracht der Steigerung der
Preise für Lebensmittelnicht zu umgehen,den Durchschnittspflegesatz
von 269,06 Mk, zu erhöhen. Es ist dies nm den geringen Betrag
von rund 1 Mt., also auf 270 Mk. geschehen. Die Kosten be¬
rechnen sich auf 8000 -^ 730 X 270 auf rund . 2 258 500 Mt.

2
Der Anschlag für 1909 hatte ...... 1 823 700 „
vorgesehen,so daß also bei Titel I des Haus¬
haltsplanes eine Mehrausgabe vou ..... 434 800 M.
zu verzeichncu ist.

Bei Titel II .4 Besoldungensind Mehrausgabe!! in der Höhe
von 30607,50 Mk. vorgesehen. An die Stelle eines Landes-
asfessors ist auf Grund der von dem 49. Prouinziallandtag getroffenen
Wahl ein Landesrat getretenund neu eingestellt das Dieusteinkommen
eines weiteren in der Abteilung für Fürsorgeerziehungbeschäftigten
Landesrats. Die etatsmäßigen Stellen im Bureaudienste sind um
2 vermehrt. Der Hauptteil der Mehrausgabe entfällt aber auf die
von dem 49. Provinziallandtage genehmigte Bcsoldungsrefurm.

Die anderen persönlichen Ausgaben bei dem in Rede stehen¬
den Verwaltungszweige sind um l 1330,50 M. in die Höhe ge¬
gangen. Die erhebliche Vermehrung der Bureaugeschäfteinfolge der
zahlreichen Ueberweisungenvon Fürsorgczöglingen hat, wie nicht
anders zu erwarten ist, eine Verstärkung der Bureanhilfskraftc
erforderlich gemacht, es ist dafür aber nur der mäßige Betrag von
2036,75 Mt. mehr eingestellt. Die Vcsoldungsregelunghat das
etatsmäßige Dieusteinkommender zudem auch vermehrten Dienst- ___________

Zu übertragen 326 325,47 Mt.
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Uebcrtrag 326 325,47 Ml.
stellen erhöht. Der von diesen Dieusteintommeu mit 15°/« wie seit¬
her zu berechnende Zuschuß an den Peusionshaushaltsplan hat sich
infolgedessen um 5193.75 Mk. erhöht. Zu den Kosteu der Buch-
halterei-, Kassen- nud Rechnuugsicvisions-Geschafte ist die Abteilung
für Fürsorgeerziehung seither nicht herangezogen worden. Da in
andere» Provinzen die die Fürsorgeerziehung treffenden Kosten dieser
Geschäfte der Fürsorgeerziehung zu Last gelegt werden, so sind sie
mich hier ermittelt und mit 5850 Mk. neu in den Haushaltsplan
eingestellt. Von diesem Betrage sind 2950 Mk, in dem Haushalts¬
plan der Landesbank und 2900 Mk. in dem Haushaltsplau der
Zentralverwnltungsbehörde in Einnahme nachgewiesen. Die Mehr¬
ansgaben bei dem Etatsabschnitt beziffern fich Mach auf 13 080,50
Mk. Diesen steht aber eine Minderausgabc von 1750 Mk. entgegen,
weil der bisher ganz aus der Etatsposition honorierte wissen¬
schaftlicheHilfsarbeiter feine Vergütung zur Hälfte aus dem Haus¬
haltsplan für die Zeutralverwaltungsbehördc beziehen foll.

Die fachlichen und funstigen Ausgaben verlangen ein Mehr
uou 1732 Mk. und zwar 82 Mk. für Schreibmaterialien, Bureau-
bedürfniffe :c., 1600 Mk. für Porto, Fracht uud Telegraphenge,
bühren, 50 Mk. für Krauten- uud Invalidenversicherung.

Die Mehrausgaben stellen sich insgefamt anf
(434 800 > 30 607,50 -j- 11 330,50 -j- 1732) -- 478 470 M.
und die eigenen Einnahmen auf....... 4050 „
fo daß zu decken bleiben .........^74 420 Mk.
von welcher Summe auf dcu Pruviuzialverband eiu
Drittel mit.............158140 Mt.

entfallen, ums dem oben angemeldeten Mehrzuschnß entspricht.

Der Haushaltsplan der Proviuzial-Fürsorgeerziehungs-Anstalt
Fichtenhain bei Crefeld bedarf wie in dem setzt laufenden Etatsjahr
auch im Rechnungsjahre 1910 keines befonderen Provinzialzufchufses.

Es sind zwar bei Titel I „Besoldungen" die Ausgaben infolge
der Besoldungsrefurm nm 2740 Mk. gestiegen und aus dem gleiche»
Grunde unter Abschnitt „andere persönliche Ausgaben" der mit 15°/«
der etatsmäßigen Durchschnittseinkommen der Beamten berechnete
Zuschuß an den Pensiunshaushaltsplau um 478,80 Mk. gewachsen,es
hat unter diesem Abschnitt außerdem für einen Werkmeister an Mehrlohn
75 Mt., für eine zweite Bureaukmft ein Lohn von 1200 Mk., für
Werkmeister- nud Erziehergehilfen mehr an Lohn 2042 Mk. und
für das foustige Personal mehr an Lohn 162 Mk., demnach bei
Titel II mehr 3957,80 Mk. und für Wohnung 150 Mk. mehr, im
ganzen alfo 4l07,80 Mt. mehr eingestellt werden müssen.

Zu übertrage» 326 325,47 Mt.
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Uebertrag 326 325,4? M,
Unter den sächlichen und sonstigen Ausgaben (Titel III) sind

die Ausgaben für die Beköstigungum 5600 Mk., für Bekleidung
um 2000 Mk,, für Mobilien und Utensilienum 200 Mk., für bau¬
liche Unterhaltung der Gebäude um 800 Mk erhöht wurden und für
einmalige Ausführungen 3850 Mk. mehr, für sonstigeAusgabe«
574,20 Mk. mehr, vorgesehen, so daß demnach hier die Mehr¬
ausgabe 13 024,20 Mk. beträgt, für Lagerung und Bettwäschesind
dahingegen750 Mk. weniger, für Reinigung 300 Mk. weniger und
für Heizung,Beleuchtung:c. 122 Mk. weniger eingesetztund es ergibt
sich demnachbei Titel III eine Mehrausgabe von 11 852,20 Mk.
Die Gesamtmehrausgabebei dem Anstalts-Haushaltsplan beziffert sich
demnach auf (2740 -j- 4107,80 -^ 11852,20 ---) . 18 700 Mk.

Diese Mehrausgabe wird durch eigene Einnahmen gedeckt uud
zwar au Wegekosten (12 500 Mt.), an Ausstattuugskusten von
Armenverbänden(4500 Mk.) bczw. vun Lehrherren und Zöglingen
(1700 Mk). Auch der Verzinsungs- und Tilgungs-Hnushaltsplau
bringt die erforderliche Einnahme von 57 000 Mk. aus Ueberschüsscu
der Landwirtschaft, dem Arbeitsbetriebc,den Dienstwohnungen?c. ans.

Die Rheindahlen ist am
1. Oktober1909 zunächst mit 50 Zöglingen belegt wurden und wird
erst im Laufe des Rechuungsjahrcs 1910 ganz in Benutzung ge¬
nommen werden tonnen. Ein in seinen Ginnahmen und Ausgabe»
irgend zuverlässiger Haushaltsplan läßt sich deshalb heute noch nicht
aufstellen,es kam, der vorliegende nur als Muster für die Buchungen
benutzt werden. Feststehennur die erforderliche»Ausgaben für die
Beamten nnd das Personal.

8. Bei Titel II Nr. 11 der Zuschuß an die Haushaltspläne der Provinzial-
Heil- und Pflegeanstaltenum 40 000,-- „

Bei den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten ist eine stärkere
Belegung vorgesehen uud zwar um 405 Kranke.

Der Titel „Besoldungen"ist in der Ausgabe um 76 486 Mt.
erhöht. Diese Erhöhung findet ihre wesentliche Veranlassung in der
vom 49. RheinischenProvinziallandtage genehmigten Neuregelung
der Besoldungender Provinzialbeamten. Daneben ist sie verursacht
durch die Vermehrungder Aerzte- und Beamtenstellen,welche zum Teil
auf der stärkeren Belegung der Anstalten beruht. So sind vorgeschlagen
neue Stellen für einen Oberarzt und 6 Anstaltsärzte. Letztere find
notwendig, weil einige Assistenzärzte nach dem vom Provinzialland¬
tage genehmigten Grundsätzenach dreijähriger Dienstzeitzu Austalts-
ärzteu ernannt werden müssen. Bei den Provinzial-Heil- nud
Pflegeanstalten zu Grafenberg und zu Iohannistal haben die Ge¬
schäfte der Verwalter eine solche Ausdehnung angenommen,daß es
nötig erscheint, diesen Beamten ständige Assistenten zu geben. In __________________

Zu übertragen 366 325,4? Mk.
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den Haushaltsplänen beider Anstalten sind daher neueingestellt zwei
Stellen für Verwaltuugsassistentenund wird vorgeschlagen,diesen
Beamten die Gehälter der Bureauassistentenan der Zentralstelle —
Anfangsgehalt 1650 M., Höchstgehalt 3300 Mk,, Steigerung von
2 zu 2 Jahren um 150 Mark — und daneben an Emolumenten
freie Wohnung mit Beköstigung und Belcuchtnng und Arznei,
bezw. die dafür in den Haushaltsplänen festzusetzendeEntschädigung
(585 Mk.) zu gewähren. Dem Beschlusse des 49. Provinzialland-
tags entsprechend sind die bisher in den Voranschlägenfür Land-
und Viehwirtschaftvorgesehenen Dienststellenfür Hofmeister au den
Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltcn Grafenberg. Iohannistal und
Mcrzig als Beamtenstellenin den Titel „Besoldungen"übernommen
worden, sie erscheinen also hier neu. Der stärkeren Belegung ent¬
sprechend sind in der Anstalt Iohannistal 2 Stationspflcger- uud
eine Stationspflegcrinnenstellemehr vorgesehen.

In dem Titel „andere persönliche Ausgabe«" ist eine Mehraus¬
gabe von 51934 Mk. enthalten. Mit Rücksicht auf die, wie vorhin
angegebenen vorgesehenen Stellen für Ober- uud Anstaltsärztckonnte
für die Vergütungder Assistenzärzte der Betrag von 19 223 Mk. aus¬
fallen. Für Vergütung der Volontärärzte in Bonn und Grafenberg
find 1200 Mk. mehr eingefetzt, weil der Staat die für diefe Aerzte
seither stets in dieser Höhe gezahlten Vergütungenaus Sparfamkeits-
rücksichtennicht mehr weiter gewähren kann. Eine Erhöhung der
Vergütung für die Wahrnehmungder katholische» geistlichen Amtsver-
richtnngenan der Anstalt Bonn um 300 Mk. erfchien angemessen.

Der Provinzillllandtag hat für die Bureaugchilfen in der
letzten Taguug eine Erhöhung der Vergütungen bewilligt. Hierfür
und für zwei notwendige neue Stelleu sind 10 760 Mt. ausge¬
worfen. Für höhere Löhne und Prämien an das Pflegepersonal
und für dessen Vermehrung bei der stärkeren Belegungder Anstalten
sind mehr erforderlich47 359 Mt. und für die Aufbesserung der
"ohne und die Vermehrung des Dienstpersonals 9698 Mk. An
Vergütungen für die Apotheker in den Heil- und Pflegeanstalteu
werden 1850 Mk. mehr beansprucht.

Die sächlichenund sonstigen Ausgaben in den Anstalten
erfordern eine Mehraufwendungvon 152 580 Mk. Davon entfallen
auf die Beköstigung99 700 Mk., auf Bekleidung10 000 Mt.. auf
Lagerung, Bettzeug und Tifchwäfche9100 M., auf Reinigung
3650 Mk.. auf Mobilieu, Utenfilieu 2200 Mk., auf die Heizung
7900 Mk., auf die Beleuchtung 2300 Mk., auf die Wasserversorgung
3500 Mt., auf Arznei. Verbandmittel :c. 1100 Ml., auf Kirchen
und Schulbedürfnifse100 Mt., Unterhaltung der Gebäude ent¬
sprechend der Vergrößerung des Gebäudetumsileres5000 Mk., an

Zu übertragen 366 325,47 Ml.
2'
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Uebertrag 306325.47 M.
sonstigen Ausgaben 8005,25 M. und zur Verwendung der Zinsen
aus Stiftungen 24,75 Mk.

Die Mehrausgaben belaufen sich demnach insgesamt ans
(76 486 -s-51934-s- 152 580--) ..... 281 000 Ml.
vun welchen nach der diesem Vorbericht beigefügten
Nachweisuug ............. 241000 „
durch größere eigene Einncchmeu der Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalten gedeckt werden. Es bleibt sonach^ ___________
der oben angegebene Mehrzuschußvun ..... 40000 Mk.
erforderlich.

0. Bei Titel II Nr. 12 der Zuschußan den Haushaltsplan für die Vcr-
waltuug des Landarmeuwesensum ............ 101 146, — „

Bei Titel II dieses Haushaltsplans sind für Zahlungen für
landarme Personen an Ortsarmenverbande, Pflegenustalteu :c.,
102 000 Mk. mehr einzustellen gewesen.

Statt des im Haushaltsplan sür 1900 hier vorgesehene»
Betrages von 1663 006,45 Mt. haben die wirkliche» Ausgaben im
Rechnungsjahre 1909, die bei Aufstellung des Haushaltsplans im
September 1908 noch nicht übersehen werden konnten, schon ciuc
Höhe vou 1715 000 Mk. erreicht. Mit einem weiteren Steigen
der Ausgabe» in der offenen Armenpflege ist bei Aufstellung des
jetzt vorliegenden Haushaltsplans nicht gerechnet, vielmehr angenommen
worden, daß die Arbeitslosigkeitihren Höhepunkt erreicht hat. Da^
gegen ist ein weiteres Steigen der Kosten der Austaltspflcgezu er-
warteu und dafür außer der wirklichen Ausgabe vou 1715 000 Mt.
im Haushaltspläne ein Mehrbetrag von 50 000 Mk. vorgesehen.
Der hiernach eingestellten Mehrausgabe vun 102 000 Mt. steht ans
Erstattungen eine Mehreinnahme vou 854 Mk. entgegen, so daß sich
der erforderliche Mehrzuschuß von 101146 Mt. ergibt.

10. Bei Titel II Nr. 14 der Zuschuß an den Hanshaltsplan für die er¬
weiterte Armenpflegeauf Grund des Gesetzesvom 11. Juli 1891 um 97 000,- „

Dem Haushaltsplan ist zugrunde gelegt die Anzahl der Ver-
pflegnngstageim Rechnungsjahre1908 und hinzugerechnetein Zu¬
wachs von jährlich 300 Kranken, welcher nach dem Zugang der
letzten Jahre bestimmt zu erwarten ist. Der Dnrchschnittspflcgesatz
mit 1,39 Mk. pro Kopf und Tag angenommcu ergibt den
Iahresbedarf von rnnd 5 642 000 M., also gegen
das Vorjahr mehr ........... 352 000 Mk.,
aus welchem der Zuschuß für die Provinzial-Pflege-
anstalt Zu Cöln-Liudenthal mit 6000 Mk. ebenfalls
gedeckt ist. Nach der beigefügtenNachweisungsind
in dem Haushaltsplan Mehreinnahmen von . . . 255000 „

Zu übertrage« 564 471^?"Ms.
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Uebertrag 564 471.4? M.
vorgesehen,so daß zur Deckung der Mehrausgabe
ein Mehrzuschußvon .......... 97 000 M.,
wie augegebeu, erforderlich bleibt.

In der Ausgabe dieses Haushaltsplans ist auch ein Zuschuß
von 6000 Mk. enthalten, welcher an den Voranschlagfür die Pro-
vinzial-Pflegeanstaltzu Cöln-Lindenthal abzuführen ist. Dieser Vor¬
anschlag ist berechnetauf 183 Kranke gegenüber 150 Kraulen im
Voranschlagfür 1909. Im Abschnitt„Besoldungen" ist aus dem
mehrfachangegebenenGrunde die Ausgabe um 1304,50 Mt. ge¬
stiegen. Unter dem Titel „andere persönliche Ausgaben" ist für die
Wahrnehmung der geistlichen Amtsverrichtungen 200 Mk. mehr,
für die Burcaugchilfen 550 Mk. mehr, für das Pflegepersonal
2880 Mk. mehr und für das Dienstpersonal830 Mk. weniger, im
ganzen also 2800 Mk. mehr vorgesehen. Die sachlichen und sonstigen
Ausgaben zeigen ein Steigen um 7095,50 Mk. nnd zwar bei der
Beköstigung (5160 Ml.), Reinigung (2100 Mk.), Wasserversorgung
(200 M.), für Arznei, Vcrbandmittel:c. (200 Mk.), Pacht und Kanal¬
gebühren (230 Mk.) und an sonstigen Ausgaben(1105,50 Mk.), dagegen
ein Fallen bei der Heizung (1000 Mt.), Beleuchtung (500 Mk.) und
der Unterhaltung der Gebäude (400 Mk.) Die Gesamtmehrausgabe
beläuft sich demnach auf 11 200 Mk. Da die eigene Einnahme um
19 200 Mk. gestiegen ist, so ist statt des vorigjährigenZuschusses vou
14000 Ml. nur ein solcher von 6000 Mk. einzustellen gewesen.

11. Bei Titel II Nr. 15 der Zuschuß au den Haushaltsplau der Provinzial-
Arbeitsanstlllt zu Vrauweiler um ............ 26 000,— „

Die Ausgabe ist bei dem Titel „Besoldungen" infolge der
vom 49. Rheinischen Provinziallandtag genehmigten Besoldungsvor-
lllge um 15 755 Mk. gestiegen. Die anderen Persönlichen Ausgaben
unter Titel II beansprucheneine Mchraufwendungvon 13 395 Mt.
und zwar haben für die Vnreaugehilfen,deren Zahl um eine vermehrt
ist, 3550 Mk. mehr, für die Vergütung der Hilfsaufsehcr 955 Mk.
mehr, für Kleidergelderau das Aufsichtspersonal9760 Mk. einge¬
stellt werden müssen. Diese Kindergelder waren bisher bei dem
Abschnitt „Besoldungen"vorgesehen. Da sie indessen Dienstunkosten-
entschädignngen darstellenuud nicht zu deu peufionsberechtigten Be¬
zügen der betreffendenBeamten rechnen, so ist ihre Verrechnung
in der jetzt vorgeschlagenenWeise etatsrechtlich richtiger. Den
Mehrausgaben von 14 265 Mk. stehen bei den Positionen für Löhne
an Fuhrknechte, Heizer «. (60 M.) und für Schreibhilfe(810 Mk.),
870 Mt. weniger gegenüber.

Bei Titel III „SächlicheAusgaben" stellt sich das Mehrer-
sordernis auf 39 350 Mk., nämlich bei der Beköstigung auf 19 000M.

Zu übertragen 5^0471,4?^Mt.
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wegen der anderweiten Verrechnung der Zusatznahrungsmittel, die
hier in Ausgabe (15000 Mk.) und bei der eigenen Einnahme der
Anstalt (Titel IV) in Einnahme kommen sollen und wegen der an¬
genommenengrößeren Belegung der Anstalt um 50 Köpfe. Für
Bekleidungist mehr gefordert 2800 Mk., für Reinigung 1000 Mk.,
für Heizung 4900 Mk., für Beleuchtung 200 Mk., für Arznei.
Verbandmittel, ärztliche Instrumente 300 Mt., für Kirchen- und
Schulbedürfnisse:c. 100 Mk., für sonstige Bedürfnisse50 Mt., da¬
gegen für die Wasserversorgungweniger eingestellt1000 Mk. Wie
nachstehend ausgeführt ist, hat der Zuschuß an den Haushaltsplan
des Bewahrungshausesum 12 000 Mk. erhöht werden müssen.

Die Gesamtmehrausgabe bei dem Haushaltsplan stellt sich
demnach auf (15 755 ^- 13 395 -> 39 350 Mk.) - 68 500 M.

Nach der diesem Vorbericht beigelegten Nach¬
weisungder eigenen Einnahmen der einzelnenen Ver¬
waltungszweigeund Anstalten wird bei der Provinzial-
Arbeitsanstalt auf eine Mehreinnahme von . . . 42 500 „
gerechnet. Es ergibt sich daraus das Bedürfnis eines ____
Mehizuschusses von ........... 26 000 Mk^

In dem Voranschlag für das Bewahrungshaus sind die Aus¬
gaben für Besoldungen und andere persönliche Ausgabenum 2875 Mk.
gestiegenund hat das Bedürfnis an anderen persönlichen Ausgaben
um 8225 Mk. höher veranschlagtwerden müssen, während sich die
Einnahme um 900 Mk. verringert hat,

12. Bei Titel II Nr. 1? der Zuschußan den Haushaltsplan ilber die Kosten
der Leitung und Beaufsichtigungder baulichen Unterhaltungsarbeiten so¬
wie über den Fonds zur Erneuerung maschineller Anlagen in den Provin»
zialanstalten um .................. 9840,— „

In dem Haushaltsplan ist neu vorgesehen ein Beitrag an die
Ientralverwaltungshehördevon 9840 Mt. zur Bestreitungder Dienst¬
einkommen von zwei technischenLandes-Obersekretären,welche bisher
aus den Neubaukreditender Hebammenlehranstaltin Cöln bezw. der
FürsorgeeiziehungsanstaltRheindahlen bezahlt worden sind. Da beide
Bankredite bis zum Beginn des Rechnungsjahres 1910 abgerechnet
sein werden, so sind die Diensteinkommen der beiden Beamten in dem
Haushaltsplan der Zentraluerwaltungsbehördebei denen der gleich¬
artigen Beamten ausgeworfenworden, sie fallen aber, da die Tech¬
niker mit Geschäftender lokalen Anstaltsbauverwaltung ausschließlich
beschäftigt werden, nicht diesem Haushaltsplan, sondern dem hier in
Rede stehenden zur Last.

13. Bei Titel II Nr. 19 der Zuschußan den Haushaltsplan der Provinzial-
strahenverwaltungum ................ ^ 206500,— „

Zu übertragen 806 811,47 Mk.
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Uebertrag 80« 811,47 Mt.
Bei Titel I Nr. 1 hat der Beitrag zu den Kosten der allge¬

meinen Verwaltung von 130 000 Mt. auf 185 275 Ml., also um
55275 Ml. erhöht werden müssen. Es sind in dieser Summe nur
die persönlichenAusgaben für die Strahenverwaltung, welche im
Haushaltspläne der Zentralverwaltungsbehördevorgesehen sind, ent¬
halte». Ausgaben für Geschäftsräume, Bureaubedürfnisse:c. sind
hierbei nicht berücksichtigt.Diese persönlichen Kosten wurden seither
schon durch den Beitrag von 130000 Mk. zu ciuem wesentlichen.
Teile nicht gedeckt, nunmehr sind die Kosten aber noch infolge der
vom 49. Rheinifchen Proviuziallandtagc genehmigten Besoldungsvur-
läge gestiegen, w daß der jetzt vorgeseheneBeitrag die Personalkosten
der Strahenverwaltung in ihrer Zentralstelle gerade deckt.

Der Zuschuß,den die Strahenverwaltung an den Pensionshaus'
haltsplan zu leisten hat, ist mit 15°/« der etatsmäßigenDurchschnitts¬
einkommen der Beamten berechnet. Da diese infolge der Besoldungs¬
regelung gestiegen sind, so hat sich notwendigerweise auch der berechnete
Zuschußund zwar um 7872,35 Mk. erhöht. Auch die Ausgaben
an Invlllidengeldernfür nicht ruhegehaltsberechtigte Angestellteund
Arbeiter der Straßenverwaltung und an Witwen- und Waisengeldern
für die Hinterbliebenen von solchen nach Maßgabe der vom
48. Rheinischen Provinziallandtage genehmigten Grundsätze sind
weiter gestiegen, so daß die Einstellungeines nm 5000 Mt. erhöhten
Betrages in den Haushaltsplan nicht zn Hingehenwar. An den Vor¬
anschlag L über die Verwendungdes Giseubahnfondshaben 32 214
Mk. mehr an Zuschußvorgesehen werden müssen, nm die Zahlung
der Zinszuschüsse für die bewilligtenKleindarlehen zu ermöglichen.
Die Ausgabe bei Titel I des Haushaltsplaus ist sonach um 100 361,35
Mk. erhöht..

Bei Titel II für die örtliche Bauleitung sind die Ausgaben
für die Landesbauiuspektorenund Landesbausekretärean Gehältern
und Wohnungsgeldzuschüsseu um 20590 Mk. infolge der Durch¬
führung der vom 49. RheinischenProvinziallandtage genehmigten
Vesoldungsvorlagegestiegen. Zur Ausbildung von Anwärtern für
den Bureaudieustbei den Bauämtern, zur Aushilfe in demselben sind
nur 480 M. mehr ausgerechnet,so daß sich die Mehrausgabe bei
diesem Titel auf 21070 Mk. stellt.

Für die Beaufsichtigung der Provinzialstraßen (Titel III)
stellt sich das Mehrbedürfnis an Gehältern der Provinzialstraßen-
meister und Stmßenauffeher infolge der Vesoldungsregelungauf
44000 Mt. An Prämien für die Pflege der Baumpflanzungen
sind, da bei Titel III Nr. 5 die Einnahme aus den Obstnutzungen
um 7500 Mk. höher angenommenist, mit 10"/« 750 Mt. mehr

Zu übertragen 806 811,4? Mt.
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berechnet. Für die diätarischeBesoldung von Anwärtern für den
Straßenwetterdienst ist, da entsprechend der Erhöhung der Gehälter
der Straßenmeister auch die Vergütungen der Anwärter einer Auf¬
besserung unterzogenwerden mußten, ein Mehrbetrag von 3560 Mk.
erforderlichgeworden. Der Zuschußzu den Unterhaltungskostender
Wiesen- und Wegebauschule in Siegen, welche zur theoretischen Aus¬
bildung von Straßcumeisteranwärtern benutzt wird, hat infolge der
gestiegenenAusgaben dieser Anstalt statutmäßig um 1900 Mt.
erhöht werden müssen. Es sind das bei diesem Titel Mehrausgaben
von 50150 Mk. Dahingegen konnte aber der Etatsbetrag für
Mietsentschädigungender Straßenanfsichtsbeamtenum 500 Mk., für
Beschaffung von Schreib- und Zeichenmaterialienum 10 Mk., für Be¬
schaffungund Unterhaltung der Dienftfahrrädcr nm 30 Mk,, für
Umzugs- und Bersetzungskosten um 300 Mk., für Reisekosten :c.
in Vllumpflegeangclegenheitenum 250 Ml. im ganzen also nm
1090 Mk. herabgesetzt werden, so daß eine Mehrausgabe von 49 060
Mk. bleibt.

Bei Titel IV ist zunächst zur gewöhnlichen Unterhaltung der
Provinzialstraßen ein Mehrbetrag von 26 000 Mk. vorgesehen.Für
diese selbst ist zwar wieder der im Vorjahre im Haushaltsplan ent¬
haltene Betrag von 3 870 700 Mk. eingestellt,bei den, Titel müssen
aber die Zins- und Tilgungsbeträge der vom 41. Rheinischen
Provinziallandtage zur Herstellung von Kleinpflaster genehmigten
Anleihe ^ von 2 000 000 Mk., deren Abtragung im Rechnungs¬
jahre 1918 ihren Abschluß erreicht, verausgabt werden und diese
sind gegen das Vorjahr um 42 607,16 Mk. auf 307 075,03 Mk.
gewachsen.Es war bei der Position außerdemwie in den Vorjahren
ein Reservefondszur Bestreitung der während des Rechnungsjahres
hervortretenden besonderen Unterhaltungsbedürfnifse von 2°/u der
schon im Jahre 1906 veranschlagten Unterhaltungssummevon 3870700
Mk. mit 77 424,97 Mk. vorzusehen. Von dem so ermittelten Be¬
trage von (3 870 700-s-307 075,03 ^-77 424,97^) 4 255 200
Mk. ist sodann der in den Jahren 1908, 1909 und 1910 angesetzte
Mehrbetrag an Renten für engere Kommunalvcrbände,welche die
Unterhaltung und Verwaltung von Provinzialstraßenstreckenüber¬
nommen haben, mit 50 700 Mt. abgezogennnd so ergibt sich noch
ein Mehr gegen das Vorjahr von 26000 Mk. An Renten für
diejenigen Städte und Gemeinden «., die, wie eben bemerkt,
Provinzialstraßenstreckenübernommenhaben, mußte für das Vorjahr
ein Mehrbetrag von 15 610,26 Mk. eingesetzt werden, so daß die
Ausgabe bei dem Titel im ganzen um 41610,26 Mk. höher ge¬
worden ist. An Ausgaben für die Ausführung des Zahlungsgeschäfts^^ _____________

Zu übertragen 806 811,47 Mt.
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der Straßenverwaltung konnten200 Mk. weniger, an sonstigen und
unvorhergesehenen Ausgaben mußten 598,39 Mk. mehr in den Haus¬
haltsplan eingestellt werden. Die Gesamtmehrausgabebeziffertsich
darnach auf (100 361.35 -^- 21 070 > 49 060 -4- 41 610,26 — 200
^598,39 ---) ........... 212500,- Mk.
Die eigenen Einnahmen sind, wie die dem Be¬
richte beigegebenc Nachweisung ausweist, um . . 6 000,— „
gestiegen und damit ein Mehrzuschußvon . . . 206 500,— Mt.
erforderlich.

Die diesem Haushaltsplan beigcgebcnenVoranschläge ^,, <ü
und v haben sich in ihrem finanziellenErgebnisse nicht geändert.
In dem Unteretat L über die Verwendung des Eisenbahnfondsist
der Anteil der Provinz aus dem Ueberschusscder Kleinbahn Merzig-
Büschfeld um 628 Mk. nach dem Ergebnisse der letzten 3 Jahre
höher angenommen,dahingegen mußte als Bestand ans den früheren
Rechnungsjahren ein um 12 842 Mk. gekürzter Betrag eingestellt
werden. Es ist also eine Mindereinnahmevon 12 214 All. zu ver¬
zeichnen, welcher indessen zur Zahlung von Zinszuschüssen für Klein»
bahndarlehcn aus dem durch die Beschlüsse des Provinziallandtags
auf 32 Millionen Mark verstärktenEisenbahufonds eine Mehraus¬
gabe von 20000 Mt. gegenübersteht, so daß also, wie oben schon
angegeben, dem Voranschlag aus Prooinzialmitteln nach dem Haus¬
haltsplan der Straßenverwaltung ein Mehrzuschußvon 32 214 Mt.
zuzuführen ist.

14, Bei Titel II Nr. 20 der Zuschuß au den Haushaltsplan für die
Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegeuheitender Provinzial-
verwaltungum .................. 46 773,25 „

Die Zahl der landwirtschaftlichen Wiuterschulenist durch die
vom 49. RheinischenProvinziallandtage genehmigte Neuerrichtung
von Schulen in Brünen und Erkelenzum 2, d, i. auf 41 vermehrt,
der Betrag für Zuschüsse hat demnach um 5000 Mk. erhöht werden
niüssen. Einmal infolge Vermehrung der Schulen, zum anderen
aber auch durch die Aufbesserungder Dieusteinkommen der Winter-
schuldirekturen und Weinbauwanderlehrerhat sich der mit l5 °/„ der
Durchschnittseinkommenberechnete Zuschuß au den Pensiunshaus-
haltsplan höher gestellt und zwar um 2982 Mk., so daß die Auf¬
wendungder Provinz für die landwirtschaftlichen Wiuterschulenum
7982 Mk. gewachsen ist.

Der Zuschußan den Pensionshaushaltsplau für die bei den
Landwirtschaftsschulen in Bitbnrg uud Eleve angestelltenDirektoren
und Lehrer ist um 2177,55 M. höher geworden, weil durch den
bei den beiden Schulen eingeführten Normalbesoldungsplanfür die ^ _____________

Zu übertragen 853 584,72 Mt.
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höheren Schulen vom 5. Juni 1909 die etatsmäßigen Durchschnitts¬
einkommen der Direktoren und Lehrer, von welchen der Zuschußmit
15«/« zu berechnen war, gestiegen sind.

Bei dem allgemeinen landwirtschaftlichen Funds (Titel I Nr. ?)
ist die Ausgabe lediglich der Abrundung des Haushaltsplans wegen
um 3,45 Mk. höher geworden. Die Ausgaben zur Unterhaltung des
Rittergutes Desdorf und zum Unterhalte der dort untergebrachten
Waisenknaben sind um 90 Mk. höher angesetzt. Die Provinzial-
Wein- und Obstbauschulen erfordern, wie nachstehend noch ausgeführt
wird, erhöhte Zuschüsse und zwar Trier mehr 2447,75 Mk.,
Kreuznachmehr 2645,50 M. uud Ahrweiler mehr 3298 Ml., die
3 Schulen also mehr 8391,25 Mk. Die Mehrausgaben siud somit
bei dem landwirtschaftlichen Etat um im ganzen (7982-j-2177,55-j-
3,45 ->- 90 ^- 8391,25 -) 18 «44,25 Mt. gestiegen. Es hat dahin¬
gegen die Ausgabe zur Unterstützung lcmdwirtschaftlicher Teile der
Provinz aus dem Westfondsum 1035 Mk. verringert werden müssen,
weil mit einem nm so viel kleineren Zinserträge aus den deponierten
Beständen dieses Fonds zu rechnen ist, so daß eine Mehransgabe
von ............... 17 «09,25 Mk.
bleibt.
Mehreinnahmenweist der Haushaltsplan nach aus
den Einkünften des Ritterguts Desdorf 90 Mt.,
Mindereinnahmenbei den Zinsen des Meliorations¬
fonds von 303 Mk. und der schon erwähnte Minder¬
zinsertrag des Westfonds von 1035 Mk., zu¬
sammen also eine Mindereinnahme von . . 124 8,— „
Um den Haushaltsplan in die Balance zu bringen,
bedarf es daher eines Mehrzuschufses von . . 18 857.25 Mt.
Der Zuschußhat betragen für 1909 . . . . 40 4 588,83 „
und ist demnach gestiegen auf ...... 423 446.08 Mk.
Von diesem Zuschußsind bei Titel II Nr. 20 . 203 419,08 Mk.

.. .. IV Nr. 5 . 2 20027.— Mk.
des Haupt-Haushaltsplans nachgewiesen.

Es ist also an Mehrzuschußnotwendig . 18 857.25 Mk.
Mit Rücksicht auf die nachstehend noch näher zn
erwähnende stärkere Beanspruchungder Einnahme
aus Titel IV der Einnahmedes Haupt-Haushalts¬
plans für Kunst und Wissenschaft. Provinzialmufeen
und gewerbliche Zwecke konnte statt des Zuschusses
in 1909 von 247 943 Mk. nur ein solcher von
220027 Mk. aus Titel IV des _______________________________

Zu übertragen 18 857,25 Mk. 853 584,72 Mk.
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Plans entnommenwerden, also ...... 27 916,— „
weniger, so daß hier, wie geschehen ..... 46 773,25 M.
mehr an Zuschuß vorzusehen waren.

Außerdem fließen an Zuschüssendiesem Haushaltsplan aus
Provinzialmitteln wie seither zu:

1. gemäß Titel II Nr. 20 des Haupt-Haushaltsplans 12 600 Mt.
2. gemäß Titel II Nr. 20 des Haupt-Haushaltsplans

für den Westfonds ......... 320000 „
3. gemäß Titel IV Nr. 4 des Haupt-Haushaltsplans

als Zinsgewinn des Meliorationsfonds . . . 52 286 „
4. gemäß Titel IV Nr. 7 des Haupt-Haushaltsplans

für Wasserleitungenim Gebiete des Westfo nds 100 000 „
zusammen 484^86^NlI

Was nun die Mehrzuschüssean die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulenanlangt, so sei folgendesbemerkt.

Bei der Schule iu Trier sind die Ausgaben für Besoldungen
infolge der Gehaltsregelungenum 1845 Mk. gestiegen, der Zuschuß
an den Pensioilshaushllltsplanist um 252,75 Mk. hoher berechnet, für
den Weinbergaufsehersind 50 Mk. mehr an Lohn vorgesehen. Unter
den sächlichen Ausgaben erfordern die Reinigung, die Heizung, die
Lehrmittel :c. und die Unterhaltung je 100 Mt. - 400 Mk. mehr.
Für die Dienstreisen der Lehrer und Schüler sind 200 Mk. mehr
und für die Unterhaltung der Peronospora-Beobachtnngsstation200
Mk. weniger vorgesehen. Es ergibt sich eine Gesamt-
mehrausgabevon ............ 2547,75 Mt.
Aus dem Ertrage der Gartenwirtschaftgehen voraus¬
sichtlich ............... 100- ..
mehr ein, es bleibt also der oben angegebene Mehr¬
zuschuß von ............. 2447,75 Mk.
erforderlich.

Die Besoldungenfür das an der Weinbauschule in Kreuznach
angestellte Beamtenpersonalsind um 1700 Mk, gestiegen, der Wein¬
bergaufseher, der bisher im Lohnverhältnissegestanden hatte, konnte
nach dem Beschlusse des letzten Provinzillllandtaa.es als Beamter
mit 1350 Mk. Gehalt angestellt werden. Der Titel Besoldungen
ist um 3050 Mk. hiernach erhöht. Der Zuschuß an den Pensionshaus-
hllltsplan ist mit 15°/„ um 505,50 Mk. gewachsen, an Lohn für den
Hausarbeiter und die Wirtschafterinsind 50 Mk. mehr, infolge Er¬
höhung des Lohnes für den Gartenaufseher und Wegfall des Wein¬
bergaufsehers850 Mk. weniger eingestellt. Die anderen persönlichen
Ausgaben betragen'sonach294,50 Mt. weniger. _________________

Zu übertragen 853584,72 Ml.

3»
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Uebertrag 853 584,72 Mt.

Unter den sächlichen Ausgaben sind unter Titel III für Be¬
köstigung MV Mk, weniger, für Mobilien, Uteusilieu .'c. 300 Mt.
mehr, für Heizung. Beleuchtung, Lehrmittel :c. je 100 Mt. — 300
Mt. mehr, statt einer einmaligen Ausgabe für die Ausdehuuug der
Wasserleitung vou 1000 Mt. ist jetzt eine einmalige Ausgabe für
Erbreiterung eines Einfahrtstures, Abschluß des Lagerkellers ?c. von
050 M., also 350 Mk. weniger, für die Bearbeituug der Weinberge,
Rebschulen, Obstgärten 500 M. mehr, für Dienst- uud Iustruttiuus-
reiscn 100 Mt. mehr und endlich für die Unterhaltung der Pcronospora-
Beobachtungsstatiuu 200 Mt. weniger, im ganzen aber 290 Mt.
mehr umgesehen, Nie Gesamtmehrnusgabc bei der Schule stellt sich
demnach auf .............3045,50 Mk.
Aus den Erträgen der Gartenwirtfchaft und der Obst¬
anlage im Schönefeld fiud je 200 —.....400,— „
mehr zu erwarten, deshalb bleibt noch der darange¬
gebene Mehrzufchuß von .........2645,50 Mt.
erforderlich.

An der Provinzial-Weiubaufchule in Nhrweiler beanspruchen
die Besoldungen eine Mehrausgabe von 1500 Mt. Unter den anderen
Persönlichen Ausgaben ist der Zuschuß au den Peusionshnushaltsplan
um 243 Mk. gestiegen und der Lohn für den Weinbergaufseher um
50 Mk., die Löhne für den Hausarbeiter und die Wirtschafterin um
100 Mk. erhöht, so daß hier eine Mehrausgabe von 3«.'! Mt. zu
verzeichnen ist. Es waren unter den sächlichen Ausgaben zu erhöhe»
die Ausgabe für Lehrmittel und Bibliothek nm 100 Mt., für die
laufende Unterhaltung der Gebäude, Mauern :c. um 500 Mt,, für
Dieust- und Instruttiousreiseu der Lehrer und Schüler um 100 Mk.,
für sonstige Ausgaben um 455 Mt. Neu eiugestellt siud zur Anstellung
von Anbau- und DüuguiMwcrsucheu im Kreise Ahrweiler 200 Mk.
und eine einmalige Ausgabe zur Errichtung einer Rcbschule für die
Herauzucht weißer Traubcnsortcn 650 Mk. Die Mehrausgabe bei
Titel III rechnet sich hiernach zusammen auf 2005 Mt. Die ein¬
malige Ausgabe im Vorjahre für die Beschaffung eiucs Mikroskops
von 400 Mk. ist abgesetzt und für die Unterhaltung der Perouospura-
Beubllchtnngsstatiun 200 Mk. weniger erforderlich, bleiben 1405 Mk.
Mehransgabe.

Die Gesamtmehrausgabe der Schule in Ahr¬
weiler stellt sich nach Vorstehendem auf .... 3298 Mt.
Die Schute bringt an eigenen Einnahmen nicht mehr auf, fo daß
ihr also dieser Betrag als Mehrzuschuß gegebeu werde» muß.

Zu übertragen 853584/?2"M.
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15, Vci Titel IV Nr. 1 ist für den Hausl,altsplan zur Verwaltung der
Angelegenheiten, welche die Forderung von Äuust und Wissenschaft
betreffen, ein Mehrzuschuß von............. 4 468,— „
eingestellt worden.

Dieser Mehrbedarf ist hervorgerufen durch die Mehrausgaben
an Gehalt- und Wohnungsgcldzuschuß des Direktors und des tech¬
nischen Assistenten am Denkniälerarchiv von 1468 Ml. infolge der
vom 49. Rheinischen Provinziallcmdtag genehmigten Vesoldungs-
rcgcluug und zum andern durch Einstellung eines Betrages von
3000 Mr. für die weitere Ausgestaltung des historischen Atlas,
welchem eine Bearbeitung kulturgeschichtlicher Karten, insbesondere
der Eiedelungsgeschichte und eiue Tarstclluug der Waldvcrteilung
hinzugefügt werden soll.

16. Bei Titel IV Nr. 2 ist der Zuschuß an den Haushaltsplan für die
Verwaltung der Proviuzialmnfecn in Bonn und Trier um den Netrag
von ...................... 14448,— „
erhöht worden.

In dem Abschnitt „Besoldungen" ist für die beide» Direktoren
der Provinzialmnscen und einen technischenAssistenten an Gehältern
nnd Wohnungsgeldznschnß infolge der Besoldnngsregelung ein Mehr¬
betrag von 2188 Mt. vorzusehen gewesen. An dem Museum iu
Trier ist außerdem die Anstellung eines wissenschaftlichenAssistenten
erforderlich geworden, für welchen an Gehalt nnd Wohnuugsgeld-
zuschuß 2680 Mk. eingesetzt sind,

Für die an den beiden Museen ans Grnnd Privatvertmgs
angenommenen wissenschaftlichenund zeichnerischenKräfte werden jetzt
schon 6900 Mt. gezahlt, es hat deshalb der seitherige Kredit von
4200 Mk. um 2700 Mk. erhöht werden müsseu. Bisher standen zu
größere» Aukäufeu für die Provinzialmnscen so geringe Mittel zur
Verfügung, daß vielfach Ankäufe, welche uicht nur für die Provinzial¬
mnscen. sondern anch im Interesse der Erhaltung wichtiger Kunst-
gegenstände im Inlandc nußcrordeutlich wünschenswert waren, haben
unterbleiben müssen. Es ist zn diesem Zwecke nunmehr ein Betrag
von 12 000 Mt. neu in den Haushaltsplan eingestellt, der in
besonders wichtigen Fallen in Anspruch genommen uud, soweit er
in einem Jahre keine Verwendung findet, zn gleicher Verwendung in
das kommende Jahr übertragen weiden soll. Sodann ist zur Be¬
schaffung von Schränken für die Aufnahme von Sammlungen ein
einmaliger Betrag von 1000 Mt. vorgesehen. Der Fonds für die
Vermehrung und Unterhaltung der Museumsbibliotheken war seither

Zn übertragen ^7^M^72"M.
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mäßig, er hat um 500 Mk. erhöht werden müsse». Für die Heizung
Beleuchtung :c. sind 1100 Mk. mehr erforderlich, weil der Er¬
weiterungsbau am Museum in Trier durch Anlage einer Zentral¬
heizung beheizbar gemacht werden soll. Die römischen Bäder in
Trier bedürfen dringend einer teilweise« Restaurierung, es ist dafür
einmalig der Betrag von 1200 Mk. vorgesehen,dafür ist der zur
Beschaffung von Vorhängen im Trierer Museum für 1908 eingesetzte
Betrag von 500 Mk. fortgefallen. Die für die Beamten der
Pruvinzialmnfeen feither ausgeworfenenReifekostenkredite haben sich
als unzureichenderwiesenund sind um 1200 Ml. erhöht und für
Nureauunkosten200 Mk. mehr vorgesehen worden. Der Kredit für
unvorhergesehene Ausgaben, aus welchem eine Neuauflage des Führers
durch das Trierer Museum bestritten werden soll, war zu knapp und
ist um 1700 Mt. erhöht worden.

Es sind demnach mehr vorgesehen .... 25968 Mt,
Weggefallen ist indessen die Vergütung für

einen Auffeher im Ansgrabungsfeld in St. Barbara
mit 300 Mk. und der einmaligeKredit für die Ein¬
friedigung diefes Feldes von 7000 Mk., also 7300 Mk.
und die eigene Einnahme bei den Museen ist um
4220 Ml. gestiegen. Diese 7300 -^ 4220 ^ 11520 „
von obiger Mehrausgabe abgezogen, ergibt das Mehr- ______
erfurdernis an Provinzialzuschußvon ..... 14448 Mk.

17. Bei Titel IV Nr. 3 ist der Zuschuß an den Haushaltsplan für gewerb¬
liche Zwecke um .................. 9000,— ,,
gestiegen.

Es ist nämlich für die Meisterkursein Cöln, wo im Anschlüsse
an die Kurse für Schlosser,Tifchler :c. noch Kurse für Buchbinder,
Sattler, Polsterer und Dekorateureeingerichtet werden, statt des bis-
herigen Zuschusses von 5000 Mk. ein solcher von 10 000 Mk. vor¬
gesehen und neuerdingsan den Rheinischen Verein für Kleinwohnnngs-
wesen in Düsseldorfein Zuschußvon 4000 Mark eingesetzt.

18. Bei Titel V Nr. 4 mußte zur Verzinsung und Tilgung der aus der
3. Anleihe zu Anstaltszweckenzu deckenden Kosten im Betrage von
7 Millionen Mk. ein Kredit von 300 000 Mk., also ...... 40 000,— „
mehr als im Etatsjahre 1909 vorgesehen werden.

Die Höhe der zur Verzinsung und Tilgung dieser Kosten für
1910 erforderlichenSumme ist mit Berücksichtigung der zur Ab¬
rechnung tominenden Bankredite anf 300000 Mk. ausgerechnet
worden.

Zu übertrage» 921 500,72 Mt.
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Die Mehrausgabe, welche in dem Haupt-Haushaltsplane
für 1910 und den dazu gehörigen Einzel-Haushaltsplänen nach¬
gewiesen ist, stellt sich also auf 921 500,72 Mk.

Ihr stehen jedoch an Min derans gaben entgegen:

19. Bei Titel IV Nr. 4 zur Verwendung des Zinsge¬
winns aus dem Meliorationsfonds, zu überweisen an
den Haushaltsplan für die landwirtschaftlichen Angelegen¬
heiten der Provinzialverwaltung........ '603 Mk.

Die Einnahme aus diesem Zinsgewinn war
nach dem 3 jährigen Durchschnitt um 303 Ml. geringer
zu berechnen und konnte deshalb auch nur iu dieser
Höhe iu Ausgabe erscheinen.

20. Bei Titel IV Nr. 5 ist der Zuschuß an den Hanshalts¬
plan für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten nm . 27 916 „
vermindert.

Wie schon oben nntcr Nr. 14 bei Titel II
Nr. 20 erwähnt ist, hat wegen der höheren Zuschüsse,
welche die Haushaltspläne für Förderung von Kunst
und Wissenschaft, für die Verwaltung der Provinzial-
muscen und für gewerbliche Zwecke in Anspruch
nehmen, der Zuschuß an den Haushaltsplan für die
Verwaltung der landwirtschaftlchen Angelegenheiten
aus dem Titel IV des Haupt-Haushaltsplans um
den Betrag von 27 916 Mk. gekürzt und der Zu¬
schuß aus Titel II Nr. 20 um den gleichen Betrag
erhöht werden müssen.

21. Bei Titel V Nr. 7 des Haupt-Haushaltsplans für 1909
stand ein Betrag von......610 500 Mk.
zur Verfügung des Provinziallandtags, welcher nach dem
Voranschlag bei l2'/2°/n Provinzialumlage über den
etatsmäßigen Bedarf an Provinzialsteucrn hinaus zur
Vercinnahmung kommen follte und über welchen der 49.
Piouinzinllandtag auch zur Bestreitung der Ausgaben,
die iu 1909 durch die genehmigte Regelung der
Dicnstcinkommeu der Pruvinzialbeamten, für Nach-
rcgulicrungsarbeiten an der Sieg und die Regulierung
des Neffelbaches, für die Errichtung von landwirtfchaft-
lichen Winterschulen zu Brünen und Erkelenz erforderlich
werden, verfügt hat. - Wie hier nicht unbemerkt bleiben
soll, ist der Betrag nach der Ausschreibung der Pro¬
vinzialumlage für 1909 auch nicht 610500 Mk., sondern nur

Zu übertrageu"28^19,-Mk. 921500,72 M.
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Uebertrag 2« 219,— M. 921 500,72 Ml.
578 134,75 Mt. — Dieser Dispositionsfonds tonnte im
Haushaltsplan für 1910 nach Lage der Verhältnissenicht
wieder vorgesehenwerden. Da der Betrag aber im

- Rechnungsjahre 1909 nicht zur Deckung ctatsmäßiger
Ausgaben vorgesehen war, sundern vom Proviuziallandtag
zur Bestreitung nicht in den Haushaltsplan eingestellter
Ausgaben verwendetworden ist, so ist er hier nicht in
die Berechuunggezogen worden.

22. Bei Titel V Nr. 8 konnte au Ziusen für die znr Be¬
streitung der laufendenAusgaben von der Landesbant ent¬
nommenenVorschüsse uud für unvorhergesehene Ausgaben 4 2« 1,72 „
nach dem Durchschnitteder letzten 3 Jahre weniger in
den Haupt-Haushaltsplan eingestellt werden.

zusammenalso an Minderausgaben 32 500,72 „
so daß demnach eine Oesnmtmehrausgnbe von ....... 889000,— Mk.
übrig bleibt, welche ihre Deckung durch die im Eingänge aufgeführteMehr¬
einnahme in gleicher Höhe fiudet.

II.

Der Vurberichtzum Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1909 —II. Abschnitt —
weist auf Seite 19 der Anlage» zu den Verhandlungen des 49. RheinischenProvinziallandtngs
nach, daß in das Rechnungsjahr 1908 übernommenworden sind:

1. ein Betriebsfonds von .................500 556,10 Mt.
2. ., Baufonds von ..................554 980,33 Mk.
3. „ Ausgleichsfundsvon ................554 982,2? Mt.

Nach dem Hnnshaltsplanc für do.5 Rechnuugsjahr 1908 standen zur Verfügung des
Provinziallandtags die über das anfchlagsmäßige Bedürfnis eingehenden Mehreinnahmen aus
Proviuzialsteueru und der im Haupt-Hanshnltssilan für 1908 unter Titel V Nr. 0 vorgcfchcnc
Betrag von 530 000 Mt„ soweit er durch die vom Pruvinzinllandtag bewilligtenaußerordentlichen
Betrage nicht in Anspruchgenommen wird.

An Provinzialabgllben sind im Rechnungsjahre 1908 nach dem Finaltassenabschlusse (zu
vergl. S, 62 des Verwaltungsberichtsfür 1908) eingegangen ..... 9 874 620,06 Mt.
der Haupt-Haushaltsplan für dieses Jahr berechnete indessen das Bedürfnis
an Provinzialsteuer auf ................. 9 812 500,— „
so daß sich die Mehreinnahme an Provinzialsteuer auf ....... 62120,06 Mt.
stellte.

Auf die bei Titel V Nr. 6 des Haupt-Hanshaltsplancs vorgesehene, zur Vcrfügnng des
Provinziallandtags stehende Summe von ............ 530 000,— Mk.
sind zufolge der Aufführungen ans Seiten 77 und 79 des Verwaltuugsberichts

Zu übertragen 530000,— M.
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Uebertrag 530 000- M.
für 1908 für die von, Provinziallandtagc misgcspiuchencn Bewilligungen ge¬
zahlt worden...............334 591,17 Mt.
und zwar:

1. an den Fonds für Unterstützung des Gemeinde, und
Kreiswegclxmes .......100 000,— Mk.

2. an einmaligen Zulagen au die Pro-
vinzialbeamten .......20 276,53 „

3. für die Verbesserung der Lage des
Pflegepersonals in den Provinzial-
Heil- und Pflcgennstalten . . . 52 594,54 „

4. für die Regnliernng der uutercu
Wupper :c. als I. Rate der Be¬
willigung von 145 000 Mk. . . 102 500,— „

5. für die Räumung der Nicrs als
I. Rate der Bewilligung vou
57 400 Mk........ 5 300— ,.

6. an Mehrzuschuß au den Haushalts-
x Plau für die Fürsorgeerziehung

Minderjähriger.......45 646,95 „
ferner

7. zur Bestreitung der Mehrkosten des
49, Rheinische!! Provinziallandtags___ «273 ,15 „

zusammen wie oben 334 591,17 Mk,
Aus der voranfgeführtcn Summe vou 530 000 Mk,

sind noch auf die vom Provinziallandtngc ausgesprochenen
Bewilligungen zu zahlen:

a) der Nest der Beihilfe für die Regulierung der unteren
Wnppcr und die Eindeichung von Nttrrig nnd Rhein¬
dorf (fiehe Nr. 4 vorstehend) . . 42 500— Mk,

1>) der Rest der für die Räumung der
Nicrs bewilligte» Beihilfe (siehe
Nr. 5 vorstehend) mit .... 52l00,— „

c) die vom 48. Provinziallandtage be-
willigte Beihilfe für die Regulierung
der Nahe von Kreuznach bis Bingen
mit..........80 000,— „

ä) gemäß Beschlusses des 48. Prouin-
ziallandtagcs die Zuschüsse für die
neu errichteten landwirtschaftlichen
Winterschuleu in Neuß, Ratingen,
und Meisenheim mit..... 7 076,25 „

^inl^nnzeiTalso 181676,25 Mk.^
Zu übertragen 530 000— Mk.
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Uebertrag 530 000 — Mk.
Alls dem zur Verfügung des Provinziallandtags stehendenBetrage

lmter Titel V Nr. 6 des Haupt-Haushaltsplans von 530 000 Mk. sind
demnach zu bestreitcn .................. 516 267,42 „
so daß znr Verfügung bleiben ............... 13 732 .58 Mk.

Dein Beschlusse des Provinziallandtags entsprechend wäre dieser
Betrag uud die oben aufgeführte Mehreinnahme an Prouinzialabgaben von 62120,06 Mt,
je zur Hälfte dem Baufonds und dem Ausgleichsfuudszuzuführengewesen, allein das Rechnungsjahr
1908 hat in seiner laufenden Verwaltung hauptsächlichwegen der erforderlichgewordenen höheren
Zufchüffc aus Provinzialmitteln für das Landarmenwesen(117 565,78 Mk.), für die erweiterte
Armenpflege (32 323 Ml.) und für die Pruvinzial-Arbeitsanftalt in Brauweiler (22 472,15 Mk.)
mit einem Fehlbetrage von 100 613,74 Mt. abgeschlossen, zn dessen Deckung die erwähnten Beträge
von 13 732,58 und 62 160,06 Mk. herangezogen werden mußten. Aus disponibel» Beträgen zuv
Verzinsung und Tilgung der 3. Anleihe, welche nach der Etatsvorschrift in das Rechnungsjahr 1909
zu übertrage!! gewesen wären, mit 19 436,49 Mk. und 5324,61 Mk. ist der Rest des Fehlbetrages
gedeckt. (Vergl. Seite 82 des Vcrwaltungsberichts für 1908.) Die von dem Beschlussedes
48. RheinischenProvinziallandtags abweichende Vcrwenduugder Beträge zur Deckung des Defizits
der Rechnnng für 1908 bedarf noch der nachträglichen Genehmigungdes Provinziallandtags, welche
nachgesucht wird. Das Ergebnis der Rechnnng für 1908 ist daher, daß weder dein Ausgleichsfondö
»och dem Baufonds aus der laufeudeu Verwaltung herrührende Ueberschüfse zugeführt werden
tonnten und daß der in das Rechunngsjahr übernommene,eingangs erwähnte Betriebsfonds vou
500556,10 Mk. in gleicher Höhe in das Rechnungsjahr 1909 übergehenkonnte.

Der Ausgleichsfondshatte nach dem unter dem 18. Dezember 1908 erstattetenVurberichtc
zum Haushaltsplan für 1909 (zu vergl. Seite 19 der Aulageu zu deu Verhandluugcu des
49. Rheinischen Provinziallandtags) an: Schlüsse des Rechnungsjahres 190? einen bei der Landes¬
bank der Rheinprovinz deponiertenBestand von ........... 554 982,2? Mk.
es ist ihm inl Rechnungsjahre 1908, da nach den vorstehendenAusführungen
ihm aus der laufenden Verwaltung ein Ueberschuß nicht zugeführt werden konnte,
lediglich der Betrag der Zinsen mit .............. 16 046,48 ,,
zugeflossen, so daß er am Schlüsse des Rechnungsjahres l908 einen Bestand von 571 028,75 Mt.
nachwies,welcher in das Rechnungsjahr 1909 übergeführt ist.

Der Baufunds hatte nach derselben Stelle im Vorbericht (Seite 19 der
Verhandlnngen des 49. Rheinischen Provinziallandtags) am Ende des Rechnungs¬
jahres 190? einen bei der Landesbank deponiertenBestand von ..... 554980,33 „
es sind ihm im Rechnungsjahre 1908 an Zinsen zugeflossen ....... 18 045,01 ,,
so daß er die Höhe von .................. 573 025,34 Mk.
erreicht hat.

Nachdem der 49. RheinischeProvinziallandtag in der Sitzung vom 16. März 1909
beschlossenhatte, daß der vorhandene Aanfonds sowie die znr Verminderung des Anleihebedarfsim
Rechnungsjahrel909 und in den folgenden Jahren in den Hanpt-Haushaltsulau eingesetztenBeträge
zur teilweifen Deckung der Baukosten der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg verwendet
werden füllen, ist der angegebeneBetrag von 573 025,34 Mk. bei dem Banfunds verausgabt und
auf die Bauschuld für die Anstalt Nedburg abgeschrieben worden.
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Die nach dem bezogenen Beschlussezur Hcrabminderungdes Anleihebedarfsfür regelmäßig
wiederkehrende Hochbauten mit '/« "/« zu erhebendeProvinzialsteuer wird für das laufeude Rech¬
nungsjahr 1909 einen Betrag von 421987,40 Mk. aufbringen. Diese Steuer wird in viertel¬
jährlichenRaten nach Eingang der Provinzialabgabe zur Abschreibungans die Bantosteu für die
Bedburg'er Anstalt verwendet. Bei der Anfertigung dieses Berichts (Mitte November)waren 2 Raten
mit Zinsbeträgen mit 211413,21 Mk. abgeschrieben.

Nach den Ausführungen dieses Berichtsabschnittsstehen zur Verfügung des Proviuzial-
landtags noch der Betriebsfunds mit ............ 500 556 Mk. 10 Pf.
der Ausgleichsfondsfür Pruvinzialabgabcn von ......... 571028 „ 75 „

zusammen ^071584 Mk. 85 Pf.

m.
H,. Der dem Provinziallandtag vorgelegte Haupt-Haushaltsplan der Proviuzialuerwaltung

sieht zur Bestreitung der laufenden Bedürfuifsceine Einnahme aus Provinzialabgabe» im Gesamt¬
betrage vun 10 831300 Mk. vor und es wird nachstehend beantragt, den Steuerbedarf für das
Rechnungsjahr 1910 auf diese Summe festzustelleu.

Werden als Maßstab zur Beschaffungdieser Summe 12 ^/i"/» des gemäß § 25 des
Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23, April 1906 der Verteilung der Provinzialabgaben
als Grundlage dienenden Steuersolls beibehalte», so würde zur Beschaffungder im Haushaltsplan
vorgesehenen Provinzialabgabe das der Verteilung zugrunde zu legende Staatssteuersoll eine Höhe
von 86 650 400 Mk erreichen müssen. Im Jahre 1909 konnte der Verteilung ein Staatssteuersoll
von 84397 483,02 Mk. als Grundlage dienen.

Um einen Anhalt dafür zu gewinnen, wie hoch sich das der Erhebung der Provinzial¬
abgabe« für 1910 zugrundezulegende Staatssteuersoll stellen wird, sind von den Stadt- und Land¬
kreisen der Provinz Uebersichten über die Höhe dieses Solls nach dem Stande vom 1. Oktober 1909
eingezogen worden.

Nach diesen Uebersichten beläuft sich das Staatssteuersoll an dem
genannten Tage auf ................ . . 83 765 434,06 Mk.
38 Kreise haben dabei angegeben, daß eine Veranlagung der vom Staats¬
fiskus aus fiskalischen Betrieben zu zahleuden Steuer,, für das Rechnungsjahr
1909 noch nicht erfolgt fei, und diese Steuern der für den Kreis angegebenen
Steuersumme noch hinzuträten. Die in diesen Kreisen für das Jahr 1908
veranlagten Steuern des Fiskus haben insgesamt ......... 686 945,53 „
betragen. Angenommen,diese Steuer,, würden die gleiche Summe wie im
Jahre '1908 erreichen, so würde sich das der Verteilung der Provinzialabgabe _____________̂_ ___
für 1910 zugrundezulegende Steuersoll des Jahres 1909 auf ..... 84 452 379,59 Mk.
beziffern, welches bei 121/2°/» die nach dem Haupt-Haushaltsplan für
1910 erforderliche Provinzialabgabe noch nicht aufbringen würde.

Nun hat aber im laufenden Jahre eine Neuvcranlagungder Gebäude-
steucr stattgefundenbczw. ist in einzelnen Kreisen „och im Gange, welche iu
der neuveranlagtcnHöhe vom l. Januar 1910 ab zur Erhebung kommen
soll. Diese Gebäudesteuerist nicht in der vorangegebenen Steuersumme ent¬
halten, sondernnur die seither veranlagte. ___________________

Zu übertragen 84 452 379,59 Mk.
4»
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Uebertrag «4 452 379,59 Ml,
Es haben Ermittelungen darüber stattgesunden, wie hoch sich die

Iahresbeträge der ncuveranlagten Gebäudestenerbelaufen. Aus den einge¬
gangenen Antworten, die allerdings noch aus einigen Kreisen fehlen, geht hervor,
daß sich das Soll der neuen Gebäudestener gegen das der früher veranlagten um 2 520 642,51 „
erhöht hat. Doch ist uach verschiedenen Berichten die angegebene Zahl noch
nicht als eine endgültig feststehende zu betrachte», sondern anzunehmen, daß
sie infolge von Reklamationen .'e. sich vermindern wird.

Unter Aufrechnung der letztaufgeführtcn Steucrsumme ergibt sich
ein Staatssteuersoll von .................. ^86 973 022,10 Mt.

Der Umstand, daß die neu veranlagte Gcbäudesteuerim Rechnungsjahre 190!! nur für
die Zeit vom 1. Januar 1910 bis AI. März 1910 zur Erhebung gelangt, könnte auf den ersten
Blick zu der AuffassungAnlaß geben, daß bei Feststellungdes der Erhebung der Provinzinlabgabc
als Unterlage dienenden Steuersolls ^/^ der früher und '/^ der nen veranlagte» Gebändcstcuer
heranzuziehenwäre, iudeß würde ein solches Vorgehen nicht der gesetzlichen Bestimmung entsprechen.
Nach § 25 des Kreis- nnd Pruvinzialabgabengesctzesvon 23. April 190« dient als Maßstab der
Verteilung der Pruviuzialsteucrn auf die Krcisverbände das Soll der Einkommensteuer nnd der vom
Staate veranlagten Nealsteuern einfchl. der Netriebssteucr, wie es in Landkreisennach den Vor¬
schriften des Gesetzes und in Stadtkreisen nach dem Kummnnalabgabcngesctzc, nach Gcmciudcbeschlüsscn
und Vereinbarungen mit Steuerpflichtigen der Kreis und Gcmeindebcstcuernngzugrunde zn legen
ist. Maßgebend für die Verteilung ist in den Landkreisendas der Kreisbesteuerungdes jeweilig
laufenden Jahres zugrunde gelegte Stcnerfoll, in den Stadtkreisen das Stcncrsoll des jeweilig vor¬
aufgegangenenJahres nach dem Stande des 1. Januar und zwar unter Berücksichtigung der
bis zu diesem Zeitpunkte endgültig eiugetreteueuBerichtigungen und Veränderungen, Nach dieser
gesetzlichenBestimmung scheint jeder Zweifel darüber ausgeschlossen, daß der Verteilung der Pruvin-
zialstcner für das Rechnungsjahr 1910 das nach dem Gesetze maßgebliche Stnatssteuersoll für das
Jahr 1909 uud zwar nach dem Stande vom 1. Januar 1910 zugrunde zn legen ist. Au diesem
Tage konnte aber als veranlagtes Jahressoll an Gebäudestenernnr die Iahressummc der an diese»:
Tage zur Erhebung nen veranlagten Gebäudestenergelten, denn die bisher veranlagte Gebäudesteuer
ist am 3l, Dezember 1909 außer Erhebung gesetzt und kann deshalb nicht mehr in das nach dem
Stande vom 1, Iaunar 1910 festzustellende Jahressoll an Stnatsstenern nnd staatlich veranlagten
Steuern einbezogen werden. Es ist deshalb für die Erhebung der Provinzinlabgabc für 1910 das
oben berechnete Steuersoll von 86 973 022,10 Mk. ins Auge zu fafseu. Wie schon oben ange¬
geben ist, steht die Veranlagung des Staatsfiskns zur Steuer für das aus fiskalischen Betrieben
fließende Einkommen noch nicht fest und es ist vielleichtzu viel gerechnet,wenn man annimmt,
daß diese Steuer in 1909 die Höhe der in 1908 veranlagten erreicht. Es ist anch in allen Jahren
die Beobachtung gemacht worden, daß das Stcuersoll nach dem Stande von, 1. Imnmr immer
infolge von Stenerermäßigungen :e. hinter dem am 1. Oktober ermittelten zurückgeblieben ist. So
war im verflossenen Jahre nach den nach dem Stande am 1. Oktober 1908 eingefordertenUeber¬
sichten das Steuersoll des Jahres 1908 auf die Summe von ..... 84 628 542,85 Mk.
ermittelt, während tatsächlich der Erhebung der Provinzinlabgabc für 1909
nnr ein Steuersoll von .............. ... 84 397 483,02 Mk.
zugrunde gelegt werden konnte. Es wird daher uotweudigsein, besondersda hinsichtlich der Höhe
der Steuern des Fistus und der Höhe der ucuveranlagtcu Gebäudestenernoch Unsicherheitbesteht,
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für die Verteilung der Provinzialnbgabe ein geringeres Staatsfteuerfoll als das vorstehend ermittelte
von ........................80 97.-1022,10 M.

anzunehmen. Es wird wohl das Richtige getroffen werden, wenn das Stcuersoll
nach dem Stande vom 1. Januar 1910 etwa in der Höhe angenommen wird,
wie es znr Aufbringung der etatsmüßig als notwendig ueranlagten Prouiuzial-
abgabe von 10 831 300 Ml', bei einem Prozentfatze uun 12^i>"/<, erforderlich
ist, alfo auf.....................866 5040 0,— „
welches hinter dem jetzt ermittelten um............ 822 622,10 Ml.
zurückbleibt.

Bei der Unsicherheit in der Höhe verschiedenerjetzt angegebener Steuern ist in der Abfetzung
dieses Betrages von der ermittelten Stenerfummc aber auch keineswegs zuweit gegangen.

Es darf alfo angenommen werden, daß bei der Verteilung der Pruviuzialnbgnbe für 1910
mit 12'/,°/» des maßgeblichen Staatsstenersolls die im Haupt-Haushaltsplane für 1910 verau-
chlagten Bednrfniffe eben ihre Deckung finden.

Sollte fich wider Erwarten ein Mehrbetrag ergeben, fo würde dieser, falls der Proviuzial-
landtag nicht anderweit über ihn verfügt, entsprechend den früheren Befchlüffen dem Bau- und dem
Ausgleichsfonds je zur Hälfte zufließen.

Es wird demgemäß vurgefchlagcn, den Steucrbcdarf für die laufende Verwaltung für das
Rechnnngsjahr 1910 festzufetzeuauf einen Betrag, welcher gleich ist 12'/2°/o der nach § 25 des
Kreis- und Provinzialabgabengesetzes vom 23. April 1906 unter Anrechnung des vollen Jahres-
betragcs der neu veranlagten Gebäudesteuer sich ergebeudeu Steuersumme.

15. In der Sitzung vom 16. März 1909 hatte der 49. Prouinziallandtag beschlussein
1. in den Haushaltsplan für 190l! behufs Aufammlung eines Fonds zur Verminderung

des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende Huchbauteu den Betrag von '/2"/u
an Vrouinzilllabgaben einzustellen und

2. den vorhandenen Banfonds fuwie die zur Verminderung des Anleihebedarfs im Rechnungs¬
jahre 1909 und den folgenden Jahren in den Haupt-Haushaltsplan eingcfetztenBeträge
zur teilwcifen Deckung der Baukosten der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg
zu verwenden.

Mit Bezug auf diefen Beschluß ist auch in dem vorliegenden Haupt-Haushaltsplan für das
Rechnungsjahr 1910 ein Betrag von 433 252 Mt. zu dem angegebeneu Zweck unter Titel II Nr. 5
der Einnahme und unter Titel V Nr. 5 der Ausgabe eingcfetzt worden. Es entspricht dieser Betrag
l,^"/« des nach vorstehendem Berichte als für die Erhebung der Proviuzialsteuer für 1910 voraus
sichtlich maßgebenden Steuersulls von 86 650 400 Mk. Sollte sich dieses Stenersoll in Wirklichkeit
erhöhen oder vermindern, so würde der mit '/2 «/» zur Verminderung des Anleihebedarfs zu er¬
hebende Steucrbedarf entsprechend steigen oder fallen.

Der Pruvinzialausfchuß beehrt sich demgemäß folgende Anträge zn stellen:
„Der Pruvinzillllandtag wolle:

1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörigen Haushaltsplänen der einzelnen Ver¬
waltungszweige und Anstalten für das Rechnungsjahr 1910 feststellen;

2. den Stcuerbedarf für die laufende Verwaltung für das Rechnungsjahr 1910 — außer dem
gemäß Bcfchluffes des 49. Rheinische,! Provinziallandtages vom 16. März 1909 zu erhebenden
'/2»/u für die Verminderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten —
festsetzen auf eine» Betrag, welcher gleich ist 12'/-»/<> der nach 8 25 des Kreis- und
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Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 unter Anrechnung des vollen Iahresbetrage?
der neu veranlagten Gebäudesteuersich ergebenden Steuersumme; sollte diese Anrechnungdurch
rechtskräftigeEntscheidung für unzuläfsig erklärt werden, dann gilt gleichmäßig für alle Kreise
als Steuerbedarf außer dem obenerwähntenhalben Prozent ein Betrag, welcher gleich 12,9"/«
der nach ß 25 a. a. O. sich ergebenden Steuersumme ist;

3. beschließen, daß nach dem festgestellten Haupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm gehörenden
Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten auch nach dem 1. Januar 1911
bezw. nach dem 1. April 191 l die Verwaltung solange weiter geführt und die zu 2 ge¬
nehmigte Proviuzialsteuer nach dem angegebenen Maßstabe solange weiter erhoben werde, bis
der Provinziallandtag neue Haushaltspläne genehmigthaben wird;

4. nachträglich genehmigen,daß zur Begleichungdes in der laufenden Verwaltung des Jahres
1908 entstandenenFehlbetrages (zu vergl. S. 26 vorstehendenBerichts) die Mehreinnahme
von Provinzialabgllben für 1908 verwendetworden ist, und ferner gutheißen, daß der sich bei
den Kosten der Fürsorgeerziehungim Rechnungsjahre 1909 ergebende,der Provinz zur Last
fallende Mehrbetrag aus den event, eingehendenMehreinnahmen der Prouinzialsteuer be¬
stritten werde, falls sich dafür aus der laufendenVerwaltung des Rechnungsjahres 1909 keine
Deckung finden sollte;

5. endlich genehmigen,daß aus den zur Verfügung des Provinziallandtags stehenden Beträgen
soweit dieser nicht anders darüber verfügt hat, zunächst der Betriebsfonds auf der Höhe von
500 000 Mk. erhalten und der Rest je zur Hälfte an die durch Beschluß des Provinzial¬
landtags geschaffenen Fonds, den Baufonds und den Ansgleichsfonds,abgeführt wird.

Düsseldorf, den 14. Dezember 1909.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Aeissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Nachmessung
der

eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten
der Provinzialverwaltung

in den Rechnungsjahren 1808 und 1910.
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32 Anlagen zu den Sitzungsprotokullen.Nr.

Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.

Haushaltsplan des Provinziallandtags,des Provinzial-
ausschusses und der Zentralverwaltungsbehürdc. .

Anlage
Seite

l.
Seite 25

Haushaltsplan
»,) zur Zahlung von Pensionen pp. an Provinzial-

beamte und uon Witwen- und Waisengeldern
sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,

b) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstüt¬
zungen) und von Witwen- nnd Waisengeldern
an nicht ruhegehaltsbercchtigteAngestellte und
Arbeiter und deren Hinterbliebene,

(-) über die Dr. Klein-Stiftung. ......
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amten ...............
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III.
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Bemerkungen.

Der Verwaltungskostenbeitrag für die Verwaltung der Polizeistrafgeldcrfonds ist
mit 3°/y, wie bisher, berechnet, «gibt aber wegen der vorgesehenenhöheren
Einnahmen dieser Fonds 50 Mk, mehr. Der Verwaltungskostenbeitrag der
Straßenverwaltung ist mit Rücksichtauf die Vesoldungsregelung statt auf
130000 Ml. auf 185275 Mk., also um 55275 Mk. höher berechnetworden.
Seitdem hat dieserBeitrag den tatsächlichenAusgaben schonnicht entsprochen.
Zur Bestreitung der Kosten, welche die Revision der Rechnungen über die
Kosten der Füsorgeerziehung :c. durch das Rechnungsrevisionsbureau ver¬
ursachen, ist ein den Ausgaben für das Bureau entsprechenderVerwaltungs¬
kostenbeitragvon 2900 Mk. neu vorgesehen.

Die Kosten der geschäftlichenErledigung der Gcschäftsangelegenheiten
der Ruhegehaltslassen der Landbürgermeistereien,Kreise und Stadtgemeinden,
sowie der Witwen- und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamten
berechnensich auf 14800 Mt., alfo 7800 Mk. mehr als seither. Die Dienst¬
einkommenvon zwei definitiv angestellten technischenBeamten sind, weil die
Baukredite, auf welchediese Einkommenseither verrechnet wurden, vor Beginn
des Rechnungsjahres abgerechnetweiden, in diesen Etat eingestellt worden.
Da die beiden Beamten in der Folge lediglich in der Anstaltsbauuerwaltung
tätig sein sollen, fo führt der Haushaltsplan über die technischeLeitung und
Beaufsichtigungder Provinzialanstalten einen Veitrag von 9 840 Mk. in Höhe
der Diensteinlommendieser beiden Beamten an den Haushaltsplan der Zentral-
verwaltung ab. Die Mehreinnahmen beziffernsich demnachauf (5N-j-552754
2900^78004-9840-) 75865 Mk. — Weil der Beitrag »us den Niehversiche-
rungsfonds infolge der Herabsetzungdes Beitrags für Rindviehsich um 1749 Mt,
ermäßigt und an unvorhergesehenen Einnahmen 66 Mk., also im ganzen
1815 Ml. weniger eingestellt sind, so stellt sich das Mehr an eigenen Ein¬
nahmen auf 74050 Ml.

Diese Mehreinnahme ist zurückzuführenzunächstauf eine Mehreinnahme an Zinsen
aus dem Reservefonds von 4947 Mt., auf einen Mehrzuschußder Genossen¬
schaft für die Erftniederung von 120 Mt. und auf größere Erstattungen aus
Militärrenten von 324 Mk., zusammen 5391 Ml. Hauptsächlichist aber die
Mehreinnahme entstanden aus den Zuschüssender einzelnenVerwaltungszweige,
diese berechnen sich wie bisher mit 15°/o der Durchschnittseinkommender
etatsmäßigen Beamten um 69440,15 Ml, höher. Es ist dies zurückzuführen
vornehmlich auf die im verflossenenJahre stattgehabte Erhöhung der Dienst¬
einkommen,dann auch auf die Vermehrung der etatsmäßigen Stellen bei den
einzelnen Verwaltungszweigen. Die Straßenverwaltung muß ferner 5000 Mt.
mehr zahlen für die Bestreitung der Invalidengelder nicht ruhegehaltsberechtigter
Angestellten:c. und der Witwengelder der Hinterbliebenenletzterer,an sonstigen
Einnahmen sind 2,95 Mk. weniger angenommen.

Die Einnahme bei der Dr. Klein-Stiftnng ist um 181,33 Mk, gewachsen.
Die Einnahmen dienen zur Bestreitung der Besoldungen und anderen persönlichen

Ausgaben der bei der Landes-VersicherungsanstaltRheinprovinz und bei den
Schiedsgerichtenfür ArbeiterversicherungbeschäftigtenProvinzialbeamten. Die
Ausgaben werden von der genannten Anstalt bezw. von den bei der Schieds¬
gerichtshaltung beteiligten Berufsgenossenschastenbestritten, fallen also dem
Piovinzilllverban.denicht zur Last. Die Erhöhung der Ausgaben hat einmal
ihren Grund in den vom letztenProvinziallandtage genehmigtenVerbesserunge»
der Gehälter und der Wohnungsgeldzuschüssealler Provinzialbeamten, zum
anderen in dem Umstände, daß infolge der zunehmenden Ausdehnung der
Geschäfteeine Vermehrung der Beamten notwendig wurde und die Zahl der
etatsmäßigen Stellen in dem Haushaltspläne nicht unerheblich vergrößert
werden mußte, weil eine große Zahl von Anwärtern mit Rücksichtauf ihr
Dienstaltet nach den bestehenden Anstellungsgrundsätzen zur etatsmäßigen
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Bemerkungen.

Anstellunggelangt. Unter Kiesen Voraussetzungensind in dem Haushaltsplan
der Landes-Versicherungsanstalt die Gehälter um 1298l2,50 W. und der
Nohnungsgelbzuschuß um 45380 Mk,, der Abschnitt „Besoldungen" also um
175192,50 Mk, gestiegen, Vei den Schiedsgerichtenfür Arbeiteruersicherung
sind die Gehälter um 11845,84 Ml, und der Wohnungsgeldzuschuß um
6597 Mk, in die Höhe gegangen,zusammen also um 18442,84 Ml. — Dahin¬
gegen war es möglich, den Kredit für die Vergütung der Hilfsarbeiter im
Nureaudienst um 42000 Mt. herunterzusetzen. Die Erhöhung der Dienst-
einkommender Beamten und die Vermehrung der Stellen hat die unausbleib¬
liche Folge, daß der mit I5°/„ der etatsmäßigen Durchschnittseinkommenzu
berechnendeZuschuß an den Pensionshaushaltsvlan nichtunerheblichsteigt und
zwar für die Anstalt um 24477,45 Mt, und für die Schiedsgerichte um
1959,90 Mk, Mit Berücksichtigung einiger unwesentlicher Verschiebungen
ergibt sich insgesamt die Steigerung der Ausgaben bei der Landes-Versiche-
rungsanstalt um 157800 Mk„ bei den Schiedsgerichten um 19900 M., bei
beiden um die oben angegebene Summe von 177 700 Mk.

Die Einnahme wird aus der Umlage zur Deckungder Kosten der Berufsgenossen-
schaft entnommen und dient zur Bestreitung der Verwaltungstosten des Ge-
noffenschaftsvorstandes. Der Prouinzialverband als solcher wird von den
Kosten nicht betroffen. Die Ausgaben unter dem Abschnitt „Besoldungen"
sind um 14245 Mk. gestiegen infolge der vom 49. Provinziallandtage be¬
schlossenenAufbesserung der Gehälter und Wohnungsgeldzuschüsseund Ein¬
stellungder Stelle des erstentechnischen Aufsichtsbeamten,sowieeiner Assistenten-
und Nureaugehilfenstelle. Für andere persönlicheAusgaben ist mehr eingesetzt
der Betrag von 5 566 Mk. und zwar ist von der Berufsgenofsenschaftzu tragen
die Hälfte des Diensteinkommens eines bei ihr beschäftigtenLandesrats mit
3700 Ml., an Zuschuß für den Pensionshaushaltsplan mehr 1941 Ml,,
während für Bureauhilfsarbeiter 75 Mk. weniger vorgesehen sind. Für
sächlicheund sonstige Ausgaben werden 3 689 Mt. mehr gebraucht.

Der Betrag dient zur Bestreitung der Verwaltungsausgaben der Provinzial-Feuer-
versicherungsanstalt und wird aus Mitteln dieser Anstalt bestlitten, fällt also
dem Provinzialverbande nicht zur Last. Von dem Mehrbetrag von 92000 Mt.
fallen auf den Titel „Besoldungen" an Gehältern und Wohnungsgeldzuschüssen
70969,50 Mk. und zwar hauptsächlich infolge der vom 49, Prouinzillllandtag
genehmigten Besoldungsvorlage, während im ganzen nur 4 neue etatsmähige
Stellen vorgesehensind. Beim Titel „Andere persönlicheAusgaben" war der
mit 15°/, der etatsmäßigen Durchschnittseinkommenzu berechnendeZuschuß
an den Pensionshaushaltsplan um 7956,60 Ml, hoher einzustellen,für Hilfs¬
arbeiter und Anwärter im Bureau- und Kanzleidienst,sowiefür die Anfertigung
der Heberollen,Kataster :c. sind dem zunehmendenUmfange der Geschäfteent¬
sprechend3000 Mk, mehr nötig, für Hilfsbotendienst,Pförtner und Aktenhefter
600 Ml. weniger, für die Unfallversicherung der Beamten 300 Mk. mehr,
bei dem Titel insgesamt mehr 10656,60 Mk. vorgesehen. Bei Titel III
„Sachliche Ausgaben" sind für Tagegelder und Reisekosten2000 Mk. mehr,
für die baulicheUnterhaltung der Anstaltsgebäude2000 Mk. mehr, für Bureau-
bedürfnisse4000 Mt. mehr, für Heizung,Beleuchtung,Reinigung :c. 3000 Ml.
mehr, für Dienstkleidung von Beamten 200 Ml. mehr einzustellen gewesen,
bei den sächlichenAusgaben also insgesamt mehr 11200 Mt. Der Beitrag
zu den Kosten des Verbandes der öffentlichenSozietäten Deutschlands ist um
500 Mt. höher, der Beitrag zur Feuerwehrunfalllasse der Rheinprovinz um
1500 Mk. höher berechnet. Die Kosten der Nezirtsuertretung in Essen haben
sich wegen der Beschaffung geeigneterer Bureauräume um 700 Ml. höher ge¬
stellt, dahingegensind sie für die Bezirlsuertretung in Saarbrücken um 600 Mk.
niedriger geworden. An unvorhergesehenen Ausgaben sind 3526,10 Ml.
weniger vorgesehen.

5»
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Auch h»ei dient der Netrag zur Bestleitung der Verwaltungsausgaben der Landes¬
bank und wird aus den Mitteln dieser Anstalt bestrilten. belastet demnach
den Haushaltsplan der Provinzialuerwaltung nicht. — Die Ausgaben an
Gehältern und Wohnungsgeldzuschüsfenfind um 55 560 Mk. gestiegen,haupt¬
sächlich auf Grund der vom vorigen Provinziallandtage genehmigte»Besoldung«-
vorläge, zum anderen durch die Vermehrung der Stellen im Bureau-, Kassen-
und Notendiensteum 5. Den Zuschuß, den die Landesbank an den Pensions-
hausholtsplan zu entrichtenhat. ist mit 15°/^ der ctatsmäßigen Diensteinlommen
um 7800 Ml, hoher zu berechnengewesen,dagegen konnte mit Rücksicht auf die
Gehllltsregelung der für Remunerationen seither ausgeworfene Netrag von
8000 Mk. gestrichen werden, so daß sich bei Titel II der Betrag für andere
persönlicheAusgaben um 200 Ml. verringert. Bei den sächlichenAusgaben
sind 150 Mk. mehr für Dienstkleidungder Boten und bei den sonstigen Aus¬
gaben 110 Mt. weniger eingestellt. Es ergibt dies ein Gelamterfordernis
von 55400 Mk.

A» Beiträgen zu den Pflegetosten der Zöglinge einschließlichSchulgeld sind in,
ganzen 250 Mk, mehr, an sonstigen (Hinnahmen180 Mk, mehr vorgesehen.

Die Einnahmen von Grundeigentum sind 20 Ml. geringer, dagegen haben an
Penfionsbciträgen der Zöglinge 800 Mt. mehr, an Kleider- und Wäfchetostcn-
beiträgen der Zöglinge 1500 Mk, mehr und der Erlös aus dem Verkauf von
Handarbeiten um 1500 Ml, höher angenommen werden können. Der Beitrag
von 4000 Mk. der Heil- und Pflegeanstalt für die Lieferung des Wassers ist
fortgefallen, da diese »Anstaltdas Wasser aus der städtischenLeitung bezieht,
sie bezahlt nur 600 Mt. für die ständige Nereithaltung der Wasserforderpumpe
der Blindenanstalt, um im Falle von Betriebsstörungen im städtischenWasser¬
werk das Wasser wieder jederzeit von der Blindenanstalt beziehen zu können.

An Pensionsbeiträgen der Zöglinge sind 1000 Mk. mehr, an Kleider- und Wäsche-
lostenbeiträgen der Zöglinge 400 Mk. mehr als Einnahme vorgesehen.

Aus den, Kapitalvermögen des Fonds sind 86 Mk, mehr Zinsen zu erwarten.

An Pensionskosten der Schülerinnen, Wärterinnen :c. sind in Elberfeld 100 Mt.
mehr, an Pflegelostenbeiträgen von Schwangeren und Wöchnerinnen in Euln
250 Mk. mehr, in Elberfeld 3000 Mt. mehr, an fonstigenEinnahmen in Cöln
600 Mk. mehr, in Elberfeld 60 Mt. mehr vorgesehen.

Der Zuschußdes Staates zu den Kosten der Fürsorgeerziehung gemäß § 15 Abs. 2
des Fürsorgeerziehungsgesetzesist um 316 280 Mt. höher berechnet. Es rührt
dies im wesentlichendaher, daß einmal die Pflege- und Vrziehungstostenfür
1830 Zöglinge mehr berechnetund der Pflegefatz uon 269,06 Mt. auf 270 Ml.
erhöht wurde und zum anderen, daß durch die Erhöhungder Diensteinkommender
Beamten und durch Vermehrung des Beamtenpersonals die Ausgaben für
Besoldungen nicht unwesentlich gestiegen sind. Die Einnahmen aus Er¬
stattungen aus dem Vermögen der Zöglinge oder der zu ihrem Unterhalt
Verpflichtetenkonnten um 4000 Ml. erhöht, die Einnahmen aus zurückge-
zogenen Prämien, Lohnguthaben Verstorbener, verfallenen Sparkassenbüchern
um 50 Ml. erhöht werden.

5188 608 10 4 359 912 5?
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An Ausstatlungslosten sind 4500 Ml. mehr, aus dem Betriebe der Landwirtschaft
2370 Ml. mehr und aus dem Albcitsbetriebe 3120 Ml, weniger eingesetzt.

Die Haushaltspläne sehen eine um 4U5 Köpfe stärkere Belegung der Anstalten
mit Kranken vor. Es ist deshalb darauf gerechnet, daß sich die Einnahme
aus den Wegekosten der Kranken um 23! 200 Mk. erhöhen wird. Aus den
Ueberfchüssender Land° und Niehwirtschaft ist auf eine Mehreinnahme von
«900 Ml., aus sonstigenEinnahmen auf ein Mehrauflommen von 3575,25 Ml,
und aus Zinsen von Stiftungen auf eine Mehreinnahme von 24,75 Ml., im
ganzen alfo auf ein Mehr von 241700 Ml, gerücksichtigt,welchem eine
Mindereinnahme aus Mieten und Pachten von 700 Mk. gegenübersteht.

Aus den Erstattungen von Pflege» und Prozeßtosten lann nach dem Durchschnitte
der letzten Jahre auf eine Mehreinnahme gezählt werden.

Nach den Einnahmen der letzten 3 Jahre tonnte auf das uorgefehene Mehrauf¬
lommen an Strafgeldern gerechnetwerden.

Aus den Beiträgen aus dem Vermögen der Kranken und von Drittverpflichteten
ist eine Mehreinnahme von 45 000 Ml. in Aussicht genommen. Bei Auf¬
stellung des Haushaltsplanes ist mit einem Zugang von jährlich 300 Kranken
gerechnet. Hiernach entfallen auf die Kreife und Gemeinde» reglementsmäsn'g
mehr 210 000 Ml.

Nach den Ergebnissendes ersten Jahres der eigenen Verwaltung der angeuachteten
Anstalt kann aus der Land- und Viehwirtfchaftdie angegebene Mehreinnahme
erwartet weiden.

Die Einnahme an Mieten, Pachten ist um 220 Ml. erhöht. Aus dem Albcits¬
betriebe ist auf einen um 38 300 Mk. erhöhten Ertrag gerechnet, einmal

' wegen der bei Aufstellungdes Haushaltsplans angenommenenstärkerenBelegung
der Anstalt, zum anderen, weil die früher von den ArbeitgebernerstattetenZusatz¬
nahrungsmittel (15 000 Ml.) a» den Arbeitsbetrieb demnächst gezahlt und
hier vereinnahmt werden sollen. Aus dem Mühlenbetriebe und der Bäckerei
dürften nach dem Ergebnisseder letzten Jahre 3200 Ml. mehr Ueberfchußzu
«rwllrte,i sein. Die sonstigeEinnahme ist um 220 Ml. geringer angenommen.

Die Einnahme aus der Land- und Viehwirtschaftist um 400 Ml. höher, aus den
Pflegekostender tzauslinge (es ist eine um 10 Köpfe höhere Belegung ange¬
nommen) um 3200 Ml. und die sonstige Einnahme um 100 Ml. höher ange¬nommen.
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Dieser Mehreinnahmebeirag von 6000 Mk, setzt sich zusammen aus den Mehrein¬
nahmen an Mieten und Pachten von 140 Mk., an Beiträgen von Privaten
und Korporationen zur Straßenunterhaltung von 10 Mk., an Abgaben für
Anlage von Straßenbahnen, Gas- und Wasserleitungen, Starkstromleitungen
2500 Ml,, »us dem Bruttoerlüs der Obstnutzungen7500 Mi., an Zinsen von
Depositen des Sammelfonds 80 Mk, und an sonstigen Einnahmen 520 Ml,,
zusammen Mehreinnahme von 10 750 Ml., dagegen hat der Erlös für
Chausseeabraum,Grabenerde:c, um 1000 Ml, geringer,die Einnahme an Zinse»
von Depositen:c. des Reservefondsum 3750 Mk. geringer angenommen werden
müssen.

Der Anteil aus dem Ueberschusse der Kleinbahn Merzig-Nüschfeldvom Rechnungs¬
jahre 1909 hat um 628 Mk, höher als im Vorjahre eingestelltweiden können,
während der aus früheren Jahren einzusetzendeBestand um 12 842 Ml.
niedriger ist als im Vorjahre. Bei dem Eisenbahnfonds ist demnach eine
Mindereinnahme von 12 214 Ml. zu verzeichnen.

Die Zinsen aus den rentbar angelegten Beständen des Westsonds sind um 1035 MI.
geringer, die Einkünfte aus dem Rittergute Desdorf um 90 Mk. höher ver<
anschlagt.

Es wird erwartet, aus den Erträgen der Gartenwirtschaft an der Weinbauschule
eine Mehreinnahme von 100 Mk.

Die Gartenwirtschaft soll nach dem Voranschläge200 M, mehr und die Obstanlage
im Schönefeld ebenfalls 200 Ml. mehr aufbringen.

,.',

m"" Versicherungsfonds für Pferde :c. ist bei gleichemUmlagebetrage pro
Pferd eine Mehrbeinahmevon 537 Mk. vorauszusehen. Es liegt mit Rücksicht
auf den Stand des Reservefondsdes Rinduiehversicherungsfondsin der Absicht,
den Umlagebetrag für Rindvieh, welcherseither 25 Pf. für das Stück veiru»,
zu ermäßigen, daher die Mindereinnahme,

99
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Nr. Bezeichnungder AausyaltsMne.

24
Uebertrag

Haushaltsplan zm Förderung von Kunst und Wissen¬
schaft ...............

25 Haushaltsplan für die Provinzialmuseenin Von« und
Trier..............

Summe

Anlage
Seite

XXII.
Seite 651

XXIII.
Seite 657

Betragder
eigenen Ein-
nahmen in
dem Pech-
nungsjnhre

1910

15313 431

150

24 760

15338 341

^7

.^?

Diese
haben be-

tragen in dem
Uechnnngs-

jähre
190!)
^7 <l

13 990 636

150

99

20 540

14 011 326 99

Mithin jetzt

mehr

^ 4.

weniger
Bemerkungen.

1 385 489

4 220

U.', 62 694 >li

Die <zinlritt«geldel für den Besuch der Museen in Bonn (320 Ml.) und Trier
(200 Ml.) sind mit 520 Ml. mehr angesetzt, die Entschädigung der Stadt
Bonn für die Unterbringung und Verwaltung der Wesendonl'schenGemälde¬
galerie ist für das Jahr 1910 mit dem ganzen Netrag von 7000 Ml. vor¬
gesehen, während sie für 1909 nur zur Hllfte im Haushaltsplan stand.
An unvorgesehenenEinnahmen, namentlich aus dem Verlauf von Führern :c.,
wird beim Mufeeum in Trier ein Mehrbetrag von 200 Ml, erwartet.

1 389 709 0.'! 62 694>15

1327 014 ,^ —>
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Anlag« 2.
(Drucksachen. Nr. 2.)

Bericht
des Provinzialllusschusses,

betreffend

den Vermögensstanddes Rheinischen Provinzialverbandes.

Der Provinzialausschuß beehrt sich dem Provinziallandtagc die umseitige Zusammen¬
stellung des am 1. April 1909 vorhandenen Vermögens und der Schulden des Provinzialverbandes
der Rheinprooinz zur geneigten Kenntnisnahmevorzulegen.

Nach dieser Zusammenstellunghat der Wert des Vermögens des Provinzialver¬
bandes ausschließlich des Vermögens der Landesbant, der Provinzial-Fcuerversicherungsanstaltuud
des Rheinischen Melioratiunsfonds sich am 1. April 1909 belaufen

an Gebäuden auf ..........37696881— M.
„ Grundstücken auf .........7656078,— „
„ Inventar auf..........4467134,89 „
„ Wertpapieren auf .........7 571222,80 „
„ foustigen Forderungen auf . . . . . . 6510168,04 „ und
„ anderen Vermögensbestandteilenauf . . . 187394,47 „

also zusammenauf rund 64088 879,— Mk.
In diefer Summe sind indessenan solchen Fonds enthalten, welche,

wie die Witwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommunalbeamtender
Rheinprovinz,die Ruhegehaltskassefür die Kreislummuualverbändeund Stadt¬
gemeinden, Polizeistrafgelderfonds, Unterstützungs- und Stiftungsfonds für
Taubstumme, Blinde und Geisteskranke,Viehversicherungsfonds:c., hier nur
verwaltet werden, ................... 8 738 709,— „

so daß ein Provinzialvermögenvon 55 350170,— Mk.
bleibt.

Dem tritt hinzu an Vermögen der Landesbank der Rheinprovinz:
Wert der Gebäude mit ........ 574000 Mk.

„ „ Grundstücke mit ....... 160000 „
„ des Inventars mit....... 80000 „

feiner die Stamm- und Reservefondsmit . ._____8 375 283 „
zusammenmit 9189283,— „

zu übertragen 64539 453,— Mk.
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Uebertrag 64539 453,— Mk.
an Vermögender Provinzial-Feuerversicherungsanstalt:

Wert der Gebäude mit ........ 231000,— M.
„ Grundstücke mit ....... 380000,— „

„ des Inventars mit....... 15000,— .,
und der Betrag der rentbar angelegten Fonds mit 12 000 000,— „

zusammen mit 12 626000,— „
sowie der Betrag des Rheinischen Meliorationsfonds mit .... 2003800,—
so daß sich ein Gesamtvermögen des Provinzialverbandes von . . 79169 253,— Mk.
ohne die nur verwaltetenFonds ergibt. Der vorjährige Bericht über den
Vermögensstandhat ein Gesamtvermögen am 1. April 1908 von ... . 73009924,— „
nachgewiesen, es ist demnach eine Vermögenszunahme von ..... 6 15 9 329,— Mt.
zu verzeichnen. ---------------------------

Dieser Zuwachs ist eingetreten:
1. durch Vermehrungder Bestände bei dem Betriebs¬

fonds bezw. bei den zur Verfügungdes Provinzial«
landtllgs stehendenAusgleichsfonds und Baufondsum l 94 093,01 Mt.

2. durch Anlegung von weiteren Beständen bei dem
Pensionshaushllltsplanfür die Provinzialbeamtenum 131000,— „

3. durch die Vermehrung des Bestandes bei der
Dr. Klein-Stiftung um 1875,3?

4. durch den Erweiterungsbauund Inventarvergrößerung
bei dem Provinzialmuseumin Bonn um . . . 35750,— „

5. durch Erweiterungsbauten, Inventarvergrößerung
und Stiftungsvermehrung(Theodor Dietze«Stiftung)
bei den Provinzial-Tanbstummenanstaltenum . . 67 695,63 „

6. durch die Erweiterungs- und Umbauten an der
Provinzilll-Blindenanstllltin Düren um .... 213000,— „

7. durch den Neuban der Provinzial-Hebammen-Lehr-
anstalt in Cöln einschl. Grundstücksanlauf zur Arron¬
dierung des Anstaltsgeländes und Inventarbeschaffung
(unter Berücksichtigungdes Verkaufes der alten An¬
stalt) um ............. 191386.— „

8. durch Grunderwerb und Neubau bei den Provin-
zilll-FürsorgeerziehungsanstaltenRheindahlen und
Solingen sowie durch den Erweiterungsbauund In-
uentarverm"hrungbei der Anstalt Fichtenhain um 780 644,—

9. durch Erweiterungsbautenbei den vorhandenen Pro-
vinzllll-Heil-und Pflegeanstaltenund Inventarver¬
größerung bei den Anstalten Bonn und Grafen¬
berg um ..............1108 728,— „

10. durch Grunderwerb, Neubau und Inventarankauf
bei der Provinzial - Heil- und Pflegeanstalt zu
Bedburg bei Eleve um ......... 15 42 063,61 „

Zu übertragen 4 266 235,62 M. 6 159 329,- M.
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Uebertrag 4 266 235,62 M. 6 159 329,— Mk.
11. durch den Neubau des Bewahrungshauses, der

Direktorwohnungund Aufsehelwohnungen, die Licht¬
uno Kraftanlage bei der Provinzial-Arbeitsanstalt
in Brauweiler und durch Vermehrung des Inven¬
tars der Anstalt um .......... 365 776— „

12. durch Erhöhung des Reservefondsdes Landarmen-
hauses in Trier um .......... 4082,24 „

13. durch Erhöhung des Bestandes des allgemeinen
Baufonds um ............ 140046,94 „

14. bei der Provinzialstraßen-Verwaltungdurch den An¬
kauf eines weiteren Steinbruches, Vergrößerung des
Sammelfonds, Reservefonds, Fonds zur Unter¬
stützung des Gemeinde-und Kreiswegebaues:c. um 284358,95 „
(Die bei dem Fonds für den Neubau von Pro-
vinzialstraßen, bei dem Eisenbahnfonds und durch
Abnutzungvon Geräten beim Inventar eingetretene
Verminderung ist bei Berechnungdes Mehrbetrages
berücksichtigt.)

15. durch Grundstttcksankauf bei der Provinzial-Wein-
und Obstbauschule zu Ahrweiler um ..... 6700,— „

16. durch Erhöhung des Kapitalvermögensdes Ritter¬
gutes Desdorf um .......... 2500,— „

17. durch Erhöhungder Reservefonds L und die Sonder-
rllcklagedes Effektengeschäfts der Landesbank nm 675 283,90 „

18. durch den Erweiterungsbau Friedrichstraße74 sowie
durch die Vergrößerung des Reservefondsund des
Ausgleichsfondsder Provinzial-Feuerversicherungs-
anstatt um ............. 4670 00— „

zusammen 6 211983,65 Mk.
dagegen hat sich vermindert:

19. der Bestand bei dem Dispositions¬
funds des PiovinMllllndtages um 21 000, — Mk.

20. der Bestand aus den Ueber¬
schüssen der Provinzial-Feuerver-
sicherungsllnstalt zur Unterstützung
von Wasserversorgungsanlllgen,
der ganz verbraucht wurde, um 17 750,— „

21. der Bestand des Maschinen-Er-
neuerungsfondsum . . . . 13904,02 „

zusammenum 52 6 54,02 „
so daß sich, wie oben angegeben, der Vermögenszuwachs der Provinz auf rulü 6159 329,— Mk.

stellt.
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Die Schulden des Provinzialverbandes waren nach der «inseitigen Zusammenstellung
am 1. April 1909 bei den einzelnen Verwaltungszweigenund Fonds folgende:

1. der Anleihebetrag für die UnterstützungkommunalerWafserversorgungs-
anlagen mit .................... 544878.75 Mk.

2. der vorschußweiseentnommene Betrag für den Erweiterngsbauder Blinden¬
anstalt Dllren mit .................. 95000,— „

3. der vorschußweise entnommeneBetrag für den Neubau der Hebammen-
Lehranstalt Cöln und Grundstücksankauf für diese mit ...... 289286,— „

4. die vorschußweise entnommenenBeträge für den Erweiterungsbau der
Fürsorgcerziehungsanstaltin Fichtenhain mit ......... 131500,— „
und den Bau der gleichen Anstalten in Rheindahlen mit ..... 726151,— „
und Solingen mit .................. Z25 324 __

5. die alte Irrenanstaltsbauschuldmit ............ 367422604
6. die 1. Anleihe für Anstaltsbauten von 6 500000 Ml. mit .... 5617460,53 ^
7- " 2. .. „ „ „ »000000 „ „ .... 7605624,73 I
8 ., ^ " .. „ ,. 7 000 000 ........ 6 362 757,93 „
9. der vorschußweiseentnommene Betrag für den Erweiterungsbau der Heil-

und Pflegeanstalt Iohannistal mit ............ 351875,08 „
10. die vorfchußweifefür die neue Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu

Bedburg bei Eleve aufgenommenen Ausgaben von ........ 2408595,69 „
11. die für Rechnungder Landarmenverwaltungaufgenommenen Darlehen für

Arbeiterkolonien mit ................. 143 429,72 ,
12. das von der Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler für den Ankauf

einiger Ackerparzellen aufgenommene Darlehn von ........ 2845,52 „
13. die für die Straßenverwaltung aufgenommenen Anleihen, und zwar:

Anleihe H., zur Ausführung von Kleinpflaste¬
rungen (2000000 Mk.), mit ..... 1596 115,94 Mk.
Anleihe L, zur Herstellung von Neu- und
UmPflasterungen,Brückenbauten:c. (1231195
Mk.), mit ........... 999051,55 „
Anleihe0, zur Herstellungvon Großpstaster
und Brückenbauten (2 400000 Mk.), mit . 2 177 643.78 „
Anleihe O. zur Beseitigung von Frostschäden
(532 000 Mk.), mit ........ 312 835,02 „
Anleihe L, zum Erwerb von Steinbrüchen
(1500000 Mk.), mit ....... 731598,29 „

5 817 244,58 „
Es ergibt sich darnach eine Schuldensnmme von rund 34 096 199,— Mk.

Nach dem letzten Bericht betrug die Schuldenlastam 1. April 1308 run d 30 001971— ,.
so daß sich die Schulden um rund .............. 4 094 228,— Ml.
vermehrt haben.

Dieses Anwachsen der Schulden ist zurückzuführen:
1. auf die vorschußweise aufgenommenenBeträge für

den Erweiterungsbau der Blindenanstalt Düren von 9 5 000,— Mk.
Zu übertragen 95 000.— Mk. 4 094 228— Ml.
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Uebertrag 95000— Mt. 4 094 228,— M.
2. desgl. für den Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Cöln und den Grundstücksankauf für letztere von . 289 286,— „
3. desgl. mehr für die Erweiterung der Fürsorgeer¬

ziehungsanstalt Fichtenhain von ....... 6274,49 „
4. desgl. mehr für den Bau der Fürsorgeerziehungs-

anstalt Rheindahlen von ......... 516740,38 „
5. desgl. mehr für die FürsorgeerziehungsanstaltSolingen

von ................ 217741,01 ..
6. auf die bei der 3. Anleihe für Anstaltsbauten ver¬

rechneten Mehrbeträge mit .........1639 953,74 „
7. auf die vorschußweise aufgenommeneSumme für die

Erweiterung der Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal
von ................ 351875,08 „

8. desgl. mehr für den Bau der Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt zu Bedburg bei Eleve von .... 1542063,61 „

9. auf die von der Anleihe N für den Ankauf von Stein¬
brüchen aufgenommene weitere Summe von ... 1114 58,34 „

Summe des Schuldenzuwachses 4 770 392,65 Mt.

dagegen ist in dem Bericht über den Vermügens-
stllnd des Provinzialverbandes am 1. April 1909
eine Schuldenverminderungverzeichnet, durch

1. Die weitere Tilgung der 1. An¬
leihe (750 000 Mi.) für Unter¬
stützung von Wasserversorgungs-
anlagen (unter Berücksichtigung
des von der 2. Anleihe —
500000 W. — aufgenommenen
Betrages) um ......12 371,25 Mt.

2. Desgl. der alten Irrencmstalts-
bauschuld um ......117296,70 „

3. Desgl. der I. Anleihe für An¬
staltsbauten um ..... 124 047,23 „

4. Desgl. der II. Anleihe für An¬
staltsbauten um .....129278,39 „

5. Desgl. der für Rechnung der
Lllndarmenverwaltungaufgenom¬
menen Darlehen für Arbeiter-
tolonien um ....... 4483,48 ..

6. Desgl. des von der Arbeitsanstalt
in Brauweiler aufgenommenen
Darlehns um ...... 94,10 „

zu übertragen 387 571,15 Mt. 4 770 392,65 Mk. 4 094 228— M.
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Uebertrag 387 571,15 M. 4 770 392,65 M. 4 094 228.— M.
7. Desgl. der Anleihender Straßen-

Verwaltung
H, für Kleinpflllstcr um . . . 162276,13 „
L „ Neu- und UmPflasterung 31641,48 „
lü „ Großpflllster:c, um . . 54 706,01 „
D » Frostschäden um . . .__ 39 969,82 „
im ganzen also eine Schuldenminderungvon . . 676164,59 „ ,

so daß also die oben erwähnte Schuldenzunahme von rund .....4 094 228,— Mt.
bleibt.

Der Schuldenzunahmesteht, wie oben nachgewiesen, ein Vermögens¬
zuwachs von .................... 6159 329,— M .
gegenüber, so daß sich eine reine Vermögenszunahmevon .......2 065 101,— Mk.
ergibt.

Diisseldorf, den 14. Dezember 1909.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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^,. Zentralverwaltung und
Anstalten:

Hauptverwaltung
a) Betriebsfondsnebst Barbestand

«

K) Baufonds ........

o) Ausgleichsfondsfür die Prouin-
zialabgaben .......

ä) Verwaltungsgebäude— Stände¬
haus —........

6) Dienstwohnungdes Landeshaupt¬
manns, ElisabethstraßeNr. 11 .

l) Haus ElisabethstraßeNr. 10 . .
3) Haus ElisabethstraßcNr. 9 (mit

Hintergebäude Friedrichstr.Nr. 23)

K) Haus ElisabethstraßcNr. 8 . .
Landeshausmit anschließendemWohn¬

gebäudefür den Landeshauptmann
am Bergerufcr ......

Zusammen
des am 1. April 1909 vorhandenen Vermögens und

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

Zu übertragen

1413 500

125 000

30000

70 000

34 500

Wert
der

Grund-
stückc.

2

1 673 000

90 000

00 000

40 600

74 465

46 000

Wert
des

Inventars.

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

^

3N065

282 900

28 200

20 000

331100 —

Sonstige
Forderungen

744 794

573 025

571 028

1 888 848

.

stellung
der Schulden des Proviuzialverbandes der Rheinprovinz.

Andere
Ver¬

mögens-
Nestand¬

teile,
^ ,4

6

Summe
des

Vermögen«

744 794
(584 792

573 025
(554 980

571028
(554 982

1 786 400
(1 786 40N

213 200
(213 200
90 600
(90 600

144 465
(144 465
80 500
(80 500

!I
59)

34
33)

27)

-)

-)

4 204 013^20
(4 009 920 l 19) >

«un, i ^'/ eingeklammerten Zahlen (Sp.
'" ^ April 1908.

Schulden.

^ >j<

Z«
Epal

te

Bemerlilngen.

7 u.

Barbestand bezw. Ueberschußdes Nechnunasjahres 1908.
Der Barbestand setzt sich zusammen

1. aus dem Betriebsfonds uou.......500 556,10 Ml.
2. aus einem mit Ausgnbewilligungen belasteten

Bestände von ............ 244 238,01 „
zusammen 744 794,11 Ml.

Der Naufonds ist inzwischen mit (554980,33 Ml. -4- 18 045,01 Ml.
Zinsen) 573 025,84 Mk. auf die Baukosten der Anstalt Bedburg bei
Cleve abgeschriebenworden, was erst im nächstjährigenBerichte an
dieser Stelle und unter lfde. Nr. 22 ^ in die Erscheinungtreten wird.

Bei der Landesbank rentbar angelegter Betrag aus den Ueberschüssen
der Jahre 1906, 190? und 1908.

(Vergl. S. 81 des Verwaltungsberichts für das Rechnungs¬
jahr 1908.)

In dieser Summe sind 2000 Ml. Wert des Inventars des Rechnungs-
Revisionsburenus, welches sich im Landesbankgebäude befindet, mit
enthalte».

u, 2! Ankaufslosten des Hauses Elisabelhstr. Nr, 10.

1 Nach dem Feuerversicherungsbetrage.
2 Nach dem Ankaufspreis und den Kaufkosten.

1 Nach dem Feucruersicherungsbetragebezw. nach Schätzung.
2 Nach dem Ankaufspreise und den Kaufkosten.

Der 49. RheinischeProvinziallandtag hat am 12. März 1909 genehmigt,
daß das Grundstück der Stadt Düsseldorf am Nergerufer, Harold-
strahe, Bergerallee, groß 8317 <in>,zum Preist von (50 Ml. pro <,in)
— 415 850 Mk. angekauft werbe und einige Parzellen der Prouinzial-
Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg, groß 400,75 -rr, zum Preise von
62 788 Mk. an die Stadt Düsfeldorf abgetreten werden. Der bezüg¬
liche Vertrag ist am 30. Juli 1909 beurkundet und mit dem Ban¬
des Landeshaufes inzwischenbegonnen worden.

Der An- und Verkauf der betr. Grundstückewird daher erst in
der nächstjährigen Vermogensübersicht an dieser Stelle bezw. unter
Nr. 22 °>berücksichtigtwerden.

8) betreffen die Summen des Vermögens bezw. der Schulden nach dem Stande
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53

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Uebertrag
ll) Fonds zur Zahlung von Ruhege¬

hältern und Invalidengcldern an
Provinzialbecimtebezw. Bedienstete
und von Witwen- und Waisen-
geldcrn:c. an derenHinterbliebene

b) Dr. Klein-Stiftung

1 673 000

Ständefonds — Verfügungsfondsdes
Provinzillllcmdtcigs— . . . .

Ucbcrschüsfeder Provinzial-Feuerver-
sicherungsanstalt zur Verfügung
des Provinzialausfchuffes . . .

Fonds für die monumentaleAusfüh¬
rung einer Figurengruppevor dem
Ständehause .......

Zu übertragen

311065

Wert
des

Inventars.

331100

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

.^ ^

Sonstige
Forderungen«

^

1673 000 311065 331 100

1 888 848
,„,

553 000

16129

64 000

5 70«

2 527 67?

4 204 013
(4 009 92«

553 000
(422 00ll

16 129
(14 253

19)

-)

35
98)

64 000
(85 00U

(1? 750

5 700
(5 700

4 842 842
l (4 554 624

-)

-)

17)

544 878
(55? 250

75
-)

544 878
(55? 250

?-'>

Bemerkungen.

N.niüar llnaeleater Betrag. Außerdem war beim Kassenabschluß am
1« ^u« 1909 ein Barbestand von l64 729,44 Ml, vorhanden, welcher
Unfalls bei der Landesbank rentbar hinterlegt worden ist, so daß
de^Fonds zurzeit ein Depositum von 717 729,44 ausweist.

«n.nibar anaeleqter Betrag, bestehendin 4°/„igen Rheinprouinz Anleihe-
s^.°nen im Nennwerte von 15 700 Mt. und einem Depositum von
Kc. ^ M^ - Der am 1. April 1903 in den Ruhestand getretene

Wirkliche Geheime Ober-Re-
Vchimmung aus seinem Ruhegehalte

l'x^? ^n Mk td i. der Differenzbetrllgzwischendem wirklichen
Ruhegehalte. 20 000Mk, - 17 360 Ml.)

"") ^"7n.'«n,5n rmd unter der Bezeichnung„Dr. Klein-Stiftung"
'?!° ?«^»aen^^^ der Landesbank der Nheinprovinz
° s^ müde ^^ August 1908 gestorben. Vom
7?e emb« 1908 ab. mit welchemZeitpunkte die Zahlung des
« 5 N»« «Geburt hat wachsendaher nur noch die Zinsen dieser
AN?7 K^ der Prouinialverband ist, soweit sie der
Nmmu^ ««maß zur Unterstützung,pensionierter

ist voll belastet.

Der rentbar angelegte Netrag aus den Ueberschüssender Jahre 1905 und
1906 ist zurückgezogenund verwendet worden.

^:. «mn 48 RheinischenProvinziallandtage genehmigteAnleihe,n Hohe
«°7?50U00M die aus den Ueberschüssender Pr°«inMc-F°uerve °

sich rmgsanstalt verzinst und getilgt wird (°°rg d« beson re A,i
l»,e ^,Nr. 12), ist ganz aufss°n°'— Ws zum ^find 6 Jahresraten mit zusammen236 996,25 ^ll. «enlg>>"

zweiten Anleihe von Mk. aufgenommen. Mit
Nr. 13) sind b's 'um 1. AP 1909^ 31«^ «
der Tilgung wird erst b°g°''nen wem, ° ^^^^dbetmg von

^03^^ ?1 8°U Mk!"^) ?44 878,75' Mk!"
Rentbar angelegter Betrag.
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54 Anlagen zu den Sitzungsprotutollen. Nr. 2.
Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.

Nr. 2. 55

Uebertrag
Prouinzialmuseenzu^

1, Bonn nebst Erweiterungsbau .

3, Trier

Aufseherhauszu Trier, St.'Barbara
Witwen- und Waisenversorgungsan¬

stalt der Kommunalbeamten der
Rheinprovinz .......

Nuhegehaltskassefür die Kreiskonnnu-
nalverbande und Stadtgemeindcn
der Nheinprovinz......

Provinzial-Taubstmnmenanstaltenzu:
1. Aachen ........

2. Vrühl........

3. Cöln .........

4. Elberfeld .......

5. Essen ........

6. Huttrop ........

Zu übertragen

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1 673 000

562 000

592 600

5 700

«5 500

108 400

120 000

190 000

176 901

3 514 101

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

31 1 065

81200

25 550

57 000

7 300

130 000

75 000

58 000

745 115

Wert

des
Inventars.

3

331 100

32 500

2? 930

5 600

8 494

5 700

13 000

9 400

2 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

5 348 900

517 600

—l 2 500

4 500

286 000

3 000

435 724,—16 162 500

Sonstige
Forderungen.

5 ^

2 527 677

32

66

54

2 527 829

55

..-'

^

Summe
des

Vermögens

^

4 842 842

(4 554 624

675 700

(«39 950

646 080
(646 080

5 700
(5 700

5 348 900
(4 818 900

517 600
(41? 600

150 632

(150 632

128 760
(«0 359

541 754
(541 754

281000
(278 000

55
1?)

244 301 -
(244 301

2 000

(-

-)

-)

-)

25
25)

Schulden.

05)

-)

13 385 269
(12 377 900

-)

85
47)l

544 878
(557 250

75
-)

Zu
Spal¬

te

544 878! 75
(55? 250! —)

1
2u.3
4u.5

5
1
2
3

4u,5

1u.2
3

4u.5

1u.2
3
4

In. 2
3

Bemerkungen.

Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.
Grunderwerbskosten.
Kostender Beschaffungdes Inuentars.
Summe der Vankosten,
Wert des seitens der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenenBauplatzes

abzüglichdes von derselben zurückgenommenenTerrams.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.
Nach den Baukosten.

3'/,^, 3'/2 und 4"/yige Rheinprovinz-Anleihescheine,sowie 3'/,"/»ige
Trierer, Duisburger, Dortmunder, Colner und M,-Gladbacher Stadt-
anleihefcheine(Nennwert).

3'/2 und 4°/„ige Nheinvrouinz-Anleihescheinesowie ^///»ige Wiesbadener
und Düsseldorfer Stadtanleihescheine(Nennwert), '

Nach den Baukosten.
Nach Schätzung.
Vermächtnisse.
Depositen.
Versicherungssummebezw, nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feueruerficherungsbetrage,
Fieth-Stiftung (1536 M,) und Iubiläumsstiftung der Anstalt (3030 Mk.)

zur Unterstützungarmer Taubstummen.

Nach Schätzung bei Uebernahme der Anstalt am 1. April 1903.
Nach dem Feuerversicherungsbetrage.
Kapilalwert — Nennwert —, welcher auf Grund Vertrags vom Für¬

sorge-Verein für Taubstumme in (5oln als Abfindungssumme gegen
den feithcr geleistetenUnterhaltuugsbeitrag von jährlich 10 000 M.
überwiesen worden ist, und ein Vermächtnis.

Nach den Baukosten bezw, nach Schätzung.
Nach Schätzung.
Theodor Dietze-Stiftung.
Nach den Baukosten bezw, Schätzung.
Nach Schätzung.

Die Gebäulichkeitenmit Inventar sind von dem Idiotenerziehuugsuerein
gemietet. Der eingesetzte Netrag betrifft die Unterrichtsmittel,
Bibliothek und einige dem Prouinzinlverbande gehörige Inventarien
(Einrichtung der Klassenzimmer).
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12

«3

14

15

56 Anlagen zu den Sitzungsprutokollen.Nr. 2.
Anlagen zu den Sitzmigspr°t°Me«.

Nr. 2. 57

Uebertrag

7. Kempen........

8. Neuwied........

9. Trier.......

Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme .......

Unterstützungsfondsder früherenVer°
eins-Taubstummenanstaltzu Cöln

Provinzial-BIindemmterrichtsllnstalten
zu:
1. Düren (Elisabeth-Stiftung)nebst

Erweiterungsbauten . . . .

2. Neuwied (Auguste Viktoria-
Haus) ........

Unterstützungsfonbsfür Blinde . .

Provinzial-Hebammenlehranstaltcnzu:
1. Cöln.........

Vermügensteile.

Wert
der

Gebäude,

3 514101

44 800

239 457

117 700

752 600

424 585

Zu übertragen

1400000

6 493 243

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

745 115

4 500

25000

21000

21100

Wert
des

Inventars.

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

92 407

634 286

1 543 408

435 724

3 620

12150

12 000

115 600

31 44?

130 000

740541

6 162 500

1672

3 000

8 200

40 300

54 000

10? 500

W

6 377172 80

Sonstige
Forderungen.

^

2 527 829

4

85

Andere
Ver¬

mögens-
Bestand¬

teile.

6

Summe
des

Vermögens.

^

30

125

59 000

68

2 586 985 ^

13 385 269
(12 377 900

54 582
(54 592

279 637
(279 487

158 900
(144 755

40 425
(85 8U0

54 000
(54 000

889 300
(676 300

85
47)

80
80)

37)

68
13)

-)

548 439
(548 439

166 500
(165 500 >

2164 286
(1972 900

17 741350

-)

-)

-)

.^!
(16 309 674 ! 82)

Schulden.

.<?

544 878
(557 25« -)

95 000
(-

190
(190

289 286
(-

-)

929 355
(557 440

67)

-)

42
67)

Splll
te

l
2
3
4

1
2
3

4u, 5
!
2
3
4

4n, 5

1u.3

Bemerkungen.

VersicherungssummeHezw, nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kanspreises.
Ueberschläglichnach dem Feuerversicherungsbetrage.
Stiftungsfonds — Kurswert - zur Unterstützung entlassener Taub¬

stummen.
Summe der Baukosten.
Nach dem Ankaufswert.
Nach dem Feueruersicherungsbetragc.
Inbiläumsstiftung zur Unterstützungarmer Taubstummen.
Summe der Baukosten.
Nach Schätzung.
Nllckdem Feueruersichelunasbetlllge.
^.„^ en ,ur Ve Wendung der Zinsen für die Weihnachtsbescherung

der Aglinge und zur Unterstützungfür entlassene Taubstumme.
Vermögen nnd Depositen,

Depositen.

Nach Schätzung und den aufgewendetenKosten.
LOfacherBetrag des Katastral-Reinertrages.
Der in der 7 Millionen Anleihe vorgesehene Netrag von 330 000 M.

(vergl, die besondere Anlage ^,, Nr. 4), welcher ganz aufgenommen
ist, war nicht ausreichend. Der Betrag von 95 000 Mk. ist daher
vorschußweisebei der Landesbant entnommen worden (uergl. die
besondere Anlage L, Nr. 1) und soll durch eine neue Anleihe gedeckt
werden.

Summe der Baukosten.
Kaufpreis.

3'/,, 3'/., 3,2, 3^ und 4°/„ige Rheinprovinz-Anlcihescheine.
Hypothekenforderunggegen N, Rindsfüsser-Löln, welcherdas bisher dem

Blindenfürsorge-Verein gehörige Haus, Blaubach 14, in Coln käuflich
erworben hat.

Lasten aus dem Ertenswyt'schenund dem Großmaun'fchenVermächtnisse.
Nach den aufgewendeten Baukosten.
Grunderwerbskosten.
Nach den aufgewendetenKosten.
Von dem Betrage, der vorschußweisebei der Landesbank entnommen

wurde (uergl. die besondereAnlage ll, Nr. 2), wurden 209 286 Mk.
zum Ankauf von Grundstücken der Stadt Cöln (63,48 -u-) zwecks
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19

20

58 Anlagen zu den Sitzuugsprotokolleu. Nr. 2. Anlagenzu den Sitzungssälen.
Nr. 59

Ueberlrag

2. Elberfeld

Zentral-Hebainmemiuterstützungsfonds
Provinzial-Fürsorgeerziehungsan-

anstaltcn zu:
1, Fichtenhain.......

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

i

2, Rhciudahleu

3. Solingen

21

Alte Irrennnstaltsbauschuld . . .
Vom 42. Provinziallandtage geneh¬

migte 1, Anleihefür Anstaltsvauteu
von 6 l/2 Millionen Mark . . .

Vom 43. und 44. Provinzialland-
tage genehmigte 2. Anleihe für
Anstaltsbautcu von 8 Millionen
Mark .........

Vom 47. Provinziallandtage geneh¬
migte 3. Anleihefür Austaltsbautcu
von 7 Millionen Mark . . . .

Zu übertragen

6 493 243

8l1750

941325

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

3

1 543 408

178 000

351 162

641 449

224 462

84 702

100 862

740 541

87 000

172 400

Kapitalvermögen.

Wertpapiere

4

Sonstige
Forderungen.

5,

Andere
Ver-

mögens-
Bestand-

teile.
^ z<

6

6 377 172 >80"2 586 985^53

13 000

9112 229 2 258 034 999 941 6 390172,80 2 586 985 5Ü

Summe
des

Vermögens.

.^

17 741350

(16 309 «74

1 076 750
(1076 750

13 000
(13 000

1464 88?
(l 418 725

726151

(209 410

325 324
(1U7 583

21 347 462

"(19 135142

33
62)

-)

-)

-)

-)

82)

Schulden.

^ 4

929 355

(55? 440

131 500
(125 225

726151 -
(209 410 62)

42
67)

5!)

325 324
(107 582 !»!,,

3 674 226,04
(3 791 522 74)

5 617 460^53
(5 741 507 , 76)

7 605 624
(? 734 903

« 362 757 , 93

(4 722 804 t9)

25372399^65
(22 990 39?! 60)

Zu
Spal¬

te

1u. 3
9

Vemtltungen.

c>s,.^n^ierunlldes Anstaltsgcländes verwendet. Die übrigen 80000 All.
«a«nV
^ r.I d e besondereAnlage ^ Nr. 4) und dem mzw.schengezahlten
ssm.surei° der Stadt Lüln für die alte Anstalt uon 625 000 Mk. zur
DeÄma der Oestntkosten der neuen Anstalt erforderlich, Der Vorschuß
s^Il durch eine neue Anleihe gedeckt werden.

WirklicheAusgabe.
Schatzungswert bei Uebernahme des Grundstucks.

Nach den Baukosten bezw. nach einer bautechnifchenTare.
Wirkliche Ausgaben. . , ^, ... „

Wert d^ toten «nd lebendenInventars nach der Feuerverstcherungbezw.

«,"^.,«^"3r «andesbank entnonunenen Vorschussein Hohe von
^7.^?M,Mk sind '293500 Mk. aus der 7 Millionen-Anleihe(vergl.

^ ^ '°^^ U aae ^ Nr. 4) gedecktworden, welche in dem An-
Meb« "'d. dessen des verbleibenden Vor-

sch'lssesuergl die besondereAnlage L. Nr. 4.
Nach den Vllukosten. >>.... ^

Vorschußweise bei der Landesbank entnommen (vergl. d.e besondere
Anlage 2, Nr. 3).

Nach den Baukosten. , ... ^ l ^

Vorschußweisebei der Landesbant entnommen (vergl. d.e besondere
Anlage L, Nr. 3).

Nnn der am 1. April 1895 vorhandenen Schuld von 5 000000 Ml.
Nnd bis zum 1. April l909 mit IV2"° und den durch TUgung
ersparten Zinsen 1325 778,96 Ml. abgetragen worden (vergl. d.e be¬
sondere Anlage H., Nr. l).

n.., >,.v inirck Beschluß des 42. Rheinischen Prouinziallandtages
^7enehmig und WLaufe des Jahres 1904 ganz °V° °n°n An°

3^von6'/2 Millionen Mark sind «s znm 1 .^nl 1909 m t , »
und den durch Tilgung ersparten Z.us n «82 539.47 „«. avgeuagen
worden (vergl, hierzu die besondereAnlage H. Nr. 2).

Von der durch,Beschluß des «d ^ Pr°ui.,^a^s^eh-
»nuten und nn Lau des M«« "Ud Z z^^ ^^ ^ ^^

^n d:3'3m'«^a«Ms^^ M. abgetragn worden
sveral die besondereAnlage ^, ^lr- ^1-

» ^..' >»,'^ ^elcklus! des 47. Prouinziallandtages genehmigten An-
^Me von ^ '"««" "" ^ '""" ^ aufgenommen

6362 75".93 M (vergl. die besondereAnlage ä. Nr. 4).



«0 Anlagen zu den Sitzungsprotokullen.Nr. 2.

Ucbertrag
Prouinzial-Hcil- und Pflegennstalten

zu:
1. Andernach .......

2 Bonn.......

3. Düren .......

4. Galthausen ......

5. Grafenberg ......

6. Iohanmstal......

?. Merzig........

8. Nedburg b. Clcue.....

Unterstützungsfonds für entlaffeneIrre:
AngesammelterFonds ....

Kranken'Unterstützuugsfondsder An¬
stalt Andernach ......

Kranten-Unterstützungsfondsder An¬
stalt Düren.......

Zu übertragen

Vermögenstcile.

Wert Wert
derder Grund¬

Gebäude. stücke.
^e ^c
i 2

9 112 229

2 261355

3 149168

3 384 886

3 378 680

3 964 641

4 352 573

2 258034

133 966

307 924

258 833

222 292

366178

382 880

3 142 957 361843

1 579 229

34 325 718

788 789

Wert
des

Inventars.

8

999 941

256 594

354150

303 336 71

293 568

334315

360 000

353 170

40 57?

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

Sonstige
Forderungen,

5

6 390 172 80 2 586 985 ^53

77

^

5 080 839 3 295 654 ^

2 800

2 600

6 395 572 "0

11579 10

2 598 564 63 ^

Anlagenzu den SHmsp^oMm.

Snmmc
des

Vermögens.

^

21 347 462
(19 135 142

2 651915
(2 545 211

82)

-)

3 811242
(3 543 43?

3 947 055
(3 886 36?

3 894 540
(3 871 907

4 665 134
(4 561 500

5 095 453
(4 622 020

3 857 970
(3 764139

2 408 595
(866 532

11579
(11579

2 800
(2 800

2 600
(2 600

Schulden.

25372399
(22 990 397

-)

71
?D

7?
7?)

«?
87)

-)

85
85)

69
08)

10
10)

-)

-)

Bemerkungen.

351875
(-

51696 349
(46 833 238

2 408 595

08
-)

!,9

(866532 08)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
8

1
2
3

1-3
8

1 828 666,45

432 686,28
80 644,35 M
53 321,36 „

"l 2 261 354,73 M.

^ 133 965,71

256 594,—

32 28132870^42
20) (23 856 929,68)

>,ten der Bauten:
Bei Eröffnung der Anstalt .

Für Vermehrung und Vor-
befferung der Gebäude. . -

Kosten des ersten Grunderwerbs
Später angekauft . - - -

Kosten des ursprünglichen In- ^ ^5 W. 1

"°33ng infolge Erhöhung ^^ .. 1

Wieb°iAndernach243745N.8UM.^^^^ ^ ^ 307923.56 „
...... 160W2,79 ". ^19"47.21 ..- 354150,- ,.
" " " ^,^M3 39 Mk> 950793,3? Ml.--3384886.76 M.

We beiAndernllch2434093„!9^l.^d. ^ 258833,- ..

...... NK?! ^^"8.97 ..- 303336.71 ..
" " ." ^w»64-Mk^ 75816,71 Ml.-3 376680,71 M.

Web°iAndern°ch3302864,^M.^
" " " 293568.7? „
" " " ,>^<m» ^i??n^,l289Mt —3964641,95Mt.

...... w",K«:^^«°°" »-'«3«,°'„

" " 137956,23 „ -j- 215214,b<! „

t^'"'^""—°»<^ «........
Anlage L, Nr. 5). Movinzial-Heil- und Pflege-

Depositen. 3« gleichen T« en für d ^,^f,„h«g und Merzig zur
^stalte« zu Andernach. V°nn, ^.^^,^ ^
Verwendung der Zmsen sur " Unterstützungfür

Aus den Sammelbüchfen angesammelter s°
geheilt entlassene Irre.

Aus den Sammelbüchfen angefaulter Fonds zur Unterstützung der
Kranken.



26

27

:^

29

30

31

34

35

36

62 Aulagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2,

Uebertrag

Nichartz-Stiftuug, . .

Naffe-Stiftung . . .

Pelman-Stiftung . .

Erich Schleicher-Stiftung

Schrainm-Stiftung . .

Vermögcnsteile.

Wert
der

Gebäude.

Wert
der

Grund¬
stücke,

^ ^
i 2

34 325 718

Pelman-Stiftung .......

Stiftung des Hilfsvereinsfür Geistes¬
kranke im RegierungsbezirkDüffcl-
dorf ..........

33 > Unterstützungsfondsfür das Pflege¬
personal :
Iaeobi-Stiftung......

Landcmncn-Verwaltung . . . .

Polizcistrafgeldcrfonds und Ehren-
breitsteiner Armenfonds (Staats-
Nebcnfonds) .......

Provinzial-Arbcitsanstalt zu Vrau-
Weiler ........

Zu übertragen

5 WO 839

Wert
des

Inventars.

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

^ >!'

Sonstige
Forderungen-

^ !4

3 295 654 ,^'.! 6 395 572

3 000

5 000

16 000

!!0

2 034 365

36 360 083

221226 69,000

5 302 065 3 986 654 89

2 598 564

1778

5 000 —

3 000

45 000.-

6100

3 450 —

6 482 122 .^0

63

40

'42

260

735 100

3 336 291 '45

Anlagen
63

51696349
(46 83» 238

1778
(1778
3 000
(3 000
5 000
(5 000

16 000
(16 000

5 000
(5 000
3 000
(3 000

45 000
(45 000

20)

40
40)

t23 856 929

l87 394 47

187 394 ,7

6 688
(6 688

3 710
(3 710

735 100
(735 100

3 133 985
(2 768 209

4^

......)

-)

47
47)

5

4

4

4

4

4

55 654 611
(50 425 724

61
49)

143 429
(147 913

2 845
(2 939

7^
20)

62)

^ »,5

4 u, 5
5
8

1-3

6

8

28279145 66
j (24007782150)

c>-„ >>-» «voninlilllHeib und Pflegecmstatt zu Bonn zu

«. - -^5»!s. „nd Meaeanstalt zu Vonn zur Verwendung

^er"Ue^

<5ür die Promnzialcheil-und Pflegeanstaltzu Bonn zur Verwendung
^ der Zinfenim Interesseder Kranlen,

, - < c^!s „nk VNeaeanstalt zu Düren zur Verwendung
dttrftig'enVerhältnissenentlassenen

genesenen Geisteskranken.
°. - r^lf. und Pffe°°°nst°ltGrafenbergzur Verwendung

^^i3n?^Äe^3^^skranke.
- - < e,,is »ud WeaeanstaltGrafenbergzur Verwendung

^ Zi!^ "e Geisteskranken.

Far die Pro°wziabH"
" Grafenberg «nd I°hanms«l «r V"^^^^ H^^^,f ^^nen

der Bevölkerungszahl chrer un ^»'"""^ ' ^ „^ atlassene arme
Aufnahmegebiete '" Furs°M für Gnste^ ^ vurch Geistes-
Geisteskranke,zur Unterstützung oer^ ^^^ „^ ,,^

Depositen,
Nebenfonds des Landarmenverbandes ,u Irrenzwecken,

^ für Arbeiterkolonien («ergl,die Anlage .. Nr. 5 und 6).

Depositen Außerdemwar beim Msenabschluham 18. Juli 1909 ein
^Bestand «°n 2026,61M.°°rlMdm.

, ^ ^ !>r.,fn,»ii,unaenfür Neubauten (Vewahrungs-
N°ch SchätzungzuzügUch der Auf^ ^,3 Mi, Aufseher-

l^ans "^40 35 M, Dre wrwoy^^^g,^ ^^^ ^ ^^^.^^
Wohnungen66 9bn,v4 ^l, ,
,20000 Mk.) ,..„ ,78 7^7 M. und des

Vermdgender Matenauem, L^erbestanden.
Mühlenbetnebesnnt 8°w ^ ^«^ Ackerparzellenin

"He^n^Z^Ä,^ b^dere Anlage°. Nr, 7),



«4 Anlagen zu den Sitzungsprotokullen. Nr, 2.

37

38

39

40

41

Ueb ertrag

Landarmenhauszu Trier . . . .

Fonds zur Unterstützungmilder Stif¬
tungen lc .........

AllgemeinerBaufonds .....
Erneuerungsfondsfür maschinelle Ein¬

richtungen ........

Provinzialstraßen-Verwaltung . .

42

43
Viehmtschadigungsfonds . . . .

Prouinzial-Wein-und Obstbauschulen
zu:
1. Trier........

Zu übertragen

Vermögcnsteile.

Wert
der

Gebäude,

36 360083

81 IN««

24 530

113 000

37 309 281

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

', 302 065

626 750

> —

1115 140

150 373

7 194 328

Wert
des

Inventars.

3

3 986 654

154 200

240 590

26 950

4 408 394

89

«',

Kapitalvermögen.

Wertpapiere,

.f

6 482122

25 200

940 000

7 447 322

80

"0

Sonstige
Forderungen,

3 336 291

39 261

25

348017

9 404

1 142 764

1 633 439

6 509 204

45

01

1s

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 65

M 394 ,7

Summe
des

Vermögens.

55 654 611
(50425 724

1631879
(1 «27 797

25 225
(25 225

348 017
(207 970

9 404
(28 30«

3 463 024
(3178 665

61
49)

77
53)

-)

73
79)
92
94)
01
06)

l8?394 ,7

1633 439
(1 533 439

Schulden.

28279145
(24007 782

5 817 244
(5 994 379

290 323 —
(290 323 —)

63 055 925 ^ 20
(57 312 453 ! 97)

66
50)

Zu
Spal,

te

1-3

4u,5

58

34096390
(30002 162

1-3

24
18)

1u.2
3

Bemerkungen.

Nach Schätzungzuzüglich der Aufwendungenfür Neubauten, Er¬
werbungen lc.

Reservefonds von 27 261,77Ml. zu 2>/„°/» Zinsen bei der Üandesbant
hinterlegtund 12 000 Mk. eiserner Bestand.

Anteilan dem Großmann'sche»Vermächtnisseund Zuwendungen,welche
dem Fonds im Rechnungsjahre 1906von ungenannter Seite gemacht
wurden.

Bestand welcher mit ca. 88 600 Mt. belastetist. 295 000 Ml. sind
bei der Landesbantzu 2>/,°/« Zinsen rentbar hinterlegt.

Rentbar angelegterBetrag (Beschlußdes 45. Prouinziallandtagsvom
17. März 1905),

Diese Angabenberuhen auf einer im Monat August 1909 uorgen«»!'
menenErmittelung. Der geringe Minderwertgegendie vorjährige
Vermöqensübersichtist bei den Gebäuden auf Abschreibung,der Mehr¬
wert bei den Grundstückenauf den Erwerb eines weiterenBasalt¬
steinbruchesund der Minderwertbeim Inventar auf Abnutzung von
Gerätenzurückzuführen.

Die Summe fetzt sich zusammenaus 3»/° "/«'genund 3°/,<>°/»igen Rhein-
provinz-Anleihescheinenund zwar: <.„^ m»
«.) aus dem Sammelfonds .....-- 140000Mt.
d) aus dem Reservefonds .....--300000 Mt.
«) aus dem Wegebau-Unterstützungsfonds-^ 500000 Mk.

Die Summe ergibt sich aus den Beständen bezw. Depositen:
Ü des Sammelfonds(97 959,06 Mt. -^ 16 000 Mk.) -- 113 959,06 Mk.
d) des Reservefonds(33 634,72 M. ^ 150 000 Mt.) - 183 634.72 „
«1 des Fonds für den Neubauvon Prouinzialstraßen

(92 220,36 Mk. -<- 27 000 Mk.) ---- ..... 119 220,36 „
ä) des Gisenbahnfonds .......... 55 263,72 „
n) des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und

Kreiswegebauesund der Dotationsrentedes Gesetzes
vom 2. Juni 1902 (445 661 -j- 200 000 Ml.) -- 645 661,- „

0 des Fonds für den Steinbruchbetrieb . . . . 25 025,15 „
Summe 1142 764,01 Mt.

Der Fonds zu » ist mit 34 075,89Mk., der Fonds zu « mit
80436,68 Mk. und der Fonds zu « fast vollständig belastet.

Die Schulden bestehen aus Anleihen (vergl. die AnlageX, Nr. 7 bis 11).
Depositen. Außerdem war beim Kafsenabschlußam 18. Juli 1909 ein

Barbestandvon 6 277,60Mk. vorhanden.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.
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AnlagenZu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 67

Uebertrag

2. Krcuznach ......

8. Ahrweiler .......
Lehrer-Pensionsfonds der Landwirt-

schaftsschulen zu:
1. Vitburg.......

Vermögenstcilc.

Wert Wert
derder Grund¬

Gebäude. stücke.
.6 ^
1 2

37 309 281

162 000

141600

2. Cleve........

Rittergut Desdorf......

Summe H, Nr. 1—45

Abgesetzt die Nr. 8, 9, 11, 12, 14,
16, 23—35, 38, 42 und 44,
das sind Witwen- und Waren¬
fonds der Kommunalbeamten, Nu-
hegehaltskasse für die Kreiskommu-
Nlllverbände und Stadtgemeinden,
Landarmen - Verwaltung, Staats-
Nebenfonds, Viehentschädigungs¬
fonds, Pensionsfonds der Land-
wirtschaftsschulen und die verschie¬
denen Unterstützungsfonds als
Fonds, welche diesseits lediglich
verwaltet werden, mit ... .

bleiben

7 194 328

157 600

101050

Wert

des

Inventars.

3

4,408 394

28 900

28 990

,^N

84 000

37 696 881

203 100

7 656 078

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

^ ! <5!
4

7 447 322 «ll

850

4 46? 134

37 696 881 7 656 078

24 900

ttU

4 467134

72 500

26 500

7 571222

6 509 204

.^«

«!»

Sonstige
Forderungen.

5 ^.

l»!

470

18? 394

493

6 510168

l>i

6 295 850

1 275 372 ««!,

187 394

2 442 859 ?6

4 067 308
W394

>,?

!7

4?

Summe
des

Vermögens.

^

63 055 925
(5? 312 453

348 500
(348 5U0

271 640
(264 940

25 370
(25 37N

72 993
(72 993

314 450
(311 »50

64 088 879
(58 336 207

8 738 709
(8 N03 084

55 350169
(50 333 123

20
97)

-)

-)

96
W)

«)!
0!>

-)
20
8?)

76
2«)

44
71)

Schulden.

^

34096390
(30 002 162

34096390
(30 002 162

190
(190

^4

67"
67)

Iahresrente

34096199
(30 001 971

s»?

Zu
Spal¬

te

1,l,2
3

lu.2

4„.5

In 2
4

Bemerkungen.

Nach dem Kaufpreiseund Schätzung.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.
NllckSchätzung. Die Wertsteigerung ist durch Anlauf uerschiedeneran

die Schule angrenzender Parzellen entstanden-.der Kaufpreis wurde
aus dem Ueberfchußder Schule gedeckt.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.
Nei Uebernahmedieser Fonds hat der Provinzialverband die Verpflichtung

,ur Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern für die
«eurer dieserSchulen bezw. deren Hinterbliebenen übernommen. Das
«auital der Stadt Cleue ist innerhalb 30 Jahren nach der Ueber¬
nahme wieder zurückzuzahlen,falls die Schule außerhalb des Kre.ses
"erlegt wird oder eingeht. Die Fonds stnd. sowe.t möglich, ,n Wert¬
papieren angelegt worden.

Vergl. die Bemerkung bei Nr. 44. 1. Bitburg.
Depositen.

Nach Schätzung. „. , ^ ^ .

Angesammelte, nicht verwendete Pachtbettäge Außerdem war bem,
Kassenabschlußam ,8. Juli 1909 ein Barbestand von 1152.89 Ml.

Nach M'zu7'd°r Schulden ergibt sich ein Ve.moaensbestand von rund
29 992 488 Mt.

(28 334 000 Mt.)

Die lediglichzur Verwaltung überwiese»«»Fonds betragen rund
8 738 519 Mt.

^Die°be? Nr 34 (Landarmenverwaltung) angegebenen Schulden-
uo» 143 42972 Ml- - Darlehen für Arbeiterlolon.en sind ,n den

des Provinzialverbandes perble.ben-
den Schu den von 34 096199.57 Mt. mitenthalten.

N*



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen,Nr. 2.
Anlagenzu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

69

^x

Vermögensteilc.

Wert
der

Gebäude.

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

Bleiben die Nr. 1-7, 10, 13, 15,
17 — 22, 36, 37, 39—41, 43
und 45 für Hauptverwaltung
(Betriebs-, Bau- und Ausgleichs¬
fonds, Ständehaus, Dienstwohnung
des Landeshauptmanns Elisabeth-
strahe 1 1, Häuser Elisabethstraße 10,
9 >mit Hintergebäude Friedrichstraßc
Nr. 23) und 8), Pensionsfonds,
Dr. Klein-Stiftung, Stündefonds,
Überschüsseder Feueruersicherungs-
nnstalt, Fonds der Figurengruppe,
Provinzialmuseen,Auffeherhauszu
Trier (St.Varbara), Taubstummen-
und Blinden- Unterrichtsanstaltm,
Hebammen-Lehranstalten,Fürsorge¬
erziehungsanstalten,alte Irrenan¬
staltsbauschuld,Anleihen für An¬
staltsbauten, Heil- und Pflege¬
anstalten, Arbeitsanstalt, Land¬
armenhaus, allgemeinerBaufonds,
Erneuerungsfonds für maschinelle
Einrichtungen, Stratzenverwaltung
einschl. Eifenbahnfondsund Fonds
zur Unterstützung des Gemeinde-
und Kreiswegcbaues,Wein- und
Odstbauschulen sowie Rittergut
Desdorf .........

L. Landesbank der Nheinvro-
vinz:

«.) Dienstgebäude Friedrichstraßc 60
und Fürstenwallstraße154 .

Zu übertragen

37 696 881

517 700

517 700

7 656 078

100000

100000

Kapitalvermögen.

Weitpapiere,

^

4 467 134

80 000

80000

«<! 1 275 372 «<!

Sonstige
Forderungen'

5 ^

4067 308

8 375 283

8 375283

,j,>

18? 394

Summe
des

Vermögens.

-t-

Schulden.

^

Zu
Spal^

te

Bemerkungen.

-17 55 350169
(50 333123

9 072 983
(8 397 700

14
7!)

90
-)

34096199
(30001971

9 072 983
(8 39? 700

90
-)

5,7

51) 21 253 969 Ml.
(20 331000 Ml.)

Wert der Gebäude,
Wert der Grundstücke.
Wert des Inuentars überschläglichnach dem Feuervechcherungsbetrage.
Die Summe in Spalte 5 besteht

») aus dem Stammfonds von.......3U00W0, ^n,



70 Anlagen zu den Sitzuugsprutotollen. Nr. 2.

Ueb ertrag

ti) Häuser Friedrichstmßc56 u. 5«

<ü. Rheinischer Meliorations-
fonds .........

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

517 700

56 800

574 000

v. Provinzial » Feuerversiche¬
rungsanstalt der Rhcinpro-
vinz:

») DienstgebäudeFriedrichstr.6«—72

b) ErweiterungsbauFriedrichstr.74

170 000

61 000

231 000

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

100 000

lilj <>,»<>

180000

250 000

130000

380000

Wert

Inventars.

8

80 000

«0 000

15 000

Kapitalvermögen.

3ertpapiere.

^l 4,!

15 000

Sonstige
Forderungen,

5 ^

8 375 283^

2 003 800

10379083

12000000

— 12000000

Anlagenzu den SitzlMgs^otokolle!,.
Nr. 2. 71

Andere
Ver¬

mögens-
Bestand¬

teile.

^ !^,
6

Summe
des

Vermögens

4-

9 072 983
(8 397 7U0

116300
(116 300

2 003 800
(2003800

11193083
(10 517 800

12 435 000
(12159 000

191000

12 626 000
(12159000

W

-)

90
-)

-)

Schulden.

Zu
Spal¬

te

1u.2

Bemerkungen.

Uebeltrag 3 000 000,— Ml.

,) aus dem Refevefonds ^v°n .... . . 3000000,- ,,
A " der Sonderrücklagedes Effekteugeschaftsvon 17 101.34 ..
^ " Summe 8 375 283,90 Mk.

«uiolae Beschlussesdes Provmzialausfchusses vom 16. Juni 1909
erhielt d« Reservefonds 2 aus dem Zinsgewinne des Jahres 1908
,>ine weitere Zuwendung von 320 000 Mk. <« .. ^

D°^ Agiotonto hatte am 1. April 1909 einen Bestand von
' 1^, 818 63 Mk Dieses Konto unterliegt naturgemäß stetenSchwan¬
kungen und ist demnach hierneben nicht aufgeführt.

zugeflossenenBetrage von 38U0 Mk.

Bei der Veranlagung des Dienstgebaudes Friedrichstraße 68—72 zur
Gemeinde-Grundsteuer ist der gemeine Wert der bebauten und unbe¬
bauten Grundstückeauf 420 000 M. angenommen worden.

Der Wert des unbebauten GrundstücksFriedrichstraße 74 wurde
bei der Steuerveranlagung auf 61000 Ml. festgesetzt. Die Kosten
des Erweiterungsbaues betragen 130 000 Mt,

Vei der Landesbank der Rheinprouinz rentbar angelegte Fonds.
Durch Beschluß des Provinzialausschusses vom 27. April 1909

wurden aus dem Ueberschusse des Jahres 1908
»,) dem Reservefonds der Anstalt der Betrag von 126 000 Mk. und
d) dem Ausgleichs-(Rückversicherungs)fondsder Anstalt der Betrag von

150 000 Mt.
überwiesen.

Es beträgt jetzt der Reservefonds 8 850000 Mk, und der Aus¬
gleichsfonds 3150 000 Ml.



72 Anlagen zn den Sitzmigsprototollen. Nr. 2.

Zusammenstellung.

Es beträgt das Vermögen:
^, der Zentralverwaltung und Anstalten ?c, rund..........29992488 M.

(28 334 000 Mk.)
darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebenfonds, Spar-
und Unterstützungsfondsmit rund ...... 8 738 519 Mk.

(«003 000 Mk,)
L. der Landcsbnnkder Rheinprovinz rund ............9 189 283 MI.

(8 514 000 M.)
o. des RheinischenMeliorationssonds ..............2 003800 M.

(2 003 800 Mt.)

zusammen 41185 571 Ml,
(38851800 M.)

Mit Hinzurechnungdes Vermögens
I). der Provinzial-Fcucrversichernngsanstaltvon rund ......... 12 626 000 Mk,

(12159 000 Mk. )
ergibt sich eine Gesamtsummevon 53 811571 Mk.

(51 010 800 Ml.)



Anlage» zu den SilMaspiutukollcn. Nr. 2. 73

Erläuterung

der in Spalte 8 der Bermögensübersichtaufgeführte«Schulden des Provinzialverbandes.

in



74 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 2.

Lfde.
Nr,

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe.

Höhe
der Anleihe am
I.April 1909.

^ -f.

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist,

Beschlüssedes Pro-
vinzial-Verwal-
tnngsrates vom

18./19.März 1886,
4. Mai 1886,

9./11. Mai 1887.

Beschlußdes 42.
Provinziallcmd-
tagcs vom 11,
Februar 1901.

Beschlüssedes 43.
Provinzial-
lcmdtages

uom 18. Februar
1903 und des 44.

Provinzial-
lllndtages

vom 9. März 1904

6 000000

6 500 000

3 674 226 !>!

5 617 460

8 000 000

^

7 605 624 ?'-!

^. Hleberstcht über die bei der

Zur Einlösung der zum Neubau der Irrenanstalt
ausgegebenen, durch AuslosungnichtgetilgtenRh<>^
provinz-Anleihcscheinc,

Erweiterungdes großen Sitzungssaales
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Bauliche Verbesserungenin der Hcb-

ammenlehrcmstaltCöln ....
Erweiterung der Heil- und Pstegc-

anstnlt Grafenberg .....
Erweiterung der Heil- nnd Pflegc-

anstalt Vierzig .......
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhausen........
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren ......
BaulicheVerbesserungenin den Heil-

und Pflegeanstalten .....
Vorschußkonto sür Vorarbeiten . .
Grnndstückserwerbungcn . . . .
AußerordentlichebaulicheAusgaben .
Wohnungsfürsorge ......
Weinbauschulczu Kreuznach , . .

abgerundetauf
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Erweiterung der Heil- und Pflcgc-

cmstaltGrafenberg .....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

llnstalt Merzig .......
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren ......
Zu übertragen

,11095
456100

71500 ^

938 871 ^

621309 5>

2100 000 ^

186 936 5«

949 000
200 000
185 834
93 380

55? 000
63 054

6 534 083
6 500 000

65 000
^

5 786 8«

19 009 se

96 000
^185 796

Anlagenzu den Sitziiügsprotukollen.Nr. 2.
75

Höhe des
Tilgungsfußes

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen lst

Bemerkungen.

Bundesbank aufgenommenen Anleihen.

l'/2 -/,. von
5W0 000 M
"ebst den er¬
sparten Zinsen.

1',/2 > von
be>" zulässigen
Gesamtbeträge
Mt den er-

'p""'n Zinse«.

^ °/° von
dem Gesamt¬

beträge
"cbstden durch
. Tilgung er-
'p"tcn Zinsen

3'/«°/°

3^2 ",U

Tilgungs- und
Zinsraten wer¬
den aus dem
Haupt-Haus¬
haltsplan der
Provmzillluer-
waltung gedeckt,

desgl.

31. März 1930,

3'/2>

31. März 1936

desgl. ^1 März 1941

«u Spalte .. Gemäß Beschlußdes 39 RheinischenProu'nM.
landtaa°5 u°m 1. Mai 1895 wurde von dem bis dahin
anaeammelten Penfionsfonds uon 3« 76 ,9.' Mt der
Vetraa um 299 853 32 Ntt, zur auherorden Uchen Tilguug
3r am l April '«W noch 5 299 853.32 Ml, betr°geude,i
^renans altsbauschulduerwendet. Das hiernach ,°crbli°bene
Narlelm uon 5UUUUUNMt. wird uom 1 A«r.l 189^ ab
mit rlich3.,°!« uerzinst und mit 1'/» °» nebstd^n mch
die Tilgung ersparten Zinsen getilgt, ani 1, April 1,'U^
waren 1325 773.96 W. abgetragen.

. ^. X« Ninn dem Gesamtbeträge der Anleihe uon
^"«?«^0 Mk.luärmam l' April H«9 882539.47 W.

getilgt.

g„ Spalte . ^ V°n Ml"8U00 000 Mt. waren am 1. ^lpr» ^^
getilgt.

10*



7«; Anlagen zu den Sitzuugsprototollen. Nr. 2.

Lfde.
Nr,

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Beschlußdes 47.
Prouinzialland^

tages vom
14. März 1907

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.

Höhe
der Anleihe am
1. April 1909.

Bauausführungen «.,

für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist.

7 000 000 6 362 75? 9.".

Nebcrtrag
Bauliche Verbesserungen in den Heil-

und Pflegecmstaltcn .....
Wohnungsfürsorge ......
Neubau der Weinbauschule Kreuznach
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfeld........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhaufen ........
Neubau der Heil- und Pflegecmstalt

Iohannistal.......
Neubau der Weinbaufchule Ahrweiler
Neubau der Taubstummenanstalt Neu-

wied ..........

Neubau einer Turnhalle bei der
Blindenanstalt Düreu ....

Kaualanschluß der Provinzialanstalten
in Trier.........

Ankauf des Hauses Glisabethstr. 10
zu Düsseldorf.......

Erweiterung des Proviuzialmuseums
zu Trier.........

Bei der 1. Anleihe zur Abrundung
gestrichener Betrag .....

abgerundet auf

Neubau der MrsorgeerziehungsansM
Fichtenhain ........

Neubau der Blindenanstalt Neuwicd,
Mehrkosten ........

Neubau der Turnhalle bei der Blinden¬
anstalt Düren, Mehrkosten . . .

Neubau der Taubstummenanstalt Neu-
wied ..........

Zu übertragen

185796

850 000
190 000
156 558

688 000

1600 000

4 200 000
230 000

124000

15000

48 000

70 600

120000

34 083

92

8 012 039
8 000000

1 293 500

6 400

1710

49 000

1350 610

Anlagen Zu den SiMgsprotokollm ^Nr.^ .
7?

Höhe des

Tilgungsfußes.

Höhe dc<
Zins¬
fußes.

^«'/»vou
"'f die c

M°ssenen_
"'tfallend

^trägen
den durch
gung ersp!

Zinsen.

den
abge-
Konti
>en

nebst
Til¬

gten

Art der
Beschaffung der
Tilguugs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen ist.

3^
bczw.
4«/«

Die Tilgungs¬
raten werden

aus dem Haupt-
Haushaltsplau

gedeckt.
Die Zinsraten
werden während

der Bauzeit
aus den Bau-

Vor Abschluß
ämtlicherin Be¬
tracht kommen¬
den Baukontis

nicht zu bestim¬
men, da erst nach

Abschluß der
einzelnenKonti»
die Tilgung des

Bemerkungen.

«u Spalte °. Von dem Gesamtbeträgeder Anleiheu°n
7 090000 M. ,vare„ am l. April 1909 aufgenommen
8 362 757.93M.



78 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2.

Beschluß,
Lfdc. ! auf welchem die
Nr. ! Ausgabeberuht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe,

Höhe
der Anleiheam
I. April 1909.

Bauausführungen:e.,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

Neb ertrag
Vrweiterungs-und Umbautenan Taub¬

stummenanstalten......
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfeld ........
Neubaud. Hebammen-LehranstaltEöln
Erweiterungsbau des Provinzialmu-

seums Trier .......
Erweiterungsbau des Prouinzialmu-

seums Bonn .......
Ausbau des Hauses Elisabeths^, 10
Neubau der Hell- uud Pflcgeaustalt

Iohllnnistal, Mehrkosten . . .
Neubau einer Station für irre Ver¬

brecherin Brauweiler . . . .
Neubau des Direktorwuhnhausesin

Brauweiler ........
Ankauf uon Grundstücken für die

Arbeitsanstalt Brauweiler . . .
Zur Deckung des Restbetrages der

2. Anleihe ........
Kaufpreis des Hauses Elisabethstr.9

mit Hinterterrain ......
Erweiterungsbau bei der Blinden¬

anstalt Düren .......
Erweiterungs-und Umbauten in den

5 alten Heil- und Pflcgeanstalten
Errichtung eines Zellengcbäudesbei

der Arbeitsanfall Brauweiler . .
Wohnungsfürforgein den Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalten . . .
Vergrößerungder Keller- und Kelter-

raume bei der Provinzial-Wein-
und Obstbauschulein Trier . .

Zur Deckung von Vauzinsenund zur
Abrundnng........

1850 610

259 000

287 800
1250000

30 000

500000
20 000

420 000

224 000

40 000

52 824

12 039

144 464

330 000

872 500

500000

450 000

30 000

227 261^
7 000 000^

25

^

Anlagenzu den Sitzm,gsP«t°Men.
Nr. 2. 79

)e des
Tilguugsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

krediten, nach
Vollendungder
einzelnenBau-
ausführungeu
gleichfalls aus
dem Haupt-

Haushllltspllln
bestrittcn.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossen ist.

auf jedes Konto
entfallendenBe¬
trages eintritt

Bemerkungen.



«0 Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 2.

Lfde.
Beschluß,

auf welchem die
Ausgabeberuht.

Ursprüng¬
liche Höhe

Höhe
der Anleihe am Bauausführungen ?c.,

Nr. der Anleihe I.April 1909. für welche die Aufnahmeder Anleihe erfolgt ist.

» d o <l .^

5 Beschlußdes 33.
Provinzialland-
tages vom 17.

Dezember1888.

200 000 136 061 59 Darlehen, bewilligt dem Kuratorium der Kolonie
Lühlerheimund dem RheinischenVerein für kalho'
lische Arbeiterkolonien.

6 Beschlußdes Pro-
vinzialllusschusses
vom 3. Dezember

1901.

8 000 7 368 13 Darlehen für die ArbeiterkolonieLühlerheim.

7 Beschlußdes 41.
Provinzialland-

tages vom
3. Februar 1899.

Anleihe ^.
2 000 000

1596115 94 Zur Ausführung von Kleinpflasterungen.

8 Beschlußdes 41. AnleiheL. 999 051 55 Zur Herstellung von Neu- und Umpflasterung^
Provinzialland 1 231195 Brückenbauten:c.

tages vom
3. Februar 1899.

9 Beschlußdes 42.
Provinzialland-

tages vom
12. Februar 1901.

Anleihe0.
2 400000

2 177 643 .78 Zur Herstellungvon Großpflasterund Brückenbauten^

10 Beschlußdes 43.
Provinzialland-»

tages vom
13. Februar 1903.

Anleihev.
532 000

312 835 02 Zur Beseitigungvon Frostschäden.

1l Beschlußdes 47. AnleiheD. 731598 29 Zum Erwerb von Basaltsteinbrüchenfür die Plov'"'
Pruvinzialland- Genehmigt bis zialstraßen-Verwaltung.

tages vom zur Hohe von

14. März 1907.
1500000

12 Beschlußdes 43.
Provinzialland-

tagcs vom
13. Februar 1903.

750000 513003 75 Zur Gewährungvon Beihilfenzur Anlage von Wass"'
leitungen.

Anlagenzu den Sitzungsprotolollen. Nr. 2. 81

Höhe des
Tilguiigsfnßes.

ihe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder^
Tilgmigs- nnd

Zinsraten.

1°/«

1°/°

12 "/,. (die Til¬
gung erfolgtvom
6- Jahre ab).

2°/«

2°/°

6'/4°/«

4°/°

4«/°

2°/°

5>u>

3'/°°/°

3'/2°/«

4°/«

3'/4°/°

4«/°

3'/2'V°

Zinsen und Til¬
gungsratenwer¬
den aus Mitteln
des Rheinischen
Lanucmnenver-
bandes gedeckt,

desgl.

Durch Ein¬
stellung in den
Haushaltsplan.

desgl.

desgl.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

31. März 1931

31. März 1943

desgl.

desgl.

Zinsenund Til¬
gungsratenwer¬

den aus den
Überschüssender^
Prov.-Feuervev

sicherungs-
anstalt gedeckt,

In 13 Jahren,!
und zwar jede
Iahresanleihe

besonders.
!In 30 Jahren,
und zwar jede
Iahresanleihe

besonders.
desgl.

In 13 Jahren

In 30 Jahren

1. April 1919

Bemerkungen.

Die Zinsen und Tilguugskosten sind in Titel IV Nr. 1 des
Haushaltsplanes der Straßenverwnltung enthalten.

Der Zinsfuß, der für diese Anleihe ursprünglich «uf 3» °,„
festgesetztwar, ist durch Beschlußdes 48. Pro«mz>»nd
tages uom 11, März 190« nachträglich auf 1 ,» erhöht
worden.

11



«^ Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2.
Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 83

Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

I,'! B eschluß des 4«
Proviuzinllaud-

tages vom
15. Februar 190<i

Ursprüngliche
Höhe der An¬
leihe bezw.des

Borschusses.

^ ___^<t-

Höhe der Anleihe
bez«. des Vor¬

schussesa»i
I. April 1909.

./? !

500 000

Beschlußdes 47.
Prouinziallaud

tages vom
14. März 1907.

Desgleichen
und

Beschlußdes 49.
Provinzialland

tages vom
10. März 1909.

Beschlüssedes 4«.
uud 47. Proviuzial-!

landtages vom
15. Februar 1906
und 14,März 1907.

Beschlußdes
48. Proviuziallaud-
tagesuuml I.März

>908.

Beschlußdes 47,
Provinzialland-
tages vom 13.
März 1907.

^Desgleichen.

Beschluß des Pro-
vinzialnusschusse!«

Uum11,Mälz1905

3 l 875

Bauausführungen ?c.,
für welche die Aufuahmeder Anleihe bezw.

des Vorschusses erfolgt ist.

Zur Gewährung von Beihilfen zur Anlage von Wasser
leitungeu.

It. Uebersicht über die für Mauten in den Anstalten etc.

3 030 l.,

95 000

80 000

209 286

726 151

325 324

131 500

2 408 595

351 875

« Erweiterungsbau der Provinzial-Blindeuuulerrichts^
statt zu Düren.

Neubau der Proviuzial-Hebammenlehranstalt zu Üöl»

Kaufpreis für zwei von der Stadt Cöln erworbe»'
Gruudstücke zur Arrondierung des Geländes ^
neuen Anstalt.

Erbauung einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsans^
bei Rheindahlen,

69

0«

2 845 ! 52

Erbauung einer Provinzial-FürsorgeerziehungsalW
bei Solingen.

Erweiterungsbau der Proviuzial-FürsorgeerziehM
anstalt zu Fichtenhain.

Neubau der Proviuzial-Heil- uud Pslegeanstalt
Bedburg bei Eleve.

Erweiteruugsbnuder Provinzinl-Heil-uud Pflegeaüst"
Iohannistal.

Ankaufspreis für einigeAckerparzelleuin Größe v
67.86 lr, welche im Interesse der Landwirtschaft >
die Provinzial-Arbeitsanstaltin Brauweiler erw^
wurden.

öhe des
T'lguugbfußes

s>»'°/n

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffung der^
Tilgungs- uud

Zinsrate».

^''2°/« I Zmsen und
Tilgungsraten

werden aus den
Ucbcrfchüssender

Prouinzia^
Feuerversiche
ruugsaustllll

gedeckt.

bei der ^andesbank aufgenommenen Vorschüsse.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossn,ist

Bemerkungen.

Zu Spalte 0. Von dem Gesamtbeträge der Anleihe uon
500 000 Ml. waren am 1. April >909 31 «75 Mt. ans
genommen. Mit der Tilgung der Anleihe wird erst be¬
gonnen, wenn sie i» voller Höhe zur Aufnahme gelangt ist.

3°/° nebst den
d"ch Tilgung

«sparten
Zinsen

^ <n

4°/u

4"°

3^«/«

3'/'°/°

3'/2°/«

4°/o

4«/«

3>°/°

Die Ziuseu
werden aus dem

Baukouto
gezahlt.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Die Zinsen
werden aus dem>

Baukonto
bestritten.

Desgleichen.

Aus dem Unter-

haushaltsplau
sür Lnud- und
Viehioirlschaft.

Der Betrag ist vorschußweisebei der Landesbcmtentnommen.

Desgleichen.

I.April 1930.

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen,

Desgleichen.

Desgleichen.

Desgleichen.

Die Tilgung hat mit dem 1. April 1907 begonnen.
1. April 1909 waren 185,02 Ml. getilgt.

II'

Ais



84 Anlagen zn den Sitzungsprotokollen. Nr. 3,

Anlage 3.
(Drucksachen, Nr, A.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusscs,

betreffend

Ersatzwahlen für den Provinzialausschuß.

Seit der letzten Tagung des Provinziallcmdtages hat der Tod schmerzliche Lücken in die
Zahl der Mitglieder des Proviuzialausschussesgerissen.

Am 24. Imü 1909 ist das Mitglied, Königlicher Kammerhcrr und Landrat von
Vreuuing, am 15. Juli 1909 das Mitglied, LandesökouomicratKeller und am 24. Juli 1909
das stellvertretendeMitglied Geheimer KommerzienratMichels hingeschieden.

Da nach 8 50 der Pruvinzialordnung für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden
Mitglieder und Stellucrtetcr Ersatzwahlenstattzufinden haben, wird der Provinziallandtag in der
bevorstehendenTagung diese Ersatzwahlen tätigen müssen.

Das Mitglied Kammerherr von Vreuuing war vom 40. RheinischenProvinziallandtag
in der Sitzung vom 10. Februar 1906 für eine am 1. April 1900 beginnende <! jährige Amts
Periode, also bis 31. März l912, das Mitglied, LandesökonomieratKeller nnd das stellver^
tretende Mitglied, Geheimer KommerzienrntMichels vom 49. RheinischenProvinziallandtag in
der Sitzung vom 10. März 1909 für eine am l. April 1909 beginnende 0 jährige Amlsperiode,
also bis 31. März 1915 gewählt.

Nach den: erwähnten § 50 der Provinzialurdnuug bleiben die Ersatzmännernur bis zum
Ende desjenigen Zeitraumes in Tätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren.

Eine Nachweisuugüber die jetzige Zusammensetzungdes Provinzialansschnssesist auf der
wlgeuden Seite abgedruckt.

Der Provinzialansschnß beehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die hiernacherforderlichen Ersatzwahlenfür den Provinzial¬
ausschuß tätigen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veisscl von Gymnich, i^., »»„ Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Jetzige Znsammensetzung des H'romnzmlausschusses.

Vorsitzender des Provinzialausschussci«:
Königlicher Kammerherr und Landrat Graf Beissel von Gymnich.

(«cway>. m dcr Sitzung d.s 47. NhcmiMn Pr°m,,i««a„d.ages « mn w. März 1l.«7.)

Mitglieder:
Stellvertreter!

I. MegierungsbezirK Aachen

1, Geheimer KommerzienratRobert Kcssel-
kaul zu Nachen.

2. (Stelle frei.)

1. April
1912.

1. April
1912.

1. KöniglicherLandrat Karl Theodor Pastor
zu Aachen,

2. Vcrgrat Emil Krcuscr zu Mcchcrnich.

II. Megierungsl'ezlrK Koblenz.
cu ^.', , "lmil 3 Königlicher Kammcrberr. Rittergutsbesitzer

3. WcingutsbesitzerJohann Vaptist 1- -lpru ij. «.u g > ^ ^........... ^ ^ ^ ^
Lngclsmann zn Krcnzuach.

4. Gutsbesitzer Ialub Peters zu Fressen-
Hof.

III. KegicrunasveM Ooln

19l5.

1. April
1915.

Clemens Freiherr uon Höucl zu
Iunkernthal.

4. Königlicher Landrat Hcifing zu Ahr-
Weiler.

5. OberbürgermeisterWallraf zn Cöln. ^ i. April^ ' ! 1915.

6. Scmitätsrat Dr. Vcnn zu Waldbröl. 1- April
1915.

7. GutsbesitzerIalob Dcströe zu Effcreu. 1. April
1912.

5. Welle frei.)

6 Königlicher Kummerherr und Landrat
Freiherr uon Dalwigk zu Üichtenfels
in Siegburg.

?. Rentner Theodor Pingen zu Bonn.

8. Geheimer KommerzienratHeinrich Lucg
zu Düsseldorf.

N. Geheimer KommerzienratEmil dc Grciff
zu Creield.

W. Königlicher Landrat Geheimer Regicrungs-
rat Eich zu Clcvc.

N. Gutsbesitzer Theodur Mclchers zu
Gnadcnthal,

IV. Ve.;ierun<,s0ezirk Düsseldorf
1. April

1912.

1. April
1912.

1. April
1912.

1. April
1915.

8. KommerzienratJulius Crbslöh
zu Vaimen,

9. Geheimer Kommerzienrat Karl Funke
zu Esscu.

10. Seine Durchlaucht Prinz Johann uon
Arenberg, Major 5 I. «uito der Armee,
Rittergutsbesitzer auf Schloß Pesch bei
Lanl.

11. Kommerzienrat Arnold Hueck zu Aue
bei Ncuhückeswagcn.
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Mitglieder: Stellvertreter:

V. Regierungsbezirk Urier.
12. Oberstleutnant a. D. Schmidt von I.April

Schwind zu Eschberg (stellvertretender
Vorsitzenderdes Prouinzialausschusses.)

13. (Stelle frei.) 1. April
1915.

12, KummerzienratLouis Vopelius zu Sulz¬
bach,

18. FabrikbesitzerErnst La eis zu Trier.

Von Amtswegen der Landeshauptmann.

Anla ge 4.
(Drucksachen. Nr. 4.)

Bericht und Antraft
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern und deren Stellvertretern für verschiedene
Ober-Ersatzkommissionen.

I. Mit dem umseits abgedruckten Schreibenvom 15. Februar 1910 Nr. 545 N hat der
Herr Ober-Präsident ersucht, Wahlen der bürgerlichenMitglieder und deren Stellvertreter für die
Ober-Grsatzkommissionenin den Bezirken der 30., 27., 28. und der 79. Infanterie-Brigade und
der Landwehr-Inspektion Essen vorzunehmen.

In dem anbei abgedruckten Verzeichnis der bürgerlichen Mitglieder bezw, Stellvertreter
der Ober-Ersatzkommissionen in den genannten Bezirkensind in Spalte 4 die bisherigen Mitglieder
und Stellvertreter angegeben,während in Spalte 5 die Vorschlagefür die neue dreijährige Amts-
Periode vom 1. April 1910 bezw, 1. Oktober 1910 ab gemacht sind.

II. Auf Grund der dem Provinzmlausschusscdurch den Beschlußvom 11. März 1909
vom Prouinziallandtage erteilten Ermächtigung waren Ersatzwahlenvon bürgerlichen Mitgliedern
oder Stellvertretern für eine der Ober-Ersatzkommissionen seither nicht zu tätigen. '

Der Provinzicilllusschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtllg wolle:

1. die Wahlen der bürgerlichen Mitglieder und deren Stellvertreter der Ober-Ersatz^
kummissionen in den Bezirken der 30,, 27., 28. und 79. Infanterie-Brigade und der
Landwehr.Inspektion Essen für eine vom 1. April 1910 bezw. 1. Oktober 1910 ab
laufende dreijährige Amtsperiode tätigen;

2. den Prouinzialausschußbeauftragen,falls bis zum Znfammentritt des nächsten Provinzial-
landtags im Bereicheeiner der in der RheinprouinzgebildetenInfanterie-Brigaden und
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d.r üandmebrInspektion Essen durch Verziehen. Amtsniederlegung und Tod von
3 ^1 « de Ober-Ersatzkomnüssionen bezw, von Stellvertretern der

M wl^ ^nieilung der Bezirke dieser Kommissionen Ersatz-
« h ti «er ollten. diese Wahlen namens des Provinziallandtags zu tat.geu
und dem Provinziallandtage alsdann in der nächstenTagung von, den etwa statt¬
gehabten Wahlen behnfs Bestätigung Mitteilung zu machen.

Düsseldorf, den 5. März 1910.

Der Provmzialcmsschuß:
.. . ^ ,.:^ Di-. von Rcnvers,

O Graf Nc e von Gymnich,^' ""'l ""ü Landeshauptmann.
Vorsitzender.

Der Ober-Präsident der Rheinvrovinz. Koblenz, den 15. Februar 1910.
I.°Nr. 545. N.

.. <.,^ .. ..». ick umer Bezugnahme auf das gefällige Schreiben vom
Euer Hochmohlgeborenlasse '^ "'" ^ ,^ ' , nächsten Provinziallandtag

24. Dezember 1909 I. I. '''^ ^ B^^ ^ ,./„ Ober-Ersatz-
vorzu.uhmendenWahlen der b"ge l.chen M.tgl.c « M ^^^^.^^.. ^,„ ^ Landwehr-
tomnnssionenin den Bezirkender Z0.. ^?,. ^^ » Vornahme der Wahlen

^^Inspeltion Essen anliegend ergebenst zugehen nut dem Ech.chu.. g
das Erforderlichegefälligstzu veranlassen. ^ Vertretung:

Momm.

An ,

den Henn Landeshauptmann der Rheinprovinz
i»

Düsseldorf.
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Anlagenzu den Sitzungssirototullen,Nr, l. .^,!

Verzeichnis der bürgerlichenMitgliedervezw. Stellvertreterder Ober-Ersatztommissionen
Essennebst Vorschlägenzu den

Infanterie-
Brigade

Landwehr¬
bezirk Anshcbnngi'bezirk

3

Namen der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter der Ober-Ersatzkommissioucn

, 2 4

I. Bezirk
Cöln

Neuß

Cöln-Stadt
Cöln-Land

Vergheiin
Neuß

Grcvenbroich

Mitglied:
Königlich WürttcmbergischerKonsul, Kaufmann

Eduard Nahmen in Cöln.
Stellvertreter:

1. GutsbesitzerC. Kaulen in Lövenich, Kreis Cöln^

2. GutsbesitzerBernhard Muller in Lange! bei
Worringen;

3. GutsbesitzerHermann Huthmacher in Nieder
lörick, Kreis Neutz.

II. Bezirk
Bonn

Siegbnrg

Deutz

Bonn-Stadt
Bonn-Land
Guskircheu
Rheinbach
Siegkreis

Waldbrucl

MülheimM)ein-Stadt
Mülheim-Rhein-Land

Wippcrfttrth
Onmmcrsbach

Mitglied:
Rentner Peter Josef Konstantin Schmitz

de Pr6 in Henncf,
Stellvertreter:

1. Gutsbesitzerund BeigeordnctcrHcinrichDh om<'c
in Nencnhans, Kreis Mnlheim-Rhein;

2. RittergutsbesitzerOckonomicratJosef Krewel.jr.
zu Burg Zicwel, Kreis Euskirchen;

3. Rentner Christian Wichl in Nümbrcchl;

4. BürgermeisterAnselm Cloft ermann in Uckcn-
dorf.

27.
I. Bezirk

Lennep Remscheid
Lennep

Mitglied:
Fabrikant Dr. Ostar Schumacher in Wcnncls-

Archen.
Stellvertreter:

1. Kaufmann und Fabrikant Gustav Paß ^-. in
Remscheid;

2. Kaufmann Gustav Hilgcr in Remscheid-
Ehringhausen;

3. Rentner Karl Hcssenbruch iu Remscheid;

4. Fabrikant Adolf Widmaycr in Runsdorf;

5. Kaufmann Emil Höltcrhoff in Lennep.

m den Bezirkender 30., 27., 28. und 79. Infanterie-Brigaden«nd der Landwehr-Inspektion
erforderlichenNeuwahlen. ___________

Zur Wahrnehmungdes Amtes für eine dreijährige ^'^""^
Dauer sind geeignetund bereit

Mitglied:
KöniglichWürttcmbergischcrKonsul, Kaufmann

Eduard Nahmen in Cöln (Wiederwahl).
Stellvertreter:

1. Gutsbesitzerü. Kaulen in Löuenich,Kreis
Cöln (Wiederwahl);

2. GutsbesitzerBernhard Müller in Lange!
bei Worringen (Wiederwahl);

^ GutsbesitzerHermann Huthmacher in Nieder-
lörick, Kreis Neuß (Wied erwahl).

Mitglied:
Rentner Peter Josef Konstantin Schmitz de

Pro in Henncf (Wiederwahl).
Stellvertreter:

1- Gutsbesitzer und Beigeordneter Heinrich
Thomee in Neuenhaus, Kreis Mülheim am
Rhein (Wiederwahl);

2, Rentner Christian Wiehl iu Nümbrcchl
(Wiederwahl);

3. Bürgermeister Anselm Clostermann in Uckcn»
d°rf (Wiederwahl);

4 RittergutsbesitzerKammerherrDietrich Graf
Wolff-Mettcrnich zu Burg Satzvey(Neu¬
wahl).

Mitglied-
Fabrikant1^-. Oskar Schumacher in Wermcls-

kirchcu (Wiederwahl).
Stellvertreter:

^> Kaufmann Gastau Hilgcr iu Remscheid-
Ehringhauscu(Wiederwahl);

2. Rentner Karl Hcssenbruch in Remscheid
(Wiederwahl);

'^ Fabrikant Adolf Widmaher in Ronsdorf
(Wiederwahl);

^ KaufmannKarl Bötcr in Nemscheid (Neu¬
wahl);

"- Fabrikant, KommerzieuratHermann Hardt
in Lennep (Neuwahl).

Hölterhoff lehnt die Wiederwahl ab.

,!>
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In'antcric-
Nrignde

Landwchr-
bezirt

27.
II. Bezirk.

Solingen

28.
I. Bezirk,

Crefeld

Nushebungsbezirk

Solingen-Stadt
Solingen-Land

Namen der gcgemuärtigeilbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter der Ober-Ersatzkommifsioucn

Mitglied:
Fabrikant und Hauptmann a. D, Kolninerzieniat

Alfred Woltcrs zu Solingen,

Stellvertreter:

1. Kaufmann Adolf Heuscr iu Solingen;

2. Major a. D. Patt in Nurscheid;

3. Fabrikant Dietrich Bremschey in Ohligs;

4. KommerzienratRichard Berg iu Ohligs;

5. Fabrikant Karl Lüttcrs in Solingen,

Eicield-Stadl

Erescld Land
Mitglied:

Kaufmann Max uon Weiler in Ercfcld.

Stellvertreter:

1. Kaufmann Heinrich Kauert in Erefclo;

2. ScidenwarenfabrikantErnst uun Scheuen ^
Crcfeld;

3. Rohfeidenhändlc»Ernst Hcndwciller inErefclb!

4. KommerzienratDi-. E. ter Meer in Undings

5. RittergutsbesitzerMax Winkelmann in Tra^

Anlagenzn den Sitzmigsprotofullen.Nr^ 4^
',!!

Zur Wahrnehmungdes Amtes für eine dreijährige
Dauer sind geeignetund bereit

Mitglied:
Fabrikant und Hauptmann a. D, Kommerzienrat

Alfred Woltcrs zu Solingen (Wieder¬
wahl).

Stellvertreter:
1. Kaufmann Adolf Hcuser in Solingen

(Wiederwahl);
2. Major a. D. Palt in Nnrscheid(Wieder¬

wahl);
3. Fabrikant Dietrich Bremschey m Ohligs

(Wiederwahl);
4. KommerzienratRichard Berg m Ohligs

(Wiederwahl);
5. Fabrikant Karl Lüttcrs iu Solingen (Wie

derwahl).

Die Amts-
dauer

beginnt am
6

Mitglied:
KaufmannMax uon Weiler in Erescld (Wie

derwahl).

Stellvertreter:

l- Kaufmauii Heinrich K'auerl in Erefeld
(Wiederwahl);

2. SeidemumenfabrikantErnst uon Scheuen >n
Lrefeld (Wiederwahl);

^ RohfcidenhllndlcrErnst Hcydwciller in Ere^
seld (Wiederwahl);

^^ Kommerzienrat0r. E. ter Meer in llcr-
dingen (Wiederwahl);

5- Rittergutsbesitzer Max Winkel mann in Traar
(Wiederwahl).

1. Oktober
1910

1. Oktober
1U10

Bemerkungen

,2'
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Infanterie"
Brigade

Landwehr-
bezirk

28.
II. Bezirk.

Geldern

'.!» Wesel

Aushcbungsbczirt

Clevc
Moers

Geldern

Rces
Dinslakcn

Namen der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreter der Obcr-Lrsatzkommissionen

Mitglied:
Oberstleutnantz, D. Versen in Cleuc.

Stellvertreter:
1. Kaufmann Heinrich van Aerssen in Kcvelaer;

2. Nergwcrlsdircltor August Sicdeuberg in
Hombcrg;

3. GutsbesitzerJohann Vird in Hucrstgcn,Kreis
Moers;

4. GutsbesitzerKarl Baumann in HuisbcrdeN/
Kreis Cleuc;

5 Kaufmann Hermann van der Muolen in
Geldern.

Mitglied:
Fabritdircllor Georg Grillo in Hamborn.

Stellvertreter:

1. Fabrikbesitzer Karl Morian zn Neumühl;

2. FabrikdirckturJulius Kalte in Dinslakcn;

3. GutsbesitzerBunte zu Millingen, Kr. Rces;

4. Fabrikdircktor Dr. Richard AhrcnszuMarM

5. Gutsbesitzer und KrcisdeputicrterOtto Rigu«
in Hmnminkeln.

d
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Im Wahrnehmungdes Amtes für eine dreijährige
Dauer siud geeignetund bereit

Mitglied:
Kaufmann Heinrich van Aerssen in Kevelaer

(Wiederwahl).

Stellvertreter:
1. Bergwerlödircktor August Siedenberg in

Homberg(Wiederwahl).
2. Gutsbesitzer Johann Bird in Hoerstgen,

Kreis Moers (Wiederwahl);
3. GutsbesitzerKarl Vanmann in Huisberden,

Kreis Cleuc (Wiederwahl);
4. Kaufmann Hermann van der Moolen m

Geldern (Wiederwahl);
5. GutsbesitzerMar Sinstedc» zu Grafenthal

(Neuwahl).

Die Amts°
dauer

beginnt am

1. Oktober
1910

Bemerkungen

Mitglied:
Fabrikdircktor Georg Grillo in Hamborn

(Wiederwahl).

Stellvertreter:
1. Fabrikdirektor Julius Kalle in Neumühl

(Wiederwahl); ^ « «

2, GutsbesitzerVünte in Millingen, Kreis Rees
(Wiederwahl);

3- Fabrikdirektor Dr-. Richard Ahrens m
Marxloh (Wiederwahl);

4 FabrikbesitzerMar Morian in Neumuyi
(Neuwahl); _,, .

5 Gutsbesitzer und Hauptmann der Reserve
von Gillhausen auf Gut Steckling bei Wesel
(Neuwahl).

Oberstleutnantz. D. Versen ist gestorben.

1, Oktober
1910

Karl Morian ist gestorben.

Nigauo bittet, von einer Wiederwahl ab.
zusehen.
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Infanterie-
Brigade

Landwehr-
Bezirk

Ober-Ersatz- ^
Kommission
im Bezirkders
Landwehr-
Inspektion

Essen,

Düsseldorf

Wen I

ll

Anshelmugsbezirl

Düsseldorf-Stadt
.. -Land

Essen-Stadt
Nellinghcmseu (Bürger¬

meisterei)
Esse,,-Land

(ohne Rcllinghnusen)

Namen der gegenwärtigenbürgerlichenMitglieder
und Stellvertreterder Ober-Ersatzkommission

Hilfs-Ober-
Ersatz-

KonnnissionI
im Bezirkder
Landwehr-
Inspektion

Essen.

Barmen
Elberfeld

Barmen
Elberfeld

Mettmann

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich in Düsseldorf,

Stellvertreter:
1. Kaufmann Fritz Asthover in Essen;

2. RentnerF. Bruns in Werden;

3. Frhr. von Fürstcnberg auf Schloß Hugen-
püt bei Kettwig vor der Brücke;

4. Rentner Josef Brockhoff in Düsseldorf;

5. StadtverordneterJohann Piekenbrockin Essen.

Mitglied:
FabrikbesitzerAlexander Schlieper, BillaHammel

stein b, Vohwinkel.

Stellvertreter:
1. Rentner und Stadtverordneter Dr. jnr. Wilh>

de Weerlh, Regierungs-Assessora. D. in Elber«
feld;

2. Fabrikant und Hauptmannd. L. Or, Ewald
Herzog in Barmen;

3. Kaufmann Paul Boeddinghaus in Elberfeld;

4. FabrikantWilhelm Korff in Neviges;

5. Fabrikbesitzer Eduard Schäfer sr. in Barmen»
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Zur Wahrnehmungdes Amts für eine dreijährige
Dauer sind geeignet und bereit

Mitglied:
Oberst z. D. Herrlich in Düsseldorf(Wieder¬

wahl).

Stellvertreter:
1. KaufmannFritz Asthövc r in Essen (Wieder¬

wahl);
2. Frhr. uon Fürstenberg auf Schloß yugen-

Poet bei Kettwig u. d.Brücke (Wiederwahl);
?>. Rentner Josef Brockhoff in Düsseldorf

(Wiederwahl);
4. StadtverordneterJohann Piekenbrock m

Essen (Wiederwahl);
" Rentner August Havertamv in Werden

(Neuwahl).

Mitglied:
FabrikbesitzerAlexander Schliever zu Villa

Hcunmerstein bei Vohwinkel (Wiederwahl).

Stellvertreter -
1. Rentner und StadtverordneterDr. >>'.

Wilhelm de Werth in Elberfeld(Wieder¬
wahl); , ..

2, Fabrikantund Hauptmann der Landwehr^',
Ewald Herzog in Barmen (Wiederwahl);

3- KaufmannPaul Böddinghaus in Elberfeld
(Wiederwahl); ^ .

4. Fabrikant Wilhelm Korff in Newgev
(Wiederwahl); „ ^ ..

^ Fabrikbesitzerund Hauptmaunder Landwehr
a. D. Otto Dahl in Barmen (Neuwahl).

Die Amts-
dauer

beginnt am

1. Oktober
1910

1, Oktober
1910

Bemerkungen

Vrnns ist nestorben.

Ich äfer ist zum Beigeordneten der Stadt
Barmen gewählt und als solcher Zivil«
Vorsitzenderder Ersatzlonunissio».
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Infanterie- Landwehr-
Aushcbungsbezirt

Namen der gegenwärtige!:bürgerlichenMitglieder
Brigade Bezirk und Stellvertreter der Ober-Ersatzkommission

i 2 3 4

Hilfs-Ober- Duisburg Duisburg Mitglied:
Ersatz-Kum- Mülheim- Mülhcim-Ruhr Stadt OekuuomieratFritz Bernsau in Duisbürg-Beet,
mission II Ruhr „ Land Hans Knipp,

im Bezirkder Oberhausen
Landwehr- Stellbertretcr:
Inspektion 1, Geheimer Kommcrzicnrat Emil Goecle in

Essen Duisburg-Meiderich;
2. Reeder, KommerzicnratGerhard Küchen «N

Mülheim-Ruhr;
.-j, FabrikbesitzerKarl Fccht in Oberhansen;

4. Bergwerksdirektor Hermann Helm ich >"
Mülheim-Ruhr;

'

5, GutsbesitzerJohann Scheidl zn Fulerum.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 4. 9?

Zur Wahrnehmungdes Amtesfür eine dreijährige
Dauer sind geeignetund bereit

Mitglied:
OekouomieratFritz Vernsau in Duisburg-Beek

(Wiederwahl).

Stellvertreter:
1 Reeder, KommerzienratGerhard Küchen in

Wülhcim a. d. Ruhr (Wiederwahl);
2 FabrikbesitzerKarl Fecht in Oberhausen

(Wiederwahl);
3> Nergwerlsdirektor Hermann Helmich in

Mülheim a. d. Ruhr (Wiederwahl);
4. GutsbesitzerJohann Scbeidt zu Fulerum

(Wiederwahl);
" Kaufmann August Fabricius in Duisburg

(Neuwahl).

Die Amts-
dauer

beginnt am
6

1, Oktober
1910.

Bemerkungen

Geheimrat Goecle ist gestorben.

13
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Anlage 5.
(Drucksachen, Nr. 5,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl von Landesräten.

Der 49, Rheinische Provinziallandlag hat sich in der Sitzung vom 12, März 1909 nach
dem Antrage des Provinzialausschussesund der I. Fachkommission grundsätzlich mit der Abschaffung
der Stellen der Landesasscssoreneinverstanden erklärt und in derselben Sitzung die vier ältesten
Landesassessorenzu Lcmdcsräten gewählt. Dabei ist vorbehalten worden, die nach dieser Wahl
noch im Dienste verbliebenen3 Landesassessorenin einer späteren Tagnng ebenfalls zu Landes¬
räten zu wählen.

Im Dienste befindensich noch die Landesassessoren Dr. Mewes, Neinbachund Bonsmann.
Nach den Dienstaltersverhältnissen der Genannten glaubt der Provinzialansschuß nunmehr die
Wahlen dieser 8 Beamten zu Landesräten vorschlagen zu sollen.

lieber die persönlichen Verhältnisseder zur Wahl Vorgeschlagenen ist folgendes zu berichten:
1. Dr. ier. pol. Wilhelm Mewes, geboren 18. März 1876, evangelisch,betrieb das

Studium der Nationalökonomie, promovierte im Sommer 1904, arbeitete seit Mille
September 1904 als wissenschaftlicherHilfsarbeiter im Rheinischen Verein zur
Förderung des Albeiterwohnungswesensund seit Januar 1906 beim Vorstände der
Laudes'Versicherungscmstaltund ist seit dem 1. April 1908 als Landesassessorauf
die Dauer von 12 Jahren angestellt;

2. Hermann Neinbach, geboren am 5. Juli 1878 in Duisburg, evangelisch, Gerichts«
assessor seit dem 28. Oktober 1905, beschäftigt in der Rheinischen Provinzialver-
waltung seit l5. März 1906, in der Abteilung IN (Fürsorgeerziehung) und beim
Vorstande der Landes-Verstcherungsanstalt,vom l. April l908 ab als Landesassessor
auf die Dauer von 12 Jahren angestellt;

3. Gustav Bonsmann, geboren am 10. Juni 1877 in Ohligs, evangelisch,Gerichts-
nssessor seit dem 16. November 1905, beschäftigtin der RheinischenProvinzialver-
waltung seit dem 23. Februar 1906 bei dem Vorstande der Landes-Versicherungsanstalt.
Er ist ebenfalls seit dem 1. April 1908 auf die Dauer von 12 Jahren als Landes'
assessor angestellt.

Diese Beamten haben sich in ihren Stellungen seither bewährt, so daß ihre Wahl befür¬
wortet werden kann.

In dem dem Provinziallandtage vorgelegten Haushaltsplan über die Besoldungen und
anderen persönlichen Ausgaben der Provinzialbemnten für das Kalenderjahr 1910 sind noch die
Gehälter der genannten Beamten für ihre jetzigenStelleu vorgesehen.

Der Provinzialansschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallnndtag wolle

1. die Stellen von drei Lcmdesassessuren im Haushaltsplan über die Besoldungen und
anderen persönlichenAusgaben der Pruuinzialbeamteu bei der Landes-Versicherungs-
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anstatt für 1910 in Landesratstellenumwandeln und genehmigen, daß die Mehrkosten
über diesen Haushaltsplanhinaus ausgegebenwerden;

2 die Landesassessoren Dr. Mewes, Reinbach und Bonsmann vom 1. April 1910 ab
mit dem Anfangsgehalte von 5000 Mark auf 12 Jahre zu Landesrätenunter
folgendenBedingungenwählen: ,„>.«, ,.,

a) die Gewählten müssen sich den jetzigen und künftig zu erlasfenden Bestimmungen
des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Prouinzialbeamten der
Rheinprovinz unterwerfen;

d) sie müssen sich verpflichten,ohne Genehmigung des Provinzialausschusseskein
Mandat für eine politische Körperschaft oder in die Gemeindevertretungzu über¬
nehmen wenn ihnen für letzteres ein gesetzlicher Ablehnungsgrundzur Seite steht;

o) sie sind gehalten, auf Beschluß des Provinzialausschussesdie Geschäfte als
Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Vorstandesder Landes-Versicherungs-
anstcilt Rheinprovinz im Haupt- oder Nebenamte zu übernehmen oder sich bei der
Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmannsinsbesondere auch unter einem
mideren Oberbeamten, welcher als Abteilungsdirigentfungiert, zu beschäftigen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

<-> ^, . lu >cc < ^ ,. «<>,«,„;^ Dr. von Renvers,O. Graf Beissel von Gnmmch,
Landeshauptmann.

Vorsitzender.

Anlage 6.
(Drucksachen. Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betresseuo

die VeM,,°«u»« de« mit der 2»ndes'«ersiche«n»«».,st»n Rh°i,>pr»«mz »i,°-
schlosst «er.r»«°« ««««. O°M°n» °°" ^""l" ',"' ?^°"'° " """"'

K»ffe„>,Rechnu»««°, Kanzlei. u«° B°tengl«ch°fte d.eftr Ans.»«,

«..,. «ewi,che V.»°>nM«d7 ^^:^'7!e^.: d°^^° 3
den Bericht des Provinzmlaus chusses vom 7. ^ovemocrro , ^ .
Reichsges7tzes über die Invaliditäts- m. '^^^^
Provinz dnrch Organe W ProvmMverw tng dm Mms ', ^^ ^^ ^, ^
der Invaliditäts- und Altersverstcherm'gsanstattRhemprovinz am ,,.,. Erledi
auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossenenVertrag wegen
gung der Bureau-, Kassen-, Rechnungs,Kanzlei- und Botengeschafte be. der Bechcherungsanstalt
genehmigt.
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Es haben sodann der 39. Rheinische Provinziallandtag in seiner Sitzung vom 1. Mai
1895, der 41. am tt. Februar 1899 und der 45. am 16. März 1905 genehmigt, daß der Ver¬
trag jedesmal auf weitere 5 Jahre nnd zwar zuletzt bis zum 31. Dezember 1910 verlängert werde.

Da der Provinziallandtag voraussichtlichvor dem Ablauf des Vertrages nicht mehr zu¬
sammentretenwird, so handelt es sich in der jetzigen Tagung um die Beschlnßfassuugüber eine
weitere Vertragsuerlängerung.

, ^. Der Vertrag ist nachstehend in seinem jetzt geltenden Wortlaut abgedruckt. Da sich dessen
S^ ^^ Nestimmungenbis jetzt im allgemeinen als zweckmäßig erwiesen haben, so kann die weitere Ver¬

längerung derselben nur empfohlenwerden.
Nur in einzelnen Punkten scheint eine Aenderung angebracht.
In Vezug auf die Tragung der Kosten der Pensionierung der bei der Versicherungsanstalt

im Bureau- :c. Dienst beschäftigten Provinzialbeamten und der Witwen- und Waisengelder ihrer
Hinterbliebenen sind bei dem Vorstande der VersicherungsanstaltBedenken entstanden. In dieser
Beziehung trifft der § 4 des Vertrages die Bestimmung, daß die Ruhegehälter und Hinterbliebenen¬
bezüge sich in ihrer Hohe nach den für die Provinzialbeamten geltenden Bestimmungenzu richte»
haben und daß sie auf den Haushaltsplan der Provinzialverwaltung zur Zahlung von Pensionen?c.
an Pruvinzialbeamte und von Witwen- und Waiseugelder an deren Hinterbliebene (Anlage II
zum Haupt-Haushaltsplau) übernommen werden, daß andererseits aber die Versicheruugsanstaltzu
dem Pensionsfonds der Provinzialuerwaltnng nach denselbenGrundsätzenbeizutragen hat, welche
für die Provinzialverwaltung bezüglichihrer Beamten maßgebend sind.

Nach den Festsetzungendurch den Haushaltsplan zahlt die Provinzialuenuallnug für ihre
Beamten 15"/« der etatsmäßigcn Durchschnittseinkommenals Beitrag zu dem Pensionsfonds nnd
vertragsgemäß ist dieser Beitrag seither auch von der Landes Versicherungsanstalterhoben worden.
Im Haushaltsplane über die Besoldungen und anderen persönlichenAusgaben der Provinzial¬
beamten bei der Landes-Versicherungsanstaltuud bei den Schiedsgerichtenfür Arbcitervcrsicherung
für das Kalenderjahr 1910 sind für 212 bezw. 39 etatsmäßige Beamtenstellen uuler Zugrunde«
legung des Satzes von 15 > Zuschüssezum Pensionshaushaltsplan vou 115125 Mark 90 Pfg-
und 19 599 Mark 90 Pfg vorgesehen.

Gegen die Höhe dieser Beiträge richtet sich das Bedenken der Anstalt, indem sie gellend
macht, daß die große Zahl von Beamten, die zur Bewältigung der Geschäfte notwendig geworden
sind, in der weit überwiegendenMehrzahl aus jungen Männern bestehe,die ihr erst in den letzten
Jahren als Anwärter überwiesen worden seien. Nach menschlicher Berechnung sei deshalb wohl
anzunehmen, daß erst nach einer längeren Reihe von Jahren die Provinzialverwaltung in die
Lage kommen werde, Pensionen von den bei der Anstalt beschäftigten Beamten und Witwen- und
Waifengelder für die Hinterbliebenenvon verstorbenenBeamten in nennenswerter Höhe auf ihren
Pcusionshaushaltsplan zu übernehmen, und daß mit Rücksicht auf dieseu Umstaud der zu leistende
Zuschuß von 15"/,, der etatsmäßigeuDiensteiukommen,welcher für die Provinzialverwaltung selbst mit
ihren Beamten aus allen Lebensalternwohl angemessen sein möge, für die Landes-Versicherungsanstalt
zu hoch bemessensei. Dazu kommt noch, daß die Landes-Versicherungsanstaltiu den nächsten
Jahren bei Einführung der Hiuterbliebenenversicherungwieder eine große Zahl neuer Beamten
annehmen müsse, die durchwegin jüngeren Jahren stehen werden. Ferner fällt in's Gewicht, daß
die Landes-Versicherungsanstaltdurch den Betrieb eigener Heilstätten in die Notwendigkeitversetzt
worden ist, eigene Anstaltsbeamte anzustellen,da die Provinz ihr die erforderlichen Beamten, z. B-
Aerzte, nicht wohl stellen konnte. Die Versicherungsanstalt glaubt deshalb den Interessen der
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Versicherungsunternehmer mehr zu dienen, wenn sie die Pensions- und Reliktenlastenfür die bei
ihr beschäftigten Beamten selbst übernehme, und regt eine entsprechende Abänderung des abge¬
schlossenen Vertrages in dieser Hinsicht an. .,

Für die bereits angestelltenBeamten, für welche Beitrage zum Pe»,ionshaushaltsplau
gezahlt werden, ist das nicht möglich,weil eine Auseinanderrechnung der geleisteten Beiträge und
der übernommenenLasten kaum durchführbarist. >> c ^ « ^., ;

Es scheint ferner anch nicht angezeigt, für die Prov.nz.alverwaltnngden se.ther.gn Satz n.r
den Beitrag zum Pensionshaushaltsplan schon jetzt zu ermäßigen, zumal durch d.e neueren Bestimmnugen
die Peusions- und Reliktenlastenerhöht worden sind; andererseits 'st es aber auch nicht angängig,
für einen dem NensionsfondsangeschlossenenVerwaltungszweigeinen anderen als den allgemeinen
B it äasm wb 33 Da ber en Bedenken der Versichernngsanstalt namentlich hinsichtlich

m. gewisse Berechtigung nicht 1^p«^n "^n.^
ihrer Anregung bezüglich derjenigen Beamten stattzngeben.welche nach Ablau des M bestehenden
Vertraaes a ° nach dem 31. Dezember 1910, zur etatsmäß.gen Anstellung gelangen. Der
M er e vert^ würde also bestehen bleiben bezüglich aller derjenigen etatsmaß.g
ang^ welche der Versicheruugsanstaltnnter der Geltung der Mgen

zu cm genannten Zeitpnnkteüberwiesen worden sind; es wurde am.tocrirag«t>cst!MMUNgenms zu ^ u N^räac aus dein Rc crveiondsdes Peu lonshaus-
eine Ausrechnung und Uebcrivcis.iug geleisteter Beitrage aus ^em ^r ^ ^

Haltsplans an die Landes^ersichernmMnstalt ganz und gar m.sgeschlossn bleiben

' bezüglich der vom 1 .anuar ^ ^

^7^"13"^ würd^ eine das Verdis regewde
Bestimmung w den nnl der Bersichernngsanstaltabgeschlossene»Vertrag, desten Verlängerung M

'" ^"^5^7^ttages würde folgende Fassung erhalten müssen:
Ne » d r B«üg der der Versicherungsanstaltüberwiesenen Beamten und

der HiM lkbmen m!d d3 Art der Zahlung der Bezüge wird lediglichdurch d.e
für ^^P^inMbeamten geltenden Vest.mn.ungengeregelt uud von dem Prov,nz.al-
ansickinssebeM dem Landeshauptmann festgestellt.

'^De Bezüge welche den der VersicheruugsanstaltRhe.nprovmz w zum 31.
De.emw 1910 überwie eneu etatsmäßig angestelltenProv,n,alwm,.en oder deren
K, t^M b.un im F'lle der Versetzung iu den Ruhestan oder des Todes ,n Gemaß-
k de rsi n Matzes dieses Paragraphen zn zahlen sind, werden aus den Haus-
heit des «stcn^lv,atzeZoe,«^ u Ruhegehältern an Provi.izial-
haltsplan der P'^'^^fung m g Himerbliebeueübernommen,
beamte mid ^n W«- ^ ^ ^^. ^ ,,„ P,.f.,„^^ „„
D.e Versicherungsanstalthat / " ^ ° ' ^ ^ „,. welche für die Provinzial-
Provinzialverwaltuug nach ^ ^ Eiu Verzeichnis der unter diefe
Verwaltungbezüglich ^^r Beamte ß bem ^ ^^ ^ ^ ^^
Vertragsbestimmuug ^^den Bea ttn wi n^ Für die in diesem Verzeichnisse
1910 dem Vertrage nachträglichb ^t ^ 6 ^> ^ ^ ^^
aufgeführtenBeamten zahlt d,e ^ "^ .^ der ihr aus dieser

^n^^e^R^^^ der Dieustunfühigkeitoder
des Todes der Beamten.



102 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6.

Für die später angestellten,der Anstalt überwiesenen Beamten findet die Zahlung
eines Beitrages zum Penstonsfonds der Provinzialverwaltung nicht statt; in diesen
Fällen hat die Landes-Versicherungsanstaltim Falle der Versetzung in den Ruhestand
oder des Todes die nach Absatz 1 dieses Paragraphen festzustellende»Ruhegehälter
bezw. die Witwen- und Waisengelder der Provinzialverwaltung zu erstatten. War
ein Beamter teils bei der Provinzialverwaltung, teils bei der Landes-Versicherungs¬
anstalt beschäftigt,so ist das Ruhegehalt bezw. das Witwen- und Waisengeld im
Verhältnis der Dienstzeit im Provinzialdienste und im Anstaltsdienstevon der Pro¬
vinzialverwaltung und der Versicherungsanstaltanteilig zu tragen."

Der § 5 des Vertrages hatte in der vorliegenden Form nur für den ersten Abschluß
des AbkommensBedeutung. Nachdem das Verhältnis nuumchr nahezu 20 Jahre gedauert hat,
wird er gefaßt werden können wie folgt:

8 5.
„Der Vertrag wird auf die Dauer vou 5 Jahren abgeschlossen mit der Maß¬

gabe, daß er jedesmal auf 5 Jahre verlängert gilt, wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf
einer fünfjährigen Geltungsdauer gekündigtwird. Im Falle der Auflösung des Ver¬
trages ist die Landes-Versicherungsanstaltverpflichtet,die bei ihr beschäftigten Provin-
zialbeamten mit den aus deren Anstellung nach den für die Provinzialbeamteu gelten¬
den Bestimmungen hervorgehendenRichten und Pflichten zu übernehmen."

Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschuß den folgendenAntrag zu stellen:
„Der Provinzillllandtag wolle den Abschluß eines Vertrages mit der Landes-Ver¬
sicherungsanstaltüber die Uebelweisungvon Provinzialbeamten in der in der Anlage
abgedruckten neuen Fassung genehmigen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Vertrag
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Bisherige Fassung.
Zwischendem Provinzialvcrbcmdeder Rheinprovinz, vertreten durch den Landesdirettur

der Rheinprouinz, Herrn Wilhelm Klein, einerseits und der gemeinsamen Invaliditäts-
und Alters-Versicherungsanstalt Rheinprovinz, vertreten durch dcu kommissarischen
stellvertretendenVorsitzenden des AnstaltsVorstandes, Herrn Landesrat Klausencr, andererseits,
wird nach zwischenzeitlich erfolgtcr Genehmigung des Provinziallandtags folgender Vertrag geschlossen:

8 1.
Die Provinzialvcrwaltung der Rheinprovinz verpflichtetsich, dem Vorstände der Invali¬

dität«« nnd Alters-Versicherungsanstalt Rheinprovinz, die bei dem letzteren zur Erledigung
der Bureau-, Kassen-, Rcchnuugs-, Kanzlei- und Botengeschäfteerforderlichen Beamten zu gestellen.

s 2,
Diese Beamten werden seitens der Provinzialucrwaltnng der Rheinpruvinz entweder aus

den bereits vorhandenen Provinzialbcamtcn genommen, oder im Wege der Ncuanstelluug gewonnen.

§ 3-
Die Gestellung der Beamten erfolgt seitens des Provinzialverbandes ans vorheriges, dem

Landesdirektor der Rheinprovinz mitgeteilteo Ersuchen des Vorsitzenden des Vorstandes der
Versicherungsanstalt. Die Auswahl der der letzteren zu gestellenden Beamten ist lediglich Sache
des Provinzialausschussesbezw, des Lcmdcsdireltors. Die auf diese Weise der Versicherungsanstalt
überlassenenBeamten bleiben, bezw. werden Provinzialbeamte und sind hinsichtlich ihrer Rechte und
Pflichten sämtlichen, für diese bestehenden Bestimmungenauch während der Zeit ihrer Beschäftigung bei
der Versicherungsanstaltunterworfen. Die durch den Provinzialausschußbezw, den Landes direktor
erfolgte Berufung eines Beamten znr Wahrnehmung von Geschäftender Versicherungsanstaltist
jeder Zeit widerruflich.

§4.
Die Hohe der Bezüge der der Versicherungsanstalt überlassenen Beamten und deren

Hinterbliebenenwird lediglichdurch die für die Prouinzialbeamten geltendenBestimmungengeregelt
nnd von dem Provinzialausschusscbezw. dem Landcsdirektor festgestellt. Die Versichcrungs-
austalt hat die hiernach sich ergebenden Beträge dem Provinzialverbnudc zu vergüten.

Die Bezüge, welche den bei der Versicheruugscmstalt„Rheinprovinz" beschäftigten
oder beschäftigt gewesenen Prouinzialbeamten oder deren Hinterbliebenen im Falle der
Pensionierung oder des Todes in Gcmäßheit des ersten Absatzes des ß 4 des Vertrages vom
20. Dezember 1890 zu zahlen sind, werden auf den Etat der Provinzialvcrwaltung znr Zahlung
von Pensionen «. an Provinzialbeamte und von Witwen- und Waifcngcldern, Unterstützungenan
deren Hinterbliebene übernommen. Die Versicherungsanstalthat dagegen zn dem Pensionsfonds
der Provinzialvcrwaltung uach denselben Grundsätzen beizutragen, welche für die Provinzial¬
vcrwaltung bezüglich ihrer Beamten maßgebend sind.
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Neue Fassung.

Zwischen dem Provinzialuerbcmde der Rheinprouinz, vertreten durch den Landes¬
hauptmann der Rheinprouinz, Herrn Dr. Ludwig v, Renvcrs, einerseits und der Landes-
Versicherungsanstalt Rheinprouinz,uertrcten durch den stclloertretendcn Vorsitzendendes
Vorstandes Herrn Üandesrat Geheimen Regicrungsrat Gustau Kehl, andererseits, wird
nach erfolgtet Genehmigungdes Prouinziallandtags folgenderVertrag geschlossen:

Die Prouinzialuerwaltungder Rheinprouinzuerpflichtet sich, den, Vorstandeder Landcs-
Versicherungsanstalt Rheinprouinz die bei dem letzteren zur Erlediguug der Bureau-, Kassen-,
Rechnungs-,Kanzlei- und Voteugcschäfte erforderlichen Beamten zn gcstcllen.

§2.
Diese Beamten werden seitens der Prouinzialuerwaltung der Rheinprouinz entweder aus

den bereits vorhandenenProuinzialbeamtengenommen, oder im Wege der Nenanstellung gewonnen.

Die Gestellung der Beamten erfolgt seitens des Prouinzialuerbandesaus uorhenges dem
Landeshauptmann der Rheinprouinz mitgeteiltessuchen des Vorsitzenden des Vorsmches der
Versicherungsanstalt. Die Auswahl der der letzterenzu gestellenden Beamten .st lediglich ^ache
des Prouinzialansschussesbezw, des Landeshauptmanns. D.e am diese We. e w V^stcherungs,
anftalt ,be lassen n Beamtenbleiben, bezw. werden Prou.nz.albeamte nnd md hinsichtlich ihrer
Rechte und Pflichten sämtlichen,fnr diese bestehenden «eM.mungen auch wa rend d^
Beschäftiaunqbei der Versicherungsanstaltunterworfen.D.e durch den Prou.nz.alu.schuhbezw.
den Landeshauptmann erfolgte Berufung eines Beamtenznr Wahrnehmnng uon Geschäften der
Versicherungsanstaltist jeder Zeit widerruflich.

blicbcncn ^ w^ge d« der Ve^^^^ ^enen Besten >md WHmter-
b^n'^«n^ w' ^n Prouinziolauoschusse bezw. dem Landes-

^'^'"^ ^welche de.i der Versicherungsanstaltbis zum 3. Deze^er 1910 uber-

wiesene^eta^ßig angestellten ^^— o.r ^^^^
Versetznng in den Ruhestand oder des T s " I" ^,, ^. P^',^l««waltnng zur
graphen zu zahlen sind, werden aus ^u H««^^ "lt^P „,/^.1 ng^„ «n deren
Zahlunguon Ruhegehaltern "" P«mnzmlbemte Md uon ^ .^' ^^^^^ ^^
Hinterbliebene übernominen. Die Verstchcrnngsansta t hat ym °V l,e nitraacn welche für
Pensionsfonds der Prouinzialuerwaltung ^7rzeichnt der
d.e Prouinzialuerwaltungbezüglich nach dem Stande uom
unter diese Vertragsbest.mmnng ^'^ « ^ttn « ^ ,^ ^.^ .^ ^. .^
31. Dezember 1910 dem auch nach einer
Verzeichnisse aufgeführten Veam en zahlt » ^H ,.,^^ ^^^tung
Auflösung des Vcrtragsvcrhaltnlsses (§ 5) den erwannic» <. u
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Bisherige Fassung.

s 5.
Der Vertrag ist einstweilen auf die Dauer von 5 Jahren geschlossen. Im Falle bei

Ablauf der 5 Jahre eine Erneuerung dieses Vertrages nicht erfolgen, oder der Ver¬
trag vorher aus irgend einem Grunde gelüst werden sollte, ist die Versicherungsanstalt
verpflichtet,die bei der letzterenbeschäftigten Provinzialbeamten mit den aus ihrer Anstellung nach
den für die Provinzialbeamten geltenden Bestimmungen hervorgehendenRechten und Pflichten zu
übernehmen und den Provinzialverband für die Ansprüche dieser Beamten schadlos zu
halten. Der Provinzialverband wird bei Neuanstellungcn den Beamten die Ver¬
pflichtung zum Uebertritt in den Dienst der Versicherungsanstalt auferlegen und
eine definitive Anstellung der für die letztere anzunehmenden neuen Provinzial¬
beamten während der 5jährigen Frist tunlichst vermeiden.

Düsseldorf, den 20. Dezember 1890.
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Neue Fassung.

der ihr aus dieser Bestimmung erwachsenden Rechte weiter bis zum Eintritt der
Dienst,insäbi'<ikeit oder des Todes der Beamten.

^ ^ i spä r angestellten, der Anstalt verwiesenen Beamten f.ndet d.e

Zahlung eines Beitrages zum Pensionsfonds »" P""'^
ill diesen Nullen hat die Landes-Versicherungsanstalt 'wF« lc der Versetzung ,n

n Ru estand ° r des Todes die Zahlung der nach Absah 1 dieses Para-
°en ^uyestano °°ei «,, ..,<,^^. ^zw. der Witwen- und Wcn cngelder der

^,nierol,evenen ori ^ , Landes-Versicherungsanstalt bc chä tlgt, o

.^°ltnis der Dienstzeit

w Pro^nzialdienste und im Anstaltsdienste von der Prov.nz.alverwaltnng und der
Versicherungsanstalt anteilig zu tragen.

8 5.

Der Vertraa wird auf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossenmit der Maßgabe daß41er vertrag wnu «u, ^ . Ablauf einer un -

er jedesmal auf 5 Jahre "" ^ ^ der Auflosung des Vertrages
lährigen Geltungsdauer Z/k> «d.gt w rd. ^m 6 P^vinzialbeamten mit den
'st die Landes-Versichemugsanstalt«erpfl'ch , ^^^ Bestimmuugenhervorgehende«
aus deren Anstellung nach den für die ProvmMlveann^ u
Rechten und Pflichten zu übernehmen.

i^
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Anlage 7.
(Drucksachen. Nr. 7.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusscs,

betreffend

den Furtgang des Neubaues des Landeshauses uud die Regelung der Geschäfte
während des beschlossenen Umbaues des Stiiudehauses.

Nachdem der 4!», Pruvinziallandtag die Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudesncbst
Dienstwohmmg für den Landeshauptmann am 12. März 1909 beschlossen hatte, sind die Nam
arbeiten sofort eingeleitet wurden. Sie konnten so gefördert werden, daß der Van Mitte 1910
unter Dach kommt nnd Mitte l911 bezogen werden kann. Nach dem vorerwähnte» Vcschlnß des
vorigen Provinzinllandtages wäre danu mit der Erweiterung des Sitzungssaales im Ständehaus zu
beginnen. Diese Arbeiten würde» die Zeit bis zum Ende des Jahres 1912 oder Anfang 1913
iu Anspruch»ehnieu. Der Sitzungssaal wird also erst Anfang 1913 wieder znr Verfügung stehe»,
so daß im Jahre 1912 ciu Pruviuziallaudtag im Stäudehaus nicht tagen kann. Hierauf ist in
der dem vorige» Pruuinziallandtag gemachten Vorlage bereits hingewiesen.— Verhandlungen
Seite 313. —

Es wird deshalb nötig sei», dem im Frühjahr 1911 zusamme»trete»deu51. Pruviuzial¬
laudtag eine» zweijährige»Haushaltsplan für die beiden Jahre 1911 nnd 1912 vorzulegen,welcher
»ach den vor der Einführung einjähriger Etatsperiudcn geltenden Grundsätzen anfzustcllc» wäre.
Es wäre da»», wen» nicht besundere Unistände eintreten, möglich, im Jahre 1912 vuu der Eiubc-
rufuug des Landtages abzusehen. Sollte eine solche aber wegen besonders dringenderVorlagen doch
nötig werden, dann könnte die Tagung des Landtages jedenfalls auf kurze Zeit beschränkt werden,
weil die Veratnng der Haushaltspläne nicht erforderlichwäre. Für wenige Tage würde sich eine
angemessene Unterkunft für den Landtag eher schaffen lassen, als für eine ganze Woche.

Der Pruvinzialansschnßbittet demgemäß den Pruvinziallandtag, von der Sachlage Kenntnis
zu nehmen und mit dem dargelegten Vorgehen sich einverstandenzu erklären.

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Gras Neisscl von Gymnich, !>>.. ^n Rcnvcrs,
Vorsitzender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den

Anlag e 8.
(Drucksachen. Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschnsses.

betreffend

das Reglement für die Verteilung der gemäß § 5 Ms 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Htaatsrenten.

Das genannte als Anlage abgedruckte Reglement, welches vom 46. Provinziallandtag in.

s.ner Si^g v'om 16. ^nmr '9«« ^^ «nd^ en ^' ^

^-^ «, Es i^t deshalb ersuch
über die Neaeluna der Angelegenheit ernent Bcschlun zu fasten. , , n , ,

ch i E f°hru"ge, welche in 3 Rechnungsjahren,wahrend deren das Regiment zur^lllll, uni >^,u^» ^ / Nediirfn « zn seiuer Abänderung nicht heraus
Anwendnngkam. gemacht w°rdm ^ ^^^„^^ stehen zu lassen,
gestellt. Der Pr^iuzmlausschuß schla sha b °^ ^^,.^ ...^ G^,^^^ f^ g.„„
Da die Art der Verteilung der «bhängig ist. scheint es zweck-

des Armen- nnd Wegewese.,svon der GM ° ^ „ P ifuug zu m.terwer eu. Es wird
mäßig, das Reglement nach angemeMei 6 st "o '^° ^ ^,^ ^„ 1911-1916 einschl.
deshalb vorgeschlagen,die Geltungsdauer auf die 6 ^echuuug.M

„Has ^legleweal ,... ^.<.^^,. O,.^c. ...,d Oe,ue »den zu verteilenden Staats«

:'Uw f°!«. Mch«'i°h«»°»«>"«>° "»""«ich w«'«»'«"
Dilsseldorf. den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

Dr. von Renvers,
O Graf Beissel von Gymnich.^' "^"> ">^'>> Landeshauptmann.

Vorsitzender.
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Reglement
für die

Verteilung der gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902 an leistungs¬
schwache Kreise und Gemeindenzu verteilendenStaatsrenten.

3 i.
Von demjenigen Betrage der dem Provinzialverbnnd nach ßß 1 und 4 des Gesetzes vom

2. Juni 1902 bezw § 1 der Königlichen Verurdnuug vom 22. Juni 1902 Uberwieseuen Staats-
rente, welcher gemäß § 5 Abs. 3 des genannte» Gesetzes zur Unterstützung leistungsschwacherKreise
und Gemeinden zn verwenden ist, werden 30 Prozent zn Unterstützungenfür Zwecke des Armen¬
wesens und 70 Prozent zu Unterstützungenfür Zwecke des Wegewescns und zur Deckung von Kosten
des Baues und der Unterhaltung von Brücken bestimmt. Diese Unterstützungenwerden gewährt:

a. zur Erleichterung bestehender Lasten,
d. zu Beihilfe» für Verbesserungen.

Aus dem für Zwecke des Armenwesens bestimmten Netrage können Beihilfen zu den Kosten
von Verpflegungsstationen,Arbeitsnachweisestellen,Arbeiterkolunienund sonstigen mit dem Armen-
wesen zusammenhängendenWohlfahrtscinrichiungengewährt werden, auch wenn der Träger der zu
unterstützenden Einrichtung nicht als leistungsschwach zu erachten ist.

Erreichendie Bewilligungenfür einen der beiden genannten Zwecke nicht den dafür zur Ver¬
fügung stehenden Betrag, so kann der Rest ganz oder teilweise für den anderen Zweck verwendet werden-

8 2.
Bei der Verteilung der Unterstützungensind die Vermögens- und Steuerverhältnisse der

betreffenden Verbände, insbesondere die auf deu Kopf der ZivilbevölkerungentfallendenSteuern, die
Höhe der erhobenen Kreis- oder Gemeindesteuern,sowie die für Armen- und Wegezwcckeund für
den Ban und die Unterhaltung von BrückenaufzuwendendenSteuerbeträge iu Betracht zu ziehen.

Die Feststellung der zn berücksichtigendenVerhältnisse erfolgt durch eiuen vom Landes¬
hauptmann im Einvernehmenmit dein Ober-Präsidenten aufzustellendenFragebogen.

Die Verwendung der zu Verbesserungenim Wegewesen bestimmtenBeträge hat nach den
für dir Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebancs geltenden Bestimmungen zn erfolge».

8 3.
Die Höhe der Uuterstützuugeuwird .lach billiger Würdigung des Bedürfnissesuud unter

Berücksichtigung der Steuer- und Vermögensverhältnissedes Kommnnalverbandes,insbesondereauch
der von diesem Verband schon früher gemachten Aufwendungenfür Armen- und Wegezweckebestimmt-

§ 4.
Die Anträge auf Gewährung von Unterstützuugensind bei dem Landeshauptmann z»

stellen. Dieser stellt die erforderlichenErmittelungen an und entwirft den dem Provinzialausschuß
vorzulegendenVerteilnngsplan, welcher mindestens 4 Wochen vor der Beschlnßfafsnugden: Ober-
Präsidenten einzureichen ist.

Die Feststellungdes Verteilungsplanes erfolgt durch den Provinzialausschuß im Einver-
nehmen mit dem Ober-Präsidenten. Sobald dies geschehen ist, teilt der Landeshauptmann den
berücksichtigtenVerbänden den Betrag der Unterstützungmit.

Ein Teil des verfügbaren Bestandes, i» der Regel nicht unter 10«/«, ist von der als-
baldigen Verteilung auszuschließen und für außerordentlicheBedarfsfälle zurückzustellen.
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8 5.

Die Auszahlung der Unterstützungenerfolgt, soweit nicht bei der Bewilligung etwas
anderes festgesetztist, nach Bestimmungdes Landeshauptmanns,

Rechtsansprüche erwachsen ans diesem Regiment den Kreisen nnd Gemeindennicht.

Dieses Reglement tritt von. 1. April 1906 ad an die Stelle desjenigen vom

18. Februar ^ ^ ^. z..,,^ «„r für die Rechnungsjahre1906 bis einschließlich1910.
2. April ^---------------

Beschlossen in der Sitzung des 46, Rheinischen Provinziallandtagesvon. 16, Februar 1906

Genehmigt durch die Herren Ressortminister dnrch Erlaß vom 2., April 1906.

--------------- Anlag e ^.
(Drucksachen. Nr, 9,)

Bericht
des Provinzialausschusse«

über

z7r ^^»Ä^^lN»», "«m z« «ch. und ^..«e..,,

^ - > ,s „>>^, s„it in der Sitzung vom 15. März 1909 auf den
Der 49. Rheinische Prov.nz.alla dtag ha '>' oer ^ g

ih>n vom Provinzialausschußvorgelegte«Uutrug v n ^^ ^„Mage die Bereitstelluug
„Der Proviuzialausschuß"We be. emem h^ ^ ä interkomn.unalengemein¬
eres größeren Betrage i«m Zweck r BeM uz ^ ^^^^ ^^ ^

nützigeu, der Hebung der «"GM ^ z„ ^Währung von Darlehen
kleinerenStädte dienenden der Amortisationbeantragen

^?^g?« IN2 Rovin^^^ zu beiden hat.

beschlossen: Nedeutnng der Sache den Antrag dem Provinzial-
..unter Anerkennung der gr°hm ^ed« ^^ Provinziallandtage
ansschnsse zur Prüfung nut dem Auftrage zu
über deren Ergebnis 3« beuchten' - , , ^u.cre Prüfuug der Sache

Von den antragstellendenKreisen lst Mat ml weMv ^ ^g^^^ ^ .^ ^^.^^^^
ermöglicht, nicht eingegangen. Auf eine H«rage , ^ ^ ^.^^ ^^,„„„„ ^„.
Kreisen Verhandlungen schweben,welche aber zu n ,^^ ,«„dsätzliche Prüfung der
Wenn der Provinzialausschuß trotzdem erett tzt P^vinziallandtag veranlaßt sieht, so
Sache eingetreten ist und sich M Berichterstattungan ^
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hat das seinen Grund darin, daß seitens des an dem bisherigen Vorgehen unbeteiligten Kreises
Neuß der Antrag gestelltworden ist,

es möge ihm aus dem zu gründenden Proviuzialfonds zur Förderung der Errichtung
von Ueberlandzenlralcn ein Darlehen von 150 000 Mark zu niedrigem Zinsfuß
bewilligt bezw. beim Provinziallandtag erwirkt werden, um solche Ortschaften, deren
Anschluß an das elektrische Ueberlandsnetz des Kreises wegen ihrer isolierten Lage
oder ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse ohne ein niedrig verzinslichesBaukapital nicht
mit ausreichender Rentabilität erfolgen kann, mit elektrischer Energie zu versorgen.

Zur Begründung dieses Antrages ist ausgeführt, daß der Kreis Neuß auf Grund eines
im März 1908 gefaßten Kreistagsbeschlussesden Bau einer elektrischen Uebcrlandleitung für die
Landgemeindendes Krcifes und einige angrenzendeBürgermeistereien der Nachbarlreifeausgeführt
habe unter Aufwendung eines Kapitals von 1200 000 Mark, welches mit 4°/« zu verzinsenund
mit 1 l/2"/» zu tilgen sei. Die elektrische Energie wird von der Zentrale der Stadt Neuß bezogen.
Es seien eine Reihe von Gemeinden an dieses Netz angeschlossen, aber cmch in diesen habe eine
Anzahl von Ortschaften nicht berücksichtigt werden können, weil bei Zugrundelegung einer Ver¬
zinsung des angeliehenen Baukapitals mit 4°/o eine ausreichendeRentabilität nicht zu erwarten
sei, teils weil die Ortschaften abgelegen seien, teils auch weil sie von fchr ausgedehnter Bebauung
und auch von einer nur mäßig abnahmefähigenBevölkerungbewohnt feien. Aus demselben Gruude
habe von dem Anschluß einer Anzahl von Gemeinden abgesehen werden müssen. Auch in den nicht
angeschlossenen Ortschaftensei eine Anzahl von landwirtschaftlichenund gewerblichen Betrieben auf
die Verwendung motorischer Kraft angewiesen, und es würde in hervorragender Weise zur
wirtschaftlichen Belebung dieser von der Natur minder begünstigten Gemeinden beitragen, wenn sie
der Wohltaten der zentralen Stromversorgung teilhaftig werden könnten. Hierzu sei ein Betrag
von 180 000 Mark erforderlich, den der Kreis nmsoweniger aufwenden könne, weil schon das
ausgeführte Netz in den ersten Jahre» eine ausreichendeRentabilität nicht erwarten lasse.

Daß es sich hier um eine sehr wichtige Frage handelt, hat der Provinzialausschußbereits
in seiner dem vorigen Provinziallandtag gemachten Vorlage betont und der letztere hat dies ja
auch in seinem Beschlusse anerkannt. Es ist aber nicht minder zu betonen, daß es eine Frage
von sehr weittragender Bedeutung ist und es darf deshalb über dem lebhaften Wunsch, eine so
bedeutsameSache zu fördern, nicht die Prüfung vergessen werden, ob es in der Weise und in dem
Umfang durch die Provinz geschehen kann, wie die Antragsteller es erstreben.

Bei dieser Prüfung ist zunächst davon auszugehen, daß die Förderung der Versorgung
des platten Landes mit elektrischem Strom nicht zu den Aufgaben der Provinz gehört. Wenn
demgegenüberdarauf hingewiesen wird, daß die Provinz das Kleinbahnwesen und den Ban von
Wasserleitungenin erheblichem Maße gefördert hat, so ist bezüglich der Kleinbahnen zu bemerken,
daß diese im engsten Zusammenhangmit einer der wichtigsten Aufgaben der Provinz, dem Straßen¬
bau, stehen. Zur Förderung des Baues von Wasserleitungen sind ausschließlich Mittel verwendet
worden, welche aus den Ueberschüsfen der Provinzial-Feuer-Versichcmngsanstaltentnommenwerden
konnten, eine Maßnahme, die sich ohne weiteres durch das erhebliche Interesse rechtfertigt, das
diese Anstalt an dem Vorhandensein genügenden Löschwassershat. Bei allen Maßnahmen der
Provinz, welche außerhalb der ihr gesetzlichübertragenen Aufgaben lagen, ist immer grundsätzlich
daran festgehaltenworden, daß die Ausgaben nicht aus der Dotation oder aus Steuern bestritten
wurden, sondern aus anderweit zur Verfügung stehendenMitteln, so besonders den Uebelschüssen
der Landesbank. An diesem Grundsatz glaubt der Provinzialausschuß auch festhalten zu sollen.
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Wie der Haupt-Haushaltsplan und der Vorberichtdazu nun dartun, stehen solche Mittel nicht zur
Verfügung namentlich ist eine irgendwie erhebliche weitere Inanspruchnahme der Ueberschüsseder
Landesbank ausgeschlossen.Es ergibt sich aber weiter, daß die vorgesehenen Provinzialsteuernknapp
für die Bedürfnisse der Verwaltung ausreichen,es müßten also, wenn den Wünschen der Kreise
entsprochenwerden soll, weitere Steuern erhoben werden. Dabei handelt es sich hier um die
Aufwendungrecht erheblicher Mittel, die eine Belastung der Provinz für eine längere Reihe von
Jahren notwendig machen würden und deren Höhe sich jetzt noch gar nicht absehen läßt Das
gilt schon von den jetzt vorliegendenAnträgen, es würde sich m den nächsten wahren noch erheblich
verschärfen, da zweifellos noch eine ganze Reihe anderer Kreise mit gleichen Ansprüchen hervor¬
treten würden. Es sei in dieser Beziehung auf die Ausführungendes Herrn Abgeordneten Lehwald be.
der vorjährigen Besprechung der Sache hingewiesen.(StenographischerBericht des 49. Provmzml-
landtags. Seite 190). ^ , >..,., « ^ - r«

Ist lnernach eine unmittelbare Förderungder Versorgung des platten Landes mit elek¬
trischem S rom durch die Provinz nicht möglich, so ist diese selbstverständlich gern bereit, das Bor¬
ge en der Kreise zu erleichtern, soweit es möglich ist. Hier konmtt e.nmal d.e Benutzung der
Provinzialstraß n für Stromleitungen in Betracht und dann d.e Hche der Lande bank bei F.nan-
zieruna der Unternebmunaen.In ersterer Beziehunggilt jetzt schon, daß be. Stromleitungen von
Krchen ^d^dl ur Versorgung des eigenen Bezirkes und ohne ErwerbsabsichtAbgaben
nickt erlwben merden Kier ist also ein weiteres Entgegenkommen nicht mehr möglich,

mcht ^^ .^ „,„ „„ ^sitzenden des Kreisausschusses in Kempen
die Mitteilunaeinaeaanaen daß die Verhandlungen wegen einheitlicher Versorgung der 5 Krebse

Kempen mit Elektrizität unmittelbar bevorstehe. Die Durch¬

führung ^ Voraussetzunggebuuden,daß den 5 ^ ^ eyor erl^e ^3'
das sH'auf 10-12 «onen^ ^rk^ens^r

^^al^^ ^ d^PrÄi^ß .be!e! die Bestellung des genannten

l a l 7"^ « L^^n^
^te^ ^?^r^^s ^l^el
prüfen, unter welchen Vewgungen es a^ ^^ ^.^ ^^

U^mraI ::Ves?^^^^ «°r auemins.ewicht fallen.
den vorstehenden Darlegungen zustimmt,w.rd folgender Be¬

schluß zu fassen sein: Provinzialausfchusseszu den Anträgen

und billigt den darin eingenommenen Standpunkt.
Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:
.^, Dr. von Renvers,

O. Graf Beissel von GyMN.ch, Landeshauptmann.
Vorsitzender,

1b
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Anlage ^0^
(Drucksachen,Nr, w.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Einrichtung einer Heizanlage im Provinzialmuseum in Trier.

Das Provinzialmnsenm in Trier wird in seinem alten Teil mit Oefen geheizt, in dem
Erweiterungsbau ist eine Heizanlage überhaupt nicht vorhanden. Man hatte geglaubt, hier ohne
eine solche auskommen zn tonnen, Die Erfahrung zeigt aber, daß dies ohne Schädigung des
Museums und seines Inhaltes nicht möglichist. Bei einigermaßenkalter Außentemperaturwird es
in dem nicht unterkellerten, mit großen Fenster» versehenen Naum so talt, daß ein längerer Auf¬
enthalt in ihm nicht möglich ist. Dadurch wird iusbesoudere die Bearbeitung der Denkmäler und
Inschriften »nährend des Winters ausgeschlossen. Dazu kommt, daß durch die starke Abkühlung die
iu der Luft befindliche Feuchtigkeit sich auf den Monumenten niederschlägt,wodurchdercu Bestand
gefährdet wird. Das gilt besondersnun dem großen Renaissnnee-Denkmal,welches der verstorbene
Kommerzieurat Nauteustranch dem Mnsenm geschenkt hat. Ans diesen Gründeu ist der Einbau
einer Heizanlage für deu Erweiternngsban ein unabweisbares Bedürfnis. Es ist eine Niederdruck¬
dampfheizunggeplaut. Da deren Fessel im Keller des Altbaues untergebrachtwerden müssen, liegt
es nahe, auch dieseu auzuschließeu. Die Ofeuheizuug hat manche Mißstände im Gefolge. Abgesehen
von den. Staub, deu sie verursachtuud der in einem Museum sehr schädlich ist, läßt sich auch nicht
verkennen, daß sie eine nicht unerhebliche Feuersgefahr mit sich bringt.

Es wird deshalb vorgeschlagen,den Altbau uud den Erweiterungsbau mit einer Nieder¬
druckdampfheizung zn verfchen. Der Einbau wird sich ohne Schwierigkeitbewerkstelligen lassen, wie
die vorzulegeudeu Pläue ergebe». Die Koste» siud einschließlich der a»s der Dnrchleguug der
Röhre» sich ergebenden Wiederherstellungsarbeitenauf N2 000 Mark veranschlagt. Sie sollen aus
Anleihemitteln entnommenwerde».

Der Prouinzilllausschußbeehrt sich demgemäßzu beantrage»-.
„Prouiuziallandtag wolle den Einban einer Niederdrnckdampfheiznngim Provinzial-
mnsenm in Trier genehmigen »nd die erforderlichenKosten bis zum Betrage von
32 000 Mark aus der aufzunehmendenAnleihe bewillige»."

Düsseldorf, de» ^'5. Iannar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O, Graf Beissel von Oymnich. ,»,,. y^„ Nenvers,
Vorfthendev. "and»'>'!»au,,tman»,



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 11._________________ 115

Anlage 11.
(Drucksachen, Nr. 11.)

Bericht und Antrag
des Piovinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Prouinziallandtags (Stimdefonds).

Zur Verfügung stehen:
1. Bestand aus Vorjahren ............ "54 M. 44 Ps.
2. In den Haushaltsplan für 1910 sind eingesetzt .... 120000 ,. - „
3. An Zinsen aus rentbar angelegtenBeständen ..... 2000 „ — „
Von dem verfügbaren Bestände von .........126154 Mk. 44 Pf.

sind durch frühere Beschlüsse festgelegt:
1. Die fortlaufende Beihilfe für die Herstellung des historischen Atlas

(Nr. 1 der Zusammenstellung) . . - - - -, - — - ^ - '^"0 ^tl.
2. Die Kosten der Denkmälerstatistikin der blsher.genHöhe (Nr. 2 der„.'.,„. ......... 25000 ,,

Zusammenstellung) ........ ,^,^ „, . .

3. Für die Bauleitung bei Ausführung der unterstütztenArbeiten w.e
bisher (Nr. 3 der Zusammenstellung)........ ^ .j^o „

4. Dritte Rate für die Wiederherstellung der Stadtbefestigungvon Bacharach ^ ^

5. ^ Na7 ^ W^Kelluug'der Wallfahrtskirchein .laufen ^^ "
(Nr. 5 der Zusammenstellung) .......... 45M^«U

Für neue Anträge bleibt also ein Betrag von rund 81000 Mark verfügbar, für welchen
unter L 6-15 der ZusammenstellungVorschläge gemacht smd.

^u den Bewilligungen aus dem Vorjahr ist folgendeszu bemerken:
D e te R t für die Wiederherstellungdes Domes m Wetzlar wurde mit er Maß-

Domes im wesentlichen erledigt. Es handelt stch zetzt noa) um "e ) , «

tz,.,u ««de»^ch dem w.,°,.«.m «°s«»«I«^ "»»^ « < ch «2° ch>. ^
eine Ersparnis nicht eintritt. Anderseits ist aber aucy se,igr,.cnl, „
weiterer Mittel nicht stattfindet ^art für den Ankauf

Sodann war vom letzten Proumziallandtag ein Betrag von ^ AM.lluna im
des in VohwinkelbefindlichenMichaelsaltars aus dem V°"ne M"n^r be u A ^
Provwialmuseum in Bonn beivilligt worden. Die Verhandlungen haben leider ein negatives
Er ^ Kirche in VohWinkel hat nachttäglich die anfänglich erklärte Zustimmungzum
Verla" das Bonner Museum ist em Ersatz dadurch Mafien

15»
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worden, daß Herr Regierungsbaumeister Dr. Roettgeu in Bonn, der als Bauleiter für den
Erweiterungsbau am Bonner Provinzialbau gewonnen war und sich sowohl bei der Projektierung
wie auch besonders bei der Ausführung des Baues in erfolgreicher Weise betätigt hat, einen
anderen Altar für den großen Lichthof gestiftet hat. Die frcigewordenen 4000 Mark sind zum
Ankauf eines Gobelins für den genannten Lichthuf verwendet worden, da die Beschaffungfür die
Ausgestaltung des Lichthofes sich als nötig erwies und sich hierzu gerade eine günstige Gelegenheit
bot. Der Provinziallandtag wird gebeten, sich mit dieser anderweitigen Verwendung einverstanden
zu erklären.

Im Einverständnis mit der Denkmal-Pflegekommifsion,welche die Anträge geprüft hat,
beehrt sich demnachder Pruvinzialausschuß zu beantragen!

„Der Provinziallcmdtag wolle sich mit der Verwendung der im vorigen Jahr für den
Ankauf des Michaelsaltars bewilligten Betrages von 4000 Mark zum Ankauf eines
Gobelins für das Provinziatmuseum in Bonn einverstandenerklären, wolle ferner die
in der anliegenden Zusammenstellungunter Nr. l—15 vorgeschlagenen Beihilfen im
Gesamtbetrag von 126 000 Mark aus dem Dispositionsfonds des Prooinziallandtags
bewilligen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provmziülausschuß:

O. Graf Aeissel von Gymnich, Dr. von Nenners,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Zusammenstellung

der Anträge auf Bewilligunguon Beihilfen aus dem Dispositionsfonds
des Provinziallandtags(Ständefonds).
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Lfde.

Nr,

7

9

!0

!!

>>:

!4

Gemeinde,

Kreis

4 I Bllcharach,
St. Guar.

5 I Clllusen,
Kreis Wirtlich.

Aachen.

Cöln.

Wesel.

Hamborn,
Kreis Ruhrurt.

Vollendorf,
Kreis Bitburg.

Heimbach,
Kreis Schleiden.

Cleve.

Vallendllr,
Kreis Coblenz.

Monrelll,
Kreis Mayen.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. II.

Gegenstand des Antrages

^. Mr verschiedeneAngelegenheiten.
Weitcrgewährungder für die Herstellungdes historischenAtlas der Rhein«

ProvinzbewilligtenBeihilfe — vgl. Anlage 1.

Weiterbewilligungder Kostender Dcnkmälerstatistik.

Für die Bauleitung bei Ausführung der unterstütztenArbeiten.
Summe ^>

L. Aiir die Orljattung einzelnerAunjtdenKmiiler.
Wiederherstellungder Stadtbefestigungvon Bacharach,

Wiederherstellungder Wallfahrtskirchezu Clausen.

Freilegung des Chors des AachenerMünsters
und

zur Vornahme von Ausgrabungen und Untersuchungenim Innern des
Oktugonsdes Münsters — vgl. Anlage 2.

Wiederherstellungvon Groß St. Martin — vgl. Anlage 3.

Erhaltung der Mathcnakirchein Wesel -- vgl. Anlage 4.

Wiederherstellungdes Kreuzgangesder kath. Pfarrkirchezu Hamborn — vgl'
Anlage 5.

Crhaltuug der romischen Villa in Nollendurf— vgl. Anlage 6.

Instandsetzungder Burgruine Heimbach— vgl. Anlage 7.

Aufstellung der Grabdenkmälerder elevischenGrafen und Herzöge in ^
Diunysiustapelleder Schiffstirchezu Cleve — vgl. Anlage 8.

Instandsetzungdes Meffert'scheuHauses am Marktplatz zn Vallendar — ""l
Anlage 9.

Instandsetzungalter Häuser iu Muureal — vgl. Anlage 10.

Für die Publikation einer Geschichte der rhein. Glasmalereien vom l3
bis

Anfang des 16. Jahrhunderts. — vergl. Aulagc 11.
Summ« ^

Dazu Summ«^
ZufaM«""

Ver¬
anschlagte
Gesamt¬
kosten

Beantragte
Beihilfe

Vorschlag

_ 3 000

25 000

— 3 000
31000

100000 20 000 6 000

70 000 IN 000 8 000

30 000 10 000 10000

12 000 12 000 12 000

250 000 50 000 25 000

175 000 20 000 10 000

5 000 4 000 4 000

7 920 5100 5 100

11400 5 000 5 000

21 800 6 800 3 400

12 000 ,500 1500

2 500
-3 000

7 000

1000

4 000

1000

4 000

95 000
31000

126000

Bemerkungen.

> >,<,!^ «„!<> Der 48. Provinzinilandlass bewilligte als I. Rate
^ 80«,''M»3 der 49 Pwvw'alwndtag alo, II. Ra.e lMX> Mar,.

Als II. und letzteRate. Der 49. Provinziallandtag bewilligte als I. Rate
8UU0 Marl.

.. «>. .,„.i Rate,' Es wird ein Fünftel der «esamtlosten bis

'"' >"!n Höchstem«« 7on .««0« Mark übernommen.
Desgleichen,

>>.«>>,!» <«^n>ei,ideÄollendorf die dauernde Unier-

U^^l^°nnr3äuU3u3 m?^^nstand,etznng Nbernunnn.

^ 4g be,w 46. Provinziallandtag bewilligte für den ssleichenZweck
insgesamt 7000 Marl.

Ms erste °°n zwei gleiche«Raten.

. ,,» nnler der Voraussetzung, das, ein gleich hoher

^'^dm^Ngen Interessenien
< - >c^ m^^icklslunde wird neben den 3U0» ^ar

Vpan"den'ÄuL'gc1VV'«eitere 4.« Nark ausbringen.



120 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 11.

Gutachtliche Aeußerungen
des

Provinzialkunservatorsder Rheinprovinz
(Anlagen 2-15)

zu den

Beihilfeanträgen gegen den Dispositionsfonds des Provinziallandtags
(Ständefonds.)

Anlage 1,
Zu Nr. 1 der Zusammenstellung.

HistorischerAtlas.
Cöln, den ?. Dezember 1909.

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich Namens des Vorstandes der Gesellschaft für Rhei¬
nische Geschichtskunde anbei in je 3 Exemplaren zwei soeben fertig gewordene,von unserm ständigen
Mitarbeiter Dr. W. Fabricius vollendete Abteilungen öes geschichtlichenAtlas ganz ergcbenst zu
übersenden. Zunächst die Karte, welche die kirchliche Einteilung der Provinz zu Ende des Mittel¬
alters, um das Jahr 1450 veranschaulicht,sodann die erste Hälfte des Erläuterungsbandes zu
den beiden Kirchenkarten. Dieser Erläuterungsband bezieht sich fowohl auf die beiliegendeKarte
als auch auf die vor mehrerenJahren erschienene Karte, welche in 4 Blättern die kirchlichen Ver¬
hältnisse der Provinz nach der Reformation, um das Jahr 1610, zur Darstellung bringt. Die
vorliegende erste Hälfte des Erläutcrungsbandes behandelt die alte KirchenprovinzCöln, das ist
das Erzbistum Cöln und seine Suffraganbistümer Utrecht, Münster und Lüttich, soweit sie Gebiets¬
teile der heutigen Rheinprovinz umfassen. Die zweite Hälfte ist im Manuskript vollendet und ihr
Druck hat bereits begonnen, so daß sie der ersten Hälfte bald nachfolgenwird.

Ich benutze den Anlaß, um Ew. Hochwohlgeborenüber den am 1. Oktober erfolgten
Beginn der Arbeiten an den siedlungsgeschichtlichen Karten der Provinz zu berichten, zu deren
Unterstützung der Provinzialausschuß in dankenswerter Weise besondere Mittel bereitgestellt Hut-
Der am 1. Oktober neu eingestellte Bearbeiter dieses Teiles unseres Atlasunternehmens, Herr
Privllldozent Dr. Schlüter in Berlin, hat mit der Bearbeitung der Wald- und Kulturkarte für
den Beginn des 19. Jahrhunderts den Anfang gemacht. Eine seither ganz unbekannt gebliebene
mit der Hand gezeichnete Aufnahme des Gebietes der heutigen Rheinprovinz, die im Statistischen
Lllndescnnt zu Berlin aufbewahrte, von dem französischen Oberst Franchot bearbeitete Karte (in
370 Blättern), leistet ihm dabei ausgezeichnete Dienste. Sie ist 180? bis 1812 bearbeitet worden,
stellt also den Knlturzustand der Provinz unmittelbar vor der preußischen Besitzergreifungdar und
hat sich durch die Untersuchungendes Herrn Dr. Schlüter als außerordentlichzuverlässigheraus¬
gestellt.

Die bisherigen Gesamtkostendes Atlasunternehmens haben rund 91 bis 92 000 Mark
betragen. Davon sind 59 000 Mark durch die Provinz, etwas über 10000 Mark durch den
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. . «. ^ «,«,->>-„ Annähernd 23 000 Mark fallen bisher schon der
Vertrieb im Buchhandel aufgebracht du^ ^^ die mittelalterliche
Gesellschaft zu Lasten. « d'e Zchw ^ z,^ ^ndeu Ausgaben
Kirchenkarte erwachsen ihr außerdem jetzt sehr vetiamiuaie ,

hinaus, welch letztere " "«« W" zuversichtlichenHoffnung hin. die
Der Vorstand «"!"« Geellsch M s ch Y . ^ ^

Provinzialverwaltung «"dc stH ^ Forderung d'^ ^ ,„^ ^^
und die Weitergewährung der 3000 Mark sü? du siedlungs-
dieses Unternehmens eben o wie d,e Gewährung von w 'l
geschichtlichenKarten beim nächsten Provinziallaudtage tatkräftig unterstutzen.

^ w^!n«^m,n In ausgezeichneter Hochachtung
An den Landeshauptmann der Rhemprovinz

Herrn Dr. «.Renvers ^ ^^r.
Köuigl. Regierungspräsidenta. D.

Hochwohlgeboren ^^.

Hu Nr. 6 der Zusammenstellung.
Aachen: Münster.

Anlage 2.

D.e großen und
seit nunmehr zwei Jahrzehnten im Innern des w°lm '« « M"^^^^^^^^^ An-
.hrem Ende. Durch Herrn Professor Hermann ^ p« ^ '^ . ^^^ ^ neuen Mosaike«
schluß an das schou früher durch de Wthune '^ ^ ^ ^..^,^^^ Mosaik^
ausgeschmückt worden, die Gewölbe des ° ^ '.^ «wer einer kostbaren Mar-
schmuck erhalten nnd die Pfeiler w,e d,e gesamten Mauerst°chn>! ^ ^^ ^ ^

morinkrustationverschwunden. Es ste t noch au d ^ ^ w w N s^ ^^^^,^ ^ ^,^^
des unteren Umganges. Die noch nötigen Kosten st seh e^b cy^ ,^ ^^^ ^^ ^^
nur 21715 Mark aufbringen tonnen, von Seiten oer ^ >o ^^^^.^ ^^
Mark zugesagt, für die uoch ^den « ^, ^en.
einem Reinertrag von rund einer halben Million ^«l pr"z'P' ^^
Der Herr Münster hat bei dieser Bewilligung und w y ./ ,
druck gebracht, daß ai.ch die Nächstmteressterten,̂ °en d.e MMP ., ^ ^ ^^
Maße an der Aufbriuguug der Kosten bee.l^n solle - ^
Trierer Dom ältesten kirchlichenDenkmales der W'NP"VM'. as du ch ^^ ^^

Wunerungen geheiligt ist. m«mt,selbst«erstän l.ch ^ ^ ^) f ,^ ^,
Provinziallandtag hat dies schon emma ,u eu ^"h " '^" ^ ^M) dokumentiert.
Hilfe von 33 000 Mark zu der Wiederherstellunĝ ^ tue «,^eren

Aus den verschiedeueu Positionen d.e m "" ^'7^,3lan°tages diejenigen
Arbeiten enthalten sind, dürften für e.ne Bew.llig.mg sutens^ ^ °^^^^st,g, liegend zu
Arbeiten zunächst in Betracht kommen,die als direkt >" ^ "' «,,ilegung des Chores
bezeichnen sind. In erster Linie handelt es sich um "'e lw s ^ «^^„,^ndung in
des Münsters. Im Jahre 1885 ist Geschäftshau«

unmittelbarsterNähe des mächtigen Chores diesen noch « «m^ ^ ^ so
errichtet worden, einer der unglücklichsten Bauten emer an mißratenenarcy
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reichen Zeit, Ungeachtetder Bemühungen des damaligen Oberbürgermeistersund des Einspruches
des Kapitels, war es auf Grund der damaligen Bestimmungennicht möglich,die Banerlanbnis zu
versagen. Der unglückliche Aufbau dieses Geschäftshauses,das Vuxcnmnnstcr, wie es im Volks-
mundc heißt, ist seitdem dauernd ein Stein des Anstoßes geworden;von jedem Besucherwird diese
Verunstaltung als schmerzlichund beleidigend empfunden Der Maßstab der gewaltigen gotischen
Choranlagc wird durch diese unmittclbare Nachbarschaftgedrückt, die Silhouette in der häßlichsten
Weise überschnitten. Eine Beseitigungdieses störenden Nachbars ist schon wiederholterwogen worden,
es fehlte aber eine Handhabe, um hier wirklich Abhilfe zu schaffen. Jetzt ist durch Entgegenkommen
der Firma Appelrath eine Möglichkeit gegeben, hier einen erträglichen Zustand herbeizuführen.
Dank der dauernden Bemühung und Vermittlung des jetzigen Herrn Oberbürgermeisters ist durch
den Architekten Herrn Professor Buchkremer ein Projekt ausgearbeitet, das eine ganz wesentliche
Herabminderung der Höhe des dem Münster gegenüber liegenden Teiles des genannten Geschäfts'
Hauses vorsieht, und eine Einigung angebahnt, nach der ein Austausch nach der anderen Seite hin
möglich erscheint. Die Firma Appelrath ist ihrerseits bereit, auf die Ausnutzung dieser oberen
Teile zu verzichten und die Uniwandlung der nach dem Münster hin vorspringendenFassade nach
den von den staatlichenund städtischen Behörden genehmigtenEntwürfen vorzunehmen, wenn ihr
ein Teil der durch die Umänderung entstehendensehr beträchtlichenKosten ersetzt wird, vor alle»!
der Ausfall für den Fortfall von 16 gut belichtetenRäumen, auf die die Firma nach dem neuen
Projekt verzichtenmüßte. Es erscheintnur dann möglich, das Projekt durchzusetzen, wenn eine
Summe vuu insgesamt 30 000 Mark aus öffentlichen Mitteln als Entschädigungaufgebrachtwird.
Die Stadt Aachen hat in weitgehendemEntgegenkommenden Netrag von 10 000 Mark hierfür
bewilligt, die Aufbringungeines gleichen Betrages ist seitens des Karlsucrcins in Aussicht genommen,
die Bereitstellung des letzten Drittels ist seitens des Herrn Oberbürgermeistersbei der Provinzial-
Verwaltungbeantragt. Eine weitere Hinausschiebungder Entscheidungist nicht mehr gut möglich,
da die Firma in diesem Frühjahr in jedem Falle mit der Erweiterung ihres Geschäftshausesbe¬
ginnen muh. Der jetzt gegebene günstige Moment würde verpaßt werden, wenn hier dieses letzte
Drittel nicht aufgebracht werden tan». Unter diesen Umständen würde die Bewilligung dieser
Summe zur Freilegung und Freihaltung des Münsters und zur Reinigung eines der herrlichsten und
geschlossenstenArchitckturbildervon ganz Westdeutschlandnur lebhaft zu empfehlensein.

Im Inneren des Ortogons steht sodann für diesen Sommer eine Arbeit bevor, die
in hohem Maße das Interesse der Denkmalpflege in Anspruch nehmen darf. Bevor der neue,
von Professor Schaper entworfene reiche Fußboden dort verlegt wird, erscheint es dringend geboten,
eine gründliche und eingehende Untersuchung des ganzen Inneuraumes
vorzunehmen bis auf die Fundamente herab. Ist der neue Fußboden einmal verlegt, so ist der
ganze Innenraum voraussichtlich für unbegrenzte Zeit hermetisch verschlossen und der Untersuchung
entzogen. Gs erscheint als ganz selbstverständlich,daß, ehe diese Arbeit ihren Abschluß findet,
eine genaue archäologische Untersuchung eintritt, wie diese ja auch vor der Verlegung des Fuß"
bodens im Dome zu Trier und im Dome zu Wetzlar und zu Altenbrrg in letzter Zeit vorge¬
nommen worden ist. Man wurde es in der wissenschaftlichen Well, nicht nur Deutschlands, nicht
verstehen, wenn diese Pflicht unterlassen würde. Es würde sich zugleich im Interesse der dauernden
Erhaltung des Bauwerkes darum Handel», die Art der Fundamenticrung festzustellen uud festzu¬
legen, wie weit der karolingische Bau auf einer älteren merovingischeu Anlage steht uud wie weit
— was nach dem EinschneidenrömischerFundamente an der Nordseite zu vermuten ist — eine
römische Anlage hier durchschnittenworden ist. Endlich würde bei dieser Gelegenheit auch nach
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c^c^o« s?m ssür die Frage der Anlage der Kaisergräber

'hren Abschluß finden. Mnimteu durchgefühlt werden ohne Störung des
Diese Ausgrabung "«ß m "" g M° °mch ^ ^^ ^^^ ^ ^^ ^^

Gottesdienstes; es ist darum notwendig t lwnse um p ^^^^^

Vorsichtsmaßregelnzu treffen D.e Arwte m ^ ^^^ Mauerungen notwendig,um
ständiger Kontrolle erfolgen s«'« Sch uh "d «M ^ ^ ^,,^^ , ^ ^^ ^^^^
dem Boden wieder die erforderte TraM 'M u geb m ^ ^ ^ ^^^ ^ ^^^^^^ ^.^
Stelle im Münster, fo vor allem m ^eUa^ ,^^ ^^ ^^ ^ ^,,^ ^,^

Die Kosten für diefe Arbeiten lassen stch 1«^ ^ V„h„„dlung der Sachvcr.
Kredit notwendig sein, der eine freie VeweMg g N ^ ^^ ^^^ ^,^.,,^ ^ ^^^,^,^
ständigen und der Ministenalkomnussarelst >n ^um> ^^^ ^ ^,^ ^^,^^^ ^^ ^,^ y^^,,
bezeichnetworden, wozn noch e.u «"rag von ^ . ^ ^^ ^^ wie seitens des
kommen würde. Dieser Betrag von 1^^'tarl. m ^ ^ ^^ Pr°vinzialver°

Karlsvereins leine Deckuug beschafst werde^ ^ .^.^^.^ .^^og.fche
waltuug zu übernehmen fem. M't NuckM aM °^ ^ Summe von 12 000 Mavl
Bedeutung dieser Ausführungen möchte ,ch d.e Bewilligung auch ,
auf das Wärmste empfehlen.

Anlage 3.

hl Nl. ? dtl Zusammenstellung.
Cöln: Groß St. Martin.

I " mmMen Baudenkmälern des heilige» Cöln in der
Groß St. Martin steht «nter de °m m che^^,^^,^ ^^ ^,Mcw. Cöln seit der

vorderstenReihe. GZ ist der Bau. der °"' °"e ^ Südturme des Domes das Gepräge
Mitte des 15. Jahrhunderts zusammenm.t d"N "' ^ürmchcn flankierten Bierungs-
gibt. Die charakteristischeForm des neige». " ' "'" ^ ^^ ^^ Groß St. Martin auf dem
turmes hat sich schon den ersten Schluhbilde der Legende der
Ursulaschreine Hans Memlings >m tzo,p,tal zu ^rngg ^ , ^^ ^^,„ ,„ London. Und bis
hl. Ursula vom Meister von St Scvmn m^ ) ^t. Martin, trotz des nun mächtig empor-
auf unsere Tage ist der Chor und de ^ m «°n ^^ ^^, eine Art Wahrzeichen und e.n
gewachsenen und nach Turm aber erscheint jetzt plötzlich m semer Cr-
Palladium Cölns geworden. Dieser e.nz.gar g heraufbeschworen zu sem.

Haltungbedroht, und damit schemen fn d.e ga K ch ^ ^ '^, ^^^,. ^^ ^ang-
LanAms, Chor und Turm stellen ke em t «e An ^ ^ ^ ^^ ^^^

Hanfes ist 1172 durch den ^W^ der Bierungspfeiler
Hunderts ist man zum Bau des ^,de„. Die jetzt bc> Gelegenheil
war aui einen fo gewaltigenOberbau n°H 9" "cht g"clM n°r^ ^^ ^.
der Restauration gemachten "achtung^ ,rst
Aufsatz geplant war, vielleicht von der ^/"^^^7 blendet dastand, ward dieser Plan

^ ^^^^^^ zu haben. Mit ihrem Durme alle äh.
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lichen Chor- und Vierungsaulagen in Eöln und dem ganzen Gebiete der Cölner Erzdiözesezu
übertrumpfen. Es ward auf den Vierungspfeilern und Vierungsbögen der riesige, viergeschossige/
von zwei Zwerggalcrien bandartig umzogeneVieruugsturm errichtet. Der Anfbau dieses Turmes
stellte ein großes Wagnis dar und war nur möglich in einer Zeit, die sich so leicht über statische
Bedenken hinwegsetzte. Um die Pfeiler und Bogen nicht zu schwer zu belasten, gab man dem
Turme unten nur eine Mauerstärke von 80 «ru, die sich nach oben bis auf 60 oru verjüngt. Das
Mauerwerk ward in den auch am ganzen Chöre verwandten Tuffzicgeln in sorgfältigem Verband
aufgeführt. Tiefe an und für sich sehr geringe Mauerstärke ist nun aber von beiden Seiten sehr
start angegriffen: im Aeußeren durch die normale Verwitterung, die die obere Epidermis wegge¬
nommen hat, und im Innern vor allem durch wiederholte Brände. Im Aeußeren ist das Tuff-
mauerwert bei den großen Restaurationen in der Mitte des 19. Jahrhunderts z. T. ausgewechselt
worden, ohne daß überall auf guten inneren Verband gesehen worden wäre, im Inneren aber ist
der urspüngliche Tuffmantel noch bis heute verblieben. Schon im Mittelalter ist der Turm wieder¬
holt ausgebrannt; vor allem hat ein großer Brand des Jahres 1378 das ganze Dach des Turmes
mit der inneren Auszimmerung zerstört. Dachstuhl und Glockcnstuhlsind damals wohl nach innen
auf die Vierungskuppel gestürzt, die zum Glück ausgehalten hat, und haben dann lcmgfamweiter«
gebrannt. Durch diese scheiubar langandaucrnde Hitze sind die Tuffsteine sehr stark iu der Sub¬
stanz zerstört, geborstenund zermürbt. Im Jahre 1434 stürzten dann bei einem Orkan die drei
Giebel an dem Ostbau ein, 1527 der südwestliche Flankicruugsturm, 1789 ward der nordwest¬
liche Flankicrungsturm abgebrochenund das Mauerwert bot in dieser Zwischenzeit hier für Rege»
und Schnee große Angriffsflächendar. Endlich ist bei deu sorgfältigen Untersuchungendes letzten
Jahres noch ein anderes Moment aufgedeckt wurden, das den Verfall beschleunigthat: In dew
Inneren des Mancrwertes lagen im Turme große Hulzanter, die untereinander durch Zapfen ver¬
bunden waren und so eine Reihe von Ringankern darstellten, die eine ziemliche Stabilität des
Mauerwerkcs brachten. Diese Holzanker, die zum Teil, so in der östlichen Zwerggalerie, offen
zu Tage liegen, sind aber in dem Manerwcrk, z. T. durch die langandaucrnde Hitze bei den
Bränden, z. T. wohl auch infolge des Abschließet der athmusphärischenLuft völlig zermürbt
und zerfallen, so daß an ihrer Stelle nun große Hohlräume aufstehen, iu denen nur ein paar
HäufchenStaub und Kohle sich finden. Diese Hohlräume bilden aber natürlich jetzt eine dauernde
Gefahr für den Bau, da an den betreffendenStellen das Maucrwerk um ein Drittel geschwächt
ist. Es liegt hier ein ganz ähnlicher Fall vor, wie bei dem Westchore des Wormser Domes, bei
dem durch Hoffmann die gleiche Beobachtung gemacht worden war. Der Zustand des Turmes
war längst schon ein sehr bedenklichergewesen. Der Eindruck, den man bei dem Betreten des
Innenraumes über der Vieruug erhielt, war ein erschreckender,wenn man sich die geringe Mauer-
stärke und die Schwächung des Mauertcrnes vergegenwärtigte und die starken Ausschälungcn und
Zerstörungen beobachtete. Dazu kam, daß in der Höhe des dritten Stockwerkes ein gewaltiger
hölzerner Glockenstuhleingebaut war, der seine Erschüttcruugeuunmittelbar den Mauern ohne Äl>-
schwächungübermittelte. Die Möglichkeit ciuer Katastrophe erschien bei dem Belassen dieses
Zustandes nicht ausgeschlossen, und die Folgen einer solchen dnrftc man sich gar nicht anszudenkeN
wagen.

Wenn hier eingegriffenwerden sollte, so konnte nur mit ganz großen Mitteln und in der
radikalstenWeise eingegriffenwerden, um den baulichen Zustand zu samereu. Der Dombaumeistcr
von Cöln, Herr Regierungs- und Baurat Hertel, der den Turm seit langem beobachtet und auf
das genaueste untersuchthatte, hat den Vorschlag gemacht, das Mauerwerk, soweit nötig, an den«
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Bierungsturme Stück für Stück von innen und "« ^^ '^^n
hierdurchentstehenden Kosten swd °"^ Zustimmung der
allein belach sich ans gleichzeitig alserwünscht, mit
verschiedenen Instanzen und d" M"usteriatveyor^ , ^^,^^ ,^^
dieser Ausführnng die Wiederhechellnng « ^ ubu^'^ch^Y 1^^ ^.^^^,^ ^^ ^^,^ ^
sondere die Neueindeckungder Dacher, für "e " wiederholt geprüfte Anschlag ist
Instandsetzungdes Oberteiles der nördlichen H°M'Nwand. wer ) P ,^^^

auf diese Weise auf 250000 Mari echcht wor ^ ,?^m Tnrme, und auf Veranlassung der
Werte die KöniglicheRegierung ^ w tere ^ " ^^^^^ ^,^ ^^ Sicherungsarbeiten
beiden znstaudigenMinisterien ""de f° " m «, « g ^^ ^,^ aufopfernden
am Fuße der Turmmauern begonnen, die unter °" " g ^ ^^f^^ werden.
Aufsicht des Herrn D°mba>mefftersHettel >n el , ^ ^, ^ch Achter erwiesen.

Der Zustand gerade der Fnß d VmnnMurn^^)^ ,^^^,^ ^^^^ .^ ^^ ^,^
als vorauszusehenwar. An vielen Stellen M - ^ Abschnittensind durch wenige

betreffendenPartien hier direkt Mersang m ^. ^ g ^ ^^ ^.^ ,,,^.^ ^^^ ^ „„
absolut zuverlässige Arbeiter die schadhaften Steme nerauv^z ^
Tuffsteine geschlossenworden. Denkmalpflegesind im vorliegendenKosten-

Für die Beurteilung vom StandPuMe e D m> P,. ^^^^..^ ^ „,,en Malerei,
anschlage vielleicht einige Positionen außer Ächt zu ^ , ^ ^.^^ ^^^en
dafür aber ist zu erwarten, daß die SMungsarb^^ ^ ^.^ ^^^, .^
Beobachtnugeu, eher mehr verschlingen werden, als ursprünglich a,g,P>
wesentlichen bei dem Ansatz verbleiben. ^.^ ^.^ ^ Jahrhunderts zu den

Die dauernd heruntergegangen,da die
wohlhabendstenin Cöln gehorte, 'st.« 'hrer ^ ^ ^ Pfarrbezirk verzogenstnd.
meistenalten Familien und zahlungsfähigenPl«r "ge e seneu ^ ^^^ "^.^ ^^ ^^^g„„g des
Bei den kleinen Geschäftsleutenist zudem noch ' ^ ^ erhebt jetzt schon eine
offenen Marktes, ein weiterer Niedergang "Ng"e«u. ^^ ^^,^ ^WM, und die
Kirchensteuer von 25°/° der Ei.itommenstener d' nur ^ ^,^,^ ^^^ ^.^
Steuerkraft wird sich voraussichtlichiu den nach ü' 1" ^ ) ^ ,^,^ ^ ^„ ^zhalb Über¬
Einwohnern vermindern. Die 50000 Mark nicht wohl zuge-
einstimmenderklärt, daß der Gemeinde eme höhere ^a n ^ ^ ^^.^^^
mutet werden könne. Die Stadt Cöln und der ^" haben r en g^^ ^^ ^^ ^^^,^^^^
gestellt, und endlich ist es den pers^nl^u Be uhun n ^^ Sammlungen bei den alten
Präsideuten, gelungeu, einen Betrag von 50000 ^^ ^ ^ Provinzialverwaltung
Familien Mus zusammenzubringen.Unter diesen UnYM ° ^ ^^
sich nicht woht zurückhalte»könmn. Der von d P«z^ ^ ^ ^
Jahre verteilt werden können. Da eventl d e K sten u) Provinzialverwaltung e.n
können, dürfte es sich empfehlen, den Voraussetzung,daß
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Anlage 4.
3« Nr. 8 der Zusammenstellung.

Wesel: Mathenakirche.
Die Mathenakirchezu Wesel ist nächst der Willibrorditirche das bedeutendste kirchliche

Denkmal der Stadt, einer der größten spätgotischen Bauten des ganzen Niederrheins. In der reichen
Baubewegung, die das 15. Jahrhundert am Niedcrrhein gezeitigt hat, gehört die Mathenakirche
zusammen mit der Saluatorkirche zu Duisburg und vereinzeltenKirchenbauten auf dem linke»
Rheinufer, wie dem Turme der ViersenerKirche, zu einer Bautengruppe, die ihre Fortsetzung nach
Norden hin in den riesigen holländischenKirchen bis znr Zuhdersee in Deventer, Zwolle,
Zutphen findet.

Der Turm ward im wesentlichen in einer Nanccimpague, in den Jahren 1470— 1474,
bis zur Balustrade aufgeführt, das Langhaus selbst aber erst 1508 vollendet. Weitaus der künst¬
lerisch bedeutendste Teil der Kirche ist der mächtigeTurm, auf den der ganze Schmuckkonzentriert
erscheint. Die Gliederung der mächtigenFlächen durch große Maßwerkblendenist für diese ganze
Bautengruppe, deren südlichsten Grenzpfostender Turm der Scverinskirchein Cöln bildet, charak¬
teristisch.Den oberen Abschluß bildet dann ziemlich regelmäßig eine auf Wanddiensten vorgekragte
Galerie. An der Mathenakirche ist durch das tiefe Hinabziehen dieser Säulchen eine besonders
elegante und wirkungsvolleLösung erreicht.

Während der Instandsetzung und Restauration der Willibrordikirchehatte sich das ganze
Interesse der Denkmalpflege auf dieses eine wichtigstekirchliche Monument der Stadt konzentriert,
und der Turm der Mathenakirche ward nur gelegentlicheiner Besichtigungunterzogen; der bau¬
liche Zustand war sehr bedauerlich und regte daher damals schon die Frage an, wie lange die
Kirche eventl. noch ohne weitgehendeErgänzungsarbeiten würde stehen bleiben können.

Das aus Backstein errichtete Langhaus hat im Jahre 1843, nicht zu Gunsten seiner
Gesamtwirkung, eine gründliche Reparatur erfahren. Die im Jahre 1745 zusammengestürzten
Mittelschiffgewölbcund die 1835 herausgeschlagenenSeitenschiffgewölbewurden damals durch
Gewölbe in Holzverschalungmit Mörteluerputz ersetzt, an dem Westtnnne aber machte diese Instand¬
setzung halt; für ihn reichten die verfügbaren Mittel nicht aus. Die gesamte Außenarchitektur an
dem Turme ist derartig verwittert, daß die Formen zum Teil fast ganz zerstört sind, und daß
die große Gefahr vorliegt, es möchten die stark hervortretenden Architekturstücke und Gesimse in
größerem Umfange abblättern und herunterstürzen. Der Zustand an der Westmssadeist in den
letzten Jahren in baupolizeilicherHinsicht ein so bedenklicher geworden, daß der Vorplatz vor dein
Turme wiederholt abgesperrt worden ist. Die hier beobachtetenSchäden gehen weiter als im
allgemeinen bei ähnlichen Bauwerken der gleichen Zeit; es hängt dies mit der Wahl des
Materials zusammen. Die Architekturteilebestehe»zum Teil aus Baumberger Kaltsandstein und
aus Trachyt aus schlechten Lagen. Das Stcinmaterinl hat sich als so wenig wetterbeständig
erwiesen, ist fast durchwegso vermürbt, daß, mit ganz wenigen Ausnahmen, eine völlige Neuvel-
blendung unumgänglichnotwendig erscheint. Nach einem von den zuständigen Ministerialinstanze«
geprüften und gebilligten Kostenanschläge des KöniglichenKreisbauinspektorsist für die Herstellung
des Turmes allein ein Betrag von 133 500 Mark — wenn alle nötigen Arbeiten ausgeführt
werden sollen — vorgesehen. Etwa zwei Drittel dieser Summe entfallen lediglich auf Steinmetz'
arbeiten. An Stelle des weichen, ursprünglich zur Verwendung gekommeuenTuffs würde der
widerstandsfähigere Ettringer Tuff mit feinem kräftigen porösenGefüge zur Verwendung zu kommen
haben. Schwierigkeiten macht der Ersatz des Trachyts durch ein ähnlich festes Material, da«
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. « ^« ^berkirmener Sandstein erscheint hier zunächstals zu
zugleich ihm im Tone nahe kommt. Ar chen ^', ^m Trachht verwandtes
hell; es würde noch festzustellen sein, ob nicht m r.,e.nii°>en
Material gefundenwerden kann. ^ hinzogen und nach wieder«

Nach langen Verhandlungen,die sich MW I ^ ^3 ^ ^ ^ ^ ^^^^
holten Besichtigungenund "H"^^ unbedingterforderlichen Arbeiten
daß wenigstensmit den notwendig en. m MteNW o ,' ^ß^ch der Aufwendungen für die
begonnen werden kann. 175 000 Mark vor. Der Herr Minister
Heizungs- und Beleuchtungsanlage- den ^ nag ^ ^,^ ^^
der geistlichen. Unterrichts-und Med.zmaange gen est « W« ^^^ ..^ ^,^^.^
von 25 000 Mark i«r AeAgung geM d ö« 'st «^ ' ^^^^ ^ ^^
in der Höhe von 6800 Mark Negierung zu Düsseldorf einen
vermag nach dem Gutachten der III. ,""">' 3 " ^ach ^ ^ ^, Militärverwaltung
höheren Betrag als 45 420 Mark mch auMb M- ^ ^Verwaltung, der die Nutznießung
geschlossenenVertrage vom 27. N°«embe 8W d '^ ^ Militärverwaltung sind
des Gebäudes zusteht, au aber noch rund 20 000 Mark, um
77 780 Mark zugesichert. Von Provinzialverwaltunghat angehen
deren Bewilligung aus Pro""zllllm.tteln d r Herr ^ genommen werden können,

lassen. Ohne diese Summe würden .e ^"^ fs mch m wg^g^^ ^, ^.^^ des
Mit Rücksicht auf deu hohen arch.tekton.schenWert de ^auw ^^^ ^^,^
Bestandes, beehre ich mich, die Bewilligung dieser ^nmme ... zwei g °>
warm zu befürworten.

Anlage 5.

Zu Nr. 9 der Zusammenstellung.
Hamborn: Krenz«»ngder tath. Pfarrkirche

Von dem ehemalig'

Gerhard. Herrn zu Wikrath aus dem St« W ^ .^ ,^ ,n
der Kirche, die in spütestgot.schen Forn.eu » ^3 HM' ,^^ ^,^ ^ ^^ ^^, ^^
großer Teil des alten romanische,. Kreuzgangeserhalt', der M '^^^ ^^^^^ Kreuzgang
Bauanlage darstellt. Dieser noch aus der ^.ne ^ ^^ .^^.^^ ^ überkommenen
gehört neben den Kreuzgängenvon V°«u. Obe ple un ' ^ . ^^ ^ „^
Anlagen dieser Gattung in der g«"^« NlMpr ^ ^"^^ feine Entstehung im direkten
frühere und strengere als in Bonn und Oberp . ^a , Kreuzgange ist der e.ne
Anschluß an die erste Gründung der Abte. Nch enk du e.^ Von ^^ ^^„^ ,

Flügel abgetragen, zwei weitere haben .hre alte Fm " "' " .^ ^ich. infolge langer Ver-
der Nordflügel fast vollständig und intakt erhalten; e beftnde M ^^ ^ ^^.^^ ^
Wahrlosung,in einen, sehr schlechten in den Partien
mcmtel der Außenmauer hat vielfach durch Verw.tte^
unter den Fensterbänken ist das Mauerwerk durch d.e M.Y ^,^ ^^^^^„ Architektur-
Feuchtigkeit fortwährend der Zerstörung ausgeM ^^'"" ^nser. teils durch Verwitterung,
teile haben, teils durch rohe Behandlung be. « Emm« ^^ ^, ^sse auf.
schwer gelitten. Im Innern we.,en d.e alten Gewölbe
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Dazu kommenVerunstaltungen des Krcuzgauges in neuerer Zeit: Einzelne Fenster sind
vermauert und durch neue moderne Fenster ersetzt, an den viergeteiltcn romanischenFenstern sind
je die beiden äuheren Oeffnungeu in Backsteinzugesetzt, die beiden Inneren von der Fensterbank
aufwärts bis zur halben Höhe zugemauert; vor allem aber ist vor einigen Jahrzehnten ein als
Abort dienender plnmper Ziegelvorbau eingeschobeu worden, der die ganze Fa^ade durchbricht und
die intime Wirkung des Kreuzganges in der peinlichstenWeise stört. Ebenso störend wirkt ein
an der Mauer hinaufgeführter,mit einer langen Röhre bekrönter moderner Schornstein.

Eine Wiederherstellungist zur Sicherung des Bestandes laugst eine Notwendigkeit. In
erster Linie würden hier die mancherlei Schäden des Bauwerkes abzustellen sein. Das Ziegel¬
flickwerk würde in Tuff zu ersetzen sein, die ganz schadhaftenund vermorschten Tuffsteine würden
unter möglichster Schonung des jetzigen Bestandes auszuwechseln sein, ebenso die völlig geborstenen
Architelturteile. Endlich wäre, um einer weiteren Dnrchfcuchtuug des Mauerwerks vorzubeugen,
das Erdreich im Hofe so weit auszuheben, daß seiue Oberfläche tiefer als der Fußboden des
Krcuzganges zu liegen kommt. Die Vermnucrung der Fenster wäre zu entfernen, ebenso natürlich
der häßliche Einbau. Nach Beseitigung desselben würde einer Wiederherstellung des hier jetzt
verdeckten Fensters nm so weniger etwas im Wege stehen, als hier die Pfeiler» und Vogenansätze
noch vorhanden sind, für einen Ersatz der zu Grunde gegangenenTeile aber die anderen Fenster
genügenden Anhalt bieten. Eine gewisse Schwierigkeitbietet die Herstclluug des Kreuzganges nul
an der Stelle zwischenden beiden westlichen Fenstern, wo Konsolen und Maueransätze an der
Außenwand auf einen ursprünglich hier befindlichenVorbau schließen lassen. Nach der Analogie
solcher Anlagen in den Nheinlcmdcn,vor allem wohl in Bonn und Saun und weiterhin in Süd¬
deutschland,so in den Cisterzienserklösteru zu Maulbronn und Bebenhausen, sowie im Augustiner-
kloster zu Nürnberg, wäre hier eine kleine Kapelle oder ein Brunnenhäuschen anzunehmengewesen.
Bei der Unsicherheitder Gestalt des ursprünglich hier vorhandenen Bauwerkes würde aber auf
eine Wiederherstellung zu verzichten sein. Die alte Maueröffuung würde nur als Ausgang in
den Hof wieder zu beschaffen sein.

Die Gemeinde ist naturgemäß an diesen nicht unmittelbar ihren Kullusbedürfnissen
dienenden Baulichkeiten nicht so stark interessiert, daß sie hier, um der Interessen der Denkmal¬
pflege willen, zu wesentlichenOpfern bereit wäre. Sie ist zurzeit außerordentlich in Anspruch
genommendurch die Beschaffungder Neuausstattung für die Kirche, die durch einen Brand zerstört
ward. Die Schwierigkeiten, die in MißHelligkeitenzwischen der KöniglicheilRegierung und der
Kirchengemeindelagen, dürften jetzt als beseitigt angesehenwerden; der Fiskus trägt zu einem
bestimmten Teile zu diesen Arbeiten bei. Mit Rücksicht auf die Dringlichkeitder Ausführung und
den hohen architektonischen Wert der schwer gefährdeten Anlage möchte ich die Bewilligung der
erbetenen Beihilfe von 4000 Mark zu den auf 5000 Mark berechneten Kosten lebhaft befürworten-

Anlage 6.
Zu Nr. 10 der Zusammenstellung.

Bollendorf, Kreis Bitburg: RömischeVilla.
Im Frühjahr 190? ist in dem bekannten Luftkurort Vollendorf an der Sauer dicht bei

Burg durch das Trierer Provinzialmufeum eine vortrefflich erhaltene römische Villa aufgedeckt
worden. Es handelt sich dabei nicht um eine der großen herrschaftlichenAnlagen der Villa"
urwn«,«, wie sie in Fliessem bei Bitburg und in Nennig mit reichen Mosaikböden schon früher
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aufgedeckt und z T offen «ehalten worden sind, sondern um den kleineren Typus der Villl.
n o Di Anlage bt üb r ihre Bangeschichte dentlichen Aufschluß; der große Vorderstugel

mit den beiden Eckr falten einer roßeu Freitreppe oder Vorhalle m der Mitte und dem großen
3 lle darun r eb s w rückwärtige Flügel uud die rechte Abschln maner des mereck.gen
Binnenhofes ae ören der ältesten, aus dem 1. Jahrhundert stammenden Anlage a>. Der l.nk
sslü el mi dm om^ und Heizvorrichtungen ist des öfteren, zum Mindestenzweimal

Ansprüchenans beguemere^b^ Lebens^ ^nügen
zu üuuen Diese Neubauten, von denen namentlichdie nmMg iche Anlage des Bades Mit Au-^

Zleider'2. Hilraum. kaltem und ^"e^
m die römischen 2eben.gew°hnhe.en g t. stn M 2 ^ ^ I^g ^ ^) ^^
mäßig kleine Hos war mcht w.e bei de,^' ^^ " H ^„ ^ ^„^^ ^^ ^ ^
g°ng ist hier höchst wahrschemüch m ^ ^ ^,^ ^ ^
kragtes Dach geschütztgewesen. Nach den Cmzelsunoen i,i ^>c, «

dem Ende des 4. 3«^^^^^ ^ ist aus verschiedenenGründen dringendwünsche.^
Die dauernde^^nl altung der uuag , , ^^ Rheinprovinz im Lauf

wert. Einmal ist von Details so gut erhalten,
der letzten Jahrzehnte abgedecktworden ^ >u m 'hr za^ cy , ) ^^
wie die Villa von Vollendor, nnd es "Mnt "°n h M '^ ^ ^
größeren Typus in Messem nnd Nenmg uch vo ^ausi re ^^ ^^ ^^ ^
gezeichnet erhaltenes Ve'smel dauernd offen u h«^ ^^^ ^ ^ ^, ^
sein, daß die Villa dicht be, dem besuchten Luftwott B« 3 ^, ^ ^ ^^

einer dauernden Beaufsichtigunggege e« .t ^^ ^ "emd ^ ^« beaufsichtigen,
nehmen sowie die Neste m/t der Offenhaltuugrömischer
D,e üblen Erfahrungen, d'e «n anderen ^teuen, 's ^ ^ i,,^ ansgefchlofsen.

Ansgrabungen gemacht wo^^^^^ ,, ,,^,„ ,„ ^chernng der Mane.

reste ^ieß^e^^ ^gel n..n wer-

essanten Heiz- und Badeeinr^ Ku 7 Mark übernommen" Mit Nücksicht
Kömgliche Staatsreg.ernng 2800 «, der Kreis^tt^g ^„^ ^^ ^, ^ckM„
auf die große Bedeutung, die von der Rettung de.^erer^z , Bewilligung
logischen Wissenschaft auf die Erhaltnng d« V'll°^ ev ch^ ^^ ^^ ^g^

^U'""— Unters unl Beaufstchtigungnach der
ersten Instandsetzungübernimmt.

Anlage ?.

Zu Nr. 11 der Zusammenstellung,
Heimbllch, Kreis Schleiden: Bulgruine.

n> Nnraruiue Keimbach,der Stamnisitz des Inlich'schenGrafengefchlechtes nnd eme der

malerischst^^ w den Hilden ^P. hat^^^^^^^^
landtag beschäftigt. Die Erhaltung dieses wichtige., De'ckm s Y m n du ch ^ «

daß in einem Augenblick, als es der Spekulation ^ 'f^'^^^ Kreisbauinspeltors

Ban^de^ r^i7^^^^^ 'r Denkmals zu
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dem „Verein zur Erhaltung der Burgruine Heimbach, E. V." zusammenschloß. Der Verein hat
im Verhältnis zu seiner beschränkten Mitgliederzahl bedeutendesgeleistet; insgesamt sind von ihm
bis jetzt rund 20 500 Mark aufgebrachtworden, darunter die beiden Provinzinlbeihilfen von ins¬
gesamt 7 000 Mark und der von dem RheinischenVereiu für Denkmalpflege und Heimatschutz
geleistete Beitrag von 1 000 Mark und ein solcher des Vereins znr Erhaltung deutscherBurgen
von 300 Mark. Mit Rücksicht auf die Abwendungder dringendstenGefahren hat der Verein aber
auch eine bedeutendeSchuldenlast auf sich nehmen müssen. Eine ernente starke Heranziehung der
Mitglieder im letzten Jahre hat diese Schuldenlast von über 6000 Mark auf etwa 2000 Mark
verringert; dazn war der Verein gezwungen,weil die Verzinsung der Schuld die Mitgliederbeiträge
ungefähr ganz absorbierteund es eine Existenzfragefür ihn war, wenigstens einen Teil der laufenden
Einnahmen für die eigentlichen Vereinszwecke freizubekommen.

Die bislang ausgeführtenArbeiten und Unternehmungendes Vereins haben sich ansschließlich
nur auf die allernotwendigftenDinge erstreckt; eine Reihe unglücklicher Komplikationeu — der
unerwartete Einsturz einer großen Stützmauer im Jahre 1904, der nach den Abgrabungen sich
ergebende überaus schlechte Zustand der bis dahin verdeckten Mauerzügc, die Notwendigkeit, das
zur Zwangsversteigerungkommendeund für den ganzen Anblick der Burg so wichtigeGrundstück
mit der Zehntscheune anzukaufen — haben den ruhigen Gang der Wiederherstellungsarbeitengestört
uud größere Mittel für sich in Anspruchgenommen. Nachdemder größte Teil der Vnrg von der
starken, die aufstehendenMauern gefährdendenSchnttschichtbefreit, und nachdem hauptsächlich die
gegen den Ort gelegenen,durch die Absturzgefahr so kritischen Mauerzüge der Laudseite instand
gesetzt sind, bleibt namentlich noch der größere Teil der nach dem Ruhrtal über steilen Felsen
gelegenen Mauer iustnudzusetzen. Hier besteht noch eine große Gefahr, da die Felsen, auf denen
die Stützmauern fundiert sind, teilweise abgewittert und die Mauerflächen selbst außerordentlich
start angegriffensind. Ferner stehen noch ans die Arbeiten an den einzelnenBanteilen auf dem
Burgplateau. Hier hat der Verein bislang sich ans die Ausheilung der allerdringendstenSchäden
beschränken müssen; es fehlt noch durchweg die Sicherung der Mauerkronen und der inneren Mm>er<
flächen nach dem Dorfe zn. Der Umfang dieser Arbeiten ist gegen den ersten Anschlagauch ganz
cmßerordeutlich gewachsen, da eine Reihe interessanterKelleranlagen, eine Nebenpforte mit Zwinger
n. a. m. hier bei der Beseitigung der Schuttmassen zn Tage gekommen sind. Ueberhanpt haben
die Abgrabungen gegenüber der früher bekannten Gnmdrißanlage ein wesentlich reicheres und
interessantesBild der Ruine ergeben. Unter diesen Umständen belauft sich die Schlußsnmme des
neu aufgestelltenAnschlagesauf 14 400 Mark; davon können einzelne kleinere Arbeiten wohl noch
zurückgestellt werden, als dringlich sind aber doch immerhin Arbeiten im Betrage von mindestens
10 000 Mark zu bezeichne». Ich beehre mich, eine weitere Beihilfe in der Höhe von 5000 Mark
angelegentlichst zu empfehle».

Anlage 8 .
Zu Nr. 12 der Zusammenstellung.

Cleve. Stiftskirche.
In der romanischenKirche des ehemaligen Pmemonstratenserklosterszu Bedburg befand

sich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts ein imposantes Hochgrab der Stifter, des Grafen
Arnold II. von Cleve und seiner Gemahlin Bertha, um das Jahr 1300 ausgeführt, eine der
hervorragendsten Leistuugeu der Grabmalsskulptur in Westdeutschland,in den Rheinlanden aus
dieser Zeit vielleicht die bedeutendste künstlerische Leistung. Das Denkmal, das noch im 17. Iah^
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.. ^ «. ..» „«>, inn dem der clevische Dichter I. Kayser im zweiten
hundert in hohen Ehren gestanden hatte, und "« °em ° ' e W ) ^ ^^ ^^
Teil seines Parnasses von 1698 der beiden liegend

Kirche entfernt worden Me m " b"^ '^^ ^^^^ ^ ^^
dargestelltenStifter sind nmtwMg ^ « b°"sch ze ^ ^^^^ ^^
Kirchhofeverscharrt. Die Ermnerung an d^ Herr Professor Dr. Schölten, der
Mitte der 90er Jahre des Pf ngartens das Fußstück
bekannte elevifche Historiograph auf emem Sch au^e ^W^ ^.ßte I.n Anschluß cm
einer weiblichen Statue, das notwend.g von einem M« m y )

diesen Fnnd wurde durch deu Genannten «nd °> M"e H "nch ^ternommeu, und es wurden

grabung ans dem Kirchhofe mit Genehmigung ^. ^^ ^.^ ^.^ .^.^,
die Reste des Grabmales gesunde,, h "W chY ^^ ^.^ ^.^ ^^^.^ ,^ ^„„
außerhalb des Pfarrgartens nüdeckt und "' ^ ° ^^. ^^ ^ Spülstei» umgearbeitet
Sakristei, das Fußstückder Statue des G af« ^n " ^, ' ^^^„ ,,^^^., ^
worde« war. Der Herr des Rathauses
wurden zunächst im Garten des Malers Haas und dann
zu Cleve provisorisch zusammengesetzt. Trümmer und Splitter wieder

Es lag der Gedauke nahe, weder erstehen zu lasseu. In der
zu vereinigen nnd aus ihuen das ^ren M°mg^ ^. ^.„.„ensetzuug der Grab-
Gestalt des Bildhauers Mormann «' ^'de" ^ ^°n ^^ichleit ^^,^^ z,^
malsreste von Heinsberg sich °usMe.chn^ ^^, ^ , .„, ^^^ ^99 war
sich dieser außerordentlich die notweudigeuArbeiten verhandelt
iu der Provinzialkommissionfür d<e Dentm° WM ^^ ^ ^^ ^ ^^^^^„

worden; im Jahre 1903 hatte dann ^ ^P'°MM°^^^^^ ^^ Voraussetzung,daß die
Wiederherstelluugslosteueme Belhllfe w» 283" ^a ^.^ ^.^^ ^.^ ^^ ^^.^
gleiche Summe vou dem Staate aufgebrachtwru^^-^ ^^ ^.^ ^^ ^^ ^^^„^^ ;„
tumsverein in Cleve und dem Herrn P^"" °°" ^ der liebevollen und gewissenhaften Arbeit
das Atelier des Bildhauers M°"N»nn gebmch - ^a ^^ ^ ^ ^.^ ^^^.^„ ^^
und dem rühmenswertenSpursinne des H"" ^ ^ ^^^ 200 an der Zahl - wieder zu
Reste wieder zusaunnenzusetzen und «U° ^"^ ,^ ,^ ^asse ersetzt war. war es

no^ig' ^t^^-^ "!griss zn nehmen, da bei längerem

eingeleiteten erneuten Vech"^ sich «me rm^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^
setzung der Reste hatte Denknmles erwünscht war. so würde ein ganz

lang nnd 1.60 m bre.t^ ^« ' f « Mst 3 ^^ ^^^^ .^. ^ ^^^ Kreuzarm
erheblicher Ramu der Be » ge Knche^ n ^' ^ ^ ^^^ ^ ^ ^^^^;^ ,.„f^.
wäre hierfür zu verwenden gewesen, ^er «n 1

so w.r das wiederhergestellte Denkmal 3«"«^ he.m°tl°^ kunstgeschichtlich gleich mert-

Cs erschien "" «^ ^ch ^ der

^^^^^^^^ ^''ner Gattin Margaretha von
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Berg, und das Grabmal des Herzogs Johann II, (f 1521) und seiner Gemahlin Mechtilde von
Hessen, Beide Monumente, die früher frei aufgestelltwaren, das eine in der Mitte des Chores,
das zweite uor dem Marienaltar, find jetzt, bei dem Platzmangel in der Kirche, auf die Seite
geschoben wurden, in dem engen Seitenchürchenmit der einen Langseite an die Wand gerückt und
der Besichtigung dadurch wesentlich entzogen, außerdem im Laufe des letzten halben Jahrhunderts
uiclfach verstümmelt. Nach wiederholtenVerhaudlungeu mit dem Herrn Dechanten von Eleve und
dem katholischen Kircheiworstaude ergab sich nun die Möglichkeit, das Vedburger Denkmal in Vcr-
biudung mit den beiden genannten Monumenten in windigster Weise aufzustellen uud zwar isoliert
in der nn den nördlichen Seitenchor der Stiftskirche angebauten zweischiffigenehemaligen Dionysius-
tllpellc. Es stößt hier an das Seitenschiffeine interessantespätgotische Anlage an, eine zweischiffige
Duppclknpellc, in der die drei Denkmäler in der bequemsten Weise aufgestelltwerde» tüunen. Es
würde sich hiureicheudGelegenheit finden, sie dort von allen Seiten zn besichtigen. Auch andere
Erinnerungen an die elevischen Herzöge, so das Bronze-Epitaph des Herzugs Johann des I. ans
der Stiftskirche, endlich verschiedene spätgotischeund Renaissancc-Skulptureu würden hier zn ver¬
einigen sein. Es könnte so an historischer Stätte nnd in einen: durch günstige Nnumwirkuug uud
vortreffliche Beleuchtungsverhältnisseausgezeichneten,besonders interessant gestalteten Raume eiue
Grabkavclle für die ehemaligeuLandesherren geschaffen werden, wie eine solche in der gesamteu
Nheiupruviuz uicht existiert. Ein Gesamtdentmal des elevischcn Herrscherhauseswürde so entstehen
töuueu, und es würde dadurch zugleich die Eriuuerung au das alte Grafen- und Herzogsgeschlecht
lebendigerhalten werden, die durch die Dreijnhrhundertfeier des vorigen Sommers wieder geweckt
ist, Eleve würde durch die sorgfältige Wiederherstellungdieser Denkmäler nnd durch ihre gemein¬
same wirkungsvolleAufstellung um eiuen wichtigenAnziehungspunktbereichert werden.

Die Voraussetzuugdabei ist natürlich, daß die Gemeinde auf den Raum der alten Dionysius-
uud Michaelskapelle,der ihr bislaug als Sakristei diente, verzichtet; sie ist aber geneigt, auf eine
solche Lösung einzugehen, wenn sie fiuauzielle Unterstützung findet. Sie würde sich, anschließend
an den südlichen Seitenchor der Stiftskirche, dann eine neue, ihren Bedürfnissen entsprechende
Sakristei schaffen müssen.

Die Kosten für die Wiederherstellung der drei Denkmäler, für die Aufstellung in der
Diuuysiustapelle und für dereu Umwaudluug in eiue Grabkapclle würden uicht unerheblichefei».
Für die Wiederherstellung des Vedburger Denkmales selbst ist — iuclusive der Kosten für die
Schaffung eines neuen Unterbaues — die Summe von 5600 Mark angesetzt,für die Instand¬
setzung der beiden elevischen Grabdenkmäler uud ihre Versetzung1200 Mark. Die llmwaudluug
der Diunysiuskapellewürde rund 5000 Mark verlangen. Es handelt sich darum, die Nordwcmd
des nördlichen Seitenschiffeshier zu durchbrechen und zwei große Ocffnungen zu schaffe»,, die dann
durch ein Gitter abzuschließenwären. Es würde dann die Grabkapelle etwa wie diejenige der
bnrguudischeuHerzöge in der Kathedrale uou Vrüggc in engster Verbindung mit dem Kirchen-
rmime selbst bleiben. Im Innern würde die mittlere Wand herauszunehmen nnd die Mauer hier
durch eincu Bogen zu uuterfaugen feiu. Eiu vermauertes Fenster uud eiue vermauerte Türe wären
wieder zu öffnen. Die Kosten für die Errichtung nnd Einrichtung einer neuen Sakristei an der
Südseite der Kirche würden endlich mit 10 000 Mark zu veranschlagensein, so daß sich eine Gesamt¬
summevou 21800 Mark ergeben würde.

Ohne wesentliche Unterstützungaus öffeutlichenFonds wird die Ausführung dieses Pro¬
jektes unmöglichsein. Die Kirchengemeindein Eleve ist bereit, so weit wie möglich entgegen¬
zukommen,glaubt aber, da es sich nicht um eigeutliche kirchliche Interessen handelt, sich für diese
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Ausführung nicht besonders belasten zu dürfen. Stadt und Kreis Eleve haben aus Anlaß der
Drcijahrhuudcrtfeier,sowie für die Errichtung des Denkmales des großen Kurfürsten,sich so wesent¬
lich und mit hoher Opferwilligkeit belastet, daß weitere Aufwendungenzurzeit von ihnen kaum zu
erbitten sein dürften. Bei dem Staate ist ein Zuschuß beantragt; der Herr Minister hat eine
Bewilligung von 2800 Mark fest zugesagt,cö ist aber zu hoffe», daß dieser Betrag erhöht werden
wird. Mit Rücksicht auf die kunstgrschichtlichenund historischen Interessen, um die es sich hier in
gleicher Weise handelt, beehre ich mich, die Bewilligungeiner Beihilfe in der Hohe von 6800 Mark
auf zwei Jahre verteilt, also zunächst einer ersten Rate von 3400 Mark warm zu befürworten.

Zu Nr. 13 der Zusammenstellung. Anlage 9.
Vallendar- Kreis Coblenz, Hans Meffert.

Das Mcffcrtschc Haus am Marktplatz zu Vallendnr ist das schönste alte Haus des ganzen
Ortes und eines der besten Beispiele dieses Typus in den Rheinlanden überhaupt. Ueber dem
massiven Erdgeschoß hat der Bau zwei Fachwertgeschosscmit Giebel; die gleiche Gliederung zieht
sich an der Seitenfront des Hauses hin. Die äußerst reiche Behandlung des Fachwcrkszeigt die
Formen, wie sie um die Mitte des 17. Jahrhunderts in der Eoblenzcr Gegend üblich waren —
reiche Umrahmung der zu Gruppen zusammengezogenen Fenster mit Mastern und Gesims, üppig
reich und derb geschnitzte Eckpfosten des Fachwcrks, Füllungen mit geschweiften Andreaskreuzen
und großen Rosetten, die Giebel in der vielfach geschweiftenForm mit geschnitztenEinfassungen.
Das Haus ist im Laufe der Zeit stark verändert worden durch Verputzen der Fachwcrkflächcn
zwischen den Fenstern und Vcrschiefern der Giebel. Der Besitzer,der nicht besonderslcistnngs-
fähig ist, trug sich zunächst mit der Absicht eines vollständige!!,seinen besonderenWirtschafts-
bcdürfnissenentsprechenden Neubaues, ist aber jetzt bereit zu einer Herstellung des Hauses im
Sinne der Denlmalpflegc. Die Kosten der sämtlichen Arbeiten sind recht bedeutend, da das
Innere durchgängigeiner sorgfältigen Instandsetzung bedarf, namentlich müssen hier, weil die Böden
sich teilweise stark gesenkt haben, umfänglicheEiscnstützcnund Eisenträger eingezogen werden.
Der erste Anschlag von annähernd 17 000 Mark wird sich aber nach der jüngsten genauenPrüfung
wohl auf etwa 12 000 Mark heruntersetzen lassen, immerhin wird jedoch die Leistungsfähigkeit des
Eigentümers erschöpft sein, wenn er die Beträge für die Herstellung des teilweise auch noch sehr
interessanteninneren Ausbaues übernimmt.

Für die im Interesse der Denkmalpflege hauptsächlich liegende Herrichtungdes Aeuhercn
haben die Gemeinde Vallendar 500 Mark bewilligt,der Rheinische Verein für Denkmalpflege schon
750 Mark, der «reis Coblenz 500 Mark. Bei der großen Bedeutung, die dem Bau iu der
Reihe der rheinische,! Fachwerkbautenbeizumessen ist. möchte ich mir gestatten, eine Beihilfe von
1500 Mark ans Provinzialmitteln auf das Wärmste zu befürworten.

Zu Nr. 14 der Zusammenstellung. ^nlage^10.
Mllnreal, Kreis Manen. Fachwerkhäuser.

Einer der malerischsten Punkte in der ganzen Eifel ist das kleine Städtchen Monreal im
ubcrnc Elztal, überragt von den mächtigen Trümmern des gleichnamigen Schlosses und der Länge
nach von der Elz durchflosseu.Auf große Strecken ist die mittelalterlicheStadtmauer mit ihren
Anschlüssen an die Burg und der unteren Ueberführuug über die Elz „och erhalten; oberhalb der
Elzbrückc liegt die schöne spätgotische Pfarrkirche. Der Hauptreiz beruht aber doch in den zahl-
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reichen reizvollenFachwerlbauteu, die durch den ganzen Ort verteilt sind uud die Strahenbilder
entscheidend beherrschen. Es handelt sich insgesamt um nicht weniger als etwa 20 Wohnhäuser,
die nach den jüngsten sorgfältigenFeststellungenim Sinne der Denkmalpflegedes Schutzes bedürfen.
Besonders bekannt ist das überaus malerische Bild, das die mittelalterlicheElzbrttckc mit dem hohen
von 4 Löwen getragenen Steinkreuz zusammen mit den umliegendenalten Wohnhäusern und dem
Blick auf die Kirche bietet.

Es war schon lange ein Wunsch der Denkmalpflege,hier schützend einzutreten; der Rheinische
Verein für Denkmalpflegehat fchon vor einigen Jahren eine kleine Beihilfe für zwei Häufer bereit¬
gestellt. Die geringe Leistungsfähigkeitder Eigentümer, die Schwierigkeitender Bauleitung u. a. m.
ließen es jedoch nicht zur Inangriffnahme der Arbeiten kommen, bis Ihre Kgl. Hoheit die Fürstin
zn Wied, die dem malerifchen Ort ein befonderesIntereffe entgegenbringt,eines der interessantesten
Häufer an der Brücke, das zum Verkauf stand und ganz der Vernachlässigunganheimzufallen
drohte, ankaufte und entfprechendinftandfetzenließ. Diefer Anfang hat auch das Interesse der
Einwohner erregt, so daß auf eine stärkereBeteiligung von ihrer Seite zu hoffen ist.

Es würde nun für die rheinifche Denkmalpflegevon allerhöchsten» Wert fein, in diesem
ganz besonders gearteten Falle programmatischvorzugehenund die ganzen alten Bauten in Monreal
in verschiedenenEtappen instandzusetzen.Der Herr Regierungs-Präsident hat sich bereit erklärt, einen
in Mayen ansässigen Negierungsbaumeister für die Bauleitung zur Verfügung zu stellen. In
manchen Fällen find die Eigentümer leistungsfähiguud bedürfen nur der Anleitung bezw. der
Bauaufsicht, in anderen sind sie zn kleinen Beiträgen bereit. Ebenso verschieden ist der Umfang
der bei den einzelnenWohnhäufern notwendigenArbeiten — von der Aenderungdes Anstrichesan
den Fensterläden bis zu weitgehenden Reparaturen am Fachwerk; in vielen Fällen ist das Fachwelk
freizulegen,in anderen ist nur der Anstrich des Fachwerksnutwendig. Im einzelnenfchweben die
Verhandlungen mit den Eigentümern und eine genauere Veranfchlagungder Arbeiten zur Sicherung
der sinngemäß zunächst vorzunehmenden5—6 Häuser um die Elzbrücke sowie der Instandsetzung^
arbeiten an der Elzbrücke selbst ist in Arbeit. Der frühere Anschlag belief sich für diese Arbeiten
auf 1850 Mark; uachdem ans diefer ersten Reihe aber der eine Bau schon hergestelltworden ist,
darf die Veranschlagungals wesentlich zu niedrig gelten. Es würden hier insgesamtdoch 2500—3000
Mark erforderlichfein. Bei dem eigenenCharakter der ganzen Arbeit und bei der Notwendigkeit
von Fall zu Fall zu verhandeln und zn entfcheiden,ist eine ganz zuverlässigeVeranschlagungj"
nicht möglich. Der Rheinische Verein für Denkmalpflegeuud Heimatfchutzhat generell schon seine
wesentliche Beteiligung zugesagt uud ebenso ist von Seiten des Kreises Mayen auf einen Beitrag
zn hoffen. Ich beehre mich, unter diefen Verhältnissen eine erste Beihilfe von 1000 Mark nnge-
lcgentlichst zn empfehlen unter der Vorausetzung,daß der gleiche Betrag von den anderen Interessenten
aufgebrachtwerde.

Gesellschaft für RheinischeGefchichtötnnde. Cöl^ den 22. Dezember 1909.
Del Vorstand. Gel«°nslloster12.

^ag^li. ^ ^. 15 der zusammenstelln«».
Geschichte der rheinischen Glasmalereien.

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich, die folgendeDarlegung mit der Bitte um wohl'
wollende Entgegennahmezu unterbreiten.

Unsere Gesellschaft hat durch Vorstandst,eschluhvom 29. Juni d. I. der Bewerbungs-
schlüt des Herrn Dr. H. Oidtmann in Linnich um die Preisaufgabe der Mevissenstiftung-
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„Geschichte der rheinischen Glasmalereien vom 13. bis zum Ansang des 16. Jahrhunderts" auf
Grund eines einstimmigen Urteils des Preisgerichts den vollen Preis in der Höhe von 3000 Mail
zuerkanntund zugleich grundsätzlich beschlossen, der Veröffentlichungdieser Arbeit naherzutreten.
Die Verhandlungen,welche inzwischen über die Modalitäten dieser Veröffentlichung geführt worden
sind, haben zu folgendemErgebnis geführt. Das Wert soll in zwei Quartbändcn herausgegeben
werden, welche außer einem eingehenden geschichtlichenAbriß der im Gebiete der heutigen Rhein-
Provinz entstandenenmittelalterlichenGlasmalereien eine genaue Uebersicht und Beschreibung samt?
licher heute »och vorhandener Erzeugnisse dieses Kunstzweigesenthalten werden. In diesen Text
sollen in Autotypie 75 Illustrationen Aufnahme finden; außerdem sollen in 50 größeren Licht»
drucktafcln die wichtigsten dieser Denkmäler in größerem Maßstabe vervielfältigt, und zwar sollen
von diesen Tafeln tt bis 10 in Farben hergestellt werden, um einen möglichstder Wirklichkeit
entsprechenden Eindruck dieses Knnstzweigcszu ermitteln, in dem unsere Rhcinprovinz so hervor¬
ragendes und eigenartiges geleistet hat.

Ein solches Werk aber wird sehr erheblicheuud über die Mittel unserer Gesellschaft
hinausgcheudcGeldmittel beanspruchen. Es ist beabsichtigt,den Verlag des Werkes der Firma
Schwann in Düsseldorfzu übertragen,aber es ist von vornhereinsicher, daß diese Firma den Verlag
nur dann übernehmenkann, wenn sie einen beträchtlichen Zuschußzu den Herstellungskosten erhält.
Die Höhe dieses Zuschusses wird nach einer vorläufigen Schätzung etwa «000 Mark betragen.
Von diesen. Betrage würde unsere Gesellschaft voraussichtlich die Hälfte übernehmen können, also
zu den 3000 Mark, welche sie bereits dem Autor gezahlt hat, noch 4000 Mark, in, ganzen also
7000 Mark für dasselbe aufwenden. Es würden dann aber noch 4000 Mark zn decken sein.

Die hier in allgemeinenUmrissen skizzierte Publikation berührt sich in mehrerenPunkten
nahe mit der von dem Provinzialverbande der Rhcinprovinz heransgcgcbcncnDcnkmälcrstatistik.
Die hier in Aussicht genommenegenaue Beschreibungder Glasgcmäldc wird die Ausarbeitung
des Textes der Dcntmälcrstatisti! sehr erleichtern und eine ganze Fülle der Abbildungen, welche
unserm Werke bcigcgcbcn werden sollen, kann den in Vorbereitung befindlichen Heften der Deuk-
mälerstatistikunmittelbar zugute kommen. Werden jetzt für unfcre Publikation die »holographischen
Aufnahmender Glasgemäldc und die Eliches für die Illustrationen hergestellt, so werden für die
Vorbereitung dieser Hefte erhebliche Ersparnisseeintreten, da diese Aufnahmenund Chlich^sspäter
ohne alle Kosten auch für sie benutzt werden können. Im Hinblick darauf wie mit Rücksicht auf
die allgemeineBedeutung dieser Publikation für die Kunstgeschichte der Nheinprovinzerlaube ich
mir. Namens des Vorstandes unserer Gesellschaft an Ew. Hochwohlgeboren die Bitte ganz crgebenst
zu richten, erwägen zu wollen, ob es angängig sein würde, die fehlende Summe von 4000 Mark
aus Mitteln der Provinz für unsere Veröffentlichungzur Verfügung zu stellen.

An den Landeshauptmann der Rheinprovinz Der Vorsitzende
Herrn Dr. v. Renvers Hansen.

Königl. Regierungspräsidentena. D.
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.
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Anlag e 12.
(Drucksachen. Nr. 12.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Fortgang in der Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-Erziehungsanstalten
für Fürsorgezöglinge männlichen Geschlechts katholischen und evangelischen

Bekenntnisses.

Gemäß dem in der Plenarsitzung des 49. Rheinischen Prooinziallandtages vom 11. März
1909 gefaßten Beschluß wird über den Fortgang der Bauarbciteu an den Provinzial-Fürsorge-
crziehuugsanstaltenzu Rheindahlen und Solingen wie folgt berichtet:

Bei der Anstalt in Rheindahlen wurden die Vauarbciten — abgesehen von dem besonderen
Hause für lungenkranke Fürsorgczöglinge— so weit gefördert,daß die Anstalt am 1, Oktober 1909
dem Netrieb übergebenwerden konnte.

Das Haus für Lungenkranke ist im Rohbau fertig, der innere Ausbau geht seiner
Vollendung entgegen; das Haus wird daher im März ober April d. Is. belegt werden können.

Die Inbetriebnahme der Anstalt ist in der Weise erfolgt, daß zunächst 50 schulentlassene
Zöglinge aus der Anstalt Fichtenhain und 10 schulpflichtige Knaben aus der Erziehuugs- und
Pflegcanstalt St. Joseph zu Eckenhagen überwiesen worden und sodann Neueinweisungenerfolgt sind.
Zurzeit sind in der Anstalt nahezu 60 schulpflichtige und etwa 140 schulentlasseneZöglinge vorhanden-

Der kommissarischeDirektor ist nach längerer Beschäftigung bei der Zentralstelle in der
Abteilung für Fürsorgeerziehung und bei den Anstalten Fichtenhain und Vrauwciler im August
1909 nach Rheindahlen übergesiedelt.

Die übrigen Beamten und Angestellten sind in den Monaten September und Oktober
bezw. je nach dem eintretenden Bedürfnis nach und nach eingestelltworden.

Die Hauswirtschaft in der Kochküchc, der Wäschereibetrieb,die Bäckerei und die Kranke«'
pflege im Lazarettgebäudc sind, wie in Fichtenhain, von barmherzigen Schwestern nach der Regel
des hl. Augustinus aus dem Mutterhause in Neuß übernommen worden.

Ein Haushaltsplan für den Betrieb der Anstalt im Rechnungsjahr 1909 ist mangels der
erforderlichenUnterlagen nicht aufgestellt, der Anstalt aber der Haushaltsplan für die Anstalt
Fichtenhain zum Anhalt gegeben worden.

Wegen des Haushaltsplanes für 1910 wird auf Drucksachen. Nr. 1, Seite 10 und
Heft Haushaltsplan, Seiten 273 bis 277 hingewiesen.

Die für den Anstaltsbetrieb vom Tage der Eröffnung ab aufzuwendendenMittel finden
aus dem Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinderjähriger ihre Deckung.

Die Errichtung des von dem 46. Provinziallandtag beschlossenenIsolierhauses ist bisher
nicht zur Ausführung gelangt. Man hatte geglaubt, ohne ein solches Haus auskommen zu können,
indem man diejenigenZöglinge, die längere Arreststrafen zu verbüßen hätten, der Anstalt Fichten¬
hain überweisen wollte. Die Zahl der Arreststrafen ist aber gegen früher nicht unerheblich
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gewachsen. Die Verhunzung körperlicher Züchtigungtritt mehr und mehr zurück und wird durch
Arreststrafenersetzt.

Ergibt sich hieraus schon eine starte Inanspruchnahmeder Zellen in Fichtenhainaus der
eigenen Belegschaft, so tritt noch hinzu, daß neuerdings sehr viel Gebrauch gemacht wird von der
Einzelverwahrung, in welche Zöglinge nach den seitens der Herren Minister für die Anstalten
Freimersdorf und Fichtenhain genehmigtenHausordnungen unter bestimmten Voraussetzungenauf
längere Zeit untergebrachtwerden dürfen.

Die Folge hiervon ist, daß die Zellen der Anstalt Fichtenhain stets vollbesetzt sind und
irgendwelche Zöglinge aus anderen Anstalten nicht aufnehmen können.

Es wird nicht zu umgehen sein, auch der Anstalt Rheindahlcuein besonderes Isolierhaus
mit einer Anzahl von Zellen anzugliedern. Dabei erscheint es aber angezeigt, zur besseren Aus¬
nutzung des Gebäudes noch eine Abteilung für etwa 25 Zöglinge anzufügen. Die Zahl der
Ueberweisungensteigt fortgesetzt in ganz erheblicher Weise, Dieselbe belief sich bei den schulent¬
lassenenmännlichen Zöglingen auf: 1901: 283, 1902: 266, 1903: 309, 1904: 289, 1905: 300
1906: 334, 1907: 359, 1908: 496 Zöglinge und im Jahre 1909 wird die Ziffer von 600
Zöglingen dieser Art wohl erreicht werden. Und dazu kommt noch, daß nach wie vor in unver¬
änderter Weise stark verwahrloste Zöglinge, die durchweg alle erst einer Anstalt überwiesen werden
müssen, zur Fürsorgeerziehungkommen.

Hiernach, und da einer Vergrößerung des Zöglingsbestcmdcsnach keiner Richtung hin
Bedenkenentgegenstehen, im übrigen die allgemeinen Kosten nur wenig steigen und die Spezialtostcn
sinken werden, glaubt der Proviuzialausschuhden Bau dieses Hauses empfehlenzu können. Die
Kosten desselben,einschließlichInventar und allem Zubehör werden sich auf etwa 90 000 Mark
belaufen. Diefc Kosten sind mit den übrigen Neubaukosten in die Vorlage — Druckfachen, Nr. 14
— über die Begebung einer neuen Anleihe mit eingestellt worden.

Von der Anstalt Solingen sind nunmehr alle Gebäude mit Ausnahme einiger kleineren
Bcmanlagcnunter Dach gebracht worden; von den Arbeitendes inneren Ausbaues haben diejenigen
der im Jahre 1908 begonnenenGebäude fehr weit gefördert weiden können;diejenigen der übrigen
Gebäude find in Angriff genommen.

Die sämtlichen technischen Anlagen wie Heizung, Installation, Wasserversorgung, Elcltrizitäts-
cmlagc :c. sind in der Ausführung begriffen und weiden etwa im Mai oder Juni d. I. fertig
gestellt werden können.

Nach dem Stande der Banausführung ist bestimmt damit zu rechnen,daß die Anstalt
im Herbst d. I. belegt werden kann.

Hiernachbeehrt fich der Prouinzialausschußzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle von dem vorstehendenBericht Kenntnis nehmen, sich
mit den dargelegtenweiteren Bauausführungen einverstanden erklären und im übrigen
der weiteren Ausführung der Beschlüsse vom 15. Februar 1906 entgegensehen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renners.
Vorsitzender. Londeshlluptmann.
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Anlage 13.
(Drucksachen. Nr. 13.)

Bericht und Antrag
des Provmzialcmsfchuffes,

betreffend

den Erlaß eines Reglements für die Rheinischen Provinzial-Fürsorge^
erziehungsanstalten.

Nach H 1? des Gesetzes über die FürsorgeerziehungMinderjähriger vom 2. Juli 1900
haben die Kommunalverbände für die Verwaltung der von ihnen errichteten Erziehungsanstalten
Reglements zu erlasse»,„die der Genehmigungder Minister des Inner» und der geistliche»,Unterrichts-
und Medizinal-Angelcgenheitbedürfen in Betreff derjenigen Bestimmungen, welche sich ans die
Ausnahme, die Behandlung, den Unterricht und die Entlassung der Zöglinge beziehen".

Ein solches Reglement ist für die Rheinische Pruvinzial^Fürsorgeerziehnngsanstalt
Fichtenhain von dem 48. Rheinischen Provinziallaudtag in der Pleiwrsitzimgvom 11. März 1908
beschlösse«nnd seitens der zuständige» Herren Minister dnrch Erlaß vom 26. April 1908

8 1609 . .

M. d.^7"Ä."Ü7llI^''l294 a°'"b""gt ""«den.
Nachdem inzwischendie Rheinische Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltzu Rheiudahlcü

den, Betrieb übergebe»wurden ist und die weitere Anstalt zu Solingen im Laufe des Jahres 1910
eröffnet werden wird, ist es erforderlich, die Fassung des Fichtenhaincr Reglements, welches sich
im übrigen bewährt hat, so abzuändern, daß dasselbe für die 3 genannten Anstalten paßt. Es
handelt sich in: wesentlichen, da die 3 Anstalten gleiche Aufgaben habe», lediglich um Aeudcruuge»
redaktionellerArt und ist nur noch der Umstand zu berücksichtigen, daß der Anstalt in Rheindahlen
eine Abteilung für noch schnlpflichtigc Zöglinge angegliedert ist.

Ein entsprechender Entwurf ist in der Anlage beigefügt. Derselbe ist dem Herrn Ober-
Präsidenten der Rheinprovinz mit der Bitte eingereichtworden, die Entscheidungder zuständige»
Herren Minister über die Genehmigung desselbenherbeizuführen. Es dürfte Vorsorge zu treffen
sein für den Fall, daß diese Entscheidungbis zum Zusammcutretcudes Provinziallandtagcs noch
nicht vorliege« sollte.

Hiernach beehrt sich der Provinzialansschuß zu beantragen:
„Der Pruvinziallaudtag wolle dem vorgeschlagenen Entwurf eines Reglements für die
Rheinischen Provinzial'Fürsorgeerziehuugsanstaltenmit der Maßgabe seine Zustimmung
erteilen, daß der Provinzialansschuß ermächtigt ist, etwaige von den zuständigen Herren
Ministern nachgeforderte Aenderungenselbständig vorzunehmen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialansschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Reglement
sül dir Rheinischen

Auf Gmnd des ß 17 des Gesetzesüber die FürsorgeerziehungMinderjähriger vom
2. Juli 1900 und der §§ 8 und 35 der Provinzialordimngfür die Rheinprovinzvom 8. Juni 1887
wird hiermit für die Rheinischen Provinzial-Fürsorgecrziehungsanstaltenfolgendes Reglement erlassen,

I. Abschnitt.

Zweck der Anstalten.
Die Rheinische» Provinzial-Fürsorgeerzichnngsanstaltcnsind bestimmtzur Aufnahme und

Erziehung von auf Grund des Gesetzes über die Fürsorgeerziehung Minderjährigervom 2, Juli l900
zur Fürsorgeerziehungüberwiese»«, schulpflichtige» und schulentlassene» Minderjährige!, männlichen
Geschlechtes, katholischen uud evangelischen Bekenntnisses.

Die Anstalten haben die Aufgabe, die Zöglinge durch Arbeit uud Gewöhnung a» Zucht
uud Ordnung, sowie durch religiöse Belehrung und durch Unterweisungin den Kenntmsscnder
Volks- oder Furtbildimgsschulein körperlicher, sittlicher u»d religiöser Hinsicht zu heben und durch
Ausbildung in einem bestimmten Handwerkoder in der Landwirtschaft zn brauchbare,! Mitgliedern
der bürgerlichen Gesellschaft heranzubilden.

Den noch schulpflichtigenZöglingen ist der vorgeschriebeneElementarunterrichtzu erteile».

§2.
Aufnahme der Zöglinge.

Die Aufnahme von Zöglinge» darf nur auf Grund einer Aufnahmcanwcijungdes Landes-
hauptmauns erfolgen.

Der Landeshauptmannist befugt, die Aufnahme auch solcher Minderjähriger, deren vor¬
läufige Unterbringung auf Grund des § 5 des Fürsorgecrziehungsgesetzesangeordnetist, auf Gefahr
uud Kosten der darum nachfuchcudenPolizeibehördezu gestatten.

Von jeder erfolgten Aufnahmeist den, Landeshauptmannunverzüglich Anzeige zu erstatte!,.
Persoue», welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, dürfen nicht aufgenommen werden.

8 3-
Behandlung, Beschäftigung und Unterricht der Zöglinge.

Die fchulentlasscnen Zöglinge werden bestimmtenFamilien, deren Starte in der Regel
20—30 Köpfe nicht übersteigt, zugeteilt. An der Spitze je einer Familie steht ein besonders
geeigneter, zuverlässiger Angestellter.

Die Behandlung eines jeden Zöglings ist seiner Eigenart entsprechendeneinzurichten, wie
es zur Erreichuugder Austaltsaufgabe(§ 1 Abf. 2) erforderlich erscheint.

Die Beschäftigung der schulentlassene»Zöglinge findet in den in den Anstalteneingerichteten
Handwerksbetrieben oder in der Landwirtschaftu»d Gärtnerei statt,

18"
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Die Beköstigung und Bekleidung der Zöglinge wird durch den Anstalts-Haushaltspla» geregelt.
Die Zöglinge erhalten den erforderlichenElementar- und Fortbildungsnnterricht durch

Lehrer, welche die Befähigung zur Ausübung des Lehramts in der öffentlichen Volksschule besitze»
muffen. Außerdem wird Fachunterricht erteilt.

Wegen der Teilnahme der Zöglinge am Gottesdienst find die Vorschriften ihres Bekennt¬
nisses maßgebend. Dabei sind die Gewährung von Religionsunterricht und ausreichende Seclsorgc
sicherzustellen.

Die ärztliche Fürsorge wird von einem Arzt wahrgenommen, der psychiatrischvor¬
gebildet sein muß.

Im übrigen werden die näheren Vorschriften über die Behandlung und Beschäftigungder
Zöglinge durch eine von dem Pruviuzinlausfchuß festzusetzendeHausordnung getroffen.

8 4.

Entlassung der Zöglinge.
Die Entlassung eines Zöglings erfolgt:
?>,) wen» der auf Ueberwcisuug zur Fürsorgeerziehunglautende Beschluß des Vormnndschafts-

gerichts im Wiederaufnahmeverfahren(tz 6 des Fürsurgccrziehungsgcfetzcs) durch rechts
kräftige Entscheidungaufgehobenist;

b) im Falle der Beendigung der Minderjährigkeit des Zöglings;
o) wenn die Erziehuug des Zöglings in seiner eigenen Familie angeordnet wird (§ 1^

Abs. 2 des Fürsorgecrziehungsgcsetzes);
<l) wen» die frühere Aufhebungder Fürsorgeerziehungdurch den Landeshauptmann beschlossen

wird (ß 13 Abs, 2 des Fürsurgeerzichuugsgesetzcs) und endlich
o) wenn der Zögling anderweit untergebrachtwerden füll; der Zögling soll aber iu einer

Dienst- oder Lehrstelleerst dann untergebrachtwerden, wenn er körperlichund sittlich
soweit gefestigt ist, daß die Anstaltserziehungentbehrlicherscheint.

Erachtet der Direktor der Anstalt die anderwcitcUnterbringung oder die vorzeitigeEnt¬
lassung eines Zöglings für angezeigt, so hat er dem Landcshanptmnunhierüber alsbald zu berichte»-

Die Entlassung eines Zöglings wird in allen Fällen von dem Laudcshauptmau»
besondersverfügt.

II. Abschnitt.
8 5.

Leitung und Verwaltung der Anstalten.
Die Leitung und Verwaltung der Anstalten wird von dein Pruvinzialausschußuud dei»

Landeshauptmann sowie den dem Letztereu zugeordnete» oberm Beamten gemäß der Provinzial^
ordnuug, der Geschäftsordnung für den Provinzialausschuß uud der Geschäftsauweisuugfür dc»
Laudcshauptmllnu uud die ihm zugeordnetenoberen Beamte» geführt.

Dem Landeshauptmann steht außer den in der Provinzialordnnng und den sonstige»
Bestimmungenvorgesehenen Befugnisseninsbesonderezn:

1. die Vorprüfung der von den Anstaltsdirekturenzn entwerfenden Haushaltspläne uud der
Iahresrechnungen der Anstalten zum Zwecke der Vorlegung au den Pruviuzialausschnß!

2. die Ueberweifungder etatsmäßigen und sonst bewilligtenMittel an die Anstalten;



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 13. 141

3. die vorläufige Annahme uon Beamten für die ctatsmäßigen Stellen fowie die Annahme
der fonstigen Angestellten und Bediensteten, soweit diefe den Anstaltsdirektoren nicht über¬
lassen ist (Z 5 des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der
Provinzialverwaltnng)!

4. der Erlaß der Dienstanweisungen für die Uon ihm oder den Anstaltsdirektoren an¬
zunehmenden Beamten und Bediensteten, während die Dienstanweisungen für die von dem
Provinzialansschuß anzustellenden Beamten von diesem erlassen werden;

5. die Bestimmung über die Art der Beschaffung von Verpflegnngsbedürfuifsen und deren
Vergebung?

<>. die Prüfung der uon den Direktoren monatlich einzureichendenProtokolle über die Kassen-
revisionen sonne der Bekoftignngsnnchweise.

s n.
Direktoren der Znstallen.

Die besondere Leitung und Verwaltung jeder Anstalt innerhalb der Grenzen des Haushalts¬
plans nnd dieses Reglements unter der durch die Dienstanweisungen angeordneten Mitwirkung der
übrigen Anstaltsbeamten ist dem Direktor jeder Anstalt anvertraut.

Der Anstnltsdirettor ist als erster Beamter der Anstalt nächster Vorgesetzter des sämtlichen
Beamten- und Dienstpersonals Er ist für die ordnnngsmäßige Verwaltung der Anstalt verantwortlich
und verpflichtet, nach jeder Richtung hin auf die Erreichung der Zweckeder Anstalt bedacht zu sei»
sowie das Interesse der Anstalt zn wahren und auch innerhalb der dem Prouinzialausschuß uud
Landeslwnptmann vorbehaltenen Befuguifse vorläufige Anordnungen in Dringlichkcitsfällen bei
sofortiger Anzeige an den Landeshauptmann zn treffen.

Uebcrschreitnngen des Hanehaltsplanes dürfen nicht selbständig und ohne höhere Ge°
uelnuignng veranlaßt werden.

ß 7.

Sonstige Beamte und Angestellte der Anstalten.

Für die Anstellung, die dienstlichenVerhältnisse und die dienstlichenAufgabe» der fämtlichen
Beamten' nnd Angestellten der Anstalten sind die Vorschriften der für die Beamten nnd Angestellten
der Provinzialverwaltnng erlassenen Reglements uud Grundsätze sowie die Dienstanweisungen
derselbe» maßgebend.

Beaufsichtigung.
Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht gelten die Bestimmungen des Fürsorge-

erziehungsgesctzcssowie der Provinzialordnung.
Auße». den von dem Landeshauptmann oder in dessen Vertretung von dem zuständigen

Äbteilnngsdirigentcn in der Regel unvermutet vorzunehmenden Revisionen finden anch gelegentliche
Revisionen der Anstalten seitens des Provinzialansschusses statt.

Die Beanffichtigung der Provinzialanstalten in banlicher Hinficht sowie die gefchäftliche Be¬
handlung der Ausbeffcruugen uud Ergänzuugsbauten erfolgt nach dem von dem Provinzialansschuß
erlassenen besonderen Reglement.
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Bericht und Antrag
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Anlage 14.
(Drucksachen. Nr. 14,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Aufnahme einer weiteren (vierten) Anleihe für Hochbauten.

I. Allgemeines.
In der Vorbemerkung zur Begründung der vom 47. Provinzmllandtag genehmigten

3. Anleihe für Hochbauten ist schon darauf hiugewiesen,daß die Kosten für den Neubau der
8. Proviuzial-Heil- und Pflegeanstalt (zu Bedburg-Cleve)sowie auch diejenigen der beiden Provinzial-
Fiirsorgeerziehuugsaustalteuzu Nheiudahlen uud Solingen nicht in diese Anleihe mit aufge¬
nommen seien.

Außerdem sind eine Reihe kleinererBauausführungen inzwischen beschlossenund in Angriff
genommen worden. Die Kosten aller dieser Neubauten sind mit Zustimmung des Provinzial-
landtages zunächst vorschußweise bei der Laudesbank entnommen. Es erscheint daher jetzt an der
Zeit, zur Deckung dieser Vorschüsseeine weitere Anleihe aufzunehmen, zumal die in Betracht
kommenden Ausführuugen teils vollendet sind, teils sich der Vollendung nähern.

In dieser Anleihe sind außerdem die Mehrkostenbei einzelneu Neubauteu, deren nur über¬
schläglich ermittelten Kostenbeträge nicht ausreichten, unter entsprechender Begründung eingesetzt.
Schließlich sind auch die Baukosten für einige Nenausführungen, zu denen sich das Bedürfnis in¬
zwischen herausgestellthat, in die Anleihe mit aufgenommenworden.

Eine Uebersicht über die Zwecke, für welche die Anleihen für Hochbautenbestimmtsind,-
ist beigefügt.

Der Beschlußdes 49. Provinziallandtages vom 16. März 1909, wonachder vorhandene
Baufonds von rund 604 000 Mark, sowie die zur Verminderung des Anleihebedarfs in Zukunft
zu erhebenden Beträge in Höhe von '/« °/o der Prouinzialabgaben zur teilweisen Deckungder
Baukosten der Provinzial-Heil. und Pflegeanstalt Bedburg zn verwenden sind, ist bei Bemessung
des unter Nr. 1 der Nachweisungvorgesehenen Betrages berücksichtigt worden.
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II. Zusammenstellungder

Lfde.

Nr. Bezeichnung der Bauausführungen

^. Mauten, deren Ausführung schon geneßnngt ist.

Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstall Bedburg-Cleve.

Vergrößerungder Provinzinl Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal . ,

Weiterer Ausbau der Provinzial-FürsorgeerziehungsanstaltFichtenhain

Neubau der Provinzial-FürsorgeerziehungsanstaltRheindahlen

Neubau der Provinzial-FürsorgeerziehungsanstaltSolingen

Ankauf zweier an das Gebäude der Provinzial-Hebammenlehranstaltin
Eöln anstoßendenGrundstücke .......

Zu übertragen

Geldbetrag

7 300 000

750 000
131 500

1 WO 000

I 456 000

209 484
11500984
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Bauausführungen.

Erläuterungen.

1. Nach der dem 48. Provinziallandtag gemachten Vorlage werden die Gesamtkosten der Anstalt
uoraussichtlich (abzüglicheines von den beteiligtenGemeindenzugesagten Betrages von 05 000
Mark) I I 150 000 Mark betragen. Diese Kosten sollen nach dem Beschlußdes 49. Provinzial-
landtages (Sitzung vom 10. März 1909) zum Teil Deckung finden in dem früheren Bau¬
fonds sowie in der zur Herabminderungdes Anleihebedarfesalljährlichzu erhebenden Provinzial-
steuer von '/2 "/„. Hierdurch werden bis zum Abschlußder Abrechnung(etwa Ende des
Jahres 1912) voraussichtlichrund 2 250 000 Mark insgesamt zur Abschreibungauf die
Baukosten verwendet werdenkönnen, so daß noch 8 900 000 Mark durch Anleihezu decken wären.

Es wird jedoch vorgeschlagen, vorläufignur 7 300 000 Mark in diese Anleihe aufzunehmen,
damit schon eine entsprechend hohe Teilrechnungder Anstalt abgeschlossenwerden kann.

2. Der 48. Provinziallandtaghat diese Summe für die Erweiterungder AnstaltIohannistal bewilligt.

3. In der dem 48. Provinziallandtag nnterbreitetenVorlage waren die KostenderjenigenAende¬
rungen und Erweiterungendes Vaueutwurfs, die sich währendder Bauausführungals notwendig
herausgestellthatteu, auf 137 000 Mark angegeben. Bei dem inzwischenerfolgten Abschluß
des Baukontos hat sich ergeben, daß zur endgültigenErledigung dieser Arbeiten der Betrag
von 131 500 Mark ausreichte.

4. Die Kosten für den Neubau der FürforgeerziehungsanstaltFichtenhain einschl. Grünte
erwerb haben rund 1445 000 Mark betragen. Die Mehrkostender RheindahlenerAnstalt
demgegenüber erklärensich dadurch,daß letztere außer den in FichtenhainvorhandenenGebäuden
noch ein Haus für 00 schulpflichtigeZöglinge, ein Haus für Lungenkranke, sowie ein besonderes
Pfarrhaus enthält. Außerdemwaren in Rheindahlen auf den Neubau der Oekonomiegebäude
sowohlwie der DienstwohnungengrößereMittel zu verwendengegenüberFichtenhain,wo für
diese beiden Gebäudegattungen zum Teil vorhandeneNauaulagen verwendetwerden konnten.

Ferner sind infolge der größerenBelegziffer von Rheindahlen (280 Köpfegegen 215 in
Fichtenhain) die Kosten für die Inventarbeschaffung,sowie infolge der umfangreicherenBau-
arbeite» die Bauleitungslostenhöher gewordenals in Fichtenhain.

5. Die relativ hohen Kosten der etwas kleinerenAnstalt Solingen gegenüber denjenigender
FürsorgeerziehuugsanstaltenFichtenhain nnd Rheindahlen finden ihre Erklärung hauptsächlich
in den sehr hohen Material- und Arbeitspreisen des bergischen Landes. Der Unterschied
dieser Preise, namentlichfür Rohbauarbeiten,beträgt gegenüberden in Fichtenhaiuund Rhein¬
dahlen bezahltenPreise teilweise25—30"/,,.

«!. Der Ankauf dieser Grundstückeist vom 49. Provinziallandtag mit Rücksichtauf eine eventuelle
spätere Erweiterung der Hebammenlehranstaltgenehmigtworden.
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Lfde.

Nr, Bezeichnung der Bauausführungen Geldbetrag

Uebertrag
Mehrkostenbeim Neubau der Provinzial-HebammentehranstallEöln . ,

l 1 506 984
243 000

Zn übertragen 11749 984
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Erläuterungen.

7. Zur Begründung dieserMehraufwendungengegenüberden früher angegebenen,schätzungsweise
ermitteltenKosten ist folgendesanzuführen:
») Die nachträglichbeschlosseneBewirtschaftungder Anstalt durchOrdensschwesternerforderte

den Ausbau weiterer Räume zur Unterbringungder Schwestern:Klausur, Refectoriumund
Kapelle mit Zubehör usw,, die im Dachgeschoßdes bereits im Rohbau fertiggestellten
Wirtschaftsgebäudesnachträglichhergerichtetsind,

l>) Im Dachgeschoßdes Hauses für Geburtshilfeund Gynäkologiesind nachträglich7 ziemlich
große Räume ausgebaut. Zu dieser Maßnahme führte die Erwägung, daß die Räume
teils als Reservenbei starkerBelegung der Anstalt, teils zur Unterbringungvon Personal,
teils zu sonstigenunvorhergesehenen Zweckenfür dringend erwünscht — nach Ansichtdes
Anstaltsleiters für unentbehrlich— zu erachtenwaren,

«) Die hauptsächlichsteuMehraufwendungenhaben die Heizungs-,Installations- und elektrischen
Anlagen, sowiedie Mobilar- und Instrumenlal'Ausstattung erfordert.

Die erstgenanntenAnlagen,die in dem ursprünglichen Plan nur generell disponiert und
überschläglich veranschlagtwaren, mußten nach der Besichtigungverschiedener neuer, zeitge¬
mäß und zweckmäßigausgestatteterKrankenhäuser,die während der Bauausführung statt¬
gefunden hat, sowie nach den zwischenzeitlich in eigenen Provinzialanstalten gemachten
Erfahrungen, zum Teil wesentlich anders gestaltetund vielfach erweitertweiden, um allen
modernenAnsprüchenin hygienischer und wirtschaftlicher Hinsichtzu genügen.

Bei dem Voranschlagfür die Mobilar- und Instrumental-Ausstattungwar angenommen,
daß ein erheblicher Teil dieser Ausstattungsgegenständeaus der alten Anstalt in die neue
mit hinüber genommen werden könne, und daß sonach für Inventarergiinzung eine
verhältnismäßig geringeSumme — 100 000 Mark — genügenwürde. Diese Annahme
hat sich als ganz unzutreffenderwiesen:es hat nur ein sehr beschränkterTeil des alten
Inventars mit hinübergenommen werden können, das Instrumentarinuentarund vor allem die
alten Wäschebestäude erwiesen sich derartig abständig und unzureichend,daß nahezu eine
vollständige Neuanschaffungdieser Beständehat stattfindenmüssen und zwar mangels anderer
Fonds zu Lasten des Baufonds. Allein zur Anschaffungder Wäschewaren seitens des
Proviuzilllllusschusses37 000 Mark zu bewilligen.

Zum Vergleichsei hier angeführt, daß bei großer Sparsamkeitdie Mobilarkostender
Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltendurchschnittlichca. 400 Mark für das Bett betragen.
Die neue Hebammenlehranstaltenthält 320 Betten; die vorgenannte Anschlagssumme
von 100 000 Mark würde also einem Betrage von 313 Mark gleichkommen.

ck) Um die Wasserversorgungder Anstalt unbedingt sicher und im Notfalle unabhängig zu
stellen, ist außer dem Anschlußan die städtische Wasserleitungnoch eine eigene Brunnen-
anläge hergestellt,die zunächst die nicht unerheblichenMengen des Speisewassersfür die
Dampfkessel liefert und damit den an die Stadt zu zahlendenWasserzinsherabmindert.

!U'
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Lfde.

Nr. Bezeichnungder Bauausführungen

Uebeltrag

Um- und Neubauten der Provinzial-BlindenanstaltDüren

Geldbetrag

11 749 984

178 300

Zu übertragen 11928 284

Erläuterungen.

e) Die schon im April 1906 zur Prüfung durch die Baupolizei und durch die Königliche
Regierung eingereichtenBaupläne wurden erst im September desselben Jahres zurückgegeben.
Durch diese Verzögerungist nicht nur eine erheblicheErhöhungder das Baukoutobelastenden
Nauzinscn (weil die Grunderwcrbstosteuschon vor Beginn der Bauausführung bezahlt
werden mußten), sondernauch zufolge der verlängertenBauzeit eine Erhöhung der Bau-
lcitungskostcneingetreten. Die Bauzinsen haben bis Oktober 1909 allein über «5 000
Mark betragen. . ^ . « ..

f) Da die Belegziffer der uoll ausgebautenAnstalt 320 beträgt, so stellen sich die Kosten
für das Bett ohne Grunderwcrbskostenauf ruud 5266 Mark - eine Zahl, d,e noch als
mäßig bezeichnet werden muß, wenn berücksichtigtwird, daß bei neueren Krankenhäusern
dieserEinheitssatzzwischen 7500 und 8500 Mark schwankt, bei verschiedenenNeuanlagen
sogar erheblich höher ist.

Das ursprüuglicheBauprogramm hat im Laufe der Bauausführungenverschiedenesehr wesent-
liche Erweiternngenerfahren muffen,wodurch die erheblichen Mehranfwendungeusteh erklären.

Zunächststellte sich bei eingehender Bearbeitungder Nesselanlage für die Beheizungder
Neu- und Altbauten PP. heraus, daß durch eine Vergrößeruugdes vorhandenen,uebeuw sehr
nngünstigau dks alte HauptgebäudeaugelehntenKesselhauses, uur sehr unzulänglicheVerhalt-
nisse geschaffenwerdentonnten. Mit Zustimmungdes Provinzialausschusfeswurde daher eu
vollständig neues Kesselhausin Verbindung mit einer wirtschaftlichzweckmäßigen und den.
gesteigerten Wäschebedarfcn^ .,..«,>, . ^,.

Sodann brachten die Umbautender beiden vorhandenenGebäudeeme Reihe unvmher-
gesehener Arbeiten mit sich und zwar:
a) Im Hauptgebände: ,.

1. Eine vollständigeInstandsetzuugder Dieustwohuungdes Direktors, an der aus per i

liche»Gründe» - Krankheitin der Familie - seit einer langen Reihe von wahren
keinerlei Ausbesserungsarbeitenhatten ausgeführt werdentonne». .....

2. Der dringenderwünschte Ausbau eiuer großen Anla Mit ansteigenden.Fußboden zur
Erteilung des Unterrichts im Chorgefang.

3. Umfangreiche Ansbessernngeuan den sehr stark ausgetretenenTreppeulanfen und den
schadhaften Holzfußböden, „ ^ , , .

4. Beseitigungeine?Reihe von Fachwändenzur Vergrößerungder Arbeüsramne E sa r
teilweise schadhafte» m,d »ur wenig tragfahigeuHolznuterzügen. diefen R«u eu durch
eiserneI-Träger, sowie der gleichfallsuicht geuügendstaudstchereu gußeiserne»Säulen
durch schmiedeeiserneStützen.

"^ zur Schaffung größererRäume nnd Einziehenvon Trägern
zur Abfangungder Deckenlasten.
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Lfde.

Nr. Bezeichnung der Bauausführungen

!,»

>I

Uebertrng

Geldbetrag

.^

Innere Ausstattungdes Museums-Erweiterungsbau'sin Bonn einschließlich
Archivgebäude ..........

Erweiterungsbauder Provinzial-TaubstummenanstaltKempen .

Verlegungdes Wäscheretbetriebesin der Provinzial-Hebammenlehranstalt
Glberfeldin einen neu zu errichtendenAnbau ....

Zu übertragen

11 928 284

109 500

74 000

48 000

12 159 784

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 14. 151

Erläuterungen.

2. Herstellungvon Plattenbekleidungenhinter den Waschtischender Schlafräumezum Schutz
der Wände gegen Feuchtigkeit.

8. UmfangreicheErgänzungenund Erneuenmgeuder schadhaften Holzfußböden.
Sehr erhebliche Mehraufwendungenwurden ferner bei den technischenAulagen durch

wesentlicheAenderungengegenüberden ursprünglichenAnnahmenerforderlich.
So mußte die Zentralheizuugs- uud Iustallationsanlage sowohl iu dem alten Haupt¬

gebäude,als auch in dem Mädchenhausvollständigerneuert werden, da sich die vorhandenen
Anlagen als ganz abgängig namentlichhinsichtlich der Rohrleitungen, Ventile usw. erwiesen.
Ebensozeigtendie Gasrohre in diesen Gebäudenso große Schäden, daß sich ein Ersatz der
vorhandenenGasbeleuchtungdurch elektrischeBeleuchtungaus wirtschaftlichenGrüuden empfahl.

Für die unökonomischarbeitendeuud stark verbrauchteDnmpfmaschiuemußte eine neue
elektrischbetriebenePumpcuaulagebeschafft werden.

Die Trennung der Zöglinge durchUnterbringung in verschiedenen Gebäuden uud die
Verlegungdes Wirtschaftsbetriebesin besondere Bauten machtedie Herstellung einer umfang¬
reichen Telefmianlagcnotwendig.

Schließlich haben sich bei den Ausschreibungender Heizuugs-,Installations- uud elektrische»
Anlagen, teils durch unvorhergesehene aber notwendigeAusführungen(Fuhiwerkswage,Wasser¬
reinigungsapparat:c.), teils durch Preissteigerungenz. T. sehr bedeutendeMehrkostengegen¬
über den zunächst nur überschläglichermitteltenAusführungssummenergeben.

9. Der 49. Provinziallandtag hat gemäß dem Bericht und Antrag des Provinzialausschussesfür
die innere Eimichtuug des Erweiterungsbaueseinschließlich des Archivgebäudes,ferner für
eine Reihe von Iustandsetzuugs-und Erneuerungsarbeiten,für kleinere Aenderungenan der
inneren Gestaltung des Museums, sowie für einige durch unvorhergeseheneUmstände eingetretene
Ueberschreitungenbei der Bauausführuug 95 000 Mark bewilligt. Es hat sich nnnmehrbeim
Abschluß der Naurechuungherausgestellt,daß mit dieserSumme zur Erzieluug einer würdigen
und dem Muscumsinhalt entsprechendenInnenausstattnng nicht ganz anszukommenwar, so daß
insgesamtnoch 14 500 Mark Mehrtostenerwachsen sind.

10. Der 49. Provinziallandtag hat für diesen Bau 70 000 Mark bewilligt; die geringen Mehr«
kosten erklärensich daraus, daß der für die Inveutarbeschaffuugaugesetzte Betrag zu gering
angenommenwar.

11. Bei dieser Bauausführuug ließ sich eine Ueberschreitungder vom 49. Provinziallandtag
bewilligtenSumme von 42 000 Mark deshalb nicht vermeiden,weil die Außenmauerndes
Gebäudes bei der sehr beschränktenTiefe des zur Verfügung stehendenBauplatzes zum Teil
auf die steil abfallendeBöschungan der Nurdostseitedes Anstaltsgebäudesgesetzt werdenmußte,
wodurcheine erheblich tiefere Fundierung notwendigwurde als ursprünglichvorgesehen war.
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Lfde.

Nr.

,:.'

Bezeichnungder Bauausführungen Geldbetrag

.// !4

15

Uebertrag
Erweiterungsbautender ProuinzicilHeil- und PflegeanstaltBonn und zwar

ll) Umbau und Vergrößerungder Abteilung III L auf der Männer-
und Franeuseite ................

d) Umbau und Vergrößerungder beidenIsoliergebäudc . . . .

c) Beschaffungdes Inventars für die durch die vorstehendenVer¬
größerungengeschaffenenneuen Plätze .........

«. Meue Bauausführungen.

Beheizungdes Erweiterungsbausdes Museums in Trier .....

Errichtung eines weiteren Zöglingshauses bei der Provinzial-Fürsurge-
crziehungsanstaltRhcindahlen .............

Umbau bei der Provinzial-Weinbauschulein Trier .......

12159784

«2 406

46 500

8 334

32 000

90 000

70 000

Zu übertragen 12 469 024

Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 14.
153

Erläuterungen.

12. Der 47. Provinzialtandtag hat für die nebenstehend angegebenen Ausführungen 180000 -s-
100 000^56 000 Mark in der dritten Anleihebewilligt. Mit diesen Kosten,die schätzuugs-
weise ermittelt waren, sollten, wie in der Vorlage angegeben,die vorhandenenGebäudesoweit
vergrößertwerden,daß sie insgesamt 140 Krankemehr aufnehmenkonnten. Noch vor Beginn
der Bauausführung stellte es sich aber infolgestarkenSteigens der Zahl der Geisteskranken
und Ueberfülluugaller Anstalten als dringendwünschenswertheraus, uut der Vergrößerung
weiter zu geheu. als ursprünglichbeabsichtigt,nnd Raum für weitere60 Krankezu schassen.
Dies erschien auch wirtschaftlich richtig, da diese Plätze sich pro Bett verhältmsmaßigbilliger
stellte», als die in einer neu zn errichtenden Anstalt zu schaffenden.Diese Erwelternna des
ursprüngliche»Bauprogmmms, nm deren nachträglicheGenehmigunggebetenwird hatte m
Verbindung mit den entstehendenMehrausgaben für Inventarbejchaffungfür 60 Kranke ine
neben angegebenen Mehrausgaben zur Folge.

13. Es wird auf die besondere Vorlage — Drucksachen.Nr. 10 — verwiesen.

14. Es wird auf die besondereVorlage — Drucksachen.Nr. 12 — verwiesen.

15. In der dritte Anleihe waren für die Vergrößerungder Keller- und Kelterräumecm Betrag von
30000 Mark vorgesehen und es war geplant, diesenBedürfnissendurch einen Anbau an das
bestehende Schulgebäudczu genügen. ^ . . l-, <. ».l-^

Es hat sich aber bei eingehendenErmittelungenherausgestellt,daß m der zuerstbeabsich¬
tigten Weise und mit deu bereitgestelltenMitteln sich einigermaßenbefriedigendeZustande
nicht schaffen ließen. ^ ^. ., » ..«>. >>!.

Das alte früher Clout'scheHaus enthält die Dienstwohnungdes D.rek r« und d
Wirtschaftsräumedes Internats. Wenn erstere auch hinsichtlichder Raumzahl genngt, so
müssen doch die Raumgrößen als rechtbeschränktuud die »erteilnng um^
dnnklenInnenflur als weuig wohnlichund praktischbezeichnet werden Die Wu chaftsraume,
wozu die Koch! uud Waschküche, das Speisezimmerder Zöglinge, die Unterkunftsraum ur
die Wirtschafterinund einenAufseher gehören,sind durchausungenügendund denkbar unpraktisch
disponiert. Der bauliche Zustand des Hauses, das aus zwei zu verschiedenenIe'ten °n mmoer
gebaute«Teilen besteht,die beide schon ein hohesAlter aufweisen,ist e,n
rechtfertigtschon deshalb, aber auch wegen seiner Beschränktheitund wegender Mpr°kM '
Raumanordnungen,keinenUm- und Erweiterungsbau,legt vielmehr den
Haus niederzulegenund an seiner Stelle einen Neubau zu errichten,der allen hervorgetretenen
Bedürfnissengenügt. Gr soll enthalten:

einen Lagerkellerfür 40—45 Fuder,
einen entsprechendgroßen Gährkeller nebst Packraum und Flaschenlager,
einen größerenKelterraum,da der vorhandeneim Hauptgebäudezu klein ist,

2N
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Lfde.

Nr.
Bezeichnung der Bauausführungen

Uebertrag

!!'.

17

Umbau des Internates und Anbau einer Winterschulebei der Pruvinzial-
Wein- und Obstbauschuleiu Kreuznach ..........

Zur Deckung der Kosteu der Anleiheum, Bcmziusen und zur Abrundung

Gesamtsumme

Geldbetrag Erläuterungen.

12 469 024

75 000

455 970

13 000 000

einen Obstverwertungsraum,
einen größerenVortrngssaal für Kurse, der bis jetzt ganz fehlt und wozu der vorhandene

Schulsaal nicht groß genugist,
zwei weitere Schicksale,
die Dienstwohnungdes Direktors,
Unterkunftsräumefür die Wirtschafterin,
Anstaltswaschküchemit Bügelzimmer.

Im Hauptgebäudesoll der Gährkcller als Anstaltskochlücheund der darüber liegende
Kelterraum als Speisesacckfür die Zöglinge hergerichtetwerden.

Die Gcsamtkostensiud zu ca. 100 000 Mark geschätzt,so daß bei Genehmigungdieser
Vorschlägeeine Mehrbewilligungvon 70000 Mark nötig wird. Dem Provinziallandtag wird
noch eine besondere Vorlage über diese Ausführunggemacht werden. — Drucksachen. Nr. 21. —

16. Es wird dem Provinziallandtag besondere Vorlage gemacht.— Drucksachen.Nr. 22. —

17. Hieraus sind zunächstdie durch die Aufnahme der Anleihe entstehendenKosten zu decken.
Es läßt sich zurzeit nicht übersehen, wie hoch diese sich stellenwerden. (Siehe unter III.)
Außerdemsind hierans die Bauzinsen zu decken,welche über den veranschlagten Betrag hinaus¬
gehen und für die Deckung nicht vorhanden ist. Wie bei den früherenAnleihensollendie
einzelnenPosten sich gegenseitigergänzen. Selbstverständlichwird aber nur der Betrag der
Anleihe aufgenommen,der zur Ausführung der vom Provinziallandtag genehmigtenBauten
erforderlich ist.

20"
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III. Aufnahmeder Anleihe, Zinsfuß.
Die Anleihe soll ebenso wie die früheren Anleihen von der Landesbank aufgenommen

werden. Nach der Lage des Anlagewerte-Markteswird nnr eine 4 prozentigeVerzinsungin Betracht
kommen. Die Tilgung soll wie bei den früheren Anleihen mit 1^/«"/o zuzüglichder ersparten
Zinse», erfolgen.

Was die Kosten der Aufnahme der Anleihe angeht, so berechnet die Landesbaukhierfür
die Selbstkosten. Diese werden höher sein, wie in früherenJahren, weil die durch die Reichssteucr-
gesetzgebung neu eingeführten Abgaben hinzukommen, nämlich '/y"/« Effelteustempcl und 0,» "/<> Talon-
stcmpel. Dazu kommen die Kosten der Begebung der Rheinproviuz-Auleiheschciue(Drucktosten,
Kosten des Aufnahme- uud Plaziernugsgeschäftes,Iinsverluste usw.), die auf 1 "/„ zu veranschlagen
sind. Es ist also mit einem einmaligenKostenbetragvon 2,, "/„ zu rechnen, welcher sich vermindert
oder erhöht, je nachdembei der Unterbringuug eiu Agio oder ein Disagio erzielt wird. Da die
Aufnahme der Anleihe sich über eiuen längeren Zeitraum erstreckt, lassen sich hierfür bestimmte
Zahle» nicht angeben. Unter laufende Nr. 17 ist deshalb eiu erheblicher Betrag vorgesehen, der
selbstverständlich nur erhoben wird, soweit sich ein Bedürfnis ergibt.

IV. Anträge.
Der Provinzialausschußbeehrt sich demnach zu beautrageu:

„Proviuziallaudtag wolle die Aufnahme einer mit 4"/„ zu verzinseudcu und mit 1^/2"/«
nebst den ersparten Zinsen zn tilgendenAnleihe für die in der Vorlage des Provinzial-
ausfchusfcs vom 25. Januar 1910 augegebcncuZwecke bis zur Gcsamthöhc von
13 Millionen Mark genehmigen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Bcissel von Gymnich, Dr. von Ncnvers,
Notsitzend«. Lcmdesha„pl!nnm>.
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Meberstcht
über die Zwecke, für welche die Anleihen für Hochbauten bestimmt sind

Bauausführungen :c.

I. ProvinzmUllndtag und
Zenttalveiwaltung.

1) Erweiterung des Sitzung^
saales im Ständehans . .

2) Ankauf und Ausbau des
Hauses Elisabethstraße10 .

3) Ankauf des Hauses Elisa-
bethstraße 9 nebst Hinterland

4) Neubau des Landeshauses
und Umban des Ständehauses
(Besoudere Anleihe) . .

zusammen

II. Provinzilllmufeen.

^ Erweiterungsbau iu Trier .
(Außerdem 50 000 Mark
aus zurückerstattetem Zu¬
schuß zur Ausstellung in
Düsseldorf 1902.)

^) Erweiterungsbau iu Bonn .

') Zentralheizanlagein Trier.
zusammen

III. Provinzilll-Blinden-
anstlllten.

^ Neubau in Neuwied . . .

^ Turnhalle in Düren. . -

^ Erweiterungsbau in Düreu
zusammen

Zu übertragen

1. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
42. Proviuzial-

landtages

N1095

456 100

567 195 >60

«;o

2. Anleihe
Ullch dem

Beschlllsse des
43. Pruvinzial-

landtages

70 600

3. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
47,Proviuzial»

landtages

120 000

65 000

15 000

270 600

20 000

l 44 464

30 000

-!5

4. Anleihe
nach dem

Vorschlage des
Provinzial-
ausschusses

500 000

6 400

1710

330 000

03

109 500

32 000

178 300

-> 1032 574 >28j 319 800

Insgesamt.

111095

90 600

144 464

2 500000
2 846 159

150000

609 500

32 000
791 500

52? 500

16 710

508 300
1052 510

4 690 169

60

25

«i>

03

03

8^
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Vnualisführnngen n.

1. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
42, Pruvinzial-

landtages

2. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
4.'!. Pruuinzilll-

landtnges

3. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
47,Pruvinzial-

lcmdtagcs

4. Anleihe
nach dem

Vorschlagedes
Provinzial-
nusschusses

Iusgesllm t.

4

liebertrag 5)67l95i <;n 270 600 1 032 574 ',^ 319 800 4 690 169 88

IV. Plovinzial-Tnnbstummen-
llüstalten.

I) Neubau in Neuwied nebst
Eiurichtuug des Iuteruats.
(Dazu 66 000 Mark aus dem
Verkauf der alten Anstalt.)

— — 124 000 — 49 000 — — ^ 173 000 —

2) Erweiterungs-nnd Umbauten
in den AnstaltenAllchenMber-
feld, Essen, Arühl und Trier 259 000 259 000

3) Erweiterungsbau in Kempen 74 000 74 000 —

zusammen 506 000 —

V. Provinzial-Hebamlnenlehr-
anstalten.

1) Cülu, Ankauf des Nachbar¬
hause? und Kanalanschluß . 71500 71 500

2) Nenbau in Elberfeld. . . — — 68« 000 — 287 300 — — — 975 300 —

3) Neubau in Cöln .... — — ^ 1 250 000 — 243 000 — 1 493 000 —

4) Ankauf umi Grundstücken bei
der Cölncr Anstalt . . . 209 484 ,_ 209 484 _.

5) Wäschereigebande in Elbcr-
feld ........ 48 000 — 48 000

zusammen 2 79? 284 —

VI. Prouiuzial-Fiirsolfft.'
elziehungsllustlllten.

1) Neubau iu Fichtenhain . . — - - — -^ 1 293 500 - - 131 500 — 1 425 000 —

2) Neubau in Rheindahleu. . — 1750 000 — 1 750 000 -—

3) Neubau iu Solingen . . — - 1 456 000 — 1 456 000 —

zusammen 4 631000 —

Zu übertragen 638 695 <;<» 1 082 600 ! 4171374 ^ 4 231784 -l 12 624 453 «8
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1. Anleihe 2. Anleihe 3. Anleihe 4. Anleihe
nach den: nach denl nach dem nach dem

Bauausführungen ?c. Beschlusse des Beschlusse des Beschlusse des Vorschlage des Insgesamt.
42. Prooiuzial- 43. Provinzinl« 47. Pruviuzial- Provinzial-

landtages landtages landtages ausschusses
>^^ ^ 4> ^ !4 ^e 4 ^ ,4 ^ !^-

Uebertrag 63« 695 60 1082 600
!

4171374 -'« 4 23l 784 — 12 624 453 ^

Vll. Provinzial-Weixbau-
schule«.

^ Kreuzuach ...... 63 054 58 156 558 <,»:! — — — — 219 613 50

^ Ahriueiler ...... — __ 230 000 . — — — 230 000 —

3) Trier — — — 30 000 — 70 000 — 100 000 -"

^ Umbau des Internat-Ge¬
bäudes in Kreuznach. . . __ — . 75 000 — 75 000 —

zusammen 624 613 50

VIII, Plovinzial-Heil- und
Pflegeaustolten.

^ bauliche Verbesserungenin
den 5 alten Anstalten An-
bernach. Bonn, Düren, Gra-
f«'berg uud Merzig. . . 949 000 — 350 000 - 872 500 — 117 240 _.^ 2 288 740 —

) Erweiterungsbauten
u) iu Grafeubcrg.... 938 871 56 5 786 «9 — 944 658 45

K) in Merzig..... 621 309 75 19 009 ''6 — — — — 640 319 71

°) in IohanniZtal . . .
^ Neubau des Bewahrung?-

— — — — 750 000 750 000 —

Hauses flir irre Verbrecher 282 936 58
^> in Düren .... 186 936 58 96 000 ',- — - ^°

"' in Brauweiler.... — ..... — 224 000 -" — - 224 000 —

^ "«rarbeiteu uud Gruuderwerb
fUr die unter VIII 1—3
Lenllunteu Ausführungen .

^ ^' Gruuderwerbbei den An¬
200 000 — ^ — — — 200 000

stalten Andernach,Bonn,
Düren, Merzig . . - 113 472 ^! — — — -^ — __, 113 472 21

^> AußerordentlicheBauar¬
beiten bei diesen Anstalten 93 380 53 — - — '— 93 380 53

Zu übertragen 3 804 720 81 1 939 955
!
77 5 297 874

>
28 5 244 024 >13 249 067

^ 5 537 507 48
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Bauausführungen ?c.

1. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
42. Prouinzial-

lcmdtageZ
^ «f.

2. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
43. Provinzial-

laudtages

3. Anleihe
nach dem

Beschlusse des
47. Provinzial-

landtages

4. Anleihe
nach dem

Vorschlage des
Prouinzial-
ausschusses

Insgesamt.

.^

Nebertrag

6) Neubau Galkhausen . . .

7) Neubau Iohannistal . .

8) Neubau Bedburg-Cleve (I.
Rate).......

zusammen

IX. Wohnungsfürsorge für
Anftaltöbeamteund Angestellte.
1) Heil- und Pflegeanstalten .
2) Arbeitsanstalt Branweiler .

zusammen

X. Prodinzial-Arbeitsanstalt
Branweiler.

1) Grunderwerb .....
2) Neubau des Direktorwohn-

hauses .......
3) Errichtung eines Zellenge¬

bäudes ?e .......

zusammen

XI. Sonstige«.
1) Anschluß der in Trier ge¬

legenen Provinzialanstalten
an den Kanal .....

2) Rest aus der 1. und 2.
Anleihe .......

zusammen

XII. Für Bauzinsen und
Unkosten der Landesbank . .

zusammen

3 804 720

2 100 000

«!

392 000
l 65 000

72 362 !4

1 939 955

l 600 000
4 200 000

??

190000

48 000

34 083 25

5 297 874

420 000

^ 5 244 024

7 300 000

j13 249 067
l 5 537 507

3 700 000
4 620 000

7 300000

3«
4«

21157 50? 48

350 000
100 000

932 000
265 000

1197 000^

52 824

40 000

500 000

«9 125 18?

40 000

500 000
665 18?

48 000

12 039

227 261

M!

90 455 976

48 000

683 237
6 534 083 25 8 012 039 02 7 000000 13 000000 -

In dieser Gesamtsumme sind enthalten
Landeshauses und Umbau des Ständehauses.

37 000 000

2 500 000 Mark der besonderen Anleihe für den Neubau

24

24

90

des
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Anlage 1 5.
Drucksachen. Nr, 15.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Bau der Provinzial-Heil- und PflegeanstultBedburg bei Cleve.

I. Bericht über die AauarSeiten.
Nachdem der 47. Provinziallandtag in der Sitzung vom 13. März 1907 die Errichtung

der 8. RheinischenProvinzial-Heil- und Pflegeanstalt auf dem vom Prouinzialausschuß hierfür
vorgeschlagenen Gelände zu Bedburg bei Cleve beschlossen und der 48. Provinziallandtag in der
Sitzung vom 12. März 1908 die ihm vorgelegten Pläne und Kostenschätzungen dieser Anstalt
genehmigt hat, ist vom Prouinzialausschußalsbald die Ausführung dieser Beschlüsse veranlaßt worden. V°r-

Das Gelände bei Bedburg wurde in einer Größe von 182,27 lla -- 712 Morgen erworben. Weitungen.
Nachdem dasselbevermessen, kartiert und nivelliert, nachdemferner die einzelnenGebäude-

lypen nach Umfang und Einrichtungendurch die vom Provinzialausschußhierzu bestellte Kommission
festgestellt worden, sind im Gelände am 1. August 1907 durch Korrigenden der Provinzialarbeits'
anstatt Brauweiler, die auf dem miterworbenen van Gulick'schen Gutshof untergebracht wurden,
die Durchforstungs-und Erdarbeiten zur Anlage und Befestigung von Zufuhr- und Verbindungs¬
wegen unter sachverständiger Mitwirkung des Königlichen Forstmeisters Deselaers-Benmth und des
Landesbauamtes Cleve in Angriff genommen.

Gleichzeitig wurde durch eingehendeErmittelungen, durch Bohrungen sowie durch Anlage
und Betrieb eines Versuchsbrunnens festgestellt,daß die ausgiebige Versorgung der Anstalt mit
einwandfreiemWasser gesichert ist, und es wurde durch Aufstellung eines SpezialProjekts seitens
des Königlichen Meliorationsbauinspektors,Regierungs- und Bäumt, GeheimenBäumt Graf-Dussel
dorf, die Möglichkeit der Abführung der Tages- und Verbmuchswässermit natürlichem Gefalle
und deren Ausnutzungdurch Berieselungsanlagenerwiesen.

Mit der Eiseubahndirektionzu Cölu und der Ober-Postdirektion zu Düsseldorf wurden
Verhandlungen über die Anlage eines Anschlußgeleises, einer Personenhaltestellcund einer Post-
agentur gepflogen, die zu befriedigendenErgebnissenführten.

An die Spitze des Spezial-Neubaubureaus ist der LandesbauinspektorHirschhorn,welcher
auch das Neubaubureau beim Baue von Iohannistal geleitet, gestellt, der mit dem ,hm
beigegebenen Hilfspersonal zunächst im Stänoehnus zu Düsseldorf die einzelnen Baupläne bearbeitet
und die Verdingungsunterlagen aufgestellt hat uud dann im Frühjahr 1908 nach der Baustelle
übergesiedelt ist. ,„ ^„ ^.

Da der Bau der neuen Anstalt mit Rücksicht auf die bestehendenVerhältnisse für die Erstes Nau-
Unterbringung der anstaltspflegebedürftigen Geisteskranken (Ueberfüllung der vorhandenen i°hr: 1908.
Anstalten, Aufhebung der Departementalaustalt zu Düsseldorf) nach Möglichkeit beschleunigt
werden mußte, war besonders Gewicht darauf zu legen, wenigstens die den größten Umfang

21
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einnehmendenRohbanarbeiten nicht in kleinere Lose zu teilen, sundein an eine leistungsfähige,
tüchtige und zuverlässigeFirma zu «ergeben, nm su die Innehaltung der knapp zu stellenden
Nollendungsfristen zu sichern und die Uuznträglichkeitenzu vermeiden, die bei gleichzeitiger
Tätigkeit mehrerer Unternehmerauf derselben Baustelle mit denselben Leistungen gar zu leicht
sich einzustellen pflegen. Es wurde deshalb eine beschrankte Ausschreibung der Nohbauarbeiteu für
das erste Baujahr (190«) veranstaltet, welche die Maurer-, Putz- und Asphaltarbeitcnmit Material-
lieferuugen einschließlich Liefern und Verlegen der I Träger und Türzargen für ea. 30 (Gebäude
umfaßte. Zur Beteiligung wurden 8 als zuverlässigund leistungsfähig anerkannte Unternehmer-
firmen aufgefordert;hiervon beteiligten sich 7 Firmen, deren am 8. Februar 1908 eingegangenen
Angebote zwischen den Summen von rund 1 322 000 —1 92N000 Mark variierten, Die Äus-
schachtnngs-und sonstigen Erdarbeiten waren hierbei ausgeschlossen: diese sind wie bei allen
weiteren Ausführungen — sämtlich durch Kurrigendenbewirkt.

Der Zuschlag wurde der miudestforderudeuFirma H. Ziegler in Wesel erteilt, welche
sofort mit den nötigen Vorarbeiten im Baugelände (Errichtung einer Kantine, Bau von
Maschinen-und Materialien-Schuppen sowie Baracken für die Arbeiter, Verlegen von Geleisen für
den Materialien-Transpurt, Anlieferungvon Baumaterialien, Transportgeraten, Mörtclmaschinen usw.)
begann. Die Aushebung der Fundament- und Baugruben war inzwischen durch die auf
74 Perfuueu verstärkte Korrigendenabteilung su gefördert, daß noch im selben Monat Februar
an dem zuerst in Angriff genommenenGebäude (Nr. 21: Haus für 80 ruhige Frauen) das
Betoumauerwerkder Fundamente und des Kellergeschofses fertig gestellt werdeu kounte.

Die genannte Firma Ziegler hat das ihr gestellte Programm für das erste Baujahr in
anerkennenswerterWeise erfüllt: es sind infolge ihrer geschickten Dispositionen uud der von ihr
getroffenenumfangreichenmaschinellen Vorkehrungenzur Bereitung und znm Transport des Mörtels
nnd der sonstigen Baumaterialien mit einer ausgiebigen Zahl von Arbeitern, die täglich bis zu
350 uud mehr betragen haben, 30 Gebäude im Rohbau fertiggestellt uud uuter Dach gebracht.

Mit den eigentlichen Bauarbeiteu hat die Durchforstuugder Waldbcständc, die Anlage
befestigter Wege, die Verlegung des Wasserlcitungsnetzcsuud der Kanalisaliousleitungen,die Ueber
brückuug einer Talmulde im Baugelände, die Einfriedigungdes Anstnltsgcländcs»ntcr Verwendung
des bei der Durchfurstuug gewonnenenHolzes «. gleichenSchritt gehalten. Der zur Wasser¬
versorgungder Anstalt bestimmteHauptbrunncn ist fertig gestellt nnd hat mittels einer provisorische»
Pumpeunnlage mit Lokonwbilkesscl schon im zweiten Teil des ersten Baujahres das zu Bauzwecken
und für die Viehwirtfchaftauf dem alten van Gulick'schcn Gutshuf erforderlicheWasser geliefert.

Eine wesentliche Erleichterungder Materialicunnfuhr und damit auch eine entsprechende
Verbilligungder Baukostcu ist durch deu im Juni 1908 fertiggestelltenund in Betrieb gesetzten
Anschluß des Baugeländes an die Staatsbahn erfolgt.

Das dem vau Gulick'schen benachbartevan Ackeren'sche Gehöft (im Lagcplau als Guts-
Hof II. bezeichnet) wurde im Juli 1908 durch eiuru Braud fast ganz eingeäschert. Um die hier¬
durch verlorenen Räume zur Unterbringung des vorhandenen Viehbestandes und der Erntevorräte
zu ersetzen, wurde sofort der Neubau eines Kuhstalls, eines Schweincstalls, eines unterkellerten
Wagen- uud Geräte-Schuppens sowie eines Wuhnhauses für den Gutsverwnlter in Angriff
genommenund ohne Unterbrechungfertig gestellt.

Um auch kleiucrn Unternehmern die Möglichkeitdes Mitbewcrbs bei der Vergebung
weitererBauarbeiteu zu geben, wurden die Zimmer-, die Dachdecker-und die Klempner-Arbeitenmit
Materiallicfcruugeufür die Gebäude des ersten Baujahres je für sich und in kleineren Losen öffentlich
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ausgeschrieben. Um die Zimmerarbeiten bewarben sich 10, um die Dachdeckerarbeitcn 8 und um die
Klcmpnerarbciten17 Unternehmer. Die Preise zeigten erheblicheUnterschiede, namentlich bei den Dach-
deckerarbeiten, was hauptsächlich seiuen Grund in dem nach Form und Qualität sehr verschiedenen
Fabrikatder angebotenenFalzziegel hat. Der Zuschlag wurde unter den für die Verwaltung günstigsten
Bedingungen in der Weise erteilt, daß die genannten Arbeiten je zu 2 Losen zusammengefaßtund
so je an 2 Unternehmer vergeben wurden. Auch diese Unternehmer haben die ihnen gestellten
Vollendungsfristeu im wesentlicheninnegehalten, so daß trotz zeitweiliger Unterbrechungendurch
Unwetter, Frost le. sämtliche Gebäude des ersten Baujahres mit Schluß der ersten Bnutampagne
eingedeckt und mit Blitzableitern «ersehenwaren, nämlich — uergl. Lageplan. —

Nr. 1, 7 und 9: Häuser für je 40 unruhige Frauen,
Nr. 11 und 13: Häuser für je 80 sieche Fraueu,
Nr. 15 und 17: Häuser für je 60 halbruhige Frauen,
Nr. 19, 21 und 27: Häuser für je 80 ruhige Frauen,
Nr. 23 und 25: Häuser für je 40 ruhige Frauen,
Nr. 12, 14 und 16: Häuser für je 80 sieche Männer,
Nr. 18, 20, 22 und 24: Häuser für je 60 halbruhige Männer
Nr. 26, 30, 32 nnd 34: Häuser für je 80 ruhige Männer,
Nr. 28: Haus für 40 ruhige Männer,
Nr. 40: Kochküche,
Nr. 42: Waschküche,
Nr. 44: Bäckerei,
Nr. 50: Werkstättengebäudc,
Nr. 52: Wohnhaus für den Verwalter und Nendantcn,

ferner die neuen Gebäude des Gutshofes ll.
Die Rohbauten des 2. Baujahres wurden für 17 Gebäude zusammengefaßt, in 2 Lose Zweites Äau

geteilt und öffentlich ausgeschrieben. Zu dem auf deu 13. Februar 1909 angesetzte,! Termin i°^'' 1909.
gingen 14 Angebote ein, deren Gesamtsummenzwischen 540000—730 000 Mark variirten

Der Unternehmer Ziegler, dem die analogen Leistungendes Vorjahres übertragen waren,
war diesmal nicht Mindestfordernder, der Unterfchied seiner Forderung von der des Mindest-
fordernden war jedoch verhältnismäßig sehr gering. Es muhte daher sein Angebot mit Rücksicht
darauf, daß er durchwegangemessene nnd verhältnismäßig billige Preise forderte nnd die größte
Gewähr für tüchtige Leistungen nnd Innehaltnng der Vollendungsfristenbot, als das für die
Verwaltung günstigsteerachtet werden; deshalb wurde ihm der Zuschlag auf beide Lofe erteilt.
Seine Leistungensind im 2. Baujahr ebenso zufriedenstellend gewesen, wie im ersten, so daß mit
Schluß des Jahres das gestellte Programm erfüllt war, d. h. es sind im Rohbau im wesentlichen
fertig gestellt nnd fast alle unter Dach gebrachtdie Gebäude:

Nr. 2 und 8: Hänser für je 40 ruhige Männer,
Nr. 4: Haus für 25 unruhige Männer,
Nr. 3: Haus für 25 unruhige Frauen,
Nr. 5: Hans für 50 unruhige Frauen,
Nr. 6 und 10: Häuser für je 50 unruhige Männer,
Nr. 29: Aufnahmehaus für Frauen,
Nr. 36: Aufnahmehaus für Männer,
Nr, 31: Lazarett für Frauen,

:^'
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Nr, 38: Lazarett für Männer,
Nr. 37: Doppelwohnhaus für Aerzte,
Nr. 43: Verwaltungsgebäude,
Nr, 45: Direktorwohnhaus,
Nr. 48: Maschinen-und Kesselhaus,
Nr, 54: Gesellschaftshcms,
Nr, 83: Gärtuerhaus,
Nr. 46: Maschinenmeisterhaus,

Pumpenhaus,
die Gebäude des Gutshofes I.

Die Zimmer-, Dachdecker- und Klempner-Arbeiten zu den vorgenannten Gebäuden sind
teils von den entsprechenden Unternehmern des Vorjahres ausgeführt, teils auf Grund engeren
Wettbewerbs »ergeben.

In den Monaten Februar bis Mai trat eine Erschwerung der Materinlienbeschafsung
dadurch ein, daß die Eisenbahnverwaltung die Geleise der Staatsbahn tiefer legte. Infolge
dessen mußte auch das Anschlußgeleise der Anstalt gesenkt und außer Netrieb gesetzt werden. Eine
nennenswerteVerzögerungder Vauarbeiten ist jedoch hierdurch nicht eingetreten, da der Hauptunter-
nehmer hierauf vorbereitetwar und seinen Materialienbedarf rechtzeitig zur Baustelle geschafft hatte,

Vei den 1908 im Nohbau fertiggestelltenGebäuden ist noch im selben Jahre, soweit
dieses nach den Stande der übrigen Vauarbeiten angängig war, mit dem weiteren Ausbau
(Herstellungder Massivdecken, Anbringen der unter Putz zu legenden Schutzrohrefür die elektrischen
Licht- und Starkstrom-Leituugeu,Einbau der massiven Etagentreppen, Ausführung des Innenputzes
und des äußeren Fugenputzes, der Iementestriche lc. begonnen; 1909 sind diese Arbeiten im
wesentlichen zu Ende geführt und es find auch alle diefe Gebäude mit ihren Regenrohren an die
inzwischen fertiggestellten Kanalisationsleitnngenangeschlossen.Für den weiteren Ausbau derselben
sind alle Vorbereitungengetroffen: der größte Teil der Schreinerarbeitenist bei beschränktem Wett¬
bewerb an Mindestfordernde vergeben; ebenso ein Teil der Veplattnngsarbeiten, Mit Ausschluß
der Rohbauarbeiten ist im allgemeineneine möglichst weitgehende Teilung der Einzelleistungenund
Uebertragnng derselben an mehrere Unternehmer gehandhabt,so daß die Zahl der bis jetzt abge¬
schlossenen Lieferungs- nnd üeistnngsverträge über 60 beträgt. Wie im Vorjahr, so haben auch
1909 die Korrigenden sämtliche Erdarbeiten, d, h. die Ausschachtungender Fundamentgruben und
der Vangrnben sowohl für die Gebäude als für die Van- und Entwässerungsanlagen bewirkt;
überdies sind dieselben, soweit sie nicht zu Hilfeleistungenim landwirtschaftlichen Betriebe heran¬
gezogen, mit der Fortfetznng der Forstarbeiten, den Wegennlagen und der Einfriedigung des
Geländes beschäftigt.

Ueber die Installations-Einrichtungender Anstalt, zn welchen die Heizungs-, Beleuchtungs-,
Wasserversurgungs-, Entwässerungs-, Koch-, Wasch-, Bade- le. Anlagen mit mehr oder minder
maschinellen Betrieben zn rechnen sind und welche hinsichtlich ihrer Kosten — znmal bei der hier in
Rede stehendenaußergewöhnlich großen Anstalt — ganz besonders ins Gewicht fallen, haben sehr
eingehende Erwägungen nnd Verhandlungen mit technischen und administrativen Sachverständigen
stattgefunden.

Nach den bisherigen Erfahrungen in der Benutzung der Heil- und Pflegeanstaltenkonnte
sowohlvom praktische» wie vom wirtschaftlichen Gesichtspunkteaus nur elektrische Beleuchtungund
Zentralheizung für die neue Anstalt in Frage kommen; auch bestand kein Zweifel darüber, daß
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die Speisenbereitunguud die Besorgung der Wäsche nur bei Anwendungvon Dampf zu bewältige»
sein würde.

Zur zeutraleu Wärme- und Krafterzeuguug für die vurgenauuteu Zweckegelange» im
Kessel- uud Maschinenhausezur Aufstellung 10 Zweiflammrohrkesseluou je 100 qm Heizfläche
mit 30 ym Ueberhitzer,zwei 600—700pferdigc Da»rpf,»afchi»e»uud eine Akkumulatorenbatterie.
Zugleich wird hierdurchdie elektrischeKraft erzeugt zum Antrieb einer Anzahl Elektromotorenfür
das Wasserwerk, die Eisfabritation, die Wafchereiund die Werkstätten.

Abweichend von der bisher üblichen Anwendung von Niederdruckdampfheizungiu den
Prouiuzialanstalten wird die neue Anstalt durch Fernwarmwasserheizungbeheizt werden,da mit der
Anwendung dieses Heizsystems,wenn es auch iu der Anlage sich etwas teurer stellt, doch größere
wirtschaftliche Vorteile durch Verminderung des Kohlcnverbrauchszu erwarte» find. Dazu kommt
bei diesem System noch die Möglichkeit, dcu Abdampf der Maschinenim weiteste» Umfange zur
Warmwafserbereitungzu verwende». Nnr einige, der Dampfzc»trale zunächst gelegene Gebäude
sollen mit reduzierten» Dampf beheizt werden.

Für die Feruheizuugsanlage wurdeu 9 Firmen zum enger» Wettbewerb eingeladen.
Der Zufchlagist an die beiden Mindestfurocrnden erteilt worde», nämlich die A.-G, SchäfferH, Walcker,
Stammsitz i» Berlin uud die Ze»tralheizuugswcrkeA.-G, Stammsitz i» Hamwvcr.Hainholz, Die
Anlage wird im ganzen rund 750 000 Mark toste»; mit der Ausführung der Arbeite» wird im
Frühjahr 1910 begönne».

Die Lieferung der Dampfkesselist in beschränkter Submission au zwei mi»dcstforder»de
Fabrikanten vergebenworden uud im Januar 1910 erfolgt.

Ebenso sind die elektrische» Licht- uud Kraftanlage», die Ent- und Vcwässenmgsaulage»
<» de» ci»zcl»e» Hochbauten, sowie die zur Aufnahme der Heizimgsröhrc» u»d der Schwachstrom-
leituugcu bestimmteuHcizkanälcvergebenuud zum Teil schon iu Ausführung begriffe».

Die Stromerzcugungsanlnge einschließlich der Dampfmaschme»,Elektromotorenund Vcr-
teillmgskabclsollen demnächft vergebe» werde». Die Angebotehierzu liegen schon vor. Die Ein¬
richtungen für die Wafcherei uud Kuchküche, für die mccha»ifche» Fciicrunge» »ebst Bekuhlimgs-
anlllge, die Maschine» uud Apparate für die Werkstätten, die Desinfettionsanlage, die Metzgerei,
die Telefon- u»d Schwachstromsigualnulage,die zum Speisetrmlsport bestimmte Schmalspurbahn
uud die Wasserwerksvnmpen sollen tunlichst bald ebenfalls im engereu Wettbewerbausgcschricbeuwerden.

Im Jahre 1910 sind noch folgende Neubauten iu Augriff zu nehmen:
Kirche,
Vewahrnngshans,
Schlachthof,
Leichenkapelle,
Wohmmg für de» Netriebsingenieur,
3 Doppelwuhnhäuscrfür Aerzte,
1 Eiuzelwohnhaus für einen Arzt,
3 Doppelwohnhänscrfür Stationspfleger,

16 Duppelwohnhnuserfür Pfleger.
Nach dem jetzigen Staude der Bauarbeiteu und dem bisherigen Fortschreitenderselben ist

anzunehmen,daß mit der Belegung der Anstalt, wen» uuvorhergefeheuc Ereignissenicht dazwischen
kommen, gegen Ende des Jahres 1911 oder spätestensFrühjahr 1912 begönne» werden lau»,
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II. Inventarbeschaffung.
Für die Beschaffungdes erforderlichenInventars ist im Vuranjchlag der Betrag von

900 000 Mark vorgesehen. Wie bei den bisher errichteten Irrenanstalten kam auch hier wieder
in erster Linie in Frage, das gesamte Inventar, soweit es neu zu beschaffe»war, in der Provinzial
Arbeitsanstalt Vrauweilcr anfertigen zn lasfcn. An diefem Prinzip konnte umsumehr festgehalten
werden, als die Einforderung einzelnerAngebote aus der freien Konkurrenzzeigte, daß die Her¬
stellungskosten in Vrauweilcr sich auch am billigstenstellten. Es wurde daher der Anstalt Brau
Weiler der Hauptposten des Inventars in Hohe eines Gefamtbetrages von 690 418 Mark in Auf¬
trag gegeben. Außerdem wird das Inventar der Pruviuzial-Pflegeaustalt Eöln-Lindcnthal, die ge¬
pachtet ist und mit der Eröffnung von Bedburg wieber aufgelöst wird, im Werte von 63 449 Mark
nach der Anstalt Bedburg übernommen. Ferner ist landwirtschaftlichesund sonstiges Inventar auch
teils von dein Pächter des mitangekanften van Gulick'schen Gutshofes, teils sonst freihändig zum
Preife von rund 40 000 Mark gekauft wurden. Es bleiben dann von dein vurgcfchencn Betrage
von 900 000 Mark noch rnnd 106 000 Mark zur Verfügung, die zur Anschaffung des Inventars
für die »och ausstehendenBauten, vor allem für das Bewahrungshaus, sowie zur Beschaffung
einzelnernicht von Brauweiler zu beziehender Stücke (ärztliche Instrumente PP.) erforderlichsind.
Außerdem wird der größte Teil des noch erforderlichen Viehes durch Anzucht und aus deu Ertrag
nisfeu der zurzeit schon ans dem Gelände betriebenen nmfangreichen Land nnd Viehwirtschaft beschafft.

III. UgtHereitungen zur Organisation und Inbetriebsetzung der Anstalt.
Das bei der Einrichtung der Anstalt bestimmende Prinzip, zunächst Platz zu schaffen, um

den großen jährlichen Zuwachs uou Geisteskrankenin der Rheinprovinzwenigstensfür einige Jahre
unterzubringen und sodann die für den Kraukenverpfleguugstagaufzuwendenden Kosten auf eiu
möglichst geringes Maß herabzudrückeu, hat dazu geführt, eine Anstalt von ganz außergewöhnlichem
Umfange (bei normaler Velcgnng 2020 Netten, bei der möglichen Ucberbelcguugbis 2300 Betten)
zu schaffen und ferner die wirtfchaftlichen Einrichtungen mit großer Vollkommenheitauszugestalten
und besondersalle Bedürfnissemöglichst im eigene» Betriebe der Anstalt unter Verwendung der
Arbeitskräfte der Kranken zu produzieren. Zu letzterem Punkte sei nur hingewiesen auf die
Bewirtschaftungvon etwa 320 Morgeu Ackerland, 140 Morgen Weide und 50 Morgen Garten,
anf eine Viehzucht von im allgemeinen70 Stück Milchvieh,80 Stück Zuchtvieh. 430 Schweinen,
wodurch uicht nur der tägliche Milchbedarf der Austalt mit über 1000 Liter, sondern auch eiu
großer Teil des Flcischbedarfsgedeckt werden soll, auf das Vorhandensein eines eigenen Wasser¬
werkes, eigener Elcktrizitätsherstellungfür Leucht- und Kraftzwecke, eigenen Schlachthufes,Metzgerei
uud Bäckereiund eines Werkstättenhciuses mit allen in Betracht kommendenWerkstätten. Dem¬
gemäß wird das Personal der Anstalt voraussichtlich aus etwa 50 Beamten und aus etwa 340
sonstigen Angestellten(worunter 250 Pflegepersonen)bestehen und der Haushaltsplan der Austalt
wird voraussichtlichmit etwa 1200000 Mark balanzieren. Die Anstalt hat also in jeder Beziehung
mehr als den doppelten Umfang unserer bisherigenAnstalten. Es ist klar, daß es für das Gedeihen
des Unternehmens von der größten Bedeutung ist, die richtigeOrganisation für dasselbe uud die
richtigen Männer zu dessen Leitung zu finden.

In der Frage der Organisation glaubt der Provinzialausschuh grundsätzlich an den iu
unscru bisherigen Anstalten bewahrten Prinzipien festhaltenzu können: Die oberste Leitung fowohl
nach der medizinischen wie nach der administrativen Seite hin, liegt in den Händen des ärztlichen
Direktors. Ihm steht für die Bureau- und Kassengeschäfte der Rendant uud für alle fonstigeu
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Verwaltnngsangelegenheitcnder Verwalter zur Seite, der seinerseits wieder der Vorgesetztedes
gesamten Verwaltnngspcrsonals mit Ausnahme des Rendcmten und seiner Gehilfen ist.

Die wichtigsten Personen für die Leitung der Anstalt sind also der Direktor und der
Verwalter. Es können daher für diese Stelle im allgemeinen unr solche Äcamtc in Betracht
komme», die sich in der gleichen Tätigkeit an einer unserer Pruvinzial-Heil- und Pflcgeanstaltcn
schon durchaus bewährt habe». Da diese Beamten also mit ihrer Versetzung nach Bedbnrg in der
Negcl kein Avancementerfahren, aber einen weit größeren und schwierigeren Wirkungskreis übernehmen,
so dürfte nicht zu umgehen sein, die beiden Stellen gegenüber den entsprechendenStellen der
kleineren Anstalten besser zn dotieren und zwar durch Gewährung einer nicht pensionsberechtigtc»
Stellenzulage vou je 1000 Mark. Auch dürfte es angebracht sein, dem leitenden Vcrwaltmigs.
beamtc» die Dienstbczcichnnng „Berwaltnngsinspektor"beizulegen,wie sie die leitenden Verwaltungs-
beamtcn der weit kleinerenAnstalten anderer Provinzen schon längst haben. Die Leitung des
maschinellen Betriebes unserer Pruviuzial-Hcil- nnd Pflegeanstaltcn liegt zurzeit in den Hände,!
des dem Verwalter uutcrstcllteuMaschinenmeisters. Dieser erhält nach dem Besolduugsplan ein
Anfaugsgehalt von 1W0 Mark steigend von zwei zu zwei Iahrcu um 100 Mark bis zum Höchst-
betrage von 1000 Mark, außerdem freie Station zweiter Klasse. Die Maschinenmeisterhaben in
der Regel eine lediglich praktische Vorbildung nnd gehen aus den an den Anstalten beschäftigten
Schlossern nnd Monteuren hervor. Bei dem Umfange und der Schwierigkeit des Maschinen¬
betriebes in der Anstalt Bedbnrg empfiehltes fich aber, als oberste» Leiter derselben einen Mail»
zu suche», der mich eine gewisse theoretischeVorbildung und ci»c größere Fähigkeit in der Kontrolle,
i» der Organisation nnd Leitung des ganze» Betriebes hat. Allerdings muß derselbe, um
^.eibiiiigen nnd Kunipetcuzstreitigkeitcuzn vermeiden »nd die Einheitlichkeitder Verwaltung zu
sichern, dem Berwaltmigsiilspckturluiterstcllt werden. Es wird daher vorgeschlagen, für die Anstalt
Nedburg einen „Betriebsingcnicnr" eiiizustclleu mit einem Gehalt vu» 2100 bis 4200 M. steigend
alle zwei Jahre zwei mal um 250 Mark nnd acht mal nin 200 Mark nnd freier Wohnung,Garten,
Brand, Licht nnd Arznei, Unter dein Betricbsiiigenicnrwird da»» der Maschi»c»meistcrmit den
bisherigenKompetenzenbeizubehaltensein.

Schon längere Zeit vor Eröffnung der Austalt müssen verschiedeneder zukünftigen Beamten
derselben angenommenund an Ort und Stelle mit der Einrichtungnnd Inbetriebsetzungder Anstall
beschäftigt werden. Besonders gilt dies von dem Direktor, dem Verwalter, dem Gärtner, dem
Hofmeister,dem Betricbsiugcuieuruud dem Maschinenmeister, Es wird daher nm die Ermächtigung
gebeten, diese Beamten schon znr gegebeneu Zeit vor Eröffnnng der Anstalt annehmen zu dürfen
und ihre Besoldung bis zur Eröffnnng aus dem Vanfonds zu bestreiten.

IV. Anträge.
Der PruviuzialmiHschuß beehrt sich demgemäß zn beantragen:

„der Pruviuziallandtag wolle
1, von dem vorstehendenBericht über den Stand der Nanarbcitcn nnd die Vorbe°

rcitungcu znr Iubctricbsctzuug der Provinzial-Heil- uud Pflegcaustalt Bedbnrg bei
Eleve Kenntnis nehmen,

2. gcuehmigen,daß
u) dem Direktor und dem Oekonumieuerwalterder genannten Anstalt eine nicht

pensiunsbcrechtigteStellenzulage von je 1000 Mark gewährt und daß dem
Oelonomieverwalterder Titel „Verwaltungsinspektor"beigelegtwerde,
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d) daß an der Anstalt die Stelle eines Betriebsingenieurs mit einem Gehalt von
2100—4200 Mark, steigend alle 2 Jahre 2 X um 250 Mail und 8 X «M
200 Mark, sowie freier Wohnung, Garten, Brand, Licht und Arznei eingerichtet
werde,

o) daß die zur Vorbereitung der Eröffnung und Inbetriebsetzung der Anstalt er¬
forderlichenBeamten schon vor der Eröffnung der Anstalt angenommenund bis
zur Eröffnung aus dem Baufonds der Anstalt bezahlt werden."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 16.
(Drucksachen. Nr. 16.)

Bericht
des Provinzialllusschusses

über die

im Jahre 1909 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5
Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweisung weiterer

Dotlltionsrenten an die Provinzialverbände.

Der 46. RheinischeProvinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 16. Februar 1906
bei Genehmigung des Reglements für die Verteilung der gemäß § 5 Absatz 8 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwacheKreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten vom

^Mc? ^^ folgenden Beschluß gefaßt:
„Alljährlich ist dem Prouinziallcmdtage in einer besonderenVorlage davon Kenntnis
zu geben, welche Gemeinden und Kreise und mit welchen Beträgen sie — getrennt
für Armen- und Wegezwecke — bedacht worden sind."

In Ausführung dieses Beschlussesbeehrt sich der Provinzialllusschuß, dem Provinzial-
, landtllge die umseitigeNachweisungder Beihilfen für Armenzwecke zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialllusschuß:

O. Graf Beisfel von Gymnich, I)r. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Nachweisung
der

an leistungsschwache Kreise und Gemeindender Rheinprovinz für Zwecke des Armen¬
wesens aus der Dotationsrente auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom

2. Juni 1902 für das Rechnungsjahr1909 gewählten Beihilfen.

Bemerkung: Die Beihilfen sind im Einvernehmen mit dem Herrn Ober-Präsidenten
gewährt worden.

22
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Lfd.
Kreis Gemeinde

Be¬
willigter Lfd.

Kreis Gemeinde
Be¬

willigter
Nr. Betrag Nr. Actrag

Ucbcrlrag 13 075
l. KestierungsbezirK Aachen. 3« Schleiden Harzhcim .... 50

l Dürcn Obcrmanbach - Schlag-
stein .....

300 37
3«

« Hulzhcim .
Lorbach . .

50
25

' Pisscnhciin 100 39 „ Noggcudurf. 200
,'! Gcilcnlirchen Scherpensecl 700 40 „ Schmidtheim 200
l Teuren 850 4! „ Weycr . . 550

,> Heinsberg Brcbcren .
Haaren . .

300
«00

42 </ KaNmuth . . 150
!^. Gesamtsumme 14 300
. „ Hcwert . . 550

" Huengen
Kempen

175
150 II. MegierungsbezirK Koblenz.

10 Kirchhuuen 1400 1 Adcnau Wiuncrath . . . . 100
1! „ Nirgclcn 250 2 „ Brück . . 275
!2 Iülich Diirwiß 350 3 „ Lind . . . 400
>3
14

Malmcdy Nenland
Aurnenville

000
!50

4
5

" Staffel . .
Arst . . .

100
50

15 Görunwnt 250 0 „ Langschcid . 50
1« „ /khuffraix 250 7 „ Kapcrich. . 75
!7 MlnUjoie Älntzenich 1000 « „ ^uclterichcn 75
>« » Vufscuack 200 0 „ 28irft . . 300
10 Roctgcn 700 10 Ahrwciler Krcuzbcrg . 250
20 Roll . 200 11 Dcrnau . . 200
21 Schlcidcn Nipsdurf 200 12 „ Cnlcnburn . 200
22 Ahrdorf 150 ,13 „ Rheincck. . 100
23 „ Frcilingcn . 450 14 „ Hcckenbach . 300
24 Lummcrsdurf 350 15 Ällenkirchcn Bachenberg. 25
25 „ Uedclhoven 200 10 „ Buscnhansen 50
2« „ Bcrk . . 150 17 „ Flögert . . 40
2? „ Suetcnich 125 1« „ Hacksen. . 25
2« ^ Frohnrath 50 10 „ Hclmeruth . 50
20 Golbach 200 20 „ Hcupclzcn . 50
30 Rinnen 125 21 „ Kcttenhausen 50
3! Wahlen 550 22 » Mammclzeu 50
32 Kcldcnich 225 23 » Niedererbach 50
33 Drciborn «50 24 Oelscn . . 50
34 „ Hansen . 125 25 „ Reuffelbach. 25
35 " Breitenbendcn 50 26 " Sörth . . 50

Zu übertragen 13 075 Zu übertragen 2000
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Be¬ Lfd. Be¬
Kreis Gemeinde willigter Kreis Gemeinde willigter

Betrag Nr. Betrag
^ ^s

Ncbertrag 2990 Nebertrag 11 615

Altcnkirchen Widderstein .... 25 64 Altcnkirchen Nimbach .... 25
„ Amteroth .... 75 65 „ Zicgcnhain .... 50
„ Fluterschen .... 225 66 „ Blickhlluserhöhc . . 125
„ Gielcroth .... 125 67 Coblenz-Land Waldesch .... 300
„ Herpteroth .... 100 6« „ Wallersheiin . . . 175
„ Obcrwambach . 200 68 „ Immcndurf . . . 700
„ Stürzelbach . . . 125 70 Cuchcm Nlmcn Mciscrich , . 75
„ Niedcrdreisbach , . 75 71 „ Mülleubach . . . 750
„ Wcitefeld .... 125 72 Kreuznach Calleufcls .... 400
„ Plcckhcmsen.... 50 73 „ Mnnchwald . . . 400
» Güllesheim .... 75 74 Maycn Hirten ..... 150
„ Bürdcnbach. . . . 450 75 „ Bell ...... 400
„ Niedcrsteincbach . , 325 76 „ Wringen .... 550
„ Lnchert ..... 25 7? „ Obermendig . . . 2600
„ Huf ...... 50 7« ,, Kirchcsch .... 100
„ Knüttel .... 75 79 „ Wehr ..... 700
„ Willroth . . . . 450 80 Mciscuheim Lauschicd .... 300
„ Peterslahr .... 450 z 81 Ncuwicd Kaufen ..... 100
// Oulcnberg .... 175 82 „ Stehbach .... 50
„ Obersteincbach. . . 450 83 „ Isenburg .... 900
„ Opgert ..... 175 84 „ Griesenbach . . . 500
„ Obcrlahr . . . . 400 85 „ Elsaß ..... 1000
„ Burglahr . . . . 175 86 „ Ehlscheid .... 50
„ Nicdciirscn.... 125 87 „ Schöuberg .... 800
„ Harbach..... 400 88 „ Redcrscheid . . . 400
„ Nicderfischbach. . . 2500 89 „ Limbach . . . . 1000
„ Lraam ..... 100 90 „ Hargartcu .... 50
„ Erofcld ..... 75 91 „ Krautscheid .... 800

Fiersbach . . . . 100 92 „ Breitscheid . . . - 900

Forstmehrcn . . . 100 93 „ Kurtscheid . . . . 75

„ Giershaufcn . , . 100 94 „ Waldbreitbach . . . 200

Hirz-Maulsbnch . , 175 95 „ Nohbach . . . . 350

Kirchcib . . . . 150 96 Uibach-Kirchdurf . . 175

Mehren ..... 225 97 Dernbach . . . . 125

Neuenhof . . . . 50 98 // Niederwambach . . 450

Oberirsen . . . . 25 99 // Vettclschoß. . . . 700

Retteisen . . . .
Zu übertragen

100 100 » Lorscheid . . . .
Zu übertragen

1000

11615! 29 040

-^'
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Lfd.
Kreis Gemeinde

Be>
willigtet Lfd

Kreis Gemeinde
Be¬

willigter
Nr. Betrag Nr. Betrag

Uebcrtrag 29 040 Uebcrtrag 31 975
101 Ncuwied Rahms ..... 125 27 Wipperfürth Hochkeppcl. . . . 2000
102 Bertenau . . . . 800 28 Lindlar ..... 3000
103 St. Goar Obergondershaufen .

Vuchholz . . . .
300

50
29 " Olpc ......

Gesamtsumme

1200
104 38175
105 Wchlar Erdn ...... 75
10« „ Edingcn ..... 200

IV. KegierungsbezirK Düsseldorf
Gesamtslunme 30 590

1 Cleve Schneppcnbaum . . 150

lN. Kegie rungsbezirk Göln.
2
3

Essen-Land
Glndbach

200
1000

1 Euslirchen Comment . . . . 300 4 Kempen Lüttclfurst . . . . 750
2 Gummcrsbach Liebcrhausen . . . 150 5 „ KirspelwaldnicI . . 1000
3 </ Wiedeuest . . . . 700 6 Lennep Dhünn ..... 600
4 ,/ Marienberghauscn. . 300 7 Mors Bönninghardt . . . 1800
5 Mülheim a. Rhein Ouerath ..... 2000 8 „ Hllmb ..... 100

(Land) 9 Neuß Hackenbroich . . . 350
>> „ Neusbcrg . . . . 1000 10 Solingen Rcusrath . . . . 300
.' Rhcinbach Effelsberg . . . . 350 Gesamtsumme " 6250
8 „ Mutscheid . . . . 350

,0
Sieg Wahlschcid....

Uckerath .....
275

1700 V. UegierungabezirK Grier.
11 „ Winterscheid . . . 550 1 Bilburg Alsdurf ..... 150
12 „ Ruppichteroth . . . 2000 2 „ Bettingen . . . . 600
13 „ Stieldorf . . . . 1500 3 „ Cruchten . . . . 175
14 » Seeischeid . . . . 500 4 „ Fcrschweilcr . . . 150
15 „ Neunkirchen . . . 3000 5 „ Lcimbach . . . . 100
1« " Mnch ..... 3000 6 „ Mülbach . . . . 100
17 „ Happcrschoß . . . 550 7 „ Niedergecklcr . . , 75
18 „ Braschoß . . . . 900 8 ,/ Nicderweidingcu . . 250
19 „ Altenbödingen . . . 200 9 ,/ Prümzurlay . . . 100
20 „ Herchen ..... 350 10 „ Uebereiseubach . . . 75
21 Waldbrol Waldbrol .... 1000 11 „ Waldhof-Falkenstein . 250
22 ,, Denklingen .... 2000 12 „ Walleudorf .... 200
23 „ Eckenhageu.... 2500 13 „ Wißmcmm'dorf . . 750
24 „ Morsbach .... 2500 14 Daun Mülleuborn . . . 250
25 Wippevfürth Cürteu ..... 2300 15 » Neunkirchcn . . . 50
26 " Becheu .....

Zu übertragen

2000 16 " 125

31 975 I 3400
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Lfd

Nr Kreis Gemeinde
Be¬

willigter
Betrag

Lfd

Nr.
Kreis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

Uebertrag 3400 Uebertrag 11475
17 Dann Hörschhausen . . , 150 48 Prüm Kinzenburg . . . 75
18 „ Katzwinkel . 150 49 „ Kopscheid . 150
19 „ Brück . . 300 50 !' Lichtenborn 150
20 Merzig Nisseuthal . 100 51 „ Dahnen. 50
21 „ Waldhölzbach 50 52 „ Preischeid 25
22 Ottweiler Dörsdorf . 500 53 !, Kickeshausen 175
23 Prüm Ruth . . 50 54 „ Olmscheid 50
24 » Bleialf . . 375 55 Saarbrücken-Land Kutzhof . 250
25 „ Nrcmdscheid 000 56 Trier-Land Osburg . 500
26 Buchet . . 300 57 „ Gusenburg 50
27 „ Oberlascheid 200 58 „ Damflos 250
28 „ Großlangmfeld 150 59 „ Hinzerl . 100
29 Winterscheid 400 60 » Neuhütte» 75
30 » Wiuterspelt. 300 61 „ Abtei . . 250
31 » Habscheid . 75 62 „ Schöndorf 300
32 „ Hollnich. . 200 63 „ Kernscheid . 150
33 „ Heckhuscheid 1100 64 „ Schillingen 400
34 „ Niederüttfeld 50 65 ,» Buweiler-Rathe n 400
35 „ Kopp . . 275 66 „ Bierfeld. . 800
36 „ Mürlenbach 450 67 „ Ruwer-Panlin. 700
37 » Zendscheid . . 50 68 „ Heiligkreuz. . 150
38 „ Gondelsheim . 100 69 St. Wendel Burglichtenberg 550
39 Hermespnud . 50 70 „ Hammersteiu . 100
40 „ Bmbllch. . . 100 71 „ Merzweiler. . 75
41 Feuerscheid. . 400 72 Wittlich Dierscheid . . 400
42 „ Plütscheid . . 150 73 „ Esch .... 50
43 « Schönecken . . 000 74 „ Bausendorf. . 300
44 „ Wllwern . . 400 75 „ Pantenburg 175
45 Wetteldorf . . 150 76 „ Niedermanderscheid . 175
46 » Stadtkyll . .

Mauel '. . .
175
125

7? " Niederkail ....
Gesamtsumme

50
4? 18 400

Zu übertragen 11475
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Zusammenstellung. ^
1. RegierungsbezirkAachen ... ^ 42 Gemeinden 14300
3. „ Eublenz . . - 100 „ 30580
3. „ Cöln ... ^- 29 „ 38175
4. „ Düsseldorf . - 10 „ 6 250
5. „ Trier . . . -- 77 „ 1« 400

Hauplsumme (204 Gemeinden"! 107 715

Hnlage 17.
(Drucksachen, '^r, l7.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Einrichtung von Wandemrbeitsstätten nach Maßgabe des Gesetzes
vom 29. Juni 1907.

Dem 48. Provinziallcmdtage lugen eine Petition des Vorstandes der Herberge zur Heimat
(Pfarrer Ebeling) in Saarbrücken und eine Petition des Vorstandes des Rheinische»Vereins der
Herbergen zur Heimat (Pfarrer 00m Endt) in Langenberg um Einrichtung von Wanderarbeits^
statten in der Rheinpruuinz gemäß dem Gesetze 00m 28, Juni 1807 vor. Die mit der Angclegen-
heit befaßte zweite Fachkommission hielt den Vorschlagdes Pruoinzialausfchusfes,ihm die Petitionen
„zur Erledigung" zu übcnueifcn,nicht für weitgehcudgenug. Sie meinte vielmehr und ließ durch
ihren BerichterstatterAbgeordneten Oi-, 0. Veckerath im Plenum vorragen: „daß die Acdcutung
der Frage doch hier ausdrücklich00m Plenum anzuerkennensei, und daß es sich darum handeln
müsse, zunächst einmal die ganz vclheißuugsvollcnAnsätze, die in der Provinz iu der anderen Form
von Arbeitsnachweisen,Arbcitertolonien:c., in den Großstädten zumeist, vorhanden sind, zu sichten,
sie näher kennen zu lernen, sich auch darüber zu informieren, wie die Erfahrungen in der Nachbar
Provinz Westfalen gewesen sind, und dann nach reiflicher Prüfung der ganzen Frage dem nächsten
Landtage darüber eingehendBericht zu erstatten". Demgemäß hat der 48. Provinziallcmdtag in
seiner Plenarsitzungvom 1>. März 1808 die beiden Petitionen dem Prouiuzialausschußzur Prüfung
und Berichterstattung an den nächsten Provinziallandtag überwiesen.

In Ausführung dieses Beschlusses beehrt sich der Proviuzialausschuß, dem Provinzialland
tage nachfolgenden Bericht zu erstatten.

I. GeschichtlicheEntwicklung.
Die Fürsorge für mittellose Wanderer hat in den letzten Jahrzehnten die Behörden und

gesetzgebendenKörperschaftennach verschiedenen Richtungen hin beschäftigt. Theoretischist für diese
Klasse von Personen zwar gesorgt durch den Z 28 des Reichsgesetzes über den Unterstützungs-
Wohnsitz. Dieser bestimmt: „Jeder hilfsbedürftigeDeutsche muß vorläufig von demjenigenOrts-
armenuerbandeunterstützt werden, in dessen Bezirk er sich bei dem Eintritt der Hilfsbcdürftigkeit
befindet, Die vorläufige Unterstützung erfolgt vorbehaltlich des Anspruchs auf Erstattung der
Kosten bezw. auf Uebernahmedes Hilfsbedürftigen gegen den hierzu verpflichtete!! Armenverbaud."
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Praktisch hat diese Vorschriftaber in ihrer Anwendung auf die nicht seßhafte Nevölkeruug
vielfach versagt, da sie gegenüber dem mittellosen Wanderer nicht durchführbar ist. Der vorläufig
fürsorgepflichtige Ortsarmenverband vermag nämlich einerseits oft nicht zu erkennen, ob er einen
Wirklich arbeitsuchendenoder einen arbeitsscheuen Vagabunden vor sich hat. Es ist daher oft un¬
möglich zu entscheiden, ob und wie ein mittelloserWauderer unterstütztwerdeu muß. Andererseits
läßt sich häufig auch der Erstattungsauspruchdes vorläufig fürsorgepflichtigeu Armenverbandesnicht
verwirklichen. Dies liegt vielfach an den oft unrichtigenund meist unklaren Angaben der Wanderer
über ihre Aufeuthaltsverhältnifse sowie an der Abneigung der ländlichen Ortsbehördeu gegen um¬
fangreiche schriftliche Ennittluugeu. Dazu steht in nicht seltenen Fällen der Wert der geleisteten
Unterstützung in keinem Verhältnis zu deu erstehenden Portoauslageu, so daß der »ach § 2«
U. W. G. vorläufig fürsurgepflichtigcArmenverbanddavon Abstand nimmt, den erstattungspflichtigen
Armeuverbaud zum Ersatz der Kosten heranzuziehen. Unter diese» Umständen erscheint es ver¬
ständlich, daß die einzclnenOrtsarmenverbände nicht geneigt sind, jeden Wanderarmen in aus¬
reichender Weise zu unterstützen, zumal sie sich mit Recht sagen müssen, daß sie durch eiue solche
Uuterstützungarbeitsscheuer Personen unr noch mehr Landstreicherzu sich herauziehenwürden. Die
Folge davon ist, daß vielfach die Ortsarmeiwcrbäudc — uamentlich die kleineren — den Wander¬
armen gegenübersich ihrer gesetzlichen Verpflichtung— abgesehen vielleicht von Krankheitsfällen—
möglichst zu cutziehen suchen und sie ohne oder mit einer ganz unzureichendenUuterstützung—
etwa einem Reise- oder Zehrgeld — weiter ziehen lassen. Infolgedessenkann es vorkommen, daß
arbeitsuchende und arbeitswilligePersonen gezwungen sind, sich ihren Lebensunterhalt durch Betteln
zu erwerben.

Um diesen Uebelstand zu verhindern, haben sich in der Praxis der Hauptsache nach zwe
Systeme herausgebildet, die mit den Namen: „Vcrpflegungsstations- und Wanderarbeitsstätten-
System" gekennzeichnet werden. Das erstere, gleichzeitig ältere System, das mau iu deu siebziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts einzuführenbegann, beruht auf der Anlegung eines engmaschigen
Netzes von Verpflegungsstationen an allen größeren Straßeu des Laudes, Die Stationen sollen
in der Regel eiuen halben Tagemarschvon einander entfernt sein. Die arbeitsuchenden Wander-
armen wandern am Vormittage zn Fnß von einer Station zur andern, erhalten dort gegen Arbeits¬
leistung (Holzhacken,Stcinschlagcn uud dergl.) Verpfleguug und Nachtlager und sehen sich nach
etwa vorhandener Arbeitsgelegenheitnm. Finden sie solche nicht, so wandern sie am nächsten
Tage zur nächstenStation weiter. Träger der Einrichtung waren Kreise oder Gemeinden, hier
und da auch Privatvereine.

Zunächst nahm die Einrichtung einen großen Anffchwung. Bis zum Jahre 1890 bestanden
in Deutschland 1957, in Preußen 951 Stationen. Dann trat jedoch bald ein ständiger Rückgang
ein. Um das vollständige Eingehen der Stationen zu verhindern, legte die Königliche Staats¬
regierung im Jahre 1895 dem Landtage den Entwurf eines Gesetzes über die Verpflegungs-
stationeu vor. Diefer Entwurf plaute die obligatorischeGinführung solcher Verpflegungsstationen
im gesamten Staatsgebiet. Als Träger der Stationen waren die Kreise gedacht, denen die Hälfte
der Kosten von den Provinzen erstattet werdeu sollte. Der Entwurf, gegen den von mehreren
Seiten gewichtige Bedenkenerhoben wurden — fo namentlich,das System bedeute in seiner vorge¬
schlagenen Ausgestaltung gewissermaßen eine Organisation des zwecklosen Umherwanderns auf deu
Landstraßen, auch sehle es an einer zweckentsprechendenorganischen Verbindung der Stationen mit
einem Arbeitsnachweissystem— scheiterte hauptsächlich au der Forderung des Abgeordnetenhauses,
der Staat müsse sich in irgend einer Form an den Kosten der Einrichtung beteiligen. Die tat-
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sächliche Entwicklungder folgenden Jahre hat den mannigfachen Bedenkengegen das Verpflegungs-
stationssysteminsofern Recht gegeben, als die Zahl der Stationen feit Mitte der neunziger Jahre
sehr erheblich zurückgegangen ist. Sie betrug 1898 in Preußen nur noch 547, Ende 1905 nur
noch gegen 800. Jedenfalls hatten die Stationen nicht das erreicht, was man uon ihnen erhofft
hatte: die Verminderung der Wcmdcrbettelei.

Die neueren Bestrebungenzur Reorganisation des Naturalverpsteguugsstationswesensgehen
aus uon Westfalen Das dort hauptsächlich durch die Initiative des Herrn Pastor u. Bodelschwingh
in Bethel bei Bielefeld hervorgerufeneSystem der Wcmderarbeitsstätteuberuht auf dem Gebauten,
daß Stationen für arbeitsuchende Wanderer nur an einigen wenigen größeren Orten eines Bezirks
eingerichtet werden. Diese Wcmderarbeitsstättenwerden mit Arbeitsnachweisenund die Arbeits¬
nachweise wiederum mit einander verbunden, so daß für den in eine Wandelarbeitsstätte eintretenden
arbeitsuchendenWanderer sogleich ein ausgebreitetes System organisch zusammengehörenderArbeitt
nachweise in Tätigkeit tritt. Alle mittellosen arbeitsuchendenWanderer werden auf direktemWege
— eventuell unter Benutzung der Eisenbahn — der nächsten Wanderarbeitsstättezugeführt. Dort
erhält der Arbeitsuchende gegen ArbeitsleistungvorübergehendVerpflegung und Obdach, vor allem
aber wird versucht, ihm Arbeit nachzuweisen. Ist solche für ih» nicht vorhanden, so wird er,
soweit möglich, unter Benutzung der Eisenbahn,veranlaßt, sich zu einer anderen Wanderarbeitsstätte
zu begeben,wo er nach den gegenseitig ausgetauschten Nachrichten der Arbeitsnachweisevoraus^
sichtlich Arbeit finden kann. Ist ihm nirgends Arbeitsgelegenheit zu verschaffen, so bleibt nur
übrig, ihn einer Albeiterkoloniezuzuweisen. Der Vorteil dieses Systems beruht iu der Hauptsache
auf der Verbindung der Wanderarbeitsstätten mit einem ausgedehnten Arbcitsnachweissystem
sowie auf dem Umstand, daß die mittellosen arbeitsuchendenWanderer nicht ständig auf den
Wanderstraßen hin und hergeschoben,sondern möglichst bald von ihnen entfernt werden, um
entweder durch die mit den Wanderarbeitsstätten verbundenenArbeitsnachweisein einer dauernden
Stellung oder einstweilen bis zur Erlangung einer solchen in einer Arbeiterkolonie untergebracht
zu werden.

Das System der Wanderarbeitsstätten war bisher eingeführt in der Provinz Westfalen,
in der bisher 25 Wanderarbeitsstätten bestanden,und im RegierungsbezirkLiegnitz, in dem zur¬
zeit 8 Wanderarbeitsstätten eingerichtet sind. Im einzelnen ist es in diesen Bezirken verschieden¬
artig ausgestaltet. So ist in der Provinz Westfalen das Prinzip der Arbeitsvermittlung nicht
streng durchgeführt. Es wird nicht jeder mittellose Wanderer aufgenommen,sondern nnr derjenige,
der folgende Papiere besitzt: 1) eine Quittuugskarte, 2) einen Abmeldeschein, 3) eine glaubwürdige
Arbeitsbescheinigungdes letzten Arbeitgebers, 4) einen „Wanderschein",der nur unter bestimmten
Voraussetzungenerworben werden kann. Der Aufenthalt in der Wanderarbritsstätte dauert in
Westfalen cmch nicht solange, bis Arbeit tatsächlich vermittelt ist, sondern nur kurze Zeit, in der
Regel ^2 bis 1 Tag. Dann muß der Stationsgast bis zur nächsten Wcmderarbeitsstättcweiter«
wandern oder er wird mit der Eisenbahn dorthin geschickt.Die Wanderarbeitsstätten des Re»
gierungsbezirksLiegnitz kennendemgegenüber das System der Wanderscheinenicht, infolgedessen
fehlt es auch an einer Festlegung von bestimmtenWanderstraßen.

Die Einrichtung der Wanderarbeitsstätten war nun eine freiwilligeLeistung der interes¬
sierten Kreise, unter Beihilfe der Provinzialverwaltung. Ein Zwangsmittel, um widerwillige
Kreise zur Einrichtung von Wanderarbeitsstätten zu zwingen, gab es nicht. Die Notwendigkeitzur
Anwendung solcher Zwangsmittel machten sich aber bald in Westfalenbemerkbar und gehen daher
auch die Bestrebungen zur gesetzlichen Regelung von Westfalen, insbesondere dem Abgeordneten
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Pastor v. Bodelschwingh-Bielefeldaus. Dieser stellte im Jahre 1904 in Gemeinschaft mit dem
Abgeordnetenv. Pavpenheim im Abgeordnetenhauseden Antrag:

Das Haus der Abgeordnetenwolle beschließen:
„Die Königliche Stantsregierung aufzufordern, dem Landtage der Monarchie alsbald
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen die Fürsorge für arbeitsuchende mittellose
Wanderer mittels Einrichtung von einstweiligenArbeitsstätten (Wanderarbeitsstätten)
in Verbindung mit Arbeitsnachweisengeregelt wird, der aber nur für die Provinzen
in Kraft zu treten hat, deren Vertretungen dies beschließen,"

In der Plenarsitzung des Abgeordnetenhausesvom 6. April 1905 wurde dann, nachdem
d« Antrag in der Gemeindekommissiondurchberaten war, dem Antrage dieser Kommission ent¬
sprechend beschlossen:

Die KöniglicheStaatsregierung zu ersuchen, einen Gesetzentwurfzur Regelung der Für¬
sorge für mittellose arbeitswillige Wanderer vorzulegen, wobei eine ganze Reihe von bestimmten
Grundgedankenzur Berücksichtigung empfohlenwurde.

Die Staatsregierung legte darauf einen Entwurf eines Wandelarbeitsstättengesetzesvor,
der nach verschiedenen Abänderungen in der Sitzung des Abgeordnetenhausesvom 10. Mai 190?
und in der des Herrenhauses vom 5. Juni 1907 zur Annahme gelangte. Das Gesetz erhielt am
29. Juni 1907 die königliche Sanktion,

II. Z»as Mandemrbeitsftättmgesetz vom 29. Juni 1907.

Der Wortlaut des Gesetzes ist in Anlage H. abgedruckt.
In folgendem soll auf die Hauptpunkte des Gesetzes näher eingegangenwerden; und

zwar auf die Anwendbarkeitdes Gesetzes überhaupt; den Kreis der Personen, für die es bestimmt
O; den Zweck des Gesetzes; Erlaß der Wanderordnung und endlich die Verteilung der Kosten.

Zu § 1. Das Gesetz bietet insofern eine Besonderheit auf dem Gebiete der Gesetzgebung,
als es uicht unbedingt gilt, vielmehr ist die Einführung des Gesetzes in den einzelnenProvinzen
von einer Beschlußfassungdes Provinziallandtags abhängig, Die Beurteilung des Bedürfnisses
nach Einfühlung der Wanderarbeitsstätten ist unter Abstandnahme von jeder obligatorischen Ein¬
richtungfür den Bereich einer jeden Provinz den Provinzen vorbehalten. Die tatfächliche Ein¬
führung des Systems wird aber in den Provinzen, welche Wanderarbeitsstätten einrichtenwollen,
dadurcherleichtert,daß die Provinzen die Berechtigungerhalten, die Kreise zur Einrichtung, Unter¬
haltung und Verwaltung von Wandemrbeitsstätten in rechtsverbindlicherWeise heranzuziehen.
Dadurch, daß das Gesetz hinsichtlich der Einführung von Wanderarbeitsstättcn den einzelnen Pro¬
vinzen völlig freie Hand läßt, will es der Verschiedenartigkeitder Verhältnisse in den einzelnen
Provinzen Rechnung tragen. Sowohl auf Seiten der Regierung wie bei einer Anzahl von Mit¬
gliedern der Kommissiondes Abgeordnetenhausesherrschte die Ansicht vor, daß ein Bedürfnis zu
einer solchen Einrichtung nicht überall gleichmäßig vorhanden sei. Von einer Seite wurde in der
Kommission namentlich in Anlehnung an eine Petition der Landwirtschaftskammerfür die Rhein¬
provinz darauf hingewiesen,daß auch im Westen der Monarchie vielfach die Verhältnisseso ge¬
staltet seien, daß das Gesetz leicht eine nachteiligeWirkung insofern haben könne, als eine Ab¬
wanderung vom Lande in die Städte dadurch möglicherweise noch gefördertwerde. Unter diesen
Umständenwollte man den Provinzialverbänden lediglichdie Fakultät schaffen, auf diefem Gebiete
vorzugehen und je nach den bei ihnen obwaltenden Verhältnissen die Angelegenheitzu ordnen.

23
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Für den Beschluß des Provinziallandtags wurde das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit gewählt,
weil der Beschluß einen bedeutsamen und in der bisherigen Gesetzgebung unbekannten Eingriff in
das Selbstbestimmungsrechtder Kreise bedeutet. Denn diese können auch gegen ihren Willen mit
einer Wanderarbeitsstätte bedacht werden. Es sollte daher durch die Zweidrittelmehrheitein gewisser
Schutz für die mit Wanderarbeitsstätten zu bedenkenden Kreise geschaffen werden.

Schon nach dem bisherigenRecht hatten die Provinzen die Befugnis, das Wanderarbeits«
Mteuwesen zu ordnen, mußten dann aber die Wanderarbcitsstätten selbst einrichten,verwalten und
unterhalten. Nach dem Gesetz vom 29. Juni l90? sind die Kreise die alleinigen Träger des
Unternehmens.

Der Beschluß eines Provinziallandtags, die Wandelarbeitsstätten nach Maßgabe des
Gesetzes einzurichten, spricht natürlich nicht lediglich eine Verpflichtung der Kreise zur Einrichtung
usw. von Wanderarbeitsstätten aus, sondern enthält gleichzeitigdie Uebernahmevon zwei Dritteln
der Gesamtlostenauf den Provinzialverband und bildet fonach eine neue Belastung der Provinz,

Zu § 2. Hier wird der Kreis der Personen, denen die Wauderarbeitsstätten dienen
füllen, fowie die Aufgabe der Wanderarbeitsstätten bestimmt. Sie sollen eingerichtetwerden für
mittellose, arbeitsfähige Männer, die außerhalb ihres Wohnorts Arbeit suchen. Ein rechtlicher
Anspruchauf Aufnahme in eine Wanderarbeitsstätte besteht nicht. Es ist vielmehr lediglichin
das Ermessen der Wanderarbeitsstülten gestellt, ob sie Wanderer aufnehmen wollen. Jedenfalls
follen aber nur solche Wanderer Aufnahme finden, die mittellos und arbeitsfähig sind und außerhalb
ihres Wohnorts Arbeit suchen. Daher sind von der Aufnahme ausgeschlossen arbeitsunfähige, —
d. h. solche, die zur Verrichtung der von ihnen in der Wanderarbeitsstätte zu leistendenArbeit
dauernd außerstande sind —; ferner sind ausgeschlossen solche, die nicht außerhalb ihres Wohnorts
Arbeit suchen. Also sowohl die Aufnahme von am Orte einer Wanderarbeitsstätte ansässigen
Arbeitslosen fällt aus dem Rahmen des Gesetzes wie auch die Behandlung arbeitsscheuer Wanderer.
Wer nicht ernstlich Arbeit sucht, darf in eine Wanderarbeitsstätte nicht aufgenommenwerben. Die
arbeitsunfähigen Hilfsbedürftigensind dem Ortsarmenverband znr weiteren Fürsorge zu überweisen,
die arbeitsscheuenWanderer sind der Polizeibehörde zur Herbeiführung der Bestrafung je nachdem
wegen Bettelei, Landstreicherei,Arbeitsscheu oder Vernachlässigungder Nährpflicht zuzuführen.

Neben dem Kreis der Personen, denen die Wanderarbeitsstätte« dienen sollen, — Scheidung
zwischenArbeitsfähigen und »willigen einerseits und den arbeitsunfähigen und arbeitsscheuen
Wanderern andererseits — bezeichnet Z 2 auch die Aufgabe der Wanderarbeitsstätten, dies ist die
Vermittlung fester Arbeit, während die Gewährung von Beköstigung und Obdach gegen Arbeits¬
leistung nur als ein Mittel zum Zweck und als etwas Vorübergehendesgedacht werden darf. Diese
vorübergehende Gewährung von Beköstigung und Obdach soll nach dem Zwecke des Gesetzes
solange stattfind en, bis für den Wanderer eine feste Arbeitsstätte gefundenist. Dies ist aber nur
die Höchstgrenze,bis zu der ein Wanderer in der Wanderarbeitsstätte beköstigt werden soll. Eine
Verpflichtung,den Wanderer solange zu behalten, besteht nicht, wie überhaupt eine Verpflichtung
zur Aufnahme in die Wanderarbeitsstätte nicht besteht.

Zu § 3. Der Erlaß der Wanderarbeitsstättenordnungliegt den Provinziallandtagen ob,
die aber befugt sind, den Erlaß der Ordnung den Provinzialausschüssenzu übertragen. Die
Bestimmung der Orte, in denen Wanderarbeitsstätte« eingerichtetwerden sollen, kann durch den
Provinziallandtag erfolgen, aber auch dem Provinzialausschußüberlassenwerden.

Zu § 5. Hier wird die Kostenfragegeregelt. Die Provinzen haben sowohl den Kreisen
mit Wanderarbeitsstätte« wie den zuschuhpflichtigen Kreisen (§ 4 des Gesetzes)zwei Drittel der
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Kosten zu erstatten. Während bei den parlamentarischen Verhandlungen über das Gesetz die
Beitragspflicht der zuschußpflichtigen Kreise und die Erstattung von «/» aller Kosten durch die
Provinzen nicht angefochtenwurde, fanden über die Beiträge des Staates längere Erörterungen
statt. Die Königliche Staatsregierung hatte ursprünglichdie gesetzlicheFestlegung einer Beitrags¬
pflicht des Staates wegen des armenrechtlichen Charakters des Gesetzes abgelehnt, aber im Laufe
der Verhandlungen sich bereit erklärt, den Provinzen für die mit den Wanderarbeitsstätten zu
verbindenden Arbeitsnachweise eine Unterstützungzu gewähren. Eine Beteiligung an den Kosten
der Wanderarbeitsstätten selbst wie auch eine von vornherein prozentual festgelegte Beteiligung an
den Kosten der Arbeisnachweise wurde seitens der Staatsregierung ausdrücklich abgelehnt; ebenso'
wenig wird der Staat sich nach einer Erklärung des Herrn Ministers des Innern an den Kosten
bei erstmaligen Einrichtung der Wanderarbeitsstätten beteiligen. Der Beitrag wird vielmehr
lediglich nach den Kosten der Arbeitsnachweise berechnet. Eine Trennung dieser Kosten von den
allgemeinenKosten der Wanderarbeitsstätten wird meist schwierig, häufig unmöglich sein. Sie
werden also zum Teil mit zu berücksichtigen sein. Die Staatsregierung erklärte sich nur zur
Uebernahme eines angemessenen Bruchteils dieser Kosten — anstatt des vom Abgeordnetenhause
gewünschten festen prozentualen Anteils — bereit; und zwar einmal darum, weil der Staat eine
anteilsmäßigeHeranziehung zu den Kosten einer fakultativenEinrichtung, auf deren Höhe er keinen
Einfluß habe, grundsätzlichablehnen müsse. Sodann wurde betont, daß der dem Minister des
Innern für die Unterstützungzur Verfügung stehende Fonds ein Dispositionsfonds sei, der etats-
rechtlich nicht überschrittenwerden dürfe. Bei einer prozentualen Beteiligung des Staates würde
sich die Gefahr ergeben, daß der Fonds für die zu leistendenBeiträge nicht ausreichen und die
erforderlichen Mittel, da der Fonds nicht überschrittenwerden darf, fehlen könnten. Bei dem
Etat des Ministeriums des Innern kommt nur die Gewährung von Zuschüssenaus dem in
Kapitel 98 Titel 4 vorgesehenen Fonds „Prämien und sonstige verschiedene Ausgaben, insbesondere
auch Rechnungsvergütungen"in Betracht. Dieser belief sich im Rechnungsjahr 1908 auf 65 119
Mark; in 1909 auf 74000 Mark, wovon zum Zwecke der Unterstützungder mit Wanderarbeits¬
stätten verbundenenArbeitsnachweise speziell 30 000 Mark verwandt weiden können. Zur Förderung
des Arbeitsnachweiswesensdurch finanzielle Beihilfen hat die Staatsregierung ferner im Etat der
Handels- und Gewerbeverwaltung in Kapitel 69 Titel 16 einen Fonds von 55 000 Mark (für
1908) bezw. 65 000 Mark (für 1909) vorgesehen, „zur Förderung der nicht gewerbsmäßigen
Arbeitsvermittlung und Rechtsbcratung für die minderbemitteltenBevölkerungskreise".

Ferner wird der Staat an den Kosten für Wanderarme sich nach einer Mitteilung des
Herrn Ministers des Innern im Abgeordnetenhauseinsofern beteiligen,als die preußische Eisenbahn¬
verwaltung bereit ist, den Befördemngspreis der IV. Wagenklaffe für Wandemme in denjenigen
Provinzen, die das Wanderarbeitsstättenwesenausreichend regeln, von 2 Pfennig auf 1 Pfennig
für das Perfonenkilometerherabzusetzen.

m. Zie Stellungnahme der übrigen Urovinzenzum ZVandemrbeitsstättengesetz.
Die Stellung der übrigen Provinzen ist in ihrer weitaus größten Mehrzahl eine ablehnende,

oder doch wenigstens eine abwartende.
Nur die Provinz Westfalen und der Bezirksverband Kassel beabsichtigen die Einführung

von Wanderarbeitsstätten nach Maßgabe des Gesetzes.
In der Provinz Westfalen, auf deren Betteiben das Gesetz geschaffen wurde, ist die

Eröffnung der Wanderarbeitsstätten nach Maßgabe des Gesetzes vom 29. Juni 1907 — nachdem
23"
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der 49. WestfälischeProvinziallandtag in seiner Sitzung vom 5, Mai 1909 die Einführung
beschlossenund gleichzeitigeine Wanderarbeitsstättenordnung angenommen hat — zum 1. April
1910 in Aussichtgenommenund steht die Eröffnung, wenn nicht besondere etwa noch hervor¬
tretende Schwierigkeitenzu überwinden sind, zu diesem Zeitpunkt zu erwarten. Der Wunsch des
49. RheinischenProvinziallandtags, Kenntnis davon zu erhalten, wie die Erfahrungen mit dem
Wanderarbeitsstättengesetz in der Provinz Westfalengewesen sind, kann daher noch nicht erfüllt weiden.

Es erscheint zweifelhaft,ob die in der Provinz Westfalen geplanten Ginrichtungen über¬
haupt eine den Absichten des Gesetzes entsprechende Losung der Frage der Fürsorge für Wander-
arme herbeiführen. Wenn auch das Gesetz den mittellosen, arbeitsfähigen Wanderern in den
Provinzen, welche Wanderarbeitsstätten einführen, einen rechtlichen Anspruchauf Aufnahme in die
Wandcrarbeitsstätten nicht hat geben wollen, so kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß
diese Elemente soweit möglich Aufnahme in den Wanderarbeitsstätten finden und darin solange
verbleibensollen, bis für sie eine feste, dauernde Arbeitsstellevermittelt ist. Dies wird jedoch in
der Provinz Westfalen wie bisher so auch in Zukunft nicht gefchehen. Die Aufnahme in eine
Wanderarbeitsstattewird schon von so mancherleiFormalitäten abhängig gemacht,denen das Gros
der Wanderarmen nicht wird genügen können. Zur Aufnahme ist nämlich erforderlich ein Wander-
fchei», der von den Wanderarbeitsstätten ausgestellt wird. Dieser Wanderscheindarf jedoch nur
solchen mindestens 16 Jahre alten männlichenPersonen ausgestellt werden, welche

1. einen Abmeldeschein der Polizeibehördeihres letzten Wohnorts und eine Quitlungskarle
vorlegen;

2. durch glaubwürdige Arbeitsbescheinigungen, wozu auch Abkehrscheine der Krankenkassen
gehören, nachweisen, daß sie innerhalb des letzten Vierteljahres mindestens 0 Wochen
lang gearbeitet haben oder durch Krankheitsbeschcinignngen glaubhast machen, daß sie
während dieses Zeitraumes zur Uebernahmevon Arbeit außerstande waren;

3. eine Ausfertiguugsgebührvon 1 Mark zahlen oder statt deren mindestens 1'/, Tag
(8 und 4 Stunden) in der Wanderarbeitsstatte arbeiten.

Wanderer, welche wegen fehlender Papiere in die Wanderarbeitsstättennicht aufgenommen
werden können,werden der Ortsbehörde als obdachlosüberwiesen. Wenn sie dann eine Bescheinig
gung der Ortsbehörde vorlegen, wonach sie die beiden letzten Werktage die ihnen zugewiesene Arbeit
verrichtetund bei der Ortsbehörde die Beschaffungder etwa noch fehlenden polizeilichen Abmelde¬
bescheinigung und der Quittungskalte nachgesucht haben, dürfen sie bis zum Mittag des sechsten
Werktages in der Arbeitsstätte gegen volle Tagesarbeit (8 Stunden) untergebracht und verpflegt
weiden. Wird inzwischendie Abmeldebescheinigung beigebracht,so darf am Mittage des sechsten
Werktages der Wanderschein ausgestellt werden. Wird die Nbmeldebescheinigung bis dahin nicht
beigebracht, so erhält der Wanderer einen Wanderpaß, mit dem er sich unter Inanspruchnahmeder
ans dem darin vorgeschriebenen Wege liegenden Wanderarbeitsstätten in eine Arbeiterloloniebegeben
kann. Die Verwaltung der Arbeiterkoloniedarf dem Wanderer nach uierwöchigerständiger Arbeit
auch ohne Papiere den Wanderscheinausstellen.

Nur einem kleinen Teil der Wanderarmen wird es bei diesen weitgehendenFormalitäten
möglich sein, sofort in eine Wanderarbeitsstatte aufgenommenzu werden. Bei weitaus den meisten
wird jedenfalls die Aufnahme schon daran scheitern, daß sie eine mindestens6 Wochen lange Arbeit
innerhalb des letzten Vierteljahres nicht nachzuweisen vermögen (siehe oben unter 2). Der Besitz
eines Wandelscheinsberechtigtaber nur dann zum Eintritt in eine Wanderarbeitsstätte, wenn er
ordnungsmäßig geführt ist. Auch in jeder folgenden Wanderarbeitsstätte darf die Aufnahme des
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Wandereis nur gegen Vorzeigung des Wanderscheinsund aller zu seiner Ausstellungerforderlichen
Papiere erfolgen. Der Schein wird auf jeder Wanderarbeitsstätte mit dem Datum des Abreise¬
tages abgestempelt;auch wird die Stunde der Abreise und der Ort der nächsten Wanderarbeits-
statte, wohin der Wanderer gehen will, in den Wanderscheineingetragen. Gin Wanderer wird
nicht aufgenommenund sein Wanderscheineingezogen, wenn er nicht den Wanderstempel der Ab¬
gangswanderarbeitsstättevon demselben Tage hat oder wenn der Wanderer wesentlich später eintrifft,
als nach der Entfernung und der in den Wanderscheineingetragenen Abgangsstundc möglich ist.
Also geringe Verstöße gegen die Wanoerordnung machen den Inhaber eines Wanderscheinszur
Aufnahme in die Wandcrarbeitsstiitte unfähig und treiben ihu nach Einziehung seines Wander¬
scheins wieder auf die Landstraße.

Wenn demnach der Eintritt in eine Wanderarbeitsstättceinerseits mannigfachen Beschränkungeil
unterliegt, so kommt andererseits noch hinzu, daß die Aussichtauf Erlangung einer dauerndenfesten
Arbeitsstelleeine verhältnismäßig geringe ist. Nach der Absicht des Gesetzgebers soll der Aufenthalt
>n einer Wandcrarbeitsstiitte regelmäßig bis zur Ermittlung einer festen Arbeitsstelle währen,
demgegenüberbestimmt die Wander- und Arbeitsordnung für Westfalen, daß die Wanderer nach
dem Mittagessen des zweiten Werktages nach cmderthalbtägigerArbeit in der Wanderarbeitsstättc,
wenn ihnen keine Arbeit nachgewiesen ist, zur Weitelwanderung zu entlassen sind. Bei großem
Andrang in den Wanderarbeitsstättcn kann die Entlassung sogar schon nach '^tägiger Arbeit
erfolgen. Endlich sei noch erwähnt, daß die Aufnahme in eine Wanderarbeitsstättc auch dann
versagt und der Wanderscheineingezogenwerden muß, wenn der Wanderer innerhalb der letzten
6 Monate bei derselben Wanderarbeitsstättc bereits Verpflegung erhalten hat.

In Westfalen ist die Einrichtung von 29 Wanderarbeitsstättcn geplant. Die dem
Pruvinzialvelband nach Abzug des vom Staate übelnommenenBmchtcils noch zur Last fallenden
Kosten werden auf 50-55 000 Mark geschätzt.

Im Bezirtsuerband Eassel, wo am 18. Februar 1909 vom Kommunallandtag des
RegierungsbezirksEassel gleichfalls die Einführung der Wanderarbeitsstätten beschlossen ist, haben
die Wanderarbeitsstätten in Eassel, Bcbra, Fulda, Marburg und Rinteln bereits vor einigen
Monaten ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Einrichtung einer weiteren Wanderarbeitsstättc in
Hanllu ist geplant.

Für den Erwerb uud die Führung des Wanderscheinszur Aufnahme in eine Wander¬
arbeitsstättc gelten im RegierungsbezirkCasfel ähnlicheBestimmungen,wie sie in Westfalen ein«
geführt werden sollen. Die größere Entfernung der Wanderarbeitsstätten im Regierungsbezirk
Eassel von einander macht nur eine häufigere Beförderung der Wanderer durch die Eisenbahn
nötig, als dies bei der Engmaschigkeit des Wanderarbcitsstättennetzesin Westfalen erforderlich und
beabsichtigtist. Die Casseler Wanderordnnng bietet insofern einen Vorzug vor der westfälischen,
als sie abweichendvon dieser für die Beschäftigungder Arbeiter in der Wanderarbeitsstätte eine
Höchstdauernicht festsetzt, sondern die Beschäftigungin der Regel so lange dauern soll, bis für
den Wanderer feste Arbeit gefunden ist.

Was die übrigen Provinzen anlangt, so wird in den Provinzen Ost- und Westpreußen,
Pommern, Posen, Schlesien und Schleswig-Holsteindie Einführung von Wanderarbeitsstättennach
Maßgabe des Gesetzes nicht beabsichtigt,da ein Bedürfnis zu derartigen Einrichtungennicht vorliegt.
In Schlesien ist zur Förderung der Sache selbst beschlossen worden, zur Einrichtung und Unter¬
haltung von Wanderarbeitsstätten, wie sie namentlich im RegierungsbezirkLiegnitz schon seit
einigen Jahren bestehen, Beihilfen zu gewähren. Auf Grund diefes Beschlusses sind bereits einige
Wanderarbeitsstätten neu eingerichtet und von der Provinz subventioniertworden.
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Der Provinziallandtag von Brandenburg hat eine Regelung auf Grund des Wander¬
arbeitsstättengesetzes ausdrücklich abgelehnt. Jedoch sind auf den Vorwerken der Landarmen" und
Korrigendencmstaltenin Straußberg und Landsberg a. W. Arbeitsasyle eingerichtet, in denen
Arbeitswillige so lange Unterkommenfinden, bis ihnen eine Arbeitsstelle mit Aussicht auf Ver¬
bleiben darin nachgewiesen werden kann. Diese Einrichtungen sind eigentlichnichts anderes, als
von der Provinz geschaffene Albeiterkolonien. Ob noch weitere Arbeitsasyle geschaffen werden,
hängt davon ab, ob der Staat und die nicht zum Brandenburger Provinzialverbande gehörige,
aber aus den EinrichtungenVorteile ziehendeStadt Berlin sich an den Kosten beteiligen werden.
Die dieserhalb eingeleitetenVerhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Hannover wird gleichfalls von einer Durchführung des Gesetzeseinstweilen absehen, es
wird dort zurzeit erwogen, ob eine Wanderarmenfürsorgemit Hilfe des Niedersächsischen Herbergs-
uerbandes unter finanzieller Beihilfe der Provinz möglichist.

In Sachsen ist vom letzten Provinziallandtag eine Kommission zur Besichtigung von
Wanderarbeitsstätten anderer Provinzen gewählt worden; über das Ergebnis der Besichtigung
wird dem nächsten Provinziallandtag Bericht erstattet.

Der letzte Kommunallandtag des Regierungsbezirks Wiesbaden hat beschlossen,den
Landesausschußzu ersuchen, ihm in der nächsten Tagung eine Vorlage über die Angelegenheitder
Einführung von Wanderarbeitsstätten zugehen zu lassen. Der Landesausschußhat darauf in seiner
Sitzung vom 11. November 1909 beschlossen, einen Beschluß über Einführung des Gesetzes zunächst
nicht zu faffen, vielmehr für jetzt in weitere Ermittelungenin verschiedenenRichtungeneinzutreten,auch
die Entwicklungder Angelegenheit im Bezirlsverband Eassel und in der Provinz Westfalenabzuwarten.

IV. 3ie in der Meinprovinz für Wanderarme bestehenden Einrichtungen.
^. Arbeitsnachweise.

Eine erschöpfende Darlegung der Bedeutung der in der Rheinprouinz vorhandenenArbeits¬
nachweise in dem engen Rahmen einer Vorlage an den Provinziallandtag scheint unmöglich.

Arbeitsnachweise,die speziell und ausschließlich für Wanderarme bestimmt sind — d. h.
Anstalten, die lediglich die Vermittlung von Arbeitsstellen für außerhalb ihres Wohnorts arbeit¬
suchende arbeitsfähige Männer bezwecken —, dürften nicht bestehen. Es würde ihnen mit Rücksicht
darauf, daß sie zu verschiedenen Zeiten in ganz verschiedenem Maße in Anspruch genommen
weiden, nur eine kurze Lebensdauerbeschiedensein. Auch die Arbeitsnachweise der Wanderarbeitsstätten
werden wohl regelmäßig mit einem städtischen oder kommunalen Arbeitsnachweis in enger
Verbindung stehen,

Für die Arbeitsvermittlung für Wanderarme kommen ferner wohl nur in geringemMaße
in Betracht die zahlreichen Organisationen und Verbände, welche Arbeitsstellenvermitteln; es sind
das namentlich die vielen Arbeitgeber-und Arbeitnehmer-Fachuerbände,die Verbände von Privat¬
angestellten, die Freien Gewerkschaften,die Hirfch - Dunkerschen Gewertvereine, die Christlichen
Gewerkschaften,Unabhängige Vereine, Innungsnachweise usw., soweit sie Arbeit vermitteln. Alle
diese Vereine dienen hauptsächlichgelernten Arbeitern und erstreckenihre Tätigkeit auf größere,
über den Bereich einer Provinz hinausgehende Bezirke. Da die Wanderarme« zum größtenteil
ungelernte Arbeiter sind, wird eine Arbeitsvermittlung für sie durch die genannten Vereine nur
selten stattfinden. Namentlich erscheint eine Feststellung unmöglich, wie weit eine derartige
Unterbringung von Wanderarme« in feste Arbeitsverhältnissedurch die genannten Verbände speziell
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in der Rheinprovinz in Bettacht kommt. Von einem Abdruckder Ziffern über den Umfang der
Stellenvermittlung durch Fachvereineist daher abgesehen.

Ebensowenig ist ein Urteil darüber möglich, welche Bedeutung das private Stellen-
vermittlungsgewerbe für die Wanderarmen hat, für das eine Statistik in Preußen überhaupt
fehlt; die Bedeutung dürfte gleichfalls keine große sein. . . ^ >,. ..«.«^-«

Für die Vermittlung von Arbeitsstellen für Wanderarme dürften zedoch du öffentlichen
Arbeitsnachweise von größerer Bedeutung sein; und zwar sowohl die rein kommunalen als auch
die mit kommunaler oder staatlicher Unterstützungbetriebenen allgemeinenArbeitsnachweise.Zwar
bezwecken namentlich die kommunalen Arbeitsnachweise naturgemäß in erster Llme nur die
Vermittlung von Arbeitsstellenfür ortsansässige,insbesondere solche Personen, die au dem betreffenden
Orte ihren Unterstützungswohnsitz haben. Jedoch werden sich unter den Stellensuchendenund den
durch Vermittlung dieser Arbeitsnachweise in Dienst- und Arbeitsuerhältnisseuntergebrachten Perfonen
auch zahlreiche finden, die zu der Klaffe der arbeitsfähigen Wanderarmen zu rechnen sind.
Inwieweit für folche Personen allerdings die öffentlichen Arbeitsnachweisevon Bedeutung find,
wievieleStellen für arbeitsfähige außerhalb ihres Wohnorts arbeitfuchende Männer in den letzten
Jahren vermittelt worden find, darüber find genaue statistische Angaben nicht zu erlangen da du
vorhandenen lückenhaft sind. Nur einzelneArbeitsnachweifegeben die Zahl der ..«"",°" "«,
ohne daß erkenntlich ist. ob dies Wanderarme im Sinne des Wanderarbeitsstättengesetzev,u.d d
wieviele von ihnen in ein Arbeitsuerhiiltnisuntergebrachtworden sind. Um udoch eme>' Beür.ff von
der Bedeutung dieser in der Rheinprovinz bestehenden Arbeitsnachweise zu geben. ,st als Anlage t^
ein Auszug aus einer Uebersicht über die in Preußen vorhandenenkommunalenoder m.t kommnna er
Unterstützung betriebenen allgemeinen Arbeitsnachweisestellen abgedruckt, aus dem d.e einzelnen Arbeits¬
nachweise, die Zahl der offenen Stellen, der Arbeitsuchenden und der besetzten stellen wahrend der
letzten Zeit ersichtlich find. Nächst dem in Eüln bestehendenArbeitsnachweifehaben d,e ,m
RegierungsbezirkDüsfeldorf bestehendenArbeitsnachweisedie Hauptbedeutung. Sie stehen un er
einander in engster organischerVerbindung. Der Verband zur Förderung des Arbeitsnachweises
mit seinem Sitze in Düsfeldorf - der fast alle im RegierungsbezirkDüsseldorf bestehende»,
kommunalenoder mit kommunaler Unterstützungbetriebenen Arbeitsnachweifeumsaßt - bezweM.
die im Regierungsbezirke Düsfeldorf bestehendenArbeitsnachweisstellenin der
Bestrebungen zu unterstützenund die Zahl der Arbeitsnachweisstellendem Bedürfnis ntf «chen
zu vermehren. Zur Erreichung diefes Zweckes ist in Düsfeldorf e.n Ientral-Bnre errichtet
dessen Aufgabe hauptsächlichbesteht in der Zusammenstellung der von den einzelnen Mbtts-
nachweisstellenwöchentlich als von ihnen nicht erledigt angemeldetenAr e.tsgesuche mid Stelle -
angebote nnd Versendung dieser Zusammenstellungenan d.e einzelnenNachweisstellen d e Ve^
sendnng dieser sogenannten „Vakanzenlisten" foll freilich vom
unterbleiben); in der Auskunfterteilungüber Stelleuangebote und Arbettsgefucheauf An rag. und
in der Fördenu.g der Errichtung neuer Arbeitsuachweisstellcn. Naturgemäß ge mgt ach
wirtschaftlichgünstigen Zeiten nicht die Besetzuugsämtlicher offenen Stellen. So käme m °en
wirtschaftlich günstigen Jahre 1906 mit feinem notorifchenNrbeitermangel °" /00 offeue «teueu
im Re ierungsbezirk Düfseldorf 114.6 Arbeitsucheude und 71.8 Stellende etzuugen 190 «"'
100 offene Stellen 106.9 Arbeitsuchende uud 75,3 Stellenbesetzungen,wahrend 1908 auf 100
offene Stellen 158.8 Arbeitfuchende und 80.4 Stellenbefetzungensielen.

Als Einrichtungen,die zwar die Arbeitsvermittlung nicht als Selbstzweck betreiben, aber
den Wanderarmen vorzugsweisezugute kommen, sind noch die Herbergen zur Heimat sowie w
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Hospize der katholischen Gesellenvereine zu nennen, letztere allerdings vorzugsweisefür Handwerks»
gesellen bestimmt. Namentlich die über die ganze Provinz verteilten Herbergen nehmen gegen
Bezahlung alle Wandernden und Arbeitslosenauf, einige Herbergen— die mit Verpflegungsstationen
verbunden sind — auch ohne Bezahlung. Sie stehen mit Arbeitsnachweisen in Verbindung, um die
Wandernden, die Arbeit suchen, unterzubringen. Nach einer Mitteilung im Reichsarbeitsblatt
bestanden im Jahre 1908 in der Rheinprovinz30 Herbergenzur Heimat, davon 11 mit Verpflegungs¬
stationen. Es kehrten 236 654 selbstzahlende Herbergsgästeein und die Verpflegungsstationennahmen
23 6«6 Personen auf. In Arbeit gebrachtwurden in 1907: 19 961; in 1908: 15186 Personen.

Aehnlichen Zweckendienen die Männerheime der Heilsarmee, von denen sich 5 in der
Rheinprovinz befinden. Sie sind Obdachlosenasyle,Herbergen und Wanderarbeitsstätten zugleich.
Auch sie versuchen,ihre Gäste — wohl fast ausschließlich Wauderarme — wieder in Arbeit zu
bringen.

In dem Männerheim der Heilsarmee in Cöln fanden während des Jahres 1908 Auf¬
nahme 432 Männer; davon wurden in Arbeit gebracht durch eigene Bemühung: 92; durch
Vermittlung des Heims: 46. Von 353 Aufgenommenendes Männerheims in Mülheim a. Ruhr
wurden durch eigene Bemühung in Arbeit gebracht 25 und durch Vermittlung dc« Heims 21.
Von 452 Aufgenommenendes Männerheims in Düsseldorf wurden in Arbeit gebracht 64-j-14;
von 262 Insassen des Männerheims in Solingen wurden 71-j-2 und von 273 Insassen des
Männerheims in Elberfeld 31-j-8 in Arbeit gebracht.

Als besonderer für Wanderarme in Betracht kommender Arbeitsnachweis verdient noch
der im Jahre 1901 von der Landwirtschaftskammerder Rheinprovinz ins Leben gerufene Arbeits¬
nachweis für landwirtschaftlicheArbeiter hervorgehoben zu werden. Dessen Zweck besteht darin,
den rheinischenLandwirten die Gewinnung der benötigten landwirtschaftlichenArbeitskräfte zn
ermöglichen bezw. zu erleichtern. Die Hauptstellein Bonn hat, nachdem die Nebenstellen sich infolge
schwachen Angebots einheimischer Leute als nicht lebensfähig erwiesen haben, die Vermittlung für
den ganzen Bezirk der Rheinprouinz übernommen. Da auch hier das Angebot von einheimischem
Personal, welches sich auf längere Zeit (1 Jahr) verpflichtenwill, äußerst schwach ist, so müsse»
vielfach Dienstpersonen,und zwar fast ausschließlich männliche,aus dem Osten herangezogen werde».
Eine Haupttätigkeit des Arbeitsnachweisesbesteht neben der Vermittlung von Dienstpersonal in
der alljährlichen Beschaffungvon Wanderarbeitern, sogenannten Saisonarbeitern. Während die
Zahl der vermittelte» Dienstboten im Jahre wesentlich dieselbe bleibt, ist die der Sommerarbeiter
von Jahr zu Jahr gestiegen. Es wurden vermittelt im Jahre 1907: 24? Dienstboten, 1025
Wanderarbeiter; im Jahre 1908: 228 Dienstboten, 1123 Wanderarbeiter; im Jahre 1909 bis
1. November: 160 Dienstboten, 1412 Wanderarbeiter, Die Nachfrage nach Dienstpersonal ist
stets erheblich stärker als das Augebot. Die Landwirtschaftskammerhat sich, wie schon angedeutet,
gegen die Einführung des Wanderarbeitsstättengesetzesin der Rhemprovinz ausgesprochen,weil
dadurch die Abwanderung vom Lande in die Städte möglicherweise noch gefördert werde.

L. Arbeiterkolünien.

Wenn die Arbeitsnachweisenur zu einem verhältnismäßig geringen Teile den außerhalb
ihres Wohnorts arbeitsuchendenPersonen dienen, so sind die Arbeitelkolonienfast ausschließlich für
sie bestimmt. In der Rheinprovinz bestehen drei Arbeitelkolonien;die älteste ist die im Jahre
1886 eröffnete Kolonie Lühlerheim, im Kreise Rees, für Evangelische. Ferner sind zwei Kolonien
vom RheinischenVerein für katholifche Arbeitelkolonienins Leben gerufen; die gleichfalls 1886
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«öffnete Kolonie Elkenloth im Kreise Altenkirchcnfowie die im Jahre 1902 eröffnete Kolonie
Wceze im Kreife Geldern.

Die Aufgabe der Kolonien ist zwar weniger die der Arbeitsvermittlung. Vielmehr
bezweckensie in erster Linie, arbeitslosen, aber arbeitsfähigen und arbeitswilligen Männern
Beschäftigungin ländlichen und anderen Arbeiten zu bieten und sie hierdurch sowie durch eine
strenge Hausordnung zu einem geordnetenuud arbeitsamen Leben und dadurch zum selbständigen
Erwerb des Lebensunterhalts wieder zurückzuführen;daneben freilich auch ihnen dabei, so weit
möglich,durch Stellenvermittlung behilflich zu sein. Die direkte Arbeitsvermittlung seitens der
Kolonien besitzt aber eine größere Bedeutnng nicht. In Lühlerheim (160 Plätze, es werden aber
bis zu 220 Persouen aufgenommen)gelang es in wirtschaftlich besonders günstigen Jahren, immer
noch über 10°/° der abgehenden Kolonisten feste Stellung zu verfchaffeu. Im Jahre 1907/08
wurden dagegen von 445 abgehendennur 14 und im Jahre 1908/09 von 535 abgehendennur
17 direkt untergebracht. In Weeze (125 Plätze) wurden in der Zeit vom 1. Juli 1908 bis
Ende Juni 1909 in 38 Fällen, in Elkenroth (80 Plätze) in derselben Zeit in 22 Fällen Arbeits¬
stellen vermittelt. Ob die von den Kolonien vermittelten Arbeitsverhältnissevon längerer Dauer
gewesen sind, läßt sich mangels sicherer Feststellungen nicht bestimmt sagen. Nebenher halten
natürlichauch die Kolonisten selbst, wenn sie wieder in ein festes Arbeilsverhältnis treten wollen,
schon während des Aufenthalts in der Kolonie nach einem solchen Umschau. Die verhältnismäßig
geringe Zahl der Vermittlungen durch die Kolonie erklärt sich zum Teil daraus, daß ciu sehr
großer Teil der Kolonisten infolge körperlicher oder geistigerDefektekeine vollen Arbeitskräftesind
und daher außerhalb der Kolonien kaum Arbeit fiuden, und ferner daraus, daß die Annahme von
Arbeitern in größeren Betrieben in der Regel nur auf persönliche Vorstellung hiu erfolgt.

Seit Eröffnung von Lühlerheim bis Ende März 1909 fcmdcn dort insgesamt 8504
Personen Aufnahme; bis 30. Juni 1909 fanden in Eltenroth 4461 und iu Weeze 2247 Persouen
Aufnahme. Dnrch die Kolonie Lühlerheim gingen im Jahre 1906/07: 531 Pfleglinge; iu 1907/08:
648 Pfleglinge; in 1908/09: 755 Pfleglinge. In Elkenroty befanden sich in 1906/07: 336
Pfleglinge; in 1907/08: 326 Pfleglinge; in 1908/09: 327 Pfleglinge; in Weeze in den drei
gleichen Zeiträume» 400, 484, 430 Pfleglinge. Abweisungen von Anfuahmcfuchendcnwegen
Uebeifüllung der Kolonie kamen iu letzter Zeit iu Elkenroth überhaupt nicht vor, in Weeze mußten
nur im Monat Januar 1909 aus diesem Grunde 12 Personen abgewiesen werden. Dagegen sah
sich die Kolonie Lühlerheim in den drei Jahren 1906—1908 genötigt, 261 bezw, 73 bezw. 460
Aufnahmesuchende wegen Uebcrfüllung abzuwcifen.

Die Kolonisten werden iu den 3 Arbeiterkulonienhauptsächlich mit Melioration!'- uud
landwirtschaftlichenArbeiten, in Elkeuroth auch mit Wegebauarbeitcn,in Weeze cmßeldcm mit der
Herstellung von Zemcntwaren, namentlich Durchlaßröhreu beschäftigt. In Lühlerheim wurden
1908/09 von den Kolonisten 437^2 Morgen -- ea, 109 d» Landes bebaut und weitere 26
Morgen ^ ea. 6,5 Im urbar gemacht. Iu Weeze werden 25,71 Im eigenes Land und 153,29
!n gepachtetes Land bebant, in Elkenroth 23 im eigenes und 1 im gepachtetes Land; außerdem
werden weitere 34 da fremdes Land von den Kolonisten für die Eigentümer bebaut. Daneben
wird ein Teil der Kolonisten iu der umfaugreicheuHaus- und Viehwirtschaft der 3 Kolonien
beschäftigt.

Eiueu ähnlicheuCharakter wie die Arbcitcrkolonienhaben einige von privaten Vereinen
m der Rheinprovinz ins Leben gerufene Einrichtungen, die sich Arbeitsstätten nennen. Die dort
Aufnahmcsucheudenwerden für ihre Arbeit bezahlt und können in der Arbeitsstätte so lange

24
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bleiben, als sie wollen. Derartige Arbeitsstätten bestehen bisher in Düsseldorf, Burbeck, Barmen,
Königswinter und Mülheim a. d. Ruhr; dazu kommt noch das Arbeitsafyl des Vincenz-Vereins
in Cöln.

V. Pie bisherige Stellung des IrovinziallUlsschusses zu dem ISander-
arbeitsllitttengesetz.

Der Provinzialausschußhat sich uerschiedentlich mit der Frage der Fürsorge für Wandcr-
arme befaßt. Auf eine Anfrage des Herrn Ober-Präsidenten hinsichtlich der Stellung zu der im
Beschlusse des Abgeordnetenhausesvom 6. April 1905 angeregten fakultativen gesetzlichen Rege¬
lung des Naturalverpflegungs-Stationswesenshat der Provinzialausschuß in seiner Sitzung vom
9. Januar 1906 die Angelegenheiteingehend behandelt, Er sprach sich dahin aus, daß mit
Rücksicht auf das von anderen Provinzialverbänden an einer solchen Regelung bekundete Interesse
grundsätzlich dagegen nichts eingewendetwerden könne, sofern den einzelnen Provinzen in der Aus¬
gestaltung der Einrichtung vollständig freie Hand gelassen werde. Nach Inkrafttreten des Wcmder-
arbeitsstättengesetzes hat der Provinzialausschußin seiner Sitzung vom 22. Oktober 1907 auf eine
Anfrage des Herrn Ministers des Innern, ob die Provinz geneigt sei, das WanderarbeilKstälten-
system nach Maßgabe dieses Gesetzes einzuführen, beschlossen, eine Borlagc an den Provinzial-
landtag wegen Einführung dieses Systems in der Rheinprovinz nicht zu machen, da ein Bc»
dürfnis dazu nicht bestehe.

Es läßt sich nicht verkennen,daß das Wanderarbeitsstättensystemgegenüberdem früheren
Naturalucrpflegungsstationssystemmancherlei Vorteile bietet; so die Scheidung zwischen Arbeits¬
fähigen und Arbeitsunfähigen, zwischenArbeitswilligen und Arbeitsscheuen; und den weiteren
Vorteil, daß das Hauptziel des Systems die Vermittlung von Arbeit ist, Gewährung von Obdach
und Belustigung aber nur ein Mittel zu diesem Zweck bildet. Trotzdem unterliegt auch die Ein¬
führung von Wanderarbeitsstätten erheblichen und mannigfachen Bedenken, deren wichtigste in
folgendemniedergelegtsind.

1. Die ganze Einrichtung geht von dem Gedanken aus, daß das Wandern Arbeitsloser
etwas normales sei, das reguliert und geordnet werden müßte, aber nicht unterdrückt werden
könne. So wird vielfach behauptet, es gebe eine „Wandersitte", ein „Wanderrecht", Diese Auf¬
fassung paßt nicht mehr in unsere heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei unserenausgedehnten
Verkehrsmitteln,bei den telegraphischen und telephonischen Verbindungen, bei den zahlreichen vor¬
handenen Arbeitsnachweisen— namentlich in unserer Rheinprovinz — muß es heutzutage als
Regel gelten, daß der Arbeitslose an einem Orte, sei es in seiner Heimat, sei es an einem andern
Orte, wo er sich vorübergehendaufhält, oder auch iu einer Arbeiterkolonie bleibt und von dort
aus, nötigenfalls mit Hilfe des Arbeitsnachweiseseine Arbeitsstelle zu erlcmgeu sucht, zu der er
dann auf dem kürzesten Wege — mit der Eisenbahn — sich begibt. Das Wandern Arbeitsloser
ist dagegen eine Unsitte, die nicht verdient, gesetzlich geordnet zu werden; vielmehr ist mit allen
Mitteln dahin zu streben, das Wandern zu bekämpfenund soweit als möglich zu unterdrücken.
Daß man natürlich Bettelei und Landstreichereinicht völlig unterdrückenund beseitigen kann —
ebensowenigwie die sonstigen unter Strafe gestellten Handlungen — bedarf keiner näheren Be¬
gründung. Es steht zu erwarten, daß bei der Revision des Strafgesetzbuchs sowohl die allgemeinen
Vorschriften über Bettelei. Landstreicherei,wie auch die gegenwärtigensonstigen Strafbestimmungen



^__ Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 17. 18?

gegen arbeitsscheue und säumige Nährpflichtigeeiner besonderenPrüfung unterzogen werden. In
weiten Kreisen herrscht die Ansicht, daß die gegenwärtigen Strasbestimmungen in dieser Hinsicht
nicht ausreichen,daß andererseitsaber auch die Gerichte viel zu selten bestrafen nnd wenn überhaupt,
so aus viel zu milde Strafen erkennen, namentlich ziemlich selten die Ueberweisungan die Landes¬
polizeibehörde aussprechen. Eine Abhilfe wird vielfach — abgesehen von Verschärfung der Strafen —
durch Wiedereinführungdes polizeilichen Arbeitszwangs für Arbeitsscheue verlangt, ähnlich wie er
früher in Preußen nach dem Gesetz vom 31. Dezember 1842 bestand und in Sachsen, Olden¬
burg, Mecklenburg-Schwerin,Anhalt und Hamburg eingeführt, sowie auch in Elsaß-Lothringen
geplant ist. Die Erwägungen, ob und wie dabei in Preußen gesetzgeberisch vorzugehen ist, sind
uoch nicht abgeschlossen.Mit dieser Materie hat sich namentlich der DeutscheVerein für Armen.
Pflege und Wohltätigkeit verschiedentlich befaßt. Noch auf der Tagesordnung der 29. Jahres¬
versammlungdes Vereins, die im September 1909 in München getagt hat, stand die Frage der
Zuführung von Zwangsmaßregeln gegen Arbeitsscheueund säumige Nährpflichtige. Der Verein
empfahl damals mit großer Mehrheit dringend, daß reichsgesetzlich,jedenfalls aber durch Lcmdcs-
gesetze der armcnpolizeilichc Arbeitszwnug, — die Ueberweisungin eine geschlosseneAnstalt mit
Arbeitszwang im Wege eines gegen Mißbrauch zu schützeudeu Verwaltungszwangsverfahrens— als
das geeignete Zwangsmittel gegeu Arbeitsscheuuud Versäumnis der Nährpflicht in allen Bundes-
staaten. in denen es noch nicht besteht, zur Einführung gelange. Die Versammlung erachtete
ferner die gegenwärtigen Strasbestimmungen gegeu Arbeitsscheueuud säumigeNährpflichtigenicht
für ausreichendund setzte eine Kommission von 7 Mitgliedern ei», um zu den Bestimmungendes
Entwurfs eines neuen Strafgesetzbuchs,soweit sie das Armenrecht berühre», Stellung zu nehmen.
Das Ergebnis dieser Entwicklung,insbesondere,ob uud inwieweit eine Aenderung des Strafgesetz¬
buches eintritt, bleibt abzuwarten. Jedoch kaun der Umstand, daß die bisherigenStrasbestimmungen
nber Betteln, Landstreicherei,Arbeitsscheuund Vernachlässigungder Nährpflicht keinen wirksamen
Schutz gegen das Wandern Arbeitsloser gewährt haben, nicht die Einführung von Wanderarbeits¬
stätten rechtfertigen,— mag auch dadurch eine Unterscheidung zwischenArbeitswilligenuud Arbeits¬
scheuen erleichtertwerden.

2. Das Wandern bietet für den Wanderer auch große sittliche Gefahren, die durch die
Wanderarbeitsstätten nicht ausgeräumt wcrdeu, (Loslösung von der Familie uud Heimat, körper¬
liche Not, Zusammentreffen mit Vagabunden uud Verbrechern.) Es muß daher alles vermieden
werden, was die Lust zum grundlosen Aufgeben der bisherigen Arbeitsstelle und zum Wandern
erhöhen tonnte. Diese wird aber erhöht durch alles, was das Wandern erleichtert, und dadurch,
daß es als etwas vollkommenlegales, von Staatswegen geordneteshingestelltwird, wie es durch
die Einrichtung von Wandcmrbeitsstättcngeschieht. Diese, nur für den vorübergehendenAufenthalt
von Wanderern bestimmt, werden das häufige Wechseln der Arbeitsstellebegünstigenund den Trieb
zu ausharrender Arbeit in festen Arbeitsstellenoft völlig beseitigen. Es wird mancher wandernd
Arbeit suchen, der beim Fehlen von Wanderarbeitsstätten diesen Versuchgar nicht machen würde.

3. Die Einrichtung bezweckt die Fürsorge für arbeitsfähige Männer, die außerhalb ihres
Wohnorts Arbeit suchen, also meist unverheirateteLeute. Diese Kategorie von Personen ist aber
der öffentlichen Fürsorge naturgemäß erst an allerletzterStelle bedürftig. Das ganze System be.
deutet ohne Zweifel eine große Ungerechtigkeit gegenüberdem seßhaftenarbeitslosen Familienvater,
der nicht wandern kann oder will und der in der an seinem Wohnort befindlichenWcmderarbeits-
Mte keineswegs, wie der Wanderarme, gegen Arbeit volle Verpflegung erhält und dem auch leine
Arbeitsstelledort nachgewiesen wird.

34'
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4. Bei der Einrichtung nach westfälischem und hessischemMuster erhebt sich noch ein be¬
sonderes, oben schon berührtes Bedenke»! die schlimmsten Elemente, nämlich diejenigen, die die
vorgeschriebenen Papiere nicht besitzen,bleiben auf der Landstraße, oder die Orte mit Wander-
arbcitsstättcn müssen für sie besondere Uüterlnnftsstätten errichten. In Westfalen wird überhaupt
eine Säuberung der Landstraßen auch von den ernsthaft Arbeitsuchenden nicht eintreten, da Eisen¬
bahnbeförderungdie Ausnahmebildet und in der Regel wenigstens ein Teil der zwischen2 Wcmdcr-
arbcitsstättcn liegenden Strecke zu Fuß zurückzulegen ist,

5. Der Landarmenverband hat an der Einrichtung kein Interesse, namentlich auch nicht
finanzieller Natur. Denn wenn zwar viele Wandcrarme landarm sein werden, so nehmen diese
doch auch bei Nichtbesteheuder Wandernrbcitsstättcn entweder die Armenpflegeüberhaupt nicht in
Anspruch, oder wenn sie solche in Anspruch nehmen, erhalten sie vom Ortsarmenverbande ent¬
weder doch nichts oder uur so wenig, daß cs wegen der Geringfügigkeitdes Betrages regelmäßig
gegen den endgültig verpflichtetenArmciwcrbaud nicht liquidiert wird. Auf jeden Fall tosten die
Wanderer dem Landarmenverband in der Regel fast nichts. Demgegenüber ist ein sicheres Urteil
darüber, welche Kosten die Einrichtung von Wauderarbcitsstätten in der Rhcinproviuz verursachen
würde, nicht möglich. Sie werden aber recht erheblich sein. Die Provinz Westfalen, in der
ähnlicheEinrichtungen fchou bestehcu, uud wo also Auhaltspunkte für ciuc Schätzung der Kosten
gegeben sind, schätzt den Anteil der Provinz an den Kosten der Wanderarbeitsstättcn für das
nächste Jahr 1910/11 auf 50—55 000 Mark. Westfalen hat bei einem Flächeninhalt von
2 02! 061 l»a ea. 3 618 000 Einwohner, die Rhciuprouiuz bei einem Flächeninhaltvon 2699500 lul,
über 6 436 000 Einwohner. Wenn die Schätzung von Westfalen richtig ist, so würden die Kosten
d. i. allein die laufenden Ansgaben, in der Nheinprovinz sich auf 80—90 000 Mark stelle».
Dazu kämen noch in der Nheinprovinz die jedenfalls nicht unerheblichenKosten der ersten Ein.
richtnng der Wanderarbeitsstättcn, Ankauf von Häusern, Beschaffung von Mobiliar, Drucksachen
nud dergl., was in Westfalen größtenteils schon vorhanden ist. Eine annähernde Schätzung der
Höhe dieser Kosten ist nicht möglich. Hinzu kommt, daß die Kosten vielfach nutzlos aufgewandt
würde», denn in wirtschaftlich günstigenZeiten würden die Wanderarbeitsstättcn kaum i» Anspruch
genommen, während die allgemeinen Verwalnmgskosteunaturgemäß dieselben sind. (Lokalmiete,
Gehälter für Angestellte,bauliche und sachliche Unterhaltung)

Wenn bei Einführung der Wanderarbeitsstättcn nach dem Vorbild uou Westfalen die
Kosten aus der neuen Dutationsrcute genommen würden, so bedeutete dies eine erhebliche Schädigung
der leistuugsschwachcn Gemeinden. Für sie sowie zur Unterstützungder Arbeiterkolonienund der¬
gleichen stehen jährlich 129 565 Mark zur Verfügung, Die Arbeiteikolonicn haben hiervon in
den letzten Iahreu 14 000 Mark jährlich erhalteu und werdcu auch weiterhiu mit dieser Einnahme
rechnen,der sie dringend bedürfen. Wollte man aus dem verbleibendenRestbetrag der Dotatiuns-
rcutc 90 000 Mark für Wanderarbeitsstättcn aufwenden, so würde zur Unterstützung leistungs¬
schwacher Gemeinden fast nichts mehr übrig bleibe», was in deren Interessen sehr zu bedauern wäre.

6. Vou allen bisherigen Einrichtungen kommen wohl die im RegierungsbezirkLicgnitz
seil dem Jahre 1902 bestehenden den Absichten des Wandcrarbeitsstättengcsetzesam nächsten,
da sie die umständlichenFormalitäten, Wanderschcine und dergleichen nicht kennen. Beim Fehlen
passenderArbeitsgelegenheit sollen die Wcmdcrariueu— ohne an „Wanderstraßen" gebunden zu
sein — mit der Eisenbahn mittels Gutscheins nach der nächsten Wanderarbeitsstätte geschafft
werden. Diese gewährt dem Wanderer gegen Leistung der vorgeschriebenen Arbeit Obdach und
Verpflegung, während inzwischen der mit ihr verbundene Arbeitsnachweis für ihn tätig ist
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und versucht, gegebenenfallsmit Hilfe der übrigen der Organisation angeschlossenenArbeitsnachweise
eine geeignete Arbeitsstelle für ihn ausfindig zu machen. Die Erfahrungen der im Regierungs¬
bezirk Liegnitz bestehendenEinrichtungen lassen jedoch nicht erhoffen, daß die Frage der Fürsorge
der Wanderarmen auf diesem Wege einer befriedigendenLösung entgegengeht. Von den 1344
Besuchern der damals bestehenden 7 Wanderarbeitsstätten im Jahre 1907 hielt die weitaus
größte Mehrzahl nur einen bezw. einen halben Tag aus. So blieben 1129 Mann 1 bezw.
V2 Tag, 64 Manu 2 Tage, 33 Mann 3 Tage, also nnr sehr wenige längere Zeit. Mit der
Eisenbahnwurdeu nur 157 Personen befördert. Diese geringe Zahl wird damit erklärt, daß die
Wanderer das Eisenbahnfähren nun einmal nicht lieben nnd ihnen mit Zwangsmaßregeln nicht
beizukuinmcn ist. Sie bleiben demnach trotz der Wanderarbeitsstätten meist auf der Landstraße.

Der Aufenthalt der Wanderer in der Wauderarbeitsstätte ist also größtenteils von so
kurzer Dauer, daß die Vermittlung einer festen Arbeitsstelle in dieser Zeit nicht möglich ist. Aber
auch wenn eine solche ermittelt ist, scheint sie nach den bisherigen Erfahrungen nicht von langer
Dauer gewesen zu sein. Der Vorsitzendedes Zentraluereins für Arbeitsnachweis und Wanden
Arbeitsstätten für den RegierungsbezirkLiegnitz berichtet hierüber im „Arbeitsmartt" (Nr. 5 des
12. Jahrgangs, S. 172.) „Allerdings dürfen wir uns nicht verhehlen, daß diese (nämlich die
Besucher der Wanderarbeitsstätten, denen Arbeit vermittelt wurde) nicht alle dauernd der Land¬
straße entzogen sind. Zum Teil siud es Stellen bei Handwerkern oder in Fabriken, in der Haupt¬
sache aber handelt es sich um Beschäftigungin der Landwirtschaft und bei Gelegenheitsarbeiten....
Aber natürlich sind solche Beschäftigungennicht von langer Dauer. Daß wir auf diese Weise die
Wanderer wieder seßhaft machen, dürfen wir uus nicht einreden. Das liegt nicht an dem Versagen
des Arbeitsnachweises,sondern an der Natur der Wandcrbnrschen,die sich für dauernde geregelte
arbeit so wenig eignen, daß sie nirgends lange aushalten. Auch diejenige,,, die wir nicht bei
Gelegenheitsarbeiten,sondern in ihrem Berufe unterbringen, bleiben meist nicht lange an einer
Stelle," Dies beweist, daß die Wanderarmen zum weitaus größten Teil garnicht ernsthaft Arbeit
suchen, vielmehr dies mir angeben nnd in eine Wanderarbeitsstätte eintreten, um bald wieder ihr
alles Wanderleben aufzunehmen. Eine Verminderung der Wanderbettelci tritt also durch derartige
Einrichtungennicht ein.

Die mannigfachenBedenken gegen eine gesetzlicheRegelung des Wanderlebens Arbeitt
loser, die vorstehendgeschilderten Erfahrungen im RegierungsbezirkLiegnitz sowie die großen viel¬
leicht nnnütz aufgewandtenKosten lassen die Einführung des Wauderarbeitsstättengesetzesin der
Nheinprovinz nicht zweckmäßigerscheinen; insbesondere in Anbetracht der in der Rheinprovinz
bestehenden unter IV erörterten Einrichtungen, In wirtschaftlich günstigenZeiten ist es jedem, der
ernsthaft Arbeit sucht, möglich, Arbeit zu finden, nötigenfalls unter Inanspruchuahmeder besonders
w der Rheinprovinz bestehenden mannigfachenöffentlichen oder privaten Arbeitsnachweise. Anders
allerdings in wirtschaftlich «„günstigen Zeiten. In solchen wird es selbst den Arbeitsnachweisen
"wichmal schwer, oft unmöglichsein, dauernde, den Ansprüchendes Einzelnen, znscigendeArbeit zu
"ermitteln. Aber auch den znkünftigcnWanderarbeitsstätten uud den mit ihnen zn verbindenden
Arbeitsnachweisen wird dies ebenso nnmöglichsein. Wenn auf dem Arbeitsmarkt keine dauernde
Arbeit zu finden ist, so tonnen auch Wanderarbeitsstätten solche nicht schaffen. Denn die dort zu
"errichtendenArbeiten, z, N. Holzzerkleinern,Steinschlagen, Teppichklopfer,,können nur für eine
beschränkteZahl von Personen vorübergehendBeschäftigungbieten. Vielmehr kann dem Bedürfnis
"ach Arbeit nur dadurch in wirksamerWeise Rechnung getragen werden, daß neue Arbeitsgelegen¬
heit geschaffen wird. Solches ist nur dadurch möglich, daß man Arbeiten ausführen läßt, die zwar
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nicht überflüssigsind, die aber zu der Zeit, zu der sie ausgeführt weiden, nicht ausgeführt worden
wären, wenn der Arbeitsmarkt hinreichendeArbeitsgelegenheit geboten hatte. Es ist dabei für
Wanderarme insbesonderean Errichtung von Bauten, Ausführung von Meliorationen, Kultivierung
von Oedländcreien, Anlegung von Wegen, Kanalisationen und Ausführung von Erdarbeiten zu
denken. Diese Aufgaben erfüllen die Arbeiterkolonien,die den Arbeitswilligen gegen angemessene
Arbeitsleistungensolange Obdach und Verpflegungbieten, bis ihnen eine Arbeitsstelle mit Aussicht
auf wirkliches Verbleiben darin nachgewiesen werden kann. Sie können daneben auf die Indivi¬
dualität des Einzelneu in weitestgehendem Maße Rücksicht nehmen und auch der großen Zahl der
nur beschränkt erwerbsfähigenWanderarmen Schutz und Beschäftigunggewähren. Daß neben den
Wllnderarbeitsstätten die Arbeiterkolonien unentbehrlichsind, darüber bestand auch bei den gesetz¬
gebenden Körperschaften lein Zweifel. Schon die Begründung des Entwurfs eines Wanderarbeits-
Mtengesetzes sagt: „Ist ihm (d. i. dem Arbeitsuchenden) nirgends Arbeitsgelegenheitzu verschaffen,
so wird er einer Arbeitskoloniezugewiesen." Nach dem Bericht der Kommissionüber den Entwurf
des Wanderarbeitsstättengesetzeswar deren Mehrheit der Ansicht, daß die Arbeiterkoloniensich
überwiegendgünstig entwickelt hätten und es durchaus anzustrebenfei, diese zweckmäßigenInstitu¬
tionen auch weiterhin zn fördern und aufrecht zu erhalten. Auch im Plennm des Abgeordneten¬
hauses wurde dieser Auffassung Ausdruck verliehen, und zwar durch den AbgeordnetenDr. Schröder
(Kassel), der meinte, es liege klar auf der Hand, daß man die Wanderarbeitsstätten praktischerweise
mit Arbeiterkolonienverbinde, wenn es auch uicht ratsam sein würde, diese Verbindung zwangs'
weise im Gesetze festzulegen. Also leine Wllnderarbeitsstättenohne Arbeiterkolonien,da die Arbeiter¬
kolonien unentbehrlichsind. In ihnen wird es übrigens auch leicht möglich sein, die Arbeitsscheuen
unter den Aufgenommenenzu erkennen und ihre gerichtliche Bestrafung herbeizuführen,die eigentlich
Arbeitsunfähigen aber dem nächsten Ortsarmenuerband zur weiteren Fürsorge zu überweisen.

Die Rheinische Provinzialverwaltuug hat stets die Bestrebungen der Arbeiterkolonientat¬
kräftig gefördert und die in der Rheinprovinz bestehendenVereine für Arbeiterkolonienfinanziell
unterstützt. Dem Kuratorium der ArbeiterkolouieLühlerheim und dem Rheinischen Verein für
katholischeArbeitelkolonien sind seinerzeit von der Landesbank der Rheinprovinz Darlehen im
Gesamtbetrage von 200000 Mark gewährt worden. Laut Beschluß des 33. RheinischenProvin-
ziallandtages vom 17. Dezember1888 soll dies Darlehn aus Mitteln des Rheinischen Landarmen-
Verbandesmit 4"/, verzinst und mit 1°/„ jährlich getilgt werden. Zu diesem Zwecke werden in
den Haushaltsplan über die Verwaltung des Landarmenwesens jährlich 10000 Mark eingestellt.
Außerdem ist der evangelischen ArbeiterkolonieLühlerheim ein weiteres Darlehn von 8000 Mark
durch die Landesbank der Rheinprovinz gewährt worden, das laut Beschluß des Provinzialaus-
schusses vom 3. Dezember 1901 gleichfallsmit 4 °/„ verzinst und mit 1 "/<, jährlich getilgt werden
soll. Zu diesem Zwecke werden weitere 400 Mark jährlich in den Haushaltsplan über die Ver¬
waltung des Landarmenwesenseingestellt. Ferner hat der Provinziallandtag schon jahrelang stets
einen außerordentlichenjährlichenZuschuß von je 10 000 Mark aus Mitteln des Landarmenetats
an das Kuratorium für Lühlerheim und an den Rheinischen Verein für katholische Arbeitelkolonien
bewilligt. (Zusammen also jährlich 20 000 Mark.) Dazu kommen noch die Bewilligungen von
Beihilfen aus der neuen Dotationsrente durch den Provinzialausschuß. Nach Inkrafttreten des
neuen Reglements wurden den beiden Vereinen für Albeitelkoloniengewährt in dem Jahre 1906
je 5000 Mark; 1907 ebenfalls je 5000 Mark und in den Zahlen 1908 und 1909 je 7000 Mark.
Wenn zur Förderung des Arbeitsnachweisesbisher größere Aufwendungen nicht gemacht worden
sind, so ist dies darauf zurückzuführen, daß keine Anträge auf Bewilligung von Beihilfen von den
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Trägern dieser Einrichtungen gestelltwurden. Seit Inkrafttreten des neuen Reglements für die
Verteilung der Dotationsrente können Beihilfen zu den Kosten von Arbeiterkoloniensowohlwie zu
den Kosten von Verpflegungsstationm. Arbeitsnachweisestellen und sonstigen mit dem Armenwesen
zusammenhängendenWohlfahrtscinrichtungengewährt werden, auch wenn der Träger der zu unter¬
stützenden Einrichtung nicht als leistungsschwach zu erachten ist.

Darüber, was von den einzelnen Provinzen für die Arbeiterkoloniensowie zur Förderung
der Arbeitsnachweisein den letzten 3 Jahren geschehen ist, gibt die Anlage 0 nähere Auskunft.
Es ist daraus ersichtlich,daß die finanziellen Leistungen der Rheinvrovinz zur Unterstützungder
Arbeiterkolonien an erster Stelle stehen und die Leistungen aller anderen Provinzen weit übertreffen.

Nach alledem läßt sich für die Rheinprovinz ein Bedürfnis zur Einführung von Wander-
arbeitsstätten nach Maßgabe des Gesetzesvom 29. Juni 1907 nicht anerkennen. Auch würde
die Einführung eine befriedigende Lösung der Frage der Fürsorge für Wanderarme nicht bilden,
Jedenfalls empfiehlt es sich, zunächst abzuwarten, welche Erfahrungen in der Provinz Westfalen,
in Hessen und im RegierungsbezirkLiegnitz weiterhin gemacht weiden, in welcher Weise die
strafrechtlichenVorschriften über Betteln, Landstreicherei, Arbeitsscheu und Vernachlässigungder
Nährpflicht eine Aenderung durch das neue Strafgesetzbucherfahren werden und ob in Preußen
der armenpolizeiliche Arbeitszwang gegen Arbeitsscheue uud säumige Nährpflichtigeeingeführt wird.
Sowohl von letztererMaßnahme wie von einer Verschärfungder strafrechtlichen Vorschriften über
Bettelei und dergl. ist ein Rückgang der Wanderung Arbeitsloser zu erhoffen.

Bis dahin wird auf dem bisher in der Rheinvrovinz begangenenWege der Unterstützungen
der Arbeiterkolonien,die den auf sie gesetzten Hoffnungen durchaus entsprochen und sich gut bewährt
haben, weiter fortzuschreiten sein. Ob die Erweiterung der bestehenden Arbeilerkolonienoder die
Einrichtung einer neuen Arbeiterkolonienötig sein wird, muß die weitere Entwicklung der wirl»
schaftlichen Lage lehren.

Der Prooinzialausschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle von vorstehendemBericht Kenntnis nehmen und den
Beschluß des 49. Rheinischen Provinziallandtag.es vom 11. März 1909 hierdurchfür
erledigt erklären."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Ghmnich, v.-. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Anlage ^.

Wanderarbeitsftättengeseh.
Vom 29. Juni 1907.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ?c, verordnen, mit Zustimmung
der beiden Häuser des Landtags der Monarchie, was folgt:

8 1.
In Provinzen, welche das Wanderarbeitswesenzu ordnen unternehmen,tonnen Land- und

Stadtkreise durch Beschluß des Provinziallandtags verpflichtetwerden, Wanderarbeitsstätten einzu¬
richten, zn unterhalten und zu verwalten.

Der Beschluß erfordert eine Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
8 2.

Wanderarbeitsstätten haben die Aufgabe, mittellosen,arbeitsfähigen Mäuueru, die außer¬
halb ihres Wohnorts Arbeit suchen, Arbeit zu vermitteln und vorübergehendgegen Arbeitsleistung
Beköstigungund Obdach zu gewähren.

§ 3.

Der Provinziallandtag erläßt eine Ordnung über die Einrichtung, Unterhaltung uud
Verwaltung der Wanderarbeitsstätten.

8 4.
Kreise, in denen keine Wanderarbeitsstätte eingerichtet wird, denen aber die von anderen

Kreisen derselben Provinz eingerichteten Wanderarbeitsstatten zugute kommen, tonnen durch Beschluß
des Provinziallandtags verpflichtetwerden, zu den Kosten dieser Wanderarbeitsstättenbeizutragen.

Die Höhe des Beitrags setzt der Provinzialansschnßfest.

8 5.
Die Provinzen haben den Kreisen zwei Drittel der Kosten der Wanderarbeitsstätten zu

erstatten.
Zu diesen Kosten gehören auch die Kosten, welche durch die Beförderung von Gästen der

Wanderarbeitsstätten innerhalb der Provinz erwachsen.
Die den Kreisen zu erstattendenKosten setzt der Provinzialansschnßfest.
Bon den Kosten der mit Wanderarbeitsstätten verbundenen Arbeitsnachweiseübernimmt

der Staat uach Vereinbarung mit den Provinzen einen angemessenen Bruchteil.
8 6.

Gegen die Festsetzungen des Provinzmlausschussesin den Fällen des 8 4 und des ß 5
steht den beteiligten Kreisen innerhalb einer Frist von zwei Wochender Einspruch zu.

Ueber den Einspruch beschließt der Pruviuzialausschuß.
Gegen den Beschlnß ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen die Klage im Verwaltungs-

streitverfahrenzulässig. Zuständig in erster Instanz ist der Bezirksausschuß.
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8 7-
Mit Zustimmung des Provinzialausschusseskönnen sich die Kreise bei der Einrichtung,

Unterhaltung und Verwaltung der Wanderarbeitsstätten der Mitwirkung Dritter bedienen.
Die Zustimmung kann nur versagt oder zurückgenommen werden, wenn und insoweit die

Mitwirkung Dritter die Erfüllung des Zweckes der Wanderarbeitsstätten gefährdet.
Im Streitfall entscheidet der Provinzialmt.

8 8-
Gemeinden(Gutsbezirke), iu denen eine Wanderarbeitsstätte eingerichtet wird, sind auf

Erfordern des Kreisausschusses zur Mitwirkung bei deren Verwaltung und zur Hergäbe passender
Räumlichkeiten, soweit solche schon bisher einem gleichen Zweck dienten, verpflichtet.

Die Kreise haben den Gemeinden (Gutsbezirken) hierfür eine angemessene Entschädigung
3» gewahre», über dereu Höhe im Streitfalle der Bezirksausschußbeschließt.

s 9.
Die Bezirksverbände der Provinz Hessen-Nassauund der Landeskommnnalverbandder

Hohenzullernschen Lande gelten im Sinne dieses Gesetzes als Provinzen.

Urkundlichunter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen
Insiegel.

Gegeben Travemttnde, den 29. Juni 1907.

(I.. 8.) gez.: Wilhelm.

gez.: Fürst v. Bülow. v. Nethmann Hollweg. Frhr. v. Rheinbaben. v. Einem.
Delbrück. Beseler. Breitenbach, v. Arnim. v. Moltle.

^
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Uebersicht
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Anlage «.

Ileberstcht

über

die in der Rheinprovinzvorhandenen kommunalen oder mit kommunaler
Unterstützung betriebenen allgemeinen Arbeitsnachweisestellennach dem

Stande vom l. Januar 1909.

^
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Sitz der Arbeitsnachweisestellen

und zwar

Negierungs-

Bezirk

der kommunalen

Arbeitsnllchweisestellen

mit kollegialer
Verwaltung

Coblenz

Cüln

Düsseldorf

Kreuznach

Mülheim-Rhein

Duisburg

Elberfeld

Essen-Ruhr

M.-Gladbach

Oberhauseu

Uerdingen

Wald

mit bureautra-

tischer Verwaltung

der anderen mit
kommunaler

Unterstützung
betriebenen

Arbeits¬
nachweisestellen

Cobleuz

Bonn

Kalt

Anrath

Cleve

Dülken

Emmerich

Heerdt (Oberkassel)

Hilden

Mülheim-Ruhr

Cüln

Räumlicher Wirkungskreis

(Bezirk)

Kreuznachund Umgegend

Coblenzund Umgegend

Bonn, Stadtkreis

Kalk. Stadt

Mülheim-Rhein, Stadt

Cüln, Stadtkreis und außerhalb

Duisburg

Elberfeld

Essen,Stadtkreis

M,-Gladbach, Stadtkreis

Oberhausen,Stadtkreis

Uerdingen,Bürgermeisterei

Wald, Bürgermeisterei

Anrath, Bürgermeisterei

Cleve, Bürgermeisterei

Dülken,Stadt und Land

Emmerich,Stadt und Land

Heerdt, Bürgermeisterei

Hilden, Bürgermeisterei

Mülheim-Ruhr, Stadt

I°ychr der

Begründ"

1. Juni ^

4. Juli 19«'

1. April 1^

26. Febr. ^'

1. Apnl l^'

17. Dez. ^

1.^B
18.Oktob.^

25^Sept,-O!-------—-—7 -»am
12. Zum

1. Apnl
1. Nov.

19^

7. Mai 1900

15. Januar

12. Dez.

1^

iB

Dezember1^

10. Febr. l^^
1893

15. Juli

14. Mai

I9l>l'

1. Januar
,F

1. Januar, Iss'

A

der Gesuche von

ngabe t »er Zahl
Angabe.

°^ ber Nachweis

""Weltlicherfolgt

°^" welche Gebühr
"hobenwird

der vcrmitteltcn Stelleu

Arbeitgebern Arbeitnehmern

1808 190? 1906 1905 1908 190? 1906 1905 1908 190? 1906 1905

'-----------^ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

«"entgeltlich 520 943 1251 1046 2 338 2 471 2 768 2 649 179 140 423 355

>> 4 518 3 356 1125 1558 16152 5 78? 1808 3 270 1273 1394 629 1029

>> 2 757 2 98? 2 895 2 583 9 230 6 587 5 644 5 914 1974 2 068 1973 1828

'! 177 525 558 506 1177 1188 163? 1453 16 62 35 —

>> 669 1225 1513 380 1604 2 289 2 411 1355 575 878 716 67

>' 28 660 33 213 36 516 33 241 50228 43 776 46 567 44 815 25 753 28 656 31376 28 841

>> 2 449 2 62? 3 090 1976 3 326 1248 1550 1463 1638 1065 1385 1246

'< 11148 6 028 1374 1295 18 494 7 884 2 282 2 328 9 814 4 649 130? 1251

>, 9 087 10 305 12 372 11679 10 56? 10068 11825 11365 5 329 4 879 5 929 5 472

'"Zeitnehmer:

d°V!?"tlich,
2y ^Arbeitgebern:

^'g. bis 1.50 M.

3 485 8 824 5 369 4 350 6 513 6 921 4 564 4 948 2 548 5111 2 874 2 664

""entgeltlich 51? 563 356 251 1069 1032 626 206 450 480 137 50

>, 93 115 134 123 75 40 79 78 73 1? 18 25

>> 8 5 6 5 19 8 20 8 4 2 4 3

>» 5 4 4 1 7 — 1 — 5 — 1

<! 18 80 161 141 75 34 50 75 7 12 22 32

'< 30 42 30 24 9 10 15 19 7 8 12 1?

'» 112 95 63 11 16 52 6 1? 5 35 — 9

<! 54 53 224 232 2? 32 43 129 17 17 26 78

'» 32 37 51 42 41 8 6 13 11 5 3 5

>, 378 3? 46 29 341 ca. 400 ca. 400 ca. 400 366 3? ! 46 I 16
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Sitz der Arbeitsnachweisestellen

und zwar

Regierung«

Bezirk

der kommunalen

Arbeitsnachweisestellen

Düsseldorf

Trier

Aachen

mit kollegialer

Verwaltung

St. Johann

Trier

mit bureautrll-

tischer Verwaltung

Neuß

Odenkirchen

Rheydt

Wesel

Dudweiler

Neunkirchen

der anderen mit
kommunaler

Unterstützung
betriebenen

Arbeitt
nachweisestellen

Räumlicher Wirkungskreis

(Bezirk)

Barmen

Crefeld

Düsseldorf

Solingen

Aachen

Eschweiler

Neuß, Stadt

Odenkirchen, Stadt

Rheydt, Stadt

Wesel

Barmen, Stadtkreis

Crefeld, Stadtkreis

Düsseldorf

Bezirk des Königlichen Gewerbe¬
gerichts,umfassend den Stadtkreis
Solingen und die Stadtgemeinden
Gräfrath, Höhscheid,Ohligs, Wald

ZunächstSt. Johann, Stadt
(Bezirk nicht beschränkt)

Trier, Stadt und Umgegend

Dudweiler,Gemeinde

Neunkirchen, Bürgermeisterei

Aachen,Stadt

Eschweiler (ohne bestimmte
Abgrenzungdes Bezirks)

Jahr d"

Begründ«^

1. Februar1^'

21. Dez. 1^

1. Januar ^

1. N°«. ^

6. Mai 1!'"

Dezember 1^

30. Dez^k?

8. Oktob.^
ITOttol ^

21. Nov,

24. Oktub

1. Dez-

5. April

15. ÄP"l

15. M<"

190Z

18!"'

190Z

Angabe,

°^ ber Nachweis

""Weltlich erfolgt

°^" "eiche Gebühr
"hoben wird

""«»tgeltlich

Angabe der Zahl

der Gesuche von

Ältlich; nur bei
^"'"elung "°"
^» ?° en wird von

^7«' v°« den

<""' b" gleiche

Hes innerhalb
^ ^lerteljahres

""e»tgMich

Arbeitgebern

1908

>,»

1!)0?

,<>

190<i 1905

,,

1 188

29

1478

22

8 305

2 541

30 89?

1704

2 003

1411

281

5 077

614

1175

54

4 698

1

12 724

1284

44 515

2 957

2 218

1712

1 104

51

5 536

7

13 990

14

29 675

2 718

'.'

12

633

39

5 616

8

10105

23 509

2 196

Arbeitnehmern

1908

i-l

1907

14

190«

il>

775 > 3 301

21411934

3

447

6 422

814

654

7 086

729

24

471

6611

803

1632

73

1955

99

12 568

8 279

43 056

4 411

3 602

4 948

962

9 285

609

1003

2

566

51

11847

2 312

52185

4 688

3211

4 335

607

8 365

515

996

1

221

39

11863

95

40 270

3 954

2 356

4 304

1905

,,;

866

304

43

10 449

41229

4 490

2 642

3 875

der vermittelten Stellen

1908 190?

!7

5

656

8 409

625

14

675

3 980

702

1059

51

744

5

7 360

182?

25 501

1627

16

1906

19

74?

566

3

9 289

844

40 579

2 665

1470 1300

996 1182

1

159

4117

372

246

4 831

272

865

2

ca. 200

9484

7

27 301

2 264

1517

1345

1905

20

506

4

ca. 300

1

8075

19 556

1823

1629

1542

1 5

365 211

5 211 5038

348 353
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Anlage «.
Auch

der von den Provinzialverbänden für die Arbeiterlolonien

Lau¬

fende
Nr.

Provinzial- bezw.

Bezirksverband

Unterstützung von Arbeiterkolonien aus Mitteln

des Landarmen- oder
Provinzialverbllndes

1 I Oftpreußen . . . .

2 l Westpreußen. . . .

3 Pommern .....

4 Brandenburg . . . .

5 Posen ......

6 Schlesien .....

7 Sachsen .....

8 Schleswig-Holstein. .

9 Hannover .....

10 Hessen ......

11 Nassau .....

12 Westfalen.....

13 Rheinprovinz....

1907

10 000

1908 1909

10 000

4 000 , 4 000

10000

1500

13 000')

30400

10000

1500

30400

10 000

4 000

der Dotationsrentc

190?

3000

6 217

1908

3 000

3 555

1909

3 000

7146

20000 20000

10000

1500

10000^)

30400

18 000

4 500

30000

10300

18 000

4 500

33 000

14000

20000

21000

1500

30 000

14 300

Summe

9 000

16 918

30 000

12 000

60 000

30000

57 000

10 500

4500

116 000

129 800
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Weisung
und Arbeitslmchweisftellenbewilligten Unterstützungen.

Unterstützung von Arbeitsnachweisstellen aus Mitteln

°es Landarmen- oder
Provinzialverbandes

190?

W000

1500

1908

10 000

1500

1909

10 000

200

1500

der Dotationsrentc

190? 1908 1909

12 200

1100

1000

11300

8 000

2100

2 000

11500

14133')

2100

3 000

6 000

Suulmc

30 000

34 333

5 300

6 200

28 800

4 500

Aemertuugen

Außerdem 10 000 Mark im Jahre 1909 dem
Nrandenburgischen Herbergsverbande zur
versuchsweisenEinrichtung einiger Wander-
arbeilßstätten als Zuleitungsstationen zu
den Arbeiterkolonien.

') Nur die bis zum 20, Dezember 1909 be¬
willigten Unterstützungen.

>) Aus dem Landesmeliorationsfonds gezahlt,
der zu '/, aus Mitteln der alten Dotatwns-
rente und zu V« «us Prouinzialmitteln
gebildet ist. „ . - ,.

2) He zur Hälfte aus dem LandesmeKoraKoiw-
fonds und aus Prouinzialmitteln gezahlt.

26
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Beilage zu Druck sachen. Nr . 17.

Petition
der Rheinisch-WestfälischenGefängnis-Gesellschaft Düsseldorf, den I. März 1910.

betreffend
das Wanderarbeitsstättengesetz.

Den Provinziallandtag bittet der Vorstand und Ausschuß der Rheinisch Wcstfälifchcu
Gefängnis-Gesellschaftim Interesse einer wirksamenBekämpfung der durch zeitweiligeArbeitslosig'
kcit bewirktenNot und der Wandcrbcttclei das Wanderarbeitsstättengesetzin der Rheiuprovinz auf
eine zweckmäßige Weife hochgeneigtcst zur Durchführung bringen zu wollen.

Falls jedoch der Provinziallandtag vom Gedanken der zwangsweise«Einführung diefcs
Gesetzesabsehen sollte, bittet der Vorstand und Ausschuß den Provinzialausschuß auf Grund des
Reglements für die Verteilung der neuen Dotatiousrente wirksame Beihilfen zur Förderung der
bereits in der Nheinprouinz vorhandenen und fegensrcichwirkenden Arbeitsstellen für Arbeitslose
und zur Begründung weiterer Ginrichtungendieser Art gewähren zu wollen. Die Rh. W. G. G.
ist bereit, sich die einheitliche Organisation derartiger mit ArbeitsnachweisenverbundenenArbeits¬
stätten nn den hauptsächlichsten Wanderstraßcn der Nheinprouinz zur Aufgabe zu machen, um
entsprechenddem in ihren Satzungen (§ 2 Abs. tt) ausgesprochenenGrundsatze „mitzuarbeiten an
der allgemeinenAufgabe der Bekämpfungund Verhütung von Verbrechenund Vergehen."

Zur Begründung uufcrcr Bitte beehren wir uns dem Provinziallandtag folgendes zn
unterbreiten:

Der Umstand, daß das Gesetz vom 29. Juli 190? die Provinzialvcrwaltungcn ermächtigt,
das Wandcrarbcitswcscn zu ordnen und fomit eine Frage zu löfcn, welche schon seit Jahrzehnten
einer befriedigendenErledigung harrt, schließt eine schwere Veranwurtung in sich. Sie wird auch
von denjenigen Kreisen der Bevölkerung empfunden, welche zwar nicht unmittelbar darüber zu
cntfcheidenhaben, ob das Wanderarbeitsstättengesetzzur Durchführung gelangen soll oder nicht,
aber doch die Not der Armen und die Bekämpfung des Verbrechensdurch vorbeugende Maßregel»
als ernste Gewissenssache betrachten.

Da sich nunmehr auch der Landtag der Rhcinprovinz in seiner bevorstehenden Tagung
mit jener Frage zu beschäftigenhat, so sei es dem Vorstand und Ausschußder Rh. W. G. G-
gestattet, seine Ansicht kund zn geben unter Darlegung der Erfahrungen, welche eine langjährige
und mühevolle Arbeit auf diefcm Gebiete erworben hat.

Schon im Jahre 1879 gab die Frage der Strafkolonien, welche von Strafanstaltsdirektor
Stroffcr (Münster) im verneinendenSinne beantwortet war. den Anlaß auf eine andere Lösung
der Vagabundenfrage zu sinnen. Bereits im nächsten Jahre, gelegentlichder 52. Generalver¬
sammlung der Rh. W. G.G. behandelte der Geh. Obcrjustizrat Starke, Dezernent im Justiz
Ministerium in eingehenderWeise die Frage der inländischen Kolonien. Und daran schloß sich
im folgenden Jahre eine sehr gründlicheErörterung der Vagabundcnfragc nach den Berichtenvon
Pastor Stursberg, dem damaligen Geschäftsführer der Gesellschaft, Gehcimrat Lütgen (Hannover)
und Grubendirektor Kuops (Siegen). Als die beste Waffe im Kampf mit dem Vagabundentum
wurde hingestellt: „Die Darbietung von Arbeitsgelegenheit sowohl für die anfäfsige als
auch für die vagicrcnde Bevölkerung, sei es in Ncschäftigungsanstalten (Arbeits¬
stätten), sei es in Kolonien (Arbeiterkolonicn)."
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Als Parole wurde ausgegeben: „Organisierte Unterstützung durch Naturalver-
Pflcgung gegen Arbeitsleistung." Wo man diesen Grundsatz befolgt hat, da sind sowohl
in wirtschaftlicherals auch in ethischer Beziehung, wie wir im weiteren Verlauf dieser Dar¬
legungen nachweisen können, sehr gute Erfahrungen gemacht worden. Wo man dagegen Ver¬
pflegung gewährt, ohne Arbeitsleistung zu fordern, leistete und leistet man noch heute nach den
übereinstimmendenErfahrungen der im praktischen Strafvollzug stehendenBeamten lediglichdem
Strumcrtum Vorschub. Deshalb haben sich auch die sogenannten Asyle für Obdachlose eben,
weil sie keine Arbeit fordern, als eine verfehlte Einrichtung erwiesen, so unerläßlich sie auch zur¬
zeit noch seiu mögen. Nach Gewährung des nächtlichen Unterkommenssind die Leute wieder m
der gleichen Lage und wiederum auf das Betteln angewiesen.

Die 53. Generalversammlung der R.W.G.G. hatte den Ausschußbeauftragt, „auf die
Abänderung solcher gesetzlichenBestimmungen, sowie derjenigen Einrichtungen in der Verwaltung
hinzuwirken,welche, wie die Erfahrung zeigt, das Vagabundeutum wesentlich gefördert bezw sich
M Bekämpfung des Vagabundentums nicht als ausrcicheud erwiefen haben." Dieser Austrag
führte zu einer Eingabe an den Reichskanzler Fürsten Bismarck, in welcher eine Reche von
Wünschen,z. B. Aenderung des ß 126 Str.P.O. und der U 361, 3. 4. 5. 7^8. bezw. 362
des Str.G.N. uud die Bitte vorgebracht wird, „die freiwilligeMitwirkung zur Bekämpfungdes
Notstandes anzuregen". Diese Eingabe fand eine sehr freundliche Aufnahme. MeichzeMgsetzte
die freiwilligeLiebestätigkeitein, „nd fchon auf der nächstenGeneralversammlungder RHW.G.G.
wnte Pastor von Vodelschwingh über die Begründung seiner Arbeiterkolonie WUHelms¬
dorf bei Bielefeld berichten. An, 21. Mai 1886 konnte die rheinische evangelische Arbeiter¬
kolonie Lühlerheim eröffnet werden, um deren Begründung sich Pastor Stursberg und der
Ausschuß der RH.W.G.G. besondere Verdienste erworben haben. Von dieser ersten rheinischen
Arbeiterkolonie,zu welcher sich inzwischenzwei andere gesellt haben. Elkenroth und Petrus',
heim bei Weeze, gilt das oben gesagte Wort: „Wo man den Grundsatz „Organisierte Unter¬
stützung durch Naturalverpflegung gegen Arbeitslcistuug" befolgt, da sind sowohl m wirtschaftlicher
wie auch in ethischer Beziehung sehr gute Erfahrungen gemachtworden." Es sei nebenbei deiner t.
d°ß in Deutschland jetzt 34 Arbeiterkolonienbestehen mit 4685 Plätzen, die bis zum 31- August
1908 197 010 Arbeitslose aufgenommenhaben. Von diesen arbeitslosenWanderern sind 6176 ^
Unlcmd in Ackerboden verwandelt worden. Außerdem haben die Arbeiterkolomendas National¬
vermögenvor einem beträchtlichenSchaden bewahrt. „Auf Grund von Erm'tteluugen hat man
feststellen zu können geglaubt, daß eiu bettelnder Wandersmann, gering gerechnet im Durchschn
einen Erlös von 2 Mt. pro Tag davon trägt. Die Zahl der Verpflegungstage°uf allm Kolomen
betrug 1905 rund 900 000. Somit hätten unsere Leute draußen an diesen ^ ^^^^'
zusammengebettelt,während 1905 der Gesamtzuschuß für alle Kolonien 51? W0 3M betrug. Da
ergibt eine Differenz von rund 1280 000 M. zu Gunsten der bürgerlichen Gesellschaft, (von
Massow, Die deutschen Arbeiterkolonie«und die Fürsorge für die Erwerbsbeschranktem)

Somit wäre die eine Seite der von der 53. Generalversammlung der MW ^.^
gestellten Aufgabe: „Darbietung von Arbeitsgelegenheitsowohl für
vagierende Bevölkerung", soweit sie durch Kolonien (Arbeiterkolonien)du^e^
Mnzend gelöst. Die Arbeiterkolonienarbeiten in Segen, sie erfreuen sich des Schutzes und des
Wohlwollens der Behörden und sie überwinden durch ihre jedem Einsichtigen erkennbaren Leistungen
das völlig unbegründete Mißtrauen der Bevölkerung-, aber sie können nur emen Bruchteil der
arbeitswiM en Arbeitslosen aufnehmen. Mußte doch allein die ArbeiterkolonieLühlerheim ,m
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Winter 1908/09 über 1200 Arbeitslose, die dringend hilfsbedürftig waren und um Arbeit baten,
notgedrungen ziehen lassen.

Es muß somit eine Ergänzung geschaffenwerden und zwar durch die von der 53. General¬
versammlung gewünschten Beschäftiguugsanstalten. Schon im Jahre 1882, im Anschluß an die
anschauliche und ergreifendeDarstellung des Pastors von Bodelschwingh von der Begründung
seiner ersten Arbeitertolonie, wurde dringend empfohlen, jede Armenucrwaltuug sollte ebenfalls als
bestes Hilfsmittel die Anweisung von Arbeit, soweit sie von dem Unterstützung suchenden Indi¬
viduum irgendwie noch geleistet weiden könnte, bereit haben.

Die außerordentliche Notlage im Winter 1908/09 hat die Armenuerwaltungen in
rheinischen Städten zu solchen Maßnahmen geführt, und die dabei gemachtenErfahrnngcn haben
den Grundsatz bestätigt, daß wirkliche Arbeit, keine Scheinarbeit, gefordert werden muß, wenn
nicht einerfeits der Trägheit und Arbeitsscheu Vorschub geleistet und anderseits vermieden werden
soll, daß die aufzuwendendenSummen eine ungehenre Höhe erreichen.

Aber auch ohne daß außerordentlicheNotstände eintreten, befinden sich ernstlichArbeit¬
suchende stets und zu jeder Jahreszeit, besonders aber im Winter hauptsächlichan der Rhein-
strcißc und an den Grenzen nach Holland, Belgien und den Rcichslanden unterwegs, für welche
die mit ArbeitsnachweisVerbundene „Beschäftigungsanstalt" die Rettung — vielleicht vor dem
langsamen Untergang im Stromcrtum, vielleicht auch aus äußerster Verzweiflung — bedeutet.
Deshalb hat die Fürsorge im Verein mit der katholischen Eharitas und der evangelischen Innern
Mission nicht geruht, auf Mittel und Wege zu sinnen, wie dem obdachlosenund arbcitlosen, ehr»
liche Arbeit suchenden Mitmenschen zu helfen sei, für welche nach ß 28 des Reichsgesetzes vom
5. Juni 1870 betreffend den Unterstützuugswohnsitz gesorgt sein sollte.

Es ist hier nicht die Stelle, die Gründe zu erörtern, welche die praktische Undurchführ-
barkeit der in dem 8 28 des genannten Gesetzes angegebenenBestimmungen bewirken.— Ebenso
wollen wir die noch in frischem Gedächtnis befindlichenVersucheeiner gesetzlichen Regelung des
Naturalverpflegungsstationswescnsübergehen.

Dagegen verdient das Gesetz vom 26. Juni 1907 ernste Beachtung. Soll es doch dazu
dienen, „das Wanderarbeitswefen zu ordnen" (ß 1). Die Erfahrung hat gelehrt, daß der
Kampf gegen den Wandcrbettel zum geringstenTeile strafrechtlicher Natur fein kann. Die zahl¬
reichen Bettler, denen man in den Gefängnissenbegegnet (im Januar 1910 in Düsseldorf 130),
sind geistig minderwertige, körperlichdefekte, alkoholisch degenerierte Menschen. In Zeiten einer
günstigen wirtschaftlichen Konjunktur findet man unter ihnen selten mit Zuchthans Vorbestrafte,
höchstensehemaligeDiebe und Hehler, die durch die Truukfucht energielos geworden sind. Sie
bilden weniger eine Gefahr als eine Landplage. Die Säuberung der Landstraßen der Rhcinprovinz
von dem Stromertum, das sich aus allen Landesteilen Deutschlands rekrutiert, würde deshalb als
eine soziale Tat zu begrüßen sein.

Noch wichtiger aber ist die verbrechensvurbeugende Absicht des Wandcrarbeitsstiittengesetzes.
Will es doch „mittellosen, arbeitsfähigen Männern, die außerhalb ihres Wohnortes
Arbeit fuchen, Arbeit vermitteln und vorübergehend gegen Arbeitsleistung Be¬
köstigung uud Obdach gewähren". Die traurigste Erscheinungauf dem ganzen Gebiete der
Kriminalität ist das Vergehen und Verbrechen aus Not. Ein Gesetz, welches diesen in Zeiten
ungünstiger Konjunktur leider nicht vereinzelt vorkommendenVerzweiflungstaten vorbeugen will,
verdient schon aus diesem Grunde empfohlenzu werden. Dabei darf nicht Überfehen werden, daß
in Notzeiten am allerwenigstendie aus den Strafhäusern Entlassenen darauf rechnen dürfen, feste
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Arbeit zu erhalten. Es gelingt ihnen vielfach beim besten Willen nicht, und sie sind dann auf
die Landstraße, den Wauderbettel angewiesen, trotz aller Bemühungen seitens der Fursorgcvereme,
deren edle menschenfreundliche Aufgabe schon in normalen Zeiten schwer genug ist.

Noch heute gilt im vollen Umfange, was gelegentlich der 53. Generalversammlungunserer
Gesellschaft Pastor Stursberg gesagt hat: „Die erste Bedingung für ihre (der Entlassenen
Rehabilitierung, das Festgehalten- und das Ansüssiggemachtwerden an einem bestimmten Orte macht
die heutige Gesetzgebung unmöglich, vielmehr möglicheine fast absolut freie Bewegung. Nament-
lich sind es entlassene Gefangene,welche sich dies zu Nutzen machen uud die gefährlichsten Elemente
dem Vagabundentum zuführen oder wieder zuführen, weil es für viele der Durchgang zum Ver¬
brechen war Ob man denn nicht endlich zur Einsicht kommt, daß die umfassendste Fürsorge für
entlassene Gefangene, welche namentlich durch Beschaffungvon Arbeitsgelegenheitund, wo es not
tut, durch die gesetzliche Möglichkeitdes Arbeitszwanges gestützt sein mnh, im allere,genstenmate¬
riellen und uationalökonomischen Interesse der Gesellschaft, der Gemeinde, des Staates liegt, ganz
abgesehen davon, was freilich die Hauptsachebleibt, daß sie viele vor dem chaungen Untergang
im Verbrechertumbewahrt. Gewiß, wird etwas an der einen Stelle nn sozialen Organismus
versänmt, die Krankheit bleibt darin und bricht an einer anderen Stelle um so scharfer hervor.
Was bis jetzt in dieser Richtung geschieht,ist gering gegenüberder gewaltigen Aufgabe und alle
Liebesmühescheitert gerade in Zeiten, wo Ueberfluß an Arbeitskräften henfcht, an der Unmöglich¬
keit, Arbeit für Entlassene zu beschaffen." <,,..> ^..»^

Der Borstand und Ausschuß der Rh. W. G. G. bittet deshalb einen Provinz, lla.dtag
M Interesse einer wirtsamen Bekämpfungder durch zeitweiligeArbeitslosigkeitbedmg en )lot und
der Wanderbettelei das Wanderarbeitsstättengesetzin der Rheiuprovinz aus eme den hiesigenBer-
hältnissenentsprechende Weise zur Durchführung bringen zu wollen.

Falls jedoch der Provinzmllandtag vom Gedanke» der zwangswe.seu E"fuhrung tuesev
Gesetzes zurzeit noch absehen sollte, so kann damit doch nicht gesagt sem, daß d.e Pr°UmM-
behörde für die Bestrebungen gegeu Arbeitslosigkeituud habe. E.
sei deshalb gestattet in Kürze darzulegen, welche Einrichtnngen
Gesellschaft in dieser Richtung getroffen hat und wie sich an« diesen Anfängen em System schaffn,
lassen dürfte, das jeder Unterstützungwert ist. ,

Die dringende Notwendigkeit, den zahlreichen Sttafentlasstnen Unter ^
zu verschaffen, füh te etliche uuter den Hilfsvereinenunserer Gesellschaft dazu Arbeitsstelleu n

Arbeitslose einzurichten. Hier sollte dem arbeitsfähigen «nd ar e.tsw.lligen Manne r s^m
Strafe verbüßt hat, Gelegenheit gegeben werden, seine guten Vm ätze auszusuhreu. Gle chzell
soll ihm der Vorwcmd genommen werden, es stehe ihm niemand bei. und sei er genötigt,,«
Rechtsbrüchezu begehe». Die Arbeitsstellen für Arbeitslofe haben ^ '« ^er F° geze.t
ausgezeichnetbewährt als Uebergangsstationen ans dem Gefängnis m ^
haben sich ferner bewährt als die beste Gelegenheit, die Arbeitswilligenvon den Arbeitsscheu '^
unterscheiden,endlich haben sie sich bewährt als Zuflucht für den
Wanderer, dem sie gegen eine entsprechende nnter Aufsicht vollbrachteArbe.tsleistungKost und
Unterkunftgewähren solange, bis er andere Arbeit gefundenhat oder "e'ter wanw« "^ « ^
Arbeitsstellen sind nicht Wanderarbeitsstätten im Sinne des
mehr haben sie den Charakter von Arbeiterkolonien,d» die Leute so
wollen auch werden sie für ihre Arbeit bezahlt. Uebrigens steht auch der Aufnahm von e n^

welche nicht in den Mhmen des Wanderarbeitsstä.tengesetzesfallen
würde, nichts im Wege.
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Zurzeit bestehen solche von Gesängnishilfsvcreincn eingerichteteArbeitsstellen für
Arbeitslose in Barmen, Cöln, Düsseldorf, Mülhcim a. d. Ruhr und Königswiuter. Aehnliche
Einrichtungen, die zwar nicht von Gefängnishilfsuereme» gegründet worden sind, wohl aber in
demselbenSinne und in engem Zusammenhang mit diesen arbeiten, bestehen in Bonn, Vordeck,
Duisburg, Essen, Gummersbach und Kreuznach. Weitere Hilfsvereine nehmen sich der Mittellosen
und Heimatlosen energisch an und würden gern ähnliche Einrichtungen treffen, wenn ihnen durch
wirksameBeihilfen die Möglichkeitgegebenwürde, so vor andern die Gefängnishilfsvereinean den
Grenzen z. B. in Emmerich, Lobberich, Goch, Eupen (Herbesthal) und Saarbrücken. Endlich
würde sich in Crefcld, wo die Polizeiverwaltung gegen Arbeitsleistung Unterkunft und Kost in der
Herberge zur Heimat gewährt, und in Meiderichsowie in Neunkirchen und Remscheid, wo durch
die Herberge zur Heimat die Arbeit vermittelt wird, sich das Vorhandene unschwer ausbauen
lassen, ebenso in Aachen, Coblenz nnd M.«Gladbach, wo nicht nur rührige Gefängnishilfsvereine,
sondern auch alle Vorbedingungen für eine geordnete Unterbringung der obdachlosenWanderer in
Gesellenheimenund Herbergen zur Heimat sowie auch Arbeitsnachweisestellenvorhanden sind.

Was die Beschäftigung der Arbeitsuchenden anbetrifft, so würde in den größeren
Städten das Holzzerkleinern, wie es bereits an den 15 oben genannten Plätzen der Fall ist,
in erster Linie in Betracht kommen; doch lassen sich, wie das Beispiel von Barmen, Vorbeck und
Mülheim a. d. Ruhr zeigt, bei gutem Willen und einigem Geschick auch andere Beschäftigungs¬
arten, zumal für weniger leistungsfähigePersonen finden. In kleineren Städten nnd besonders
an den Grenzplcitzeu wie z, V. Emmerichund Herbesthal würde in der Vcschäftigungsanstaltdas
Steineklopfen zu betreiben sein, wobei bezüglichder Anfuhr und Abnahme des Materials das
Entgegenkommen der Behörden als selbstverständlichvorausgesetztwerden darf. Werden doch
gerade jene Gegenden vom Vettel in ganz besondererWeise heimgesucht. Wir bemerken nur, daß
während des letztvergangenenJahres die Zahl der über Emmerich aus Holland abgeschobenen
Personen 733 betrug und diejenige der über Herbesthal aus Belgien abgeschobenen Personen ist
noch weit höher.

Ein Mitglied des Gefangenenfürforgevereinsin Eupen berichtet: „Herbesthal ist allwöchenl^
lich zweimal der Schauplatz einer traurigen Szene. An jedem Montag und Donnerstag wird
eine Reihe deutscher Reichsangehörigeraus dem belgischen Staatsgebiete verwiesenund in Herbes'
thal über die Grenze gesetzt. Von diesem Schicksal wurden betroffen:

Im Jahre der Lütticher Weltausstellung mehr als 2400 Personen,
im Jahre 190? 1201
„ .. 1908 1715
.. „ 1909 2000 ..

Im Jahre 1910, in welchem die Weltausstellung zu Brüssel stattfindet, wird die Zahl
der hierhin abgeschobenen Deutschen 2000 weit überschreiten. Unter den Ausgewiesenenbefinden
sich verhältnismäßig viele Jugendliche (unter 18 Jahren), z. B. vom 1. Januar bis 25. November
1909, also in weniger als Jahresfrist, wurden 323 Jugendliche ausgewiesen. Auch weibliche Per¬
sonen, meist jugendlichenAlters, sind unter den Ausgewiesenen. Ihre Zahl beträgt jährlich an¬
nähernd 100,

Die Abgeschobenen weiden dem Kriminalkommissärin Herbesthal vorgeführt und dann,
wenn polizeilicherseitsnichts gegen sie vorliegt, entlassen, und zwar bilden diejenigen, welche ent¬
lassen werden können, bei weitem den größte» Teil der Ausgewiesenen. Diese Leute sind nun
nach ihrer Entlassung dem Elend preisgegeben; denn sie sind ausgehungert, ohne genügende
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Kleidung, ohne Geldmittel und ohne Erwerbsgelegenheit. Morgens um 6 Uhr, am Ausweisungs-
wge, erhalten die Inhaftierten in Belgien einige Nahrung. Da die Ausweisungum Mittag erfolgt,
wird feitens der belgischen Behörde mittags keine Beköstigunggewahrt. Aber ebensowenig geschieht
m diefer Beziehung etwas preußifcherseits. Allerdings steht dem Kriminalkommissärjährlich die
Summe von 150 Mark zur Verfügung, eine Zuwendung des Eupener Gefangenenfürsorgevereins.
Aber diese Summe reicht nicht weit. Iu ganz dringenden Fällen wird sie zur Bestreitung von
Reisekosten, z. V. für weibliche Ausgewiesene,in Anspruchgenommen; was übrig bleibt wird zur
Beschaffung von Kaffee und Brot verwendet. Da sich die Kosten für eine Portion auf 30 Pfg.
stellen, können nur etwa 400 Perfonen pro Jahr berücksichtigt werden.

Die Zahl der Ausgewiefenenist am größten im Winter, und gerade dann macht sich e,n
weiterer Uebelstand empfindlichgeltend: Die Ausgewiesenensind ohne genügende Kleidung. Eme
größere Anzahl ist z, B. nicht im Besitz eines Hemdes! Und erst die Fußbekleidung! Und wenn
die defekten Kleidungsstücke der Lente vorschriftsmäßigdesinfiziertworden sind, dann sind erst recht
die reinsten Lumpen daraus geworden.

In verwahrlostemZustande und mit hungrigemMagen sehen sich die Ausgewiesenen nach
ihrer Entlassung auf der Landstraße Wind und Wetter ausgefetzt. Sie sind nicht ,n der Lage,
sich selbst etwas beschaffen zu können; denn wenn sie Geld haben, so handelt es stch doch dabei
- von verschwindenden Ausnahmen abgesehen- um wenige Pfennige, m,t denen nichts anzu¬
fangen ist, die Mehrzahl der Leute besitzt aber gar nichts.

Bei einer folchen Sachlage kann es nicht wundernehmen,wenn die Leute der Verzweiflung
nahe sind. Auch ist die Gefahr nicht zu unterschätzen, die dadurchfür die Grenzbewohnerentsteht.
Diese haben nicht nur unter einer ungeheuren Bettelei zu leiden, sondern müssen auch bestandig
fürchten,daß die Ausgewiesenendurch ihre Notlage zu Diebstählcn getriebenwerden.

Betteln und Stehlen ist das einzige, wodurch die Ausgewiesenen sich weiter helfen können;
denn an Arbeitsgelegenheitfehlt es hier vollständig."

Wovon leben diefe völlig mittellosen Leute, bis sie das Industriegebiet erreicht haben,
wohin sie sich in der Regel wenden? Für die aus Holland abgeschobenenweiblichen Personen
ist im vergangenenJahre insofern Vorsorge getroffen worden, als ein Verein ein ^asyl m
Emmericheingerichtet hat und uuterhält, welchesvorübergehendAufnahmegewährt, bis die ^chuv,
linge in ihre Heimat oder in ein größeres Zufluchtshaus weiter geschickt werden können. H)ie
übrigen Aufgaben harren noch ihrer Lösung. ..,.,,. m <^>^

Die Kostenfragc wird am besten durch die Geschichte unserer bereits bewahrten Arbeits¬
stellen beantwortet. . ^„ .

Die Arbeitsstelle für Arbeitslose in Barmen ist im Jahre 18W m einem von
der Stadt Barmen unentgeltlich zur Verfügung gestellten Raum durch die Elberfeld - Barmer
Gefängnisgesellschaft errichtetworden. Die zur Anschaffungdes ersten Holzvorrates Mörder lche
Summe, sowie das erste Iahresgehalt des Verwalters wurde durch die Gefängms-GeseMas vor¬
gestreckt. Der Umsatz und der Gewinn nahmen von Jahr zu Jahr zu. Im Jahre l«"'' «« °
ein eigenes Grundstückmit Eisenbahnanschlnßerworben und dafelbst ein geräumiger^WMMpen
sowie ein Materialschuppenmit einem Kostenaufwandvon 74 000 Mk. errichtet - D« ^chmoen-
last beträgt noch 60 000 Mark und wird mit '/.«/« «nd den gesparten I.nsen aniortistert. An
Zuschüssenerhält die Arbeitsstelle von den Städten Elberfeld und Barmen, denen stc wichtige
Dienst leistet welche vom Standpunkt der vorbeugendenArmenpflege«^ gewmd,gt werden, ,e
600 Mark ja rlich und zwar von Elberfeld erst feit 1900. Sonst hat sich die Arbeitsstellen.cht
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nur selbst erhalten, sondern auch Ueberschüsseerzielt, trotzdem daß den Arbeitern ein Durchschnitts¬
lohn von Mark 2,50 gewährt weiden konnte. Manche verdienen erheblich mehr. Die Arbeit wird
in Akkord verrichtet, damit der Fleißige nicht unter dem Faulen zu leiden hat. Im Jahre 1908
ergab die Rechnung zum ersteu Male einen Fehlbetrag von 700 Mt., der jedoch seinen Grund
in den hohen Ginkaufspreisendes Holzvorrates hatte. Die Verkaufspreisesind infolgedessen erhöht
worden, und da der Umsatz keinen Rückgang erfahren hat, wird ein neuer Fehlbetrag vorläufig
nicht zu erwarten sein. Im Jahre 1907 sind 298525 Holzbündchen zum Feueranzünden und
11496 Zentner Brennholz verkauftworden; im Jahre 1908: 544 800 Holzbündchenund 11029
Zentner Brennholz. Täglich wurden durchschnittlich 25 Leute beschäftigt und die Zahl der Durch¬
reisenden, welche gegen Arbeitsleistung Naturalvcrpflegung erhielten, betrug 1907: 1460 und
1908: 190? Personen.

Von dem arbeitsscheuen Gesinde! wird die Arbeitsstellegemieden; ein aus dem Zuchthaus
iu Werden Entlassener, welcher von dem Pfarrer am Gefängnis in ElberfeldUnterkunft und Hand¬
werkszeug forderte, aber zunächst einen Aufnahmeschein für die Arbeitsstelle ausgehändigt bekam,
erklärte: „Eher gehe ich in das Zuchthaus zurück, als daß ich mich so weit herunterlasse, Holz
klein zu machen." — Ein schlagender Beweis, welche trefflichen Dienste eine Arbeitsstelle für
Arbeitslosebei der sehr schwierigen Aufgabe der Unterbringung Entlassener leistet, wo auf die recht¬
zeitige Unterscheidung arbeitswilliger und arbeitsscheuer Elemente so viel ankommt.

Die Arbeitsstelle des Gefängnisvereins in Cöln wurde 1890 begründet; sie be¬
schäftigte 1908/09 72 Personen, darunter 60 Entlassene, mit 2622 Arbeitstagen; es wurden 5946
Zentner Brennholz zerkleinert. Der Tagelohn betrug Mk. 1,46. —

Dazu kommt noch das Arbeitsasyl des Vincenz-Vereins, welches 1907 5159 Leute mit
rund 20 000 Pflegetagen aufgenommenhat.

Die Arbeitsstellein Mülheim a. d. Ruhr wurde 1908 begründet. Bei äußerst geschickter
Leitung wurden schon im ersten Jahre sehr beträchtlicheErfolge erzielt; es wurden allmonatlich
1500 Zentner Brennholz und 60 000 Holzbündchen von bis zu 127 gleichzeitig beschäftigten
einheimischen und fremden Leuten geliefert. Die gezahlte» Löhne betrugen Mk. 2,50 bis 3,50
und 6662 Personen erhielten Verpflegung in der Herberge zur Heimat.

Die Arbeitsstellein Königswinter besteht seit 1902 mit dem Arbeitsnachweis für die
BürgermeistereienHonnef, Oberwinter und Oberkassel. 1908 wurden 581 Sack Brennholz von
556 mittellosen Wanderern zerkleinert, welche dafür Nachtherberge mit Abendessenund Frühstück
bezw. Mittagbrot erhielten. —

Der Unterstützungsvereinfür wandernde Handwerker in Bonn besteht seit 1880. Er hat
in den letzten 5 Jahren gegen Arbeitsleistung ohne Unterschiedder Konfesstonmittellose Arbeits¬
willige unterstützt:

Im Jahre Verpflegungskosten
1905 - 3936 Mann - Mk. 2577,—
1906-4611 ,. - „ 3321,-
1907-4695 „ - „ 3446 —
1908-4743 „ - „ 3456-
1909-4660 „ - ,, 3313,—

Die Unterstütztenerhielten einen Gutschein für Verpflegung in der Herberge zur Heimat.
Außerdem gewährte der Verein in geeigneten Fällen Reisegeld zur schnellerenWeiterbeförderung
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der arbeitslosen Arbeitswilligen, sowie auch Stiefel und Kleidungsstücke für jährlich durchschnittlich
200 Ml. (in manchenJahren 300).

In letzter Zeit hat der Verein auch ortsansässige Arbeitslosebeschäftigt. Das Arbeitsbuch
weist für Januar 1910 auf: 436 Wanderer und etwa 10 Einheimische. Letztere waren an 205
Arbeitstagen beschäftigt.

Die Städtische Verwaltung hat den Verein seit etwa 10 Jahren mit jährlich 500 Ml.
unterstütztund mit Rücksicht auf die Verlegung der Arbeitshalle und Gewinnung eines größeren
Arbeitsplatzes für die Jahre 1909 und 1910 je 1000 Mk. Zuschuß gewährt, in der Hoffnung,
baß die Versorgung der mittellosen Wanderer bis dahin durch die Provinz geregelt wird.

Die Stadt Crefeld gewährt im Winter mittellosen Wanderern Verpflegung in der
Herberge zur Heimat gegen zweistündigeArbeitsleistung.

In Duisburg-Ruhrort können täglich von 3—7 Uhr nachmittags 5 Personen sich die
Verpflegungin der Herberge zur Heimat durch Holzzerklcinern verdienen; es waren im Jahre 1908
1071 Personen und der „Armenverein" zahlte 535 Mk. Zuschuß.

In Düsseldorf besteht ein „Verein für Arbeitsnachweis sowie zur Beschäftigung
und Verpflegung von Arbeitsuchenden", Er unterhält eine Wanderarbeitsstätte, deren
Charakter jedoch mehr kolonialer Art ist. Sie beschäftigteim Jahre 1908 ständig im Durch¬
schnitt 14 Personen; die Zahl der halben Arbeitstage von Wanderern betrug 3278. Die Stadt
Düsseldorf gewährt einen jährlichen Zuschuß von 1500 Mk.

In Essen nimmt sich der „Verein zur Unterstützung mittelloser Reisender" der
Arbeitsuchendenan. In einem Lokale des Armenhauses (Gerlingstraße 125) haben diese Leute
'/< o1»in Holz zu zerkleinern,wofür ihnen dann Verpflegung und Nachtlager in der Herberge zur
Heimat gewählt wird. Es waren im Jahre 1908 3335 Personen. Ausweispapieresind erforderlich.
Der Iahresznschuß betrug 167? M. Leute, die sich nicht ausweise» können, müssen sich an das
Asyl für Obdachlosewenden.

In Kreuznach besteht eine Wcmdcrarbeitsstätte, die aus Kreismitteln einen jähr¬
lichen Zuschuß von 750 Mk. erhält. In der Zeit vom 1. April 1908 bis 31. März 1909
erhielten 2764 Personen gegen Arbeitsleistung Verpflegung und Nachtquartier in der Herberge
zur Heimat.

Auch in Mciderich ist mit der Herberge zur Heimat eine Verpflegungsstation ver¬
bunden. Die Kosten der Verpflegungsstation bestreitet die Stadtverwaltung, und von den
Leuten wird Holzzerkleinern verlangt. Die Stadt Duisburg gewährt einen jährlichen Zuschuß
von 2000 Mk.

Ebenso besteht in Neunkirchen eine Station, wo gegen Arbeitsleistung (Holzhacken
und Straßenkehren) Verpflegung in der Herberge zur Heimat gewährt wird.

In Remscheid hat der Herbergsverein vor etwa Jahresfrist eine Holzzerkleinerungs¬
anstalt eingerichtet, worin bereits 1000 ArbeitsuchendeBeschäftigung und ehrliches Brot ge¬
funden haben.

In Neviges besteht neben dem Herbergsverein ein Verein zur Beschäftigung Obdach¬
loser. Die Arbeitsuchendenerhalten bei den einzelnen Bürgern Beschäftigung und sodann Ver¬
pflegung in der Herberge zur Heimat.

In diesem Zusammenhange darf nicht übergangen werden, daß in der Rheinprovinz auch
die Heilsarmee sich der Obdachlosenund Arbeitslosen annimmt und sie gegen Gewährung von
Kost und Unterkunft beschäftigt.Im Männerheim in Cöln fanden 1908 Aufnahme 432 Männer;

2?
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davon wurden in Arbeit gebracht 46; 92 andere fanden Arbeit durch eigene Bemühung. In
Düsseldorf wurden 452 aufgenommen. In Mülheim (Ruhr) fanden Aufnahme 353 Männer,
in Solingen 262 und in Glberfeld 273; davon fanden durch eigene Bemühung in Mülheim 25,
in Solingen 71 und in Elberfeld 31 Arbeit, durch Vermittelung des Heims in Mülheim 21, in
Solingen 2 und in Elberfeld 8.

Besondere Beachtung als Beschäftigungsanstaltenfür vorübergebend arbeitslose schreib-
kundige Leute verdienen die Schreibstuben für Stellenlose in Lötn, Crefeld, Düsseldorf,
Duisburg, Elberfeld, Essen und Mülheim (Ruhr).

Endlich ist die in Borbeck befindliche Naturalverpflegungsstation zu nennen, welche
eine ganz besondere Stelle einnimmt und ähnlich der DüsseldorferWanderarbeitsstätte mehr den
Ehnrakter einer Arbeiterkoloniehat. Die Leute werden zu Arbeiten auf den Gemeindewcgen,bei
den Landwirten und Gartenbesitzern,bei den Unternehmern, bei der Gasanstalt usw. herangezogen.
Die Arbeitsleistungen bezw. die gezahlten Arbeitslöhne genügen nach dem Bericht des dortigen
Bürgermeisters vom Jahre 1904 vollständig, um die der Gemeinde erwachsenden Kosten für die
Einrichtung zu decken, sodaß ein Zuschuß nicht erforderlich ist. Es ergeben sich für die
Gemeinde sogar noch mancherleiVorteile, da die auf der Station untergebrachtenLeute auch als
Handwerker,Wäscher,Viehwärter und Gärtner im GemeindeashlVerwendung finden können. Die
Station hat während der ersten zwanzig Jahre ihres Bestehens 18 911 Leute aufgenommen
beschäftigt und verpflegt.

Man sucht die Arbeitsuchenden vor dem Bummelleben der Landstraße zu bewahren, man
sucht sie an regelrechte Arbeit, Zucht und Ordnung zu gewöhnenund besondersauch vom Alkohol¬
mißbrauch fern zu halten. Infolgedessen sind die Erfahrungen über alle Erwartungen günstig.
Der Bericht schließt: „Die Handhabung der Zucht und Ordnung unter den Leuten bietet keine
Schwierigkeiten. Sie scheuenaußerordentlichden Wegfall ihres Guthabens bei der unfreiwilligen
Entlassung. Letztere ist allerdings auch das einzige Strafmittel, welches zur Anwendung gelangen
kann. Die Fälle, in denen dies geschehen mnß, können aber immerhin als vereinzeltebezeichnet
werden, auch wird, wenn eine mildere Beurteilung zulässig erscheint, wenigstens ein Teil der
Arbeitsvergütung bewilligt. Für die längere Zeit hier verweilendenLeute ist eine kasernenmäßig
eingerichtete Baracke vorhanden. Die Ausgaben sind zwischenzeitlich gedeckt, so daß der Gemeinde
hierdurch ein finanzielles Opfer nicht auferlegt ist. — Von den Insassen der Naturalverpflegungs¬
station sind viele als Arbeiter bei den hiesigenWerken verblieben und auf diese Weise der Land¬
straße entzogen worden. Auch bei der Gemeindeverwaltung haben mehrere Leute Beschäftigung
gefunden und ihre Leistungen sowie ihre Führung sind befriedigend. Hiernach können, nach den
seit 20 Jahren gemachtenErfahrungen, die Ergebniffe der ganzen Einrichtung als gute und für
die Gemeinde nutzbringendebezeichnet werden."

Das Gesetz vom 29. Juni 1907 bestimmt in § 5: „Von den Kosten der mit Wander«
nrbeitsstätten verbundenen Arbeitsnachweiseübernimmt der Staat nach Vereinbarung mit den
Provinzen einen angemessenen Bruchteil."

Die Verbindung der Wanderarbeitsstätte mit einem Arbeitsnachweis wird demnach als
etwas Selbstverständliches angesehen, ein Gedanke, welchen bereits im Jahre 1882 auf der
53. Generalverfcunmlung unserer Gesellschaft der Vorsitzendedes Siegener Armenunterstützungs-
vereins, Grnbcndircktor Knops, mit Nachdruck vertreten hat. Als Grundlage seiner günstigen
Erfahrungen, über welche er damals berichtenkonnte, gilt ihm der Nachweis von Arbeit, also die
Einrichtung von Arbeitsnachweisebureaus. Seitdem sind in allen größeren Städten der
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Monarchie gemeinnützigeArbeitsnachweisestellenentstanden und Verbünde von solchen geschaffen
worden, fo daß es sich erübrigt, hier auf Einzelheiten einzugehen. Es sei nur bemerkt, daß ein
selbständigerArbeitsnachweis,etwa in der Art, wie ihn etliche Herbergen zur Heimat auf schlichte
und billige Weise eingerichtethaben, als selbstverständliches Zubehör einer Arbeitsstellefür Arbeits¬
lose angesehen werden müßte, wobei die Verbindung der Arbeitsstellenuntereinander und mit dem
AllgemeinenArbeitsnachweis sorgfältig zu beachten sein würde. — Ernstlich Arbeitsuchende stellt
m der Rheinprovinz hauptsächlich das Heer der Industriearbeiter sowie die beständig im Wachsen
begriffene Zahl der aus Belgien und Holland abgeschobenen Deutschen, von denen bereits oben
die Rede war. Allen diesen Leuten ist mit einer langwierigen Fußwanderung bis zu der sich
irgendwodurch irgeud einen höchst unwahrscheinlichen glücklichen Zufall auftuenden Arbeitsgelegen¬
heit wenig gedient, um fo mehr mit dem Arbeitsnachweis, wo sie erfahren können, wer ihnen
ständige Arbeit geben kaun. Bis diese gefunden wird, muß der Arbeitsuchende vorübergehendArbeit
auf der „Arbeitsstelle für Arbeitslose" verrichten, damit verhindert wird, daß der anfangs
arbeitswilligeMann sich an das Bummelleben der Landstraße gewöhnt. Wird dann nach etlichen
Tagen dem Arbeitsnachweisvon auswärts mitgeteilt, daß sich eine geeigneteStelle für den Mann -
gefundenhat, dann ist der Arbeitsuchende mit der Eisenbahn möglichst schnell dorthin zu befördern
und hat seinerseitsdie Verpflichtung,die ihm vermittelteArbeit unverzüglich anzutreten. Besonders
für den Durchgangsverkehrder Arbeitslosen von der Grenze her dürfte sich dieses Verfahren als
richtig erweisen, auch schon aus dem Grunde, daß nicht die ländliche Bevölkerung jener Kreise
durch die aus dem Ausland abgeschobenenLeute unnötig gebrandschatztwird. Die preußische
Eisenbahnverwaltungist, wie der Minister des Innern im Abgeordnetenhausemitteilt, bereit, einen
bis auf 1 Pfennig für das Personeukilometer herabgesetzten Tarif für arbeitsuchende Wanderer in
denjenigenProvinzen einzuführen,welche das Wanderarbeitsstättenwesenausreichendregeln. (Abg.
H. 1907, Sten. Ber. S. 399.)

Ganz von selbst werden Arbeitsnachweisund Arbeitsstelleeine zwar nicht engherzige, aber
immerhin wirksameKontrolle ausüben, welche mit derjenigen der Polizei Hand in Hand gehen
muß. Die wohltätige Folge wird eine sehr erhebliche Verminderung des Stromertums sein, zumal
wenu recht kurzer Prozeß mit den notorischen Bettlern und Landstreicherngemacht wird. Diese
gehören nun einmal in die möglichst langzeitige Sicherungshaft des Arbeitshauses. Zurzeit sind
in den preußischenArbeitshäusern etwa 9000 Menscheninterniert, die nach geltendem Recht darin
bis zu zwei Jahren festgehaltenwerden dürfen. In der Regel bleiben sie jedoch meist kürzere
Zeit darin, um ungebessert,weil unsozial und darum auch nicht besserungsfähig, wieder losgelassen
zu werden. In Belgien werden derartige Leute iu dem Korrektionshaus Mcrxplas, das mitten
in der Heide angelegt ist, welche sie kultivieren, mindestens 2 und höchstens 7 Jahre lang
festgehalten.

Nach dem schweizerischenStrafgesetzbuchentwurfwird bestimmt: „Wenn jemand schon viele
Freiheitsstrafen erlitten hat und dann wieder ein Verbrechen begeht, welches die Rechtsgüter:
Sittlichkeit, Treu und Glauben, Leib und Leben, verletzt, dann können die Richter anordnen, daß
er auf die Dauer von 10 bis 20 Jahren in ein Arbeitshaus eingebrachtwird und dort arbeiten
muß. — Auch das Norwegische Strafgesetzbuch sieht eine korrettionelleNachhaft bis auf die Dauer
von 15 Jahren vor. Es steht zu hoffen, daß auch das zu erwartende neue Strafgesetzbuch für
das DeutscheReich solche Bestimmungen treffen wird, welche denjenigen Elementen, welche die
Freiheit mißbrauchen,ihre Freiheit auf lange Dauer nimmt.

2?»
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Nur wenn gleichzeitig mit eiserner Strenge und schärfster Zucht gegcu den echten Vaga¬
bunden eingeschritten wird, vermag die unermüdliche, erbarmende Liebe, die jedem entgegen¬
gebrachtwerden muh, der gern wieder ein ordentlichesGlied der Gesellschaftwerden will, ihr
Ziel zu erreichen.

Die Rheinisch-WestfälischeGefängnis-Gesellschaft stellt sich da, wo es sich um die
Lösung der zweiten Aufgabe handelt, mit ihrer Organisation und ihren Erfahrungen freudig zur
Verfügung.

Aus obigeu Ausführungengeht hervor, daß in 1? rheinischen Städten bereits Beschäftigungs¬
anstalten bestehen (Bcmnen, Bonn, Borbeck,Cöln, Crefeld, Duisburg-Ruhrort, Düsseldorf, Elber-
feld, Essen, Gummersbach,Königswinter, Kreuzncich, Weiderich,Mülheim a. d. Ruhr, Neunkirchen,
Remscheid und Solingen). Allerdings fehlt bis jetzt, abgesehen von Barmen, Cöln, Königswinter
und Mülheim a. d. Ruhr, welche der Zentralstelle für das das Gefcmgcnenfürsorgcwesen angeschlossen
find, jeder Zusammenhang. Die einzelnensind verschieden eingerichtet, auch erfüllen nicht alle
die Anforderungen, welche an sie gestelltwerden.

Jedoch würde sich der Zusammenschlußzu einem Verbände ermöglichenlassen, dessen
Leitung nach einheitlichen Grundsätzen arbeitet und die einzelnen Glieder mit Rat und bei reger
Vetätigung mit wirksamenBeihilfen unterstützt.

Die Rheinisch-Westfälische Gefängnis-Gesellschaft,zugleich Zentralstelle für das Gefangenen-
fürsorgewefen in der Rheinprouinz, würde sich die einheitliche Organisation derartiger mit Arbeits¬
nachweisenverbundenen Arbeitsstätten an den hauptsächlichstenWanderstraßcn der Nheinprovinz
augelegen sein lassen, und durch schrittweises Vorgehen ein Netz von Beschäftigungscmstalten schaffen,
das in normalen Zeiten dem Bedürfnis genügen dürfte. Sie würde aus Mitgliedern ihres
Vorstandes und Ausschuffes unter Hinzuziehung von bewahrten Sachkennern eine Kommission
bilden, welche die bereits gewonnenenErfahrungen praktisch anzuwendenund für die zweckmäßige
Verwendung der ihr von Behörden und Privaten dargereichtenMittel Sorge zu tragen hätte.
Selbstverständlichwären wir gern bereit, auch der Provinzialverwaltung in dieser KommissionSitz
und Stimme in dem etwa gewünschten Umfange zu geben.

Es ist ein eigentümlichesZusammentreffen, daß in dem Augenblick, wo diese Zeilen
niedergeschrieben weiden, das amtlicheKreisblatt für den Landkreis Düsseldorf einen Auszug aus
dem Haushaltsplan der Rheinischen Provinzialverwaltung für 1910 bringt, in dem es heißt: „Die
Arbeitsanstalt Brauweiler rechnet auch mit einer Mehrbelegnng uud mit 2« 000 Mark Mehrzu¬
schuß aus Pruvinzialmitteln. Hier machen sich Wechselbeziehungen geltend; geht es der
Industrie gut, dann wächst Gras auf den Höfen der Arbeitsanstalten, stehen die
Hochöfen still, dann füllen sich die Räume dieser Asyle."

Würde der letzte Satz dieser Zeitungsnotiz den wirklichenVerhältnissen entsprechen, so
läge in der Tatsache, daß ehrliche Arbeiter, welche in Zeiten günstiger Konjunktur am Hochofen
hart arbeiten und sich ehrlich ihr Brot verdienen, aber bei schlechterKonjunktur das Arbeitshaus
als letztes Asyl aufsuchenmüssen, eine furchtbare Anklage gegen die Gesellschaft. Und wenn
wir auch jenen Satz mir teilweise für richtig halten können, so ist trotzdem daraus die ernste
Gewissensmahnung zu entnehmen, daß durch den Ausbau der bestehendenArbeitsstellen für
Arbeitslose den ehrlich arbeitsuchendenLeuten der beschämendeSchritt erspart werde, das
tägliche Brot erbetteln zu müssen.

Der Vorstand und Ausschuß der Rheinisch-WestfälischenGefängnis-Gesellschaftbittet
deshalb für den Fall, daß der Provinziallandtag den Beschluß des 49, RheinischenProvinzial-
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lcmdtages vom 11. März 1909 für erledigt erklären sollte, den Proviuzialausschuß auf Grund
des Reglements für die Verteilung der neueu Dotationsrente der Rheinisch-Westfälischen Gefängnis-
Gesellschaft zur Förderung der bereits in der Rheinprovinz vorhandenen und segensreich wirkenden
Arbeitsstellen für Arbeitslose, Herbergen zur Heimat und Arbcitsasylc sowie zum
weiteren Ausbau und Zusammenschlußaller dieser Einrichtungenzu einer einheitlichen Organisation
je 10 000 M. für die nächsten drei Jahre bewilligen zu wollen.

Der Vorstand und Ausschuß der Kheimsch-WestfälischenGefängnis Gesellschaft.
N. d.

Der Vorsitzende: Der Schriftführer:
vom Rath, Just,

Senatspräsident a. D. Pfarrer.

Au

ben Provinziallandtag der Rheinprovinz
^ s- H- des
H"rn Landeshauptmanns, Regieruugspräsidentena. D.

Dr. von Renvers
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

Anlage 18.
(Drucksachen.Nr. 18.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Erwerb von Basaltsteinbrüchen für die Provinzialstraßenverwaltung.

Der 47. Rheinische Provinzillllandtag hat in der Sitzung vom 14. März 1907 den
Proviuzialausschuß

1. ermächtigt, die zur Deckung des Bedarfs der Provinzialstraßenverwaltungan Basalt-
Material erforderlichen Steinbrüche anzukaufenund zu diesem Zwecke bei der Landesbank
der Rheinprovinz eine Anleihe bis zum Betrage von 1500000 Mark aufzunehmen,

2. beauftragt, über die getroffenenMaßnahmen dem nächsten Provinziallandtagc Bericht
zu erstatten.

Dementsprechend hat der Proviuzialausschußzuuächst dem 48. Proviuziallaudtng in einem
Bericht vom 31. Januar 1908 (Landtagsverhaudlungen1908, Seiten 193 ff.), und sodann gemäß
dem weiteren Auftrage des 48. Provinziallandtags in der Sitzung vom 11. März 1908 auch den,
49. Provinziallandtage mittelst Bericht vom 9. Februar 1909 (Landtagsverhandlungen1909, Seiten
209 ff.) über die jeweils getroffeneu Maßnahmen Mitteilung gemacht. In der Plenarsitzung des
49. Provinziallandtags vom 10. März 1909 ist dem Provinzialausschuß ein gleicher Bericht für
den nächsten Provinziallandtag aufgetragen worden.



214 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 18.

In Ausführung dieses Auftrages beehrt sich der Provinzialausschußzu berichten,daß eine
Neuerwerbung ganzer Bruchareale im verflossenen Jahre nicht stattgefundenhat. Für notwendige
kleinere Ankäufeinnerhalb des Gebietes der vorhandenenBasaltsteinbrüchein einer Gesamt-Flächen-
größe von 83,79 ar sind 4301,77 Mark verausgabt worden. Ein weiterer Betrag von 16377,84
Mark wurde aufgewendet für den Erwerb eines Gruudstückskomplexcs von 2 Ii 31 «n- 19 qm im
GemeindebezirkBertenau zwischen den im vorigjährigen Berichte erwähnten angepachtetenBasalt
feldein der Fürstlich Wiedischen Verwaltung in der Gegend von Neustadt. Diese Grundstücke sind
für die Verbindung zweier getrennt liegenderNasaltfelder im Interesse eines ungehindertenBruch¬
betriebes von besonderer Wichtigkeit. Mit der Fürstlich Wiedischeu Reutkammer ist Vereinbarung
dahin getroffen,daß sie bei Beendigung des Pachtverhältnissesden Kanfpreis ohne Zinsen erstattet

Die Gesamtausgaben aus der Anleihe, die bei Erstattung des vorjährigen Berichts
715 057,90 Mark betrugen, stellen sich nunmehr auf 715 057,90 ->- 4301,77 -j- 16 377,84 --
735 737,51 Mall.

Von den nach den: letzten Berichte in Aussicht genommeneuweiteren Erwerbungen auf
der linken Rheinseite hat bis jetzt keine weiter gefördert werden können. Es ist zweifelhaftgeworden,
ob die örtlichen Verhältnisse und insbesonderedie Preisforderungen der Eigentümer sich dort so
gestalten werden, daß ein Ankauf der betreffenden Steinbrüche für die Provinzialstraßenverwaltung
wirtschaftlichvorteilhaft ist. Einstweilen ruhen die Verhandlungen dieserhalb vollständig. Sie
können erst wieder von neuem aufgenommenwerden, wenn die künftige Gestaltung der Eisenbahn-
transpurtverhaltnissefeststehen wird. Andere, auf den Erwerb neuer Basaltbrüche hinzielende Ver¬
handlungen sind gegenwärtignicht im Gange und einstweilen auch nicht beabsichtigt. Es erscheint
daher angebracht,von einer weiteren Berichterstattungan den Provinziallandtag so lange abzusehen,
bis weitere Neuerwerbungen ganzer Bruchareale erfolgt bezw. die aus der bewilligtenAnleihe zu
treffenden Maßnahmen als abgeschlossenzu betrachtensind.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle

1. von den oben mitgeteilten weitere!« Maßnahmen Kenntnis nehmen,
2. den Provinzialausschuß beauftragen, dem Provinziallandtage erst nach vollständiger

Erledigung des Beschlusses vom 14. März 190? weiteren Bericht zu erstatten,"

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 19.
(Drucksachen. Nr. 19.)

Bericht und Antrag
des Provinzicüausschusses,

betreffend

die Uebersicht über den Eisenbahnfonds und die Förderung von Bahnunternehmungen.

I.

Laut Ziffer V der Beschlussedes 41. RheinischenProviuziallandtags ist jedem Pro-
vinziallandtage eine Uebersicht über den Stand des Eisenbahnfondsvorzulegen. Entsprechend dieser
Bestimmung ist folgendes zu berichte«.

Nachdem durch Beschlußdes 49. RheinischenProvinziallandtagcs vom 11. März 1909
der Gesamtbetrag des Fonds zur Gewährung von Kleinbahndarlehen auf 32 Millionen Mark
erhöht und der Provinzialausschuß ermächtigtworden ist, aus diesem Fonds und den eingehenden
Tilgungsbelrägen nach den für ländliche Darlehen geltenden Bedingungen unter Zinszufchuß vou
'/«°/» und gegen 1 "/„ Tilgung Beihilfen an Kommunalverbändezu geben, stellt sich der Eisen-
bahnsonds in Einnahme und Verwendung, wie folgt:

I. Betrag des Fonds ............... 32 000 000 Mk.
II. Bis zum 31. März 1909 cmgcgaugeueTilgungsbeträge . . ^ 1 404 23 0 „ *)

Summe der Mittel 33 404 230 Mk.

*) In dieser Summe sind diejenigen Netrage nicht enthalten, die vorweg gemüft § 7 des Regulativs
zum Privileg, betr. die Ausgabe von Rheinprovinz-Anleihescheinen, von» 20. Mai 1888 mit V//» zur Tilgung
der zum Zwecke der Beschaffung der Mittel ausgegebenen Anleihescheineverwendet worden sind.

An Darlehen find bewilligt worden:

Datum

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Vahnbau

Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
ohne den

der
Provinz

°/°

30./31. Mai 1893

27./28. April 189?

Kreis Gummersbach Zur Bestreitung von
Grunderwerb für die

Staatsbahn Wiehlbrück-
Wiehl, Osberghaufen.

Wiehl
«

Zu übertragen

100000

25000

3

3
125000
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Datum Betrag des Zinsfuß
ohne den

der Bewilligung
DarlelMnehmer Für den Bahnbau Darlehns Zuschuß

der
Provinz

Uebertrag 125 000
22./23. Januar 1895 Kreis Gummersbach Gngelskirchen-Marienheide 700 000 3
21./22. Januar 1896 „ 52 000 3

15. März 1905 » Zur Deckung der Grund¬
erwerbskosten für die
staatlicheNebenbahn

Overath-Rösrath-Kalk

93 233 3

4. Oktober 1894 Stadt Saarlouis Ensdorf-Saarlouis-
Wallerfangen

701500 3

27./28. April 1897 » 223 500 3
22/23. Januar 1895 Landkreis Aachen Kreisbahnen 300 000 3

9./10. Juni 1896 „ Forst.Brand 200 000 3
6. Mai 1895 Kreis Bergheim Kreisbahnen 1300 000 3

27,/28. April 1897 » 450 000 3
25.Z26. Januar 1898 250 000 3
13./14. August 1895 Kreis Euskirchen « 1960 000 3
22./23. Oktober 1895 Stadt Oberhausen Oberhausen-

Mülheim (Ruhr)
650 000 3

27./28. April 1897 » « 225 000 3
23. August 1897 „ 125 000 3

18./19. Oktober 1898 „ 150 000 3
22./23. Oktober 1895 Stadt Mülheim (Ruhr) Mülheim-Oberhauscn 1000 000 3
22./23. März 1898 " In Mülheim und nach

Heißen und Dümpten
600 000 3

22./23. Oktober 1895 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg
bezw. Wllllhausen

650 000 3

1./2, Dezember 1896 ^ „ 150 000 3
14./15. Dezember 1897 » „ 346 000 3

28./29. April 1896 Stadt Rees Rees-Empel 200 000 3
1. Oktober 1902 „ » 50 000 3

28./29. April 1896 Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen
in Solingen

690 000 3

15./16. Juni 1897 Aktiengesellschaft Cöln-
Bonner Kreisbahnen

Dransdorf-Güterbahnhof
Bonn und Rheinuferbahn

Cöln-Bonn

1 400 000 3

17. April 1903 Landkreis Bonn Rheinuferbahn Cöln-Bonn 500 000 3
14./15. Dezember 1897 Stadt M.-Gladbach M.-Gllldbachchardt usw. 1 250 000 3
18./19. „ 1908 » M.-Gladbach-Rheindahlen

Zu übertragen

550 000 3'/'
14 891 233
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Datum

der Bewilligung
Dnrlchnsnehmcr

14./15. Dezember 1897
25./26. Januar 1898

16. Oktober 1900
1. Dezember 1903
16. Oktober 1900

22./23. März 1898
14./15. Mai 1901

22./23. März 1898

14./15. Mai 1901

17. Februar 1903

9. Mai 1905

22. Mai 1906
23. April 190?

31. Januar
1- Februar

1908

14. April 1908

9./10. Juli 1908

Stadt Rheydt
Kreis Bernkastel

Kreis Zell

Stadt" Zell
Gemeinde Burg

Gemeinde Enkirch
Kreis Geilenkirchen

Kreis Geldern

Kleinb ahngesellschas
Merzig-Büschfeld

Kreis Waldbröl

Kreis Mocrs

Kreis Düren
Gemeinden Monheim

und Hitdorf

Gemeinden Homberg,
Hochemmerich, Bacrl,

Bliersheim und
Friemersheim
Kreis Moers

Gemeinde Zweifall
Landkreis Solingen

Für den Vahnbau
Betrag des
DarlelM

Ueb ertrag
In und bei Rheydt
Moseltalbahn Tricr-

Bullay

Alsdurf-Wehr

Kempen-Straelen-
Kevelacr

Merzig-Büschfeld als Be¬
teiligungssumme der Pro¬
vinz bei der Gesellschaft

Zur Bestreitung der
Grunderwerbskosten fürdie
Staatsnebenbahn Wiehl-

Waldbröl-Morsbach
Kreisbahnen

Vom Staatsbahnhof
Langenfeld nach Mon¬

heim und Hitdorf
Vom Bahnhof Rhein-

Hcmsen-Friemersheimüber
Hochemmcrich und Hom¬

berg nach Baerl
Krcisbahnstrecke Schaep-
huysen - Rheurdt -Sevelen»

Hörstgm-CllMp
Von Vicht nach Zweifall

Von Opladen über
Langenfeld nach

Immigrath
Zu übertragen

14 891 233
1000 000

375 000

230 000
500 000

50 000
6 000

15 000
1260000

350 000
400 000

300 000
592 500

185 000

1 200 000

3 000000
600000

885 000

666 666

31500
500000

27 03? 899

Zinsfuß
ohne den
Zuschuß

bei
Pro«i»z

°/°

3
3

3
3
-!
3
3
3

3'/2
3

3^2
3

s300000Mt.zu3°/o
^900000 „ „ 3,6°/«

3,6
3,6

3,6

Zu dem für ländliche
Darlehn zur Zeit der Ab¬
hebung geltenden Zinsfüße

abzüglich V//»-
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Datum

der Bewilligung
Darlchnsnchmer Für den Bahnbau

Betrag des
Darlchns

Zinsfuß
ohne den
««schul!

der
Provinz

°/°

27. Juli 1909

9./10. Februar 1909

Landkreis Solingen

Kreis Iülich

Uebcrtrag
FortsetzungOpladen-

Immigrath bis nach Ohligs
Vom Staatsbahnhof

Iülich nach dem
Bahnhuf Puffendorf

Summe

2? 03? 899
700 000

1 250 000
! 3« dem furM«Darlehnzur Z"«F'

„HM»«'/-°

28 987 899

Sonach beliefen sich die am 1. Dezember 1909 verfügbaren, am 1. April jeden Jahres
durch eingehende Tilgungsbeträgc sich weiter vermehrendenMittel zur Förderung von Kleinbahn-
unternehmnngen auf 33 404 230 — 28 987 899 --- 4 416 331 Mark.

Durch die uoch nachher (am 14, Dezember 1909) erfolgteBewilligung von 600 000 Marl
an den Landkreis Aachen für die elektrische Kleinbahn Eupcn Hcrbcsthal-Lontzen und Eupcn-
Nellmerin und 2 500000 Mark an die Kreise Bonn-Stadt, VonnLand und Siegkrcis für die
elektrischen Kleinbahnen von Bonn über Königswintcr nach Honnef, sowie von Bonn nach Sicg^
bürg ist der Kleinbahnfuuds nahezu erschöpft und bleiben nur noch im Bestand 1 316 331 Mark.
Da mehrere Anträge noch in Ausficht stehen, wird eine Erhöhung dieses Fonds, etwa um
6 Millionen Mark, als nötig und zweckmäßig erachtet.

Da der sogenannteKlcinbahnfonds in Wirklichkeit kein Funds ist, sondern nur eine Art
Kredit, so wird mit der Auszahlung eines Kleiubahndarlchensdieser „Kredit" um diesen Darlehcus-
bclrag endgültig vermindert. Er kann also nicht ohne weitere» wieder dnrch zurückfließendeTilguugs-
bcträge (siehe Beschlußdes 42. RheinischenProvinziallandtags vom 12. Februar 1901, Seite 38
der Landtagsverhandlungen)erhöht werden. Wenn diese Erhöhung durch die Tilgungsbeträgc doch
staltfindet, wie bisher geschehen, so ergeben sich Schwierigkeitenund Unkosten bei der Verwaltung
dieses besonderen Fonds, die am einfachstendurch die rechtzeitigeErhöhung des Kredits, des
sogenanntenKleinbahnfonds beseitigtwerden

Seit Erstattung des letzten Berichts (Seite 237 der Verhandlungen des 49. Rheinischen
Provinziallandtags) sind die in dem beigefügten Nachtrage angegebenen Aenderungen an dem
Bestände der Kleinbahnen zu verzeichnen.

II.
Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach folgendenAntrag zu stellen:

„Der Provinziallcmdtag wolle den bisherigen Kredit zur Förderung von Klein-
bahnunternchmungcn— den sogen. Kleinbahnfonds— um 6 Millionen Mark, also
auf 38 Millionen Mark erhöhen

und
die Bestimmung in dem Beschlusse des 42. RheinischenProvinziallandtags vom
12. Februar 1901, wonach auch die wiedercingegangenenund die ferner eingehenden
Tilgungsbeträge (Amortisationsraten)wieder für Klcinbahnunternehmungenals Dar¬
lehen auszugebeu sind, aufheben."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß ^
O. Graf Beifsel von Gymnich,

Vorsitzender.
Dr. von Renvers,

Landeshauptmann.
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Machtrag,

enthaltend die bis zum 1. Dezember 1N09 vorgekommenen Aenderungenzu der
Zusammenstellung der in der Rheinprovinzlandespolizeilich genehmigten Kleinbahnen

des öffentlichenVerkehrs.

28»
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Nr. Bezeichnung der Bahn

Iülicher Kreisbahnen

Von Neuwiedüber Engers, Weis
und Hcimbachnach Gladbach

Von Mülheim-Rhein
bis zum Hühcnberg

Von Vohwinkclilber Dornap und
Mettmann nach Düffeldurf-Grafen-
berg mit Abzweignugvon Dornap
über Wülfrath nach Tünuisheide

Von: Bahnhuf Friemersheimüber
Hochcmmerichund Homberg

nach Baerl

KreisbahnSchaephuysen—Nheurdt—
Sevclen—Hörstgen—Camp

M.Gladbach-Nheindahlen

Unternehmer

Kreis Iülich

Kreis Neuwied

Mülheimer Kleinbahnen-
Aktiengesellschaft

zu Mülheim-Rhcin

Rheinisch-Westfälische
Elektrizitäts-Altiengesell-

schaft zu Essen.

GemeindenHumberg,
Huchemmerich,Baerl,

Vliersheimu. Friemersheim

Kreis Muers

Stadt M. Gladbach

Genehmigende
Behörde

Die laudcspoliz. GlicheO""^ ^ erteilt

,0!! aus n»f Grund

Reg.'Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

4. MM MMt«"«""'««'«.

3l, A«zch 1909 ! »» «F'' ' "'»b»h'»'!'tz°«

31, IM 1999 , 5° »"" ' "'»««»«'Ichr^

Regier««^

3. Oktober 1908 1^^" ^leiubah,^schc

i^iisteld "vs.

18. Dezbr. 1908 75

6. März 1909

18. Juli 190?

24. Septbr. 1909

75

75

!!<»

Iah"

I^" desgl.

I^ desgl.

Betriebszweck
(Personen- nnd Güter-

uerkehr oder einer
derselben)

Personen«u. Güterverkehr

Personen-u. Güterverkehr

Personen-u. Stückgut-
(Gepäck)verlehr

Persouen- u. Stückgut-
(Gepäck)vertehr

Personen-u. Handgepäck-
verkehr

Personen- u. Güterverkehr

Personen-n. Stttckgut-
(Gepäck)verkehrsowie
Güter in besonderen

Wagenladungen

Aetriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Dampf

Elektrizität

Elektrizität

Elektrizität

desgl.

Dampf

Elektrizität

Spur¬

weite

u,

1,435

1,000

1,435

l,435

1,000

1,435

1,000

Länge
der

Bahn

,l

Davon
auf Straßen
in Unter¬

haltung der
Proviuz

!:!

Am

1. Dezember
1909

waren im
Betriebe

>:;

steht noch nicht fest

6 922

3 012

31 000

4172

325

2» 755

6 922

3 012

15 000

steht noch nicht fest

desgl.

7 680 5 778

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehns

li

1 250 000

«85 000

606 666

550000
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Bezeichnung der Bahn

Uerdingen—Kaldeuhcmsen

Opladcn—Langenfeld-
Immigrath--Ohligs

Von Richterich nach Horbach

Dürener Kreisbahnen

Kreisbahnen des Kreises Mors
(TeilstreckeMors—Schaephuyfen)

Vom Bahnhof Langenfeld
über Monheim nach Hitdorf

Unternehmer

RheinischeBahn-Gesellschaft
zu Düsseldorf

Landkreis Solingen

Genehmigende

BeHürde

Reg.-Präsident

desgl,

Die landespolizeiliche

,M! N»I

steht noch ans

desgl.

°uf Grund

^^ Kleinbahngesetzes

Betriebszwcck

(Personen-nnd Güter¬
verkehroder einer

derselben)

Personen- n. Stückgut-
(Gepäck)verkehr

Personen- u. Stückgut-
(Gepäck)verkehrsowie
Güter in besonderen

Wagenladungen

Betriebs¬
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Svur-

weite

Elektrizität

desgl.

It. Aeu in Betrieb genommene,in f^"" °^chniffenschon aufgeftiyrte Maynstrecken
Negier««

Landkreis Aachen,
Betriebsunternehmerin

Rheinische Elettrizitäts-
u. Kleinbahnen-Aktiengesell¬

schaft zu Kohlscheid
Kreis Düren

Kreis Mors

Gemeinden Monheim
nnd Hitdorf

Neg.-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

5. Juli 1907

8. Januar 1908

bis 1. ^'

bis 31^

°^ ^leinbahngesetzcs

^leinbahngesetzes27. Oktober 1905 ! ?li ^

21. Juli 1908 99 I<^'

Personen- u. Güterverkehr

Personen, Stückgut- u.
Wagenladuugsverkehr

Personen^n, Güterverkehr

desgl.

Elektrizität

Dampf und
Elektrizität

Dampf

Elektrizität

!0

1,435

Länge
der

Bahn

n

Davon

auf Straßen
in Unter¬

haltung der
Provinz

,^

Am

1. Dezember
1909

waren im

Betriebe

U!

steht noch nicht fest

1,435 desgl.

1,000 2 960 40

1,435 40 252 -z 781

1,435 11700 Bahn-
kreuzung

1,435 8 290

2 900

40 252

11700

8 290

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehns

14

500000
700 000

3 000 000

1 200 000

000000
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Anlage 20.
(Drucksachen. Nr. 20.)

Bericht
des Provinzialausschusses

«bor

die im Jahre 1909 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum Gemeinde- und
Kreiswegeban aus Fonds ^ und L, dem Fonds von 100 000 Mark sowie aus

deu weiteren Dotationsrenten.

Bei Genehmiguug des Reglements für die Verteilung der gemäß § 5 Absatz 3 des Ge¬
setzes vom 2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteileudeuStaatsreuten
hat der 40. Rheinische Provinziallandtag am 16. Februar 19W nachstehenden Beschluß gefaßt:

„Alljährlich ist dem Provinziallaudtage in einer besonderenVorlage davon Kenntnis
zu geben, welche Gemeinden und Kreise und mit welchen Beträgen — getrennt für
Armen- und für Wegezwecke — bedachtworden sind."

Ferner hat die III. Fachkommission in ihrer Sitzung vom selben Tage den Wunsch aus'
gesprochen, es möge künftig eine gleiche Vorlage über die Unterstützungenaus Fonds H, und N
gemacht werden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich infolgedessendie nachfolgendeNachweisung der für
das Rechnungsjahr 1909 zu Wege» uud Brückenbautengewährten Beihilfen vorzulegen.

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Bcissel von Gymnich, I)r. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmcmn.
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Machweisung
der bis zum 15. Dezember 1909 an Gemeinden und Kreise für Zwecke

des Wegewesens aus
H) Fonds ^ und L,
d) dem Fonds von 100 000 Mark sowie
«) der Dotationsrente auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902

für das Rechnungsjahr1909 gewährten Beihilfen.

Bemerkung.

Die Beihilfen aus der Dotationsrente sind im Einvernehmen mit dem Herrn Ober-
Präsidenten gewährt worden.

><!,



226 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 20.

Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag ans
Bemer¬

kungen
Lfd.
Nr. Fonds Fonds der Dota-

tionsielite

j 2 3 4 5 6 ?

3
-1
5
<;
7
«
!!

!<»
,!
1^!
!7,
II
<!-)
!,;

I>»
20
21
^^
^:
:!',

^?

NegierungsVezirK Aachen.
AachenHand

Düren

Erkelenz

Geilenkirchcn
Heinsberg
Malmedy

Montjoie

Schleiden

Kinzweiler . ,
Abenden . ,
Drovc . . .
Arnoldsweiler .
Bürvenich . .
Niederkrüchten .
Venrath . .
Wegberg . .
Beeck . . .
Wttrm . . .
Haaren . . .
Ligneuville . ,
Vorn. . . ,
Pont. . . .
Crombach . .
Lommerswcilcr
Wallerode . .
Mützenich . .
Rohren . . .
Roetgen, . .
Udenbreth . .
Dreiborn , .
Engelgau . ,
Heimbach . .
Tondorf . .
Hellenthal . .
Keldenich . .
Zingsheim . .
Noethen . .
Pesch . . .
Beil . . . .
Bleibuir . .
Frohngcm . .

Summe

— 2130 —
150 — -—
120 — —

— 3 480 —
— — 3170

930 — —
000 — —
300 — —
520 — —

1000 — —
1000 — —
1000 — —
1000 — .,—
1000 — —
1000 — —
1200 — —
— 2 000 —
600 — —
130 — —
430 — —
990 — —
830 — —
380 — —
970 — —
470 — —

1000 — —
970 — —
300 — —
700 — —
650 — —
550 — —

— — 3 840
— — 2 350

18 790 7 610 9 360
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Lfd
Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus
Bemer«

Nr. Fonds Fonds der Dotll-
L ltonslente kungen

1 2 3 4 5 6 7 '

Adenau

Ahrweiler

Altenkirchen

Regierungsbezirk G
Hoffeld .....
Lind ......
Kempenich ....
Mindert.....
Pomster .....
Bodenbach ....
Kelberg .....
Reimercith ....
Weibern ....
Engeln .....
Hausten .....
Kaltenborn ....
Müllenbach. . . .
Nürburg ....
Hünerbach ....
Dankerath ....
Trierscheid ....
Dorsel .....
Langenfeld ....
Plittersdorf. . . .
Dernau .....

oblenz.

Berg . .
Creuzberg .
Niederzissen
Heimersheim,

Nierendorf,
und Ringen

Oberwambach
Kescheid. .
Friesenhagen
Niederölfen.
Hilgenroth .
Orfgen . .
Blickhauserhöhe
Bitzen . .

Gimmigen,
Leimersdorf

Zu übertragen

1000 — —
450 — —
820 — 1270
980 —

1000 — —
— — 4 050
— 1280 —
—

2 400
4 400

— — 470
— — 1430
— — 1150
— — 2 850
— 3 400 —
— — 1120
— — 1000
— — 1000
— — 1420
— —, 2 080
— — 2 450

600 — —
630 — —
120 — —

— — 3 800

13 000
1000 130 —

870 — —
890 — —
990 70 —

1000 180 —

970 — —

1000 200 —

630 70 —

12 950 20 730 28 490

— Zweite Rate.

^
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Lfd.
Nr.

Kreis »cmeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds

.//

Funds der Totn-
tiousrentc

Vemer^

tungen

<;7

.«>

7 !
^

74
7^>
7<i
7,
7«
i7i
^«

,^.7
«4
«7
86
-!7

.^>!

!«
7'.^:
94

'.,<!
97

Altenkirchcn
Uebertrag

Wissen l. d. Sieg und Köt-
tmgcrhühc .....

Etzbach .......

Scheucrfeld u. Wallincnroth

Flannnersfeld .....
Hüttseifen ......
Elkenroth ......
Elbergrund ......
Herptcroth ......
Schünstein ......
Selbach .......
Stürzelbach .....
Wissen rechts der Sieg , .
Dickendorf ......
Elben .......
Kaufen .......
Steineberg ......
Steinebach ......
Schöneberg......
Neiterschen ......
Berzhausen......
Strickhausen .....
Nettgenhansen .....
Seelbach, Nrgmst. FlaM'

mersfeld .....
Seifen .......
Eichen .......
Oberlahr ......
Burglahr ......
Peterslahr ......
Nott........
Krunkel .......
Alsdorf .......
Grünebach ......

Zu übertragen

12 950 20 730

150

550

200

W
180

50

400
170

220

300
180
230

00
120
200

90
70

110
380
200
220

480
«00
100

400

28 490

7 000

7 000

5 000

4 000
4 070
0 400

930

1000

1770

040

/Zu Spalte«:
^ Zweite Rate.
/Zl> Spalte 6:
1 Letzte Rate.
/Zu Spalte N:
> Erste Rate.
/Zu Spalte 6:
1 Erste Rate.

3 070

1 600

12 950 26 440 72 770

^
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Lfd.
Nr, Kreis Gemeinde

_____________3_____________

llebertrag
Sassenruth ......
Bctzdorf ......
Dauersbcrg ......
Hcmnn .......
Bruchertscifcn .....
Pracht .......
Niederirscn......
Fürthcn .......
Scelbach, Brgmst. Hnmm .
Forst .......
Breitschcidt .....
Birkenbeul ......
Uuterschützen .....
Noch .......
Viersdorf ......
Herdorf .......
Daadeu .......
Niederdreisbach . . , .
Schutzbach ......
Vrachbach ......
Freusburg ......
Harbach ......
Herkersdorf......
Katzenbach......
Mudersbach .....
Nicderfischbach.....
Offhansen ......
Birnbach ......
Craam .......
Grsfeld .......
Fiersbach ......
Forstmehrcn .....
Giershauscn .....
Hasselbach ......
Hemmelzcu ......

Zu übertragen

Bewilligter Betrag ans

Fonds Fonds der Tota
tionsrcutc

Benies

lungcn

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

Altenkirchcu

12 950 26 440

530
110
160
50

100
90

220
130
290
30

270
15

l 330

60
670
330

80
50

100
20
70

290
40
,iN

500
130
120
100
150
330
170

72 770
2 730

570

1000

12 950 33 085 77 070
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Lfd.
Nr.

lreis Gemeinde

Bewilligter Betrag ans

Fonds Fonds
L

der Dota¬
tionsrente

ü

Bemer¬
kungen

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Altenkirchen
Uebertrag

Hilkhcmsen ......
Hirz-Maulsbach . , . .
Kircheib .......
Marenbach ......
Mehren .......
Neitersen ......
Oberilsen ......
Oberölfen ......
Rettersen ......
Rimbach ......
Weyerbusch ......
Werkhausen ......
Wülmersen ......
Ziegenhain ......
Altenkirchen .....
Bachenberg .....
Busenhausen .....
Dieperzeu ......
Eichelhardt ......
Flügelt .......
Hacksen.......
Helmenzen ......
Helmeroth ......
Heupelzen ......
Hüttenhofen .....
Idelbelg .....-
Iselt........
Kettenhausen .....
Leuzbach ......
Mammelzcn .....
Michelbach......
Nicdelerbach ....
Niederingelbach ....
Oberingelbach .....
Oelsen .......

Zu übertragen

12 950 33 085
120
330
80
60

270
150
130
220
130
70

170
230
50

160
30

280
30
50
70
70

250
70
80
60

200
30

140
60

270
70
70

400
150
90

77 070

1700

12 950! 37 725! 78 770

.
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Bewilligter Betrag aus
Lfd.
Nr.

Bemer¬
Kreis Gemeinde Funds Fonds du Dotn- kungenä L tl«Us«!!tt

^ ^l ^
i 2 3 4 5 6 7

Ucbertrag 12 950 37 725 78 770
169 Altenkirchen Rachen ....... — 70 —
170 ,, Reusielbach, . . . — 50 —
171 „ Sörth ..... — 230 —
172 >» Vulkerzen .... — 270 —
173 „ Widderstein. . . . — 1580 -
174 „ Almersbach .... — 270 —
175 " Amteroth .... — 120 —
176 „ Fluterschcn.... — 200 —
177 ,, Gieleroth .... — 50 —
178 Cublenz-Land Immendurf. . , . — 400 —
179 Vallendar .... — 6 020 —
180 », Sayn-Mülhofcn . . — 2 400 —
181 Kreuzncich Bockenau .... 900 — —
182 Lckweiler .... 1000 — —
183 ,, Gebroth ..... 670 — —
184 !' Rümmelsheim. . . — — 8 330 Letzte Rate,
185 ,, Stromberg und Dörrcba ch. — 8 000 — Letzte Rate,
186 Mayen Luxem ..... 860 — —
187 Weiler ..... — — 4 830
188 Bell ...... — — 5 330
189 !' Wehr ...... — — 3170
190 Kell uud Wassenach. . — 5 000 — Erste Rate.
191 Meisenheim Becherbach .... 1000 — —

192 Neuwicd Griesenbach, . . . 500 — —

193 '» Limbach ..... 300 — —
194 " Schöneberg..... 470 — —
195 ,, Waldbreitbach. , . . 980 700 —
196 " Rcderschcid ..... 400 — —
19? ,, Krautscheid..... 330 — —
198 ,, Windhagen ..... 400 — —
199 !' Nsaff ...... 430 — —

200 !' Gönnersdorf . , . , 670 — —

201 " Stebach ...... 190 90 —

202 »' Harschbach..... 300 70 —

203 " Bauscheid . ', . . . 230 — —

Zu übertragen 22 580 63 245 100 430
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Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds der Dotn-
tiunslcntc

Bemer¬

kungen

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

Neuwied
Uebertrag

Oberdreis ....
Alberthofcn ....
Rahms .....
Niederwambach . .
Rodenbllch....
Hümmerich ....
Iahrsfeld ....
Oberhonnefeld-Gierend
Wienau .....
Giershofen .
Kaufen . .
Großmaifcheid
Ifenburg .
Weis . .
Altwied . .
Segendorf ......
Breitfcheid ......
Bremscheid......
Niederbreitbach .....
Roßbach ......
Neuerburg, Bürgermeisterei.
Vertenau ......
Bühlingen ......
ElMhlll......
Lorscheid ......
Niederdreis......
Ratzert . . .
Hanroth . .
Raubllch. . .
Pud erb ach . .
Dürrholz . .
Urbach-Überdorf
Linkenbach. .
Niederhofen. .
Urbach-Kirchdorf

22 580 63 245 100 430
>— 4 550 —
— — 1010
— 220 7170
-—- 180 920
— 90 3 720
— 90 1870
— 10 870
— 30 —
— — 2120
— 90 —
— 190 —
— 130 —
— — 2 730
— 200 —
— 120 —
— 150 —
— 120 —
— 310 —
— 770 —
— 320 —
— 70 —
— 260 —
— 140 —
— 640 —
— 440 —
— 300 —
— 200 —
— 220 —
— 280 —
— 600 —
— 120 —
— 150 —
— 230 —
— 60 —
— 80 —

22 580 74 605 120 840
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Lfd,
Nr. Kreis Gemeinde

____________3____________

Uebertrag
Halscnbach......
Kratzenburg .....
Oppenhauscn .....
Leiningen ......
Carbach .......
Merlan, Hungenroth, Dörth,

Nasselscheid, Liesenfeld,
Ober- und Niedergonders»
Hausen, Beulich, Mors¬
hausen und Brodcnbach .

Morshausen . . . . .
Oberdiebach .....
Raucngiersburg ....
Niederkostenz .....
Nannhausen .....
Dillendorf ......
Schönborn ......
Nltercülz ......
Denzen .......
Dickenschicd ......
Schnorbach......
Altenkirchen ......
Vollnkirchen .....
Odenhlluscn .....
Salzboedcn .....
Holzhausen......
Edingen .......
Katzenfurt ......
Dillheim ......
Ehringshauscu .....
Aßlar-Altenstädtcn . . .
Grenderich ......
Senheim ......
Briedern .......
Altlay.......

Summe

Bewilligter Betrag aus

Fonds Fonds der Duta-
twnsrcnte

Bemer¬

kungen

239
240
241
242
243
244

245
246
24?
248
249
250
251
252
253
254
255
256
25?
258
259
260
261
262
263
264
265
266
26?
268
269

St. Goar

Simmcrn

Wetzlar

Zell
"
,>

22 580 74 605
600 —
400 —
600 —
600 —
800

— 3 820

2?0
—

830 —
270 —
630 —
830 —

— 2 030

1200
— 3 900
— 5 800
— 3 000
— 3 500
— 3 000
— 170
— 470
— 400
— 200
— 80
— 670
410 —
300 —
360 —
800 — I

120 840

10 000
2 830

Letzte Rate.

1100

30 280 102 845 134 770

Erste Rate.

,^,!
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Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus
Bemer¬

kungenFonds Fonds
L

der Tota-
tionsrente

i 2 3 4 5 6 7

270
271
272
273
274
275
276
27?
27«
279
280
281
282
283
2.84
285
28«
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

300
301
302
303

Berghcim

Bonn-Land

Cöln-Laud
Gummersbach

Mülheim Rhein-Land

Nheinbach

Siegtrcis

HtegierungsbezirK
Mcmheim ......
Niederembt......
Esch ........
Heppendorf......
Hüchelhoven .....
Eardorf-Hemmerich . , .
Duisdorf und Lengsdorf .
Ulster .......
Vilich .......
Sinnersdors .....
Marienheidc .....
Marienberghauseu. . . .
Drabenderhöhe.....
Liebelhausen und Wiedencst
Gimborn ......
Nümbrccht ......
Odeuthal ......
Merheim ......
B.-Gladbach .....
Bensberg ......
Rösrath .......
Esch ........
Kleinbüllesheim . . , .
Heimerzheim .....
Herchen .......
Winterscheid .....
Neuntircheu .....
Ruppichteroth .....
Much .......
Merteu .......

Lauthausen, Bürgermeisterei
Bergheim-Müllekouen . ,
Wahlschcid......
Lohmar, Bürgermeisterei. .

Zu übertragen

^öln.
— 4 400 —
.— 2170 —
— 1370 —
— 3 000 —
— 3 000 —
1000 — —
— 3 230 —
— 3 530 —>
— 360 —
— 11000 —

1220 — 6 500
1000 — —
1000 7 600 —
— — 10 000

2 500
— — 2 630
930 1940 —

— 5 370 —
— 2 940 —
— 1010 —
— 300 —
— 4 000 —
—^ 4 000 —
— 4 000 —

900 — 33 585
530 880 —
530 — 1800
450 1380 —
710 — —

— 1170 4000 /

— 3 030 3 300 /
3 400— 130

— 400 2 770
2 500

8 270 70 210 72 985

— Erste Rate.

— Letzte Nnlc.

Zweite Rate,

Erste Rate.
Erste Rate.
Erste Rate.

/Zu Spalte 6:
Letzte Rate.

/Zu Spalte 6:
Letzte Rate.
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Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds Fonds der Doto-
tionsltnte

»I

Bemer¬

kungen

304
305
306
30?
308
309

310
311
312
313
314
315
316
31?
318
319
320
321
322
323

324
325
326
327

328
329
330

331
332

Siegkreis

Waldbröl

Wipperfürth

Erefeld-Land

Düsseldorf-Land

Essen-Land

Geldern
Gladbach

Uebertrag
Eitorf.......
Geistiugeu ......
Blankenberg .....
Uckerath .......
Waldbröl ......
Rosbach, Morsbach und

Waldbröl .....
Eckenhagen ......
Morsbach ......
Rosbach.......
Dattcnfeld ......
Denklingen ......
Bechen .......
Engelskirchen .....
Hohkeppel ......
Wipperfeld ......
Wipperfürth .....
Lindlar .......
Klüppclberg .....
Olpc .......
Einten .......

8 270

470

Summe

980
930
590
650

70 210
3 000
2 000

100
1250

12117

6 000
590

1450
7 770
2 300

160

1080
600

5 000
430

10370

72 985

280
11890 124 70? 94 545

HlegierungsbezitK Düsseldorf.
Anrath .......
Fischeln .......
Osterath ......
Laupendcchl, Miutard und

Breitschcid-Selbeck. . .
Erkrath .......
Überruhr ......
Siebenhonnschaften (Werden-

Land) ......
Issum .......
Rheindllhlen .....

Zu übertragen

2100

1330
4 000

9 800

2 500

1830

Erste Rate.
lZu Spalte «:
l Zusätzlich,

Erste Rate.

— — 3 330
— 3 670 —
— 4000 —

3 870 __
— 1730 —
— 7 330 —

^ 3 800 —
— 1230 —
900 — —

900 25 630 3 330
-i!!'
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Lfd.
Nl.

lreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds
L

der Tota-
tionslente

i.

Bemer¬

kungen

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
34?
348
349
350
351
352

353
354
355
356
357
358

359
360
361
362

Gladbach

Grcvcnbroich

Kempen

Lenncp

Miirs

Neuß
Rees

Ruhrort — jetzt
Dinsllllen —

Solingen-Land

Bcrntastcl

Uebertrag
Schelfen ......
Giefentirchcn .....
Kleinenbrmch .....
Kclzenbcrg......
Wanlu .......
Diltrath.......
Borst .......
St. Tunis......
Dabringhcmfen .....
Dhiinn .......
Rlldevurmwald . . . .
Neuhückeswagen . . .
Wermelskirchen , . . .
Vynen .......
Bönninghardt .....
Bcraheim ......
Friemershcim .....
Kaarst .......
Haffen-Mehr u. Hamminkeln

Gahlcu
Wald

900

500

990
860

500

Leichlingcn
Richrath.
Rheindorf
Witzhelden
Schlebusch

25 630

4 930
7 670
4 330

5 200
2 430

4 800
2 230
8 000

4 370
5 000
5 500
7 330

1000
7 000
5 700
2 830

5 750
Summe 3 7501109 700

Kegier«ng50ezirK ßner.
Hunolstein ......
Hoxel .......
Odert .......
Asbllch, Hellertshlluscn,

Schauren und Hottenbach
Zu übertragen

3 330
3 900
3 500

2 500

2 500
3 100

18 880

Erste Rate,

Erste Rate.

Letzte Rate.

Zusätzlich.
Zweite Rate

1000 — —
1000 —. —
1000 — —

— — 9 230
3 000 — 9 230

Letzte Rate.
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Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

____________3___________

Uebertrag
Brecht .......
Rittersdorf ......
Schcitenkorl' .....
Liessem.......
Leimbach ......
Hütterscheid ......
Schlcid .......
Sttlm und Speicher. . .
Meckel .......
Meisburg ......
Sarmersbach .....
Salm.......
Gees ........
Neugen .......
Neichen.......
Gilleufeld ......
Loogh uud Slrohcich . .
Hörschhauseu .....
Utzerath .......
Weideubach ......
Weiler .......
Silwiugen ......
Rimlingeu ......
Scheureu ......
Hasborn-Dcmlweiler . . .
Theley .......
Winterscheid .....
Pintesfeld ......
Densborn ......
Gondenbrett .....
Obermehlen .....
Laudesfeld ......
Houf ........
Watzerath ......
Krautscheid......

Zu übertrage»!

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds der Dota¬
tionsrente

Bemer¬

kungen

Vitburg

Dauu

Merzig

Ottweiler

Prüm

>'
"
^
>'
»,

3 000
1000

750
5,70
710
450

1000
920

810
820
830
830
990

1430

140
460

1000
1000
1000
1000

930
850
960
190
340
610
660
590

1000
24 840

9 230

10 000
1700

Erste Rate.

5 000
5 670
2 900
1730
1800

11700 26 330
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Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde

_____________3_____________

Uebertrag
Matzerath ......

Olzheim.......
Dahnen .......
Birresborn ......
Burbach.......
Euscheid .......
Kleinblittersdorf . . . .
Bischmisheim .....
Sinz ........
Crutweiler ......
Niederleuken .....
Nchlingenund Wincheringen
Wehr .......
Wincheringen .....
Kellingen ......
St. Barbara.....
Siersdorf ......
Gnsdorf .......
Oberthal ......
Grumbach ......
Bliesen .......
Hammerstein .....
Weierbach ......
Mittelreidenbach ....
Oberreidenbach ....
Marpingen ......
St. Wendel.....
Dickeöbcich, Mittelreidenbach

und Weierbach ....
Kirrweiler und Niedereisen-

bllch .......
Frauenberg ......
Minden .......
Franzenheim .....

Zu übertragen

Bewilligter Betrag aus

Fonds

4

Fonds

.//

der Dota¬
tionsrente

Vemer»

kungen

398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
41«
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

42?

428
429
430

Prnm

Saarbrücken

Saarburg

Saarlonis

St. Wendel

Trier-Land

24 840
620

1000
990
930

900
1000
1000

400
300
600
400
300
300
300
800

770
730

11700

5 000
8 000

5 800

3 000

26 330

6 600
3 170
6 600
1930
1200
1540

12 000
1830
2 500

1200

8 400

5 700

Letzte Rate.

Erste Rate.

Zweite Rate.

Letzte Rate.

Erste Rate.

36180 33 500 79 000
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Lfd.
Nr.

431
432
433
434
435
436
43?
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453

Kreis

Trier-Land

Wirtlich

Gemeinde

__________»___________

Uebertrag
Bildlich .......
Nauiath ......
Föhren .......
Kernscheid ......
Welschbillig ......
Butzweiler ......
Corde! .......
Mohn .......
Lampadeu ......
Bescheid .......
Ittel........
Zemmcr ......
Laufcld .......
Pllntenburg ......
Oberöfflingen .....
Landscheid......
Bruch .......
Bergweiler ......
Erlenbach ......
Burg ........
Grcimerath ......
Eckfeld .......
Hontheim ......

Summe

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds
2

36 180
800
200
370
770

40 380

33 500

4 000
3 230

2 070

540 —
540 —
540 —
440 —
— 1770
— 3 330
- 1130

2 570
3 000

54 600

der Dot»-
tionsrente

79 000

6 000
5 500

1230
1100

2 330

3 330

6100
104 590

Bemer¬
kungen

Zweite Rate.

Erste Rate.

Zusätzlich.

Erste Rate.

Zusammenstellung

1. RegierungsbezirkAachen .
2. „ Coblenz .
3. „ Culu. .
4. „ Düsseldorf
5. . Trier

Gesamtsumme

Insgesamt
l ^

18 790 7 610 9 360 35 760

30 280 102 845 134 770 26? 895

11890 124 707 94545 231142

3 750 109 700 18 830 132 280

40 380

105 090

54 600 104 590 199 570

399 462 362 095 866 647
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Znr Unterstützungvon Kreisen und größeren leistungsfähigenWegeuerbänden,die die wich¬
tigeren Gcmeindewege nach erfolgtem Ausbau in die dauernde Unterhaltung und Verwaltung
übernehmen,ist ein neuer Fonds von 100 000 Mark gebildetworden. Daraus wurden den Kreisen

Ahrweiler ........ 20000 Mark,
Coblenz-Land ...... 20 000 „ ,
Meisenheim ....... 7 000 „ ,
Bemlastel ........ 20000 „ und
Ottweiler ........ 20000 „

in Gemäßheit des Beschlusses des 48. RheinischenProvinziallandtages vom 12. März 1908 unter
den vom ProvinzialausschusscfestgesetztenVertragsbedingungen bewilligt.

Mit dem Kreise Kreuznach schweben wegen einer gleichen Unterstützungzurzeit noch Ver¬
handlungen.

Anlage 21.
(Drucksachen.Nr. 21,

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Erweiterungsbau der Provinzial-Wein- uud Obstbauschule iu Trier.

In der vom 47. Proviuziallaudtag beschlossenenAnleihewar ein Betrag von 30000 Mark
vorgesehenzur Erweiterung der Kelleranlagen der Provinzial-Wein- und Obstbauschulein Trier,
Grund hierfür war, daß die umgebauten Weinberge der Schule in Ertrag kommen. Da dann
für den Jahrgang mit 10 bis 15 Fuder gerechnet werden muß, muß Platz für 40 bis 45 Fässer
geschaffen werden, den der jetzige Keller nicht entfernt bietet. Bei der Aufstellung der Pläne hat
sich ergeben, daß die anfänglich beabsichtigte Ausführung eine zweckmäßige Lösung der Frage nicht
zu bieten vermag. Sodann hat sich herausgestellt, daß das bei Eröffnung der Schule, also vor
16 Jahren angekaufteehemaligeClout'sche Haus, in welchem sich die Dienstwohnungdes Direktors,
die Koch- und Waschküche des Internates, das Speisezimmer der Schüler sowie die Wohnungen
der Wirtschafterin und eines Aufsehers befinden, in sehr schlechtembaulichen Zustand sich
befindet. Da die Räume in diesem Haus auch sehr unzureichend und wenig zweckmäßig
sind, scheint es nicht angebracht, große Reparaturkostcn aufzuwenden, es wird vielmehr nach
wiederholter Prüfung der Sache vorgeschlagen, das alte Haus niederzulegen und an seiner
Stelle einen neuen Bau zu errichten, der den Bedürfnissen der Schule entspricht. Dabei läßt
sich dann auch eine zweckmäßigereAnordnung und Verteilung der Räume des Altbaues er¬
reichen. In diesem fehlt eS nämlich an einem geeigneten Arbeitsraum für die Schüler, auch
scheint es nötig, daß die Möglichkeitgeschaffen wird, daß außer einem unverheirateten Aufseher
noch ein Beamter in dem Haus wohnt. Da im Dachgeschoßdes Hauses sich die Schlaf-
räume der Schüler befinden, ist dies im Interesse der Überwachung und der Sicherheit erwünscht.
Es ist deshalb beabsichtigt,den jetzigen Klassenraum als Arbeitszimmer zu benutzen und die in
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dem anderen Flügel liegenden Räume als Wohnung für einen verheirateten Beamten herzu¬
richten. In dem Neubau wären dann unterzubringen: zunächst der Weinkeller, über ihm in ent¬
sprechender Größe der Gärraum und der Kelterraum, da diese Räume zusammenliegen müssen.
Die hierdurch im Altbau frei werdenden Räume sollen Verwendung finden: der Gärrcmm als
IntcrnatMche, der Kellerraum als Speisezimmer der Schüler, so daß für diese Zwecke im Neubau
Räume nicht vorgesehenzu werden brauchten. In diesem wären dann weiter unterzubringen: die
Dienstwohnung des Direktors, Räume für die Wirtschafterin und das Personal, 2 Klasscnräume
und ein größerer Vortragsraum für Kurse, die oft sehr zahlreich besucht weiden. Weiter läßt sich
dann noch ein Obstverwerlungsraum schaffen. Der jetzige ist durchaus unzureichend,insbesondere
so niedrig, daß der Aufenthalt durch den Dunst des Nnkochens des Obstes oft unerträglich ist;
er kann als KüfcrwerkstätteVerwendung finden. Die Pläne liegen vor.

Auf diese Weise liehe sich die Schule, deren Betrieb unter der Unzulänglichkeit der Räume
leidet, in einen allen billigen Ansprüchen entsprechenden Zustand versetzen. Die Kosten find auf
100000 Mark geschätzt,so daß «eben den bereits bewilligten 30 000 Mark weitere 70 000 Mark
aus der neuen Anleihe bereit zu stellen wären.

Der Provinzialcmsschußbeehrt sich demnachzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle den Erweiterungsbau an der Provinzial-Wcin- und Obstbau-
fchule in Trier nach den vorgelegten Plänen genehmigenund die erforderlichen Mittel
mit 30000 Mark aus der III. und mit 70 000 Mark aus der IV. Anleihebewilligen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialansschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, I)r. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 23.
(Drucksachen. Nr. 22.)

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses,

betreffend

Augliederung einer landwirtschaftlichen Winterschule an die Provinzial-Wein- und
Obstbauschule zu Kreuznach und Erweiterungsbau au dieser Schule.

Im Kreise Kreuznachbesteht der lebhafte Wnnfch nach Errichtung einer landwirtschaftlichen
Winterschnle. Der Kreis gehört zurzeit zum Bezirk der Schulen in Simmern und Meisenheim.
Diese Schulen werden wegen ihrer Lage nur von wenigen Schülern aus dem Kreise Kreuznach
besucht, und auch die Wanderlehrtätigkeit kann von den beiden Orten aus nur in beschränktem
Maße ausgeübt werden. Da im Kreise Landwirtschaftund Viehzucht in zahlreichen,meist kleineren

'!!
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Wirtschaften betrieben wird, scheint eine intensiver betriebene Lehrtätigkeit durchaus am Platze
Sowohl das Zentralkuratorium für das landwirtschaftlicheUnterrichtswesenund Wanderlehrtum,
wie auch der Vorstand der Landwinschaftstammerhaben deshalb das Bedürfnis der Errichtung
einer landwirtschaftlichenWinterschuleim Kreise Kreuznachanerkannt.

Der Errichtung einer solchen Schule steht nnn das Bedenken entgegen, daß sie der in
Kreuznach bestehendenProviuzial'Wein- und Obstbauschuleerhebliche» Abbruch tun würde. Im
Kreise Kreuznach ist der Weinbau in den meisten Fälleu mit Landwirtschaftverbunden, und es
liegt die Befürchtung nahe, daß die Einwohner ihre Söhne nur auf die Wiuterfchule schickenund
so der zurzeit wegen der schlechtenVerhältnisse im Weinbau ohnehin schwache Besuch der
Weiubnuschulesich uoch verringern würde. Um diesen Bedenken soweit wie möglich zu begegnen,
ist deshalb seitens der Provinzialuerwnltung vorgeschlagen worden, die Winterfchule der Weinbau^
schule anzugliedern. Hierdurchwird erreicht,daß die letztere und ihre Einrichtungender Bevölkerung
mehr bekannt werden, und mancher, der die landwirtschaftlicheWinterschulebesucht hat, wird sich
entschließen,einen Kursus in der Weinbauschuledurchzumachen,nm sich auch in Weinbau und
Kellerwirtschaft zu vervollkommuen. Die Landwirtschaftskammerhat sich nach anfänglichenBedenken
mit dieser Regelung einverstandenerklärt; auch der Kreis Kreuznachstimmt ihr zu.

Die Winterschulesoll von der Provinz errichtet und der Provinzial-Wein- und Obstbau¬
schule in der Weise angegliedert werden, daß sie unter der Leitung des Direktors der letztere»
steht und ihre Gebäude und Grundstückebenutzt. Dem Direktor soll ein landwirtschaftlicher Fach¬
lehrer als technifchcr Leiter der Winterfchulebeigegeben werden. Im übrigen soll die Schule in
derselben Weise und nach demselben Lchrplan arbeiten, wie die übrigen in der Provinz bestehenden
Winterschulen; insbesondere soll sie der Revision durch die Landwirtschastskammerunterliegen.
Dieser und dem Landrat des Kreises soll auch der technische Leiter der Winterfchule als Wander¬
lehrer in derselben Weise zur Verfügung stehen, wie die Winterschuldirektoreu, Als Träger der
Schule uud der durch sie entstehenden Kosten tritt die Provinz ein, der aber die staatlichenBei'
Hilfen uud die Leistungen des Kreises in derselbenWeise zustießen sollen, wie bei den andere»
Winterschulender LaudwirtschaMmumer.

Für die Beschaffung der erforderlichenRäume ist der gegenwärtige Zeitraum insofern
günstig, als ohnehin ein Anbnn bei der Schule vorgeschlageil werdeu sollte. Das Internat ist
nämlich in einem vor einige» Jahren angekauftenPrivathaus untergebracht. Die Räume sind für
Internatszweckedurchaus ungeeignet und unzulänglich; insbesonderesind die im Dachgeschoß uuter-
gebrachtcuSchlafräume wegen der Enge der hölzernen Treppe hinsichtlichder Sicherheit nicht
unbedenklich. Es bestanddeshalb bereits die Absicht, neben diesem Gcbände auf einem vor einigen
Jahren erworbenen Grundstückeinen Anbau zu errichten. Hiermit lassen sich die Räume für die
Winterschule gut verbinden. Da das jetzige Internatsgebäude für Wohnungen zu vcrweudM ist,
wird ein erheblicher Teil der Baukosten durch ersparte Wohnungsgelder verzinst. Die Pläne liegen
vor. Die Baukosten sind insgesamt auf 75 000 Mark geschätzt, der Betrag ist in der neuen
Anleihe vorgesehen.

Wenn möglich, sollen die Räume für die Winterfchule zum Herbst fertiggestellt werden,
so daß deren Betrieb im Winter beginnen könnte.

Für diesen Fall wird gebeten, zu genehmige», daß die Kosteu der Wiuterfchule, welche
deu üblichen Zuschuß für Winterfchule,,von 2500 Mark kaum übersteigen werden, über den Haus¬
haltsplan hinaus verausgabt werden.
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Der Provinzialausschuß beehrt sich demnachzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle die Angliederung einer landwirtschaftlichenWinterschuleund
die Ausführung eines Anbaues nach den vorgelegtenPlänen an die Prouinzial-Wein»
und Obstbauschulein Kreuznachgenehmigenund sich damit einverstanden erklären,daß
die Baukosten für den Anban in Höhe von 75 000 Mark aus der IV. Anleihe ent°
nommen und die Kosten für den Betrieb der Winterschule im Rechnungsjahre1910
über den Haushaltsplan hinaus verausgabt werden."

Düsseldorf, den ?. Februar 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 23.
(Drucksachen. Nr. 23.)

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusses,

betreffend die

Errichtung von neuen landwirtschaftlichen Winterschulen in den Kreisen
Neuwied und Wivperfürth.

Seitens der Landwirtschaftskammerist die Errichtung von landwirtschaftlichenWinter¬
schulen in den KreisenNeuwied und Wipperfürth vorgeschlagen. Nach den zwischen der Provinz
und der Landwirtschaftskammervereinbarten Satzungen für das landwirtschaftliche Wiitterschnlwesen
und Wandcrlchrtnm erfolgt die Errichtung neuer Anstalten durch den Provinziallandtag unter
Zustimmung der Landwirtschaftskammer. Die Provinz hat für jede Schule einen Zuschuß von
lährlich 2500 Mark zu zahlen nnd für Ruhegehälter und die Hinterbliebenenversorgungder
Direktoren aufz„kommen.

Die Errichtung der Winterschuleim Kreise Neuwied war bereits in dem dem vorigen
Provinziallandtag erstatteten Bericht erwähnt. Die Verhandlungen waren damals noch nicht
soweit abgeschlossen, daß eine Beschlnßfafsnngerfolgen konnte. Das ist inzwischen eingetreten,der
Kreis hat die auf ihn entfallenden Leistungen gewährleistet,und es besteht auch allseitigesEin¬
verständnis darüber, daß Riederbieber bei Neuwied der geeignete Sitz der Schule ist. Der Kreis
Nenwied gehört jetzt zum Bezirk der Winterschulein Andernach. Es liegt auf der Hand, daß
der Besuch dieser Schule für die Bewohner des auf der anderen Seite des Rheines liegenden
Kreises sehr erschwert ist; da eine Brücke über den Rhein nicht vorhanden ist, ist bei starkem
Hochwasser und bei Eisgang der Schulbesuchüberhaupt unmöglich. Im Kreise selbst besteht auch
das Bedürfnis und der Wunsch nach Errichtung einer eigenen Schule. Die Landwirtschaft,

31»
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besonders die Viehzucht, ist in erfreulicherEntwicklung begriffen, sie wird zweifellosdurch eine
bessere Heranbildung der landwirtschaftlichenJugend und die intensivere Ausgestaltungder Wander-
lehrtiitigkeitnoch weiter gefördertwerden.

Auch im Kreise Wipperfttrth besteht schon länger der Wunsch nach Errichtung einer
eigenen Winterschule für den Kreis, welche zurzeit teils — nämlich mit den Bürgermeistereien
Engelskirchenund Lindlar — der Schule in Volmerhausen, Kreis Gummersbach, teils — mit
den BürgermeistereienWipperfttrth, Eürten, Klüppelberg und Olpe — derjenigenin Lennep an¬
gehört. Der Kreis ist zweifellos ein überwiegend landwirtschaftlicher. Der Betrieb der Land¬
wirtschaftsteht aber nicht auf der Höhe, wie in anderen Kreisen, er ist in mannigfacherBeziehung
verbesserungsbedürftig,aber auch verbesscrungsfiihig. Es macht sich nun im Kreise ein erfreuliches
Streben nach Verbesserungder Verhältnisse geltend. Daß ein solches Streben durch Verbesserung
des Unterrichtes und namentlich durch eine rege Wanderlehrtätigkeit in der besten Weise gefördert
wird, hat die Erfahrung in anderen Kreisen gezeigt. Der Kreis hat sich denn auch in richtigerEr¬
kenntnis der Sachlage bereit erklärt, die auf ihn entfallenden Leistungen zu übernehmen. Hin¬
sichtlich des Sitzes der Schule bestehen Meinungsverschiedenheitenim Kreise. Der Kreistag hat
sich für Lindlar ausgesprochen,von Kreiseingesessenen und namentlich seitens der Stadt Wipperfürth
wird die letztere als Sitz der Schnle gewünscht. Nach den augestelltenErmittelungen sind beide
Orte in ziemlich gleichem Maße geeignet. In Wipperfürth käme die Schule mehr der nördlichen
Kreishälfte, den Bürgermeistereien Wipperfürth, Klüppelberg nud Olpe zugute, in Lindlar der
südlichen,den BürgermeistereienLindlar, Engelskirchenund einem Teil von Eürten. Die Ein¬
wohnerzahl der beiden Kreishälften ist mit 13 000 und 13 500 ungefähr gleich. Da beide Orte
geeignetsind, für keinen aber überwiegendeGründe sprechen, liegt kein Grund vor, dem Wunsche
der Kreisvertretungentgegenzutreten. Es wird deshalb in Uebereinstimmungmit dem Vorstand der
Landwirtschaftskamm er vorgeschlagen, als Sitz der Schnle Lindlar zu bestimmen.

Es schweben sodann Verhandlungen wegen Errichtung einer Winterschule im Kreise
Kreuznach. Hier bestehenBedenken, daß eine solche Schule der Provinzial-Wein- und Obstbau-
schule in Kreuznach Abbruch tun werde. Es wird deshalb erwogen, eine Winterschuleder letzt¬
genanntenSchule anzugliedern. Die Verhandlungen hierüber sind noch nicht zum Abschluß gekommen.

Der Provinzialausschichbeehrt sich demgemäß zu bcautragen:
„Provinzillllandtag wolle der Errichtung von landwirtschaftlichenWinterschulen in
Niederbieber, Kreis Neuwied und in Lindlar, Kreis Wipperfürth, zustimmen und die
Zahlung der von der Provinz vertragsmäßig zu leistenden Zuschüsse und der Beiträge
zum Pensions-Haushaltsplan über den Haushaltsplan hinaus genehmigen."

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renners,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 24.
(Drucksachen. Nr. 24.)

Bericht
des Provinzialausschusses

über

den weiteren Verlauf der Verhandlungen, betreffend die Neuordnung der Gemeinde-
Forstverwaltung in der Rheinprovinz.

Wie dem 48, Pruviuzmllandtag — vergl. Verhandlungen Seite 338 ff, Stenographischer
Bericht Seite 64 ff — mitgeteilt worden ist, hat entsprechendeinem Auftrag des 47. Proviuzial»
lnndtags der Proviuzialausschuß,welcher für die Beratung dieses Gegenstandesum 6 vom Proviuzial-
lnndtag gewählte Abgeordnete verstärkt worden war, der Königlichen Staatsregicrung deu Vorschlag zu
einem Gesetzentwurf über die Neuordnungder Oemeindeforstverwaltnngin der Rheinpruvinzvorgelegt.

Hierzu ist der nachstehend abgedruckte Erlaß ergangen.

siii n Ministerium
Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
^chcifts-Nr. U. f. I.. 1. «. ct. 3902. Berlin, den 22. September 1909.

' Ws-Nr. N. <t. ^. IV. d. 2934.

^ Betrifft:
Innung der Gemeindefurstverwaltuug.

8 g>^"Hte vom 22. Dezember 1907,
^ "<N 1908, 4. März und 6. April 1909.
-Magen.

Der Landeshauptmann hat iu der ersten den Gegenstand betreffenden Denkschrift vorge¬
schlagen, die Neuregelung der Gemeindeforstverwaltungauf der Grundlage der Uebcrtragung der
Verwaltung und des Schutzes der Waldungen auf staatlicheBeamte gegen Zahlung einer festen
Vergütung anzustreben. Nachdem der verstärkte Proviuzialausschußdas Eingehen auf diesen Weg
abgelehnt hatte, entstaub der gegenwärtigzur Vorlage gebrachte Gesetzentwurf. Da der Provinzial-
ausschnß sich nach dem Berichte des Landeshauptmanns deshalb gegen die staatlicheBeförsterung
ausgesprochen hat, weil er hiervon für die Gemeinden einen Eingriff iu das Recht der Selbstver¬
waltung und eine finanzielleMehrbelastung befürchtete, so mnß angenommenwerden, daß er in der
Vorlage eine Lösnng der Frage erblickt, die von jenen Befürchtungen nicht begleitet ist. Daß dies
aber nach beiden Richtungen ein Irrtum ist, beweise» einerseits die Vorschriftendes Entwurfs über
die Anstellung, Versetzung usw. der Gemeindeforstbeamten,andererseits die in den Verhandlnngeu
mehrfach hervorgehobeneund auch von Gnerer Exzellenz ansdrücklich betoute Notwendigkeit einer
gleichzeitigenwesentlichen Verbesserung der Beamten in Gehalt und Alterszulagen. Diese Not-
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wendigkeit erkennen auch wir — vorbehaltlichder Regelung im einzelnen — grundsätzlich au, wir
glauben ferner, daß bei einer Neuordnung der rheinischen Gcmciudcforstverwaltimgdie Beeinträch¬
tigung bestehender Selbstverwaltungsbefugnisseder Gemeinden nicht ganz zu umgehen sein wird.
Nach unserem Dafürhalten mnß aber, wenn eine Neugestaltungherbeigeführtwird, die in beiden
Beziehungen mit Opfern für die Gemeindenverbundenist, die Gewähr dafür geschaffen werden,
daß die Mängel der gegenwärtigenEinrichtung in der Hauptsache beseitigt werden. Daß dies
durch die Vorlage nicht erreichtwird, ist in der ersten Denkschrift des Landeshauptmanns über¬
zeugend dargetan. Der Versuch, die ganze Frage durch Bildung eines Forstzweckuerbandeszu
lösen, kam, jedenfalls in der vorgelegtenForm als gelungen nicht bezeichnet werden, es ist aber
zweifelhaft, ob dies überhaupt möglich ist, weil der in dem Durcheinanderliegenvon Staats- und
Gemeindewaldund den daraus folgenden Schwierigkeitender Verwaltung beruhendeHauptübelstand
der jetzigen Einrichtung sich in dem Rahmen eines provinziellenVerbandes kaum beheben lassen wird.

Wenn wir unter diesen Umständen den Entwurf schon aus sachliche» Gründen als eine
geeignete Unterlage für eine Gesctzcsvorlage an den Landtag nicht ansehen können, so dürfen wir
weiter nicht übersehen, daß er schwerlich die Zustimmung des Landtages finden würde. Der Um¬
stand, daß in demselben Gesetze den Gemeinden der Verzicht auf das Wahlrecht der Furstbeamten
und gleichzeitigdas Opfer stärkerer finanzieller Leistungen, beides ohne Abschaffungwesentlicher
Mängel der gegenwärtigenEinrichtung auferlegt wird, würde nicht nur bei den rheinischen Land
tagsabgeordncten,sondern - - in Anbetracht des Interesses, das den Forstsachc» in beiden Häusern
des Landtages allgemeinentgegengebracht wird — in weiterenKreisen der Volksvertretunglebhaften
Widerspruch erregen. Dieser Widerspruchwürde sich noch steigern, wenn nach allgemeinem Bekannt'
werden des Entwurfs die Gemeinde«iu Petitionen dagegen angehen würden, was im Hinblick auf
die bereits hier vorgelegte,zur gefälligen Kenntnis angeschloffcneVorstellung des rheinischen Städtc-
bnndcs vom 9. Januar ds. Is. mit Sicherheit zu erwarten ist.

Bei dieser Sachlage können wir von einer näheren Erörternng der Einzelheitendes Ent¬
wurfs um fo eher abfehen, als die sich gegen manche BestimmuugeuerhebendenBedenkenbereits
von Euer Exzellenzund den Negicrungs-Präsidcntenin Coblenz und Aachen in sachgemäßer Weise
geltend gemacht worden siud.

Eure Ezzellenz ersuche» wir ergebenst, deu Pruvinzialausschuß von dem Vorstehenden in
Kenutuis zu setzen nnd über das Ergebnis der sich anschließenden Erörterungen zu berichten. Hier¬
bei wollen Sie sich im Hinblickauf die Eingaben des rheinischenGemeindeförstervereinsvom 2.
Febrnar und 6. Juni ds. Is. auch gefälligst darüber äußern, wie den Wünschender Forstbeamteu
auch nnabhängig von der anzustrebendenNeuordnung der Verwaltung entgegengekommen werden
könnte. Indem wir zur Kennzeichnung unseres Standpuuttes auf deu Erlaß vom 20. Iuui 1903
hinweisen, fügen wir im Hinblick auf die Aeußerung des Laudeshauptmanus S. 1l oben der Denk¬
schrift ergebenst hinzu, daß die Einführung der staatlichen Beförsterung fich nicht nutwendig auf den
Schutz der Forsten erstreckenmuß. Die guten Erfahrnngeu, die iu den Huhcnzollernschen Landen
mit dem Gemeindefurstgesetz vom 22. April 1902 gemacht worden siud. beweisen neuerdings, daß
schon die Einführung der staatlichen Betriebsverwaltungeinen wesentlichen Fortschritt bedenten würde.

Der Minister Der Minister des Innern,
für Landwirtschaft,Domänen nud Forste». In Vertretung:

In Vertretung: gez.: von Kitzing.
gez.: von Conrad.

An den Herrn Ober-Präsidenten zu Coblenz.
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Bei Uebersendung dieses Erlasses hat Seine Exzellenz der Herr Ober-Präsident mitgeteilt, daß
er znuächstdavon absehen möchte, in eine erneute Erörteruug des Gegeustm.deseinzutreten. Her
Provinzialausschuß steht auf demselbenStaudpunkt, da er sich vou weitereuAutrageu n> dieser
Sache einen Erfolg nicht verspricht. . ^

Wie Seine Exzellenz der Herr Ober-Präsident weiter mitgeteilt hat. smd zur Lo,uug der auch
i» dem Miuisterialerlaßgestellten Frage, wie den Wunsche« der Forstbeamtenanch unabhängigvon der
anzustrebendenNcnorduuug der Verwaltung entgegengekommen werden könne, nach enigehenoer
Besprechung mit den Herrn Regierungs-Präsideuten nnd Landräteu der Provinz und "'"« »er u
allseitiger Zuftiu.umug Vorschläge gemacht worden, die anch bereits d,e Znstnnnmug des Herrn
Ministers gefuudeuhaben, wie sich aus nachstehendein Ministerialerlaß ergibt.

^ L°ndwirtscha^DoMneu uud Forsten. Berlin, den 6. Dezember 1909.
^lchäfts-Nr. I. L, I. ä. 6967 N. k. I..

Geschtifts-Nr. IV. d. 3726 N. 6, ^.
Bericht vom 29. September dss. Is.

Nr. 18 972.

In Abänderung der Verfügung vom 23, August 1904 Nr. I. L. ä. 4774 N f. I.. PP.
IV. d. 1868 N 7 .1. bestimmen wir. daß der Nesolduug der forstversorgungsberechtrgten
Gemeindeforstschutzbeamten der Rheiuprovinz vom 1. April 1910 ab den dortigen Vorschlägen
entsprechend folgendeNormalsätzezugrunde zu legen smd: !..l^;»«;ck ^,.

Da Anfangs^lt ist für die ersten drei Jahre nach er

Probezeit auf 1200 Mark jährlich zu bemessen;nach Ablauf dieser Zeit und sodauu ^ >ed

weiteren drei Iahreu tritt eiue Gehaltserhöhuug vou 200 Mark en. bis zum H°chstb trage des
Gehaltes vou 2400 Mark. Nebeu de.u Bargehalt ist eine B«>mholzeut,chadign>,g von 1W M^
«der eiue entsprechende Brennholzabgabe zu gewähre»nnd für die eudg.iltig angestellt n Beamten,
soweit nicht eiue Dieustwohnuuggewährt wird, eine »seutschädigung von 300 Ma k^

Ferner genehmige»wir deu vorgelegte«Besolduugsplan für die ^ "d o erfoist
der Rheinprovinz Danach ist das Anfangsgehalt dieser Beamten «°m - A ° 19 0 ab

2700 Mark zn ben.essen und alle drei Jahre, zuuächst dre.'ua um 300 MaU ^ ^M WÜ
.»" 400 Mark, bis um Höchstgehaltvon 5600 Mark )n er ohen. Damb n s ' n D.e f

wandsentschädiguug von durchschuittlich 1600 Mark uud eu. W°hnnugsgeldzusch.ß o « ^^
660 Mark zu gewähren, deren Höhe in jedem Einzelfalle vom ^gurUWs^ras^ m ftft^eM ^

Hinsichtlich der Durchführuug dieser BesoldiMgspläue sowohl ur die Ober orste^we für die

Schntzbeamteubleiben die Verfngnugeu voui 23. August 904 - I. L. ä. ^ ^ ^. PP.IV 1, 1»«8 N ä I lMffer 31 nud vom 29. Januar 1906 Nr. I. L. 6. 11^94/uo ^. i.
P IV d 1^9 N ä? Kr . Iusouderheit überlasseu wir Eurer Exzelleuz auch bei er

die Ents^eidnng über die ^ngsfäl^keit de^^
wir der Erwartung Ausdruckgebe», daß der Kreis der Nicht voll leistungsfähigen Verbändemög iyi,

"'° ^'"Eur^EWllenz werden ersucht, hiernach das Erforderlichegefälligstzu veranlassen.
Der Minister für Landwirtschaft. Der Munster

Domänen und Forsten. ^Innern.
Im Auftrage ^ "'

gez. Wefener. W- V°ltz.

An den Herrn Ober.Präsidenten in Coblenz.
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Danach ergibt sich folgendeGehaltsordnung:
»,) IsorstversorgungsVerechNgte Oemeindeforstschutzbeamte.

Miets-

Gehalt
entschlldigmlg

(sofern nicht Dienst¬
wohnung gewährt

wird)

Brennholz¬

entschädigung

Im
ganzen

1200 800 100 1600
1400 800 100 1800
1600 300 100 2 000
1800 300 100 2 200
2 000 300 100 2 400
2 200 300 100 2 600
2 400 300 100 2 800

I») Gemeint»«Oberförster.

Gehalt

Dienstaufwauds-
entschädigung

(Festsetzung erfolgt
durch den Rcgiernngs-

Präsidenten)
durchschnittlich

Wohnnngsgeld-
zuschuß

(Festfetznng erfolgt
durch den Regierungs-

Präfidenteu)
durchschnittlich

Im

ganzen

2 700 1600 660 4 960
3 000 1600 660 5260
3 300 1600 660 5 560
3 600 1 600 660 5 860
4 000 1600 660 6 260
4 400 1600 660 6 660
4 800 1600 660 7 060
5 200 1600 660 7 460
5 600 1600 660 7 860

Der Prooinzmlllnsschußhat bei dieser Sachlage weitere Anträge nicht zu stellen. Wenn
der sowohl in der Denkschriftdes Landeshauptmanns wie auch in dem Vorschlag des verstärkten
Provinzialausschussesangeregte Gedankeder gemeinschaftlichen Tragung der Besoldnngskusten weiter
verfolgt werden soll, so ist die Provinz ähnlich wie bei den Ruhegehalts- und Hinterbliebcncnver-
sorguugs-Kassenzur Mitwirkung durch Ueberuahmeder Verwaltung bereit. Es scheint aber richtig,
die Anregung der Beteiligten abzuwarten.

Düsseldorf, den 25. Januar 1910.

Der Provinzialllusschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich,

Vorsitzender,

I)r. vou Rcnvers,
Lllndeshouplmann.
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Anlage 25.
(Drucksachen,Nr, 26.)

Bericht und Antrag
des Provinzialcmsschusses

zu dem von dem Ruhrtalsverren-Vereiu vorgelegten Entwurf eines Talsperrengesetzes

für die Rheinprovinz und Westfalen.

Am 2. Februar dss. Is. ging vom Ruhrtalfperren-Vercin folgendes Schreiben bei dem
Herrn Landeshauptmann ein:

„Unter Bezugnahme auf die von Euer Hochwohlgeborcndem Justitiar des Ruhrtal¬
sperren-Vereins gütigst gewährte Unterredung beehre ich mich, in der Anlage den Entwurf eines
Talsperrengesetzesfür die Provinzen Rheinland und Westfalen vorzulegen mit der Bitte, diesen
Entwurf dem Pruvinziallcindtagc zn seiner bevorstehendenTagung zur Begutachtung zu unter¬
breiten. Es sind WO Exemplare des Gesetzentwurfsmit feiner Begründung zur Verteilung an
die Herren Mitglieder des Provinzialausschussesund des Provinziallandtages beigefügt. Ich bitte
zu entschuldigen, daß zwischen der Einreichungdieses Antrages und der Einberufungdes Provinziell-
lllndtags nur noch eine fo kurze Frist verbleibt. Es hat dies seine Ursache darin, daß bisher noch
immer mit dem baldigen Erlaß eines allgemeinen, auch das Talsperrcnwcsenregelnden Wasser¬
gesetzes gerechnet werden konnte. Diese Hoffnung muß indessen aufgegeben werden, weil bei
den sich so sehr widersprechenden Interessen der Landwirtschaftund der Industrie der Erlaß des
Wasscrgesetzes in weite Ferne gerückt ist. Ich bitte daher die Dringlichkeitdiefes Antrages dem
Pruvinziallllndtcige gegenüber damit zu begründen, daß die unsichere Rechtslage auf dem Gebiete
des Talsperrenwefens die baldige gesetzlicheRegelung erheischt.

Der vorgelegte Entwurf nnd feine Begründung ist im Jahre 1906 von dem Herrn
Regierungs-Präsidenten in Düsseldorf im Einverständnis mit dem Herrn Regierungs-Präsidenten in
Arnsberg in Verfolg der mit den Herren Ministern für Landwirtschaft, Domänen und Forste»: und der
öffentlichenArbeiten geführten Verhandlungen aufgestellt worden. Dieser Entwurf ist seinerzeit
dem Ruhrtalsperren-Vereiuvorgelegt und von ihm in feineu wesentlichen Teilen gutgeheißenworden.
Der Entwurf ist dann aber nicht weiter von der Staatsrcgierung verfolgt worden, weil man noch
immer nach den wiederaufgenommenenVerhandlungen mit dem Erlaß eines allgemeinenWasser¬
gesetzes rechnen durfte. Nachdem diese Hoffnung sich als trügerischerwiesen hat und die Regelung
des Talsperrenwefens für die Gesamtmonarchiein weite Ferne gerückt ist, muß der Nuhrtalsperren-
verein mit Rücksicht auf seine in den anliegenden Satzungen (§ 1) niedergelegtenZwecke und die
großen Opfer, die seine Mitglieder znr Erreichung diefcr Zweckebringen, feinerseits die Absicht
der Staatslegierung wieder aufnehmen und den Erlaß eines Eondergesetzcsfür Rheinland und
Westfalen anstreben. Ist doch zur Errichtung der der Trinkerwasscrversorgung dienendenTalfperrcn
des Ruhrgebiets bisher schon ein Kapital von rund 13 Millionen Mark aufgewendetwurdeu, das
nach Erbauung der Mohne- und Listertalsperrc auf rund 40 Millionen Mark anwachsen wird.
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Der Entwurf will iu seinen Anfangsbestimmungendie Errichtung von Talsperre» auf
gesetzliche Grundlage stellen. Für die Errichtung von Talsperren geben die bisherigen Gesetze
leinen Raum, Das Privnlflußgesetz,das im § 1 dem Uferbcsitzer die Berechtigunggibt, das an
seinen GrundstückenvorüberfließcndcWasser unter den im 813 enthaltenen näheren Bestimmungen
zu benutzen, hat große Tnlspeirenanlagen nicht im Auge. Durch die Errichtung einer Talsperre
wird die Wasserführung des Flusses iu den einzelnen Jahreszeiten vollständig verändert; das
Niedrigwasser und bis zu einem gewissen Grade auch das Huchwasscrvcrfchwindcuuud au ihre
Stelle tritt eiu annähernd gleichmäßiger Abfluß des Waffers. Eine solche einschneidende Maßregel
ist in dem Privatflußgesctznicht vorgesehen. Wenn es dem Uferbcsitzer zwar das Staurecht gibt,
so sollte doch dadurch an den bestehenden Abflußuerhältuisfenim wesentlichen hinsichtlich der Menge
des vorüberfließendenWassers nichts geändert werden.

Nachdem dann die Unterhaltungsfrage der Talspcrrcnanlagcn geregelt ist, wird in den
weiteren Bestimmungendie Anlage in Beziehungzu den Wasserentuehmeru des Flußgebiets gebracht.
Letzteren wird das Recht zur Wasserentnahmenur auf Gruud einer ausdrücklichen Verleihung zu¬
gestanden, wenn in dem betreffendenGebiet zum Ausgleich der Schädigungen, die durch die Waffel«
entnähme entstehen, die Anlage einer Talsperre notwendig oder bereits ausgeführt ist. Auf der
Grundlage dieser letzteren Bestimmung geht aber der Antrag des Ruhrtalspcrren-Vcreins noch über
den Regieruugsentwnrshinaus. Wenn nämlich auf der einen Seite die Wasserwerkemit großen
Kosten den Bau von Talsperren bewirkt haben, so muß ihnen andererseits auch der dauernde
Bestand ihrer Wasscrgewinnungsanlagcgesichert fein. Aus diesem Grunde ist in den Entwurf der
§ 6», eingeschobcu, nach welchem die Verleihung zur Wasserentnahmezeitlich unbeschränktsein muß,
wenn die Wasserentnehmerdas von ihnen entzogene Wasser durch Talsperren wieder ersetzen. Für
öffentlicheFlüsse soll hier eine Beschränkungciutretcu in der Weise, daß aus rciu öffentlichen
Interesfen eine Zurückuahmcder Verleihung zulässig fein soll. Als weiterer Ausgleich der für die
Errichtung von Talsperren aufgewendeten Kosten foll des weiteren nach § 7 des Regierungscntwurfs
der § 13 des Privatflußgefctzes außer Kraft gefetzt werden. In dicfer Beziehung wird auf die
ausführliche Begründung des Entwurfs hingewiesen.

Von den Bestimmungen im Titel V ist noch von besonderemInteresse der § 13, der
den langwierigen Weg der Einholung der Kabiuettsoidrc vermeiden will, um damit ungesunden
Grundstücksspekulationenvorzubeugen.

Indem ich im übrigen ans die Begründung des Entwurfs hinweise,bemerke ich noch, daß
außer dem eingefchobenen z 6 u, einige Zufatzauträge des Ruhrtalspeircn-VercinZin Form von Fuß¬
noten vorgebrachtsind.

Ich bitte höflichst, dem Gefetzentwurf dnrch einen geeigneten, ihn gutheißcudeuBeschluß
des nächsten Proviuziallaudtages die luulichsteFörderung angedcihenzu lasseu, wie sie der großen
Bedeutung der Vorlage für die beiden Provinzen Rheinland nud Westfalen, insbesondere für die
Wasserversorgungdes rheinisch-westfälischenIndustriegebiets, entspricht.

Ein gleichlautenderAntrag ist an den Herrn Landeshauptmann der Provinz Westfalen
gerichtet worden.

Der Vorsitzende:

Schmieding,
Oberbürgermeister,GeheimerRegierungsrat."
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Der Antrag ist erst so spät au die Provinzialvcrwaltnng gelangt, daß es nicht möglich
War, den Gesetzentwurfin seinen Einzelheiten einer so eingehendenPrüfung zu unterziehen, wie
es die Wichtigkeitder Sache und die Tragweite der Bestimmungenerfordert. Das gilt um so
mehr, als es sich nm Fragen des Wasserrechtshandelt, die mit Recht zu den schwierigsten und
umstrittenstenrechnen,welche in der Wissenschaft wie iu der Praxis vorkommen. Dazu kam, daß
der Prouinzilllllusichuß sich erst in seiner am Tage vor der Eröffnung des Prouinziallandlages
stattfindenden Sitzung mit der Frage befassen konnte, so daß dieser Bericht den Herren Abgc-
urdneten nicht vor Beginn des Landtages zugestelltwerden kann.

Der Talsperren-Verein hat, auf diefe Schwierigkeitenhingcwicfeu, seinen Antrag dahin
eingeschränkt, daß der Provinziallcmdtag au der Hand des vorgelegtenGesetzentwurfesund seiner
Begründungdie nachstehenden Leitsätze zur gesetzlichenRegelung des Talsperrenwesens gutheißen möge

„1. §8 1—4 des Entwurfs:
Da die Gesetze, insbesonderedas Gesetz vom 28. Februar 1843 über die Benutzung
der Privatflüssc eine Regelung der WasscrverlMtnisseeines Flusses durch Talsperren-
aulagen nicht erwähnen, so erscheint die Schaffung einer gesetzlichenGrundlage für
die Regelung dieser Verhältnisse dringend geboten, weil eine gesunde Wasserwirtschaft
zurzeit ohne die Anlage und den Betrieb von Talsperren nicht mehr bestehen kann.

2. ßß 5 und 6 des Entwurfs:
Ist in einem Flußgebiet zum Ausgleichdes durch die Wassereutnahmeaulagcnentzogenen
Wassers die Errichtung einer Talsperre notwendig oder eine solche bereits ausgeführt,
so müssen die Wasscreutnahmewerkezur Errichtung der Talsperre oder zur geldlichen
Beteiligung an diesem Bau angehalten werden können. Das Mittel hierzu wird
dadurch gegeben, daß das Recht zur Wasserentnahme au die staatlicheGenehmigung
geknüpft und gegebenenfalls unter der Auflage der Errichtung einer Talsperre oder
der Beteiligung an einer solchen erteilt wird. Dieses gilt sowohl für die Wasser-
förderung aus öffentlichen als auch aus Priuatflüssen, wenn und insoweitdnrch die
Wasserentnahme der einzelnen Werke der Allgemeinheit Schäden zugefügt werden,
oder das Eintreten von Schäden zu befolgen ist.

3. §§ 6a und 7 des Entwurfs:
Es ist andererseits billig, daß den Eigeutümern der Wasscrcutnahmeanlagcnfür die
ihnen auferlegten Aufwendungen der dauernde Bestand ihrer Werke gesichertwird.
Deshalb soll die Verleihung des Rechtes zur Wasserentnahmesowohl bei Priuatflüssen
als auch bei öffentlichen Gewäffem nicht zeitlich befchränkt werden, wenn die Eigen«
tümer der Wasserwerke fürden Ersatz des dem Flusse entzogenenWassers Sorge tragen.

Aus dem gleichen Grunde entsprichtco auch der Gerechtigkeit, daß die im § 13
Abs. 2 des Gesetzes über die Benutzung der Privatflüsse vom 28. Februar 1843
ausgesprochene Verpflichtungdes Uferbesitzers eines Priuntflusses,

das abgeleitete Waffcr in das ursprünglicheBett des Flusses zurückzuleiten.
bevor dieser das Ufer eines fremden Grundstücksberührt,

für den Fall außer Kraft gefetzt wird, daß durch die Errichtung von Talsperren der
Unterlieg« einen ausreichendenErsatz der entzogenenWassermengenerhält.

4. Die in dem Entwurf gegebene Erweiterung des Enteignungsgesetzeserklärt sich aus
der Natur der Talfperrenanlcige. Daß die Einholung der Kabinettsordrenicht notwendig
sein, sondern über die Gewährung des Enteignungsrechtes die Landespolizeibehürde
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entscheiden soll, ist dringend erwünscht, um ungesunden Grundstücksspekulationen
entgegenzutreten."

Es handelt sich zunächst darum, ob die gesetzliche Regelung des Talsperrenwesensnötig ist.
Diese Frage ist schon mit Rücksicht auf die Bedeutung, welche die Talsperren für erhebliche Teile
der Provinz haben, und das große Kapital, das für solche aufgewendet ist, unbedenklich zu bejahen.
Besonders kommt hierbei in Betracht, daß manche Gegenden, namentlich daß dichtbevölkerte Indu¬
striegebiete für ihre Trinkwasserversorgungauf Talsperren angewiesensind. Auch die Dringlichkeit
der Frage muß zweifellos bejaht werden, und wenn tatsächlich keine Aussicht besteht, daß das
allgemeine Wassergesetz in ganz naher Zeit zur Verabschiedungkommt, so kann nur befürwortet
werden, daß ein Sondergesetzerlassen wird. Es würde eine Schädigung erheblicherInteressen
bedeuten, wenn durch den fortgesetzten Hinweis auf das zu erwartende Wassergesetz die Regelung
wichtigerund dringlicherFragen immer wieder hinausgeschoben würde.

Der Provinzialausschuß trägt deshalb keine Bedenken, vorzuschlagen,daß der Provinzial-
lcmdtag sich für den baldigen Erlaß eines Talsperrengesetzesaussprechen möge. Es ist auch wohl
zweifellos, daß in einem solchen Gesetz diejenigen Fragen, w-lche in dem vorgelegten Entwurf
behandelt sind, geregelt werden müssen. Einer sorgfältigen Prüfung bedarf es aber noch nach
der Richtung, ob neben der Fürsorge für die Talsperren auch die Interessen derjenigen genügend
gewahrt sind, welche durch deren Anlage in Mitleidenschaft gezogen werden. Das gilt sowohl hinsichtlich
der materiellen Bestimmungenwie auch für die Regelung des Verfahrens bei der Verleihung und
der Enteignung. Diese Prüfung kann, wie bereits ausgeführt, hier nicht vorgenommenweiden. Mit
dieser Einschränkung glaubt der Provinzialausschuß, den vom Ruhrtalsperrcn-Verein vorgelegten
Entwurf als eine Grundlage für die gesetzliche Regelung des Talsperrenwesensbezeichnen zu können,
ohne den Bestimmungenim einzelnen zuzustimmen. Es sei noch darauf hingewiesen,daß das Gesetz
nur für die Rheinprovinz und Westfalen gelten soll. Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß bei einer
in diesen Provinzen anzulegenden Talsperre Gebiete einer angrenzenden Provinz in Betracht
kommen — bei einer im Kreis Altenkirchengeplanten Talsperre trifft das zu. Für solche Fälle
scheint es zweckmäßig, zu bestimmen, daß das Gesetz durch KöniglicheVerordnung auf benachbarte
Gebiete ausgedehnt werden kann.

Nachdemder vorstehende Bericht fertiggestellt war, ging am 4. März l910 durch Ver¬
mittlung des Herrn Ober-Präsidenten folgender Erlaß der Herren Minister der öffentlichen Arbeiten,
der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten,für Handel und Gewerbe, für Landwirt¬
schaft, Domänen und Forsten sowie des Innern vom 26. Februar 1910 ein:

Nach dem Bericht des Negiernngs-Präsidenten in Düsseldorf beabsichtigt der Nnhrwl-
sverreuverein, deu Entwurf eines Talsperrengesetzesfür die Rheinprovinz und die Provinz
Westfalen den Provinziallcmdtagenbeider Provinzen bei ihrer diesjährigen Taguug zu unter¬
breiten. Der Gefetzeutwurf will nach der ihm beigegebenen Begründung die Errichtung von
Talfperren erleichternund ihren Bestand rechtlich sicher stellen. Um dieses Ziel zu erreichen,
bedarf es eines Verfahrens, welches ähnlich dem „Verleihungsverfahren" des allgemeinen
Wafsergefetzeutwurfseine Prüfung der dem Unternehmen entgegenstehenden Interessen und
Rechte Dritter ermöglichtnnd, soweit erforderlich,eine Entschädigungder durch das Unter¬
nehmen Benachteiligtengewährleistet. Da der vorgelegteEntwurf über die Entfchädigungs-
frage keine ausreichenden Bestimmungenenthält, bedürfte er noch einer wesentlichen Ergänzung-
Es muß aber großen Bedenkenunterliegen,bei der Regelung eines wasserrechtlicheu Sonder-



Anlagen zu den

gebiets das Verleihungsverfahren, das als das bedeutungsvollsteneue Rechtsinstitut des
Wassergesetzentwurfsangesehen werden muß, vorweg zu nehmen und damit den späteren
Verhandlungen über den Wassergesetzentwurf in einen» wesentlichen Teile vorzugreifen. Der
Wassergesetzentwnrfkommt den Wünschen der Talsperreninteressentenin weitestem Maße
entgegen und trägt allen Bestrebungen Rechnung, die mit dem vom Ruhrtalsperren-Verein
aufgestelltenGesetzentwurf verfolgt werden. Da der Wafsergesetzentwurf in der vom Königlichen
Stlllltsministerium mit der Umarbeitung des Entwurfs vom Jahre 1893 beauftragten Sub-
kommissionabgeschlossen ist und in kurzer Frist dem KöniglichenStaatsministerium zum
weiteren Befinden vorgelegt werden wird, kann aus der nicht zu verkennenden Eilbedürftigkeit
einer Regelung des Talsperrenwesensein zwingender Grund für die Einbringung des Sonder¬
gesetzentwurfs vor dem allgemeinenWafsergesetzentwurf nicht hergeleitetwerden.

Eure Exzellenzersuchen wir ergebenst,Miseren vorstehenddargelegtenStandpunkt dem
Provinziallmidtage bei den zu erwartendenVerhandlungenüber den vom Ruhrtalsperren-Verein
vorgelegtenEntwurf zur Kenntnis zu bringen.

Ein gleichlautendesSchreiben haben wir an den Herrn Ober-Präsidenten der Provinz
Westfalen gerichtet.

Nach diesem Erlaß erkennt die Königliche Staatsregierung sowohl die Wichtigkeit wie auch
die Eilbedürftigkeiteiner gesetzlichenRegelung des Talsperrenweseusan. Es ist weiter aus ihm zu
entnehmen,daß die Fertigstellung des Wassergesetzentwurfes in nicht zu ferner Zeit erwartet wird.
Sollte dies zutreffen, fo würde eine weitere Verfolgung des Antrages des Ruhrtalsperren-Vereins
nicht erforderlichsein, da, wie in dem Ministerialerlah ausdrücklichhervorgehoben ist, der Wasser¬
gesetzentwurf „den Wünschender Talsperreninteressentenin weitestem Maße entgegenkommt und allen
BestrebungenRechnung trägt, die mit dem vom Ruhrtalsperren-Verein aufgestelltenGesetzentwurf
verfolgt werden". Sollte indes die Annahme, daß der Wafsergesetzentwurf bald fertiggestelltwird,
sich als nicht richtig erweisen,oder sollte sich seine Genehmigungdnrch die gesetzgebendenFaktoren
noch verzögern, so müßte angesichtsder auch in dem Ministerialerlah anerkannten Wichtigkeitund
Dringlichkeitder Sache auf den Erlaß eines Sondergesetzesgedrungenwerden.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgendenBeschlußvorzuschlagen:
„Der Provinzillllcmdtllgnimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß in dem Ministe-
rialerlaß vom 26. Februar 1910 die Wichtigkeit und Eilbedürftigkeitder geschlichen
Regelung des Talsperrenwesens anerkannt wird, und daß der in der Fertigstellung
begriffene Wassergesetzentwurfden Wünschen der Talsperreninteressentenim weitesten
Maße entgegenkommt und allen Bestrebungen, die mit dem vom Ruhrtalsperren-Verein
aufgestelltenGesetzentwurf verfolgt werden, Rechnung trägt. Er richtet an die König¬
liche Staatsregierung die dringende Bitte, auf das baldige Inkrafttreten des Wasser-
gesetzes hinzuwirken. Sollte sich das Inkrafttreten dieses Gesetzes in naher Zeit nicht
verwirklichen lassen, dann ist nach der Ansicht des Provinziallandtages der Erlaß eines
Sondergesetzeszur Regelung des Talsperrenwesens, wozu der vom Ruhrtalsperreu.
verein vorgelegte Gesetzentwurfim Allgemeinen eine geeignete Grundlage bietet, nicht
zu umgehen."

Düsseldorf, den 5. März 1910.
Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beifsel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Beilage zu Drucksachen.__Nr. 26, Anlage 25.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Pp. verordnen mit Zustimmung beider Häuser des
Landtages uuserer Monarchie für die Nheinprovinz und die Provinz Westfalen, was folgt:

I. Hlmfang des Gesetzes.

Talsperren im Sinne dieses Gesetzes sind Stauanlagen znr Ansammlung von Wasser,
deren Höhe von der Sohle des Wasserlaufes bis zur Krone des Vauwerks mehr als 5 iu beträgt,
oder welche bis zur Vauwerkskrouegefüllt mehr als 100 000 odin fassen. Den Talsperren gleich
zu achten sind unterirdische Anlage», die zur Anfstauung und Zurückhaltungdes Grnudwassers diene».

Die Aufsichtüber solche Anlagen liegt der Landespolizeibehördeob.

II. Unterhaltung der Talsperren.

Der zur Uuterhaltnug der Talsperre Verpflichtetehat die Unterhaltung der Anlage gemäß
der Genehmigungs-oder Verleihungsurkuudezu bewirke».

Er hat feruer darüber hi»a»s alle» Anordnungen nachzukommen,die von der Landes¬
polizeibehördezum Schutze der unterhalb der Sperre liegendenGrundstücke und Baulichkeitenfür
erforderlich erachtet werden. Gegen die Anordmmgeuder Landespolizeibehuroe finde» die Rechtsmittel
des § 130 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung von, 30. Juli I8«3 (Ges.-Slg.
S. 195 ff.) statt.

Im Falle der Säumnis des Uuterhaltuugspflichtigeutaun die Landespolizeibehördedie
von ihr angeordnetenMaßregeln auf deffen Kosten zur Durchführung bringen. Die Kosten unter¬
liegen der Einziehung im Verwaltnngszwangsuerfahre»,

III. Hleuanlage und Meränderung von Talsperren.
3 3.

Soweit Talsperranlage» nicht bereits nach den bisherigen Gesetzen genehmignngspflichtig
sind, dürfen sie nur auf Grund ausdrücklicherVerleihung dnrch die Landespolizeibehörde»en
angelegt, verändert, ganz oder teilweise zerstört oder andauernd außer Betrieb gesetzt werdeu. Auch
eine wesentliche Aenderung im Betrieb einer derartigen Anlage bedarf der Verleihung.*)

Zuständig zur Verleihung ist die Landespulizeibehörde.
Den Ministern der öffentlichen Arbeiten und für Landwirtschaftpp. und bei Talsperren,

die Trinkwasscrvcrsorgungszwecken dienen, auch dem Minister für Unterrichts-, Medizinal- PP-
Angelegenheitenbleibt es vorbehalten, hierüber Ausführuugsanweisuugeuzu erlassen.

') Der Schlußsatzsoll auf Antrag des Nuhrtalfperreiwereins folgende Fassung erhalten: Auch eine
wesentliche Aenderung in der Ausnutzung einer derartigen Anlage gegenüber den ursprünglichenKonzejsions
bedingungenbedarf der Verleihung,
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IV. Masserentnahmeanlagen.
s 5.

Einer Verleihung unterliegt ferner jede Anlage zur Entnahme oder zum Gebrauch') von
Wasser, die an einer Talsperre, in ihrem Niederschlagsgebiete,sowie in der Niederung derMigen
Gewässer, für deren wasserwirtschaftliche Versorgnng eine Talsperre dient, errichtet wird. Dasstlöe
gilt für gleichartigeWasserentnahmenaus einem bestehenden Gewässer,sowelt die durch d« ^el-
entnahme hervorgernfenenSchädigungen die Anlage von Talsperren, Stauweiher PP. erforderlich
Machen.

Auch die Vergrößerung einer bereits bestehenden derartigen Anlage bedarf der Verleihung.
Die Vorschriften finden anf die Entnahme aus dem GrundwassergleichfallsAnwendung.
Unberührt dnrch diese Vorschrift bleiben jedoch die bestehenden Rechte znr Benutznngober¬

irdischer und unterirdischer natürlicher Wasserläufe zur gewöhnlichen Bewässerung zur Anlage von
Hansbrnnnen. zum Baden. Waschen, Viehtränken nnd Schwemmen und das Schöpfen daraus zu
häusliche.,und wirtschaftlichen Zwecken, soweit sie ohne rechtswidrige BenutzungfremderGrundstücke
ausgeübt werden können.

Die Verleihung einer derartigen Wafserentnahmeanlage(§5) kann an-die Bedingung
geknüpft werden, daß von dem UnternehmerVeranstaltungen (Talsperren, Stauwecher. Sannmlte.che
usw.) getroffenwerden, welche die benachteiligenden Wirkungen seiner Wasserentnahmem'sgwche".

Unter Umständenkann dem Unternehmeraufgegeben werde», sich an der Herstellung solcher
Veranstaltungen nach Maßgabe der von ihm bewirkten wasserwirtschaftlichen Schädigungen zu
beteiliaen

Um die Herstellung derartiger Anlagen zn ermöglichen,kann dem Unternehmer einer
Wafserentnahmeanlageauch die Entrichtung eines Wasserzinsescmferlegt werden, der s'ch nach oe.
Menge des von ihm aus dem betreffeuden Niederschlagsgebiet entnommenen Wassers zu richten iM. )

..Die Verleihung'des Rechtes znr Wasserentnahmedarf sowohl bei Privatflüssen als auch
bei öffentlichen Gewässernnicht zeitlich beschränkt werden, wenn der Unternehmerentweder >n M,
oder in Gemeinschaftmit anderen dnrch den Ban nnd Betrieb von Tahverreu «für smgt, daß
das durch seiue Wassereutuahme den, Wasserlanf schädlich entzogene Wasser ersetzt w d ^e
öffentlichen Gewässern gilt diese Bestimmung mit der Einschräntuug, daß ""e Zurnckua
Verleih...« dann zulässig ist. weuu das Gelände, auf dem die Wassergewnnmngsan agen s'« °ft d .
zur zwnalisternng des Flusses oder zu Schiffahrtszweckeu verweudetwerde., soll, oder aus ström
Polizeilichen Gründen eine Abänderung oder Beseitigung der Anlage erforderlich wird.

s 7

Die im h 13 Abs. 2 des Gesetzes über die Benntzungder Privatflüfse v°"' 28- Febrnar
1843 (Ges. Slg. S. 41 ff ausgesprochene Verpflichtungdes Uferbesitzersemes P^
abgeleiteteWasser in das ursprünglicheBett des Flusses zurllckznle.tenbevor ^ «s Ufe u -
fremden Grundstückes berührt, erlischt oder ruht, insoweit der Uferbef.tzer entweder fm s.ch oder

^--------------^ach^Antrag des Muhrtalsperrenvereins solle., die drei W.te ^m ^^
") Der Rnhrtalsperrenverein beantragt folge^euZus°^.^W^^ eiukmnmenden Beträge

zu bemessen nnd innerhalb desselben sslußgeb.etes gleichmäßig festzustellen. '
düism nur in demselben Flußgebiet uenvendet werden."
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Gemeinschaftmit anderen die im vorstehenden Paragraphen bezeichneten Veranstaltungen (Talsperren,
Stauweiher, Sammclteiche usw.) trifft oder ermöglicht,die es ermöglichen, das Wasser des Privat¬
stusses in Zeiten des Wasserüberflussesanzusammeln, um es iu Zeiten des Niedrigwassers nach
Maßgabe der von der Laudespolizeibehürdezu treffenden Bestimmungen zum Ausgleich der durch
seine Wasserentnahmeverursachtenwasserwirtschaftlichen Schädigungen zu verwenden.

Es ist hierbei gleichgültig, ob der Uferbesitzcr das Wasser dem Sammelbeckendirekt ent¬
nimmt oder es mittels geeigneter Röhrenlcitnngen auf sciue Grundstückeleitet, um es hier für
seine Zwecke teilweise oder ganz zu verwenden, oder ob er das Wasser aus dem Sammelbecken
dem Multerbachc wieder zufließen läßt und es aus diesem oder dem Privatflusse entnimmt, in
welchen der Mutterbach sein Wasser abführt.

Die Entscheidungdarüber, ob die vou dem Uferbesitzer entweder für sich oder in Gemein^
schaft mit anderen getroffenen Veranstaltungen ausreichendsind, um die durch ihre Wasserentnahme
bewirktenwasserwirtschaftlichen Schädigungen auszugleichen, steht unter Ausschlußdes Rechtsweges
der Landespolizeibehördezu.

V. Enteignungfür Iltlsperren.
8 8.

Für Talsperrunternehmungcngelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Juni 1874
über die Enteignung von Grundeigentum (Ges. Slg. S, 221 ff.) mit nachfolgenden Ergänzungen.

s 9.
Im Wege der Enteignung können auch entzogen oder beschränkt werden:
1. die Rechte zur Benutzung der Gewässer, einschließlich der Quellen uud unterirdischen

Wasseradern;
2. die Fischcreiberechtigungen in den Talsperren nnd ihren Zuflüssen.^)

s 10.
Wegen entzogener Nutzungsrechteam fließendenWasser ist eine Entschädigung nur zu

gewähren, soweit, als dem Berechtigten eine schon seither von ihm dauernd ausgeübte Art der
Benutzung entzogen, geschmälert oder erschwert wird.

§ 11.
Bei Talsperranlagen ist der dem Enteigneten durch das Unternehmenerwachsende Vorteil

insbesonderedie gleichmäßige Zuführung des Mittelwassers nnd die ihm in Bezug auf die Anlagen
selbst oder Anlagen gleicher Art erwachsende Erleichterungder Uuterhaltungslast an der Entschädigung
zu kürzen.

s 12.
Anlagen, die dem Unternehmer nach ß 14 des Gesetzes vom 11. Juni 1874 (Ges. Slg.

S. 221 ff.) auferlegt siud, müssen von dem nach allgemeinenGrundsätzen öffentlichrechtlich dazu
Verpflichtetenunterhalten werden; tritt eine solche Anlage an die Stelle einer anderen, durch das
Unternehmen beseitigten Anlage gleicher Art, so liegt die Unterhaltung der neuen Anlage dem
seither nach öffentlichem Rechte Verpflichteten ob, auch soweit seine Verpflichtung auf besonderem
Rechtstitel beruhte. Der Unternehmer hat die Unterhaltungspflichtigenfür die etwa eintretende

*) Der Ruhrtalspcrreuvereinschlägt die Fassung vor: „2. die Fischereiberechtigungen in den Talsperren,
ihren Iu« und Abflüssen.
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Vermehrung der Gesamtunterhaltungslast zu entschädigenund in Ermangelung eines sonstigen
Unterhaltungspflichtigendie Anlagen selbst zu unterhalten.

3 13.
Ueber die Gewährung des Enteignungsrechtesentscheidet die Landespolizeibehörde.

VI. Besondere Vorschriften für BrinKnmssertalsperren.
8 14.

Soweit Talsperren zu Trinlwasserversorgungszwecken unmittelbar dienen, ist es verboten,
in ihre ober- und unterirdischen Zuflüsse abzuführen oder sonst einzubringen:

a) Stoffe von solcher Natur, daß durch die Abführung oder sonstige Einbringungansteckende
Krankheitenverbreitet werden tonnen;

b) Stoffe in solcher Beschaffenheit und in solcher Menge, daß die Abführung oder sonstige
Einbringung eine gesundheitsschädliche Verunreinigung des Talsperrenwasserszur Folge
haben kann.

Welche Stoffe und welche Mengen unter dieses Verbot fallen, bestimmt die Landes¬
polizeibehörde.

Soweit auf Grund dieser VorschriftenallgemeineBestimmungengetroffen weiden, sind sie
m den Amtsblättern der beteiligten Regierungen zu veröffentlichen.

8 15.
Dungstätten und Abortgruben müssen auf Aufforderung der Polizeibehördenso eingerichtet

werden, daß durch sie eine Verunreinigung einer Trinlwassertalsperre selbst unbedingt und ihres
Niederschlagsgebietes sowohl hinsichtlich ihrer oberirdischen wie ihrer unterirdischen Zuflüsse insoweit
ausgeschlossen ist, als dadurch gesundheitsschädliche Folgen entstehen können.

8 16.
Bauliche Anlagen aller Art, die im Niederschlagsgebieteeiner Trinkwasserleitungzur

Ausführung gelangen, müssen vor ihrer Errichtung der für das Talfperrenunternehmenzuständigen
Landespolizeibehördenach deren näherer Anordnung zur Kenntnis gebrachtwerden.

8 17-
Durch die Vorschriften der 88 14 bis 16 werden weitergehende Befugnisse der Polizei¬

behörde, polizeiliche Anordnungen zum Zwecke der Reinhaltung von Talsperren und ihrer Nieder¬
schlagsgebiete zu erlassen, nicht berührt.

8 18. ,
Bei kann das Gnteiguuugsrechtauch auf die in ihrem

Niederschlagsgebietegelegeuen Grundstückeausgedehnt werden (Schutzstreifen,Verghänge). soweit
deren Beschaffenheitoder Benutzung die Reinhaltung der Talsperre, des in der Talsperre aufzu¬
stauenden Wafsers und der mit ihr im ZusammenhangestehendenTrinkwasserentnahmeanlage nachteilig
beeinflussen kann. . ^ - «« «

In gleicher Weise kann die Benutzung der im Niederschlagsgebiete einer Trmtwaffer-
talsperre belegenen Grundstücke, soweit die Reinhaltung des Talsperrenwassersd,es erfordert, einge¬
schränkt werden. ^ ., . z> c ^

Gleiche Enteignungsrechtekönnen bereits bestehenden Talsperranlagenverliehen werden, falls
nachträglichmit ihnen eine Trinkwasserversorgungsanlageverbundenwild.

83
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VII. Bildung von Ual'sperrgenossenschaften.
8 19.

Das Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes betreffend die Bildung von Wassergenossen¬
schaften vom 1. April 1879 (Ges. Slg. S. 297) für das Gebiet der Wupper und ihrer Neben¬
flüsse vom 19. Mai 1891 (Ges. Slg. S. 97), ferner das Gesetz wegen Ausdehnung des Gesetzes
vom 19. Mai 1891 auf das Gebiet der Volme und ihrer Nebenflüsse vom 14. August 1893
(Ges. Slg. S. 199) uud das Gesetz wegen Ausdehnung des Gesetzes vom 19. Mai 1891 auf
das Gebiet der Ruhr vom 18. April 1900 (Ges. Slg. S. 119) erfahren folgendeAbänderung:

Der Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Mai 1891 erhält folgende Fassung:
H.) „Artikel 6: „Die §§ 77, 79, 80 des Gesetzes vom 1. April 1879 finden auf die

Bildung, Benutzung und Unterhaltung von Sammelbeckenfür gewerblicheAnlagen
mit folgendenAbänderungenAnwendung:
1. Bei Triebwerken, die im Eigentum mehrerer Miteigentümer stehen, genügt die

Ladung derjenigen Eigentumer, die im Grundbuche als solche eingetragen sind.
Die Eigentümer eines Triebwerkes haben eine Persönlichkeitzu bezeichnen, die das
Triebwerk bei der Genossenschaftsversammlung und bei den Abstimmungenvertritt.

2. An Stelle der Fläche und des Katastralreinertrages der Grundstücketritt der in
dem Voranschlageermittelte Vorteil der gewerblichen Anlagen.

3. Wird der im Voranschlag ermittelte Vorteil oder der Maßstab, nach welchem
dieser Vorteil auf die beteiligtengewerblichen Anlagen verteilt werden soll, bestritten,
so tritt das schiedsrichterliche Verfahren ein, vorausgesetzt,daß die Bestreitenden
mindestensein Drittel des in dem Kostenvoranschlage ermittelten Nutzens vertreten.
Die Leitung des schiedsgerichtlichenVerfahrens liegt dem Kommissar(H 7? a. a. O.)
ob. Wenn sich die Parteien über andere Personen nicht einigen, so wählen die
Zustimmendenund Widersprechenden dnrch einen nach der Personenzahl zn fassenden
Mehrheitsbeschlußje einen Schiedsrichter. Verweigert eine Partei die Wahl oder
erklärt sie sich innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der ergangenenAuf¬
forderung znr Wahl nicht, so ernennt für fie der Negierungs-Präsideut de» Schieds¬
richter. Bei Meinungsverschiedenheitender Schiedsrichter untereinander entscheidet
ein von den Parteien im beiderseitigen Einverständnisgewählter und in Ermangelung
eines solchen Einverständnisses ein vom Regierungs-Präsidentenzu ernennender Obmann.

Die Festsetzungen des schiedsrichterlichen Verfahrens gelten nur für die bis
zur Genehmigungdes GenossenschaftsstatutserforderlichenAbstimmungen."

L) Der Artikel 8 des Gesetzes vom 19. Mai 1891 erhält folgendeFassung:
„Artikel 8: Durch Königliche Verordnung können die Bestimmungen dieses Gesetzes
auf alle Flußgebiete der Provinzen Rheinland uud Westfalen ausgedehnt werden."

VIII. Schlußvestimmungen.
s 20.

Landespolizeibehördeim Sinne dieses Gesetzes ist der Regierungs-Präsideut, in dessen Bezirk
die Talsperre gelegen ist, sofern nicht von den im § 21 bezeichnetenMinistern ein anderer Negierungs-
Präsident bestimmtwird.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 25.____________________259

Erstreckt sich die Talsperre über mehrere Regierungsbezirke, so wird der zuständige
Regierungs-Präsident durch den Ober-Präsidenten, erstrecktsie sich über mehrere Provinzen, durch den
Minister des Innern bestimmt.

s 21.
Gegen die Entscheidungen der Landespolizeibehördesteht den Beteiligten, soweit in diesem

Gesetz ein anderes nicht bestimmt ist, binnen vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an
die Minister der öffentlichen Arbeiten und für Landwirtschaft pp., und bei Talsperren, die zu
Trinkwasserversorgungszweckendienen, auch an den Minister für Unterrichts-, Medizinal- pp. Ange¬
legenheiten zu.

Begründung.

I. Allgemeiner Ieil.
Das Talsperrenwesenhat sich in den Provinzen Rheinland und Westfalen iin Laufe des

letzten Jahrzehntes über alles Erwarten entwickelt. Während bei den ersten Talsperren, abgesehen
v°n der zur Wasserversorgungder Stadt Remscheid bestimmten relativ kleinen Eschbachtalsperre
im wesentlichen die Besserung der Wasserverhältnisseder gewerblichen Triebwerkeund em besserer
Hochwasserschutz gegen die bei plötzlichen Unwettern aus den bergigen Gegenden abströmenden
Wassermengen bezwecktwurden, ist im weiteren Laufe der Entwickelung diesen Anlagen eine
weitaus wichtigere Aufgabe erwachsen, nämlich die Versorguug der rheinisch-westfälischenIndustrie¬
gebiete mit dem für seine Bevölkerungund seine gewerblichen Anlagen unbedingt notwendigenund
°uf andere Weise nicht mehr einwandfrei zu fchaffenden Trink- und Gebrcmchswasfer. Durch die
zunehmende Dichtigkeitder Bevölkerungund die Beeinträchtigungder Grundwasserschatze durch den
Bergbau hat diese Zweckbestimmungder Talsperren eine von Jahr zu Jahr steigende Bedeutung
erlangt. Steht doch eine ordnungsmäßige Wasserversorgungmit der ganzen weiteren wirtschaft¬
lichen Entwickelungdes rheinisch-westfälischen Industriegebietes in unmittelbarem Zusammenhange.
Die Zunahme des Bedürfnisses diefes Bezirkes nach Wafferversorgungfindet m folgendenZiNein
seinen Ausdruck. Im Jahre 189? wurden aus dem Niederschlagsgebietder Ruhr und chre,
Nebenflüsse 135.1 Millionen odm, im Jahre 1904 bereits 211,3 Millionen obm zu diesem Zwecke
wrtgepumpt. Zur Zeit liegen Auträge von den an dem schiffbarenTeil der Ruhr gelegenen
Wasserwerkenum Erhöhung ihrer Wasserfördermengenum 38,5 Millionen «bin vor. Die Mr-
liche Steigerung dieser Forderung betragt nach den bisherigenErfahrungenrund 11 Millionen obin. )

Die Wirksamkeitder Talsperren auf diesem Gebiete ist doppelter Natur. Entweder
werden die von ihnen aufaestauteu Wassermengenunmittelbar nach zweckentsprechenderKlarung
bm Wasserleitungenzugeführt (z. B. die Talfperreu der Städte Barmen, Sol'Ngeu^eM'
scheid usw.). oder durch die Talsperren wird die Wasserführungdes
die Wasserwerkebefinden, dauernd gehoben uud hierdurch auch der Stand ^ ^ ""°^
entsprechend erhöht Dies ist insbesonderedie Aufgabe der vom Ruhrtalsperrenveremunte stutzten
Tal penan ag im oberen Flußgebiet der Ruhr uud ihrer Nebenflüsse.Insbesondere die steigende
Wasserentnahmeaus dem letzteren Flußgebiet macht eine möglichste Förderung der Anlage weiterer

^Im Jahre 1W8 war die Wasserforberungauf 282 Millionen°>i» gestiegen.
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Talsperren zur unbedingten Notwendigkeit. Finden doch von den nach den neuestenBerechnungen
auf 54 Millionen cdin schädlich weggepumptenWassermengenbisher nur 30,9 Millionen Ersatz
durch die iuzwischen erbauten oder im Bau begriffenenTlllspcneullnlagen,*) Mit Rücksicht darauf,
daß das Ruhrwasser seiner chemischen Zusammensetzungnach insbesondere für den industriellen
Betrieb weitaus geeigneterist, wie das Rheiuwasser, ist ferner mit einer daueruden Zunahme der
Entnahme des letzteren und einem hiernach wachsendenBedarf auf Bereitstelluug weiteren Tal-
sperrenraumes für die Zukunft mit Sicherheit zu rechnen.

Die Errichtung derartiger Talsperranlagen etwaigen Widersprüchen Privatinteressen
gegenüber zu ermöglichenund diese Anlage« auf eine rechtlich gesicherte Grundlage zu stellen, ist
Zweck des anliegenden Gesetzentwurfes. Diese gesetzlicheRegelung soll sich zunächst nur auf die
Provinzen Rheinland und Westfalen erstrecken, da die vorhin aufgeführten zwingendenuud dringenden
Gründe für die weitere Errichtung derartiger Anlagen, insbesonderefür die hochwichtige Trink- ?e.
Wasserversorgungbisher in keiner anderen Provinz in dem geschilderten Umfange hervorgetreten
sind. Auch liegen für die übrigen Provinzen noch keine so reichen Erfahrungen vor, so daß die
Einbringung eines derartigen Gesetzes für den ganzen Umfang des Preußischen Staates mit Rück¬
sicht auf die besonders gearteten Verhältnisse in den verschiedenenTeilen der Monarchie auf
Schwierigkeitenstoßen würde, deren Ueberwindunglange Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Für die
vorbenannten beiden Provinzen aber muß die vorgesehenegesetzlicheRegelung als ein Bedürfnis
anerkannt werden, das nicht schnell genug befriedigt werden kann.

Der hier vorliegende Entwurf, der sich nur auf die allernotwendigstenBestimmungen
beschränkt,soweit sie sich als unbedingt notwendig erwiesen habe», um die Errichtung und den
Bestand derartiger Talsperrunternehmungen und der mit ihnen im Zusammenhange stehenden
Wasserentnahmeanlagen zu sichern und dessen Aufnahme in ein später zu erlassendesallgemeines
Wassergesetz sich ohne weiteres vollziehendürfte, besteht aus 8 Abschnitten. Von diesen regelt der
erste den Begriff der Talsperren und die staatliche Aufsicht über derartige Anlagen.

Der II. Abschnitt enthält die grundsätzlichen Bestimmungen über die Unterhaltungspflichl
dieser Anlagen.

Der AbschnittIII führt eiu staatliches Verleihuugsverfahrenfür diese Anlagen ein, sofern
sie nach den bestehenden Vorschriften noch nicht genehmigungspflichtigsind.

Der AbschnittIV trifft Bestimmungenfür Wasserentnahmeanlagen,die in den Senkungs¬
kreis von Talsperranlagen fallen. Sie bezwecken insbesondere die Interessen dieser Anlagen mit
denen der Anlieger an den durch erstere Anlage in MitleidenschaftgezogenenGewässern in Einklang
zu bringen.

Der Abschnitt V enthält einige erweiterndeund erleichternde Bestimmungen des bisherigen
Enteignungsrechteszu Gunsten von Talsperrunternehmungen,

Der AbschnittVI umfaßt diejenigen Vorschriften, die für die Sicherung der zu Trink-
wnsserversorgungszwecken dienenden Talsperren in gesundheitlicherBeziehung unentbehrlichsind.

Der Abschnitt VII enthält einige aus dem praktischen Bedürfnisse heraus erwachsene Vor¬
schläge zur Erleichterung der Bildung von Talsperrgenossenschaften,die sich aus den Verhältnissen
des bergischen Landes ergeben haben.

Der AbschnittVIII endlich enthält die Bestimmung über die zuständigen Behörden.

*) Gegenwärtig sind im Ruhrgebiet zum Ausgleichder Schädigung durch die Wasserbefürderungder
Pumpwerle 10? Millionen odm Ttauwasser erforderlich, aber nur 32,4 Millionen et»» vorhanden. Eine
Aenderungwird durch den Ban der Möhnewlsperrel!W Millionen«l»n) und der Listertalsperre(22 Millionenedm)
eintreten, die sich z, Zt. im Vau befinden.
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II.

Die Wirksamkeit dieses Gesetzes soll auf Stauanlagen zur Ansammlung von W f«
beschränkt sein, die ihrer Bauart uach entweder eine Gefahr für d.e UMrl'egen n >n fch M n
oder den letzteren erhebliche wasserwirtschaftliche Schädigungen znfngen kom,en. '^ ^" ^u>wm
ist für oberirdische Anlagen ein bestimmtesFassungsvermögen oder die Hohe d r Staumauer
ein gewisses Maß hinaus Vorbedingung sür die Unterstellungunter Wses Gesetz

Bei uuterirdischeuAnlagen, die zur Aufstauung und Zuruckhaltuu v Grimdw st
dienen, kommennur die wasserwirtschaftlichen Schädigungen der Unter leger m F . Da d e
unter Umständensehr erheblich sein können, empfiehlt es sich auch diese leM n A^
Gesetz zu stellen. Aber ein einwandfreierNachweis über dm Umfang 'h^
Schädigungen wird jedoch nur schwer geführt werden können so daß e stch "Pftehlt. d.efe
lagen allgemein den beschränkenden Bestimmungen dieses Gesetzes zu ^"versem

Der Wortlaut Talsperre" soll ausdrücken, daß unter Wesen Begriff Wehranlagcn o. Y.

Stauanlagen, ^m" vollem znm anderen Flußufer reichen,ohne die Flußmederung ganz oder
zum Teil abzuschließen, nicht fallen.

^'"b 2 D er ^s,. h,,_, wfofern eine Abänderung der bisherigen gesetzlichenBestimmung,
als Talspe r" anderweitige gesetzliche «estm^gen ^ a de st d
bisher der Ortspolizei unterstellt waren. Dieser Rechtszustand war «'O ut al a. a ^
Polizeiorgane der kleinen Landgemeinden, in denen "e TaGerranlagen m ^
Fällen gelegen sind, ihrer Kenntnis und Vorbildung nach nicht geeignet '« ' /' ^ "7 '
für die Ueberwachnngund Genehmiguug derartiger Anlagen zu "b«''eh«en. ^ch ch'^ u O M.
mutet werden kann, sür die Beaufsichtigung,e. derartiger klagen, vodend^
m den meisten Fällen einen direktenVorteil nicht haben, geeignete Kräfte anzustellen.

ZU 8 2.

Die großen Gefahren uud die 'e?Ta"

Unterhaltung oder fonstiger Befchädigungeiner derartigen ^AW^ 2
sperre erwachsenküunen, lassen es gerechtfertigterscheinen,
und 3 dieses Paragraphen erweiterten Aufsichts- und Zwangsbefugmsseeinzuräumen.

Die hiernach erforderliche Berleihung^^
als integrierender Teil einer Triebwerksanlage anzusehensmd

nossenschaft stehen, da für die Genehmigung der ^re^
ordnung maßgebend sind, während die letzterendurch die allerhöchste Mneym.gu g
schaftsstatutesgenehmigtwerden. l^!l^„ des Titel 5 des Gnt°

Der Ausdruck ..Verleihung" ist mit 5"ckstcht auf d. Vor ch n ^s T^ ^
Wurfes eines Preußifchen Waffergefetzesvom Jahre 1894 s ^^ ^l u
«ahme dieses Gesetzes in das allgemeine Wassergesetz nach Möglichkeit zu erleicht

Z«ß4.

instanz nach Möglichkeit zu vereinfachen. Be» Talsperren, d,e nur zur ,
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dienen, dürfte die Zuständigkeit der Herren Minister der öffentlichen Arbeiten und für Landwirt-
schuft «. ausreichen,wahrend eine Beteiligung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts-- und
Medizinalangelegenheitenbei Trinkwassertalsperrenunter Berücksichtigung der hierbei in Betracht
kommendenerheblichen Gesundheitsinteressengeboten sein dürfte.

Von einer Aufnahme der weiteren Bestimmung des vorbenannten Titels des Wassergesetz»
entwurfes über die Verleihung H 69 ff. daselbst ist abgesehen wurden, um den Gesetzentwurf nicht
allzusehr mit Bestimmungen zu belasten, die voraussichtlichzu mancherleiBedenken Veranlassung
geben würden. Vielmehr erschien es zweckmäßiger, bis zur Inkrafttretung des allgemeinen Wasser
gesetzes die nähereu Bestimmungenhierüber der ministeriellenAusführungsanweisungvorzubehalten,
zumal die zurzeit in Kraft befindlichen, auf derartigen Anweisungenberuhenden Vorschriftenüber
die landespolizeilichePrüfung sich bisher als ausreichend erwiesen haben.

Im Hinblickauf die sich stetig mehrendenTalsperranlagen im rheinisch-westfälischenIndu¬
striegebieteerschien es erforderlich,die jetzt von Fall zu Fall erfolgendeministerielleAnweisungin
Verbindung mit der Genehmigungsbehördegesetzlich sicher zu stellen.

Zu 8 5.
Der § 5 enthält zwei grundsätzliche Abänderungen des bisherigen Rechtszustandes für

diejenigen Wasserentnahmeanlagen,die sich im Senkuugslreise einer Talsperre befinden oder welche
derartigewasserwirtschaftlicheSchaden anrichten,daß der Ersatz der letzteren durch Talsperranlagen :c.
von Staatsaufsichtswegen gefordert werden muß (vergleiche § 6 des Entwurfes).

!. Wird in diesen Fällen auch die Wasserentnahmeaus Privatflüsscn der staatlichenVer-
leihung allgemein unterworfen;

2. wird unter den vorbenannten Voraussetzungendie Wasserentnahme aus dem Mund¬
wasser der Niederungen der öffentlichen und Privatgewässer gleichfalls verleihungs-
pflichtig gemacht.

Beide Vorschriftensind sowohl in tatsächlicherwie auch in rechtlicher Hinsicht nach den
im rheinisch-westfälischen Industriegebiete gemachtenErfahrungen unbedingt erforderlich. Es liegt
kein Grund vor nach dieser Richtung die Anlieger an denjenigen Teilen eines Flusses, der Privat¬
fluß ist, besser zu stellen, als die Anlieger an den öffentlich rechtlichen Strecken eines derartigen
Flusses, welch' letztere nach den bisherigen gesetzlichen Vorschriften für die Anlagen für Wasserentnahme
bereits der staatlichenGenehmigungbedürfen. Auch ist es für die Wasserhaltung eines Flusses und
seiner hiermit verbundenen Verwertbarkeit in wasserwirtschaftlicher Beziehung völlig glcichgiltig, ob
eine Wasserentnahme,welche die wasserwirtschaftlichen Interessen weiter Kreise zu schädigen geeignet
ist, an einem Privat- oder öffentlichen Flusse, an dem privatrechtlicheuoder öffeutlich rechtlichen
Teil eines Flusses erfolgt. Maßgebend für das Eingreifen der staatlichen Aufsichtsbehördein
diesen Fällen können nicht mehr allein, wie dies offenbar im Lcmdrcchte und im Gesetze über die
Privatflüsse der Fall gewesen ist, die Schiffnhrtsinteressensein. Vielmehr kann nach der ganzen
Entwicklung,die die Wasserversorgungdes benannten Industriegebietes genommenhat, hierfür nur
der Umfang desjenigen Schadens maßgebend sein, der durch Wasserentnahmeanlagen der Allge¬
meinheit zugefügt wird oder zu besorgenist. Insbesondere erfordert der tatsächliche Zustand, wie
er sich beispielsweisezur Zeit schon am Ruhrflusse nach dieser Richtung herausgebildet hat, daß
der staatlichenAufsichtsbehörde in dem ganzen Niedcrschlagsgebiete dieses Flusses und seiner Neben¬
flüsse wirksame Mittel in die Hand gegeben werden, um die vorhandeneil Wasscrmengen,soweit
ihre Entnahme überhaupt zulässig ist, in gerechterund billiger Weise auf das gesamtein Frage
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kommende Versorgungsgebietverteilen zu können. Die gleichen Gesichtspunktewmnchdm
erweitertenSchutz der offen fließenden Stelle maßgebendsind, müs en aber "^'"^
gemachten Erfahrungen fiir den Schutz der sogenanntenGmndwafserstromê Mw^
Die am Rnhrstrom seitens der Ruhrstrombauverwaltungsowie dort und "wo ^
rat Professo I)., Intze seit Jahren gemachten Beobachtungenund tue m den leM I rm v n
dem Re ierungsbaumefftera. D. Link angestellten eingehenden UMer^
darüber, daß die früher von weiten Kreisen geteilte Ansicht mcht 7^°"/^
kann, nach der die in Flußtälern befindlichen sogenanntenGrundwasserstrmnem k«
baren Zusammenhang mit dem eigentlichen Flußwasser stehen sollten, "m^,
°m Boden des Flußbettes befindlichenSchlick von dem Grundwasstr des «'eg^
abgeschlossen sei. Nach den «orbenannten Untersuchnngen

dch?as"eigentliche Mßwasser in das Gruudwasser °es M«^
daß beispielsweisedas von den Wasserwerkenan der Ruh aus dem "3"", n

geförderte Wasser zum weitaus größten,Teil nichts anderes fft als ^ " ntüch 3^
Ruhr, das d rch das Ufergelände dnrchgesickert ist. Schädigt ^ernaH d Cn^
Grnndwassor eines Misses ebenso sehr seinen Wasserreichtum,«>e/'e '«tte WaMn n hme so
dürfte die Einführmig der gleichen gesetzlichenBeschränkungenanch für die Entnahme
Grundwasscrdem Rechte und der Billigkeit entsprechen

Die im Absatz 3 ausgeführtenAusnahmen entsprechen der V.ll^ d« «u «n
das gewöhnlicheNaß hinausgehende,die Allgemeinheitschäd.gende Wasserentnahmeunter ^e,t
mungen dieses Gesetzes fallen soll. V » «

Der znnehmendeBedar, des rheinisch^veMischen^M^s an ^ink- ««^
branchswasser ordert gebieterisch,die Mittel nnd Wege nach Mg,ch t n ebne . um ,

steigenden'Bedürfnis nachznkommen. Die Vefriedignng dieses «"'Z5 ^ ,^"^>2den.
Weise erfolgen, daß die bisherigen Wasserinteressen mcht m «"3« °ssi^ We^ wm aa t
Den em ig gangbaren Weg zn diesem Ziele für die Wasserwerke a„ d« ^.h ' en 'i m )
ragendstenUmfange diese Wasserversorguugobliegt, bietet d.e A"" e ""' ^^ ,.^g^biet
Notwendigkeitergibt sich für diejenigenStädte, deren W^
der Wupper erfolgt, nnd wird folgerichtig bei ^ 'f" ^"m mt^ n n Hiese Notwendigkeit
gebiet bedentende Wasserentnahmeanlagenznr geführt. Der-
hat für die Wasserwerke des Ruhrgebietes znr Gründung °es Nu^ 3 1 ^
artigen wirtschaftlichhochbedentfamennnd.Mentehr^ ^a.n.
Unterlage zn geben, ist Zweck des § 6. Er null den st""tUchen">wa ^.^
geben, die Was erentnal'newerkeznm Ersatz der von
gungen, sei es nnmittelbar durch Erbannng der znr Msgle'chung d Schad g n^ ^
Talsperr- ,e. Anlagen, sei es dnrch geldliche «eteilignng an der^ a ^ ) ^^
auf diese Weise diese im öffentlichen Interesse zu Eine
der privatrechtlichenSeite dieser Angelegenheitvon fftaatsaiffstcht s^ ' ^ ^
Einnahmequellefür den Staat foll felbstredendhierdurch mcht g ^' °"^^«ren «.) Ver-
auferlegte Wasserzins ausfchließlichzur Errichtung geeigneter ErsatzanlagenO 1P
Wendung finden

°»»nlch!«< »»,jcn«>N,ch°!»ich°Schad,,«,,, dn ,°G,,°n «°l„l,»!» »m»>
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mittels anderweitiger Beschaffungvon Wassermengenin ausreichenderWeise ausgeglichenund auch
diejenigenVorschriftendes bisherigenRechtes in Wegfall kommen müssen, die eine derartige Wasser¬
entnahme im Interesse dieser Drittbeteiligten grundsätzlich beschränkten. Es handelt sich hier ins¬
besondere um die Vorschriftdes Absatzes 2 des ß 13 des Privatflußgesetzes. Der damalige Gesetz¬
geber ist offenbar von der Voraussetzungausgegangen, daß ein Ersatz der entzogenenWassermengen
für die Unterlieget in nawi-a sich praktisch kaum werde ermöglichenlassen. Nachdem aber die
Folgezeit gelehrt hat, daß derartige Schädigungen sehr wohl durch zweckdienlicheAnsammlung der
bei Hochflutzeiten bisher nutzlos abfließendenWassermassen und durch eine rationelle Zuführung
dieser Wassermengenin den Zeiten von Niedrigwasferausgeglichen werden können, entfällt für diese
Bestimmung jeder Rechtsgrund in denjenigenFällen, in denen solche Veranstaltungen in genügender
Weise hergestelltund betrieben werden. Ohne diese gesetzlicheAbänderung würde der Bestand des
Ruhrtalsperrenvereins rechtlich dauernd in Frage gestellt bleiben und ebenfo die Begründung weiterer
auf die Wasserversorgungder Bevölkerunggerichtete Vereine auf ähnlicherGrundlage sich schwerlich
ermöglichen lassen.

Daß die Entscheidungüber die Frage, ob und inwieweit derartige Anlagen ihrem Um¬
fange und ihrer Betriebsweise nach geeignet sind, die vorerwähnten wasserwirtschaftlichen Schädi¬
gungen auszugleichen,dem ordentlichenRechte entzogen und ausschließlich den Verwaltungsbehörden
übertragen werden soll, entspricht einem praktischen Bedürfnisse, da diese das öffentliche Interesse
mitberührenden Fragen nur auf Grund allgemein wirtschaftlicherErwägungen und umfassender
technischer Kenntnisse auf diesem Gebiete beantwortet werden können und die hierzu geeigneten
Kräfte in der weitaus überwiegendenAnzahl den mit der Genehmigung und Beaufsichtigungdieser
Anlagen betrauten Staatsbehörden zur Verfügung stehen dürfen.

Z«s 8-

Zu s ».
Das Enteignungsrecht findet nach § 6 des Enteignungsgesetzesauch auf die Entziehung

und Beschränkung der Rechte am Grundeigentum Anwendung.
Dem entspricht die Vorschrift des vorliegenden 8 8. Der Grundsatz, daß Quellen und

unterirdischeWasseradernim öffentlichen Interesse enteignet werden können,befindet sich bereits im
«näe «vil Art, 643 sowie in sonstigenneueren Wassergesetzen (hcssifchesWassergesetz Art. 7). Die
Befugnis zur Enteignung der Fischereiin den Talsperren und in ihren oberhalb gelegenen Zuflüssen
rechtfertigt sich dadurch, daß gerade die Talsperren nach den bisherigen Erfahrungen vorzügliche
Laichschoureviere abgeben und zur Hebung des Fifchbestandeserheblichbeitragen. Es dürfte der
Billigkeit entsprechen,diese Vorteile den Unternehmern der Talsperren zuzuwenden, falls sie die
bisherigen Berechtigungenzum vollen Wert abgefunden haben.

Bei Talsperren, die zu Trinkwasscrzwecken dienen, läßt die Gefahr der Verschmutzung der
Talsperren, die durch unbeaufsichtigtesFischen bewirkt werden kann, diese Bestimmung im Gesund-
heitsinteressc in erhöhtem Maße erforderlich erscheinen. Es kommt hinzu, daß der Betrieb der
Talsperre den Interessen der Fischzucht besser Rechnungtragen wird, wenn die Fischereiberechtigung
dem Talsperiunternehmer selbst gehört.

Zu § 10.
Diese Bestimmung entspricht den Vorschriften des § 249 Abs. 2 des Entwurfes eines

Wassergesetzes vom Jahre 1894. Auf die Begründung dieser Vorschrift in der amtlichen Ausgabe
dieses Entwurfes wird verwiesen.
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Diese Nestimmungen sind den Vorschriften des oben benannten Entwurfes §8 252 und
257 angepaßt. Es wird gleichfallsauf die Begründung dieses Entwurfes Bezug genommen.

Zu ß 13.

Es empfiehlt sich, die Verleihung des Enteignungsrechtcsauf das tunlichsteinfachste zu
gestalten und aus diesem Grunde nach Möglichkeit zu delegieren. Mit einer Talsperranlage stnd
erfahrungsgemäßumfangreicheGrundstücksaukäufcverbunden. Um den an "^n derartigen ^au
sich anschließenden Grundstücksspekulationenmöglichst zu begegnen, ist die Entscheidung über o,e,es
Recht tunlichst zu beschleunigen.

ZU § 14»

Die Sicherung der Trinkwasfertalsverrenin gesundheitlicher Beziehungerfordert besondere
gesetzliche Schutzmaßregeln, insbesondereunter Berücksichtigung des Umstandet daß wart ge An¬
lagen zur TrinkwaserVersorgung weiter Volkskreise zn dienen bestimmt find und
«ahmen getroffen werden müssen, um einer gesundheitsschädlichen Verunreinigung der ausgestauten
Wllssermassen. soweit überhaupt angängig, zu begegnen. . . ^ . ..«^l^ilckpn «u-

Aus diesem Grunde müssen die Talsperren und ihre oberirdischen «nd ^
Asse völlig rein ehalten werden von Stoffen, die an sich geeignet sind a«^^ «ecke
hervorzurufen. Aber auch andere Stoffe können gesundheitsschädlich nach ihrer Menge oder Be.

chaffenheit^wir^ ^ ^ ^,^ ^.^ ^ ,.^ ^esMoffen find
empfiehltes sich, die Bestimmung darüber, welche Stoffe und welche Mengen unter dieses Verbot
fallen, der landespolizeilichenAufsichtsbehörde zu übertragen.

ZU s 15-

Die Abflüssevon Dungstätten und Abortgrnben sind, besonders ^n sich ^
von Kranken darnnt r befinden, eeignet, sowohl die oberirdischen und d,e «nlerMchen Ge asse,
darunter auch das Grundwasfer w gesundheitlicher Weise 5" verunreinigen nmch stmo « ^ «
Genuß für Menschen und Tiere «„brauchbar zu machen. W ist daher e "w^
Polizeibehörde di Befugnis beizulegen, über den bauliche..Zustand und ^^'f'un .war r
Anlagen besonders zu wachen und deren Eigentümern Auflagen zu machen, d.e geeignet stnd,
etwaige Schädigungen auszufchließcn.

Zu 8 in»

Aus dem gleichenGruude ist es notwendig, der ^°esp°lizeibeh^
hinsichtlich aller baulichen Anlagen beizulegen,die im Niederschlagsgebietemer ^ "was e taG e
errichtet werden, insoweit durch sie eine ^7 m" LMes o iMhörde
Wassertalsperreaufgestauten Wassermenge» zil besorgen ist. Es wird der Lanoc P z

hierbei überlassen bleiben lönneu, diejenigen Teile des Niederschlagsgewes genau zu bestimn
die ihrer Lage pp. nach von einer Nachprüfung allgemein entbunden werden tonnen.

Zu 8 18.

Die Sichernng emer Trinkwassertalfperreund der mit
M gesundheitlicher Richtung erfordert ferner eine «ehnuug des E^
die die Talsperren umgebenden Grundstücke insbesondere d" ^rg^
Umständen zu vermeiden, daß von diesen bei starken RegengüssenStoffe m die Sperre ymem34
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geschwemmt werden, die geeignetsind, die letztere zu verschmutzen, was ucuneutlich zu bcsurgcn ist,
wcun die Grundstückeandauernd landwirtschaftlicher Bearbeitung, insbesondereder Düngung unlcr^
liegen. Zur Verhütung derartiger Mißstände sind bisher zum Teil unter außerordentlichenOpfern
an fast allen Talsperren entweder breite Schutzstreifen oder, wenn eben angängig, die ganzen
umgebendenBeighänge angekauft und zum überwiegenden Teil aufgeforstet worden, da erfahrungs¬
gemäß der Waldbuden in besonders hohem Maße geeignet ist, die herabstrumcndcnWasscrmengcn
aufzunehmen und auf natürlichem Wege zu reinigen.

Aber auch darüber hinaus hat sich mehrfach das Bedürfnis herausgestellt, zur gesund¬
heitlichenSicherung der Talsperre die landwirtschaftlicheBenutzung der Grundstückeinsbesondere
hinsichtlichder Düngung und Bcweidung einzuschränken. Es ist dies teils bisher in der Haupt¬
sache unter große» Gcldopfern und außerordentlichenSchwicrigkeiteuim Wege gütlicher Einigung
mit den in Betracht kommenden Interessenten, teils auf dem sehr umständlichenund nicht zweifelt
freien Wege der polizeilichenAnordnung zur Durchführung gelangt. Es dürfte den berechtigten
Interessen sämtlicherBeteiligten entsprechen, in Zukunft auch am derartige Nutzuugseinschräukuugcu
das Eutcignuugsrcchtauszudchucu, das einerseitsdeu TalsperruMernchmer vor unbilligen Aufor-
derungcu der Grundstücksbesitzer schützt, andererseits aber auch den bctroffeuen Grundstücksbesitzer
für die Einschränkungseiner Nutzuugsmöglichkeit voll entschädigt.

Um die spätere Nutzbarmachung einer bereits fertiggestelltenTalspcrranlage zu Triul^
wasserucrsorgungszwccken zu ermöglichen, ist es notwendig, diese Entcignungsbcfugnisscauch auf
bereits fertige Anlagen auszudehnen, was nach der bisherigen Praxis nicht möglich war.

Zu 8 19.
Die Vorschläge dieses Paragraphen sind aus den praktischenSchwierigkeiten erwachsen,

die sich bei Gründung der Wnppertalspcrrcngenosscnschaftdadurch ergeben haben, daß durch die
dort herrschendeErbgewohnhcit die ideellen Eigentumsrechte der Triebwerke sich stellenweisein
unglaublicherWeise zcrspittcrt und manchmal überhaupt uicht klar gestellt werden können. Hieraus
hat sich die unter 1 vorgeschlagene Beschränkungder Ladung der Beteiligten auf die im Gründe
buche eingetragenenEigentümer und die Verpflichtungzur Bestellung eines Generalbevollmächtigten
zur Vertretung des betreffenden Triebwerkesin der Generalversammlungals notwendighcransgcstcllt.

Zu Absatz 2. Bei gewerblichen Betrieben, die zur Bildung eiucr Talspcrrcngcnosscnschast
vereinigt werden, gibt der Umfang der von ihnen besessenen Grundflächen und der Katastralrein-
crlrag dieser letzteren keinen geeigneten Maßstab zu ihrer Heranziehung zu den Kosten der Ge¬
nossenschaft. Dieser Kostenvertcilung kann vielmehr ausschließlichnur derjenige Nntzen zugrunde
gelegt werden, den die betreffendenBetriebe durch die besseren WasscrverlMuissc erfahren, welche
durch die auszuführende Talsperr- pp. Anlage herbeigeführtwerden.

Die unter Nr. 3 vorgesehene Bestimmung bezweckt, die nach der jetzigen Rechtslage vor»
haudeue Möglichkeitzu beseitige», daß bei der konstituierendenGeneralversammlung einer Tal-
spcrrcngenosscnschaft ein einzelner, noch so geringfügigbeteiligter Werkbesitzcr den im Voranschläge
ermittelten Vorteil und den Vcrteilungsmaßstab mit der Wirkung bcsireiteu kauu, daß das im
Gesetzevorgesehene umfangreicheSchiedögcrichtsvcrfahreunoch eintreten muß. Irgeud eiue Ver¬
gewaltigung der Minderheit ist durch die hier vorgeschlagene Bestimmung nicht zu besorgen, da ja
die Verteilungsmaßstäbc und die Voranschläge bei derart wichtigen Unternehmungen von den
Staatsaufsichtsbehördeu auf das sorgfältigstegeprüft werden und da ferner jedem einzelnen Werk-
besitz« nach Konstituierungder Genossenschaft der Widerspruchgegeu den ihm endgültig auferlegten
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Kostenbeitrcig. sowie der Nachweisvorbehaltenbleibt, daß der Beitrag seinem Nutzen nicht entspricht.
(Vergl. §§ 7 und 8 des Statuts der Wuppertalsperrengcnossenschaft.die analog in die weiter zu
«lassenden Statute» Aufnahme zu finden haben dürften.)

Zu §s 20 und 21.
Diefe Anordnungen entsprechen den jetzt geltenden Bestimmungen.
Nur der § 20 Absatz I enthält insoweit eine Ausnahme von diesen Bestimmungen,als

«ach ihr unter Umständen auch einem anderen Regierungs-Präsidentcn als dem des Llegcbeznkcs
der Talsperre die landcspulizcilichcnBefugnisse übertragen werden können. Dies ist zweckmäßig,
um in denjenigen Fälle,,, in denen es sich um mehrere nach einem einheitlichen Wntschaftsplan
geleitete Talfperrcmlagcn einer Genossenschaftoder fonstigen Vereinigung handelt, die aber m
verschiedenen Regierungsbezirkengelegen sind, auch die laudcspolizcilicheAufsicht in einer ^cise
gestalten zu können, daß sie den hiernach in Frage kommendenGcfamtintcrcffcn gerecht wird.
Diese Anordnung hat sich z. B. bei der Wuppertalspcrrengcnoffeufchaftdurchaus bewahrt, deren
Sperren zum Teil im RegierungsbezirkeTöln und Arnsberg gelegen sind, deren Aufsicht aber
nichtsdestoweniger dem Rcgierungs-Präsidenten zu Düsseldorf übertragen worden ist.

Anlage^«.
(Drucksachen. Nr. 27.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

eine Petition der Rheinischen Provinzialstraßenwä'rter an den Provinziattandtag um:
1. Gewährung eines höheren Wochenlohnes,
2. Regelung des Urlaubs mit Lohn,
3. Gewährnng einer Beihilfe von jährlich b Mart znr Beschaffne emes

UmHangs (Schutzmllntels).

Die Rheinischen Provmzialstmßenwärter haben die im AbdruckbeiliegendePetition an
den Pruvinziallandtag gerichtet, und zwar um:

1. Gewährung eines höheren Wochcnlohnes,
2. Regelung des Urlaubs mit Lohn. ^ ^ .. .- n«,s,„«,i8
3. Gewährung einer Beihilfe von jährlich 5 Mari zur Beschaffung eme> UmHangs

Die^era,7w?en ^andesbauämtern angestelltenErmittelungen h^n «geben, daß dw
Löhne der Straßenwärter mit Ausuahme von zwei Banämtern (Bonn und Prum) d . or ich n
Verhältnissenuud den sonstigenTagelöhnen entsprechen. In der Kommission«^ ^ erforder^
«He Zahlenmaterial vorgelegt werden. Seitens der vorgenannten "e Bäumn e, waren
bereits vor dem Bekanntwerden der Petition entsprechende2°h"«uf es^
genommen und für die Veranschlagungder denmächstigenStraßennnterhalt ngskosten ms Auge
gefaßt. Auch d e weitere B uämter beabsichtigen,obgleich, die Wärterlohne, me cmgefnhrt,
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hinter den ortsüblichen Tagelöhnen anderer Arbeiter nicht zurückstehen,in nächster Zeit noch
kleinere Lohnaufbesserungenfür einzelne Wärter vorzunehmen. Zu einer weiteren allgemeinen
Erhöhung der Wärterlöhne, wie sie von den Gesuchstellerngewünscht wird, liegt nach den übereil
stimmendenBerichten der Lnndesbauämtcr keine Veranlassung vor, zumal da die Rheinischen Pro-
vinzialstraßenwärter in mehrfacher Hinsicht weit günstiger gestellt sind, als andere Lohnarbeiter.
So wird den Wärtern z. V. für die auf Wochentage fallenden Feiertage, deren jährlich bis zu
16 in Betracht kommen können, der Lohn wie für die Wochentage gezahlt. Ferner erhalten sie,
wie später hier noch näher angegeben wird, ab und zu auf Antrag kürzerenUrlaub mit Lohn¬
zahlung und bei Erkrankungen oder bei Krankheitsfällenin ihrer Familie Unterstützungen,die je
nach der Dringlichkeitdes Falles öfter schon bis 150 Mark betragen haben. Eine ganz besondere
Wohltat genießendie Straßcnwcirter aber vor anderen Arbeitern dadurch, daß ihnen beim Eintritt
der Erwerbsunfähigkeit und des Alters weit höhere Invalidenbczüge als den sonstigen Arbeiter»
gewährt werden, und daß bei ihrem Ableben auch für ihre Hinterbliebenen eine angemessene
Fürsorge getroffen ist.

Was die Angaben in der Petition, namentlich in bezug auf die Haushaltungsausgaben
betrifft, so sind diese gar nicht allgemein maßgebend. In den meisten Bauämtcrn besitzt ein großer
Teil der Wärter ein eigenes Hans mit etwas Ackerland. Nach den vorliegenden Berichten der
Bauämter ziehen manche Wärter mehr landwirtschaftliche Produkte, als sie selbst gebrauchen,so daß
sie sowohl Vieh als auch Kartoffeln und sonstigeErzeugnisseverkaufenkönnen.

Hierbei muß ferner darauf hingewiesenwerden, daß das Arbcitsucrhältnis der Straßen¬
wärter ein dauerndes ist, und daß ihre Löhne nicht den Schwankungen,die in sonstigen Tagclöhncn
eintreten, nnterwurfeu sind. Während die Arbeitslöhne in Fabriken oder sonstigen industriellen
Betrieben :e. sich im allgemeinen der Nachfrage und der Konjunktur anpassen und demgemäß
steigen oder fallen, wird es für die Provinzialucrwaltung fchwer, wenn nicht unmöglichsein, eine
Herabsetzung der Löhne vorzunehmen,wenn eine solche durch die allgemeinen Verhältnisse des
Arbeitsmcnktcsgerechtfertigterscheinen sollte. Im übrigen kommt auch noch in Betracht, daß das
Arbeitsuerhältnis bei der Prouiuzialvcrwaltung an und für stch wohl auch ein angenehmeres und
leichteresist als das der Arbeiter in den Industriebetrieben,

Die in Vorstehendemangeführten Vorzüge des Wärterdicnstes machen sich auch deutlich
bemerkbarbeim Freiwerden von Wärterstellcn. Bewerbungen um einen derartigen Posten stehen
der Verwaltung im allgemeinen in reichlichem Maße, besonders aber in Gegenden mit geringeren
Lohnverhältnissenzur Verfügung. Tritt ein Wärter in einer solchen Gegend in den Ruhestand,
so bittet er oft um Einstellung seines Sohnes oder evtl. des Schwiegersohnes. Vereinzelte
Schwierigkeitenbei der Stellenbesetzuugergeben sich nur im Industriegebiet, wo die Arbeitslöhne
ail und für sich schon am höchsten sind.

Aus dein Angeführtendürfte nun hervorgehen, daß kein Bedürfnis vorliegt, und daß es
überhaupt auch uicht angezeigterscheint, dem Wunsche der Wärter auf allgemeine Lohnerhöhung
zu entsprechen. In der Petition ist noch der besondereWunsch ausgesprochen,daß den Wärtern
nach 10 jähriger einwandfreierDienstzeit der Wuchenlohnauf mindestens 1« Mark festgesetztwerde.
In 2 Bauämtern, in deren Bezirken sehr starke Indnstrie vorhanden ist, wird der Betrag von
wöchentlich18 Mark bereits seit längerer Zeit als Mindestsatzgezahlt und es kommt in anderen
industriereichenGegenden der Mindestlohn mehr oder minder zurzeit auch auf 18 Mark. Die
mehr ländlichen Bezirke mit gleichem Maße zu mcsseu, liegt nach den obigen Darlegungen keine
Veranlassung vor. Die Lebensbedürfnissesind dort geringer und billiger, auch steht dem Wärter
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immer so viel freie Zeit zm Verfügung, daß er seinen Wirtschaftsbetriebnebenbeibesorgen kann,
Durch die beantragt? Maßnahme würde sich bei dem heutige.: Warterstaude eu'e Mrausga e
von rund 42 300 Mark jährlich ergeben,deren Nufwenduug nicht zu rechlserngeu 'st. D« An mg
°uf Festsetzung eines Minimallohnsatzesnach 10 jähriger Dienstzeit ist als emer d°r ersten Schrttte
der Wärter anzusehen, eine gewisse Bemnteneigeuschaftzu erlangen Emem derart.M Bestrebn,
das bereits iu eiuer früheren Eingabe zum Ausdruck gekommen.st muß aber se"e« der ^
waltuug eutschieden entgegengetretenwerden. Der Wärter soll Arbe.ter ble.ben und d.e Arbeiten
verrichten, die er nach der Dienstanweisungverrichten muß.

Die in der Petition angeregte Urlaubsfrage einheitlichzn regeln, wird von den Landes-
bcmämternals nicht angezeigt erachtet. , ^

Wie sehr die Urlaubserteiluug vou deu örtlichen Verhält.nssen abhang.g st, eht schon
daraus hervor daß in einzelnen Bauamtsbezirken im Jahre bis jetzt nur Urlaub u 2 Tage
beantrag bezw. bewilligt worden ist, während in anderen Bez.rken e.ne Veml uw„g w u
14 Tagen - natürlich immer nur für eiuzelue Tage getrennt ^ statte md n h'
Landesbauämternwird hervorgehoben,daß die Festsetzung einer gew'sseu Zahl v n U l"bstagen m
Jahre iu den ländlichen Gegenden, wo der Wärter den Urlaub 5'/"^
Wucht, zu Härten führen könne, während die Wärter in mehr mdustnelleu
die an und für sich keinen oder doch nur selten Urlaub beanspruche«,zu
»u deu dienstfreienTagen veranlaßt würde... Es ist bis ,etzt
Beschränkungdes Urlmtbs von Wärtern hierher gelangt nnd l.egt deshalb ke.u Grund vor, von
dem bisher bewährten System der Urlaubserteiluug abzugehen. ^ ^. . ,„^^- „,„M

Was die erbetene Beihilfe zur Beschaffungeines UmHangs oder Schu mnte^ a> eh.
,v wird iu der Annahme, daß die Gesundheit der Wärter hierdurchgefordert '«"d ^n pM,
denjenigen Wärtern, die sich tatsächlich einen Regenmantel beschafft haben, e.ne '«h" ^
v°n 5 Mark zu zahle., uud zwar so lange, als sie nach der Entsche.dungder vorgesetzten D.enst
behörde ihren Mantel ordnuugsmäßig unterhalten uud benutze,,.

Falls alle Wärter von dieser Vergünstigung Gebrauch machen "e s stch um e
jährliche Mehrausgabe vou rund 4700 Mark handeln, die stch

daß die gegen die Einwirkung des Negeus geschütztenWärter ,hreu D.enst wegen durchuaßter
Kleidung seltener abbrechenund unterbrechenmüßten. m-„„wmn der Mäntel

Auch iu diesem Falle wird darauf zu halten sein, daß durch d.e Bem tzung d ^'
wner Nenmüformieruug der Wärter Vorfchnb geleistet wird, da anch 'est W /°Ntuse ,.r
Erlangung der Bemnteneigeuschaftvon einer großen Zahl von Wartern betneben wud.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernach zu beantragen:

"^ ^2^3,^1 nnd 2 erwähntenAnträge auf Gewährung eines höheren
Wochenlohnesund Regelm.g des Urlaubs mit Loh,, ablehnen

2. sich damit einverstanden erklären, daß d.e erbetene Vechl ° ^e .wtt>
Jahr zur Beschaffungeines UmHangs „ach den oöen dargelegten M.m°M
Straßcnwärtem gewahrt wird."

Düsseldorf, den 5. März 1910.
Der Provinzialausschuß:

^ .^ Dr. von Nenvers,
O. Graf Beissel von Gym.nck. z>«„deshaup.m°nn.

Vorsitzender.
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Betrifft:
Bitte der Rheinischen Straßenwärter

um:
1. Gewährung eines höherenWochenlohnes; Bonn, den 25. April 1909.
2. Regelung des Urlaubs mit Lohn;
3. Gewährung einer Beihilfezur Beschaffung

eines UmHangs.

Dem hohen Hause des Landtages der Rheinprovinz erlauben sich die Straßenwärter
der Rheinischen Provinzialverwaltung nachstehendesBittgesuch zur wohlwollenden Prüfung zu
unterbreiten.

Dem Herrn Landeshauptmann hatten die unterzeichnetenStraßenwärter eine Bittschrift,
die Erhöhung des Wochenlohnes, Zahlung des Lohnes für Sonntage und Einrangierung der
Straßenwärter mit einwandfreier Idjähriger Dienstzeit in die Klasse der Unterbeamten betreffend,
vorgelegt, welche jedoch die Ablehnung des Herrn Landeshauptmann erfuhr.

Die Ablehnung dieser Bitte, von der die unterzeichnetenStraßenwärter in der General¬
versammlung zu Bonn am 25. April d. I. durch die in Abschrift beigefügte Verfügung des Landes-
bauamts IV Kreuznachvom 17. April 1909 Nr. 1172 Kenntnis erhielten, wurde vou den Bitt«
stellern hart empfunden.

In vorgenannter Verfüguug ist ausgeführt: „Die angcstellteu weitgehendenErhebungen
haben ergeben, daß eine Erhöhung der Wärterlöhne im Laufe der Zeit im allgemeinenden sonstigen
örtlichenLohiwerhältnissenentsprechend stattgefunden hat.'

Wir RheinischeStraßenwärter haben unseremArbeitsbuchegemäß eine Arbeitszeit: vom
1. April bis 1. Oktober von vormittags 6-12 Uhr und nachmittags von 2—7 Uhr mit Ruhe¬
zeit vor- und nachmittags je eine halbe Stunde, im Monat März und Oktober vormittags von
6—12 Uhr und nachmittags von 1^2—6 Uhr mit Ruhezeit vor- und nachmittags je eine Viertel¬
stunde, und für November bis einschließlich Februar vormittags von Tagesanbruch bis 12 Uhr
und nachmittags von 1 Uhr bis Eintritt der Dunkelheit ohne jede Ruhezeit vor- und nachmittags-
Die Zeit für den Weg nach und von der Arbeitsstrecke ist nicht in die Arbeitszeit eingerechnet.
Hieraus geht hervor, daß der Straßenwärter den ganzen Tag über von früh bis spät in Wind
nnd Wetter auf der Straße sein muß. Da die Mittagspause bei den meist großen Entfernungen
zwischenArbeitsstelle und Wohnung (bis 7 Km) dem Straßenwärter in den wenigsten Fällen
gestattet, sein Mittagessen in seiner Behausung einzunehmen,so ist er genötigt, sich meist mit Brot
und Kaffee auszuhclfen, was seiner Gesundheit gewiß nicht zum besten gereicht; oder er müßte
sich, wenn Gelegenheit vorhanden ist, in einer Wirtschaft etwas Wurmes geben lassen, wofür ihm
allerdings die Mittel fehlen.

Welche Anforderungenan einen Straßenwärter in jeder Beziehung gestellt werden, zeigt
ein Blick in die Dienstanweisung für die Straßenwärter der RheinischenProvinzialverwaltung
von l904. Er muß alle Straßenunterhaltungsarbeiten selbständig ausführen können und
in der Baumpflege Bescheid wissen, da der Straßenmeister bei den großen Aufsichtsbezirken die
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meisten Arbeiten nicht persönlich leiten kann, sondern sich nur mit einer kurzen Anleitung
begnügenmuß. Hieraus geht hervor, daß sich nicht jeder gewohnliche Erdarbeiter zum Straßen-
Wärter eianet

Wir beziehen einen Wochenlohn, der je nach der Gegend sehr^ verschiedenist von
13 Mark 20 Pf. bis 22 Mark 80 Pf. oder pro Jahr 686 Mark 40 Pf. beM 1185Ma
60 Pf. Dieser Lohnunterschiedist verhältnismäßig sehr groß. Die Lebensmittel stnd aber au
dem Lande, sei es in der Eifel, auf dem Hunsrückenoder im Westerwald, ebenso teuer w.e m

^" ^" Nwnnt man z. V. einen Wochenlohn von 16 Mark 20 Pf. - 842 Mark 40 Pf^ pro
I°hr. welcher Lohnsatz vielfach gezahlt wird, und eine Straßenwärter anul.e von 7 Köpft 'd.e.hre
Wohnung in der Eifel, auf dem HuusrUckenoder im Westerwald hat, so ergibt stch eme Haus-
hnltungsausgabe von:

1. für Wohnung (1 Küche, 1 Wohn- und 2 Schlafzimmer) . ^. 150 Mark - - Pf.
2. für Brot (pro Woche 5 Stück zu je 4 Pfd. u 70 Pf. ^ ^

3 Mark 50 Pf.) pro Jahr . . . - - - - -^ - ' ' '
3. für Fleisch (pro Woche 6 Pfd. u 70 Pf. - 4 Mark 20 Pf.)

pro Jahr.............' , «^ ,
4. für Butter (pro Woche 1'/2 Pfd. ul Mark 10 Pf.-1 Mark ^ ^ ^^

65 Pf.) pro Jahr...........' „. ^ '
5. für Kartoffeln pro Jahr 2? Zentner 5 2 Mark 80 Ps. . - 75 ., ^ .
6. für Kaffee pro Woche 60 Pf........- ' '
7. für Reis, Salz, Nudeln, Hülsenfrüchteuud sonstige kleinere ^ ^ ^

Gemüse ............... ar, ' — ,
8. Brennmaterial und Licht ............< ^ " __ '
9. Bekleidung ............... ^ ^ ^

10. Steuern und Versicherungsprämien ........ ^ "
11. Kranken- und Sterbekasse ........../"^V^^m^I^Ns

Summa der Ausgaben 114l Mark 49 Ps.
„ Ein,iah,nn^842^^^40^^

mithin "ein Fehlbetrag von 299 Mark 09 Pf.

Daß eine Anfbessernngder Wärterlöhne dringend notwendig ist, dürfte vorstehendes
Beispiel zur Genüge beweisen. ^..l>^«s,«simsl? mit Lobn in der

Auch wird es unser aller Wunsch sein, wenn We Nrl «bsv'^
ganzen Provwz gleichmäßig geregelt wären. ch ml" Tage
°delloser Führung zur Bestellung ihrer 'wendigen Mm ben.1 13 d , )^ ^,^

Urlaub mit Lohn pro Jahr. Dagegen erhalten die War e: ""^ .A^" , <g ^,
«°hn, wenn sie persönlich irgendwo erscheinenmüssen z. B. bei Gericht Swndesamt,
"ssen usw. Hierin liegt für die Wärter einzelner Bauämter eine große Harte.

uns nach ^^ einwandfreierDienstzeit einen W°^°^ ^ 33
in wollen. Auch bitten wir noch um Gewährung emer Beihilfe ä'_f^
v°n jährlich 5 Mark, da der Straßenwarter nach 8 9 der vorangefuhrtenöienstanm g
bei Regenweiter die Arbeitsstellenicht verlassendarf.
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Wir versichern durch Fleiß und treue Pflichterfüllung uns der Erhöhung des Lohnes
stets würdig zu zeigen.

In der festen und frohen Hoffnung, diesesmal ihre gewiß berechtigtenBitten erfüllt zu
fehen und dadurch der größten Not in diefer teuern Zeit enthoben zu fein, zeichnen

ganz gehorfamst

Die Straßenwiirter der Rheinprovinz.
(Es folgen in der Urschrift die Namen von 721 Wärtern

aus allen Landesdauämtern,)
An

den Provinziallandtag der Rheinprovinz
zu

Düsseldorf.

Anlage 27.
(Drucksachen. Nr. 28.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Erlaß eines Gesetzes über die Verpflichtung zum Besuch ländlicher Fortbildungsschulen.

Die Landwirlschaftskllmmerder Rheinprovinz hat unterm 31. Dezember 1909 folgendes
Schreiben an den Herrn Ober-Präsidenten gerichtet.

Die wiederholten eingehenden Beratungen, welche der Frage des ländlichen Fort¬
bildungsschulwesensin letzter Zeit in der Landwirtschaftskammerzuteil gewordensind, haben
zu der Ueberzeugung geführt, daß die behördlicherseitsbeabsichtigte Neugestaltung des länd¬
lichen Fortbildungsschulwesensinbezug auf Organisation, Auswahl des Unterrichtsstoffesund
Ausbildung der Leiter und Lehrer nur dann zum Ziele führen wird, wenn auch unserer
Provinz die gesetzliche Handhabe zur Ginführung des sogenannten fakultativen Schulzwanges
gegeben wird, ähnlich, wie dieses bereits für die Provinzen Hesfen-Nassau und Hannover
geschehen ist.

Diese Ueberzeugunghat sich auch in sonstigen maßgebendenKreisen der Provinz immer
mehr Bahn gebrochen. So hatte eine diesbezügliche Rundfrage der Landwirtschaftskammer
bei sämtlichen landwirtschaftlichenLokalabteiluugen der Provinz folgendes Ergebnis: Von
65 Lokatabteilimgenhaben 62 geantwortet. Von diesen sprachen sich 55 bedingungslos für
die Einführung des Pflichtbesuches ländlicher Fortbildungsschulen aus.

In gleichemSinne hat sich der Zentralvorstcmd des landwirtschaftlichenVereins für
Rheinpreußen in feiner Sitzung am 28. Juni ds. Is. geäußert und eine bezügliche Resolution
der Landwirtschaftskammerzugehen lassen.

Die XIII. Hauptversammlung der Landwirtschaftskammerhat daraufhin in ihrer
Sitzung am 17. ds. Mts, den nachstehenden Antrag ihres Vorstandes einstimmig zum
Beschluß erhoben:



Anlagen zu den Si tzungsprotokollen. Nr. 27. 273

„Die Hauptversammlung der Landwirtschaftskmnmerwolle sich dafür aussprechen, daß
nach dem Vorgange des für die Provinz Hannover erlassenenGesetzes vom 25. Januar 1909
für die Rheinprovinz ein Gesetz erlassenwerde, welches den Gemeinden die Befugnis zuer¬
kennt, durch statutarischeBestimmung für die nicht mehr schulpflichtige unter 18 Jahre alte
männliche Jugend die Verpflichtung zum Besuche einer ländlichen Fortbildungsschulefestzusetzen.

Das in dem angeführten Gesetz enthaltene Verbot des Sonntagsunterlichts ist jedoch
auf die Rheinprovinz nicht zu übernehmen, sondern die Erteilung des Unterrichts an Sonn-
und Feiertagen gleichfalls der statutarischen Regelung der einzelnen Gemeinden mit der
Maßgabe zu überlassen, daß während der Zeit des Hauptgottesdienstes Fortbildungs¬
unterricht nicht stattfinden darf."

Eure Exzellenz bitte ich gehorsamst, diesen Antrag der Landwirlschaftskammerder
zuständigenZentralbehörde befürwortend unterbreiten zu wollen.

Der Herr Ober-Präsident hat dem Landeshauptmann unterm 27. Januar hiervon mit dem
^suchen Mitteilung gemacht, eine Aeußerung des Provinziallandtages zu dem Antrag der Land-
wirtschaftskllmmer herbeizuführen. Dabei hat der Herr Ober-Präsident den nachstehendenErlaß
des Herrn Landwirtschaftsministersvom 18. Januar 1910 mitgeteilt:

Dem Vernehmen nach hat sich die Landwirtschaftskammerzu Bonn m ihrer letzten
Nollversammluug mit der Einführung des Besuchszwcmgesfür die rhem:schm landlichen
Fortbildungsschulenbeschäftigt. Ans diesem Anlaß will ich Eure Exzellenz darüber nicht im
Zweifel lassen, daß ich die Schaffung einer gesetzlichenGrundlage für d,e Einführung des
Besuchszwanges an den ländlichen Fortbildungsschulen nach dem Muster der für Hessen-
Nassau und Hannover erlassenen Gesetze als eine der ersten Voraussetzungenfür eine gedeih¬
liche Ausgestaltung und Betütigung des ländlichen Fortbildungsschulwesensm der Rhem-
Provinz erachte. ,

Ein entsprechender Antrag der zur Vertretung der provinziellen Interessen berufenen
Organe (in erster Linie des Provinziallandtages, der Landwirtschaftskammerund der Hand¬
werkskammer)würde demgemäß auf meine Unterstützung umsomehr rechnen können, als in
ihm dafür die sicherste Gewähr liegen würde, daß bei den beteiligten Bevölkerungskmsen
das zur erfolgverheißendenWirkung eines derartigen Gesetzes notwendige Interesse und ^er-
ständnis für Bedeutung und Notwendigkeit der Fortbildungsschulem ausreichendemMaße
vorhanden ist.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hierzu folgendes zu berichten: . „ ^ .„
Für die in gewerblichen Betrieben beschäftigten jugendlichen Arbeiter ist durch 8 120

Neichsgewerbeordnungder Besuch von Fortbildungsschulen vorgesehenund den Gemeinde oder
weiteren Kommunalverbändendie Befngnis gegeben,anzuordnen, daß d.e Arbeiter verMchM sind,
use Schulen zu besuchen. Hierdurch ist erreicht worden, daß in den Städten durchweg 3°^

bUdungsschuleu bestehen, sofern dort jugendlichegewerbliche Arbeiter m g«ß«er Anzahl vo Mde»
Wd. Anders liegen die Verhältnisse auf dem Lande. Hier kommt die Errichtung werbl.ch
Fortbildungsschulennicht iu Betracht, weil die Zahl gewerblicher Arbeiter zu ger.ng ist ^
Fortbildungsschulenbestehen nur in verhältnismäßigwenig Gemeinden. Die Zahl d" ^ ^°Y
vorhandenen ländlichen Fortbildungsschulen ergibt sich aus der
welche der Begründung des im Januar d. Is. dem Herreuhaus
Gesetz, betreffend die Verpflichtung zum Besuch ländlicher Fortbildungsschulenm der Provmz Schlesien.

^,,



274 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 27.

Provinzen

l.

Ostpreußen .
Westpreußen.
Brandenburg
Pommern. .
Posen . . ,
Schlesien . .
Sachsen . .
Schleswig-Holst
Hannover. .
Westfalen. .
Hessen-Nassau
Rheiuprovinz
Hohenzollern.

Zahl
der

Schulen

1896

:>,

<
3

:!!
:^l
!,
50

320
206

51

«7!>

190?

3.

474
98

, ,',

272
::.,!
,,3
212
452
230
657
304

3485

3°hl

Schüler

1896

',,
1907

213
910
.3-,
:!»>

1962
138

4 518
8 791

504

1331?

4 366
954

1864
930

3 024
7179
1731
1832
6 375
3 861

1268?
5 678

538

51019

Zunahme
seit 1896

Schn>
>en

<>,

Schu¬
le,

17!

, ?,'<
99

3,,
?'.!

319

l!!!7
98

2

2 610

4 366
863

1 »38
905

2 811
6 269

996
1448
4 393
3 723
8169
1887

34

37702

Zahl der

Land-
ge¬

mein->>>'„
8,

5 065
1985
3 114
2 078
3122
5 133
2 959
1701
4 015
1499
2 218
3151

122

Guts'
be¬

zirke

2 430
1300
1957
2 459
1909
3 756
1157

354
325

21
278

9

36162 15955

Zu¬
sam¬
men

w.

7 495
3 285
5U7l
4 537
5 031
8 889
4116
2 055
4 340
1590
2 496
3151

131

5211?

Aus 100
Landge¬

meinden und
Gutsbezirte

entfielen
Schulen

1896

!!.

0.,.

0.,,,'

!

3

6.«

1907

!2,

3„

10«

26,»
9,»5

40,.

Reihenfolge der Provinzen
der Zahl der Schule"

!!l«h

1896

M,

Hessen-Nassau
Rheinprovinz
Hannover
Hohenzollern
Schleswig-Holst.
Sachsen
Schlesien
Posen
Westpreußen
Westfalen
Pommern
Brandenburg
Ostpreußen

Hesse«
,Nllss"'

Ostpreußen
Hannover
Schlesien
Rheinpro«"'i
Posen
Westfalen
Schleswigs
Brandenburg
Sachsen
Pommern
Westpreußen
tzohenzolle"

Nach dieser Statistik gab es im Jahre 190? in der Rheinprovinz 304 ländliche Fort¬
bildungsschulenmit 5678 Schülern; es entfielen also auf 100 Landgemeinden 9,65 Schulen-
Von den 304 Schulen waren im RegierungsbezirkAachen 123, Coblenz 44, Cöln 43, Düsseldorf
33, Trier 61. Es wäre nun unrichtig aus diesen verhältnismäßig geringen Zahlen zu schließen,
es bestehe auf dem Lande das Bedürfnis nach Weiterbildung und Erziehung der schulentlassenen
Jugend in geringerem Grade als in den Städten. Die kleine Zahl der Schulen erklärt sich
vielmehr aus der bisher noch mangelhaften Organisation des Fortbildungsschulwesensauf dem
Lande und namentlich aus dem Mangel des Schulzwanges. Dieselbe Beobachtung ist in anderen
Provinzen gemacht worden. Deshalb haben die Provinzen Hessen-Nassau und Hannover auf
Antrag ihrer Landtage bereits 1904 bezw. 1909 Gesetze erhalten, welche die Möglichkeit geben,
den Pflichtbesuch der ländlichen Fortbildungsschulen durch Gemeindestatut einzuführen. Die
Provinziallandtage von Westfalen und Schlesien haben im verflossenenJahre den Erlaß eines
gleichen Gesetzes für ihre Provinzen erbeten. Für Schlesien hat die Königliche Staatsregierung
im Januar 1910 dem Herrenhaus den Entwurf eines entsprechenden Gesetzes vorgelegt. In der
Begründung zu diesem Gesetzentwurfspricht sich die Regierung über Bedeutung, Zweck und Ziel
der ländlichen Fortbildungsschule» sowie über die Notwendigkeitund Ausgestaltung des Besuchs-
zwange« aus, wie folgt:

„Die Fortbildungsschuleist bei der im Zunehmen begriffenenZuchtlosigkeit und Verrohung
der Jugend als Erziehungsmittel der schulentlassenen Jugend geradezu unentbehrlich geworden.

Ihr fällt die wichtige Aufgabe einer sittlichen Festigung und Hebung der heranwachsenden
Jugend nach der Entlassung aus der Volksschule zu; sie soll auf die jungen Leute über da« schul¬
pflichtige Alter hinaus einwirken und dazu beitragen, die in diesem Lebensalter jeglicher Beein<
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flussung leicht zugänglichenJünglinge vor den Verführungen und Verleitungen mannigfacherArt,
denen sie heutzutage mehr denn je ausgesetzt sind, zu schützen. Gerade letzteresMoment spielt in

'der industriell, bergbaulich und gewerblich durchsetzten Provinz Schlesien und ihrer starken, ja
stellenweise sehr dichten Bevölkerungeine nicht zu unterschätzende Rolle.

Diese erziehliche Einwirkung der Fortbildungsschule kann insbesondere durch sportliche
Veranstaltungen (Spielen, Turnen, Singen, Ausflüge u. dergl. m.) im Anschlußan den Unterricht
oder in besonderenunter Mitwirkung der Lehrkräfte und anderer Jugendfreunde gegründetenVer¬
ewigungen eine wirksame Unterstützungerfahren.

Nicht minder bedeutsamist die Aufgabe, die der Fortbildungsschuleals Mittel zur beruf¬
lichen Fortbildung der schulentlassenen Jugend auf dem Lande zugedacht ist. Der verschärfte Kon¬
kurrenzkampfdes wirtschaftlichen Lebens erfordert in allen Kreisen und Schichten der ländlichen
Bevölkerung äußerste Anspannung der Kräfte und insbesonderevom Landwirt eine rationelle An¬
wendung aller technischen Hilfsmittel des Landbaues, wenn wirtschaftliche Erfolge erzielt und der
Bestand des Betriebes gesichert werden sollen, Diesen erhöhten Anforderungen wird derjenigeum
f° eher zu genügen vermögen, der eine gediegene Schul- und fachmännische Ausbildung genossen
hat, die ihn befähigt, den ursächlichen Zusammenhang und die Bedeutung der den lcmdwirtschaft-
l'chen Betrieb beeinflussenden Faktoren zu erkennen und zu übersehen. Dies trifft heutzutagefür
Groß- und Kleinbetrieb zu; auch der kleine und kleinste Landwirt muß sich die neuzcitlichen Fort-
schritte in Bodenkultur, Düngung, Fütterung usw. zunutze machen, wenn er fortkommen will. Beim
bauerlichen Wirte bedarf es bekanntlichnicht fetten geraumerZeit, bis er zu dieser Einsicht gelangt
'st- Andrerseits muß aber auch anerkannt weiden, daß es ihm die Verhältnissein der Regel auch
nicht gerade leicht machen, sich die als erforderlicherkannten Fachkenntnisse zu verschaffen oder sie
fortlaufend zu vervollkommnen. Dem Kleinbauern ist es insbesonderehäufig nicht möglich, seinen
Söhnen die Vorteile des Besuchs einer landwirtschaftlichenFachschule (Winterschule)angedeihenzu
lassen; vielmehr muß sich die weit überwiegendeMehrzahl aus mannigfachen,als bekannt voraus¬
setzten und deshalb hier nicht auszuführenden Gründen, mit einer geringeren Ausbildung ihrer
Söhne begnügen. Um fo wichtiger ist es, in der ländlichen Fortbildungsschule eine Einrichtung
^ haben, die für diesen Zweck bis zu einem gewissen Grade einen wenn auch bescheidenen Ersatz
zu bieten vermag.

Wenn sich die Fortbildungsschule auch darauf beschränken muß, die auf der Volksschule
erworbenen Kenntnissezu befestigen und zu vertiefen, so versucht sie diese Aufgabe doch in tunlichst
enger Anlehnung uud steter Rücksichtnahmeauf die beruflichenInteressen ihrer Schüler zu lösen.
V" sachgemäßer Auswahl des Lehrstoffesund zweckentsprechenderUnterrichtsmethodewird die land-
lHe Fortbildungsschuleihren Schülern demgemäß eine Fülle von Anregungen und Belehrungen
Mitzugeben vermögen, die später im praktischen Berufsleben mit Vorteil verwendet werden können.
A'cht nur Winke und Anleitungen zum Verständnis der wichtigsten Vorgänge im Tier- und
Pflanzenleben (Fütterung und Pflege der Haustiere, Bodenbearbeitung, Düngung, Pflanzentrant-
heiten u. dergl. m.) vermag die Fortbildungsschulezu bieten, sondern sie ist vornehmlich ««ch dazu
Eignet und berufen, die heranwachsendeJugend zu nützlichenGliedern der Gemeinde und des
Maates zu erziehen. Ueber Fragen aus dem Gebiete des landwirtschaftlichenGenossenschllftswelens,
°es sozialen Versicherungswesens,über Verlehrseinrichtungenund vieles andere wird zweckmäßig m
d« Fortbildungsschule zu unterrichten sein. Ebenso sollte Gelegenheit genommen werden die
heranwachsende Jugend über Verfassungund Verwaltung des Staates, über Rechte und Pflichten
bes Bürgers in Staat und Gemeinde, über die Leistungen des Staates für den einzelnen und die
Gesamtheit usw. zu belehren.
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Diese kurzen Andeutungen werden genügen, um die bedeutsame Aufgabe der Fortbildungs¬
schule für den Einzelnen und die Gesamtheit, für Staat und Gemeinde, für Land- und Volks¬
wirtschaftdarzutun, und darauf hinzuweisen,wie sehr die ausgiebige Nutzbarmachungdieses Hilfs¬
mittels der sozialen Fürsorge für die Jugend im allgemeinenund staatlichen Interesse liegt.

Das Vorhandenseinder landlichen Fortbildungsschuleallein genügt indessen nicht, um die
Wirkungen dieser segensreichen Einrichtung sicherzustellen.

Mangelndes Verständnis für die Nützlichkeit des Fortbildungsschulunterrichtsführen häufig
dazu, daß die Jugend sich dem Besuch der Fortbildungsschule entzieht. Auch fehlt leider in vielen
Fällen den Eltern die nötige Autorität gegenüber den Kindern, um letztere zum regelmäßigen
Besuch der Fortbildungsschulezu bringen: nicht selten lassen sich die Eltern auch aus wirtschaft¬
lichen Motiven und mangelnder Ginsicht verleiten, ihre Kinder der Fortbildungsschnlefernzuhalten.
Diese bedauerlichenaber, wie nicht geleugnet werden kann, in weitem Umfange bestehenden Miß¬
stände müssen die Wirksamkeit der Fortbildungsschulezu einem guten Teile lahmlegen und vor
allem eine gedeihliche Entwickelungdieses Unterrichtszwcigeshindern.

Das Fehlen eines Schulzwanges führt dazu, daß der Unterricht an Fortbildungsschulen
nicht selten ausgesetzt oder ganz eingestellt werden muß, weil sich die Schüler nicht in ausreichender
Zahl eingcfunde»haben. Neu errichteteSchulen müssen häufig bereits im zweiten Winter ihres
Bestehens wegen Schülermangels oder unregelmäßigenBesuchs wieder aufgehoben werden. Unter
dicfen Verhältnissen ist ein ersprießlicherUnterricht sehr erschwert und die Arbeitsfreudigkeit des
Lehrers muß darunter leiden, ganz abgesehen davon, daß die in ihrer Gesamtheit recht ansetzn»
lichcn finanziellen Aufwendungendes Staats und der Gemeinden nutzlos gewesen sind.

Diesem Uebelstcmdc läßt sich nur durch Schaffung eines Vesuchszwanges abhelfen und
zwar muß dieser Zwang Eltern und Schülern gegenüber zur Anwendung kommen, wie es der
vorliegendeGesetzentwurfvorsieht.

Die Bestimmungendes Entwurfs stimmen in der Hauptsache mit den Vorschriften des
für Hessen-Nassauunter dem 8. August 1904 erlassenen Gesetzes, betreffenddie Verpflichtungzum
Besnch einer ländlichen Fortbildungsschule,wörtlich überein. Dieses Gesetz hat sich durchausbewährt.
Zahlreiche Gemeiuden der Provinz Hessen Nassau haben von der gesetzlichen Befugnis Gebrauch
gemachtund die Zahl der Schulen hat sich in den wenigen Jahren seit Erlaß des Gesetzesmehr
als verdoppelt, die der Schiller nahezu verdreifacht. Es erscheint somit nicht nur unbedenklich
sondern ratsam, die Fassung dieses Gesetzes auch für die Provinz Schlesien zu wählen.

Vor allem ist an dem wichtigenGrundsätze, daß die Entscheidungüber die Anwendung
der gesetzlichenBefuguisscin die Hände lokaler Instanzen, die die Verhältnisse und Bedürfnisse
der beteiligten Vevölkerungstreisegenauesten»übersehenkönnen, gelegt wird, festgehalten. Es wild
dadurch möglich, die Verpflichtungzum Besuch der ländlichen Fortbildungsschule auf solche Ge¬
meinden, Kreise oder Teile eines Kreises zn beschränken, in denen ein Bedürfnis hierzu tatsächlich
vorhanden ist und die wirtschaftlichenVerhältnisse eine derartige Maßnahme gestatten. Indem
die Beschlußfassungüber die Einführung des Vesuchszwangesden Verhältnissen nahestehenden
Instanzen zugeschoben wird, ist eine ausreichende Gewähr dafür gegeben, daß den angefühlten
GesichtspunktenRechnung getragen wird und der Fortbildungsschulzwangnur dort zur Anwendung
gelangt, wo es d.er ausgesprochene Wunsch der Bevölkerungist und demgemäß die Einsicht über
die Notwendigkeitund den Nutzen der Fortbilduugsschule genügend verbreitet ist. Für solche
Verhältnisseaber Vorkehrungen zu treffen, die den Bestand und die Entwickelung des ländlichen
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F°rtbildungsschulwesensvon dem guten Willen der schulentlassenenI«gwd ««d v°n sonsügm
äußeren Beeinflussungenunabhängig machen, erscheint geradezu als eme Pflicht der verantwort-
lichcn Faktoren der Staatsverwaltung." ^ ,^ ,., «^ f,.g

Diese Ausführuugen treffen auch für die Rheiuprovinz zu. Aus ,hnen g.b stch d
die ländlichenFortbildungsschulenkeinen landwirtschaftlichen 3^«^^ er^
landwirtschaftlichenWinterschulen sowie den Wein- und Obstbauschulm ke.ue Konk rez machn
werden. Auch sollen sie ja nicht allein den Sühnen der Landmrte °« '^m ^
aller Erwerbsklasfen, soweit sie uicht anderweit entsprechenden Unterr.ch erha t Der U^
soll nur im Winter albjahr an 2 Tagen in der Woche, tunlichstm en

°s ist also anch die Befürchtung, daß die Arbeitskräfte den Landwnten zn '^^ ^ «"^
unbegründet. Hervorzu eben ist ferner, daß der Antrag nicht den ^chuzwang hn "^ m
führen will; er beabsichtigt vielmehr, um den Gemeinden die
ist die Gewähr gegeben,daß er nur da eingeführt wird, wo stch em ^mfm da^^
wo die Verhältnisse es gestatten. Die Kosten der
übrigens pflegt die Staatsregierung leistungsschwachen Gememden Bellillfeu h - zu ^ n,

D r Provinzialausschuß trägt aui Grund dieser Erwägungen ke.n B ukm wn Htta
der beizutreten. Das in diesem Autrag erwähnte Gesetz für du Provm,
Hannover hat folgendenWortlaut: , ., .^ ,,>s.« cH,,^

p.chtigen^^3^^^^^

V«pstichtuugen zn bestim.uen nnd diejenigen ^fchr^n zu ^lchm ^ we«e ^
Ordnung in der Fortbildungsschuleuud e,u gebnhrllchesVerh"^ d ^) g

wird. Von der durch statutarischeBestimmnng be^ndeteu^ H 'g z m ^
einer Fortbilduugsschule sind diejeuige» befreit, welche d.e »«cch'gung n e ^ g^

freiwillige« Militärdienst erworben haben, welche eme ^ dieser
bildungsschulebesuchen oder einen entsprechenden anderen UM ch eM n, '^
Schulbesuch oder Unterricht von der höheren ««waltung bhord a,^.
Ersatz des allgemeinen Fortbildungsschulunterr.chtsanerkannt wud. D.e Be,tm
weiterer Ausnahmen durch das Statut ist zulässig.

An Sountagen darf Unterricht nicht erte.lt «erden
Mit Geldstrafe bis zn 20 M. und im «"g n^ ^

Tagen für jeden Fall wird bestraft, wer den vochehendenBest.mmungen
lassencn statutarischenBestimmungenzuwiderhandelt. .^ ^im
M in Absatz l 2 nnd 4 enthaltenen Vestiunuungen onnen ohne w t^

Provinz übertragen werden. Nnr wäre in Absatz 2 nach dem Gemeinde-
emc Bestimmung aufzunehmen, daß der Stundenplan, d. h. oic un > ^^ Rechtsprechung
"°rstand festzusetzen und in ortsüblicher Weise bekannt zn,nache>,- ^M und
des Kammergerichts müßte dies sonst auch im Wege der etwa
es läge keiue strafbare Schulverfäumuis vor, wenn ^ ^unww .^
durch Bekanntgabe der Gemeindebehörde- festgefetzt ,st. Es wäre g
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Aenderung des Stundenplanes ein Gemeindestatut zu erlasse». Selbstverständlich handelt es sich
hier nur um die Festsetzung der Unterrichtszeit, nicht auch die des Lehrstoffes. Dieser wird von
der Schulleitung und der Aufsichtsbehörde bestimmt.

Zu dem Absatz 3 hat die Landwirtschnftstammerden Wunsch ausgesprochen,daß das
Verbot des Sonntagsunterrichtes, welches sich in dem Hessen-Ncissauischen und dem Hannoverschcn
Gesetz und dem schlesischenEntwurf vorfindet, für die Rheinprovinz nicht eingeführt werden möge.
Sie wünscht, daß die Erteilung des Fortbildungsuntcrrichts an Sonn- und Feiertagen der statu¬
tarischenRegelung der einzelnen Gemeinden überlassen bleibe mit der Maßgabe, daß während der
Zeit des HauptgottcsdieustesUnterricht nicht stattfinden darf. Auch hierin wird man der Land-
wirtschaftskammerbeitreten können. Es wird sich aber empfehlen,die Beschränkungdes Unterrichts
so zu fassen, wie es in tz 130 der Reichsgewerbeordnungfür die gewerblichen Fortbilduugsschulen
geschehen ist, nämlich, daß Unterricht an Sonn- und Feiertagen nur stattfinden darf, wenn die
Unterrichtsstundenso gelegt werden, daß die Schüler nicht gehindert werden, den Hauptgottcsdienst
oder einen mit Genehmigung der kirchlichen Behörde für sie eingerichtetenbesonderenGottesdienst
ihrer Konfefsionzu besuchen.

Der mehrerwähnteEntwurf für die Provinz Schlesien enthält sodann abweichend von dem
Hessen-nassauischenwie auch von dem hannoverschen Gesetz die Bestimmung, daß neben der Gemeinde
auch der Kreisausschußmit Genehmigung des Regicrungs-Präsidenten den Besuchszwangeinführen
kann. Die Begründung spricht selbst aus, daß eine derartige Maßnahme einen nicht unbeträcht»
lichen Eingriff in die Selbstverwaltung der Gemeinden darstellt, sie hält sie für nötig, weil mit
der Gefahr völliger Wirkungslosigteitdes Gesetzes in einem größeren Teil der Provinz von vorn¬
herein gerechnetwerden müsse, wenn die Einführung allein von der Einsicht und dem Belieben
der Ortsgemeinden abhängig sei. Offenbar sind hier besondere Verhältnissein der Provinz Schlesien
maßgebend. Für die Rheinprovinz ist ebenso wie für Hessen-Nassauund Hannover eine solche
Bestimmung nicht erforderlich.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgenden Beschluß vorzuschlagen:
„Der 50. RheinischeProvinziallandtag richtet an die KöniglicheStaatsrcgierung die
Bitte, dahin zu wirken, daß für die Rheinprovinz ein Gesetz erlassen werde, welches
den Gemeinden die Befugnis gibt, durch statutarischeBestimmung für die nicht mehr
schulpflichtigenunter 1« Jahre alten männlichen Personen für drei auf einander
folgende Winterhalbjahre die Verpflichtungzum Besuch einer ländlichen Fortbildung»'
schule zu begründen. Das Gesetz soll sich an die zum gleichen Zweck für die Provinzen
Hessen-Nassauund Hannover erlassenen Gesetze anschließenmit der Abweichung,daß
»,) die Festsetzungund Bekanntmachung des Stundenplanes dem Gemeindevorstand
übertragen und d) die Erteilung des Unterrichtes an Sonn- und Feiertagen der
statutarischenRegelung der einzelnen Gemeinden überlassen bleibt mit der Maßgabe,
daß an Sonn- und Feiertagen Unterricht nur erteilt werden darf, wenn die Unter¬
richtsstunden so gelegt werden, daß die Schüler nicht gehindert werden, den Haupt¬
gottesdienst oder einen mit Genehmigung der kirchlichen Behörden für sie eingerichteten
besonderenGottesdienst ihrer Konfession zu besuchen."

Düsseldorf, den 5. März 1910.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 28.
(Drucksachen« Nr. 29.)

Bericht und Anttag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Tarifsätzeder von den Armenverbändenzn erstattendenArmenvstegekosten.

1. Barissätze für die ordentliche Armenpflege auf Orund des Oesetzes
' 6. Juni 1870.

"«"" 3ft7MaI^9tt8.

Nach § 80 des Neides über den "nt^^hB^ ^
der einen nicht ortsangehörigen H«fsbedürft:gm nnterstntzt hat e mch^
Erstatt»»«,der a»fgewe»dete» Koste» gegen dm Ortsar.ne» er a^ m^e d ^ .l°^ ,^
Unterstiltznngswohnsitz hat. oder, ^er H. f^ in vielen
hat. gegen den Landarmenverband. Jedoch hat der ^"statümgspftuyng y^erstützung

Men nicht die gesamten anfgewendeten Kosten ^"^^H^/m w^ ^^,^^
entstandenen sogenannten „Iudividual- oder Spezlallosten mcht aver me , ^ ^ ^ ^ ^
kche» (sog. GeueraUosteu)der Arme»a»stalte». Krauke.chau er >ch. " "^ ^^^^ungswohnsitz
>».d § 35 des preußischen Ausführungsgesetzeszum Rnch g° che ^ ^ ^ tz g ^ ^
kann bei hänsiger vorto».».e»de»A»fwendungen.z. B ^?^!" ° mK au m ° I.,.^..
d°r Betrag de von den Armenverbäudenzu crstatt°ude>. Iudw.dnallostm vom ^
durch ei»e» Tarif festgesetzt werden. De.neutsprecheud war 'sh« n Pre 'N K ft de 1^^^
tarif vom 2. Inli 1876. Der Minister des Inner» beabscht^ d: T '^ ^^
Punkten zn ander», »»d hat ei»en Entwnrf zn emen» "euen Tan e n > ^ ^. ^
Anlage ^ ist der jetzige Tarif sonne der Eutwur des H,h/der in den
Begründung zn den neuen Tariffeftsetzungeuund emer ^wey "g ^^^ I„dividual-Ver-
Gemeindekrankenhänsern in den einzelnen «HrM.
pflegungskosteu (nach dem Durchschnittder ^ahrc ^ ^ ^ 35 des Ausfuhruugsgcsetzes zu>u

Zur Aenderung des bisherigen Tarifs bedar es M Z ^ ^^^ ^ ^^,,^.^^ ^^
Untersti>tz»»gswoh»sitzgesetzder Anhöruug der P'2" "s V ;nziallandtagesvorlegenzn wollen,
ersucht, ihn, bis zn». 5. April ds. Is. eine Aeußerung ^s A "nzm

Zn den. vorliegendenEntwurf ist folgendeszu bemeUe> ^^ ^^ ,,^^.^^,
Der bisherige Tarif bezieht steh nnr "U ^ ^ "^

«ehandlnng v°» erkrm.kte» oder arbeitsnnfähigenH^edn f g '' M < er ,^^^ ^„ ,„h,
Der Entwnrf des neuen Tarifs bringt - - "^seh vo em .

»ebensachlicherBedeutung - eine Aenderuug des letzrgen ^"ft "l" ) ^ ^^ Servisklasse.
1 Die Beseitignng der verschiedenenAbstn uug .''^7' «„gehört;

dem der Ort. dessen Armenverban .e Utter^'W ^ „„er 14 Jahren.
2. die Festsetzung eines Tarifsatzes auch für die Verpflegung 4-

nnd zwar auf 60 Pfg. tägkch; ^ I^„ von 60 bezw.
3. die Erhöhnng des Tarifsatzes für Per °neu von 14

80 Pfg. täglich je uach der ServMasse auf 90 Pfg,,
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4. die Festsetzung eines Tarifsatzes für die Beerdigung eines Hilfsbedürftige» auf 30 Mark,
bezw. 15 Mark (bei Personen unter 14 Jahren).

Zu 1. Die Beseitigung der Unterscheidung von Servisklassen hat keine Bedenken. Biete
kleinere Ortsarmeuverbäude der bisherigen 3.-5. Servisklasse sehen sich in Ermanglung eines
ländlichenKrankenhauses veranlaßt, ihre Kranken in städtischenKrankenanstalten unterzubringen.
Hier haben sie den hohen, die allgemeinen Verwaltungskostenin sich schließenden Pflegesatz — häufig
3 Mark täglich und mehr — zu zahlen, den auch die städtischenArmenverwaltungen für ihre
hilfsbedürftigenKranken an die Anstalten zu zahleu haben. Für die kleinen Ortsarmenverbände
aber, denen eigene Krankenhäuseroder ländliche Privatanstalteu zur Unterbringung ihrer Kranken
zur Verfügung stehen, belaufen sich namentlich- die Aufwendungenfür Beköstigung, Medikamente
und besonderenKuraufwand in sich schließenden Individualkusten — also die erstattungsfähigen
Kosten — hänsig ebenso hoch, wie die Individualkosten in städtischen Anstalten. Wenn auch die
Preise einzelnerLebensmittel — namentlichdie für landwirtschaftliche Produkte — in kleinen Orten
häusig geringer sind, als in den Städten, so sind dagegen andere Waren zur Zubereitung der Be¬
köstigung in der Stadt billiger zu haben. Im allgemeinen besteht ein grußer Unterschiedder In-
dividualloftennicht, sondern nur die — nicht erstattungsfähigen— allgemeinenVerwaltungskosten
find aus begreiflichen Gründen in den Städten viel höher als in den läudlicheuAnstalten.

Zu 2. Die Festsetzung eines Tarifsatzes für die Verpflegungvon Personen nnter 14 Jahren
erscheint zur Vermeidungvon Schreibwerk, komplizierten Berechnungen und Prozessen erwünscht. Gegen
die Höhe — 60 Pfg. täglich — ^/n des Tarifsatzes für Erwachsene— ist nichts einzuwenden.

Zu 3. Auch die Erhöhung des Tarifsatzes für Verpflegungvon Personen über 14 Jahren
auf 90 Pfg. täglich scheint gerechtfertigt. Bisher bestehen schon in einzelnen kleineren Bundes^
staaten höhere Tarifsätze wie in Preußen. In Sachsen beträgt der Tarifsatz für Verpflegung und
ärztliche Behandlung — ohne Unterscheidungvon Servisklassen — 1 Mark täglich; in Baden
I Mark 30 Pfg. täglich; in Württemberg 1 Mark 40 Pfg. und im Großherzugtum Heffen sogar
l Mark 50 Pfg. täglich. Diese Sätze sind auch in Pflegefällen vom Rheinischen Landarmenver¬
band den Armenverbandender genannten Nundesftaaten erstattet worden.

Es läßt sich nicht verkennen, daß die Preise der Lebensmittel seit 1876 allgemein eine
beträchtliche Steigerung erfahren haben. Da nach der als Anlage des Entwurfs des neuen Tarifs
abgedruckten Nachweisuugau Beköstigungin 64 Anstalten der Rheinvruviuz durchschnittlichtäglich
1 Mark 2 Pfg. aufgewendetwurden find, bleibt der neue Tarifsatz noch uuter dem Durchschnittssatz
der Beköstigungskosten in der Rheinprovinz.

Zu 4. Die Einführung einer tarifmäßigen Festsetzung der BeerdigungskostenHilfs¬
bedürftiger unterliegt zwar rechtlichen Bedenken. Nach § 30 Abs. 4 des Reichsgcsetzes über den
Unterstützungswohnsitzkann nämlich ein Tarif aufgestellt werden für solche bei der öffentlichen
Unterstützunghäufiger vorkommendenAufwendungen,deren täglicher oder wöchentlicher Betrag sich
in Pauschqulluten feststellen läßt. (g. B. Verpflegungssätzein Kranken- oder Armenhäusern.) An
dieser gesetzlichen Voraussetzungdürfte es bei den Beerdigungskostenmangeln. Wenn jedoch der
Minister des Innern gegen die Pauschcilisierungkeine Bedenkenhat, so ist sie im Interesse eines
vereinfachtenAbrechnungsverfahrensnur zu begrüßen. Uebrigens bestehen Tarifsätze für Beerdi¬
gungskosten auch schon in einigen kleineren Bundesstaatcn, z. B. dem Königreich Sachsen, in
Sachsen-Weimar, Schwarzburg-Rudolstcidtund in Reuß. Die vorgeschlagenenTarifsätze für die
Beerdigung entsprechen den vom Rheinischen Landarmenverband im allgemeinengezahltenBetragen.

Demnach wird dem Entwurf eines neuen Tarifs der von den preußischen Armenverbanden
zu erstattenden Armcnpflcgekosten grundsätzlich zuzustimmensein.
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II. Tarifsätze für die außerordentlicheArmenpflege auf Orund des Oesetzes
vom 11. Juli 1891.

Ebenso wie auf dem Gebiete der ordentlichen Armenpflegerichtet sich auch bei der außer¬
ordentliche» Armenpfleged. h. bei der Verpflegungder Geisteskranken,Idioten, Epileptiker, Taub¬
stummennnd Blinden, die Kosteuerstattnngnach festen Tarifsätzen. Nach § 31«, des Preußischen
Ausführungsgesetzes vom 8. März 1871 in der Fassung des Gesetzes vom 11. Juli 1891 hat der die
Fürsorge für die genannten Kranken ausübende Landarmeuverband die allgemeinenVerwaltuugs-
kosten der Anstalten und die Beerdigungskostenselbst zu tragen. Dagegen kann er Erstattung der
sonstigen Kosten d. i. also der sogenannten Individual- oder Spezialkosteu vuu dem endgültig
fürsorgepflichtigen Ortsarmenvcrband verlangen.

Der Tarif über die Höhe der hiernach zu erstattende!! Kosten wird in einem vom
Provinziallandtage festzusetzenden Reglement, das der Genehmigung der zuständigen Minister
unterliegt, bestimmt.

Für die Rheinprovinz gilt zurzeit das „Reglement über die Aufnahme uud Entlassuug
der der Fürsorge des Rheinischen Pruvinzial- (und Landarmen»)Verbandes anheimfallendenGeistes¬
kranken, Idioten, Epileptischen,Taubstummen und Blinden in und aus öffentlichen und private«
Anstalten, sowie über die Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigungder RheinischenProvinzial-
<5 's ^ «,« .. ,. ?. Febrnar 1899 . <^ „ 13. März 1907 «, .
Heil, und Pflegeanstalten vom '^MoHIr^W' "' ^r Fassung vom ^U^il 1907^' ^
§ 18 dieses Reglements sind die von dem verpflichteten Armcnverbaud dem Landarmenverbandzu
erstattendenSpezialvflegetostenfür Person und Tag auf 0,93 Mk. festgesetzt. Bei Festsetzung der
Höhe der Spezialpflegekustenauf dem Gebiete der außerordeutlicheuArmenpflegehat der Provin-
zialverband sich bisher im wesentlichen gerichtetnach der Höhe der durch Miuisterialtarif festgesetzten
Spezialpflegckostenauf dem Gebiete der ordentlichen Armenpflege, und zwar kam in Betracht der
Betrag, der nach dem genannten Tarif zu zahle» war für die Verpflegung und ärztliche Behandlung
hilfsbedürftiger Personen in Krankenhäusern. Dieser Satz betrug bisher 80 Pfg. bezw. 1 Mark
Pro Tag, je nachdem der unterstützende Armcuverbandein Ort der 3. bis 5. Servisklasfe oder der
1. und 2. Servisklasfe war. Dem entsprechend waren durch den 40. Provinziallandtag im Jahre
189? die Spezialkosteufür die Unterbringung Geisteskranker ?c. auf den Betrag vuu 90 Pfg, also
auf deu Durchschnittzwischen 80 Pfg. und 1 Mark festgesetztworden.

Im Jahre 1906 erfolgte durch den 46. Provinziallandtag mit Rücksicht auf die allgemeine
Preissteigerung eine Erhöhung der Sätze auf 93 Pfg.; dies rechtfertigtesich um fo mehr, da auch
der Tarifsatz der ordentlichen Armenpflege in Wirklichkeit mehr als 0,90 Mark im Durchschnitt
betragt, weil nämlich zumal mit Rücksichtauf die inzwischen erfolgte Aenderung in der Servis-
klasfeneinteilungdie Orte der 1. und 2. Servisklaffc mit dem Satze von 1,00 Mark für Erstattung
weit häufiger in Frage kommen als die der 3. bis 5. Servisklasfemit dem Satze von 0,80 Mark.

Wenn auch damals schon mit Rücksicht auf die gestiegenen Selbstkosten eine weitere Er¬
höhung des Tarifsatzes für die Verpflegung Geisteskranker usw. durchaus augemessen gewesen wäre,
so erschien dieselbe doch wegen der noch bestehendengeringerenSätze des Ministerialtarifs ans dem
Gebiete der ordentlichen Armenpflege nicht angängig. Nunmehr ist aber durch den neuen Ministerialtarif
beabsichtigt, die Krankenhauspflegekosten für Personen über 14 Jahren auf 904-20 Pfg., alfo auf
1.10 Mark und für Personen unter 14 Iahreu auf 60-4-20 Pfg„ alfo auf 80 Pfg. pro Kopf
und Tag festzusetzen,ohne Rücksicht auf die Servisklaffc des betreffendenOrtes. Für den Fall
daß, wie wohl mit Sicherheit angenommen weiden kann, diefe Aenderungen vom 1. April 1911

8«
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an in Kraft treten, erscheintes angemessen, von diesem Zeitpunkt ab auch die Sätze des Tarifs
für die außerordentlicheArmenpflegedurch Reglementsänderung entsprechend zu erhöhen.

Die Unterscheidungzwischen Personen unter 14 Jahren und solchen über 14 Jahren
erschein! aber für das Gebiet der außerordentlichenArmenpflegenicht berechtigt,wie wir sie bisher
auch in unserem Reglement nicht gehabt haben. Die Personen unter 14 Jahren, die hier als
idiotc oder epileptische Kinder in Frage kommen, erfordern nämlich nicht geringere Aufwendungen
als die Personen über 14 Jahren; denn sie sind entwederbildungsfähig, dann sind die Unterrichts-
kosten verhältnismäßig sehr hoch, oder sie sind bildungsunfähig, dann erfordern sie hohe Auf¬
wendungen für Verpflegung, Bekleidung und Wäsche, infolge der dann meist vorhandenen völligen
Hilflosigkeit und Unreinlichkeit, Die geringere Bemessung des Tarifsatzes für Kinder unter
14 Jahren in der ordentlichenArmenpflege kann aber doch dadurch auch im Tarifsatze für die
außerordentlicheArmenpflegezur Geltung gebrachtwerden, daß dieser Satz nicht entsprechend dem
ordentlichenTarif auf 1,10 Mark sondcru allgemein nur auf 1,05 Mark pro Person und Tag
bemessen wird.

Bei dem engen Zusammenhang, der, wie ausgeführt, zwischendem vom Minister des
Innern festzusetzendenTarif für die ordentlicheArmenpflege und dem vom Pruvinziallandtag mit
Genehmigung dcb Ministers des Innern festzusetzendenTarif für die außerordentlicheArmenpflege
besteht, erscheint es geboten, in dem Beschlußdes Provinziallandtagcs zum Ausdruck zu bringen,
daß die oben erwähnte neue Festsetzungdes Tarifs für die außerordentlicheArmenpflege vom
1. April 1911 ab nur dann in Kraft tritt, wenn zugleich die in Abschnitt I dieser Vorlage
besprochene Neuordnung der Tarifsätze für die ordentlicheArmenpflege in den hier maßgebenden
Punkten in Kraft tritt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtng wolle beschließen:

I. Der Provinziallandtag erklärt sich mit dem vom Minnister des Innern übermittelten
Entwurf eines neuen Tarifs der von den preußischen Armcnvcrbändcuzu erstattenden
Armenpflegekosten einverstanden,

ll. Für den Fall des Inkrafttretens dieses Entwurfs vom 1. April 1911 ab erhält
§ 16, Absatz I des Reglements über die Aufnahme und Entlassung der der Für¬
sorge des RheinischenPruvinzial- (und Landarmen-) Verbandes anheimfallenden
Geisteskranken, Idioten, Epileptiker, Taubstummen und Blinden in und aus
öffentlichen und privaten Anstalten, sowie über die Einrichtung, Leitung und Beauf¬

sichtigung der Rheinischen Provinzial-Hcil- und Pflegecmstalteu vom-^ Ab^cn 18994. Oktober 1899

in der Fassnng vom ^'-A^^^ folgenden Wortlaut:
„Für sämtlicheim Wege der öffentlichen Armenpflegeauf Grund dieses Regle¬
ments zn unterhaltenden Kranken betragen die von dem verpflichtetenAnnen-
vcrbande dem Landarmeuverbnndczu erstattenden (sogen. Speziell-) Wegekosten
für Person und Tag 1,05 Malt, für die den Bewahrungchäusern übcrwicsencn
Kranken jedoch für Person und Tag 1 Mark 50 Pf." "

Düsseldorf, den 5. März 1910.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Neissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Voisitzenber. Landeshauptmann.
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Jetziger Uarif
°er von den preußischenArmenverbändeu zn er¬
stattenden Armenpflegekosten.(Vom 2. Juli 1876.)

Auf Gnmd des ß 30 des Bundesgesetzcs iiber
de» Unterstlltzungslvohnsitzvom 6. Iuui 1870
(N. G. Bl. S. 360 ff.) und des § 35 des Ans-
fuhrungsgesetzes vom 8. März 1871 (G. S. S.
1^0 ff.) wird hierdurch nach Anhörung der Pro-
vinzialvertretuugeu(Kommuuallandtage) folgendes
bestimmt:

1. Der Tarifsatz, mit welchem die für die
Verpflegungeines erkrankten oder arbeitsunfähigen
Hilfsbedürftigen im Alter von 14 und mehr Jahren
entstandenen Kosten eine», preußischenArmenver¬
bande von einem anderen preußischenArmenver-
bände zu erstatte,! sind, beträgt für jedcu Tag
d« Verpflegung:

«l. für die in der ServisklaffeneinteilungBeilage
Litt,, d des Gesetzes vom 25. Iuui 1868,
betreffend die Quarticrleistnng für die be¬
waffnete Macht wahrend des Friedeuszu»
standes (B. G. Bl. S. 544 ff)') in der
dritten bis füufteu Klasse aufgeführten Ort¬
schaften 60 Pfennige.

^) Für die den höhreu Servisklafseu angc-
hörenden Ortschaften 80 Pfennige.
Nicht hierunter begriffen und besonders zu

berechnen sind die unter 2 erwähnten Kosten, su-
""c die Kosten für gelieferteKleidungsstücke.

2. Der Tarifsatz,der für notwendiggewordene
"rztliche oder wnndärztlicheBehandlung uud Ver¬
legung der zn 1 gedachten Persuucu einem
preußischen Armenverbaudc von einem anderen
preußischen Armenverbandezu erstattende!! Kosten
^trägt, mit Einschluß der Kosten der dem Hilfs¬
bedürftigen gereichten Arzneien, Heilmittel :c.. für
^n Tag und für alle Ortschaften gleichmäßig20
Pfennige, vorbehaltlichgleichwohl einer besonderen
Berechnung und Liquidierung erheblicher außer-

') Seit 1. April 189? Beilage III des Gesetzes,
"°'N 28. IM 1887 (R. G. Bl. S. 619).

Entwurf.
Anlage H.

Neuer Paris
der von den preußische»! Armenverbändeuzu er¬
stattenden Armeupflegekostcu.

Auf Gruud des ß 30 des Gesetzes über den
Uuterstützungswohusitz vom

6. J uni 18 70 (Buudcsges.Bl. S. 360 ff.)
'30. Mai 1908 (Reichsges. Bl. S. 377 ff.)

uud des § 35 des Ausführuugsgefetzcs vom 8. März
1871 (Gesctzsamml.S. 130 ff.) wird hierdurch
uach Anhörung der Pruviuzialvcrtretungcn (Kum-
munallaudtage) fulgcudcsbestimmt!

1. Der Tariffatz, mit dem die für die Ver-
pfleguug ciues erkrankten oder arbeitsunfähigen
Hilfsbedürftigen entstandenen Kosten eine»! preußi¬
schen Armenverbande von eiucm anderen preußische!!
Armeuverbaudezu erstatten sind, beträgt für jedcu
Tag der Verpflegung

a) für Personen im Alter von 14 nnd mehr
Jahren W Pfennig,

d) für Personen, die das Alter von 14 Jahren
noch nicht erreicht haben, 60 Pfennige.

Nicht hierunter begriffen uud besonders zu
berechne!! sind die unter 2 erwähntenKosten sowie
die Kosten für gelieferte Kleidungsstücke.

2. Der Tarifsatz, der für notwendig gewordene
ärztliche oder wnndärztlicheBehandlung und Ver¬
pflegung der zu 1 gedachten Personen eine»!
preußischen Armcuverbnndc von einem andern
preußischen Armenverbandezu erstattende»Äustcu
mit Einschlußder Kosten der dem Hilfsbedürftigen
gereichten Arzneien, Heilmittel pp. beträgt für
den Tag gleichmäßig 20 Pfennige. Eine darüber
hinausgehende besondere Berechnung uud Liqui¬
dierung erheblicher außerordentlicher Mehrauf-

betr. den Serviswrif und die Klassenemteiluua, der Orte,

36'
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ordentlicher Mehraufwendungen, welche in Ver-
wunduugsfälleu oder bei schweren oder ansteckenden
Krankheiten notwendig geworden sind.

3. Der Tag, an welchen» die Verpflegung
bcgouueuhat, wird mit dem Tage, an welche!«
dieselbe beendigt wurden ist, zusammen als ein
Tag berechnet.

4. Die obigen Tarifsätze kommen gleichmäßig
zur Anwendung, die Verpflegung mag innerhalb
oder außerhalb eines Kranken- oder Armenhauses
bewirkt wurden sein.

5. Alle uuter die Bestimmung«!!zu 1 und
2 nicht zu begreifendenVerwendnugeu sind be¬
sonders zu berechnen; dies gilt namentlich cmch
rücksichtlich der Kosten der Verpflegung solcher
Personen, welche das Alter von 14 Jahren nuch
nicht erreicht haben uder nicht vollständigarbeits¬
unfähig find.

N. Die gegenwärtigen Bestimmungen, deren
Revision vorbehalten bleibt, treten mit dein 1,
September d. Is. in Kraft; mit demselben Tage
tritt der Tarif vom 21. August 1871 uebst der
Bekanntmachung vom 3. Juli 1872 außer Geltuug
(Min. Bl. d. i. V. S. 259 Nr. 230).

wcudnugcnist iu Fälleu uuu Verwundungenoder
schweren uder ansteckende» Krankheiten zulässig;
jedoch dülfcn für besondere ärztliche Ver¬
richtungen,z. B. für Operationen, Kosten höchstens
bis zu den in der Gebührenordnung für appro¬
bierte Aerzte und Zahnärzte vom 15. Mai 1896
(Min.-Bl. f. d. i. Verw. S. 105) unter Nr. U
festgesetzten Mindestsätzenberechnetwerden. Un¬
abhängig hiervon können die Kosten für not¬
wendig gewordene künstliche Gliedmaßen, teuere
Bandagen und Apparate znm Sclbsttostcupreise
in Rechnung gestellt werden.

3. Der Tag, au dem die Verpflegung be¬
gönne» hat, wird mit dem Tage, au den» fie be-
endet worden ist, zusammenals ciu Tag berechnet.

4. Die obigen Tariffätze kommen gleichmäßig
znr Anwendung, die Verpflegnng mag innerhalb
oder außerhalb eiucs Krauten- uder Armenhauses
bewirkt wurde» sein.

5. Der Tarifsatz, mit dem die für die Be¬
erdigung eines Hilfsbedürftigen entstandenenKo¬
sten einem preußischenArmcnuerbande von einem
anderen preußischenArmcnverbande zu erstatten
sind, beträgt

a) für Personen im Alter von 14 und inehl
Jahren 30 Mark,

l>) für Personen, die das Alter von 14 Jahre»
noch nicht erreicht haben, 15 Mark.

6. Alle unter die Bestimmniigcnzu l, 2 M'b
5 nicht zu begreifendenVerwendungen find b»
suuders zu berechnen, dies gilt namentlich nuch
rücksichtlichder Kosten der Verpflegung nud ärzt>
lichcu Behandlung solcher Personen, die nicht völlig
erwerbsunfähig sind.

Als Höchstsatz dieser besonderen Berechn«»«
gelten für nicht völlig erwerbsunfähige Personen
die Tarifsätze unter 1 und 2.

7. Die gegenwärtigenBestimmungen, deren
Nachprüfungund audcrweite Festsetzung vorbehalten
bleibt, treten mit den, 1. April 1!»11 iu Kraft;
mit demselben Tage tritt der Tarif vom 2. Iull
1876 (Min. Bl. S. 259) außer Geltuug.
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Zu Anlage ^.

Begründung zu den neuen Tariffestsetzungen.

5u Nr. 1. Die bisherigen Tarifsätze mit 80 Pfg, für die Orte der Servisklassen^,
I und II und mit 00 Pfg, sin die Orte der Servisklassen III uud IV erscheinen mcht mehr
voll ausreichend, um die e.ftattungspflichtigenIndividual-Verpfleguugskosteuzu decken. Nach der
anliegenden Nachweisnug haben sie in den Jahren 190« bis 1908 m der gesamtenMonarch.^
durchschnittlich 87 Mark 09 Pfg. für den Kopf und den Tag betrage.. Es erschemt da er angemess M
den Tarifsatz auf diefen Betrage nach oben abgerundet auf 90 Pfg. festzusetzen und zwa m.t«
Wegfall der bisherigen Uuterscheiduuguach Ortsklassengleichmäßig für d.e Monarch^ D.es w.rd
nich? nur von der Mehrzahl der zur Sache gehörte« Provinzialbehörden ,m H'«« °« ^ M'
gemeine Steigernug der Preise für Lebeusmittel empfohlen,sondern eM"" °"
weil größere Orte leicht durch besondere Abmachungen.Großeinkaufund Großbetrieb den Emhe.ssatz
billig^aw7könmn ^'kleinere Gemeindm, uud weil gerade die Lebensmittelpre.sestch häuftg
in kleineren Orte» nicht niedriger stellen, als ,n größeren. ^«,«„^s„„« ,i„,s

Dazu kommt, daß die Mehrzahl der ländlichenOrtsarmenverbande '« Crmangelmg m.
ländlichenKrM oder hinreichenderPlätze in demselbengenötigt .st, ^e m "^
Anstalt... unterzubriu eu. wo sie hohe, die Tarifsätze «b«ste.g«.de Pflegegeld« ^^^^^^^^^^^

Ferner ist für die Verpflegung hilfsbedürftiger Personen, d.e das Alter von 14 ^a ren
noch nicht erreicht haben, ein neuer Tarifsatz eingeführt wordeu ^ mrd h.er u ch ^ M
wu komplizierte..Berechnuugen uud Schreibarbeit erspart werden D.e stch fast «« en.e.n zu
gunsteu olcher Festsetzung aussprechendenGutachter schlagen tells feste Betrage von 40 P .
bis zu 60 Pfg.. teils die Hälfte bis zu drei Vierteilen des
Die Bemessung auf zwei Dritteile des Satzes für Erwachsene, also auf o0 Pfg. für den Tag,

^ °°Z«?2 ^37.5l0^ststge^ Tarifbetrag für ärztlich und wuud-
ärztliche se audluug eü chließlichder Arzne. nnd Heilmittelkoste.,̂ ke.n« ««uwg.^
nach der anliegenden Nachweisung diese Kosten sich in der gesamten
nur 17 Mark 89 Pfg. belaufen Laben und mit dem nach oben abgerundeten Satze von 20 psg.

^ "° ^ 3^ d«'Behaudluug von Verwundung«, oder schwerer oder anstecken.«
Krankheiten soll wie bisher die Berechnung "^ordentlich«
Doch ollen - um Streitigkeit«, zu vermeiden uud die Ausgle.chuugmo l.chst z verengn
für be ondere ärztliche Verrichtuugen z. B. bei Operationen Forderuugeu "" b's « Höl)e
unter Nr. II der Gebührenordnung fiir Aerzte im Königreiche Preuß«. vom 15. Mm
gegebenen Mindestsätzezulässigsein. «, ^ „.. „>,„ besondereApparate sind

Die Kosten für künstlicheGliedmaßen, teuere Bandagen oder besonoere ^
zum Selbstkostenpreiseerstaltungsfühig gemacht wordeu Entlassung als eines

^ Nr. 3. An der Berechnn..«, des Tages der Aufnahme und der ""a"ung
znsammeugefaßteüTages ist festgehalten worden, weil die Aufnahme m der Regel n.cht vor dem
ersten Frühstück, die Entlassung aber gleich nach diesem stattfindet.
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Zu Nr, 4. Auch die Bestimmung, daß unabhängig von der Behandlung innerhalb oder
außerhalb eines Kranken- oder Armenhauses gleichmäßigeTarifsätze angewendetwerden, ist zur
Vermeidung von Streitigkeiten unverändert geblieben.

Eine Erstattung solcher Aufwendungen vorzuschreiben,welche für die Entsendung von
Hilfsbedürftigen in Badeorte lc. behufs Durchführung von Badekuren erwachsen, erscheintnicht
erforderlich, weil es im allgemeinennicht Sache des vorläufig unterstützendenArmenverbandes ist,
länger dauernde Badekuren zu verordnen, und weil, wenn es gleichwohl uotwendig werden sollte,
die Nr. 2 des Tarifs die Liquidierung erheblicher außerordentlicherMehraufwendungenbei schweren
Krankheiten usw. zuläßt.

Zu Nr. 5. Zur Vereinfachungdes Erstattuugsuerfahrens und zur Vermeidung von Aus-
eiuandersetzuugeuund Prozessen ist auch für die Kosten der Beerdigung ein Tarifsatz eingeführt
worden.

Nach den hierher gelangten Kostenangaben ist ein Satz von 30 Mark für Erwachsene
und von 15 Mark für Kinder unter 14 Jahren angemesfen.

Zu Nr. tt. Die Bestimmung unter Nr. 5 des bisherigen Tarifs muß infofern eine
Aenderung erfahren, als nunmehr auch für Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht
haben, ein Tarifsatz eingeführt worden ist.

Für Personen, die nicht völlig erwerbsunfähig sind, sollen zwar nach wie vor die tatsäch¬
lichen Verpflegungskostenberechnet werden, indessenkeinesfalls zu höheren Beträgen als tarifmäßig
für völlig erwerbsunfähigezur Erstattung liquidiert werden dürfen.

Zu Nr. ?. Die Provinzialvertretungen (Kommunallandtage) können zwar bis Ende
April 19l0 zu den neuen Festsetzungen Stellung genommenhaben, es wird aber die Einführung
des neueu Tarifs zweckmäßig erst zum 1. April 1911 zu erfolgen haben, weil die Erhöhung der
Sätze bei Aufstellungder kommunalenEtats für 1910 nicht mehr berücksichtigt werden kann.

Eine neue Prüfung (etwa von 10 zu 10 Iahreu) bleibt vorbehalten, ebenso die Anregung,
daß in den außerpreußischen Gebieten des Reichs möglichst gleiche Erstattungssätzeund Grundsätze
eingeführt werden möchten,damit sich solche im Verkehre zwischen den Armenverbändenverschiedener
Bundesstaaten einbürgern.
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Zu Anlage ^.

Nachweisung
über die Höhe der in den Gemeiudetrantenhiiusern in den einzelnen Provinzen der
Monarchie aufgewendetenIndividualvervflcgungslosten (nach dem Durchschnittder Jahre

1906—1908).

Lfde.
Nr.

l
2

'!
l>
6
?

10
l!

13
«1

Name der Provinz

Ostpreußen ........
Westpreußen ........
Berlin..........
Brandenburg ........
Pommern .........
Posen ..........
Schlesien .........
Sachsen ........ .
Schleswig-Holstein ......
Hannover .........
Westfalen .........
Hessen-Nassau.......
Rheinprovinz ........
Sigmaringen ........

Durchschnittfür die Monarchie

Anzahl der
bei der Be¬
rechnungbe¬
rücksichtigten

Anstalten

,!
^1

f.
s.^
'!«
,"!:!

105
59
.'!!
1l,

560

Durchschnittlich sind täglich aufge¬
wendet für

Beköstigung

71,i?

94,°0
92,»«
82,38
7?,»»
72,2«
89,18
95,?.
99,2»
95,<i
05,9?
02,»2
86,33

8?,u«

Arznei

15,80
14,88
10,18
18,» 8
15,81

30,K°
14,n
15,2 0
21,45
19,11
17,82

14,90
20,«
09,0 0

17,3



288 Anlagen zu den SitzungsprotokollenNr. 29.

Anlage 29.
(Drucksachen. Nr. 31,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Begutachtung des Antrages der Stadt Brühl auf Verleihung

der Stadteordnung.

Nach § 21 Absatz 2 der Kreisordnuug und 8 1 Absatz 2 der Stadteordnung für die
Rhe'mprovinzkann durch Königliche Verordnimg nach Anhörung des Proviuziallandtages die Stadte¬
ordnung einer Gemeinde auf ihren Antrag verliehen werden. Einen solchen Antrag hat die Stadt
Brühl, welche zurzeit noch nach der Landgemeindeordnnngverwaltet wird, durch Beschluß des
Gemeinderats vom 27. August 1908 gestellt. Der Herr Ober«Präsident hat mit Ermächtigungdes
Herrn Ministers des Innern die hierzu entstandenen Verhandlungen mittelst Schreiben vom 1. März
1910 zur Vorlage gebracht und ersucht, dem Provinziallandtage das Material zur Begut¬
achtung vorzulegen.

Indem der Provinzialausschuß diesem Gesuch nachkommt, beehrt er sich ans Grund des
vorgelegtenMaterials folgendeszn berichten:

Die Gemeinde Brühl, im Landkreis Cöln, wurde im Jahre 1285 von dem Cölner Erzbischof
Siegfried von WesterbnrgZur Stadt erhoben. Sie führt heute noch die Bezeichnung Stadt, wird aber
nicht nach der Stadteordnung, sondern nach der Landgemeindeordnungverwaltet, wie dies auch bei ?
anderen Städten der Rheinprovinz — Angermund, Grevenbroich,Bendorf, Ehrenbreitstein,Meisen¬
heim, Geilenkirchen und Baumholder — der Fall ist. Dies hat seinen Grund darin, daß die revidierte
Städteordnung vom 17. März 1831 nach § 2 der Verordnungüber die Einführung der Städteordnung
in den mit der Monarchiewieder oder neu vereinigten Provinzen und Landesteileuin denjenigen Orten
eingeführt wurde, „welcheauf den Provinziallandtage« im Stande der Städte vertreten werden".
In 8 ^ dieser Verordnung behielt sich zwar der König vor, „auch solchen Orten, welche bisher
nicht als Stadt auf dem Landtag vertreten waren, nach Befinden der Umstände sowohl diese Ver¬
tretung als mit derselben die Stadteordnung Zu verleihen". Das ist aber für Brühl nicht geschehen.
Die jetzt geltende Stadteordnung vom 15. Mai 1856 gilt nach ihrem ß 1 „für die auf dem
Provinziallandtag im Stande der Städte vertretenenGemeindenvon mehr als 10 000 Einwohnern
sowie für diejenigenStädte von geringerer Einwohnerzahl, in denen zurzeit der Verkündigungder
Gemeindeurdnungvom 11. März 1850 die revidierte Städteordnung vom 17. März 1831 galt."
Beides traf bei Brühl nicht zu. Im Jahre 1879 hat sodann der 26. Provinziallandtag auf eine
Petition von Brühl beschlossen„in einer Adresse an Se. Majestät den Kaiser und König die Auf-
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nähme der Gemeinde Brühl in den ständischen Verband der Städte zu beautragcu", (Verhaudl.
des 26. Provinziallandtags Seite 288), welchen,Antrag nach dem Landtagsabschied vom 21. Oktober
1881 auch entsprochen worden ist (Verhaudl. des 27. Provinziallandtags Seite 4). Das hatte aber
nicht die Wirkung der Verleihung der Städtcurdnuug, weil Brühl mit anderen Gemeinden in einem
Bürgcmeisterei-Verbaudestand und nach tz 91 der Städteordnung und § 3 der Instruktion von:
18. Juni 1856 für die Einführung der Städtcordnung die Ausscheidung aus dem Bürgermeisterei-
Vcrbaude erforderlichwar. Brühl bildet aber heute noch mit 5 anderen Gemeinden— Badorf,
B^rzdorf, Kierberg, Schwadorf und Vuchem — die BürgermeistereiBrühl.

Der Wunsch auf Verleihung der Städteurduung wird abgesehenvon dein Hinweis auf
die Vergangenheit damit begründet, daß Brühl vollständig städtische Verhältnisse habe. Die Ein¬
wohnerzahl betrug nach der Persoucustandsaufnahmc 1907 8079 Seelen. Die Straßen, welche
kanalisiert, mit Pflaster oder Asphalt befestigtund mit Bütgersteigen Verseheu sind, haben durchaus
städtische» Charakter. Zum Beweis hierfür wird eiue größereAnzahl Photographien vorgelegt. Die
Stadt hat ein Wasser-, Gas- nnd Elektrizitätswerk sowie ein Schlachthaus mit Eisfabrik. Es
besteht ein Vollgmunasinni, eiu großes städtisches Alumnat, ein KöniglichesLehrerseminar, eine
Provinzial-Tanbstummenanstalt,höhere Mädchenschulen für beide Konfessionen.Das Postamt hatte
1907 112 000 Mark Einnahmen, an Postanweisungen3 843 000 Mark Einnahme nnd 2199 000
Mark Ausgabe, die Eisenbahnstationeinen Umschlag von 539 600 Mark. An sonstigenBehörden
sind vorhanden: eine Königliche Oberfürsterei, Katasteramt und Zollamt; wegen Errichtung eines
Amtsgerichts sollen Verhandlungen schweben. Das Prinzipalstencrsoll betrug 1909 226 613 Mark,
die städtischen Kassen hatten im Jahre 1907, ohue die städtische Sparkasse, welche einen Umschlag
von 9 000 000 Mark hatte, 1960 395 Mark Einnahme und 1819 148 Mark Ausgaben; das
Aktiv-Vermögenist ans 3 479 758 Mark, das Passiv-Vermögenaus 2 316 368 Mark augegeben.
Nrühl hat auch eiue uicht uudcdcuteudcIndustrie, neben Brauulohleu uud Brikettwcrkenbestehen
verschiedene Fabriken,

Der Provinzialansschuß steht nicht an, auf Grund der vorstehend geschilderten Verhältnisse,
welche einem Teil seiner Mitglieder mich aus persönlicher Anschauungbekannt sind, anzuerkennen,
daß Brühl sowohl nach seiner äußeren Gestaltung wie auch nach seinen sonstigen ^Verhältnissen
durchaus deu Charakter einer Stadt hat und daß deshalb der Wunsch der Gemeinde, auch eiue
städtische Verfassuug zu erhalten, berechtigtist.

Mit der Verleihung der Städtcordnung würde Brühl aus dem Vürgcrmeistereiverbandaus¬
scheiden, da die ursprünglichbeabsichtigte Vercinignng mit den fünf audereu Gemeinden uicht zustande
gekommen ist. Es bedarf deshalb auch der Prüfnng, ob die Interessen dieser Gemeindender Befttr-
wortnng des Antrages entgegenstehen.Die Bürgermeisterei-Versammlungsowie die Gemeinderätcvon
Kierberg und Schwadorf habeu sich für das Ausscheiden Brühls ans dem Bnrgermeistereiuerband
ausgesprochen, Badorf nnd Berzdorf dagegen. Vochem hat ein Bedürfnis zu einer solchen Trennung
nicht anerkannt. Der Kreistag hat sich mit dem Ausscheidcueinverstandenerklärt. Tatsächlich
würden die fünf Gemeinden sowohl nach ihrer Lage wie auch nach ihren Verhältnissen sehr wohl
für sich und ohne Brühl eine Bürgermeistereibilden können. Nach den Zahlen für 1909 würden
diese 9021 Einwohner bei einem Flächeninhalt von 2755 Ira nnd ein Prinzipalstencrsullvon rd.
107 579 Mark haben. Au Verwaltuugskoftcu hatten die fünf Gemeinden 1907 22 985 Mark
aufzubriugeu. Nach den Etats anderer Bürgermeistereienwürde ein solcher Betrag zur Bestreitung
der Verwaltungskustcnausreichen, jedenfalls würde eine erhebliche Mehrbelastung uicht eintreten.
Ueber das Vermögen des Bürgermeistereiverbandesist bereits ein Verteilnngsplau aufgestellt,welcher

3?
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die Zustimmung der Bürgermeisterei-Versammlungund der beteiligtenGemeinden wie mich des Kreis¬
tages und des Bezirksausschusses gefundenhat.

Auch der Herr Regierungs-Präsident zu Cöln hat sich für den Antrag der GemeindeBrül,l
ausgesprochen.

Nach Lage der Verhältnisseglaubt der Provinzialansschuß, daß kein Grund vorliegt, dein
Antrag der Stadt Brühl zu widersprechen. Er beehrt sich demgemäßfolgende Beschlußfassung vor¬
zuschlagen:

„Provinziallandtag gibt sein Gutachten dahin ab, daß dem Antrag der Stadt Brühl
ans Verleihung der Städteordnung Bedenkennicht entgegenstehen."

Düsseldorf, den 5. März 1910,

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Reuvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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